
Versicherungsbedingungen
und Informationen



1. Vertragspartner

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Alexander Vollert
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Der Name des Vermittlers befindet sich im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertrags- 
partners/Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt, 
die Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich hauptsächlich auf
a) den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- 

und Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;
b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen Spar-

verträgen.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. 
Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten 
Versicherungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den 
Beitrag gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer.

Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt in der:

Schadenversicherung allgemein 19,00 %

Feuerversicherung 13,20 %

Gebäudeversicherung mit Feueranteil 16,34 %

Hausratversicherung mit Feueranteil 16,15 %

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung des Vertrages hinausgehen, stellen 
wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit 7,50 Euro), 
für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,– Euro) und angemessene Geschäftsgebühren bei 
Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir auf 
§ 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den dem Ver-
trag zugrunde liegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und
Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedin-
gungen zu entnehmen. 
Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei uns 
eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag auf 
unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des SEPA-Lastschriftver-
fahrens ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich.
Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn

  bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der 
Zahlungsfrist von Ihrem Konto abgebucht wurde;

  Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist vor-
genommen werden.

Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, haben Sie lediglich dafür zu sorgen, 
dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht werden 
kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten Informationen bzw. der
Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, 
finden Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann 
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen 
werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt: 
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden, da die 
Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwicklung der 
Kosten abhängig ist.

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn
der Versicherung und des Versicherungsschutzes
sowie zur Antragsfrist

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir Ihnen 
den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung übersenden 
und dieser/diese Ihnen zugeht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines 
durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt.
Für Sach- und Unfallversicherungen gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne 
Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag 
oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

13. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-
pflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Vertragsinformationen



Der Widerruf ist zu richten an:
AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Sofern Sie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der Widerrufs-
frist liegt, erklären Sie sich einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf 
dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) – abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig, d. h. unverzüglich zu 
zahlen ist.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er- 
statten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage 
an denen Versi-
cherungsschutz 
bestanden hat

X

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam 
ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängen-
den Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn 
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.

14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbe-
sondere zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer ebenfalls 
vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles gekündigt werden.
Bei einer Erwachsenen- und Kinder-Existenzschutzversicherung (auch im Rahmen des 
Kinderschutzpaketes) verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht.
Der Wohngebäude-Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwerber 
und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Immobilie gekündigt 
werden.
Darüber hinaus können Sie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne Ände-
rung des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag des Versi-
cherungsnehmers kündigen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertrags-
strafen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu entnehmen.

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung zum
Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen geregelt.

18. Maßgebliche Vertragssprache

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen 
in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir 
mit Ihnen auf Deutsch.

19. Außergerichtliche Beschwerde und Rechts-
behelfsverfahren

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten.
Wenn uns das einmal nicht gelingt, informieren Sie uns!
(Telefonischer Kundenservice: 0221 148-41001)
Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung.
Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen 
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen:
„Versicherungsombudsmann e. V.“
Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,– Euro 
möglich und für Sie kostenfrei.
Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen Rechtsweg vor- 
zubringen.

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie die Mög-
lichkeit, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 / 4108-0, Fax:+ 49 (0)228 / 4108-1550
www.bafin.de

1/360 der im Antrag ausgewiesenen Jahresprämie

1/180 der im Antrag ausgewiesenen Halbjahresprämie

1/90 der im Antrag ausgewiesenen Vierteljahresprämie

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie



10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter
Angebote

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, finden 
S ie dort einen entsprechenden H inweis. Im übrigen gelten die Regelungen des 
Bürgerlichen G esetzbuches (B G B), insbesondere des § 147 B G B . Danach kann 
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen 
werden, in welchem der Antragende den E ingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf.

11. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie
zur Antragsfrist

Der Vertrag mit uns kommt zustande , wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. D ies geschieht, indem wir 
Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung über-
senden und dieser/diese Ihnen zugeht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der E inlösung des Versicherungsscheines 
durch Z ahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt.
Für Sach- und Unfallversicherungen gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne 
Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag 
oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.
E ine Frist, während der S ie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

12. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z . B . Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der A llgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der V VG-Informa-
tionspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
D er W iderruf ist zu richten an:
D BV D eutsche Beamtenversicherung
Zwe igniederlassung der A X A Versicherung A G
Abraham-Lincoln-Park 5, 65189 W iesbaden
Postanschrift: Postfach 92 03 01, 51153 Köln
Sofern S ie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der W ider-
rufsfrist liegt, erklären S ie sich einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor 
Ablauf dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (E inlösungsbeitrag) 
– abweichend von der gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig, d. h. unver-
züglich zu zahlen ist.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des W iderrufs entfallenden Teil der Prämie , 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
W iderrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie , der auf die Zeit bis zum Zugang des 
W iderrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage 
an denen
Versicherungsschutz
bestanden hat

X

1/360 der im Antrag ausgewiesenen Jahresprämie

1/180 der im Antrag ausgewiesenen 
Halbjahresprämie

1/90 der im Antrag ausgewiesenen 
Vierteljahresprämie

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge , dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z . B . Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam 
ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängen-
den Vertrag nicht mehr gebunden. E in zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn 
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. E ine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.

Besondere Hinweise
Ihr W iderrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor S ie Ihr W iderrufsrecht 
ausgeübt haben.

13. Laufzeit

D ie Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.

1. Vertragspartner

D BV Deutsche Beamtenversicherung 
Zweigniederlassung der A X A Versicherung AG
Abraham-Lincoln-Park 5, 65189 W iesbaden
Postanschrift: Postfach 92 03 01, 51153 Köln
Internet: www.D BV.de
Vorsitzender des Vorstands: Dr. A lexander Vollert
S itz der G esellschaft: Köln
Handelsregister Köln H R B Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

D ie ladungsfähige Anschrift der D BV Deutsche Beamtenversicherung, Zweignieder-
lassung der A X A Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt, die Ihres Vermittlers 
finden S ie im Antrag oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

D ie G eschäftstätigkeit bezieht sich hauptsächlich auf 
a)  den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- 

und Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;
b)  die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen

Sparverträgen.

5. Garantiefonds

E in G arantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.
Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten Versiche-
rungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den Beitrag 
gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer.

Der vom G esetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt in der:

Schadenversicherung allgemein 19,00 %

Feuerversicherung 13,20 %

G ebäudeversicherung mit F eueranteil 16,34 %

Hausratversicherung mit F eueranteil 16,15 %

8. Zusätzlich anfallende Kosten und /oder Gebühren

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, 
stellen wir G ebühren in Rechnung, insbesondere G ebühren für Mahnungen (zurzeit 
7,50 Euro), für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,– Euro) und angemessene G eschäfts-
gebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu 
verweisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (V VG) in Verbin-
dung mit den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden S ie in den dem Vertrag zugrundelie -
genden Bedingungen.
S ie haben Ihre Pflicht zur Z ahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Z ahlung bei uns 
eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag 
auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Z ahlung im Wege des S E PA-Last-
schriftverfahren ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich.
Ihre Z ahlung ist rechtzeitig, wenn
–  bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungs-

frist von Ihrem Konto abgebucht wurde;
–  E inzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Z ahlungsfrist

vorgenommen werden.
Haben Sie uns ein S E PA-Lastschriftmandat erteilt, haben S ie lediglich dafür zu 
sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

Vertragsinformationen



14. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein-
schließlich etwaiger Vertragsstrafen

Wenn S ie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn S ie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer eben-
falls vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach E intritt eines 
Versicherungsfalles gekündigt werden.
B e i e iner Erwachsenen- und K inder-E xistenzschutzversicherung (auch im 
Rahmen des K inderschutzpaketes) verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches 
Kündigungsrecht.
D er Wohngebäude-Versicherungsvertrag kann auß erdem von be iden S e iten 
(Erwerber und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Immobilie 
gekündigt werden.
Darüber hinaus können S ie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne 
Änderung des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag des 
Versicherungsnehmers kündigen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.
Weitere E inzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen 
Vertragsstrafen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu ent-
nehmen.

15. Angabe des Rechts, welches der Versicherer bei der
Vertragsanbahnung der Beziehung zum Versicherungs-
nehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde .

16. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde . Der G erichtsstand ist in den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen geregelt.

17. Maßgebliche Vertragssprache

W ir te ilen Ihnen a lle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinforma-
tionen in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommu-
nizieren wir mit Ihnen auf Deutsch.

18. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfs-
verfahren

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten.
Wenn uns das einmal nicht gelingt, informieren Sie uns!
(Telefonischer Kundenservice: 0221 148-41011)
W ir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung.
Sollten S ie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben S ie zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen 
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen:
„Versicherungsombudsmann e .V.“
Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0 800 3-69 60 00, Fax: 0 800 3-69 90 00
E-Mail: beschwerde @ versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,– Euro 
möglich und für S ie kostenfrei.
Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen Rechtsweg 
vorzubringen.

19. Möglichkeit einer Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde

Sollten S ie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben S ie die Mög-
lichkeit, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht
G raurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 / 4108 – 0, Fax:+ 49 (0)228 / 4108-1550
www.bafin.de
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)
mobil komfort, Stand: 1. Mai 2021
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Die Kfz-Versicherung umfasst, je nach Inhalt des Versicherungsvertrags, folgende 
Versicherungsarten:
• Kfz-Haftpflichtversicherung (A .1)
• Kaskoversicherung (A .2)
• Schutzbrief (A .3)
• Kfz-Unfallversicherung (A .4)
• Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen (A .5)
• Fahrerschutzversicherung (A .6)
• Kfz-Umweltschadenversicherung (A .7)
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge 
abgeschlossen. Ergänzend hierzu gilt:
a   Die Schadenersatzversicherung bei Auslandreisen und die Kfz-Umweltschaden-

versicherung sind Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversicherung.
b   Die Fahrerschutzversicherung kann Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversicherung 

sein. 
c   Der Schutzbrief kann Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversicherung oder – bei 

Vereinbarung der Mobilitätsgarantie – Bestandteil der Kaskoversicherung sein. 
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für 
Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?
A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung –

für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt
A .1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den
G ebrauch des Fahrzeugs
a Personen verletzt oder getötet werden,
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
c   Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch 

mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine 
Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haft-
pflichtbestimmungen des Bürgerlichen G esetzbuchs oder des Straßenverkehrs-
gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privat-
rechts geltend gemacht werden. Zum G ebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem 
Fahren z . B. das E in- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A .1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in
G eld.
A .1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere
Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbe-
gründet sind. 
Regulierungsvollmacht 
A .1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzan-
sprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen
A .1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbun-
den, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz
umfasst auch Fahrzeuge , die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungs-
schutz besteht. 
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte 
oder geschleppte Fahrzeug während des G ebrauchs von dem versicherten Kraft-
fahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen 
(mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs, 
b den E igentümer des Fahrzeugs,
c den Fahrer des Fahrzeugs, 
d   den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit 

dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von 
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e   Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer 
Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f   den Halter, E igentümer, Fahrer und Beifahrer eines nach A .1.1.5 mitversicherten 
Fahrzeugs, 

g die berechtigte Begleitperson im Rahmen des begleiteten Fahrens, 
h   berechtigte Insassen eines Pkw, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversiche-

rungsschutz besteht.
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig 
gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Höchstzahlung
A .1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die
Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versiche-
rungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursa-
che haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungs-
summen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Bei der 100 Mio. Euro
Pauschal-Deckung beträgt die Versicherungssumme für Personenschäden
15 Mio. Euro je geschädigte Person.
Übersteigen der Versicherungssummen
A .1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere
Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der
Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der E U
A .1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den
geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die
zum G eltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
umfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.
Internationale Versicherungskarte
A .1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehändigt, gilt: 
Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf
die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A .1.4.1 Satz 2. 
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A.1.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz
A .1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und
widerrechtlich herbeiführen.
G enehmigte Rennen
A .1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für
dazugehörige Übungsfahrten. 
Hinweis: Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veranstalter eine geson-
derte Versicherung abschließen. Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt 
eine Pflichtverletzung nach D.1.1.4 dar.
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A .1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
A .1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen
• eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers.
• eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten

Fahrzeugs. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 
betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche 
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verur-
sacht werden.
Beschädigung von beförderten Sachen
A .1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem ver-
sicherten Fahrzeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs
üblicherweise mit sich führen (z . B. Kleidung, Brille , Brieftasche). Bei Fahrten, die
überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungs-
schutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen G ebrauch üblicherweise mit sich
führen (z . B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für
Sachen unberechtigter Insassen. 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A .1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem E igentümer durch den
G ebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch in folgenden
Fällen:
a  Für Personenschäden: Wenn Sie z . B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt 

werden.
b  Für Sachschäden: Wenn diese von Ihnen oder mitversicherten Personen mit 

Ihrem Pkw an Ihren eigenen Sachen verursacht werden („E igenschäden“ z . B. 
an G ebäuden oder anderen, auf Sie zugelassenen Pkw). Voraussetzung ist, 
dass sich diese Sachen zum Schadenzeitpunkt nicht an oder in dem versicher-
ten Fahrzeug befinden. E ine E intrittspflicht besteht jedoch nur dann, wenn die 
Verpflichtung zur Leistung auch bei einem Fremdschaden bestehen würde . Bei 
E igenschäden ist die Entschädigung auf 100.000 Euro je Versicherungsjahr 
begrenzt. Außerdem besteht eine Selbstbeteiligung von 500 Euro je Schadenfall.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A .1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch
die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.
Vertragliche Ansprüche
A .1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche , soweit sie
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.
Schäden durch Kernenergie
A .1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.1.6 Zusätzliche Leistungen bei Fahrten im Ausland
Führen fremder Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police)

A.1.6.1 Was ist versichert?
Schäden, die Sie als Fahrer eines fremden, versicherungspflichtigen Pkw, Kraft-
rads, Leichtkraftrads oder eines C ampingfahrzeugs bis 4 t zulässigem G esamt-
gewicht auf einer Reise verursachen. Voraussetzung ist, dass nicht aus einer für 
das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.

A.1.6.2 Wer ist versichert?
Versichert sind Sie und Ihr Partner nach I.2.6, sofern ein Pkw, Kraftrad oder 
C ampingfahrzeug bis 4 t zulässigem G esamtgewicht auf Sie als Privatperson 
zugelassen und über diesen Vertrag bei uns versichert ist. 

A.1.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Wir leisten im Anschluss an die Haftpflichtversicherung des fremden Fahrzeugs bis 
zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen.

A.1.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben weltweit Versicherungsschutz , außer in Deutschland, den USA und 
Kanada .

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust infolge eines Ereignisses nach A .2.2.1 (Teilkasko) oder A .2.2.2 (Vollkasko). 

A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände
Versichert sind auch unter A .2.1.2.1 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und 
als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrecht-
lich zulässig sind (mitversicherte Teile). Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalscha-
den oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen 
in A .2 entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
Mitversicherte Teile
A .2.1.2.1 Folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten
Fahrzeugs sind mitversichert:
a Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile
b   Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug 

unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör. Voraussetzung ist, dass es aus-
schließlich dem G ebrauch des Fahrzeugs dient (z . B. Schonbezüge , Pannenwerk
zeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird.

c   Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile , die zur Behebung von 
Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z . B. Siche-
rungen und Leuchtmittel)

d Bei Krafträdern und Leichtkrafträdern:
• Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß

gebraucht werden, sich in einem verschlossenen, mit dem Zweirad verbundenen
Behältnis befinden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden
sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist

• Sonstige Motorradschutzbekleidung (z . B. Lederkombi, Motorradstiefel, Handschuhe)
während diese beim Fahren mit dem versicherten Fahrzeug getragen wird

e   Planen, G estelle für Planen (Spriegel)
f   Fest im Fahrzeug eingebautes Wohnwageninventar
g   Vorzelt
h   E lektronische G eräte , die nur (oder auch) Funktionen für Radioempfang, Audio- 

und Videowiedergabe oder technische Kommunikations- und Leitsysteme 
beinhalten (z . B. fest eingebaute Navigationssysteme). Abweichend zu A .2.5.1.17 
berechnen wir den Wiederbeschaffungswert hierfür wie folgt: Für jeden Monat 
des G erätealters ziehen wir ein Prozent vom Kaufpreis ab. Als Kaufpreis gilt die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Schadentag. Den Abzug 
begrenzen wir auf höchstens 50%. (C D/DVD für Navigationssysteme werden 
nur erstattet, wenn diese zusammen mit dem Navigationssystem entwendet 
werden.)

i   Mobile Navigationsgeräte bis zu einem Wert von 150 Euro (keine G eräte , bei 
denen die Navigation lediglich eine Zusatzfunktion darstellt, wie Netbooks, 
Smart- oder iPhones)

j   Zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder 
Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmo-
ments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wertsteige-
rung des Fahrzeugs führen

k   Individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftun-
gen sowie besondere Oberflächenbehandlungen und Folierungen

l Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern und Leichtkrafträdern
m   Sonder- und Spezialaufbauten (z . B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoauf-

bauten) und Spezialeinrichtungen (z . B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge), 
soweit diese im Antrag angegeben wurden (Anhang 2, Abschnitt 5.10)

n Behindertengerechte Fahrzeugumbauten
o Solaranlagen an Wohnwagen und Wohnmobilen
p Arztkoffer (ohne Medikamente)
q Akkus und Ladekabel/Ladeadapter für E lektrofahrzeuge
r Dachkoffer, Dachbox, Dachzelt
s Folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:

• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung
• Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze
• mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur

Nicht versicherbare G egenstände
A .2.1.2.2 Nicht versicherbar sind alle sonstigen G egenstände .
Hierzu gehören z . B.: 
a   Laptops, Tablett-P C und Mobiltelefone (auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug

durch eine Halterung)
b Reisegepäck
c Persönliche G egenstände der Insassen
d Autokarten
e Fotoausrüstung über 100 Euro
f Datenträger (z . B. C D, DVD)
Hinweis: Wenn Sie den Baustein Premium-Schutz vereinbart haben, gilt A .2.2.6.
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A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfol-
genden Ereignisse:
Brand und Explosion
A .2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit 
F lammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder 
ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand
gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestre-
ben von G asen oder Dämpfen beruhende , plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Entwendung 
A .2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 
a   Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs auf-

grund räuberischer Erpressung. 
b   Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum 

G ebrauch in seinem eigenen Interesse , noch zur Veräußerung, noch unter 
E igentumsvorbehalt überlassen wird. 

c   Unbefugter G ebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berech-
tigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter G ebrauch gilt insbe-
sondere , wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wird (z . B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem 
besteht kein Versicherungsschutz , wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu 
dem Verfügungsberechtigten steht, z . B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehöriger ist. 

Naturgewalten
A .2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare E inwirkung von versicherten Naturgewalten
auf das Fahrzeug. Versicherte Naturgewalten sind: Sturm, Hagel, Blitzschlag, Über-
schwemmung, Lawinen, Dachlawinen, Muren und Erdfall. 
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder E ismassen. Dachlawi-
nen sind von Hausdächern niedergehende Schnee- oder E ismassen. Muren sind 
an Berghängen abgehende G eröll-, Schlamm- und G esteinsmassen. Erdfall ist ein 
naturbedingter E insturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
E ingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese 
Naturgewalten G egenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Eben-
falls eingeschlossen sind durch einen Blitzschlag verursachte Überspannungsschä-
den an elektrischen Fahrzeugteilen (z . B. Lichtmaschine , Anlasser, Akkumulator von 
E lektro- und Hybridfahrzeugen), die durch das Ladekabel zum Fahrzeug übertragen 
werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten ver-
anlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.
Zusammenstoß mit Tieren
A .2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des sich in Fahrt befindlichen Fahr-
zeugs mit Tieren. E ine Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur ersetzt, wenn
sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere versicherungsschutz-
pflichtige Schäden an dem Fahrzeug verursacht hat.
G lasbruch
A .2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als
Verglasung gelten G las- und Kunststoffscheiben (z . B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- 
und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht
zur Verglasung gehören G las- und Kunststoffteile von elektronischen Mess-,
Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren
sowie Leuchtmittel. Nicht versichert sind Folgeschäden. Bei einem Austausch der 
Frontscheibe ersetzen wir die nachgewiesenen Kosten für den Ersatz der Umwelt-
plakette bis zu einer Höhe von 10,00 Euro. 
Hinweis: Vor Beginn der Reparatur müssen Sie unsere Weisung nach E .1.3.3 
einholen. Dies gilt insbesondere , wenn durch einen G lasschaden die Kalibrierung 
eines Fahrerassistenzsystems erforderlich ist.
Kurzschlussschäden
A .2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurz-
schluss. Folgeschäden am Fahrzeug sind bis zu 3.000 Euro je Schadenfall versichert.
Tierbiss
A .2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbiss verursachte Schäden an Pkw, Lkw im
Werkverkehr bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, C ampingfahrzeugen oder 
Krafträdern. Dies gilt auch für Folgeschäden am versicherten Fahrzeug. 
Diebstahl der Fahrzeugschlüssel
A .2.2.1.8 Versichert ist die Entwendung der Fahrzeugschlüssel durch E inbruchdieb-
stahl oder Raub.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfol-
genden Ereignisse:
Ereignisse der Teilkasko
A .2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A .2.2.1.
Unfall
A .2.2.2.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmittelbar von
außen plötzlich mit mechanischer G ewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
•  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben,

z . B. Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen.
•  Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs eintre-

ten, z . B. durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder verrutschende Ladung.
•  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung,

Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.
•  Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhänger ohne

E inwirkung von außen, z . B. Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den Anhänger.
•  Verwindungsschäden.

Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise im Rahmen der be- 
stimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs entstehen, gelten nicht als Unfall-
schaden. Beispiel: Schäden an der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen mit Kies.
Mut- oder böswillige Handlungen
A .2.2.2.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in kei-
ner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbe-
sondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung
des Fahrzeugs beauftragt wurden (z . B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in
einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z . B. dessen Arbeit-
nehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige). 
Andere G efahren
A .2.2.2.4 Darüber hinaus sind in der Vollkasko Schäden durch alle weiteren G efah-
ren versichert, denen das versicherte Fahrzeug ausgesetzt ist.
A .2.2.2.5 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden
a   durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach A .2.9.1,
b   durch Rennen nach A .2.9.2,
c   durch Kriegsereignisse nach A .2.9.4,
d   durch Kernenergie nach A .2.9.5,
e   durch allmähliche E inwirkung oder aufgrund des gewöhnlichen Alterungsprozes-

ses (z . B.: Rost, G ebrauchsspuren, Verschleiß , Abnutzung),
f  an mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Teilen auf-

grund eines Betriebsvorgang.
 Bei Lkw sind darüber hinaus reine Bruchschäden und Schäden aufgrund eines 
Brems- oder Betriebsvorgangs gemäß A .2.2.2.2 nicht versichert. 
Bei Pkw sind Brems-, Betriebs- und Bruchschäden gemäß A .2.2.5 ohne Mehr-
beitrag versichert.

A .2.2.2.6 Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung ganz oder teilweise frei, wenn
Sie gegen die Pflichten beim G ebrauch des Fahrzeugs gemäß Abschnitt D oder die
Pflichten im Schadenfall gemäß Abschnitt E  verstoßen.
A.2.2.3 Was beinhaltet der Baustein Schadenservice Basis?
Nutzen Sie unsere Partnerwerkstätten
A .2.2.3.1 Bei Vereinbarung des Bausteins Schadenservice Basis wählen Sie
bei einem ersatzpflichtigen Kaskoschaden für die Reparatur eine AXA Partnerwerk-
statt aus.
Hierzu erteilen Sie den Reparaturauftrag unserer Partnerwerkstatt, treten Ihre
Ansprüche aus dem Schadenfall an die Werkstatt ab und zahlen die vertraglich ver-
einbarte Selbstbeteiligung direkt an die Werkstatt.
Wenn Sie eine andere Werkstatt nutzen
A .2.2.3.2 Lassen Sie die Reparatur in einer Werkstatt durchführen, die nicht zu
unseren Partnerwerkstätten gehört, erhöht sich in der Kaskoversicherung die ver-
traglich vereinbarte Selbstbeteiligung bei einem G lasschaden um 250 Euro und bei
einem anderen Schaden um 500 Euro. 
Wenn keine Reparatur erfolgt
A .2.2.3.3 Wird das Fahrzeug nicht repariert, richtet sich die Entschädigungsleistung
nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten.
Entschädigungsgrenze
A .2.2.3.4 Die Ermittlung der Entschädigungsgrenze gemäß A .2.5.2.1 richtet sich
nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten.
Leasingfahrzeuge
A .2.2.3.5 Sind Sie nicht E igentümer des Fahrzeugs (z . B. Leasing), können Sie den
Baustein Schadenservice Basis nicht abschließen.

A.2.2.4 Was beinhaltet der Baustein Mobilitätsgarantie?
A .2.2.4.1 Der Baustein Mobilitätsgarantie beinhaltet: 
a  den Baustein Schadenservice Basis nach A .2.2.3 und
b  den Schutzbrief nach Abschnitt A .3.
Beim Schutzbrief gilt bei der Vermittlung von Ersatzfahrzeugen statt A .3.6.2 folgen-
de Regelung:
Ersatzfahrzeug
A .2.2.4.2 Dauert die Reparatur oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 
länger als vier Stunden, vermitteln wir Ihnen anstelle der Weiter- oder Rückfahrt 
nach A .3.6.1 ein Ersatzfahrzeug (Gruppe A). Die hierdurch entstehenden Kosten
übernehmen wir in folgendem Umfang:
a  Wenn das Fahrzeug repariert wird, für die erfoderliche Reparaturdauer, jedoch 

längstens für 14 Tage . 
b  Bei Entwendung, Totalschaden oder Zerstörung des Fahrzeugs für die 

erforderliche Dauer der Ersatzbeschaffung, jedoch längstens für 14 Tage .
c  Anstelle von a oder b übernehmen wir bei Schadenfällen im Ausland auch die Kosten 

bis zu 525 Euro für die Fahrt mit einem vergleichbaren Ersatzfahrzeug zu Ihrem stän-
digen Wohnsitz .

A .2.2.4.3 Können wir Ihnen ausnahmsweise kein Ersatzfahrzeug zur Verfügung
stellen (z . B. weil wegen eines Massenereignisses keine Fahrzeuge verfügbar sind),
erhalten Sie eine Ausfallpauschale in Höhe von 25 Euro pro Tag.
Die Organisation der Hilfeleistung erfolgt durch uns!
A .2.2.4.4 Bitte rufen Sie uns sofort an, wenn Sie die Mobilitätsgarantie in Anspruch
nehmen möchten. Voraussetzung für unsere Leistung und Kostenübernahme ist,
dass die Organisation der Hilfeleistung durch uns erfolgt. 
A .2.2.4.5 Erlauben es Ihnen die Umstände des Schadens nicht, sofort Kontakt mit
uns aufzunehmen, oder ist Ihnen die Kontaktaufnahme im E inzelfall nicht zuzu-
muten, erstatten wir die Kosten, soweit sie bei einer Organisation durch uns auch
entstanden wären.

A.2.2.5 Was beinhaltet der Baustein BBB-Deckung?
A .2.2.5.1 Bei Abschluss des Bausteins BBB-Deckung (Brems-, Betriebs- und Bruch-
schäden) besteht Versicherungsschutz auch bei Beschädigung oder Zerstörung des
Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch unvorhergesehene und
plötzlich eintretende Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden.
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Was wir nicht ersetzen
A .2.2.5.2 Wir zahlen nicht für 
a  Schäden durch allmähliche E inwirkung oder aufgrund des gewöhnlichen

Alterungsprozesses (z . B. Rost, G ebrauchsspuren, Verschleiß , Abnutzung) 
b  Schäden an Motoren und G etrieben einschließlich G elenkwelle sowie 

Differential, die der Fortbewegung des Fahrzeugs dienen
c  Schäden durch den E insatz einer erkennbar reparaturbedürftigen Sache 
d  Schäden durch Falschbetankung (z . B. Benzin statt Diesel oder umgekehrt)

A.2.2.6 Was beinhaltet der Baustein Premium-Schutz?
Bei Vereinbarung des Bausteins Premium-Schutz in der Vollkasko sind auch die 
folgenden Leistungen versichert:

A.2.2.6.1 Smart-Repair bei Kleinschäden
Smart-Repair bietet Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit der Schadenbeseitigung bei 
kleinen Schäden.
Was ist versichert?
Bei Kleinschäden an der Karosserie Ihres Pkw können Sie auch die Schadenbesei-
tigung durch das Smart-Repair-Verfahren wählen. Voraussetzung für die Leistung 
ist, dass die Reparatur in einer unserer Smart-Repair-Partnerwerkstätten erfolgt.
Was heißt Smart-Repair?
Das Smart-Repair-Verfahren ist ein speziell auf kleine lokal begrenzte Schäden 
spezialisiertes Reparaturverfahren. Es stellt eine professionelle und kostengünstige 
Reparatur von Kleinschäden dar. Das beschädigte Fahrzeugteil wird dabei ausge-
bessert, ohne dass es ausgetauscht wird.
Bis zu welcher Höhe leisten wir?
Smart-Repair ist auf Kleinschäden mit einem Reparaturaufwand von bis zu 200 
Euro begrenzt. Übersteigt ein Schaden diesen Betrag, ist er über Smart-Repair bei 
Kleinschäden nicht versichert.
Selbstbeteiligung
Unabhängig von der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung für Kaskoschäden, 
besteht bei jedem Schadenereignis eine Selbstbeteiligung von 50 Euro.
Inanspruchnahme und Rückstufung.
Smart-Repair bei Kleinschäden kann einmal pro Kalenderjahr in Anspruch genom-
men werden. 
E in Schaden, der ausschließlich Smart-Repair bei Kleinschäden betrifft, führt nicht 
zu einer Rückstufung.

A.2.2.6.2 Autoinhalts-Schutz
Der Autoinhalts-Schutz erweitert den Versicherungsschutz bei versicherten Schä-
den der Kaskoversicherung auf Sachen, die nicht zum Fahrzeug oder den mitversi-
cherten Teilen gehören.
Was ist versichert?
Über den Autoinhalts-Schutz sind in der Kaskoversicherung nicht nur das Fahrzeug 
und die mitversicherten Teile , sondern auch andere von Ihnen mitgeführte Sachen 
(z . B. Hausratgegenstände) mitversichert. 
Hierzu müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
•  Die Sachen befinden sich beim E intritt des Schadens im Fahrzeug.
•  Wenn das Fahrzeug abgestellt ist, besteht Versicherungsschutz für elektronische

G eräte und Wertsachen nur, wenn diese nicht einsehbar aufbewahrt wurden.
Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind Zahlungsmittel, Ausweispapiere und Urkunden jeder Art sowie 
Uhren und Schmuck.
Bis zu welcher Höhe leisten wir?
Wir ersetzten den Wiederbeschaffungswert bis zu einem Betrag von insgesamt 
1.000 Euro.

A.2.2.6.3 Verlängerung der Neupreisentschädigung
Abweichend von A .2.5.1.3 verlängert sich die Neupreisentschädigung für Pkw um 
12 Monate auf insgesamt 36 Monate . Die sonstigen Regelungen zur Neupreisent-
schädigung gelten unverändert.

A.2.2.6.4 Verlängerung der Kaufwertentschädigung
Abweichend von A .2.5.1.8 verlängert sich die Kaufwertentschädigung für Pkw um 
12 Monate auf insgesamt 36 Monate . Die sonstigen Regelungen zur Kaufwertent-
schädigung gelten unverändert.

A.2.2.6.5 Telefonische Erstberatung durch einen Rechtsanwalt
Mit der telefonischen Erstberatung durch einen Rechtsanwalt können Sie sich bei 
allen Angelegenheiten, die Ihren Pkw betreffen, eine rechtlich fundierte Meinung 
einholen.
Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die telefonische Erstberatung durch einen von 
uns vermittelten, in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt. 
Dies gilt immer, wenn Sie aufgrund konkreter Fallumstände ein erkennbares Bera-
tungsbedürfnis als E igentümer, Halter, Fahrer oder Insasse eines Fahrzeugs haben.
Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind alle Maßnahmen, die über eine einmalige telefonische Bera-
tung hinausgehen. 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Erstberatung, wenn die Beratung nur 
nach Prüfung von Unterlagen erfolgen kann.
Daher ist dieser Service kein Ersatz für eine Rechtsschutzversicherung.

A.2.2.6.6 Wertminderung
Unter den folgenden Voraussetzungen zahlen wir eine Wertminderung:
• Der Schaden ereignet sich in den ersten vier Jahren nach Erstzulassung.
• Es erfolgt eine vollständige und fachgerechte Reparatur nach A .2.5.2.1.a .
• Die erforderlichen Kosten der Reparatur betragen mehr als 2.000 Euro.

Die Wertminderung beträgt (ab der Erstzulassung):
• im ersten Jahr 15 %
• im zweiten Jahr 10 %
• im dritten Jahr 7 %
• im vierten Jahr 3 %
der Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer.

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Inte-
resse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z . B. des Leasinggebers als E igen-
tümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der 
Europäischen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversi-
cherte Teile , soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A .2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs.
A .2.5.1.2 Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren,
gilt A .2.5.2.1.
Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge
A .2.5.1.3 Bei Pkw zahlen wir innerhalb von 24 Monaten nach der Erstzulassung
den Neupreis des Fahrzeugs gemäß A .2.5.1.18.
A .2.5.1.4 Bei allen anderen Fahrzeugen zahlen wir innerhalb von 12 Monaten nach
der Erstzulassung den Neupreis des Fahrzeugs gemäß A .2.5.1.18.
A .2.5.1.5 Dies gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 
•  Es liegt ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust des Fahrzeugs vor oder

die erforderlichen Kosten der Reparatur betragen mindestens 80 % des Neupreises.
•  Das Fahrzeug befindet sich bei E intritt des Schadenereignisses im E igentum des-

sen, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat.
 Ausnahme: Als Neufahrzeug gelten auch Fahrzeuge , die für einen Zeitraum von
bis zu einem Monat auf den Kraftfahrzeughersteller oder -händler zugelassen
waren und zum Zeitpunkt des E igentumsübergangs eine Laufleistung von nicht 
mehr als 1.000 km aufgewiesen haben.

A .2.5.1.6 E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.
A .2.5.1.7 Im Rahmen der Neupreisentschädigung erstatten wir auch die nachge-
wiesenen Zulassungs- und Überführungskosten des Folgefahrzeugs.
Kaufwertentschädigung für G ebrauchtfahrzeuge 
A .2.5.1.8 Wir erstatten bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust den Kaufwert
nach A .2.5.1.19. Dies gilt:
• Für Pkw in den ersten 24 Monaten nach der erstmaligen Zulassung auf Sie .
•  Für Krafträder und Leichtkrafträder in den ersten 12 Monaten nach der erstmaligen

Zulassung auf Sie .
A .2.5.1.9 E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.
G AP-Deckung
A .2.5.1.10 Die G AP-Deckung besteht für Ihr geleastes oder kreditfinanziertes Fahr-
zeug, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:
•  Es besteht eine Vollkasko.
•  Der Leasing- oder Kreditvertrag wurde auf der Grundlage marktüblicher Zinsen

und Laufzeiten geschlossen. Der Leasing- oder Kreditvertrag ist uns auf Verlan-
gen vorzulegen.

•  Bei kreditfinanzierten Fahrzeugen ist auch Voraussetzung, dass der Kredit aus-
schließlich zur F inanzierung des Fahrzeugs aufgenommen wurde .

A .2.5.1.11 Bei geleasten Fahrzeugen ersetzen wir auch die Differenz zwischen
dem Wiederbeschaffungswert und der höheren Leasing-Restforderung.
Die Leasing-Restforderung ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter 
Beendigung des Kreditvertrags an die Bank zu zahlen ist. Hierzu zählen noch aus-
stehende abgezinste Leasingraten, eine eventuelle Restrate und der abgezinste 
Leasingrestwert. Für die Abzinsung wird der Zinssatz zugrunde gelegt, der bei der 
Berechnung der Raten kalkuliert wurde .
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A .2.5.1.12 Nicht erstattet werden:
• Bereits vor dem Schaden fällige Leasingraten und Verzugszinsen. 
• Nachforderungen des Leasinggebers, die sich aus der Überschreitung der ver-

einbarten Kilometerleistung ergeben.
• Full-Service-Bestandteile (z . B. Wartung und Verschleißreparaturen).
E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs sowie eine vereinbarte Selbstbeteiligung 
werden abgezogen.
A .2.5.1.13 Bei kreditfinanzierten Fahrzeugen ersetzen wir auch die Differenz zwi-
schen dem Wiederbeschaffungswert und der höheren Darlehens-Restforderung. 
Die Darlehens-Restforderung ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter 
Beendigung / Kündigung des Kreditvertrags an die Bank zu zahlen ist. 
A .2.5.1.14 Nicht erstattet werden bereits vor dem Schaden fällige Raten und
Verzugszinsen. E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs sowie eine vereinbarte
Selbstbeteiligung werden abgezogen.
Erhöhung des Wiederbeschaffungswertes
A .2.5.1.15 Sofern eine Vollkasko besteht, zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung
oder Verlust eines Pkw zusätzlich einen Zuschlag in Höhe von 10 % des Wieder-
beschaffungswertes. Dies gilt nicht bei Inanspruchnahme der Neupreisentschädi-
gung für Neufahrzeuge , der Kaufwertentschädigung für G ebrauchtfahrzeuge oder
der G AP-Deckung. 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Neupreis, Kauf-
wert und Restwert?
A .2.5.1.16 E in Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur
des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 
A .2.5.1.17 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines
gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen
müssen. 
A .2.5.1.18 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in
der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder – wenn der Typ des versicherten
Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells
am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den
Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und
marktüblicher Nachlässe . 
A .2.5.1.19 Kaufwert ist der durch einen Sachverständigen rechnerisch ermittelte
Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt der Zulassung auf Sie , wobei der Zustand
des Fahrzeugs unmittelbar vor E intritt des Schadens zugrunde gelegt wird.
A .2.5.1.20 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder
zerstörten Zustand.

A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur
A .2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforder-
lichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a   Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: 

Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswerts nach A .2.5.1.17, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachwei-
sen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A .2.5.2.1.b. 

b   Wird das Fahrzeug nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zahlen wir 
die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um 
den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts nach A .2.5.1.17.
 Im Falle einer fiktiven Abrechnung wird von den Lohnkosten maximal der orts-
übliche mittlere Stundenverrechnungssatz ersetzt.

Hinweis: Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreisentschädigung in A .2.5.1.3.
Abschleppen und Bergen
A .2.5.2.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Bergen
des Fahrzeugs sowie das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen
für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistungen
wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A .2.5.2.1 die Obergrenze
nach A .2.5.2.1.a oder A .2.5.2.1.b nicht überschritten werden. 
Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu
übernehmen.
Kein Abzug neu für alt
A .2.5.2.3 Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung keinen
dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für
alt). Dies gilt unabhängig von dem Alter des Fahrzeugs. 
Verlust der Fahrzeugschlüssel
A .2.5.2.4 Bei Raub oder E inbruchdiebstahl der Fahrzeugschlüssel ersetzen wir
die Kosten für den vorsorglichen Austausch der Tür- und Zündschlösser oder die
Kosten der Umprogrammierung.
Ersatz von Betriebs- und Hilfsstoffen
A .2.5.2.5 Wir erstatten auch die Kosten für den reparaturbedingten Ersatz von
Bremsflüssigkeit, Fetten, Kühl-, Frostschutz- und Reinigungsmitteln, Motor-,
G etriebe- und Hydraulikölen.
A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauf-
tragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Bei Beschädigung erstatten wir die Mehrwertsteuer nur, wenn und soweit diese für 
Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die 
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffinden des Fahrzeugs
A .2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach E ingang
der vollständigen Beantwortung unseres „Erstbriefes bei Totalentwendung“ wieder
aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung
ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren
Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können. 

A .2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer
Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die
Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfer-
nung vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort.
E igentumsübergang nach Entwendung
A .2.5.5.3 Sind Sie nicht nach A .2.5.5.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet,
werden wir dessen E igentümer.
A .2.5.5.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z . B. 
nach D.1 oder E .1 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A .2.9.1 Satz 2) gekürzt
und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein Anteil
am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im
Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil
entspricht der Quote , um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.
A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs 
gemäß A .2.5.1.18.

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
Was wir nicht ersetzen
A .2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißre-
paraturen sowie nicht reparierte Vorschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Fol-
geschäden wie Verlust von Treibstoff, Wertminderung, Zulassungskosten, Überfüh-
rungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.
Rest- und Altteile
A .2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen
und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung
Vertragliche Selbstbeteiligung
A .2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereig-
nis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie ent-
nehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
Zusätzliche Selbstbeteiligungen
A .2.5.8.2 In den folgenden Fällen erhöht sich in der Kaskoversicherung die vertrag-
lich vereinbarte Selbstbeteiligung um 500 Euro:
• Wenn ein Schaden nach A .2.2.1.4 (Schäden durch Zusammenstoß mit Tieren)

oder A .2.2.2.2 (Schäden durch Unfall) durch einen Fahrer herbeigeführt wurde ,
der nach den Angaben im Versicherungsschein/Nachtrag nicht zu den berechtig-
ten Fahrzeugnutzern gehört.

•   Wenn das Fahrzeug an Ihrem ständigen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 6.00
Uhr nicht in einer G arage abgestellt wurde , obwohl die Stellplatzklasse 1 oder 2
gemäß Anhang 2, 1.6 vereinbart wurde und der Abstellort den E intritt oder die
Höhe des Schadens beeinflusst hat.

Insoweit werden unsere Rechte nach den §§ 24 und 26 Versicherungsvertrags-
gesetz ausgeschlossen.
Hinweis: Wenn Sie den Baustein Schadenservice Basis oder Mobilitätsgarantie 
abgeschlossen haben und die Reparatur in einer Werkstatt erfolgt, die nicht zu 
unseren Partnerwerkstätten gehört, erhöht sich die Selbstbeteiligung nach A .2.2.3.
Wegfall der Selbstbeteiligung 
A .2.5.8.3 Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Austausch,
sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, erstatten wir die Reparaturkosten
ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe
(Sachverständigenverfahren)

A .2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenshöhe einschließlich der Fest-
stellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen
Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständige-
nausschuss entscheiden.
A .2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung kei-
nen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 
A .2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem
Ausschuss gewählt werden. E inigt sich der Ausschuss nicht über die Person des
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätz-
ten Beträgen liegen. 
A .2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsie-
gens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 

Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A .2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-
stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 
A .2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlan-
gen, wenn
• wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
• sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenan-

zeige feststellen lässt.
A .2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder
aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens
nach Ablauf eines Monats nach E ingang der vollständigen Beantwortung unseres
„Erstbriefes bei Totalentwendung“. 
A .2.7.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch
verpfänden. 
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A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht
selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem 
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuldloser 
oder einfach fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. Wenn der 
Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat, 
gilt Abschnitt A .2.9.1 entsprechend. Lebt der Fahrer bei E intritt des Schadens mit 
Ihnen in häuslicher G emeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzli-
cher Verursachung.
Rückforderung bei Vorsatz 
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistun-
gen in voller Höhe zurückzufordern.
Mieter, Entleiher oder in der Kfz-Haftpflichtversicherung mitversicherte Personen
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung gemäß A .1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen 
Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A .2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich
herbeiführen. 
Ermöglichen Sie einen Diebstahl grob fahrlässig oder führen Sie einen Schadenfall 
infolge des G enusses alkoholischer G etränke oder anderer berauschender Mittel 
grob fahrlässig herbei, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. In allen anderen Fällen 
verzichten wir Ihnen gegenüber auf den E inwand der grob fahrlässigen Herbei-
führung des Schadenfalls.
G enehmigte Rennen
A .2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D.1.1.4 dar.
Reifenschäden
A .2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht in der Teilkasko für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch
dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung
fallende Schäden am Fahrzeug verursacht wurden. 
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A .2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.3 Schutzbrief – Hilfe für unterwegs
Der Schutzbrief kann auf zwei Wegen vereinbart werden:
a   Wenn er gegen Zahlung eines Mehrbeitrags abgeschlossen wird, ist er

Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haftpflichtversicherung.
b   Wenn er im Rahmen der Mobilitätsgarantie nach A .2.2.4 vereinbart wird, ist er 

Bestandteil des Vertrags über die Kaskoversicherung. 
Bitte rufen Sie uns sofort an, wenn Sie den Schutzbrief in Anspruch nehmen möch-
ten. Wir organisieren für Sie die Hilfeleistung damit Sie möglichst gute Leistungen 
ohne Abzug erhalten. 

A.3.1 Was ist versichert?
A .3.1.1 Wir erbringen nach E intritt der in A .3.5 bis A .3.8 genannten Schadenereig-
nisse die dazu im E inzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die
von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.
A .3.1.2 Erlauben es Ihnen die Umstände des Schadens nicht, sofort Kontakt mit 
uns aufzunehmen, oder ist Ihnen die Kontaktaufnahme im E inzelfall nicht zuzu-
muten, erstatten wir die Kosten, soweit sie bei einer Organisation durch uns auch
entstanden wären.

A.3.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie , den berechtigten Fahrer und die berechtigten 
Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. 

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
A .3.3.1 Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug unter E in-
schluss eines mitgeführten Anhängers.
A .3.3.2 Ist das versicherte Fahrzeug nicht fahrbereit und benutzen Sie deshalb
anstelle des versicherten Fahrzeugs vorübergehend einen Mietwagen, tritt dieser
an die Stelle des versicherten Fahrzeugs.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der 
Europäischen Union gehören.

A.3.5 Wir helfen, wenn Ihr Fahrzeug ausfällt
Ist das Fahrzeug wegen eines nicht vorhersehbaren Ereignisses (z . B. Panne , 
Unfall oder Teilkaskoschaden) nicht fahrbereit, erbringen wir folgende Leistungen:
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
A .3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schaden-
stelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und verwendeten
Kleinteile .

Abschleppen des Fahrzeugs 
A .3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht 
werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs einschließlich G epäck und
beförderter Ladung. Die hierdurch entstehenden Kosten übernehmen wir.
a Bei versicherten Kaskoschäden und Nutzung des AXA Schadenservices in die 

nächste AXA Partnerwerkstatt. 
b In allen anderen Fällen und wenn das Abschleppen in eine AXA Partnerwerk-

statt nicht möglich ist (z . B. im Ausland) in die nächstgelegene für die Reparatur 
geeignete Werkstatt.

Für Lkw, Wohnmobile und G espanne ist die Leistung auf 200 Euro begrenzt.
Bergen des Fahrzeugs
A .3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung
des Fahrzeugs einschließlich G epäck und beförderter Ladung und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. 
Für Lkw, gewerbliche Ladung, Wohnmobile und G espanne ist die Leistung auf 
2.500 Euro begrenzt.
Falschbetankung
A .3.5.4 Haben Sie Ihr Fahrzeug mit falschem Treibstoff betankt (z . B. Diesel statt 
Super), ersetzen wir auch die Kosten für das Entfernen des falschen Treibstoffs bis
zu einer Höhe von insgesamt 500 Euro. Die Kosten für den Treibstoff und Folge-
schäden sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
Fahrzeugschlüssel
A .3.5.5 Wir unterstützen Sie , wenn das Fahrzeug aus einem der folgenden Gründe
nicht weitergefahren werden kann:
•  Sie haben die Fahrzeugschlüssel verloren. 
•  Ihnen wurden die Fahrzeugschlüssel entwendet.
•  Die Fahrzeugschlüssel sind im Fahrzeug eingeschlossen.
In diesen Fällen sorgen wir dafür, dass das Fahrzeug geöffnet wird. Alternativ 
vermitteln die Beschaffung von Ersatzschlüsseln, übernehmen die Kosten für die 
Öffnung des Fahrzeugs oder den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten für die 
Ersatzschlüssel selbst erstatten wir nicht.
A.3.6 Wir sorgen dafür, dass Sie mobil bleiben
Dauert die Reparatur oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft länger als vier 
Stunden, können Sie zwischen den folgenden Leistungen wählen:
Weiter- oder Rückfahrt
A .3.6.1 Wir organisieren folgende Fahrten:
a   eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland

oder
b   eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des 

G eltungsbereichs nach A .3.4, und 
c   eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland, 
d   eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum 

Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist. 
Die Kostenerstattung erfolgt 
a   bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der 

Bahnkosten 1. Klasse .
b   bei größerer Entfernung bis zur Höhe der F lugkosten für die Economyklasse .
Darüber hinaus erstatten wir nachgewiesene Taxifahrten bis zu einem Betrag von 
50 Euro.
Ersatzfahrzeug
A .3.6.2 Anstelle der Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 vermitteln wir ein Ersatz-
fahrzeug, bis Ihnen Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht.
a  Wenn der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz 

entfernt liegt, für höchstens drei Tage .
b  Wenn der Schadenort mehr als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz 

entfernt liegt, für höchstens sieben Tage .
Die Kosten ersetzen wir bis zu 75 Euro je Tag. Bei Lkw ersetzen wir die Kosten bis 
zu 100 Euro je Tag. Wenn die Organisation durch uns erfolgt, übernehmen wir auch 
die Zustellkosten. 
Bei Schadenfällen im Ausland werden Ersatzfahrzeugkosten für die Fahrt zu Ihrem 
ständigen Wohnsitz bis zu 525 Euro (bei Lkw 700 Euro) übernommen, auch für 
eine geringere Anzahl von Miettagen. 
Bei vollständigem Verzicht auf den Ersatzwagen zahlen wir für jeden Tag 25 Euro 
Ausfallentschädigung.
Übernachtung
A .3.6.3 Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit, bis
das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht. Die Kosten übernehmen
wir bis höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person für folgenden Zeitraum:
a   Wenn Sie die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 oder Ersatzfahr-

zeug nach A .3.6.2 in Anspruch nehmen für eine Nacht. 
b   Wenn Sie die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 oder Ersatzfahr-

zeug nach A .3.6.2 nicht in Anspruch nehmen für drei Nächte .
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Fahrzeugunterstellung
A .3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einem Schadenfall bis zur Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt unter-
gestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich und übernehmen die hierdurch
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. Für Lkw ist die Leistung
auf 10 Euro pro Tag begrenzt.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der 
Fahrer auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug, erbringen wir die nach-
folgend genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn 
diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erst-
malig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist. 
Krankenrücktransport
A .3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren
ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durchführung
des Rücktransports und übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rück-
transports müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich
auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn
diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rück-
transport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten,
jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.
Kosten für Krankenbesuch
A .3.7.2 Müssen Sie sich auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug infolge
Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir 
die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende Person
bis zur Höhe von 1.000 Euro je Schadenfall.
Rückholung von Kindern
A .3.7.3 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkrankung oder
des Todes des Fahrers eines Pkw, Kraftrads oder C ampingfahrzeugs weder von
Ihnen noch von einem anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir 
für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei die Bahn-
kosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 50 Euro.
Fahrzeugabholung 
A .3.7.4 Kann der versicherte Pkw oder das versicherte Kraftrad oder C ampingfahr-
zeug infolge einer länger als drei Tage andauernden Erkrankung oder infolge des
Todes des Fahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren
werden, sorgen wir für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohn-
sitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Ver-
bringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 30 C ent je Kilometer zwischen
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis
zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall
bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu
je 75 Euro pro Person.
Was versteht man unter einer Reise?
A .3.7.5 Reise ist jede Abwesenheit des versicherten Fahrzeugs von Ihrem ständi-
gen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr stän-
diger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind
und sich überwiegend aufhalten. 

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (G eltungsbereich nach A .3.4 
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen: 
A.3.8.1 Wenn das Fahrzeug im Ausland ausfällt
Ersatzteilversand
A .3.8.1.1 Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahr-
zeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft 
werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten,
und übernehmen alle entstehenden Versandkosten.
Für Lkw ist die Leistung auf 500 Euro begrenzt.
Fahrzeugtransport
A .3.8.1.2 Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten
an Ihren Wohnsitz , wenn
a   das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht 

innerhalb von drei Werktagen (Lkw fünf Werktage) fahrbereit gemacht werden 
kann und 

b   die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein 
gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
A .3.8.1.3 Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen
wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren
mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungs-
kosten. 
Fahrzeugunterstellung 
A .3.8.1.4 Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder 
aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports oder der 
Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, übernehmen wir die hierdurch
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. Für Lkw ist die Leistung
außerdem auf 10 Euro je Tag begrenzt.
A.3.8.2 Wenn Sie im Ausland erkranken
Vermittlung ärztlicher Betreuung
A .3.8.2.1 Erkranken Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug,
informieren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und
stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehenden
Kosten.

Arzneimittelversand
A .3.8.2.2 Sind Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung Ihrer G esundheit auf verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in Ihrer Nähe nicht erhält-
lich sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen,
sorgen wir nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und tragen die
hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine E infuhrbeschrän-
kungen bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels
sowie dessen Verzollung werden Ihnen erstattet. 
A.3.8.3 Bei einem Todesfall im Ausland
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland sor-
gen wir nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung im Ausland oder 
für die Überführung nach Deutschland und übernehmen die Kosten. Diese Leistung 
gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.
A.3.8.4 Bei einer sonstigen Notlage im Ausland
Ersatz von Reisedokumenten
A .3.8.4.1 Kommt Ihnen auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein
für diese Reise benötigtes Dokument abhanden, sind wir Ihnen bei der Ersatzbe-
schaffung behilflich und übernehmen die hierbei anfallenden G ebühren.
Ersatz von Zahlungsmitteln
A .3.8.4.2 G eraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infol-
ge des Verlusts von Zahlungsmitteln in eine Notlage , stellen wir die Verbindung zu
Ihrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stun-
den nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, können Sie von
uns ein Darlehen bis zu 1.500 Euro je Schadenfall beanspruchen.
Hilfeleistung in besonderen Notfällen
A .3.8.4.3 G eraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Pkw, Kraftrad
oder C ampingfahrzeug in eine besondere Notlage , die unter A .3.5 bis A .3.8 nicht 
geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um einen erheblichen
Nachteil für Ihre G esundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden, werden von uns die
erforderlichen Maßnahmen veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten bis
zu 500 Euro je Schadenfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- 
oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.3.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A .3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her-
beiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen.
G enehmigte Rennen
A .3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D.1.1.4 dar.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen und Staatsgewalt
A .3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A .3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .
Schäden durch Krankheit
A .3.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie aufgrund einer 
Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum
wiederholten Male aufgetreten ist, verursachen.
A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A .3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das
Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung
abziehen. 
A .3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung
ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden. 

A.3.11 Verpflichtung Dritter
A .3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Ver-
trags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur 
Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.
A .3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A .3.11.1 zur Leistung verpflichtet.
Bei Schäden, die sowohl aus dem Schutzbrief als auch aus der Kaskoversiche-
rung gedeckt sind, können Sie Leistung nur aus einer dieser Versicherungen in 
Anspruch nehmen.
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A.4 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?
Unfälle bei G ebrauch des Fahrzeugs
A .4.1.1 Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versi-
cherten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem G ebrauch Ihres 
Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers stehen (z . B. Fahren, E in- und 
Aussteigen, Be- und Entladen).
Unfälle bei G ebrauch anderer Fahrzeuge
A .4.1.2 Die vereinbarten Versicherungsleistungen erbringen wir auch, wenn Sie 
einen nicht auf Sie zugelassenen Pkw als Fahrer privat nutzen und Ihnen oder 
einem berechtigten Insassen ein Unfall in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
G ebrauch dieses Fahrzeugs zustößt.
Unfälle als Insasse anderer Fahrzeuge
A .4.1.3 Darüber hinaus erbringen wir die vereinbarten Versicherungsleistungen 
auch, wenn Ihnen als Insasse eines privat genutzten und nicht auf Sie zugelas-
senen Pkw ein Unfall zustößt.
Begrenzung bei mehreren Verträgen
A .4.1.4 Bestehen für Sie zwei oder mehr Kfz-Unfallversicherungen mit dem 
Versicherungsschutz nach den Absätzen A .4.1.2 oder A .4.1.3, können Sie Ansprü-
che nur aus einem von Ihnen zu bestimmenden Vertrag geltend machen.
Unfallbegriff
A .4.1.5 E in Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
•  durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 
•  unfreiwillig eine G esundheitsschädigung erleidet.
Erweiterter Unfallbegriff
A .4.1.6 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung
•  ein G elenk an G liedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt.
•  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an G liedmaßen oder der Wirbelsäule 

zerrt oder zerreißt.
Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. 
Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.
E ine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die 
normalen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beur-
teilung des Muskeleinsatzes sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der 
versicherten Person.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1 Pauschalsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. 
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme um 
50 % und teilt sich durch die G esamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob 
diese zu Schaden kommen. 

A.4.2.2 Platzsystem Plus
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem Plus sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des Fahrzeugs mit der vereinbarten Versicherungssumme 
versichert. Wird der jeweilige Fahrer verletzt, erhöhen sich die vereinbarten Ver-
sicherungssummen um 100 %, wenn dieser zum Unfallzeitpunkt einziger Fahrzeug-
insasse war.

A.4.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten 
Fahrzeug befinden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Beförderung 
beim G ebrauch des Fahrzeugs tätig werden.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum 
G eltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden 
Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.4.5 Leistung bei Invalidität 

A.4.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Invalidität
A .4.5.1.1 Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten.
E ine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt
• die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
• dauerhaft beeinträchtigt ist.
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn
• sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
• eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.
E intritt und ärztliche Feststellung der Invalidität
A .4.5.1.2 Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall
• eingetreten und
• von einem Arzt schriftlich festgestellt worden.
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.

G eltendmachung der Invalidität
A .4.5.1.3 Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bei 
uns geltend machen. G eltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer 
Invalidität ausgehen.
Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlos-
sen.
Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist 
versäumt haben.
Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr
A .4.5.1.4 Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.
In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleistung (A .4.7), sofern diese vereinbart ist.

A.4.5.2 Art und Höhe der Leistung
Berechnung der Invaliditätsleistung
A .4.5.2.1 Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als E inmalzahlung.
Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind
• die vereinbarte Versicherungssumme und
• der unfallbedingte Invaliditätsgrad.
Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung
A .4.5.2.2 Der Invaliditätsgrad richtet sich
•  nach der G liedertaxe (A .4.5.2.3), sofern die betroffenen Körperteile oder Sin-

nesorgane dort genannt sind,
•  ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige 

Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (A .4.5.2.4).
Maßgeblich ist der unfallbedingte G esundheitszustand, der spätestens am Ende 
des dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als 
auch für spätere Bemessungen der Invalidität (A .4.9.4).
G liedertaxe
A .4.5.2.3 Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körper-
teile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade . 
• Arm 70 % 
• Arm bis oberhalb des E llenbogengelenks 65 %
• Arm unterhalb des E llenbogengelenks 60 % 
• Hand 55 % 
• Daumen 20 % 
• Zeigefinger 10 % 
• anderer F inger 5 % 
• Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
• Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 
• Bein bis unterhalb des Knies 50 % 
• Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 
• Fuß 40 % 
• große Zehe 5 % 
• andere Zehe 2 % 
• Auge 50 % 
• G ehör auf einem Ohr 30 % 
• G eruchssinn 10 % 
• G eschmackssinn 5 %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil 
des jeweiligen Prozentsatzes.
Bemessung außerhalb der G liedertaxe
A .4.5.2.4 Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad 
danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähig-
keit insgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche 
Person gleichen Alters und G eschlechts.
Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen G esichtspunkten.
Minderung bei Vorinvalidität
A .4.5.2.5 E ine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesorga-
ne schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach A .4.5.2.3 
und A .4.5.2.4 bemessen.
Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.
Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane
A .4.5.2.6 Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
beeinträchtigt sein. Dann werden die Invaliditätsgrade , die nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet.
Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.
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Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person
A .4.5.2.7 Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen
wir eine Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen:
•  Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach

dem Unfall verstorben und
•  die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach A .4.5.1 sind erfüllt.
Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre .

A.4.6 Krankenhaustagegeld
Voraussetzungen für die Leistung
A .4.6.1 Die versicherte Person
•  ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung oder
•  unterzieht sich unfallbedingt einer ambulanten chirurgischen Operation und ist 

deswegen für mindestens 3 Tage ununterbrochen und vollständig in der Aus-
übung ihres Berufs beeinträchtigt. War die versicherte Person zum Zeitpunkt des
Unfalls nicht berufstätig, kommt es auf die allgemeine Fähigkeit an, Arbeit zu leis-
ten.

Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung.
Höhe und Dauer der Leistung
A .4.6.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe der versicherten Summe
für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens für zwei Jahre ab
dem Tag des Unfalls an gerechnet.

A.4.7 Todesfallleistung
Voraussetzungen für die Leistung
A .4.7.1 Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem
Unfall.
Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach E .1.5.1.
Art und Höhe der Leistung
A .4.7.2 Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe .

A.4.8 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen
zusammentreffen?

Krankheiten und G ebrechen
A .4.8.1 Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind G esundheitsschädigun-
gen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.
Wir leisten nicht für Krankheiten oder G ebrechen.
Mitwirkung
A .4.8.2 Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder G ebrechen zusammen, gilt Fol-
gendes:
A .4.8.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder G ebrechen an der
G esundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil),
mindert sich
•  bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads.
•  bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bei den

anderen Leistungsarten die Leistung selbst.
A .4.8.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine Minde-
rung vor.

A.4.9 Fälligkeit
Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen 
haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:
Erklärung über die Leistungspflicht
A .4.9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditäts-
leistung beträgt die Frist drei Monate .
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen: 
• Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.
• Bei Invaliditätsleistung zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilver-

fahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrads notwendig ist.
Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach E .1.5.
Die ärztlichen G ebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs ent-
stehen, übernehmen wir
•  bei Invaliditätsleistung bis zu 1 ‰ der versicherten Summe .
•  bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Tagessatz .
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
Leistung innerhalb von zwei Wochen
A .4.9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund
und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Vorschüsse
A .4.9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir –
auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse . 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden.

Neubemessung des Invaliditätsgrads
A .4.9.4 Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen des
G esundheitszustands ergeben.
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemes-
sen zu lassen.
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu. 
•  Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit

der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit.
•  Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der

Frist mitteilen.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits 
gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 4 % jährlich zu verzinsen.
A.4.10 Abtretung und Zahlung für eine mitversicherte Person
Abtretung
A .4.10.1 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststel-
lung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.
Zahlung für eine mitversicherte Person
A .4.10.2 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallen-
den Versicherungsleistung an Sie selbst nur mit der Zustimmung der versicherten
Person verlangen.

A.4.11 Was ist nicht versichert?
Straftat
A .4.11.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten
Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.
G eistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit
A .4.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen des Fahrers durch G eistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie
durch Schlaganfälle , epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle , die den gan-
zen Körper des Fahrers ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein 
Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen Vertrag oder unter eine für das Vor-
fahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.
G enehmigte Rennen
A .4.11.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D.1.1.4 dar.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .4.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.
Kernenergie
A .4.11.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie .
Bandscheiben, innere Blutungen
A .4.11.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie
bei Blutungen aus inneren Organen und G ehirnblutungen. Versicherungsschutz
besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis nach A .4.1.5 ist.
Infektionen
A .4.11.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf 
und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger durch
ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. Bei ande-
ren Infektionen besteht Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger durch ein
versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautver-
letzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen,
die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz , wenn die
Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst 
waren.
Psychische Reaktionen
A .4.11.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psy-
chischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Bauch- und Unterleibsbrüche
A .4.11.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. Ver-
sicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende
gewaltsame , von außen kommende E inwirkung entstanden sind.
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A.5 Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen – 
besonderer Versicherungsschutz bei einem Unfall im Ausland

Die Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen ist Bestandteil des Vertrags 
über die Kfz-Haftpflichtversicherung von Kraftfahrzeugen. Sie gilt nicht für Anhänger.
A.5.1 Was ist versichert?
Ihnen stößt mit dem versicherten Fahrzeug ein Unfall zu
A .5.1.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Befriedigung Ihrer begründeten 
Schadenersatzansprüche , die Sie aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den eintrittspflichtigen ausländischen Kfz-Haftpflicht-
versicherer geltend machen. Voraussetzung ist, dass durch den G ebrauch eines im 
Ausland zugelassenen und versicherten Kraftfahrzeugs 
a Personen verletzt oder getötet werden, 
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen.
Sie müssen das Verschulden des ausländischen Unfallbeteiligten durch geeignete 
Belege nachweisen.
Mitversicherung von Anhängern und G epäck
A .5.1.2 Führen Sie G epäck mit, ist dieses ebenfalls versichert. Dies gilt auch für 
einen Anhänger, solange er mit dem versicherten Fahrzeug verbunden ist.

A.5.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen gilt für Sie und für 
folgende Personen (mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs,
b den E igentümer des Fahrzeugs, 
c den berechtigten Fahrer des Fahrzeugs,
d   berechtigte Insassen des Fahrzeugs 
bei G ebrauch des versicherten Fahrzeugs während einer Reise gemäß A .3.7.5. 

A.5.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
A .5.3.1 Es gelten die in der Kfz-Haftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungs-
summen.
A .5.3.2 Leistungen Dritter (z . B. Kaskoversicherung oder ausländische Kfz-Haft-
pflichtversicherung) werden angerechnet.
A .5.3.3 Bei der Prüfung der Haftung zur Feststellung der Schadenersatzansprüche 
werden die verkehrsrechtlichen Vorschriften des Landes zugrunde gelegt, in dem 
sich der Unfall ereignet hat. Die Schadenersatzleistungen richten sich nach deut-
schem Recht.

A.5.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht in der Europäischen Union sowie in Großbritannien, 
Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz . In Deutschland besteht kein 
Versicherungsschutz . 

A.5.5 Was ist nicht versichert?
Es gelten die in A .1.5 genannten Ausschlüsse mit Ausnahme von
• A .1.5.3 und
•   A .1.5.4 soweit der mit dem versicherten Fahrzeug verbundene Anhänger betroffen 

ist.
Außerdem gelten bei G ebrauch des Fahrzeugs die in D.1.1 und D.1.2 genannten 
Pflichten.

A.6 Fahrerschutzversicherung – wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird
Die Fahrerschutzversicherung kann gegen Zahlung eines Mehrbeitrags abge-
schlossen werden. Sie ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung.
Die Fahrerschutzversicherung ist eine Kfz-Unfallversicherung. Die Leistungen rich-
ten sich nach dem tatsächlich entstandenen Personenschaden.

A.6.1 Was ist versichert?
A .6.1.1 Versichert sind Personenschäden des berechtigten Fahrers, die dadurch 
entstehen, dass er durch einen Unfall beim Lenken des versicherten Fahrzeugs 
verletzt oder getötet wird. 
A .6.1.2 E in Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von außen auf sei-
nen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine G esundheitsschädi-
gung erleidet.
Zum Lenken des Fahrzeugs gehört z . B. nicht das E in- und Aussteigen oder das 
Be- und Entladen.

A.6.2 Wer ist versichert?
Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter Fahrer ist eine 
Person, die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug lenkt.
Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer gesetzlichen 
Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.6.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der Europäischen Union 
gehören.

A.6.4 Was leisten wir in der Fahrerschutzversicherung?
Was wir ersetzen
A .6.4.1 Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden so, als ob ein Dritter 
schadenersatzpflichtig wäre . Dabei leisten wir nach den deutschen gesetzlichen 
Schadenersatzbestimmungen des Privatrechts in folgendem Umfang:
•  Schmerzensgeld bis 200.000 Euro
• Verdienstausfall bis monatlich 4.000 Euro 
• Unterhaltsansprüche bis monatlich 3.000 Euro
•  Haushaltshilfe bis monatlich 1.000 Euro
•  behindertengerechter Umbau bis 200.000 Euro 
•  sonstige vermehrte Bedürfnisse bis monatlich 2.000 Euro.
A .6.4.2 Die genannte Begrenzung gilt je Schadenfall.
A .6.4.3 Voraussetzung für die Zahlung einer Entschädigung ist ein unfallbedingter, 
stationärer Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 Tagen innerhalb von 6 Mo -
naten nach dem Unfall.
Vorrangige Leistungspflicht Dritter
A .6.4.4 Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber Dritten (z . B. Schä-
diger, Haftpflichtversicherer, Krankenkasse , Rentenversicherungsträger, Berufsge-
nossenschaften, Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz Ihres Schadens oder Anspruch 
auf deckungsgleiche (kongruente) Leistungen haben.
Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgversprechend durchset-
zen können, leisten wir dennoch, wenn nachfolgende Voraussetzungen vorliegen: 
• Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht.
•  Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforderliche Anstrengun-

gen unternommen, die Ihnen billigerweise zumutbar waren. 
• Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten.
Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtretbar. Unter ande-
rem können Ansprüche gegen Sozialversicherungsträger (z . B. Krankenkasse , 
Rentenversicherungsträger) häufig nicht oder nur mit deren Zustimmung abge-
treten werden. In diesen Fällen können wir nicht vorleisten und erst leisten, wenn 
abschließend geklärt ist, dass keine Ansprüche gegen Dritte bestehen.
Vereinbarungen, die Sie mit Dritten über diese Ansprüche treffen (z . B. ein 
Abfindungsvergleich), binden uns nur, wenn wir dieser Vereinbarung zugestimmt 
haben. 

A.6.5 Fälligkeit, Abtretung, Zahlung für eine mitversicherte Person
Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlungen
A .6.5.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob 
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Die Frist beginnt, 
wenn uns Ihr Leistungsantrag und die zu dessen Beurteilung erforderlichen Unter-
lagen vorliegen. 
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe 
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf 
Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse .
Abtretung Ihrer Ansprüche an Dritte
A .6.5.2 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststel-
lung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.
Zahlung für eine mitversicherte Person
A .6.5.3 Sie als Versicherungsnehmer können unsere Zahlung für eine mitversicher-
te Person an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten Person verlangen.

A.6.6 Was ist nicht versichert?
Straftat
A .6.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Fahrer dadurch 
zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.
Psychische Reaktionen
A .6.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psy-
chischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Schäden an der Bandscheibe
A .6.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 
diese G esundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als 50 %) verursacht.
Ansprüche Dritter
A .6.6.4 Ansprüche , die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn
und Sozialversicherungsträgern gegen uns geltend gemacht werden, sind ausge-
schlossen.
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G enehmigte Rennen
A .6.6.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für dazu-
gehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Fahrveranstaltungen stellt 
eine Pflichtverletzung nach D.1.1.4 dar. 
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .6.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden.
Kernenergie
A .6.6.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie .

A.7 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche 
nach dem Umweltschadensgesetz

Die Umweltschadenversicherung ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

A.7.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt
A .7.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von 
Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch einen 
Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungs-
gemäßen G ebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.
Begründete und unbegründete Ansprüche
A .7.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten 
wir Ersatz in G eld.
A .7.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, weh-
ren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der Höhe 
nach unbegründet sind.
Regulierungsvollmacht
A .7.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzuge-
ben. Dies schließt Erklärungen zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten ein. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechts-
streit gegen Sie , so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. 
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten.

A.7.2 Wer ist versichert?
Die Regelungen unter A .1.2 gelten entsprechend.

A.7.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Die Versicherungssumme für öffentlich-rechtliche Haftungsansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. Euro je Schadenfall und maximal 10 Mio. 
Euro je Versicherungsjahr.
A.7.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
G eltungsbereich
Versicherungsschutz gemäß A .7.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (E WR), soweit die E U-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/E G) gilt oder sinn-
gemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen 
G esetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der E U-Richtlinie nicht 
überschreiten.

A.7.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz , Schäden durch Kernenergie
A .7.5.1 Die Regelungen unter A .1.5.1 (Vorsatz) und A .1.5.9 (Kernenergie) gelten 
entsprechend.
Unvermeidbare , notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
A .7.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare , 
notwendige oder in Kauf genommene E inwirkungen auf die Umwelt entstehen.
Ausbringungsschäden
A .7.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche , Gülle , festem Stalldung, Pflanzenschutz-, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz 
besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke 
abdriften.
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
A .7.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen 
G esetze , Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder
Verfügungen entstehen.  
Vertragliche Ansprüche
A .7.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche , die aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen. 
Privatrechtliche Ansprüche
A .7.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche , die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. 
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung 
gedeckt.

A.8 Leistungsversprechen
A .8.1 Verbessern wir die im Abschnitt A der AKB mobil komfort beschriebenen 
Leistungen für neu bei uns abgeschlossene Verträge und haben Sie Versicherungs-
schutz für die entsprechende Versicherungsart (z . B. Haftpflichtversicherung oder 
Kasko) abgeschlossen , profitieren S ie automatisch von diesen besseren Le istun-
gen .
A .8.2 Dies gilt für alle künftig eingeführten Leistungserweiterungen der AKB mobil 
komfort. Ausgenommen hiervon sind lediglich Leistungen, die auch bei Neuverträ-
gen gesondert gegen Zahlung eines zusätzlichen Beitrags versichert werden müs-
sen (z . B. neue Versicherungsarten oder mit Beitrag versehene Bausteine).
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B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande , dass wir Ihren Antrag
annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins 
bei Ihnen. 
B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein 
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich 
die Folgen nach C .1.2 und C .1.3. 

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen 
Versicherungsschutz:
Kfz-Haftpflichtversicherung
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen
bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Num-
mer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug
unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug
bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem
vereinbarten Zeitpunkt. Dies gilt auch für die anderen Versicherungsarten, die
Bestandteil Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung sind.
Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B.2.2 In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versiche-
rungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.
Vorläufiger Versicherungsschutz bei Fahrzeugwechsel
B.2.3 Bei einem Fahrzeugwechsel gemäß I.6.1.1 gewähren wir in der Kaskoversi-
cherung vorläufigen Versicherungsschutz mit einer Selbstbeteiligung von
1.000 Euro für Vollkasko- und Teilkaskoschäden. Dies gilt, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt werden:
a   Der ersetzte Pkw war bei uns in der Kfz-Haftpflichtversicherung versichert und 

mindestens in die S F-Klasse 0 eingestuft. 
b   Das Ersatzfahrzeug ist ein Pkw, den Sie als Neufahrzeug mit unserer Versiche-

rungsbestätigung erstmalig in den Verkehr bringen. Dabei darf es sich nicht um 
ein Kurzzeitkennzeichen handeln.

c   Der Neuwert des Fahrzeugs beträgt nicht mehr als 100.000 Euro (Listenpreis 
inklusive Sonderausstattung). 

Diese vorläufige Deckung gilt – sofern nichts anderes vereinbart wurde – ab dem 
Tag der Erstzulassung und ohne dass es einer besonderen Zusage bedarf.
Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.4 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C .1.1 gezahlt haben,
geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.5 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn
• wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und
•  Sie den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht

unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben.
Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz . Dies gilt nur, wenn Sie 
die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B.2.6 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu
kündigen. Ihre Kündigung wird sofort mit Zugang bei uns wirksam. Unsere Kündi-
gung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen
wirksam.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes bei Widerruf
B.2.7 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags-
gesetz , endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs-
erklärung bei uns.
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.8 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch
auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.
B.2.9 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach unse-
rem Tarif berechnen können, erfolgt die Berechnung nach C .6.4.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (E inlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz , es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige
Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung
des Beitrags. 
C .1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine G eschäftsgebühr 
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat 
ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt,
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .2.1 E in Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rück-
ständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb
von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.
C .2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein
und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen
Versicherungsschutz . Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
C .2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah-
lungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines
Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit 
einer Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse , die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist 
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz . Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes 
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren 
Regelungen zum Folgebeitrag nach C .2.2 bis C .2.4 an. Außerdem berufen wir uns 
nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach 
B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
•  Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn

der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate ver-
gangen,

• Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von 
Ihnen eine G eschäftsgebühr entsprechend C .1.3 verlangen. 

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versiche-
rungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versiche-
rungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die 
Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertrags-
gesetz bleiben unberührt.

C.5 Zahlweise
C .5.1 Die Beiträge sind je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich
oder monatlich jeweils im Voraus zu entrichten. Der Mindestbeitrag der halb-, vier-
teljährlichen oder monatlichen Beitragszahlung beträgt einschließlich Versicherung-
steuer 8,87 Euro.
C .5.2 Die Zahlweise und der Zahlungsweg wirken sich auf den Beitrag aus. Bitte
beachten Sie hierzu Anhang 2, Abschnitt 7.
C .5.3 Bei monatlicher Zahlweise ist die Zahlung des Beitrags nur im S E PA-Last-
schriftverfahren möglich.
C .5.4 Können wir Beiträge nicht einziehen, sind wir berechtigt, das S E PA-Last-
schriftmandat in Textform zu kündigen.
C .5.5 In den folgenden Fällen können wir den Vertrag auf vierteljährliche Zahlweise
mit Rechnungszahlung umstellen:
• Sie erteilen uns kein S E PA-Lastschriftmandat oder widerrufen es. 
• Wir haben das S E PA-Lastschriftmandat gekündigt.
•  Der E inzug der Beiträge im S E PA-Lastschriftverfahren wird aus anderen Gründen

unmöglich.
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C.6 Festgelegte Beiträge
Beitrag für Kurzzeitkennzeichen
C .6.1 Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeitkenn-
zeichen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder Überführungsfahrt bis
zur Dauer von fünf Tagen zulassen, beträgt der Beitrag in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung 100 Euro. Bei längerer Dauer erheben wir für jeden angefangenen
Fünf-Tage-Zeitraum einen weiteren Beitrag von 100 Euro. Die Versicherungsbestä-
tigung gemäß § 23 F ZV händigen wir nur gegen Zahlung des Beitrags aus. Wird
das Fahrzeug im Anschluss an die Probe- oder Überführungsfahrt für Sie mit einem
ständigen amtlichen Kennzeichen (nicht Kurzzeitkennzeichen) zugelassen, bezie-
hen wir das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den
neu abzuschließenden Vertrag ein.
Werden kurzfristige Versicherungsverträge ein- oder mehrmalig verlängert, so 
gelten diese Verlängerungen jeweils als neuer Kurzfristvertrag.
Mindestbeitrag
C .6.2 Der Mindestbeitrag beträgt einschließlich Versicherungsteuer 17,75 Euro. 
C .6.3 Der Mindestbeitrag bei halb-, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlung
beträgt einschließlich Versicherungsteuer 8,87 Euro.
Beitrag bei fehlenden Angaben
C .6.4 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach unse-
rem Tarif berechnen können, erheben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung für 
jeden Tag der Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 5 Euro. Bei Anhängern,
Wohnanhängern, Krafträdern und Leichtkrafträdern berechnen wir für jeden Tag der
Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 1 Euro.
Kurzfristiger E inschluss von Vertragsteilen
C .6.5 Wenn Sie den Versicherungsumfang für einen Zeitraum von weniger als
einem Jahr erweitern möchten, erfolgt die Prüfung und Beitragsberechnung
individuell. Der Mindestbeitrag für eine kurzfristige Vertragserweiterung beträgt
einschließlich Versicherungsteuer 50 Euro. 

D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer
Pflichtverletzung

D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen
Zweck verwendet werden.
Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie , der Halter oder der E igentümer des
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.
Fahren nur mit Fahrerlaubnis
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie ,
der Halter oder der E igentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen las-
sen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Nicht genehmigte Rennen
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt
auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie , der Halter oder der E igentümer 
des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische
G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug
sicher zu führen.
Hinweis: Auch in den anderen Versicherungsarten besteht für solche Fahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz .

D.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Begleitetes Fahren
D.1.3.1 Ist der Fahrer 17 Jahre alt (begleitetes Fahren), darf das Fahrzeug nicht 
ohne die vorgeschriebene Begleitung gefahren werden. Außerdem darf die Begleit-
person nicht durch den G enuss alkoholischer G etränke oder anderer berauschen-
der Mittel in ihrer Aufgabe beeinträchtigt sein.

D.1.4 Zusätzlich in der Fahrerschutzversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D.1.4.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoho-
lische G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahr-
zeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in den anderen Versicherungsarten besteht für solche Fahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz .
Gurtpflicht
D.1.4.2 Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheits-
gurt angelegt haben, es sei denn das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.1.2.1 
Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder E igentümer gegenüber nicht von der Leis-
tungspflicht befreit, soweit Sie , der Halter oder E igentümer als Fahrzeuginsasse , 
der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtver-
letzung weder für den E intritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Dies gilt entsprechend,
wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen G efahrerhöhung (§§ 23 und 26
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 
D.2.4 G egenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begange-
ne Straftat erlangt (z . B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Verpflichtung
zur Leistung frei.

E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht
E .1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung
durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
E .1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüg-
lich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet 
haben.
Aufklärungspflicht
E .1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere
folgende Pflichten beachten: 
•  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Fest-

stellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. 
Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder 
entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die Feststellungen unverzüglich
nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch). 

•  Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum
Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

•  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise
zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

•  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

•  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses
und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist. 

Schadenminderungspflicht
E .1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei E intritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen. 
Anzeige von Kleinschäden
E .1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 Euro
beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall 
erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z . B. Klage ,
Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 
E .1.2.4 Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen. 
Bei drohendem Fristablauf
E .1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von
uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer
Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
E .1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abwei-
chend von E .1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
Anzeige des Versicherungsfalls bei G lasbruch
E .1.3.2 Bei G lasbruchschäden sind Sie abweichend von E .1.1.1 verpflichtet, uns
dies unverzüglich anzuzeigen.
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E inholen unserer Weisung 
E .1.3.3 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitver-
sicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies 
gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.
Anzeige bei der Polizei
E .1.3.4 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von
500 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich 
anzuzeigen.

E.1.4 Zusätzlich beim Schutzbrief
E inholen unserer Weisung 
E .1.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere Wei-
sungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten, und befolgen, soweit Ihnen 
dies zumutbar ist.
Untersuchung, Belege , ärztliche Schweigepflicht
E .1.4.2 Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten. Außerdem 
müssen Sie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und die 
behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der 
Schweigepflicht entbinden.

E.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
Anzeige des Todesfalls innerhalb von 48 Stunden
E .1.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge , müssen die 
aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden 
melden. Dies gilt auch, wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu 
verschaffen, eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu 
lassen.
Medizinische Versorgung 
E .1.5.2 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen 
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns 
unterrichten. 
Medizinische Aufklärung 
E .1.5.3 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise 
Auskünfte von 
• Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
• anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden. 
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu 
können Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte 
direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur 
Verfügung stellen. 
Wir beauftragen Ärzte , falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die not-
wendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte als-
bald erstellt werden. 
Frist zur Feststellung und G eltendmachung der Invalidität
E .1.5.4 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und G eltend-
machung der Invalidität nach A .4.5.1.3.

E.1.6 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung
Anzeigepflicht
E .1.6.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
nach dem Umweltschadensgesetz führen könnte , – soweit zumutbar – sofort 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben worden sind.
Aufklärungspflicht
E .1.6.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu 
informieren über:
•  die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die 

zuständige Behörde , 
•  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umwelt-

schadens Ihnen gegenüber, 
•  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen 

Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltscha-
dens, 

•  den Erlass eines Mahnbescheids, 
• eine gerichtliche Streitverkündung, 
•  die E inleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen 

Verfahrens.
Besondere Schadenminderungspflicht
E .1.6.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. 
Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de , die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müs-
sen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden. 
E .1.6.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind 
unverzüglich mit uns abzustimmen.
E .1.6.5 G egen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang 
mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe einlegen. E iner Weisung durch uns bedarf es nicht.
E .1.6.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines 
Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im 
Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem 
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.1.7 Zusätzlich in der Fahrerschutzversicherung
Medizinische Versorgung 
E .1.7.1 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen 
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns 
unterrichten.
Medizinische Aufklärung
E .1.7.2 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise 
Auskünfte von
•  Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
•  anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden. 
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu 
können Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte 
direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur 
Verfügung stellen.
Wir beauftragen Ärzte , falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die not-
wendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte als-
bald erstellt werden.
Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
E .1.7.3 Sie müssen alles tun, was der Aufklärung möglicher Ansprüche gegen 
Dritte dienen kann. Insbesondere müssen Sie unsere Fragen zu möglichen Ansprü-
chen gegen Dritte , die sich auf den Umfang unserer Leistungspflicht auswirken 
können, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Entsprechende Nachweise 
müssen Sie uns vorlegen.
Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
E .1.7.4 Sie haben Ihren Anspruch gegen den Dritten unter Beachtung der Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E .2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E .1 geregelten Pflichten, haben Sie 
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
E .2.2 Abweichend von E .2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- 
oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir haben 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E .2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt. 
E .2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000 Euro, 
wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E .1.1.3 und 
E .1.1.4 
• vorsätzlich und 
• in besonders schwerwiegender Weise 
verletzt haben. Dies ist z . B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines 
Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 
E .2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach 
• E .1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 
• E .1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E .1.2.4 (Prozessführung durch uns) oder 
• E .1.2.5 (Drohender Fristablauf) 
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der 
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 
•  Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehr-

betrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei. 
•  Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich 

dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 
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F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinn-
gemäße Anwendung.
Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versiche-
rungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes 
geregelt ist. E ine andere Regelung ist die G eltendmachung von Ansprüchen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung nach A .1.2.
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies 
auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
E ine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: G egenüber mitversi-
cherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 
•  die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mit-

versicherten vorliegen oder 
•  diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahr-

lässigkeit nicht bekannt waren. 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, Wagnis-
wegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer 
G .1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 
Versicherungsjahr
G .1.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde , entspricht ein Versicherungsjahr 
dem Zeitraum eines Jahres.
Automatische Verlängerung
G .1.3 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert 
er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Ver-
trag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Ver-
trags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungs-
jahre zu einem bestimmten Kalendertag eines jeden Jahres beginnen zu lassen.
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G .1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der 
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht. 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz gemäß B.2.6 zu 
kündigen.
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .2.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag 
kündigen. 
G .2.3.1 Die Kündigung muss uns in der Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall- und Fah-
rerschutzversicherung innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlun-
gen über die Leistung zugehen. 
G .2.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie uns innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.
G .2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll. 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G .2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Ver-
trag nach G .7.1 oder G .7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwer-
bers erst ab Kenntnis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger 
Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags endet. 
G .2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt 
bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automa-
tisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum 
Beginn der neuen Versicherung wirksam und umfasst entgegen G .4.1. alle 
Versicherungsarten, die Bestandteil der Kfz-Versicherung sind.
Kündigung bei Beitragserhöhung
G .2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach K .1 den 
Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung über die Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden 
wäre . Wir teilen Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir 
bei einer Beitragserhöhung nach K .1 den Unterschied zwischen bisherigem und 
neuem Beitrag kenntlich.
Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G .2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5 und erhöht sich 
der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne E inhaltung einer Frist kündigen. 

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
G .2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K .3, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung kündigen. Die 
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor 
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht. 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die 
Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam. 
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .3.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag 
kündigen. 
G .3.3.1 Die Kündigung muss Ihnen in der Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall-, 
Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen und Fahrerschutzversicherung 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung 
zugehen. 
G .3.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie Ihnen innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen. 
G .3.3.3 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G .3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen 
trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C .2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere 
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C .2.4). 
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei G ebrauch des Fahrzeugs
G .3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei G ebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt, 
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kennt-
nis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt haben. 
Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G .3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach L.5, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die 
Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kün-
digung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G .3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G .7 können 
wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines 
Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder 
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.
Kündigung bei Widerspruch nach einer Bedingungsanpassung
G .3.8 Widersprechen Sie einer Bedingungsanpassung nach O , können wir den 
Vertrag in Textform innerhalb von sechs Wochen nach Zugang Ihres Widerspruchs 
kündigen. Voraussetzung ist, dass uns das Festhalten an dem Vertrag ohne die 
Anpassung nicht zumutbar ist. Unsere Kündigung erfolgt mit einer Frist von acht 
Wochen zum Ende eines Monats.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten oder Bausteine
Kündigung einzelner Versicherungsarten
G .4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfallversicherung, Schadener-
satzversicherung bei Auslandsreisen, Fahrerschutz- sowie die Kfz-Umweltschaden-
versicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge . Die Kündigung eines 
dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. Jedoch endet mit der Kfz-
Haftpflichtversicherung auch die für dasselbe Fahrzeug bestehende Schutzbrief- 
und Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen, die Fahrerschutz- sowie die 
Kfz-Umweltschadenversicherung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
G .4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu 
einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen. 
G .4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen 
nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdeh-
nen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer 
Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht ein-
verstanden sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung 
zu kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 
Kündigung einzelner Bausteine
G .4.4 Sie können die Bausteine Mobilitätsgarantie , Schadenservice Basis, Rabatt-
schutz Top, BBB-Deckung und Premium-Schutz zum Beginn des jeweiligen Folge-
tages kündigen. 

G.5 Zugang der Kündigung
E ine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 
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G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G .7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. 
Dies gilt nicht für die Kfz-Unfall- und die Fahrerschutzversicherung. 
G .7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben 
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Das gilt auch für die S F-Klasse des Erwerbers, die entsprechend 
seinem bisherigen Schadenverlauf ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, 
der auf den Übergang der Versicherung folgt.
G .7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von 
Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
Anzeige der Veräußerung 
G .7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs 
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzun-
gen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 
Kündigung des Vertrags
G .7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G .2.5 und G .2.6 oder 
wir nach G .3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen 
verlangen.
Zwangsversteigerung 
G .7.6 Die Regelungen gemäß G .7.1 bis G .7.5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung)
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

G.9 Was ist beim Einschluss von Bausteinen zu beachten?
Sie können die Bausteine Mobilitätsgarantie , Schadenservice Basis, Rabattschutz 
Top, BBB-Deckung und Premium-Schutz zum Beginn des jeweiligen Folgetages in 
den Vertrag einschließen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten 
Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
Ruheversicherung
H .1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht 
beendet. 
H .1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die 
Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, wenn 
die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen beträgt oder Sie die uneinge-
schränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes verlangen. 
H .1.3 Die Regelungen nach H .1.1 und H .1.2 gelten nicht für Wohnwagenanhänger 
sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 
Umfang der Ruheversicherung
H .1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der 
Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz .
Der Ruheversicherungsschutz umfasst
•  die Kfz-Haftpflichtversicherung, jedoch nicht für die zusätzlichen Leistungen bei 

Fahrten im Ausland nach A .1.6 (Mallorca-Police),
•  die Teilkasko, wenn für das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung 

eine Voll- oder Teilkasko bestand,
• die Kfz-Umweltschadenversicherung.
Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H .1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahr-
zeug 
• in einem E instellraum (z . B. einer E inzel- oder Sammelgarage) oder 
•  auf einem umfriedeten Abstellplatz (z . B. durch Zaun, Hecke , Mauer

umschlossen)
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das Fahrzeug außerhalb dieser 
Räumlichkeiten auch nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind wir unter 
den Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei.
Wiederanmeldung
H .1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetrieb-
setzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der 
Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.
Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 
H .1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach 
der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
H .1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit 
einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir 
das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung 
des Vertrags aufzufordern. 

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H .2.1 Für Fahrzeuge , die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren 
wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen Kenn-
zeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).
H .2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H .1.4 und 
H .1.5.
H .2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter 
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz , wenn diese Fahrten 
• im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder 
•  wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung 

durchgeführt werden.

Besonderheiten bei der Zahlweise
H .2.4 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, beginnt 
der Vertrag mit der Saison. Der Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn oder, wenn der 
Vertrag innerhalb der Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.
H .2.5 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird 
die tatsächliche Dauer des Versicherungsschutzes innerhalb der Saison anteilig 
berechnet. Dies gilt nicht für Wohnwagenanhänger. 
H .2.6 Für Fahrzeuge , die ein Saisonkennzeichen führen, ist nur eine jährliche 
Beitragszahlung möglich.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Schutzbrief
H .3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Schutzbrief besteht Versiche-
rungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies
gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen 
geführt werden muss.
Was sind Zulassungsfahrten?
H .3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungs-
verfahren stehen. Dies sind:
•  Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette sowie Fahrten 

zur Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheitsprüfung inner-
halb des zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit 
ungestempelten Kennzeichen, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches 
erteilt hat. 

•  Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher zugeteilten Kenn-
zeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs. 
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I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die E instufung 
Ihres Vertrags in eine S F-Klasse und der sich daraus ergebende Beitragssatz nach 
Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für Anhänger.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die 
S F-Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2 Sonderersteinstufungen
Sonderersteinstufung in S F-Klasse 1/2
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird
er in die S F-Klasse 1/2 eingestuft, wenn alle Voraussetzungen einer der folgenden
Regelungen erfüllt werden. 
Zweitfahrzeug
a   Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung mindestens in die S F-Klasse 1/2 eingestuft ist.
 Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, C ampingfahrzeuge und Lkw bis 3,5 t 
zulässigem G esamtgewicht.

Fahrzeug des Ehepartners oder Lebenspartners
b   Auf Ihren Partner nach I.2.6 ist bereits ein Pkw zugelassen, der in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung mindestens in die S F-Klasse 1/2 eingestuft ist.
 Sie besitzen seit mindestens einem Jahr eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen 
von Pkw oder Krafträdern gemäß I.2.5. 
 Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, C ampingfahrzeuge und Lkw bis 3,5 t 
zulässigem G esamtgewicht.

Führerscheinregelung
c   Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis gemäß I.2.5 

seit mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind. 
 Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, C ampingfahrzeuge und 
Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.

F irmenwagen
d   Das Fahrzeug ist auf eine juristische Person oder eine Personengesellschaft 

zugelassen.
  Diese Regelung gilt für gewerblich genutzte Pkw.
Sonderersteinstufung in S F-Klasse 3
I.2.2.2 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird
er in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn die folgende Voraussetzung erfüllt ist:
Für Sie oder Ihren Partner nach I.2.6 besteht bei uns bereits eine Kfz-Haftpflicht-
versicherung, für einen Pkw oder Lkw im Werkverkehr mit bis zu 3,5 t zulässigem 
G esamtgewicht, die mindestens in die S F-Klasse 3 eingestuft ist. 
Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, C ampingfahrzeuge und 
Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.
Sonderersteinstufung bis S F-Klasse 10
I.2.2.3 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird
er in dieselbe S F-Klasse eingestuft, in der sich das Erstfahrzeug der Produktlinie
mobil komfort befindet. Maximal ist eine E instufung bis zur S F-Klasse 10 möglich. 
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
a   Für Sie oder Ihren Partner nach I.2.6 besteht bei uns bereits eine Kfz-Haftpflicht-

versicherung für einen Pkw der Produktktlinie mobil komfort. 
b   Sie und Ihr Partner nach I.2.6 sind mindestens 23 Jahre alt und keine weitere 

Person fährt den Pkw.
c   Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis gemäß I.2.5 

seit mindestens einem Jahr zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.

Diese Regelung gilt für nicht gewerblich genutzte Pkw.
Pkw eines Kindes
I.2.2.4 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird
er in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn auf Ihren Vater oder Ihre Mutter ein Pkw
zugelassen ist, dessen Kfz-Haftpflichtversicherung bei uns mindestens in die
S F-Klasse 3 eingestuft ist.
Diese Regelung gilt für Pkw ohne gewerbliche Nutzung.
Kombibeitrag für ein Kraftrad (S F-Klasse 10)
I.2.2.5 Beginnt Ihr Vertrag für ein Kraftrad (nicht Leichtkraftrad) mit Übernahme
eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die S F-Klasse 10 eingestuft, wenn alle
folgenden Voraussetzungen erfüllt werden. Fällt eine dieser Voraussetzungen weg,
so haben Sie dies unverzüglich anzuzeigen. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der
auf den E intritt der Änderung folgt so behandelt, als wäre er bei Abschluss nach I.6
eingestuft worden. 
a   Sie oder Ihr Partner nach I.2.6 haben dann einen Pkw und ein Kraftrad bei uns 

versichert.
b   Der Pkw ist dann mindestens in die S F-Klasse 10 eingestuft. Es sind nicht 

bereits Schäden eingetreten, die zu einer schlechteren E instufung als in die 
S F-Klasse 10 führen.

c   Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis gemäß I.2.5 
seit mindestens zwei Jahren zum Führen von Krafträdern, die ein amtliches 
Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.

d   Sie und Ihr Partner nach I.2.6 sind mindestens 23 Jahre alt und keine weitere 
Person fährt das Kraftrad.

e   Der Vorvertrag für das Kraftrad ist mindestens in die S F-Klasse 1/2 eingestuft 
und dies wird von der Vorversicherung bestätigt.

Ausnahmen
I.2.2.6 Die Sonderersteinstufungen nach I.2.2 gelten nicht für
• Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen.
• Verträge , für die eine unterjährige Vertragslaufzeit vereinbart wurde .
Wegfall der Voraussetzungen
I.2.2.7 Wurde eine Sondereinstufung des Vertrags vorgenommen, müssen Sie uns
unverzüglich informieren, wenn eine der dort genannten Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt wird. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der auf den E intritt der Ände-
rung folgt, so behandelt, als wäre er bei Abschluss ohne diese Sonderregelung
eingestuft worden.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung
in der Vollkasko

Ist das versicherte Fahrzeug 
•  ein Pkw, ein Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, ein Kraftrad oder ein C am-

pingfahrzeug
•  und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer

Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G .1.2),
können Sie verlangen, dass die E instufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haft-
pflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug oder 
für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten zwölf Monate bereits 
eine Vollkasko bestanden hat. In diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf 
der Vollkasko nach I.6.
Ist das versicherte Fahrzeug 
• ein Lkw über 3,5 t zulässigem G esamtgewicht
•  und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer

Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G .1.2), erfolgt die E instufung in die S F-Klasse
1, wenn für dieses Fahrzeug eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht, die min-
destens in die S F-Klasse 1 eingestuft ist. E ine nach diesen Bestimmungen im
Laufe eines Kalenderjahres abgeschlossene Versicherung wird so behandelt, als
habe sie während des ganzen Kalenderjahres bestanden.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der S F-Klasse 0 begonnen, 
stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer 
Fahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gegeben 
sind:
• Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
• Ihre Fahrerlaubnis ist gemäß I.2.5 anerkannt. 
Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und E inreichung einer Fotokopie des 
Führerscheins zu führen.
Der Vertrag wird ab der Änderung so behandelt, als hätten Sie ihn zu diesem 
Zeitpunkt erstmalig abgeschlossen.

I.2.5 Anerkannte Fahrerlaubnisse
Anerkannt werden Fahrerlaubnisse aus den Mitgliedsländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (E WR), den USA , Japan und Kanada . Fahrerlaubnisse aus ande-
ren Staaten werden anerkannt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaub-
nisverordnung 
•  ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden

können oder 
• nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.2.6 Partner
Als Partner gilt Ihr Ehepartner, Ihr nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetra-
gener Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher G emeinschaft lebender 
Partner.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zu Beginn jedes Versicherungsjahres nach seinem Schaden- 
verlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein.
Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung dafür maßgeblich, 
welchem Kalenderjahr der Schaden zugeordnet wird.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt – unabhängig von der Zahlweise – immer ab Beginn des 
neuen Versicherungsjahres.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
I.3.2.1 Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und
hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird
Ihr Vertrag ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres in die nächst bessere
S F-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 
I.3.2.2 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres unun-
terbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres aus der S F-Klasse � , 0, S oder M bei schadenfreiem Verlauf in die
S F-Klasse 1 ein.
I.3.2.3 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz , wird er bei schadenfreiem Verlauf ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres in die nächst bessere S F-Klasse eingestuft.
Besserstufung bei Saisonkennzeichen
I.3.2.4 Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen gemäß H .2 zu-
gelassen, nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besserstufung
nach I.3.2.1 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.3 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er ab 
Beginn des nächsten Versicherungsjahres nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 
zurückgestuft.
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I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 E in schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraussetzun-
gen vor: 
• Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununter-

brochen bestanden und 
•  uns wurde in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet, für das wir Entschädi-

gungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für 
Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse .

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als scha-
denfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a   Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen: 

• nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander 
oder mit Sozialversicherungsträgern oder 

• wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung. Dies gilt 
nicht bei G espannen.

b   Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schaden-
meldung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschädigung geleistet zu 
haben.

c   Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang. 

d   Wir leisten in der Vollkasko oder bilden Rückstellungen für ein Schadenereignis, 
das unter die Teilkasko fällt.

e   Sie nehmen Ihre Vollkasko nur deswegen in Anspruch, weil eine Person mit 
einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereig-
nis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer 
keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilwei-
se versagt hat.

Schutzbrief
I.4.1.3 E in Schaden, der ausschließlich den Schutzbrief betrifft, führt nicht zu einer 
Rückstufung.
Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen
I.4.1.4 E in Schaden, der ausschließlich die Schadenersatzversicherung bei Aus-
landsreisen betrifft, führt nicht zu einer Rückstufung.
Fahrerschutzversicherung
I.4.1.5 E in Schaden, der ausschließlich die Fahrerschutzversicherung betrifft, führt 
nicht zu einer Rückstufung.
Kfz-Umweltschadenversicherung
I.4.1.6 E in Schaden, der ausschließlich öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz auslöst, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt sind, führt nicht zu einer Rückstufung.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 E in schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während 
eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen 
sind die Fälle nach I.4.1.2.
I.4.2.2 G ilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leis-
ten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rück-
stellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres zurück. 

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Baustein Rabattschutz Top
I.5.1.1 Unter folgenden Voraussetzungen können Sie den Baustein Rabattschutz 
Top für den Vertrag Ihres Pkw vereinbaren: 
•  Die Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls vorhanden – Vollkasko müssen jeweils 

mindestens in die S F-Klasse 4 eingestuft sein. 
•  Belastende Schäden, die zu einer schlechteren E instufung als S F 4 führen, lie-

gen nicht vor. 
I.5.1.2 Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass eine dieser Voraussetzun-
gen bei Vertragsabschluss nicht erfüllt war, entfällt der Baustein Rabattschutz Top 
rückwirkend. Entfällt eine der Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit, so 
haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. Der Baustein Rabattschutz Top ent-
fällt dann ab dem Zeitpunkt der Änderung. 
I.5.1.3 Wenn Sie den Baustein Rabattschutz Top vereinbart haben, gilt Folgendes:
a   Der Baustein Rabattschutz Top gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls 

vorhanden – in der Vollkasko für Schäden, die während der G eltungsdauer des 
Bausteins Rabattschutz Top eintreten und gemeldet werden. 

b   Werden in der Kfz-Haftpflicht und/oder Vollkaskoversicherung Schäden gemel-
det, bleibt abweichend von I.3.3 die im Jahr der Schadenmeldung erreichte S F-
Klasse im folgenden Versicherungsjahr erhalten. 

c   Die E instufung gilt nur während der Laufzeit des Vertrags. Bei einem Wechsel zu 
einem anderen Versicherer wird der Vertrag so behandelt, als habe der Baustein 
Rabattschutz Top nicht bestanden und eine Rückstufung entsprechend I.3.3 
stattgefunden.

I.5.1.4 Unser Kündigungsrecht nach G .3 bleibt von dieser Regelung unberührt.

I.5.2 Kfz-Haftpflichtversicherung
Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn 
Sie uns unsere Entschädigung freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine Erstattung, die 
ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt. Um Ihnen hierzu G elegen-
heit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über 
die Höhe unserer Entschädigung. Voraussetzung ist, dass unsere Entschädigung 
nicht mehr als 500 Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von 
sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungsver-
trag als schadenfrei behandelt. 
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des 
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir eine weitere Entschädigung leisten, 
führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

I.5.3 Vollkasko
Sie können eine Rückstufung in der Vollkasko vermeiden, wenn Sie uns unsere 
Entschädigung innerhalb von sechs Monaten freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine 
Erstattung, die ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt. 
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem anderen 
Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter 
den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:
Fahrzeugwechsel
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs 
angeschafft.
Rabatttausch
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug 
und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und 
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 
Schadenverlauf einer anderen Person
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren 
und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 
Versichererwechsel
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (E WR), der Schweiz , den USA , Japan oder Kanada 
zu uns gewechselt. 
Zusätzliches Fahrzeug
I.6.1.5 Sie versichern ein zusätzliches Fahrzeug bei uns und beantragen die Über-
nahme des Schadenverlaufs aus Ihrem bereits vorhandenen Vertrag. Der Vertrag 
für das bereits versicherte Fahrzeug wird nach I.2 eingestuft.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:
Fahrzeuggruppe
I.6.2.1 Die Fahrzeuge , zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, 
gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der Schaden-
verlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahr-
zeug, auf das übertragen wird.
a   Untere Fahrzeuggruppe: 

Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, C ampingfahrzeuge , Krankenwa-
gen sowie Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht im Werk- und Güterverkehr.

b   Mittlere Fahrzeuggruppe:
Taxen, Mietwagen, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Zugmaschinen im Werk-
verkehr, Lkw im Werkverkehr über 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.

c   Obere Fahrzeuggruppe:
Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Lkw über 3,5 t zulässigem 
G esamtgewicht im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Sonder-
fahrzeuge außer Krankenwagen.

G emeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der 
Vollkaskoversicherung nur zusammen. 
Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen 
Person nach I.6.1.3
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für 
den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen 
gefahren wurde . Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
a   Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Partner nach I.2.6 oder eine 

Person zu der ein Verwandtschaftsverhältnis ersten oder zweiten Grades (§ 1589 
B G B) besteht oder Ihren Arbeitgeber.

b   Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person über-
wiegend von Ihnen gefahren wurde , glaubhaft. Hierzu gehört insbesondere:
• E ine Erklärung in Textform von Ihnen und der anderen Person. Ist die andere 

Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend. 
• Die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für 

den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.
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c   Die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einver-
standen und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf.

d   Die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Über-
nahme nicht mehr als zwei Jahre zurück. 

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den 
Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetrieb-
setzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Ver-
äußerung, Wagniswegfall) gilt:
a   Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate , übernehmen wir den Scha-

denverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.
b   Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate , aber nicht länger als zehn 

Jahre , übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung 
bestand. 

c   Beträgt die Unterbrechung mehr als zehn Jahre , übernehmen wir den 
schadenfreien Verlauf nicht.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.3.2 In dem Versicherungsjahr, das in dem auf die Übernahme folgenden Kalen-
derjahr beginnt, richtet sich die E instufung des Vertrags nach dessen Schaden-
verlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der 
Übernahme bestand:
a   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens 

sechs Monate , wird der Vertrag entsprechend seinem Verlauf so eingestuft, als 
hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 

b   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als 
sechs Monate , unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
können nur zusammen abgegeben werden. 
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in 
die S F-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach I.2 bekommen 
hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der S F-Klasse M oder S, bleibt diese E instufung 
bestehen. 
I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags 
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Aus-
künfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
•  Art und Verwendung des Fahrzeugs,
•  Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
•  Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskover-

sicherung,
•  Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht 

auf seinen Schadenfreiheitsrabatt ausgewirkt haben,
•  ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren 

Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind, und
•  ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt 

worden sind.
I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir 
berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und 
dem versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben. 
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonder-
einstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 – werden nicht berück-
sichtigt. 

J Fahrzeugdaten und Wohnsitz

J.1 Hersteller- und Typschlüsselnummer
Der Beitrag richtet sich bei Pkw nach dem Schadenbedarf, der auf Basis der Her-
steller- und Typschlüsselnummer des Fahrzeugs ermittelt wird.

J.2 Wohnsitz
Der Beitrag richtet sich nach dem Schadenbedarf, der auf Basis der Postleitzahl 
des Wohnsitzes des Fahrzeughalters ermittelt wird.

K Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Tarifänderung 
K .1.1 Wir sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung berechtigt und verpflichtet, die für 
bestehende Verträge geltenden Tarife und Beiträge jährlich unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik 
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. Dabei dürfen nur die seit der 
Festsetzung bzw. letzten Anpassung des Tarifs eingetretenen und im nächsten 
Versicherungsjahr erwarteten Veränderungen der Schaden- und Kostenentwicklung 
berücksichtigt werden. Die neuen Beiträge dürfen nicht höher sein als die Beiträge 
des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
wirksam.
K .1.2 Ergibt die Anpassung gemäß K .1.1 eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie 
nur wirksam, wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichmachung des 
Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie in Textform über Ihr Recht nach 
K .4 belehren.
K .1.3 In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderungen von Merk-
malen zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 einbezogen, wenn sie gleichzeitig 
wirksam werden. Dies gilt nicht für Beitragsveränderungen, die sich aufgrund des 
Schadenverlaufs oder sonstiger Änderungen des konkreten Versicherungsvertrags 
ergeben (z . B. wegen der Änderung eines bei Ihnen eingetretenen Umstands).
K .1.4 Ergibt die Anpassung eine Verminderung des Tarifbeitrags, sind wir verpflich-
tet, den Beitrag vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres an auf die Höhe 
des neuen Tarifbeitrags zu senken.
K .1.5 Dies gilt für die Kasko- und Schutzbriefversicherung, Schadenersatzversiche-
rung bei Auslandsreisen und Fahrerschutzversicherung entsprechend. 

K.2 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, 
sobald wir aufgrund eines G esetzes, einer Verordnung oder einer E U-Richtlinie 
dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu 
erhöhen. 

K.3 Änderung der Tarifstrukturen
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S F-Klassen, Wohnsitz , Fahrzeugdaten, 
Tarifgruppen sowie die Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 zu 
ändern, wenn die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der 
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten 
Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.
In diesem Fall haben Sie nach G .2.9 ein Kündigungsrecht.
K.4 Kündigungsrecht
K .4.1 Kommt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Tarifänderung, so haben 
Sie ein Kündigungsrecht nach G .2.7.
K .4.2 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
nach Abschnitt I ändern. 

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung
Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein Merkmal zur Beitragsberechnung 
gemäß Anhang 2 oder Berufsgruppen (Tarifgruppen) gemäß Anhang 3, berechnen 
wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragser-
höhung führen. 

L.3 Auswirkung auf den Beitrag
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung. 

L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung
Anzeige von Änderungen 
L.4.1 Die Änderung eines der Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.
Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten 
Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 und Berufsgruppen (Tarifgrup-
pen) gemäß Anhang 3 zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende 
Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen. 
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Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung 
gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn des laufen-
den Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung entspricht.
L.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen 
vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet wor-
den, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahres-
beitrags für das laufende Versicherungsjahr zu zahlen. Insoweit werden unsere 
Rechte nach § 19 Abs. 2 (siehe auch M.2.1), §§ 24 und 26 Versicherungsvertrags-
gesetz ausgeschlossen.
L.4.5 Außerdem kann sich bei einem Schadenereignis die Selbstbeteiligung gemäß 
A .2.5.8.2 erhöhen.
Folgen von Nichtangaben
L.4.6 Kommen Sie während der Laufzeit des Vertrags unserer Aufforderung in Text-
form, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht nach, sind wir 
berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres 
nach den für Sie ungünstigsten Annahmen neu zu berechnen, wenn
• wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde 

gelegten Annahmen hingewiesen
• und wir Ihnen eine Antwortfrist von mindestens vier Wochen gesetzt haben.

L.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwendung des 
Fahrzeugs gemäß Anhang 4, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung 
nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als 
E inheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist.
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G .3.6 kündigen oder 
den Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach 
G .2.8.

M Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren Verletzung

M.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände
M.1.1 Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
G efahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt 
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne 
des Satzes 1 in Textform stellen. G efahrerheblich sind die Umstände , die geeignet 
sind, auf unseren Entschluss E influss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
M.1.2 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

M.2 Rücktritt
Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
M.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.2.2 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht 
begründet, Kenntnis erlangen.
M.2.3 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.
Ausschluss des Rücktrittsrechts
M.2.4 Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.2.5 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben.
M.2.6 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände , wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.
Folgen des Rücktritts
M.2.7 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz . 
M.2.8 Treten wir nach E intritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den E intritt des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz , wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben.
M.2.9 Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

M.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
M.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte , können wir den 
Versicherungsvertrag unter E inhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.2 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
M.3.3 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 
M.3.4 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
M.3.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.6 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung 
berechtigt, Kenntnis erlangen. 
M.3.7 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.3.8 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die G efahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Schriftform kündigen.

M.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

N Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

N.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann
N .1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten 
Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden.
Versicherungsombudsmann e .V. 
Postfach 080632
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde @ versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz). 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle . 
Wir haben uns verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z . B. über eine Webseite oder per E-Mail) 
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch an die Plattform 
http://ec.europa .eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
N .1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für 
uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht.
Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (Ba F in)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle @ bafin.de
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
Bitte beachten Sie , dass die Ba F in keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden kann. 
Rechtsweg
N .1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Kasko-
versicherung können Sie auch das Sachverständigenverfahren nach A .2.6 nutzen.
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N.2 Gerichtsstände
Wenn Sie uns verklagen
N .2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei 
folgenden G erichten geltend machen:
• dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht, das für unseren G eschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist.
Wenn wir Sie verklagen
N .2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei fol-
genden G erichten geltend machen:
• dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres 

Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren G eschäfts- oder 
G ewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder G eschäftssitz ins Ausland verlegt
N .2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz , G eschäftssitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz , G eschäftssitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt 
abweichend der Regelungen nach N .2.2 das G ericht als vereinbart, das für unseren 
G eschäftssitz zuständig ist.

O Bedingungsanpassung
O .1 Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Regelungen Ihrer Versicherungsbe-
dingungen mit Wirkung für Ihren bestehenden Vertrag zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden.
Unwirksamkeit einer Regelung 
O .2 E ine Regelung ist durch eines der folgenden Ereignisse unwirksam geworden:
•  Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer G esetze oder Rechtsverordnun-

gen, auf denen die Bedingungen des Versicherungsvertrags beruhen;
• Höchstrichterliche Rechtsprechung;
•  Bestandskräftiger Verwaltungsakt von Versicherungsaufsichts- oder Kartellbehör-

den, weil die Regelung mit geltendem Recht nicht für vereinbar erklärt werden 
kann oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstößt.

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Entscheidung gegen ein 
anderes Versicherungsunternehmen richtet. Voraussetzung ist, dass die für unwirk-
sam erklärte Regelung im Wesentlichen mit der Regelung in Ihren Versicherungs-
bedingungen inhaltsgleich ist.
Regelungen, die angepasst werden können 
O .3 Wir können nur Regelungen zu folgenden Themen anpassen:
•  Leistungen (Leistungsumfang, -einschränkungen und -ausschlüsse) 
•  Ihre Pflichten beim G ebrauch des Fahrzeugs oder im Schadenfall
•  Beitragszahlung und Beitragsänderung
•  Laufzeit und Kündigung des Vertrags
Voraussetzungen der Anpassung
O .4 E ine Anpassung setzt voraus:
•  G esetzliche Vorschriften enthalten keine Regelungen, die an die Stelle der 

unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
•  E in ersatzloser Wegfall der unwirksamen Regelung stellt keine angemessene 

Lösung dar, die den typischen Interessen der Vertragspartner gerecht würde .
Inhalt der Neuregelung
O .5 Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsausle-
gung. Das bedeutet, dass die unwirksame Regelung durch eine Regelung ersetzt 
wird, die Sie und wir als angemessene und den beiderseitigen typischen Interessen 
gerechte Lösung gewählt hätten, wenn Ihnen und uns die Unwirksamkeit der Rege-
lung bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre .
Durchführung der Bedingungsanpassung 
O .6 Die angepasste Regelung teilen wir Ihnen in Textform (z . B. Brief, Fax oder 
E-Mail) spätestens 6 Wochen vor ihrem Wirksamwerden mit und erläutern sie . In 
unserer Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr Widerspruchsrecht hin. Die Anpassung gilt 
als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 6 Wochen ab Zugang widersprechen. 
Es reicht aus, dass Sie Ihren Widerspruch innerhalb der Frist absenden. Widerspre-
chen Sie fristgerecht, tritt die Anpassung nicht in Kraft. Im Falle Ihres Widerspruchs 
haben wir ein Kündigungsrecht nach G .3.8.

P Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsaktionen bzw. Embargos der Europäischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika , soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
1 Pkw ohne gewerbliche Nutzung
1.1 Einstufung von Pkw ohne gewerbliche Nutzung in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
50 15 15
49 16 16
48 16 16
47 16 16
46 16 16
45 16 16
44 16 16
43 17 16
42 17 16
41 17 17
40 17 17
39 17 17
38 18 17
37 18 18
36 18 18
35 18 18
34 19 19
33 19 19
32 19 19
31 19 19
30 20 20
29 20 20
28 21 21
27 21 21
26 22 21
25 22 21
24 22 22
23 23 22
22 23 23
21 23 23
20 24 24
19 24 24
18 25 25
17 25 25
16 25 26
15 26 26
14 26 27
13 27 28
12 27 29
11 29 30
10 29 31
9 30 32
8 30 33
7 31 34
6 32 36
5 33 37
4 34 39
3 36 41
2 40 44
1 43 46
1/2 50 50
0 72 57
S 65 55
M 100 110
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1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw ohne gewerbliche Nutzung

1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach
  S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 30 11 5 M
49 26 10 2 M
48 25  9 2 M
47 25  9 2 M
46 24  8 2 M
45 23  8 2 M
44 22  8 2 M
43 22  8 2 M
42 21  7 2 M
41 21  7 2 M
40 20  7 2 M
39 20  6 1 M
38 19  6 1 M
37 19  6 1 M
36 18  6 1 M
35 18  6 1 M
34 17  5 1 M
33 16  5 1/2 M
32 16  4 S M
31 15  4 S M
30 15  3 S M
29 14  3 S M
28 13  2 0 M
27 13  2 0 M
26 12  2 0 M
25 12  2 0 M
24 11  2 0 M
23 11  2 0 M
22 10  2 0 M
21 9 2 0 M
20 9 1/2 0 M
19 7 1/2 0 M
18 7 1/2 0 M
17 6 1/2 M M
16 6 1/2 M M
15 5 1/2 M M
14 4 S M M
13 4 S M M
12 3 S M M
11 3 S M M
10 2 0 M M
9 2 0 M M
8 2 0 M M
7 1 0 M M
6 1/2  M M M
5 1/2  M M M
4 S M M M
3 S M M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  M M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

1.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach 
  S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 38 21 13 7
49 34 20 12 6
48 33 20 12 6
47 32 19 12 6
46 32 19 12 6
45 31 18 11 6
44 30 18 11 6
43 29 17 10 5
42 29 17 10 5
41 28 16  9 4
40 27 16  9 4
39 26 15  9 4
38 26 15  9 4
37 25 14  8 4
36 24 14  8 4
35 24 13  7 3
34 23 13  7 3
33 21 12  6 2
32 20 12  6 2 
31 20 11  6 2
30 19 11  6 2
29 18 10  5 1
28 18 10  5 1
27 17 9 4 1 
26 16 8 4 1
25 16 8 4 1
24 15 7 3 1/2
23 15 7 3 1/2
22 14 6 2 0
21 13 6 2 0
20 12 5 1 0
19 12 5 1 0
18 11 4 1 0
17 10 4 1 0
16 9 3 1/2 0
15 9 2 0 M
14 8 2 0 M
13 7 1 0 M
12 6 1 0 M
11 6 1 0 M
10 5 1/2  0 M
9 4 1/2  0 M
8 4 1/2  0 M
7 3 0 M M
6 2 0 M M
5 1 0 M M
4 1 0 M M
3 1/2  0 M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  0 M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

– 24 –AKB mobil komfort



2 Pkw mit gewerblicher Nutzung
2.1 Einstufung von Pkw mit gewerblicher Nutzung in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko
50 20 24
49 21 25
48 21 25
47 21 26
46 22 26
45 22 26
44 22 27
43 23 27
42 23 28
41 23 28
40 24 28
39 24 29
38 24 29
37 25 29
36 25 30
35 25 30
34 26 30
33 26 31
32 27 31
31 27 31
30 28 32
29 28 32
28 29 32
27 29 33
26 30 33
25 30 34
24 31 34
23 31 34
22 32 35
21 32 35
20 33 36
19 33 36
18 34 37
17 34 37
16 35 38
15 35 39
14 36 39
13 38 40
12 38 41
11 40 42
10 41 42
9 42 43
8 42 44
7 44 45
6 45 46
5 46 46
4 48 47
3 50 48
2 55 49
1 60 50
1/2 70 60
0 90 75
S 100 100
M 140 140

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw mit gewerblicher Nutzung

2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach

S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 31 12 3 M
49 29 10 2 M
48 27 10 2 M
47 27 10 2 M
46 27 10 2 M
45 25  9 2 M
44 25  9 2 M
43 25  9 2 M
42 23  8 2 M
41 23  8 2 M
40 21  8 2 M
39 21  8 2 M
38 19  7 1 M
37 19  7 1 M
36 17  6 1/2 M
35 17  6 1/2 M
34 15  5 1/2 M
33 15  5 1/2 M
32 14  4 1/2 M
31 12  3 0 M
30 12  3 0 M
29 10  2 0 M
28 10  2 0 M
27 10  2 0 M
26 9 2 0 M
25 9 2 0 M
24 8 2 0 M
23 8 2 0 M
22 8 2 0 M
21 8 2 0 M
20 7 1 0 M
19 7 1 0 M
18 7 1 0 M
17 6 1/2 M M
16 6 1/2 M M
15 5 1/2 M M
14 4 1/2 M M
13 4 1/2 M M
12 3 0 M M
11 3 0 M M
10 2 0 M M

9 2 0 M M
8 2 0 M M
7 1 0 M M
6 1/2  M M M
5 1/2  M M M
4 1/2  M M M
3 0 M M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  M M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M
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2.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach 
  S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 31 20 12 7
49 30 19 12 7
48 30 19 12 7
47 30 19 12 7
46 28 18 11 6
45 28 18 11 6
44 27 17 10 5
43 27 17 10 5
42 26 16 10 5
41 26 16 10 5
40 25 16 10 5
39 25 16 10 5
38 24 15  9 5
37 24 15  9 5 
36 23 14  8 4
35 23 14  8 4
34 22 14  8 4
33 21 13  7 3
32 20 12  7 3
31 20 12  7 3
30 19 12  7 3
29 18 11  6 2
28 18 11  6 2
27 17 10  5 2
26 16 10  5 2
25 16 10  5 2
24 15 9 5 2
23 14 8 4 1
22 14 8 4 1
21 13 7 3 1/2
20 12 7 3 1/2
19 12 7 3 1/2
18 11 6 2 0
17 10 5 2 0
16 10 5 2 0
15 9 5 2 0
14 8 4 1 0
13 7 3 1/2 0
12 7 3 1/2 0
11 6 2 0 M
10 5 2 0 M
9 5 2 0 M
8 4 1 0 M
7 3 1/2  0 M
6 2 0 M M
5 2 0 M M
4 1 0 M M
3 1/2  0 M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  0 M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

3 Krafträder
3.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und 

Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
20 20 20
19 22 20
18 22 20
17 22 20
16 23 21
15 23 21
14 24 22
13 24 22
12 25 23
11 26 24
10 27 25
9 28 26
8 29 27
7 30 28
6 32 30
5 34 32
4 37 34
3 41 38
2 46 42
1 55 47
1/2 70 70
0 100 80
S 120 95
M 140 100

3.2 Rückstufung im Schadenfall von Krafträdern
3.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 3 1/2 M
19 3 1/2 M
18 3 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 2 1/2 M
14 2 1/2 M
13 2 1/2 M
12 2 1/2 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1 0 M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

3.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 3 1/2 M
19 3 1/2 M
18 3 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 2 1/2 M
14 2 1/2 M
13 2 1/2 M
12 2 1/2 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1 0 M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M
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4 Leichtkrafträder
4.1 Einstufung von Leichtkrafträdern in

Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
3 30 40
2 35 45
1 40 50
1/2 70 70
0 100 100
S 120 105
M 140 110

4.2 Rückstufung von Leichtkrafträdern
4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
3 0 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

4.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
3 1/2 0 M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

5 Lkw
5.1 Einstufung von Lkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
30 16 22
29 17 22 
28 17 22
27 17 22
26 18 23
25 18 23
24 18 23
23 19 23
22 19 23
21 20 24
20 20 24
19 21 24
18 21 25
17 22 25
16 22 25
15 23 26
14 24 26
13 25 27
12 26 27
11 27 28
10 28 29
9 30 29
8 31 30
7 33 31
6 35 32
5 38 34
4 42 36
3 46 38
2 50 40
1 56 43
1/2 65 46
0 80 55
S 75 50
M 120 80

5.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lkw
5.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 13 6 2
29 13 6 2
28 13 6 2
27 12 5 1
26 12 5 1
25 11 5 1
24 11 5 1
23 10 4 1
22 10 4 1 
21 10 4 1
20 10 4 1
19 8 3 1
18 8 3 1/2
17 8 3 1/2
16 7 3 1/2
15 7 3 1/2
14 6 2 0
13 6 2 0
12 5 2 0
11 5 2 0
10 4 1 0
9 4 1 0
8 3 1/2 0
7 3 1/2 0
6 2 1/2 M
5 2 1/2 M
4 1 0 M
3 1/2 0 M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M
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5.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 9 2 0
29 8 2 0
28 8 2 0 
27 8 2 0
26 8 2 0 
25 8 2 0
24 7 2 0
23 7 2 0
22 7 2 0
21 6 1 0
20 6 1 0
19 6 1 0
18 6 1 0
17 5 1 0
16 5 1 0 
15 5 1 0
14 4 1/2 M
13 4 1/2 M
12 4 1/2 M
11 3 1/2 M
10 3 1/2 M
9 2 1/2 M
8 2 0 M
7 2 0 M 
6 1 0 M
5 1 0 M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

6 Campingfahrzeuge
6.1 Einstufung von Campingfahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko
20 23 25
19 23 26
18 24 26
17 25 27
16 25 27
15 26 28
14 27 28
13 27 28
12 28 29
11 29 29
10 30 30
9 31 31
8 32 31
7 33 32
6 35 32
5 36 33
4 38 34
3 39 34
2 41 35
1 44 36
1/2 50 38
0 59 49
S 59 49
M 125 57

6.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen 
6.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 2 1/2 M
19 2 1/2 M
18 2 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 1 0 M
14 1 0 M
13 1 0 M
12 1 0 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1/2 M M
6 1/2 M M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

6.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 11 4 1/2
19 10 3 1/2
18 10 3 1/2
17 9 2 0
16 8 1 0
15 7 1 0
14 6 1/2 M
13 5 1/2 M
12 4 1/2 M
11 4 1/2 M
10 3 1/2 M
9 2 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1/2 M M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M
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Anhang 2: Merkmale zur Beitragsberechnung

1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw ohne gewerbliche 
Nutzung

1.1 Fahrzeugnutzung
1.1.1 Pkw ohne gewerbliche Nutzung sind Pkw, die ausschließlich zu privaten
und/oder freiberuflichen Tätigkeiten genutzt werden. E ine gewerbliche Nutzung
des Fahrzeugs ist nicht zugelassen.
Private Nutzung
1.1.2 Privat ist eine Nutzung, die weder freiberuflich noch gewerblich ist.
Freiberufliche Nutzung
1.1.3 Freiberuflich ist eine Nutzung, wenn Sie das versicherte Fahrzeug zur Aus-
übung Ihrer freiberuflichen Tätigkeit einsetzen. Zur freiberuflichen Tätigkeit gehört 
die selbstständige Arbeit der Ärzte , Veterinäre , Apotheker, Zahnärzte , Rechtsanwäl-
te , Notare , Patentanwälte , Vermessungsingeneure , Ingenieure , Architekten, Handel-
schemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte , 
vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Journalisten, Bildberichterstatter, 
Übersetzer und Handelsvertreter.
G ewerbliche Nutzung
1.1.4 G ewerblich ist eine Nutzung, wenn Sie das versicherte Fahrzeug zur 
Ausübung Ihres G ewerbes einsetzen. G ewerblich ist jede auf Dauer angelegte , 
gesetzlich erlaubte , selbständige , gewinnorientierte Tätigkeit mit Ausnahme der 
freiberuflichen Tätigkeit.
Außerdem gelten alle auf F irmen zugelassen Fahrzeuge als gewerblich genutzt.

1.2 Fahrzeugnutzer
1.2.1 Der Beitrag in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung richtet sich danach, 
ob nur Sie oder auch andere Personen das Fahrzeug nutzen. Nutzen auch weitere 
Personen das Fahrzeug, richtet sich der Betrag nach dem Alter des weiteren Fahr-
zeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags. 
Es gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließlich VN
2  ausschließlich VN und Partner ab einem Alter von 23 Jahren
3  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren bis unter 71 Jahren
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahre

(keine Nutzer ab 71 Jahre)
5  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen ab 71 Jahre

(keine Nutzer unter 23 Jahre)
6  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahre

und ab 71 Jahre
1.2.2 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
1.2.3 In den Klassen 4 und 6 richtet sich der Beitrag nach dem Alter des jüngsten 
Nutzers und nach der Stärke des versicherten Fahrzeugs. 
In den Klassen 5 und 6 richtet sich der Beitrag nach dem Alter des ältesten 
Nutzers.
1.2.4 Ist der jüngste Nutzer in den Klassen 4 und 6 zwischen 20 und 23 Jahre alt, 
richtet sich der Beitrag danach, ob im Verkehrszentralregister (VZR) des Kraft-
fahrt-Bundesamtes ein E intrag (mit Punkten bewertete Entscheidung) für den 
jüngsten Nutzer vorhanden ist. Die Vorschriften 1.8.4 dieses Anhangs gelten ent-
sprechend.
1.2.5 Ist der jüngste Nutzer in den Klassen 4 und 6 unter 20 Jahre alt, richtet sich 
der Beitrag danach, ob der jüngste Nutzer am „begleiteten Fahren“ teilgenommen 
hat.
1.2.6 Ohne Auswirkung auf den Beitrag und die Anzeigepflicht bleiben Fahrten, die 
Mitarbeitende der folgenden Dienstleistungsunternehmen in ihrem Dienst ausüben: 
Werkstätten, Hotels und Parkdienste (Valet-Parking).
1.2.7 Führt eine Änderung der Nutzerklasse zu einer Neuberechnung des Beitrags, 
kann eine weitere Änderung der Nutzerklasse erst ab Beginn des folgenden Versi-
cherungsjahres zu einer günstigeren Beitragsberechnung führen.

1.3 Jährliche Fahrleistung
1.3.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der jährlichen Fahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse jährl. Fahrleistung
1   nicht mehr als 5.000 km
2   über 5.000 km bis 9.000 km
3   über 9.000 km bis 12.000 km
4   über 12.000 km bis 15.000 km
5   über 15.000 km bis 18.000 km
6   über 18.000 km bis 20.000 km
7   über 20.000 km bis 25.000 km
8   über 25.000 km bis 35.000 km
9   über 35.000 km
1.3.2 Als jährliche Fahrleistung gelten die in einem Versicherungsjahr mit dem 
Fahrzeug gefahrenen Kilometer. Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr 
(z . B. unterjähriger Beginn bei Vertragsablauf zum 01. Januar) ist die Kilometer-
leistung anzugeben, die bei einer gleichbleibenden Nutzung für das gesamte Jahr 
entstanden wäre .
1.3.3 Wenn Sie absehen oder feststellen, dass die jährliche Fahrleistung der ver-
einbarten Kilometerklasse innerhalb des laufenden Versicherungsjahrs überschrit-
ten wird, haben Sie uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.
1.3.4 Unabhängig von unserer Aufforderung sind Sie verpflichtet, den Kilometer-
stand des versicherten Fahrzeugs bei Antragstellung sowie im Schadenfall unver-
züglich in Textform anzuzeigen.

1.4 Fahrzeugalter bei Erwerb
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des Fahrzeugs bei der Zulassung auf Sie .

1.5 Besitzdauer des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Besitzdauer. Die Besitzdauer ist der Zeitraum zwischen Zulassung des Fahrzeugs 
auf Sie und Versicherungsbeginn.

1.6 Nächtlicher Stellplatz
1.6.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem nächtlichen Stellplatz .
1.6.2 Der nächtliche Stellplatz ist der Ort, an dem das Fahrzeug an Ihrem ständi-
gen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr abgestellt wird.
1.6.3 Es gilt folgende E inteilung:
Stellplatzklasse Stellplatz 
1   E inzel-/Doppelgarage
2   Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)
3   Straße
4   C arport
5   Parkhaus/Parkplatz
6   andere
1.6.4 Voraussetzung für die E instufung in die Stellplatzklassen 1 und 2 ist, dass die 
G arage nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich ist.

1.7 F inanzierung des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das Fahrzeug geleast wurde .

1.8 Alter des Versicherungsnehmers
1.8.1 Der Beitrag richtet sich nach Ihrem Alter zu Beginn des Versicherungsver-
trags und ggf. danach, ob zu diesem Zeitpunkt ein E intrag im Verkehrszentralregis-
ter (VZR) vorhanden ist.
1.8.2 Sind Sie im Alter von 20 bis unter 23 Jahre , richtet sich der Beitrag danach, 
ob im Verkehrszentralregister (VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes ein E intrag (mit 
Punkten bewertete Entscheidung) für Sie vorhanden ist.
1.8.3 Wird auf Anforderung der Nachweis durch Vorlage der „Auskunft aus dem 
Verkehrszentralregister (VZR)“ vom Kraftfahrt-Bundesamt nicht erbracht, berech-
nen wir den Beitrag rückwirkend ab Beginn des Vertrags so, als wäre ein E intrag 
vorhanden.

1.9 Führerschein
1.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags im Besitz des Führer-
scheins sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen des versicherten 
Fahrzeugs erforderlich ist. 
1.9.2 Sind Sie unter 20 Jahre alt, richtet sich der Beitrag danach, ob Sie am beglei-
teten Fahren teilgenommen haben.

1.10 Haus- und Wohnungseigentum
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
Sie oder Ihr Partner nach I.2.6 E igentümer eines ständig selbst bewohnten E in- 
oder Mehrfamilienhauses oder einer selbst bewohnten E igentumswohnung sind. 
Es gilt folgende E inteilung:
E igentumsklasse Haus-/Wohnungseigentum
1   selbst genutztes E in-/Mehrfamilienhaus, bei uns gebäude-
  versichert
2   selbst genutztes E in-/Mehrfamilienhaus
3   selbst genutzte E igentumswohnung
4   kein selbst genutztes Haus-/Wohnungseigentum

1.11 Vorschäden 
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
ob und wie viele Schäden im laufenden und vergangenen Kalenderjahr vor dem 
Beginn des Versicherungsvertrags bei Ihrem Vorversicherer gemeldet wurden.

1.12 Abweichende Haltereigenschaft
1.12.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
danach, auf wen der Pkw zugelassen ist. Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zuge-
lassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
1.12.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft

lebenden (Ehe-)Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs

(gilt nur bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.
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2 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw
mit gewerblicher Nutzung

2.1 Fahrzeugnutzung
Pkw mit gewerblicher Nutzung sind Pkw, die gewerblich genutzt werden. 
Wird das Fahrzeug sowohl gewerblich, als auch freiberuflich und/oder privat 
genutzt, handelt es sich um gewerbliche Nutzung.

2.2 Branche
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Branche in der des Fahrzeug eingesetzt wird.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Branche
1   Bau
2   Kfz-Betrieb
3  sonstiges Handwerk
4   Landwirtschaft
5  Pflegedienste
6  sonstiges Heilwesen
7   G astronomie
8   Handel
9   Freiberufler
10   sonstige Dienstleistungen
11   Vereine und G emeinden
12   sonstige/nicht genannt
2.3 Fahrtzweck
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Fahrtzweck.
Es gilt folgende E inteilung:
Fahrtzweckklasse  Fahrtzweck
1  Warenauslieferung, unentgeltlich, nur für eigene Zwecke
2  Beförderung/Lieferung von Waren entgeltlich für Dritte
3   Kundendienst/Kundenbesuche
4  Privat, freiberuflich und Verwaltungstätigkeiten
5   Sonstiges
2.4 Fahrzeugnutzer
2.4.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem Alter des weiteren Fahrzeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags.
Es gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse  Nutzer
1    ausschließliche Nutzung durch einen namentlich benannten 

Nutzer ab einem Alter von 23 Jahren
2     ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter

von 23 Jahren
3     Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen

unter 23 Jahren
2.4.2 In der Klasse 1 sind Sie zur namentlichen Nennung des Nutzers verpflichtet. 
2.4.3 Ohne Auswirkung auf den Beitrag und die Anzeigepflicht bleiben Fahrten, die 
Mitarbeitende der folgenden Dienstleistungsunternehmen in ihrem Dienst ausüben: 
Werkstätten, Hotels und Parkdienste (Valet-Parking).
2.4.4 Führt eine Änderung der Nutzerklasse zu einer Neuberechnung des Beitrags, 
kann eine weitere Änderung der Nutzerklasse erst ab Beginn des folgenden Versi-
cherungsjahres zu einer günstigeren Beitragsberechnung führen.

2.5 Jährliche Fahrleistung
2.5.1 Der Beitrag richtet sich nach der jährlichen Fahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse  jährl. Fahrleistung
1  Nicht mehr als 5.000 km
2  über 5.000 km bis 9.000 km
3  über 9.000 km bis 12.000 km
4  über 12.000 km bis 15.000 km
5  über 15.000 km bis 18.000 km
6  über 18.000 km bis 20.000 km
7  über 20.000 km bis 25.000 km
8  über 25.000 km bis 35.000 km
9  über 35.000 km
2.5.2 Als jährliche Fahrleistung gelten die in einem Versicherungsjahr mit dem 
Fahrzeug gefahrenen Kilometer. Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr 
(z . B. unterjähriger Beginn bei Vertragsablauf zum 01. Januar) ist die Kilometer-
leistung anzugeben, die bei einer gleichbleibenden Nutzung für das gesamte Jahr 
entstanden wäre .
2.5.3 Wenn Sie absehen oder feststellen, dass die jährliche Fahrleistung der ver-
einbarten Kilometerklasse innerhalb des laufenden Versicherungsjahrs überschrit-
ten wird, haben Sie uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.
2.5.4 Unabhängig von unserer Aufforderung sind Sie verpflichtet, den Kilometer-
stand des versicherten Fahrzeugs bei Antragstellung sowie im Schadenfall unver-
züglich in Textform anzuzeigen.

2.6 Fahrzeugalter bei Erwerb
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des Fahrzeugs bei der Zulassung auf Sie .

2.7 Besitzdauer des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Besitzdauer. Die Besitzdauer ist der Zeitraum zwischen Zulassung des Fahrzeugs 
auf Sie und Versicherungsbeginn.

2.8 F inanzierung des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das Fahrzeug geleast wurde .

2.9 Vorschäden 
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
ob und wie viele Schäden im laufenden und vergangenen Kalenderjahr vor dem 
Beginn des Versicherungsvertrags bei Ihrem Vorversicherer gemeldet wurden.

2.10 Abweichende Haltereigenschaft
2.10.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
danach, auf wen der Pkw zugelassen ist. Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zu -
gelassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
2.10.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a   den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b   ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsnehmers; 
c   einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d   Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

3 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Krafträdern

3.1 Fahrzeugnutzer
3.1.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren Fahrzeugnutzers bei Beginn des 
Versicherungsvertrags.
3.1.2 Für Krafträder von Privatpersonen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse  Nutzer
1  ausschließlich VN
2    ausschließlich VN und Partner ab einem

Alter von 23 Jahren
3    ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter

von 23 Jahren
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 
3.1.3 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
3.1.4 In der Klasse 4 richtet sich der Beitrag 
a  nach dem Alter des jüngsten Nutzers und
b  danach, ob der jüngste Nutzer weitere Pkw im Zugriff hat und ob diese bei uns 

versichert sind. 
3.1.5 Für Krafträder von Unternehmen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse  Nutzer
1    ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem

Alter von 23 Jahren
2   Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen

unter 23 Jahren
3.1.6 Die Regelungen unter 1.2.6 und 1.2.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.2 Jährliche Fahrleistung
3.2.1 Der Beitrag richtet sich nach der jährlichen Fahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse jährl. Fahrleistung
1  nicht mehr als 1.000 km
2  über 1.000 km bis 2.000 km
3  über 2.000 km bis 3.000 km
4  über 3.000 km bis 4.000 km
5  über 4.000 km bis 5.000 km
6  über 5.000 km bis 9.000 km
7  über 9.000 km bis 12.000 km
8  über 12.000 km bis 15.000 km
9  über 15.000 km
3.2.2 Die Regelungen unter 1.3.2 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.3 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag für Krafträder von Privatpersonen richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung nach Ihrem Alter zu Beginn des Versicherungsvertrags.

3.4 Führerscheinalter
Der Beitrag für Krafträder von Privatpersonen richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung nach der Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags 
im Besitz des Führerscheins sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen 
des versicherten Fahrzeugs erforderlich ist. 

3.5 Haus- und Wohnungseigentum
Die Regelungen unter 1.10 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.6 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.
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3.7 Abweichende Haltereigenschaft
3.7.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
auf wen das Kraftrad zugelassen ist. Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zugelassen 
ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
3.7.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d Ihre F irma oder deren F irmeninhaber

3.8 Hersteller
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Hersteller des Fahrzeugs.

3.9 Bauart
3.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der Bauart des Kraftrads.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Bauart
1 Chopper
2 G elände
3 Sport
4 Roller
5 Sonstige
6 Trike
7 Quad
3.9.2 Begriffsdefinitionen:
a   Zu der Bauartklasse Chopper zählen Zweiräder mit einer hohen Lenkerposition 

und einem langen Radstand. Ebenfalls kennzeichnend ist eine verhältnismäßig 
tiefe Sitzposition des Fahrers.

b   Zu der Bauartklasse G elände zählen Zweiräder mit einem verlängerten Feder-
weg, einem verlängerten Lenker und geländetauglicher Bereifung (Enduro/Moto 
Cross). Die Sitzposition ist gekennzeichnet durch eine aufrechte Haltung.

c   Zu der Bauartklasse Sport zählen Zweiräder mit einem kurzen Radstand und 
kurzem, nach unten geschwungenem Lenker. Die Sitzposition des Fahrers ist 
gekennzeichnet durch eine stark nach vorn gebeugte Haltung und eine nach 
hinten gebeugte Beinhaltung.

d   Zu der Bauartklasse Roller zählen Zweiräder mit durchgängiger F läche als 
Fußraum und einer kleinen Reifengröße . Die Sitzposition des Fahrers ist gekenn-
zeichnet durch eine aufrechte Haltung.

e   Zu der Bauartklasse Sonstige zählen alle anderen, nicht zu den oben genannten 
Klassen gehörenden Zweiräder.

f   Zu der Bauartklasse Trikes gehören alle dreirädrigen Motorräder gemäß 
Anhang 4, Abschnitt 2.

g Zu der Bauartklasse Quads gehören alle vierrädrigen, kraftradähnlichen Fahr-
zeuge gemäß Anhang 4, Abschnitt 2.

3.10 Antiblockiersystem
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das Fahrzeug mit einem Antiblockiersystem ausgestattet ist.

4 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Campingfahrzeugen

4.1 Fahrzeugnutzer
4.1.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren Fahrzeugnutzers bei Beginn des 
Versicherungsvertrags.
4.1.2 Für C ampingfahrzeuge von Privatpersonen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse  Nutzer
1 ausschließlich VN
2 ausschließlich VN und Partner ab einem Alter

von 23 Jahren
3  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem

Alter von 23 Jahren 
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 
4.1.3 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
4.1.4 In der Klasse 4 richtet sich der Beitrag 
a nach dem Alter des jüngsten Nutzers und
b danach, ob der jüngste Nutzer weitere Pkw im Zugriff hat und ob diese bei uns 

versichert sind. 
4.1.5 Für C ampingfahrzeuge von Unternehmen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse  Nutzer
1  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem

Alter von 23 Jahren
2  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen

unter 23 Jahren
4.1.6 Die Regelungen unter 1.2.6 und 1.2.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

4.2 Jährliche Fahrleistung
4.2.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der jährlichen Fahrleistung.
4.2.2 Die Regelungen unter 1.3.1 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

4.3 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag für C ampingfahrzeuge von Privatpersonen richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem Alter zu Beginn des Versicherungsver-
trags.

4.4 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

4.5 Aufbau und Wiederbeschaffungswert von Campingfahrzeugen
4.5.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der von Ihnen anzugebenden Bauart. 
Es gilt folgende E inteilung: 
Klasse Bauart
1 Kastenwagen
2 Teilintegriert
3 Vollintegriert
4 Alkovenaufbau
4.5.2 In der Kaskoversicherung richtet sich der Beitrag zusätzlich nach dem Wie-
derbeschaffungswert des Fahrzeugs und der mitversicherten Teile .

5 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Lkw, Anhängern und 
Aufliegern im Werkverkehr 

5.1 Fahrzeugdaten
Bei der Beitragsberechnung werden die nachfolgenden Merkmale berücksichtigt: 
• Motorleistung (Lkw)
• zulässiges G esamtgewicht

5.2 Branche
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Branche in der des Fahrzeug eingesetzt wird.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Branche
1  Bau
2  Kfz-Betrieb
3 sonstiges Handwerk
4  Landwirtschaft
5 Pflegedienste
6 sonstiges Heilwesen
7  G astronomie
8  Handel
9 sonstige Dienstleistungen
10  Vereine und G emeinden
11  sonstige/nicht genannt

5.3 Fahrtzweck
5.3.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
nach dem von Ihnen anzugebenden Fahrtzweck.
Es gilt folgende E inteilung: 
Fahrtzweckklasse  Fahrtzweck
1 Warenauslieferung, unentgeltlich, nur für eigene Zwecke
2  Kundendienst/Kundenbesuche
3 Privat, freiberuflich und Verwaltungstätigkeiten
4  Sonstiges
5.3.2 Die Fahrtzweckklasse 3 gilt nur für Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.

5.4 Fahrzeugnutzer
5.4.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
nach dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren Fahrzeugnutzers bei Beginn 
des Versicherungsvertrags.
5.4.2 Es gilt die E inteilung nach 2.4.1 dieses Anhangs.
5.4.3 Die Regelungen unter 2.4.2 bis 2.4.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.5 Jährliche Fahrleistung
5.5.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
nach der von Ihnen anzugebenden jährlichen Fahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung: 
Kilometerklasse jährl. Fahrleistung
1 nicht mehr als 10.000 km
2 über 10.000 km bis 15.000 km
3 über 15.000 km bis 20.000 km
4 über 20.000 km bis 25.000 km
5 über 25.000 km bis 35.000 km
6 über 35.000 km bis 45.000 km
7 über 45.000 km bis 55.000 km
8 über 55.000 km bis 65.000 km
9 über 65.000 km bis 75.000 km

10 über 75.000 km bis 85.000 km
11 über 85.000 km
5.5.2 Die Regelungen unter 1.3.2 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.6 Besitzdauer des Fahrzeugs
Für Versicherungsverträge von Lkw bis 3,5 t gelten die Regelungen unter 1.5 die-
ses Anhangs ebenfalls.

5.7 F inanzierung des Fahrzeugs
Die Regelungen unter 1.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.8 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.
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5.9 Abweichende Haltereigenschaft
5.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Lkw 
bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht danach, auf wen das Fahrzeug zugelassen ist. 
Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zugelassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
5.9.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden 

(Ehe-)Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs

(gilt nur bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d  Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

5.10 Aufbau von Lkw, Anhängern und Aufliegern
5.10.1 Der Beitrag für Lkw, Anhängern und Aufliegern richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung nach der von Ihnen anzugebenden Aufbauart.
5.10.2 Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Aufbauart
1 Normalaufbau, offener Kasten
2 Normalaufbau, offener Kasten mit Plane und Spriegel
3 Normalaufbau, geschlossener Kasten
4 Kipper
5 Sonstiges; Sonder-/Spezialaufbau (z . B. Mischtrommel, Silo-
  aufbau, Tankaufbau)

6 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Leichtkrafträdern 

6.1 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem 
Alter zu Beginn des Versicherungsvertrags.

6.2 Alter des jüngsten Fahrzeugnutzers
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des jüngsten Fahrzeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags.

6.3 Führerscheinalter
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags im Besitz des Führerscheins 
sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen des versicherten Fahrzeugs 
erforderlich ist.  

6.4 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

7 Zahlweise und Zahlungsweg
Der Beitrag richtet sich bei allen Wagnissen nach der Zahlweise und dem 
Zahlungsweg.
Klasse Zahlweise und Zahlungsweg
1 Jährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
2 Halbjährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
3 Vierteljährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
4 Monatlich mit S E PA-Lastschriftmandat
5 Jährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat
6 Halbjährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat
7 Vierteljährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat

8 Zugangsweg
Durch Ihre Mitgliedschaft bei einem Kooperationspartner von DBV erhalten Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen Sonderkonditionen. Fällt eine dieser Vorausset-
zungen weg oder endet Ihre Mitgliedschaft, so haben Sie dies unverzüglich anzu-
zeigen. Die Sonderkonditionen entfallen dann ab dem Tag, der dieser Änderung 
folgt.
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Anhang 3: Berufsgruppen (Tarifgruppen)

1 Tarifgruppen (DBV)
Die Tarifgruppen der DBV gelten nur für Fahrzeuge , für die der Tarif der DBV eine 
entsprechende Position vorsieht.
Tarifgruppe C
1.1 Die Tarifgruppe C gilt für Kfz-Versicherungen von Fahrzeugen, die zugelassen 
und versichert sind auf
•  Berufsbeamte , 
•  Richter oder
•  Berufssoldaten.
Tarifgruppe H
1.2 Die Tarifgruppe H gilt für Kfz-Versicherungen von Fahrzeugen, die zugelassen 
und versichert sind auf Arbeitnehmer oder in einem anerkannten Ausbildungsver-
hältnis stehenden Personen folgender E inrichtungen: 
a  E inrichtungen des Bundes, der Länder, der G emeinden und G emeindeverbände , 

der Körperschaften (insbesondere Religionsgemeinschaften), Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

b  Vereinigungen, E inrichtungen und Unternehmungen, die öffentliche Aufgaben 
erfüllen und
• deren Kapital sich unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 50 % in der öffent-

lichen Hand befindet oder 
• die Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mindestens 50 % ihrer Haus-

haltsmittel erhalten (§ 64a RH O , § 23 BH O).
c  Selbsthilfeeinrichtungen des öffentlichen Dienstes.
d  G emeinnützige E inrichtungen, die der G esundheitspflege oder Fürsorge , der 

Jugend- oder Altenpflege sowie durch Förderung der Wissenschaft, Kunst oder 
Religion, der Erziehung, Volks- oder Berufsbildung dem allgemeinen Besten auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem G ebiet nutzen.

e  Mildtätige oder kirchliche E inrichtungen.
1.3 Außerdem gilt die Tarifgruppe H für Versicherungsverträge von Personen, die 
ihre Versicherung über Kooperationen mit G ewerkschaften/Verbänden („Zugangs-
wege“) abschließen, z . B. Verdi.
Arbeitszeit
1.4 Die berechtigten Mitarbeiter müssen zur E instufung in die Tarifgruppen C und 
H mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit von der genannten E inrichtung bean-
sprucht werden. Die Tarifgruppen gelten nicht für freiwillige Helfer. 
Rentner und Pensionäre
1.5 Die Tarifgruppen C und H gelten auch für Rentner und Pensionäre , wenn sie 
die Voraussetzungen zur E instufung in die jeweilige Tarifgruppe unmittelbar vor 
ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind.
Witwen und Witwer
1.6 Die Tarifgruppen C und H gelten auch für nicht berufstätige , versorgungsbe-
rechtigte Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tode die Voraussetzungen 
erfüllt haben.
Familienangehörige
1.7 Die Tarifgruppen C und H gelten auch für Familienangehörige von Personen, 
die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung ist, dass 
•  die Familienangehörigen selbst nicht erwerbstätig sind und 
•  mit den vorher genannten Personen in häuslicher G emeinschaft leben und von 

ihnen unterhalten werden.
1.8 Die Tarifgruppen C und H werden ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten. Wir sind berechtigt, eine entsprechende 
Bestätigung Ihres Arbeitgebers (B-Bescheinigung) als Nachweis von Ihnen anzu-
fordern. 

2 Tarifgruppen (AXA)
Tarifgruppe V
2.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gilt die Tarifgruppe V für Versiche-
rungsverträge von Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes, Quads und C amping-
fahrzeugen, die zugelassen und versichert sind auf
a  angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunternehmen im 

Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
b  Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungsagentur,
c  Ehepartner und nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetragene Lebens- 

partner von berechtigten Personen gemäß a und b, sofern sie nicht erwerbstätig 
sind, mit den Berechtigten in häuslicher G emeinschaft leben und von ihnen 
unterhalten werden,

d  Rentner und Pensionäre , wenn sie die Voraussetzungen unmittelbar vor ihrem 
Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen 
und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen 
erfüllt haben.

2.2 Die Tarifgruppe V findet keine Anwendung auf Personen, die gewerbsmäßig für 
andere Personen, ohne von ihnen aufgrund eines Vertragsverhältnisses ständig 
damit betraut zu sein, die Vermittlung von Versicherungsverträgen übernehmen.
Tarifgruppe N
2.3 Für Kfz-Versicherungen, die nicht unter die Regelungen der Tarifgruppe V fal-
len, gilt die Tarifgruppe N .

Anhang 4: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 
50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr 
als 11 kW.

2 Krafträder
a  Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen 

führen müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.
b  Trikes (dreirädrige Krafträder, und zwar unabhängig davon, ob diese als Kraft-

räder, offene Pkw, Zugmaschinen oder sonstige Fahrzeuge zugelassen sind).
c  Quads (vierrädrige kraftradähnliche Fahrzeuge mit einem Hubraum von mehr

als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h, und zwar 
unabhängig davon, ob diese als kraftradähnliche Fahrzeuge , offene Pkw, Zug-
maschinen/Ackerschlepper oder sonstige Fahrzeuge zugelassen sind).

3 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge , mit Ausnahme von 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

4 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne 
G estellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind 
oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs 
Monate überlassen werden.

5 Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger G elegenheitsverkehr 
gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse , Güter-
fahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge).
Mietwagen können in mobil komfort nicht versichert werden.

6 Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereit-
hält und mit denen er auch am Betriebssitz oder während der Fahrt entgegenge-
nommene Beförderungsaufträge zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.
Taxen können in mobil komfort nicht versichert werden.

7 Campingfahrzeuge
C ampingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge , die mit der zweckbestimmten Aufbauart 
Wohnmobil zugelassen werden.

8 Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Auflie-
gern nur für eigene Zwecke durch eigenes Personal des Unternehmens oder von 
Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur 
Verfügung gestellt worden ist. Die Beförderung darf hierbei nur eine Hilfstätigkeit im 
Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens sein.
9 Gewerblicher Güterverkehr
G ewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige , entgeltliche Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern für andere .
Lkw, Anhänger und Auflieger im gewerblichen Güterverkehr können in mobil kom-
fort nicht versichert werden.
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1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw ohne gewerbliche Nutzung
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Anhang 3:
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Anhang 4:
Art und Verwendung von Fahrzeugen
1 Leichtkrafträder
2 Krafträder
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4 Leasingfahrzeuge
5 Mietwagen
6 Taxen
7 C ampingfahrzeuge
8 Werkverkehr
9 G ewerblicher Güterverkehr

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
mobil kompakt, Stand: 1. Juli 2021
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Die Kfz-Versicherung umfasst, je nach Inhalt des Versicherungsvertrags, folgende 
Versicherungsarten:
• Kfz-Haftpflichtversicherung (A .1)
• Kaskoversicherung (A .2)
• Schutzbrief (A .3)
• Kfz-Unfallversicherung (A .4)
• F ahrerschutzversicherung (A .5)
• Kfz-Umweltschadenversicherung (A .6)
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abge-
schlossen. 
Ergänzend hierzu gilt:
a  Die Kfz-Umweltschadenversicherung ist Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversiche-

rung.
b  Die F ahrerschutzversicherung kann Bestandteil der Haftpflichtversicherung sein. 
c  Der Schutzbrief kann Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversicherung oder – bei Ver-

einbarung der Mobilitätsgarantie – Bestandteil der Kaskoversicherung sein. 
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für 
Ihr F ahrzeug abgeschlossen haben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug
Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem F ahrzeug einen Anderen geschädigt
A .1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den
G ebrauch des F ahrzeugs
a Personen verletzt oder getötet werden,
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
c   Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch 

mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine 
Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haft-
pflichtbestimmungen des Bürgerlichen G esetzbuchs oder des Straßenverkehrs-
gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privat- 
rechts geltend gemacht werden. Zum G ebrauch des F ahrzeugs gehört neben dem 
F ahren z . B . das E in- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A .1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in
G eld.
A .1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere
Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbe-
gründet sind. 
Regulierungsvollmacht 
A .1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzan-
sprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten F ahrzeugen
A .1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbun-
den, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz 
umfasst auch F ahrzeuge , die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt 
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungs-
schutz besteht. 
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte 
oder geschleppte F ahrzeug während des G ebrauchs von dem versicherten Kraft-
fahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen 
(mitversicherte Personen):
a den Halter des F ahrzeugs, 
b den E igentümer des F ahrzeugs,
c den F ahrer des F ahrzeugs, 
d   den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit 

dem Halter den berechtigten F ahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von 
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e   Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das F ahrzeug mit Ihrer 
Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f   den Halter, E igentümer, F ahrer und Beifahrer eines nach A .1.1.5 mitversicherten 
F ahrzeugs, 

g die berechtigte Begleitperson im Rahmen des begleiteten F ahrens. 
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig 
gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Höchstzahlung
A .1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf 
die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versiche-
rungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursa-
che haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungs-
summen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Bei der 100 Mio. Euro
Pauschal-Deckung beträgt die Versicherungssumme für Personenschäden 15 Mio.
Euro je geschädigte Person.
A .1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die
gesetzlichen Mindestversicherungssummen.
Übersteigen der Versicherungssummen
A .1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere
Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der 
Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem F all müssen Sie für einen nicht oder
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der E U
A .1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den
geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die
zum G eltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
umfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.
Internationale Versicherungskarte
A .1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehändigt, gilt: 
Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf
die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A .1.4.1 Satz 2.
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A.1.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz
A .1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und
widerrechtlich herbeiführen.
G enehmigte Rennen
A .1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veranstalter eine gesonder-
te Versicherung abschließen. Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt 
eine Pflichtverletzung nach D .1.1.4 dar.
Beschädigung des versicherten F ahrzeugs
A .1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen des versicherten F ahrzeugs.
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten F ahrzeugen
A .1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen
• eines mit dem versicherten F ahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers.
•  eines mit dem versicherten F ahrzeug geschleppten oder abgeschleppten F ahr-

zeugs.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 
betriebsunfähiges F ahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche 
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten F ahrzeug Schäden ver-
ursacht werden.
Beschädigung von beförderten Sachen
A .1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem ver-
sicherten F ahrzeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs 
üblicherweise mit sich führen (z . B . Kleidung, Brille , Brieftasche). Bei F ahrten, die 
überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungs-
schutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen G ebrauch üblicherweise mit sich 
führen (z . B . Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für 
Sachen unberechtigter Insassen. 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A .1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem E igentümer durch den
G ebrauch des F ahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Perso-
nenschäden, wenn Sie z . B . als Beifahrer Ihres F ahrzeugs verletzt werden.
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A .1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch
die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.
Vertragliche Ansprüche
A .1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche , soweit sie
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.
Schäden durch Kernenergie
A .1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.1.6 Zusätzliche Leistungen bei Fahrten im Ausland
Führen fremder F ahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police)

A.1.6.1 Was ist versichert?
Schäden, die Sie als F ahrer eines fremden, versicherungspflichtigen Pkw, Kraft-
rads, Leichtkraftrads oder eines C ampingfahrzeugs bis 4 t zulässigem G esamtge-
wicht auf einer Reise verursachen. Voraussetzung ist, dass nicht aus einer für das 
fremde F ahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.

A.1.6.2 Wer ist versichert?
Versichert sind Sie und Ihr Partner nach I.2.6, sofern ein Pkw, Kraftrad oder 
C ampingfahrzeug bis 4 t zulässigem G esamtgewicht auf Sie als Privatperson 
zugelassen und über diesen Vertrag bei uns versichert ist.

A.1.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Wir leisten im Anschluss an die Haftpflichtversicherung des fremden F ahrzeugs bis 
zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen.

A.1.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie 
den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der Europäischen 
Union gehören. In Deutschland besteht kein Versicherungsschutz .

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
Versichert ist Ihr F ahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust infolge eines Ereignisses nach A .2.2.1 (Teilkasko) oder A .2.2.2 (Vollkasko). 

A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände
Versichert sind auch unter A .2.1.2.1 und A .2.1.2.2 als mitversichert aufgeführte 
F ahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes F ahrzeugzubehör, sofern sie stra-
ßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile). 
Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten 
Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A .2 entsprechend, soweit nichts 
anderes geregelt ist. 

Mitversicherte Teile
A .2.1.2.1 Soweit in A .2.1.2.2 nicht anders geregelt, sind folgende F ahrzeugteile
und folgendes F ahrzeugzubehör des versicherten F ahrzeugs mitversichert:
a F est im F ahrzeug eingebaute oder fest am F ahrzeug angebaute F ahrzeugteile
b  F est im F ahrzeug eingebautes oder am F ahrzeug angebautes oder im F ahrzeug 

unter Verschluss verwahrtes F ahrzeugzubehör. Voraussetzung ist, dass es 
ausschließlich dem G ebrauch des F ahrzeugs dient (z . B . Schonbezüge , 
Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus 
angesehen wird.

c  Im F ahrzeug unter Verschluss verwahrte F ahrzeugteile , die zur Behebung von 
Betriebsstörungen des F ahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z . B . Siche-
rungen und Leuchtmittel)

d  Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß 
gebraucht werden oder mit dem abgestellten F ahrzeug so fest verbunden sind, 
dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist oder diese 
sich in einem verschlossenen mit dem Zweirad verbundenen Behältnis befinden,

e Planen, G estelle für Planen (Spriegel)
f F est im F ahrzeug eingebautes Wohnwageninventar
g Vorzelt
h Akkus und Ladekabel/Ladeadapter für E lektrofahrzeuge
i Folgende außerhalb des F ahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:

• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung
• Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze
•  mitversicherte F ahrzeugteile und F ahrzeugzubehör während einer Reparatur

Abhängig vom G esamtneuwert mitversicherte Teile
A .2.1.2.2 Die nachfolgend unter a bis g aufgeführten Teile sind bis zu einem
G esamtneuwert von insgesamt 5.000 Euro (brutto) mitversichert, wenn sie im
F ahrzeug fest eingebaut oder am F ahrzeug fest angebaut sind: 
a  E lektronische G eräte , die nur (oder auch) Funktionen für Radioempfang, Audio- 

und Videowiedergabe oder technische Kommunikations- und Leitsysteme bein-
halten (z . B . fest eingebaute Navigationssysteme).
 Abweichend zu A .2.5.1.15 berechnen wir den Wiederbeschaffungswert hierfür 
wie folgt: Für jeden Monat des G erätealters ziehen wir ein Prozent vom Kauf-
preis ab. Als Kaufpreis gilt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 
am Schadentag. Den Abzug begrenzen wir auf höchstens 50 %. (C D / DVD für 
Navigationssysteme werden nur erstattet, wenn diese zusammen mit dem Navi-
gationssystem entwendet werden.)

b  Zugelassene Veränderungen an F ahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder 
Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmo-
ments, der Veränderung des F ahrverhaltens dienen oder zu einer Wertsteige-
rung des F ahrzeugs führen

c  Individuell für das F ahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftun-
gen sowie besondere Oberflächenbehandlungen und Folierungen

d  Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, Leichtkrafträdern
e  Sonder- und Spezialaufbauten (z . B . Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoauf-

bauten) und Spezialeinrichtungen (z . B . für Werkstattwagen, Messfahrzeuge) 
soweit diese im Antrag angegeben wurden (Anhang 2, Abschnitt 5.10)

f Behindertengerechte F ahrzeugumbauten
g Dachkoffer, Dachbox, Dachzelt
h Solaranlagen an Wohnwagen und Wohnmobilen
Übersteigt der G esamtneuwert dieser Teile 5.000 Euro, so beschränkt sich die 
Entschädigung auf den Betrag von 5.000 Euro.
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung 
wegen Unterversicherung.
Nicht versicherbare G egenstände
A .2.1.2.3 Nicht versicherbar sind alle sonstigen G egenstände .
Hierzu gehören z . B .: 
a  Laptops, Tablett-P C , Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte (auch bei Ver-

bindung mit dem F ahrzeug durch eine Halterung)
b Reisegepäck
c Persönliche G egenstände der Insassen
d Autokarten
e Fotoausrüstung über 100 Euro
f Datenträger (z . B . C D , DVD)
A .2.1.2.4 Außerdem nicht versichert sind:
a Kurzkupplungssysteme
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A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?
A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des F ahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:
Brand und Explosion
A .2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein F euer mit F lam-
menbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn
verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gel-
ten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von G asen oder Dämpfen beruhende , plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
Entwendung 
A .2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden F ällen: 
a  Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des F ahrzeugs auf-

grund räuberischer Erpressung. 
b  Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das F ahrzeug weder zum 

G ebrauch in seinem eigenen Interesse , noch zur Veräußerung, noch unter 
E igentumsvorbehalt überlassen wird. 

c  Unbefugter G ebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berech-
tigt ist, das F ahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter G ebrauch gilt insbe-
sondere , wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
F ahrzeugs beauftragt wird (z . B . Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem 
besteht kein Versicherungsschutz , wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu 
dem Verfügungsberechtigten steht, z . B . dessen Arbeitnehmer, F amilien- oder 
Haushaltsangehöriger ist.

Naturgewalten
A .2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare E inwirkung von versicherten Naturgewalten
auf das F ahrzeug. Versicherte Naturgewalten sind: Sturm, Hagel, Blitzschlag, Über-
schwemmung, Lawinen, Dachlawinen, Muren und Erdfall.
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder E ismassen. Dachlawi-
nen sind von Hausdächern niedergehende Schnee- oder E ismassen. Muren sind 
an Berghängen abgehende G eröll-, Schlamm- und G esteinsmassen. Erdfall ist ein 
naturbedingter E insturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
E ingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese 
Naturgewalten G egenstände auf oder gegen das F ahrzeug geworfen werden. 
Ebenfalls eingeschlossen sind durch einen Blitzschlag verursachte Überspan-
nungsschäden an elektrischen F ahrzeugteilen (z . B . Lichtmaschine , Anlasser, 
Akkumulator von E lektro- und Hybridfahrzeugen), die durch das Ladekabel zum 
F ahrzeug übertragen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch 
diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des F ahrers zurückzuführen sind.
Zusammenstoß mit Tieren
A .2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des sich in F ahrt befindlichen F ahr-
zeugs mit Tieren. E ine Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur ersetzt, wenn
sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere versicherungsschutz-
pflichtige Schäden an dem F ahrzeug verursacht hat.
G lasbruch
A .2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des F ahrzeugs. Als
Verglasung gelten G las- und Kunststoffscheiben (z . B . Front-, Heck-, Dach-, Sei-
ten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur 
Verglasung gehören G las- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und
Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel.
Nicht versichert sind Folgeschäden. Bei einem Austausch der Frontscheibe ersetzen 
wir die nachgewiesenen Kosten für den Ersatz der Umweltplakette bis zu einer Höhe
von 10,00 Euro. 
Hinweis: Vor Beginn der Reparatur müssen Sie unsere Weisung nach E .1.3.3 
einholen. Dies gilt insbesondere , wenn durch einen G lasschaden die Kalibrierung 
eines F ahrerassistenzsystems erforderlich ist.
Kurzschlussschäden
A .2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des F ahrzeugs durch Kurz-
schluss. Folgeschäden am F ahrzeug sind bis zu 3.000 Euro je Schadenfall versichert.
Tierbiss
A 2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbiss verursachte Schäden an Kabeln, Schläu-
chen und Leitungen von Pkw, Lkw im Werkverkehr bis 3,5 t zulässigem G esamt-
gewicht, C ampingfahrzeugen oder Krafträdern. Sofern ein Aggregat (z . B . Lambda-
sonde) ausgetauscht werden muss, weil es eine E inheit mit dem Kabel bildet und 
eine Trennung nicht möglich ist, ersetzen wir dieses. Folgeschäden am versicher-
ten F ahrzeug sind in der Teilkasko bis zu 3.000 Euro versichert. In der Vollkasko 
besteht Versicherungsschutz nach A .2.2.2.4.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des F ahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:
Ereignisse der Teilkasko
A .2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A .2.2.1.
Unfall
A .2.2.2.2 Versichert sind Schäden am F ahrzeug durch Unfall. E in Unfall ist ein
unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer G ewalt auf das F ahrzeug einwir-
kendes Ereignis.
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
•  Schäden am F ahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben,

z . B . Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen.
•  Schäden am F ahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs eintre-

ten, z . B . durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder verrutschende Ladung.
•  Schäden am F ahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung,

Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.
•  Schäden zwischen ziehendem und gezogenem F ahrzeug oder Anhänger ohne

E inwirkung von außen, z . B . Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den Anhänger.

•  Verwindungsschäden.
Vorhersehbare Beschädigungen des F ahrzeugs, die üblicherweise im Rahmen der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des F ahrzeugs entstehen, gelten nicht als 
Unfallschaden. Beispiel: Schäden an der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen 
mit Kies.
Mut- oder böswillige Handlungen
A .2.2.2.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in
keiner Weise berechtigt sind, das F ahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind ins-
besondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreu-
ung des F ahrzeugs beauftragt wurden (z . B . Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder 
in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z . B . dessen
Arbeitnehmer, F amilien- oder Haushaltsangehörige).
Tierbiss-Folgeschäden 
A .2.2.2.4 Durch Tierbiss verursachte über A 2.2.1.7 hinausgehende Schäden an Pkw,
Lkw im Werkverkehr bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, C ampingfahrzeugen oder
Krafträdern.
A.2.2.3 Was beinhaltet der Baustein Schadenservice Basis?
Nutzen Sie unsere Partnerwerkstätten
A .2.2.3.1 Bei Vereinbarung des Bausteins Schadenservice Basis wählen Sie bei einem
ersatzpflichtigen Kaskoschaden für die Reparatur eine AXA Partnerwerkstatt aus.
Hierzu erteilen Sie den Reparaturauftrag unserer Partnerwerkstatt, treten Ihre 
Ansprüche aus dem Schadenfall an die Werkstatt ab und zahlen die vertraglich 
vereinbarte Selbstbeteiligung direkt an die Werkstatt.
Wenn Sie eine andere Werkstatt nutzen
A .2.2.3.2 Lassen Sie die Reparatur in einer Werkstatt durchführen, die nicht zu
unseren Partnerwerkstätten gehört, erhöht sich in der Kaskoversicherung die ver-
traglich vereinbarte Selbstbeteiligung bei einem G lasschaden um 250 Euro und bei
einem anderen Schaden um 500 Euro.
Wenn keine Reparatur erfolgt
A .2.2.3.3 Wird das F ahrzeug nicht repariert, richtet sich die Entschädigungsleistung
nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten.
Entschädigungsgrenze
A .2.2.3.4 Die Ermittlung der Entschädigungsgrenze gemäß A .2.5.2.1 richtet sich
nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten.
Leasingfahrzeuge
A .2.2.3.5 Sind Sie nicht E igentümer des F ahrzeugs (z . B . Leasing), können Sie den
Baustein Schadenservice Basis nicht abschließen.
A.2.2.4 Was beinhaltet der Baustein Mobilitätsgarantie?
A .2.2.4.1 Der Baustein Mobilitätsgarantie beinhaltet: 
a den Baustein Schadenservice Basis nach A .2.2.3 und
b den Schutzbrief nach Abschnitt A .3.
Beim Schutzbrief gilt bei der Vermittlung von Ersatzfahrzeugen statt A .3.6.2 folgende 
Regelung:
Ersatzfahrzeug
A .2.2.4.2 Dauert die Reparatur oder Wiederherstellung der F ahrbereitschaft länger
als vier Stunden, vermitteln wir Ihnen anstelle der Weiter- oder Rückfahrt nach
A .3.6.1 ein Ersatzfahrzeug (Gruppe A). Die hierdurch entstehenden Kosten über-
nehmen wir in folgendem Umfang:
a  Wenn das F ahrzeug repariert wird, für die erforderliche Reparaturdauer, jedoch 

längstens für 14 Tage . 
b  Bei Entwendung, Totalschaden oder Zerstörung des F ahrzeugs für die erforderli-

che Dauer der Ersatzbeschaffung, jedoch längstens für 14 Tage .
c  Anstelle von a oder b übernehmen wir bei Schadenfällen im Ausland auch die 

Kosten bis zu 525 Euro für die F ahrt mit einem vergleichbaren Ersatzfahrzeug 
zu Ihrem ständigen Wohnsitz .

A .2.2.4.3 Können wir Ihnen ausnahmsweise kein Ersatzfahrzeug zur Verfügung
stellen (z . B . weil wegen eines Massenereignisses keine F ahrzeuge verfügbar sind),
erhalten Sie eine Ausfallpauschale in Höhe von 25 Euro pro Tag.
Die Organisation der Hilfeleistung erfolgt durch uns!
A .2.2.4.4 Bitte rufen Sie uns sofort an, wenn Sie die Mobilitätsgarantie in Anspruch
nehmen möchten. Voraussetzung für unsere Leistung und Kostenübernahme ist,
dass die Organisation der Hilfeleistung durch uns erfolgt.
A .2.2.4.5 Erlauben es Ihnen die Umstände des Schadens nicht, sofort Kontakt mit
uns aufzunehmen, oder ist Ihnen die Kontaktaufnahme im E inzelfall nicht zuzu-
muten, erstatten wir die Kosten, soweit sie bei einer Organisation durch uns auch
entstanden wären.

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Inte-
resse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z . B . des Leasinggebers als E igen-
tümer des F ahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der Europäi-
schen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust des F ahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversi-
cherte Teile , soweit nichts anderes geregelt ist.
A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A .2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des F ahrzeugs zahlen wir den
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des F ahrzeugs.
A .2.5.1.2 Lassen Sie Ihr F ahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren,
gilt A .2.5.2.1.
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Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge
A .2.5.1.3 Bei Pkw zahlen wir innerhalb von 12 Monaten nach der Erstzulassung 
den Neupreis des F ahrzeugs gemäß A .2.5.1.16.
A .2.5.1.4 Bei allen anderen F ahrzeugen zahlen wir innerhalb von 6 Monaten nach 
der Erstzulassung den Neupreis des F ahrzeugs
A .2.5.1.5 Dies gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 
•  Es liegt ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust des F ahrzeugs vor 

oder die erforderlichen Kosten der Reparatur betragen mindestens 80 % des 
Neupreises. 

•  Das F ahrzeug befindet sich bei E intritt des Schadenereignisses im E igentum des-
sen, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. 

  Ausnahme: Als Neufahrzeug gelten auch F ahrzeuge , die für einen Zeitraum von 
bis zu einem Monat auf den Kraftfahrzeughersteller oder -händler zugelassen 
waren und zum Zeitpunkt des E igentumsübergangs eine Laufleistung von nicht 
mehr als 1.000 km aufgewiesen haben.

A .2.5.1.6 E in vorhandener Restwert des F ahrzeugs wird abgezogen.
Kaufwertentschädigung für G ebrauchtfahrzeuge 
A .2.5.1.7 Wir erstatten bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust den Kaufwert 
nach A .2.5.1.17. Dies gilt:
• Für Pkw in den ersten 12 Monaten nach der erstmaligen Zulassung auf Sie . 
•  Für Krafträder und Leichtkrafträder in den ersten 6 Monaten nach der erstmaligen

Zulassung auf Sie .
A .2.5.1.8 E in vorhandener Restwert des F ahrzeugs wird abgezogen.
G AP-Deckung
A .2.5.1.9 Die G AP-Deckung besteht für Ihr geleastes F ahrzeug, wenn alle folgen-
den Voraussetzungen erfüllt werden:
•  Es besteht eine Vollkasko.
•  Es handelt sich um einen geleasten Pkw oder Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamt-

gewicht.
•  Der Leasingvertrag wurde auf der Grundlage marktüblicher Zinsen und Lauf-

zeiten geschlossen. Der Leasingvertrag ist uns auf Verlangen vorzulegen.
A .2.5.1.10 Wir ersetzen auch die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert 
und der höheren Leasing-Restforderung.
Die Leasing-Restforderung ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter 
Beendigung des Kreditvertrags an die Bank zu zahlen ist. Hierzu zählen noch aus-
stehende abgezinste Leasingraten, eine eventuelle Restrate und der abgezinste 
Leasingrestwert. Für die Abzinsung wird der Zinssatz zugrunde gelegt, der bei der 
Berechnung der Raten kalkuliert wurde .
A .2.5.1.11 Nicht erstattet werden:
•  Bereits vor dem Schaden fällige Leasingraten und Verzugszinsen. 
•  Nachforderungen des Leasinggebers, die sich aus der Überschreitung der ver-

einbarten Kilometerleistung ergeben.
•  Full-Service-Bestandteile (z . B . Wartung und Verschleißreparaturen).
A .2.5.1.12 E in vorhandener Restwert des F ahrzeugs sowie eine vereinbarte Selbst-
beteiligung werden abgezogen.
G lasbruch bei Totalschaden
A .2.5.1.13 Ist bei einem Totalschaden des F ahrzeugs auch ein G lasbruchschaden 
entstanden, ersetzen wir in der Teilkasko den Wiederbeschaffungswert der Ver-
glasungsteile ohne E inbaukosten, der sich aus dem Verhältnis von Neupreis zu 
Wiederbeschaffungswert des gesamten F ahrzeugs ergibt.
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Neupreis, Kauf-
wert und Restwert?
A .2.5.1.14 E in Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Repara-
tur des F ahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 
A .2.5.1.15 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines 
gleichwertigen gebrauchten F ahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen 
müssen. 
A .2.5.1.16 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen F ahrzeugs in der 
Ausstattung des versicherten F ahrzeugs oder – wenn der Typ des versicherten 
F ahrzeugs nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells 
am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den 
Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und 
marktüblicher Nachlässe .
A .2.5.1.17 Kaufwert ist der durch einen Sachverständigen rechnerisch ermittelte 
Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt der Zulassung auf Sie , wobei der Zustand 
des F ahrzeugs unmittelbar vor E intritt des Schadens zugrunde gelegt wird.
A .2.5.1.18 Restwert ist der Veräußerungswert des F ahrzeugs im beschädigten oder 
zerstörten Zustand.
A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur
A .2.5.2.1 Wird das F ahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderli-
chen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a  Wenn das F ahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: 

Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswerts nach A .2.5.1.15, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachwei-
sen. F ehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A .2.5.2.1.b. 

b  Wird das F ahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zah-
len wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des 
um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert nach A .2.5.1.15.

  Im F alle einer fiktiven Abrechnung wird von den Lohnkosten maximal der ortsüb-
liche mittlere Stundenverrechnungssatz ersetzt.

Hinweis: Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreisentschädigung in A .2.5.1.3.

Abschleppen und Bergen
A .2.5.2.2 Bei Beschädigung des F ahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Bergen 
des F ahrzeugs sowie das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen 
für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistun-
gen wegen der Beschädigung des F ahrzeugs nach A .2.5.2.1 die Obergrenze  
nach A .2.5.2.1.a oder A .2.5.2.1.b nicht überschritten werden. 
Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu 
übernehmen.
Abzug neu für alt
A .2.5.2.3 Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem 
Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt), wenn 
• bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden oder 
• das F ahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird. 
  
Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung beschränkt, wenn das Schadenereignis
• bei Pkw, Krafträdern und Leichtkrafträdern in den ersten sechs Jahren 
• bei den übrigen F ahrzeugarten in den ersten drei Jahren nach der Erstzulassung 

eintritt. 
Ersatz von Betriebs- und Hilfsstoffen
A .2.5.2.4 Wir erstatten auch die Kosten für den reparaturbedingten Ersatz von 
Bremsflüssigkeit, F etten, Kühl-, Frostschutz- und Reinigungsmitteln, Motor-, G etrie-
be- und Hydraulikölen. 

A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftra-
gung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Bei Beschädigung erstatten wir die Mehrwertsteuer nur, wenn und soweit diese für 
Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die 
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffinden des F ahrzeugs
A .2.5.5.1 Wird das entwendete F ahrzeug innerhalb eines Monats nach E ingang der 
vollständigen B e antwortung unseres „ E rstbriefes be i Tota lentwendung“ wieder 
aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des F ahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung 
ist, dass Sie das F ahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren 
Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.
A .2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des F ahrzeugs, wenn es in einer 
Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die 
Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfer-
nung vom regelmäßigen Standort des F ahrzeugs zum Fundort. 
E igentumsübergang nach Entwendung
A .2.5.5.3 Sind Sie nicht nach A .2.5.5.1 zur Rücknahme des F ahrzeugs verpflichtet, 
werden wir dessen E igentümer.
A .2.5.5.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z . B . 
nach D .1 oder E .1 oder wegen grober F ahrlässigkeit nach A .2.9.1 Satz 2) gekürzt 
und wird das F ahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein Anteil 
am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die 
im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der 
Anteil entspricht der Quote , um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.
A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des F ahrzeugs nach  
A .2.5.16.
A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
Was wir nicht ersetzen
A .2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißre-
paraturen sowie nicht reparierte Vorschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folge-
schäden wie Verlust von Treibstoff, Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungs-
kosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.
Rest- und Altteile
A .2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte F ahrzeug verbleiben bei Ihnen 
und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.
A.2.5.8 Selbstbeteiligung
Vertragliche Selbstbeteiligung
A .2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadener-
eignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
Zusätzliche Selbstbeteiligungen
A .2.5.8.2 In den folgenden F ällen erhöht sich in der Kaskoversicherung die vertrag-
lich vereinbarte Selbstbeteiligung um 500 Euro:
•  Wenn ein Schaden nach A .2.2.1.4 (Schäden durch Zusammenstoß mit Tieren) 

oder A .2.2.2.2 (Schäden durch Unfall) durch einen F ahrer herbeigeführt wurde , 
der nach den Angaben im Versicherungsschein/Nachtrag nicht zu den berechtigten 
F ahrzeugnutzern gehört.
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•  Wenn das F ahrzeug an Ihrem ständigen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 6.00
Uhr nicht in einer G arage abgestellt wurde , obwohl die Stellplatzklasse 1 oder 2
gemäß Anhang 2, 1.6 vereinbart wurde und der Abstellort den E intritt oder die
Höhe des Schadens beeinflusst hat.

Insoweit werden unsere Rechte nach den §§ 24 und 26 Versicherungsvertragsge-
setz ausgeschlossen.
Hinweis: Wenn Sie den Baustein Schadenservice Basis oder Mobilitätsgarantie 
abgeschlossen haben und die Reparatur in einer Werkstatt erfolgt, die nicht zu 
unseren Partnerwerkstätten gehört, erhöht sich die Selbstbeteiligung nach A .2.2.3.
Wegfall der Selbstbeteiligung 
A .2.5.8.3 Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Austausch,
sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, erstatten wir die Reparaturkosten
ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe
(Sachverständigenverfahren)

A .2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe einschließlich der F est-
stellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen
Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständige-
nausschuss entscheiden.
A .2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung kei-
nen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.
A .2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem
Ausschuss gewählt werden. E inigt sich der Ausschuss nicht über die Person des
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätz-
ten Beträgen liegen.
A .2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsie-
gens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.
Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A .2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-
stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.
A .2.7.2  Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung ver-
langen, wenn
•  wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
•  sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenan-

zeige feststellen lässt.
A .2.7.3 Ist das F ahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es
wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung
frühestens nach Ablauf eines Monats nach E ingang der vollständigen Beant-
wortung unseres „Erstbriefes bei Totalentwendung“.
A .2.7.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen F est-
stellung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht
selbst gefahren sind?

F ährt eine andere Person berechtigterweise das F ahrzeug und kommt es zu einem 
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuldloser 
oder einfach fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. Wenn der 
F ahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat, 
gilt Abschnitt A .2.9.1 entsprechend. Lebt der F ahrer bei E intritt des Schadens mit 
Ihnen in häuslicher G emeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzli-
cher Verursachung. 
Rückforderung bei Vorsatz 
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistun-
gen in voller Höhe zurückzufordern.
Mieter, Entleiher oder in der Kfz-Haftpflichtversicherung mitversicherte Personen.
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung gemäß A .1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen 
Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe F ahrlässigkeit
A .2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbei-
führen.
Ermöglichen Sie einen Diebstahl grob fahrlässig oder führen Sie einen Schadenfall 
infolge des G enusses alkoholischer G etränke oder anderer berauschender Mittel 
grob fahrlässig herbei, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. In allen anderen F ällen 
verzichten wir Ihnen gegenüber auf den E inwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadenfalls.
G enehmigte Rennen
A .2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D .1.1.4 dar.
Reifenschäden
A .2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen.
Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe
Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende
Schäden am F ahrzeug verursacht wurden.

Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der StaatsgewaltA .2.9.4 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereig-
nisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittel-
bar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A .2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.3 Schutzbrief – Hilfe für unterwegs
Der Schutzbrief kann auf zwei Wegen vereinbart werden:
a  Wenn er gegen Zahlung eines Mehrbeitrags abgeschlossen wird, ist er Bestand-

teil des Vertrags über die Kfz-Haftpflichtversicherung.
b  Wenn er im Rahmen der Mobilitätsgarantie nach A .2.2.4 vereinbart wird, ist er 

Bestandteil des Vertrags über die Kaskoversicherung. 
Bitte rufen Sie uns sofort an, wenn Sie den Schutzbrief in Anspruch nehmen möch-
ten. Wir organisieren für Sie die Hilfeleistung damit Sie möglichst gute Leistungen 
ohne Abzug erhalten. 

A.3.1 Was ist versichert?
A .3.1.1 Wir erbringen nach E intritt der in A .3.5 bis A .3.8 genannten Schadenereig-
nisse die dazu im E inzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die
von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.
A .3.1.2 Erlauben es Ihnen die Umstände des Schadens nicht, sofort Kontakt mit 
uns aufzunehmen, oder ist Ihnen die Kontaktaufnahme im E inzelfall nicht zuzu-
muten, erstatten wir die Kosten soweit sie bei einer Organisation durch uns auch
entstanden wären.

A.3.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie , den berechtigten F ahrer und die berechtigten 
Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. 

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
A .3.3.1 Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete F ahrzeug unter E in-
schluss eines mitgeführten Anhängers.
A .3.3.2 Ist das versicherte F ahrzeug nicht fahrbereit und benutzen Sie deshalb
anstelle des versicherten F ahrzeugs vorübergehend einen Mietwagen, tritt dieser
an die Stelle des versicherten F ahrzeugs.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der 
Europäischen Union gehören.

A.3.5 Wir helfen, wenn Ihr Fahrzeug ausfällt
Ist das F ahrzeug wegen eines nicht vorhersehbaren Ereignisses (z . B . Panne , 
Unfall oder Teilkaskoschaden) nicht fahrbereit, erbringen wir folgende Leistungen:
Wiederherstellung der F ahrbereitschaft
A .3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der F ahrbereitschaft an der Schaden-
stelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und verwendeten
Kleinteile .
Abschleppen des F ahrzeugs 
A .3.5.2 Kann das F ahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht 
werden, sorgen wir für das Abschleppen des F ahrzeugs einschließlich G epäck und
beförderter Ladung. Die hierdurch entstehenden Kosten übernehmen wir.
a  Bei versicherten Kaskoschäden und Nutzung des AXA Schadenservices in die 

nächste AXA Partnerwerkstatt. 
b  In allen anderen F ällen und wenn das Abschleppen in eine AXA Partnerwerk-

statt nicht möglich ist (z . B . im Ausland) in die nächstgelegene für die Reparatur 
geeignete Werkstatt.

Für Lkw, Wohnmobile und G espanne ist die Leistung auf 200 Euro begrenzt.
Bergen des F ahrzeugs
A .3.5.3 Ist das F ahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung
des F ahrzeugs einschließlich G epäck und beförderter Ladung und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten.
Für Lkw, gewerbliche Ladung, Wohnmobile und G espanne ist die Leistung auf 
2.500 Euro begrenzt.
F alschbetankung
A .3.5.4 Haben Sie Ihr F ahrzeug mit falschem Treibstoff betankt (z . B . Diesel statt 
Super), ersetzen wir auch die Kosten für das Entfernen des falschen Treibstoffs bis
zu einer Höhe von insgesamt 500 Euro. Die Kosten für den Treibstoff und Folge-
schäden sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
F ahrzeugschlüssel
A .3.5.5 Wir unterstützen Sie , wenn das F ahrzeug aus einem der folgenden Gründe
nicht weitergefahren werden kann:
• Sie haben die F ahrzeugschlüssel verloren.
• Ihnen wurden die F ahrzeugschlüssel entwendet.
• Die F ahrzeugschlüssel sind im F ahrzeug eingeschlossen.
In diesen F ällen sorgen wir dafür, dass das F ahrzeug geöffnet wird. Alternativ 
vermitteln die Beschaffung von Ersatzschlüsseln übernehmen die Kosten für die 
Öffnung des F ahrzeugs oder den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten für die 
Ersatzschlüssel selbst erstatten wir nicht.

A.3.6 Wir sorgen dafür, dass Sie mobil bleiben
Dauert die Reparatur oder Wiederherstellung der F ahrbereitschaft länger als vier 
Stunden, können Sie zwischen den folgenden Leistungen wählen:
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Weiter- oder Rückfahrt
A .3.6.1 Wir organisieren folgende F ahrten:
a  E ine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder
b  eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des 

G eltungsbereichs nach A .3.4 und 
c  eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland, 
d  eine F ahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum 

Schadenort, wenn das F ahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist. 
Die Kostenerstattung erfolgt 
a  bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der 

Bahnkosten 1. Klasse , 
b  bei größerer Entfernung bis zur Höhe der F lugkosten für die Economyklasse .
Darüber hinaus erstatten wir nachgewiesene Taxifahrten bis zu einem Betrag von 
50 Euro.
Ersatzfahrzeug
A .3.6.2 Anstelle der Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 vemitteln wir ein Ersatz-
fahrzeug bis Ihnen Ihr F ahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht.
a  Wenn der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz 

entfernt liegt, für höchstens drei Tage .
b  Wenn der Schadenort mehr als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz 

entfernt liegt, für höchstens sieben Tage .
Die Kosten ersetzen wir bis zu 75 Euro je Tag. Bei Lkw ersetzen wir die Kosten 
bis zu 100 Euro je Tag. Wenn die Organisation durch uns erfolgt, übernehmen wir 
auch die Zustellkosten. 
Bei Schadenfällen im Ausland werden Ersatzfahrzeugkosten für die F ahrt zu Ihrem 
ständigen Wohnsitz bis zu 525 Euro (bei Lkw 700 Euro) übernommen, auch für 
eine geringere Anzahl von Miettagen. 
Bei vollständigem Verzicht auf den Ersatzwagen zahlen wir für jeden Tag 25 Euro 
Ausfallentschädigung.
Übernachtung
A .3.6.3 Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit, bis 
das F ahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht. Die Kosten übernehmen 
wir bis höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person für folgenden Zeitraum:
a  Wenn Sie die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 oder Ersatzfahr-

zeug nach A .3.6.2 in Anspruch nehmen für eine Nacht. 
b  Wenn Sie die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt nach A .3.6.1 oder Ersatzfahr-

zeug nach A .3.6.2 nicht in Anspruch nehmen für drei Nächte .
F ahrzeugunterstellung
A .3.6.4 Muss das F ahrzeug nach einem Schadenfall bis zur Wiederherstellung der 
F ahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt unter-
gestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich und übernehmen die hierdurch 
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. Für Lkw ist die Leistung 
auf 10 Euro pro Tag begrenzt.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise 
Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der F ah-
rer auf einer Reise mit dem versicherten F ahrzeug, erbringen wir die nachfolgend 
genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht 
bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder 
zum wiederholten Male) aufgetreten ist. 
Krankenrücktransport
A .3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren 
ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durchführung 
des Rücktransports und übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rück-
transports müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch
auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese 
behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktrans-
port entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten, jedoch 
höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.
Kosten für Krankenbesuch
A .3.7.2 Müssen Sie sich auf einer Reise mit dem versicherten F ahrzeug infolge 
Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir 
die F ahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende Person 
bis zur Höhe von 1.000 Euro je Schadenfall.
Rückholung von Kindern
A .3.7.3 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkrankung oder 
des Todes des F ahrers eines Pkw, Kraftrads oder C ampingfahrzeugs weder von 
Ihnen noch von einem anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir 
für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und 
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei die Bahn-
kosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene 
Taxifahrten bis zu 50 Euro.
F ahrzeugabholung 
A .3.7.4 Kann der versicherte Pkw oder das versicherte Kraftrad oder C ampingfahr-
zeug infolge einer länger als drei Tage andauernden Erkrankung oder infolge des 
Todes des F ahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren 
werden, sorgen wir für die Verbringung des F ahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohn-
sitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Ver-
bringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 30 C ent je Kilometer zwischen 
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem F all die bis 
zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch den F ahrerausfall 
bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu 
je 75 Euro pro Person.
Was versteht man unter einer Reise?
A .3.7.5 Reise ist jede Abwesenheit des versicherten F ahrzeugs von Ihrem stän-
digen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr 
ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet 
sind und sich überwiegend aufhalten.

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (G eltungsbereich nach A .3.4 
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen: 

A.3.8.1 Wenn das Fahrzeug im Ausland ausfällt
Ersatzteilversand
A .3.8.1.1 Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der F ahrbereitschaft des F ahr-
zeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft 
werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten, 
und übernehmen alle entstehenden Versandkosten.
Für Lkw ist die Leistung auf 500 Euro begrenzt.
F ahrzeugtransport
A .3.8.1.2 Wir sorgen für den Transport des F ahrzeugs zu einer Werkstatt und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten 
an Ihren Wohnsitz , wenn
a  das F ahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht inner-

halb von drei Werktagen (Lkw fünf Werktage) fahrbereit gemacht werden kann und 
b  die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein 

gleichwertiges gebrauchtes F ahrzeug.
F ahrzeugverzollung und -verschrottung
A .3.8.1.3 Muss das F ahrzeug nach einem Totalschaden oder dem Diebstahl im 
Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei 
anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger 
Steuern. Lassen Sie Ihr F ahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, 
übernehmen wir die Verschrottungskosten.
F ahrzeugunterstellung 
A .3.8.1.4 Wird das gestohlene F ahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder 
aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Ver-
zollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, übernehmen wir die hierdurch 
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. Für Lkw ist die Leistung 
außerdem auf 10 Euro je Tag begrenzt.
A.3.8.2 Wenn Sie im Ausland erkranken
Vermittlung ärztlicher Betreuung
A .3.8.2.1 Erkranken Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten F ahrzeug, 
informieren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und 
stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem 
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehenden 
Kosten.
Arzneimittelversand
A .3.8.2.2 Sind Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten F ahrzeug zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung Ihrer G esundheit auf verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in Ihrer Nähe nicht erhältlich sind 
und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, sorgen wir 
nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und tragen die hierdurch 
entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine E infuhrbeschränkungen 
bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie 
dessen Verzollung werden Ihnen erstattet.

A.3.8.3 Bei einem Todesfall im Ausland
Im F all Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten F ahrzeug im Ausland sor-
gen wir nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung im Ausland oder 
für die Überführung nach Deutschland und übernehmen die Kosten. Diese Leistung 
gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.8.4 Bei einer sonstigen Notlage im Ausland
Ersatz von Reisedokumenten
A .3.8.4.1 Kommt Ihnen auf einer Auslandsreise mit dem versicherten F ahrzeug ein 
für diese benötigtes Dokument abhanden, sind wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung 
behilflich und übernehmen die hierbei anfallenden G ebühren.
Ersatz von Zahlungsmitteln
A .3.8.4.2 G eraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten F ahrzeug infol-
ge des Verlusts von Zahlungsmitteln in eine Notlage , stellen wir die Verbindung zu 
Ihrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stun-
den nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, können Sie von 
uns ein Darlehen bis zu 1.500 Euro je Schadenfall beanspruchen.
Hilfeleistung in besonderen Notfällen
A .3.8.4.3 G eraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Pkw, Kraftrad 
oder C ampingfahrzeug in eine besondere Notlage , die unter A .3.5 bis A .3.8 nicht 
geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um einen erheblichen 
Nachteil für Ihre G esundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden, werden von uns die 
erforderlichen Maßnahmen veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten bis 
zu 500 Euro je Schadenfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- 
oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie 
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.3.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe F ahrlässigkeit
A .3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her-
beiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.
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G enehmigte Rennen
A .3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D .1.1.4 dar.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen und Staatsgewalt
A .3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A .3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .
Schäden durch Krankheit
A .3.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie aufgrund einer 
Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum
wiederholten Male aufgetreten ist, verursachen.

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A .3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das
Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung
abziehen.
A .3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen F eststellung
ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.3.11 Verpflichtung Dritter
A .3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Ver-
trags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur
Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.
A .3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A .3.11.1 zur Leistung verpflichtet.
Bei Schäden, die sowohl aus dem Schutzbrief als auch aus der Kaskoversiche-
rung gedeckt sind, können Sie Leistung nur aus einer dieser Versicherungen in 
Anspruch nehmen.

A.4 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?
Unfälle bei G ebrauch des F ahrzeugs
A .4.1.1 Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versi-
cherten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem G ebrauch Ihres
F ahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers stehen (z . B . F ahren, E in- und
Aussteigen, Be- und Entladen).
Unfallbegriff
A .4.1.2 E in Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person
•  durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
•  unfreiwillig eine G esundheitsschädigung erleidet.
Erweiterter Unfallbegriff
A .4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte
Kraftanstrengung
•  ein G elenk an G liedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt.
•  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an G liedmaßen oder der Wirbelsäule

zerrt oder zerreißt.
Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. 
Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.
E ine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die 
normalen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beur-
teilung des Muskeleinsatzes sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der 
versicherten Person.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1 Pauschalsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des F ahrzeugs versichert. 
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme um 
50 % und teilt sich durch die G esamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob 
diese zu Schaden kommen. 

A.4.2.2 Platzsystem Plus
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem Plus sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des F ahrzeugs mit der für Invalidität und Tod vereinbarten 
Versicherungssumme versichert. Wird der jeweilige F ahrer verletzt, erhöhen sich 
die vereinbarten Versicherungssummen um 100 %, wenn dieser zum Unfall-
zeitpunkt einziger F ahrzeuginsasse war. 

A.4.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (F ahrer und alle weiteren Insassen), die sich 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten 
F ahrzeug befinden oder in ursächlichem Zusammenhang mit ihrer Beförderung 
beim G ebrauch des F ahrzeugs tätig werden.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum 
G eltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden 
Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.4.5 Leistung bei Invalidität

A.4.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Invalidität
A .4.5.1.1 Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten.
E ine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt
•  die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
•  dauerhaft beeinträchtigt ist.
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn
•  sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
•  eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.
E intritt und ärztliche F eststellung der Invalidität
A .4.5.1.2 Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall
•  eingetreten und
•  von einem Arzt schriftlich festgestellt worden.
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.
G eltendmachung der Invalidität
A .4.5.1.3 Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bei
uns geltend machen. G eltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer 
Invalidität ausgehen.
Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlos-
sen.
Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist 
versäumt haben.
Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr
A .4.5.1.4 Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.
In diesem F all zahlen wir eine Todesfallleistung (A .4.6), sofern diese vereinbart ist.

A.4.5.2 Art und Höhe der Leistung
Berechnung der Invaliditätsleistung
A .4.5.2.1 Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als E inmalzahlung.
Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind
•   die vereinbarte Versicherungssumme und
•   der unfallbedingte Invaliditätsgrad.
Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung
A .4.5.2.2 Der Invaliditätsgrad richtet sich
•  nach der G liedertaxe (A .4.5.2.3), sofern die betroffenen Körperteile oder Sin-

nesorgane dort genannt sind,
•  ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige

Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (A .4.5.2.4).
Maßgeblich ist der unfallbedingte G esundheitszustand, der spätestens am Ende 
des dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als 
auch für spätere Bemessungen der Invalidität (A .4.8.4).
G liedertaxe
A .4.5.2.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssum-
me und der Grad der unfallbedingten Invalidität.
Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend genannten 
Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 
• Arm 70 %
• Arm bis oberhalb des E llenbogengelenks 65  %
• Arm unterhalb des E llenbogengelenks  60 %
• Hand 55  % 
• Daumen 20 % 
• Zeigefinger 10 % 
• anderer F inger 5  %
• Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
• Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
• Bein bis unterhalb des Knies 50 %
• Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45  %
• Fuß 40 %
• große Zehe 5  %
• andere Zehe 2 %
• Auge 50 %
• G ehör auf einem Ohr 30 % 
• G eruchssinn 10  %
• G eschmackssinn 5  %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende 
Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
Bemessung außerhalb der G liedertaxe
A .4.5.2.4 Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad
danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähig-
keit insgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche
Person gleichen Alters und G eschlechts.
Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen G esichtspunkten.
Minderung bei Vorinvalidität
A .4.5.2.5 E ine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesor-
gane schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach A .4.5.2.3
und A .4.5.2.4 bemessen.
Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.
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Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane
A .4.5.2.6 Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane
beeinträchtigt sein. Dann werden die Invaliditätsgrade , die nach den vorstehenden
Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet.
Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.
Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person
A .4.5.2.7 Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen
wir eine Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen:
•  Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach

dem Unfall verstorben und
•  die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach A .4.5.1 sind

erfüllt.
Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre .

A.4.6 Todesfallleistung
Voraussetzungen für die Leistung
A .4.6.1 Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem
Unfall.
Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach E .1.5.1.
Art und Höhe der Leistung
A .4.6.2 Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe .

A.4.7 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen
zusammentreffen?

Krankheiten und G ebrechen
A .4.7.1 Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind G esundheitsschädi-
gungen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.
Wir leisten nicht für Krankheiten oder G ebrechen.
Mitwirkung
A .4.7.2 Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder G ebrechen zusammen, gilt Fol-
gendes:
A .4.7.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder G ebrechen an der
G esundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil),
mindert sich
•  bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads.
•  bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bei den

anderen Leistungsarten die Leistung selbst.
A .4.7.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine Min-
derung vor.

A.4.8 Fälligkeit
Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen 
haben, die zur F eststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:
Erklärung über die Leistungspflicht
A .4.8.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditäts-
leistung beträgt die Frist drei Monate .
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen: 
•  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.
•  Bei Invaliditätsleistung zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilver-

fahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrads notwendig ist.
Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach E .1.5.
Die ärztlichen G ebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs 
entstehen, übernehmen wir bei Invaliditätsleistung bis zu 1 ‰ der versicherten 
Summe .
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
Leistung innerhalb von zwei Wochen
A .4.8.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund
und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Vorschüsse
A .4.8.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir –
auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse .
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden.
Neubemessung des Invaliditätsgrads
A .4.8.4 Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen
des G esundheitszustands ergeben.
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemes-
sen zu lassen.
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu. 
•  Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit

der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit.
•  Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der

Frist mitteilen.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits 
gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 4 % jährlich zu verzinsen.

A.4.9 Abtretung und Zahlung für eine mitversicherte Person
Abtretung
A .4.9.1 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen F eststel-
lung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.

Zahlung für eine mitversicherte Person
A .4.9.2 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden
Versicherungsleistung an Sie selbst nur mit der Zustimmung der versicherten Per-
son verlangen.

A.4.10 Was ist nicht versichert?
Straftat
A .4.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten Per-
son dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.
G eistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit
A .4.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen des F ahrers durch G eis-
tes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen,
sowie durch Schlaganfälle , epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle , die den
ganzen Körper des F ahrers ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein 
Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen Vertrag oder unter eine für das 
Vorfahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.
G enehmigte Rennen
A .4.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt entstehen. Dies gilt auch für dazu-
gehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D .1.1.4 dar.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .4.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.
Kernenergie
A .4.10.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie .
Bandscheiben, innere Blutungen
A .4.10.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie
bei Blutungen aus inneren Organen und G ehirnblutungen. Versicherungsschutz
besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis nach A .4.1.2 ist.
Infektionen
A .4.10.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf 
und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger durch
ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. Bei 
anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger 
durch ein versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder 
Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen.
Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungs-
schutz , wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfall-
ereignis veranlasst waren.
Psychische Reaktionen
A .4.10.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psy-
chischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Bauch- und Unterleibsbrüche
A .4.10.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag
fallende gewaltsame , von außen kommende E inwirkung entstanden sind.

A.5 Fahrerschutzversicherung – wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird
Die F ahrerschutzversicherung kann gegen Zahlung eines Mehrbeitrags abge-
schlossen werden. Sie ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haftpflichtversi-
cherung.
Die F ahrerschutzversicherung ist eine Kfz-Unfallversicherung. Die Leistungen rich-
ten sich nach dem tatsächlich entstandenen Personenschaden.

A.5.1 Was ist versichert?
A .5.1.1. Versichert sind Personenschäden des berechtigten F ahrers, die dadurch
entstehen, dass er durch einen Unfall beim Lenken des versicherten F ahrzeugs
verletzt oder getötet wird.
A .5.1.2 E in Unfall liegt vor, wenn der F ahrer durch ein plötzlich von außen auf sei-
nen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine G esundheitsschä-
digung erleidet.
Zum Lenken des F ahrzeugs gehört z . B . nicht das E in- und Aussteigen oder das 
Be- und Entladen.

A.5.2 Wer ist versichert?
Versichert ist der berechtigte F ahrer des F ahrzeugs. Berechtigter F ahrer ist eine 
Person, die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das F ahrzeug lenkt.
Im Todesfall des F ahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer gesetzlichen 
Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der Europäischen Union 
gehören.
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A.5.4 Was leisten wir in der Fahrerschutzversicherung?
Was wir ersetzen
A .5.4.1 Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden so, als ob ein Dritter 
schadenersatzpflichtig wäre . Dabei leisten wir nach den deutschen gesetzlichen 
Schadenersatzbestimmungen des Privatrechts in folgendem Umfang:
•  Schmerzensgeld bis 100.000 Euro
•  Verdienstausfall bis monatlich 2.000 Euro 
•  Unterhaltsansprüche bis monatlich 1.500 Euro
•  Haushaltshilfe bis monatlich 500 Euro
•  behindertengerechter Umbau bis 100.000 Euro 
•  sonstige vermehrte Bedürfnisse bis monatlich 1.000 Euro.
A .5.4.2 Die genannte Begrenzung gilt je Schadenfall.
A .5.4.3 Voraussetzung für die Zahlung einer Entschädigung ist ein unfallbedingter, 
stationärer Krankenhausaufenthalt von mindestens drei Tagen innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Unfall.
Vorrangige Leistungspflicht Dritter
A .5.4.4 Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber Dritten (z . B . Schä-
diger, Haftpflichtversicherer, Krankenkasse , Rentenversicherungsträger, Berufsge-
nossenschaften, Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz Ihres Schadens oder Anspruch 
auf deckungsgleiche (kongruente) Leistungen haben.
Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgversprechend durchset-
zen können, leisten wir dennoch, wenn nachfolgende Voraussetzungen vorliegen: 
•  Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht.
•  Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforderliche Anstrengungen 

unternommen, die Ihnen billigerweise zumutbar waren. 
•  Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten. 
Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtretbar. Unter ande-
rem können Ansprüche gegen Sozialversicherungsträger (z . B . Krankenkasse , 
Rentenversicherungsträger) häufig nicht oder nur mit deren Zustimmung abge-
treten werden. In diesen F ällen können wir nicht vorleisten und erst leisten, wenn 
abschließend geklärt ist, dass keine Ansprüche gegen Dritte bestehen.
Vereinbarungen, die Sie mit Dritten über diese Ansprüche treffen (z . B . ein 
Abfindungsvergleich), binden uns nur, wenn wir dieser Vereinbarung zugestimmt 
haben. 

A.5.5 Fälligkeit, Abtretung, Zahlung für eine mitversicherte Person
F älligkeit der Leistung und Vorschusszahlungen
A .5.5.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob 
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Die Frist beginnt, 
wenn uns Ihr Leistungsantrag und die zu dessen Beurteilung erforderlichen Unter-
lagen vorliegen. 
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe 
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf 
Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse .
Abtretung Ihrer Ansprüche an Dritte
A .5.5.2 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen F eststel-
lung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.
Zahlung für eine mitversicherte Person
A .5.5.3 Sie als Versicherungsnehmer können unsere Zahlung für eine mitversicherte 
Person an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten Person verlangen.

A.5.6 Was ist nicht versichert?
Straftat
A .5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem F ahrer dadurch 
zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.
Psychische Reaktionen
A .5.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psy-
chischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Schäden an der Bandscheibe
A .5.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfal-
lereignis diese G esundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als 50%) 
verursacht.
Ansprüche Dritter
A .5.6.4 Ansprüche , die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn 
und Sozialversicherungsträgern gegen uns geltend gemacht werden, sind ausge-
schlossen.
G enehmigte Rennen
A .5.6.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für dazu-
gehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten F ahrveranstaltungen stellt 
eine Pflichtverletzung nach D .1.1.4 dar. 
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .5.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie
A .5.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie .

A.6 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche 
nach dem Umweltschadensgesetz

Die Umweltschadenversicherung ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-
Haftpflichtversicherung.

A.6.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem F ahrzeug die Umwelt geschädigt
A .6.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von 
Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch einen 
Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungs-
gemäßen G ebrauchs des F ahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.
Begründete und unbegründete Ansprüche
A .6.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten 
wir Ersatz in G eld.
A .6.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, 
wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der 
Höhe nach unbegründet sind.
Regulierungsvollmacht
A .6.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzuge-
ben. Dies schließt Erklärungen zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten ein.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechts-
streit gegen Sie , so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. 
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten.

A.6.2 Wer ist versichert?
Die Regelungen unter A .1.2 gelten entsprechend.

A.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Die Versicherungssumme für öffentlich-rechtliche Haftungsansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. Euro je Schadenfall und maximal 10 Mio. 
Euro je Versicherungsjahr.
A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
G eltungsbereich
Versicherungsschutz gemäß A .6.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (E WR), soweit die E U-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/E G) gilt oder sinn-
gemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen 
G esetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der E U-Richtlinie nicht 
überschreiten.

A.6.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz , Schäden durch Kernenergie
A .6.5.1 Die Regelungen unter A .1.5.1 (Vorsatz) und A .1.5.9 (Kernenergie) gelten 
entsprechend.
Unvermeidbare , notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
A .6.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare , 
notwendige oder in Kauf genommene E inwirkungen auf die Umwelt entstehen.
Ausbringungsschäden
A .6.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche , Gülle , festem Stalldung, Pflanzenschutz-, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz 
besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch 
Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdrif-
ten.
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
A .6.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen 
G esetze , Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder 
Verfügungen entstehen. 
Vertragliche Ansprüche
A .6.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche , die aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen. 
Privatrechtliche Ansprüche
A .6.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche , die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können.
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung gedeckt.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande , dass wir Ihren Antrag anneh-
men. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen. 

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein 
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich 
die Folgen nach C .1.2 und C .1.3. 

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen 
Versicherungsschutz:
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Kfz-Haftpflichtversicherung
B .2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen 
bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Num-
mer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz 
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das F ahrzeug 
unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das F ahr-
zeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab 
dem vereinbarten Zeitpunkt. Dies gilt auch für die anderen Versicherungsarten, die 
Bestandteil Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung sind.
Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B .2.2 In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versiche-
rungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.
Vorläufiger Versicherungsschutz bei F ahrzeugwechsel
B .2.3 Bei einem F ahrzeugwechsel gemäß I.6.1.1 gewähren wir in der Kaskover-
sicherung vorläufigen Versicherungsschutz mit einer Selbstbeteiligung von 1.000 
Euro für Vollkasko- und Teilkaskoschäden. Dies gilt, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt werden:
a   Der ersetzte Pkw war bei uns in der Kfz-Haftpflichtversicherung versichert und 

mindestens in die S F-Klasse 0 eingestuft. 
b   Das Ersatzfahrzeug ist ein Pkw, den Sie als Neufahrzeug mit unserer Versiche-

rungsbestätigung erstmalig in den Verkehr bringen. Dabei darf es sich nicht um 
ein Kurzzeitkennzeichen handeln.

c   Der Neuwert des F ahrzeugs beträgt nicht mehr als 100.000 Euro (Listenpreis 
inklusive Sonderausstattung). 

Diese vorläufige Deckung gilt – sofern nichts anderes vereinbart wurde – ab dem 
Tag der Erstzulassung und ohne dass es einer besonderen Zusage bedarf.
Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B .2.4 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C .1.1 gezahlt haben, 
geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
B .2.5 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
•  wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 
•  Sie den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben.
Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz . Dies gilt nur, wenn 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B .2.6 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu 
kündigen. Ihre Kündigung wird sofort mit Zugang bei uns wirksam. Unsere Kündi-
gung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen 
wirksam.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes bei Widerruf
B .2.7 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags-
gesetz , endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs-
erklärung bei uns.
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B .2.8 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir 
Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.
B .2.9 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach 
unserem Tarif berechnen können, erfolgt die Berechnung nach C .6.4.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (E inlösungsbeitrag) ist abweichend von der 
gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie 
von Anfang an keinen Versicherungsschutz , es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung 
des Beitrags. 
C .1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine G eschäftsgebühr 
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat 
ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, 
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .2.1 E in Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rück-
ständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb 
von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.
C .2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein 
und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz . Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C .2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah-
lungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats 
ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit einer
Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse , die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist 
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz . Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten F ahrzeugs ein anderes 
F ahrzeug bei uns (F ahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren 
Regelungen zum Folgebeitrag nach C .2.2 bis C .2.4 an. Außerdem berufen wir uns 
nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach 
B .2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
•  Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen F ahrzeugs und dem 

Beginn der Versicherung des anderen F ahrzeugs sind nicht mehr als sechs 
Monate vergangen,

•  F ahrzeugart und Verwendungszweck der F ahrzeuge sind gleich. 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von 
Ihnen eine G eschäftsgebühr entsprechend C .1.3 verlangen. 

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versiche-
rungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versiche-
rungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für 
die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungs-
vertragsgesetz bleiben unberührt.

C.5 Zahlweise
C .5.1 Die Beiträge sind je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich 
oder monatlich jeweils im Voraus zu entrichten. Der Mindestbeitrag der halb-, vier-
teljährlichen oder monatlichen Beitragszahlung beträgt einschließlich Versicherung-
steuer 8,87 Euro.
C .5.2 Die Zahlweise und der Zahlungsweg wirken sich auf den Beitrag aus. Bitte 
beachten Sie hierzu Anhang 2, Abschnitt 7.
C .5.3 Bei monatlicher Zahlweise ist die Zahlung des Beitrags nur im SEPA-Lastschrift-
verfahren möglich.
C .5.4 Können wir Beiträge nicht einziehen, sind wir berechtigt, das S E PA-Lastschrift-
mandat in Textform zu kündigen.
C .5.5 In den folgenden F ällen können wir den Vertrag auf vierteljährliche Zahlweise 
mit Rechnungszahlung umstellen:
• Sie erteilen uns kein S E PA-Lastschriftmandat oder widerrufen es. 
• Wir haben das S E PA-Lastschriftmandat gekündigt.
•  Der E inzug der Beiträge im S E PA-Lastschriftverfahren wird aus anderen Gründen 

unmöglich.

C.6 Festgelegte Beiträge
Beitrag für Kurzzeitkennzeichen 
C .6.1 Wenn Sie ein F ahrzeug mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeitkennzei-
chen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder Überführungsfahrt bis zur 
Dauer von fünf Tagen zulassen, beträgt der Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
100 Euro. Bei längerer Dauer erheben wir für jeden angefangenen Fünf-Tage-Zeit-
raum einen weiteren Beitrag von 100 Euro. Die Versicherungsbestätigung gemäß 
§ 23 F ZV händigen wir nur gegen Zahlung des Beitrags aus. Wird das F ahrzeug 
im Anschluss an die Probe- oder Überführungsfahrt für Sie mit einem ständigen 
amtlichen Kennzeichen (nicht Kurzzeitkennzeichen) zugelassen, beziehen wir das 
Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den neu abzu-
schließenden Vertrag ein.
Werden kurzfristige Versicherungsverträge ein- oder mehrmalig verlängert, so 
gelten diese Verlängerungen jeweils als neuer Kurzfristvertrag.
Mindestbeitrag
C .6.2 Der Mindestbeitrag beträgt einschließlich Versicherungsteuer 17,75 Euro. 
C .6.3 Der Mindestbeitrag bei halb-, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlung 
beträgt einschließlich Versicherungsteuer 8,87 Euro.
Beitrag bei fehlenden Angaben
C .6.4 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach unse-
rem Tarif berechnen können, erheben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung für 
jeden Tag der Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 5 Euro. Bei Anhängern, 
Wohnanhängern, Krafträdern und Leichtkrafträdern berechnen wir für jeden Tag 
der Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 1 Euro.
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D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen
einer Pflichtverletzung

D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?
D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
D .1.1.1 Das F ahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen
Zweck verwendet werden
Nutzung nur durch den berechtigten F ahrer
D .1.1.2 Das F ahrzeug darf nur von einem berechtigten F ahrer gebraucht werden.
Berechtigter F ahrer ist, wer das F ahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie , der Halter oder der E igentümer des
F ahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das F ahrzeug von einem unbe-
rechtigten F ahrer gebraucht wird.
F ahren nur mit F ahrerlaubnis
D .1.1.3 Der F ahrer des F ahrzeugs darf das F ahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
Plätzen nur mit der erforderlichen F ahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie ,
der Halter oder der E igentümer das F ahrzeug nicht von einem F ahrer benutzen
lassen, der nicht die erforderliche F ahrerlaubnis hat.
Nicht genehmigte Rennen
D .1.1.4 Das F ahrzeug darf nicht zu F ahrveranstaltungen verwendet werden, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt
auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D .1.2.1 Das F ahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der F ahrer durch alkoho-
lische G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das F ahr-
zeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie , der Halter oder der E igentümer des
F ahrzeugs dieses nicht von einem F ahrer fahren lassen, der durch alkoholische
G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das F ahrzeug
sicher zu führen.
Hinweis: Auch in den anderen Versicherungsarten besteht für solche F ahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz .

D.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Begleitetes F ahren
D .1.3.1 Ist der F ahrer 17 Jahre alt (begleitetes F ahren), darf das F ahrzeug nicht 
ohne die vorgeschriebene Begleitung gefahren werden. Außerdem darf die Begleit-
person nicht durch den G enuss alkoholischer G etränke oder anderer berauschen-
der Mittel in ihrer Aufgabe beeinträchtigt sein.

D.1.4 Zusätzlich in der Fahrerschutzversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D .1.4.1 Das F ahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der F ahrer durch alkoho-
lische G etränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das F ahr-
zeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in den anderen Versicherungsarten besteht für solche F ahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz .
Gurtpflicht
D .1.4.2 Der F ahrer muss während der F ahrt einen vorgeschriebenen Sicherheits-
gurt angelegt haben, es sei denn, das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D .2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D .1 geregelten Pflichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen .
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D .1.2.1 
Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder E igentümer gegenüber nicht von der Leis-
tungspflicht befreit, soweit Sie , der Halter oder E igentümer als F ahrzeuginsasse , 
der das F ahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D .2.2 Abweichend von D .2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtver-
letzung weder für den E intritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
D .2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D .2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Dies gilt entsprechend,
wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen G efahrerhöhung (§§ 23 und 26
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind.
D .2.4 G egenüber einem F ahrer, der das F ahrzeug durch eine vorsätzlich begange-
ne Straftat erlangt (z . B . durch Diebstahl), sind wir wir vollständig von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
E.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht
E .1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung
durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
E .1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unver-
züglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits
gemeldet haben.
Aufklärungspflicht
E .1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere
folgende Pflichten beachten: 
•  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen F est-

stellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten.
Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder 
entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die F eststellungen unverzüglich
nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch).

•  Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum
Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

•  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise
zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

•  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

•  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses
und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

Schadenminderungspflicht
E .1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei E intritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.
Anzeige von Kleinschäden
E .1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 Euro
beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall 
erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z . B . Klage ,
Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.
E .1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berech-
tigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen
zur Verfügung stellen.
Bei drohendem Fristablauf
E .1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von
uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer 
Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des F ahrzeugs
E .1.3.1 Bei Entwendung des F ahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abwei-
chend von E .1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.
Anzeige des Versicherungsfalls bei G lasbruch
E .1.3.2 Bei G lasbruchschäden sind Sie abweichend von E .1.1.1 verpflichtet, uns
dies unverzüglich anzuzeigen.
E inholen unserer Weisung 
E .1.3.3 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des F ahrzeugs bzw. mitver-
sicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies
gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.
Anzeige bei der Polizei
E .1.3.4 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von
500 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich
anzuzeigen.

E.1.4 Zusätzlich beim Schutzbrief
E inholen unserer Weisung
E .1.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere
Weisungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten, und befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist.
Untersuchung, Belege , ärztliche Schweigepflicht
E .1.4.2 Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten. Außerdem
müssen Sie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und die
behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der 
Schweigepflicht entbinden.
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E.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
E .1.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge , müssen die
aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden
melden. Dies gilt auch, wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu
verschaffen, eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu
lassen.
Medizinische Versorgung
E .1.5.2 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns
unterrichten.
Medizinische Aufklärung 
E .1.5.3 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise
Auskünfte von
•  Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
•  anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu 
können Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte 
direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur 
Verfügung stellen. 
Wir beauftragen Ärzte , falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die not-
wendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte als-
bald erstellt werden. 
Frist zur F eststellung und G eltendmachung der Invalidität
E .1.5.4 Beachten Sie auch die 15-Monats-Frist für die F eststellung und G eltend-
machung der Invalidität nach A .4.5.1.3.

E.1.6 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung
Anzeigepflicht
E .1.6.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung
nach dem Umweltschadensgesetz führen könnte , soweit zumutbar sofort anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben
worden sind.
Aufklärungspflicht
E .1.6.2 F erner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:
•  die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die

zuständige Behörde ,
•  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umwelt-

schadens Ihnen gegenüber,
•  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen

Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umwelt-
schadens,

•  den Erlass eines Mahnbescheids,
•  eine gerichtliche Streitverkündung,
•  die E inleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen

Verfahrens.
Besondere Schadenminderungspflicht
E .1.6.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist.
Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten
und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de , die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.
E .1.6.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind
unverzüglich mit uns abzustimmen.
E .1.6.5 G egen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang
mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforder-
lichen Rechtsbehelfe einlegen. E iner Weisung durch uns bedarf es nicht.
E .1.6.6 Im Widerspruchsverfahren oder in einem gerichtlichen Verfahren wegen
eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen.
Im F alle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.1.7 Zusätzlich in der Fahrerschutzversicherung
Medizinische Versorgung
E .1.7.1 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns
unterrichten.
Medizinische Aufklärung
E .1.7.2 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise
Auskünfte von
•  Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
•  anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu 
können Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte 
direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur 
Verfügung stellen.
Wir beauftragen Ärzten, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die not-
wendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte als-
bald erstellt werden.

Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
E .1.7.3 Sie müssen alles tun, was der Aufklärung möglicher Ansprüche gegen
Dritte dienen kann. Insbesondere müssen Sie unsere Fragen zu möglichen Ansprü-
chen gegen Dritte , die sich auf den Umfang unserer Leistungspflicht auswirken
können, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Entsprechende Nachweise
müssen Sie uns vorlegen.
Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
E .1.7.4 Sie haben Ihren Anspruch gegen den Dritten unter Beachtung der Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E .2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E .1 geregelten Pflichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
E .2.2 Abweichend von E .2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nach-
weisen, dass die Pflichtverletzung weder für die F eststellung des Versicherungs-
falls noch für die F eststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich
war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- 
oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir haben 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E .2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt.
E .2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000,
wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E .1.1.3 und E .1.1.4
•  vorsätzlich und
•  in besonders schwerwiegender Weise
verletzt haben. Dies ist z . B . bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines 
Personen- oder schweren Sachschadens der F all.
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten
E .2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach
• E .1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E .1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E .1.2.4 (Prozessführung durch uns) oder
• E .1.2.5 (Drohender Fristablauf)
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der 
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 
•  Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehr-

betrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei.
•  Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich

dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen
F .1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinnge-
mäße Anwendung.
Ausübung der Rechte
F .2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versiche-
rungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes 
geregelt ist. E ine andere Regelung ist die G eltendmachung von Ansprüchen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung nach A .1.2. 
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F .3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies 
auch gegenüber allen mitversicherten Personen. Das G leiche gilt, wenn wir trotz 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten 
Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Aus-
nahmefällen bestehen.
E ine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: G egenüber mitversi-
cherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 
•  die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitver-

sicherten vorliegen oder 
•  diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober F ahrläs-

sigkeit nicht bekannt waren.
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G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
G .1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 
Versicherungsjahr
G .1.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde , entspricht ein Versicherungsjahr 
dem Zeitraum eines Jahres. 
Automatische Verlängerung
G .1.3 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert 
er sich zum Ablauf um jewe ils e in we iteres Jahr, wenn nicht S ie oder wir den 
Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des 
Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versiche-
rungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag eines jeden Jahres beginnen zu 
lassen.
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G .1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der 
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zu-
geht. 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz gemäß B .2.6 zu 
kündigen. 
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .2.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag 
kündigen. 
G .2.3.1 Die Kündigung muss uns in der Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall- und 
F ahrerschutzversicherung innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhand-
lungen über die Leistung zugehen. 
G .2.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie uns innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.
G .2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll. 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des F ahrzeugs
G .2.5 Veräußern Sie das F ahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Ver-
trag nach G .7.1 oder G .7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwer-
bers erst ab Kenntnis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger 
Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags endet. 
G .2.6 Schließt der Erwerber für das F ahrzeug eine neue Versicherung ab und legt 
bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automa-
tisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum 
Beginn der neuen Versicherung wirksam und umfasst entgegen G .4.1 alle Versi-
cherungsarten, die Bestandteil der Kfz-Versicherung sind.
Kündigung bei Beitragserhöhung
G .2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach K .1 den Bei-
trag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
über die Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre . Wir 
teilen Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden 
mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir bei einer Bei-
tragserhöhung nach K .1 den Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag 
kenntlich. 
Kündigung bei geänderter Verwendung des F ahrzeugs
G .2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des F ahrzeugs nach L.5 und erhöht sich 
der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne E inhaltung einer Frist kündigen. 
Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
G .2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K .3, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung kündigen. Die 
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor 
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. 
Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht. 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. 
Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam. 
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .3.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag 
kündigen.

G .3.3.1 Die Kündigung muss Ihnen in der Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall-, und 
F ahrerschutzversicherung innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhand-
lungen über die Leistung zugehen.
G .3.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie Ihnen innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen. 
G .3.3.3 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G .3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen 
trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C .2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere 
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C .2.4). 
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei G ebrauch des F ahrzeugs
G .3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei G ebrauch des F ahrzeugs nach D verletzt, 
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kennt-
nis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt haben. 
Kündigung bei geänderter Verwendung des F ahrzeugs
G .3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des F ahrzeugs nach L.5, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die 
Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober F ahrlässigkeit beruht, wird die Kündi-
gung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des F ahrzeugs
G .3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des F ahrzeugs nach G .7 kön-
nen wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb 
eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung 
oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.
Kündigung bei Widerspruch nach einer Bedingungsanpassung
G .3.8 Widersprechen Sie einer Bedingungsanpassung nach O , können wir den 
Vertrag in Textform innerhalb von sechs Wochen nach Zugang Ihres Widerspruchs 
kündigen. Voraussetzung ist, dass uns das F esthalten an dem Vertrag ohne die 
Anpassung nicht zumutbar ist. Unsere Kündigung erfolgt mit einer Frist von acht 
Wochen zum Ende eines Monats.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten oder Bausteine
Kündigung einzelner Versicherungsarten
G .4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall-, F ahrerschutz- sowie die 
Kfz-Umweltschadenversicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge .
Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. 
Jedoch endet mit der Kfz-Haftpflichtversicherung auch die für dasselbe F ahrzeug 
bestehende Schutzbrief-, F ahrerschutz- und Kfz-Umweltschadenversicherung, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
G .4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu 
einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das F ahrzeug zu kündi-
gen. 
G .4.3 Kündigen wir von mehreren für das F ahrzeug abgeschlossenen Verträgen 
nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdehnen.
Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung 
mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht einverstanden 
sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu kündigen, 
wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 
Kündigung einzelner Bausteine
G .4.4 Sie können die Bausteine Mobilitätsgarantie , Schadenservice Basis und 
Rabattschutz Top zum Beginn des jeweiligen Folgetages kündigen.

G.5 Zugang der Kündigung
E ine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G .7.1 Veräußern Sie Ihr F ahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. 
Dies gilt nicht für die Kfz-Unfall- und F ahrerschutzversicherung. 
G .7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben 
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Das gilt auch für die S F-Klasse des Erwerbers, die entsprechend 
seine bisherigen Schadenverlauf ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, 
der auf den Übergang der Versicherung folgt.
G .7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von 
Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
Anzeige der Veräußerung 
G .7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des F ahrzeugs 
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzun-
gen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 
Kündigung des Vertrags
G .7.5 Im F alle der Veräußerung können der Erwerber nach G .2.5 und G .2.6 oder 
wir nach G .3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen 
verlangen.
Zwangsversteigerung 
G .7.6 Die Regelungen gemäß G .7.1 bis G .7.5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn Ihr F ahrzeug zwangsversteigert wird. 
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G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
F ällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

G.9 Was ist beim Einschluss von Bausteinen zu beachten?
Sie können die Bausteine Mobilitätsgarantie , Schadenservice Basis und Rabatt-
schutz Top zum Beginn des jeweiligen Folgetages in den Vertrag einschließen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten 
Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
Ruheversicherung
H .1.1 Wird das versicherte F ahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht 
beendet. 
H .1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die 
Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, wenn 
die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen beträgt oder Sie die uneinge-
schränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes verlangen. 
H .1.3 Die Regelungen nach H .1.1 und H .1.2 gelten nicht für Wohnwagenanhänger 
sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 
Umfang der Ruheversicherung
H .1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der 
Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz .
Der Ruheversicherungsschutz umfasst
•  die Kfz-Haftpflichtversicherung, jedoch nicht für die zusätzlichen Leistungen bei 

F ahrten im Ausland nach A .1.6 (Mallorca-Police),
• die Teilkasko, wenn für das F ahrzeug zum Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung 

eine Voll- oder Teilkasko bestand,
• die Kfz-Umweltschadenversicherung.
Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H .1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das F ahrzeug 
•  in einem E instellraum (z . B . einer E inzel- oder Sammelgarage) oder 
•  auf einem umfriedeten Abstellplatz (z . B . durch Zaun, Hecke , Mauer umschlossen)
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das F ahrzeug außerhalb dieser 
Räumlichkeiten auch nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind wir unter 
den Voraussetzungen nach D .2 leistungsfrei. 
Wiederanmeldung
H .1.6 Wird das F ahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetrieb-
setzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der 
Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.
Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 
H .1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach 
der Außerbetriebsetzung des F ahrzeugs, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
H .1.8 Melden Sie das F ahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit 
einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir 
das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung 
des Vertrags aufzufordern. 

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H .2.1 Für F ahrzeuge , die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewäh-
ren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen 
Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).
H .2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H .1.4 und 
H .1.5.
H .2.3 Für F ahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter 
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz , wenn diese F ahrten 
•  im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder 
•  wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung 

durchgeführt werden. 
Besonderheiten bei der Zahlweise
H .2.4 Bei F ahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, beginnt 
der Vertrag mit der Saison. Der Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn oder, wenn der 
Vertrag innerhalb der Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.
H .2.5 Bei F ahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird die 
tatsächliche Dauer des Versicherungsschutzes innerhalb der Saison anteilig 
berechnet. Dies gilt nicht für Wohnwagenanhänger.
H .2.6 Für F ahrzeuge , die ein Saisonkennzeichen führen, ist nur eine jährliche 
Beitragszahlung möglich.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Schutzbrief
H .3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Schutzbrief besteht Versiche-
rungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt 
nicht für F ahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen 
geführt werden muss.
Was sind Zulassungsfahrten?
H .3.2 Zulassungsfahrten sind F ahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungs-
verfahren stehen. Dies sind:
•  F ahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette sowie F ahrten 

zur Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheitsprüfung inner-
halb des zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit 
ungestempelten Kennzeichen, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches 
erteilt hat. 

•  F ahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher zugeteilten Kenn-
zeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des F ahrzeugs. 

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die E instufung 
Ihres Vertrags in eine S F-Klasse und der sich daraus ergebende Beitragssatz nach 
Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für Anhänger.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die 
S F-Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2 Sonderersteinstufungen
Sonderersteinstufung in S F-Klasse 1/2
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird 
er in die S F-Klasse 1/2 eingestuft, wenn alle Voraussetzungen einer der folgenden 
Regelungen erfüllt werden. 
Zweitfahrzeug
a   Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung mindestens in die S F-Klasse 1/2 eingestuft ist. 
  Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, C ampingfahrzeuge und Lkw bis 3,5 t 

zulässigem G esamtgewicht.
F ahrzeug des Ehepartners oder Lebenspartners
b   Auf Ihren Partner nach I.2.6 ist bereits ein Pkw zugelassen, der in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung mindestens in die S F-Klasse 1/2 eingestuft ist. 
  Sie besitzen seit mindestens einem Jahr eine gültige F ahrerlaubnis zum Führen 

von Pkw oder Krafträdern gemäß I.2.5. 
  Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, C ampingfahrzeuge und Lkw bis 3,5 t 

zulässigem G esamtgewicht.
Führerscheinregelung
c   Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen F ahrerlaubnis gemäß I.2.5 

seit mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind. 

  Diese Regelung gilt für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, C ampingfahrzeuge und 
Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.

F irmenwagen
d   Das F ahrzeug ist auf eine juristische Person oder eine Personengesellschaft 

zugelassen.
Diese Regelung gilt für gewerblich genutzte Pkw.

Sonderersteinstufung in S F-Klasse 3
I.2.2.2 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird 
er in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt wer-
den.
a  Für Sie oder Ihren Partner nach I.2.6 besteht bei uns bereits eine Kfz-Haftpflicht-

versicherung für einen Pkw oder einen Lkw im Werkverkehr mit bis zu 3,5 t zu- 
lässigem G esamtgewicht, die mindestens in die S F-Klasse 3 eingestuft ist.

b  Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen F ahrerlaubnis gemäß I.2.5 
seit mindestens einem Jahr zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.

c  Diese Regelung gilt für
• Pkw ohne gewerbliche Nutzung, wenn nur Sie und Ihr Partner nach I.2.6, der 

mindestens 23 Jahre alt ist, den Pkw fahren.
• Pkw mit gewerblicher Nutzung und Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, 

wenn nur Personen ab einem Alter von 23 Jahren das F ahrzeug fahren.
• Krafträder und C ampingfahrzeuge , die nicht auf Unternehmen zugelassen sind, 

wenn nur Personen ab einem Alter von 23 Jahren das F ahrzeug fahren.
Pkw eines Kindes
I.2.2.3 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 wird er 
in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn auf Ihren Vater oder Ihre Mutter ein Pkw zuge-
lassen ist, dessen Kfz-Haftpflichtversicherung bei uns mindestens in die S F-Klasse 
3 eingestuft ist.
Diese Regelung gilt für Pkw ohne gewerbliche Nutzung.

– 49 –AKB mobil kompakt



Kombibeitrag für ein Kraftrad (S F-Klasse 10)
I.2.2.4 Beginnt Ihr Vertrag für ein Kraftrad (nicht Leichtkraftrad) mit Übernahme 
eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die S F-Klasse 10 eingestuft, wenn alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt werden. F ällt eine dieser Voraussetzungen weg, 
so haben Sie dies unverzüglich anzuzeigen. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, 
der auf den E intritt der Änderung folgt, so behandelt, als wäre er bei Abschluss 
nach I.6 eingestuft worden. 
a  Sie oder Ihr Partner nach I.2.6 haben dann einen Pkw und ein Kraftrad bei uns 

versichert.
b  Der Pkw ist dann mindestens in die S F-Klasse 10 eingestuft. Es sind nicht 

bereits Schäden eingetreten, die zu einer schlechteren E instufung als in die 
S F-Klasse 10 führen.

c   Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen F ahrerlaubnis gemäß I.2.5 
seit mindestens zwei Jahren zum Führen von Krafträdern, die ein amtliches 
Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.

d  Sie und Ihr Partner nach I.2.6 sind mindestens 23 Jahre alt und keine weitere 
Person fährt das Kraftrad.

e  Der Vorvertrag für das Kraftrad ist mindestens in die 
S F-Klasse 1/2 eingestuft und dies wird von der Vorversicherung bestätigt.

Ausnahmen
I.2.2.5 Die Sonderersteinstufungen nach I.2.2 gelten nicht für 
•  F ahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen.
•  Verträge , für die eine unterjährige Vertragslaufzeit vereinbart wurde .
Wegfall der Voraussetzungen
I.2.2.6 Wurde eine Sondereinstufung des Vertrags vorgenommen, müssen Sie uns 
unverzüglich informieren, wenn eine der dort genannten Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt wird. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der auf den E intritt der Ände-
rung folgt, so behandelt, als wäre er bei Abschluss ohne diese Sonderregelung 
eingestuft worden.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der 
Vollkasko

Ist das versicherte F ahrzeug 
•  ein Pkw, ein Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, ein Kraftrad oder ein 

C ampingfahrzeug 
•  und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer 

Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G .1.2), 
können Sie verlangen, dass die E instufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haft-
pflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte F ahrzeug oder 
für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten zwölf Monate bereits 
eine Vollkasko bestanden hat. In diesem F all übernehmen wir den Schadenverlauf 
der Vollkasko nach I.6.
Ist das versicherte F ahrzeug 
•  ein Lkw über 3,5 t zulässigem G esamtgewicht 
•  und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer 

Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G .1.2), erfolgt die E instufung in die S F-Klasse 
1, wenn für dieses F ahrzeug eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht, die min-
destens in die S F-Klasse 1 eingestuft ist. E ine nach diesen Bestimmungen im 
Laufe eines Kalenderjahres abgeschlossene Versicherung wird so behandelt, als 
habe sie während des ganzen Kalenderjahres bestanden.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung 
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der S F-Klasse 0 begonnen, 
stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer 
F ahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gege-
ben sind:
•  Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
•  Ihre F ahrerlaubnis ist gemäß I.2.5 anerkannt. 
Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und E inreichung einer Fotokopie des 
Führerscheins zu führen.
Der Vertrag wird ab der Änderung so behandelt, als hätten Sie ihn zu diesem 
Zeitpunkt erstmalig abgeschlossen.

I.2.5 Anerkannte Fahrerlaubnisse
Anerkannt werden F ahrerlaubnisse aus den Mitgliedsländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (E WR), den USA , Japan und Kanada . F ahrerlaubnisse aus 
anderen Staaten werden anerkannt, wenn diese nach den Vorschriften der F ahrer-
laubnisverordnung 
•  ohne weitere theoretische oder praktische F ahrprüfung umgeschrieben werden 

können oder 
•  nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.2.6 Partner
Als Partner gilt Ihr Ehepartner, Ihr nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetra-
gener Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher G emeinschaft lebender Partner.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zu Beginn jedes Versicherungsjahres nach seinem Schaden- 
verlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein.
Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung dafür maßgeblich, 
welchem Kalenderjahr der Schaden zugeordnet wird.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt – unabhängig von der Zahlweise – immer ab Beginn des 
neuen Versicherungsjahres.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
I.3.2.1 Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und 
hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird 
Ihr Vertrag ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres in die nächst bessere 
S F-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.2.2 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres unun-
terbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres aus der S F-Klasse � , 0, S oder M bei schadenfreiem Verlauf in die 
S F-Klasse 1 ein. 
I.3.2.3  Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres 
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz , wird er bei schadenfreiem Verlauf ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres in die nächst bessere S F-Klasse eingestuft. 
Besserstufung bei Saisonkennzeichen
I.3.2.4 Ist das versicherte F ahrzeug mit einem Saisonkennzeichen gemäß H .2 
zugelassen, nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besser-
stufung nach I.3.2.1 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.3 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er ab 
Beginn des nächsten Versicherungsjahres nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 
zurückgestuft. 

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 E in schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraussetzungen 
vor: 
•  Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununter-

brochen bestanden und 
•  uns wurde in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet, für das wir Entschädi-

gungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten 
für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse .

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als scha-
denfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a   Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen: 

•  nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander 
oder mit Sozialversicherungsträgern oder 

•  wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung. Dies gilt 
nicht bei G espannen.

b   Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmel-
dung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben.

c   Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang. 

d   Wir leisten in der Vollkasko oder bilden Rückstellungen für ein Schadenereignis, 
das unter die Teilkasko fällt.

e   Sie nehmen Ihre Vollkasko nur deswegen in Anspruch, weil eine Person mit einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis 
zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer 
keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
versagt hat.

Schutzbrief
I.4.1.3 E in Schaden, der ausschließlich den Schutzbrief betrifft, führt nicht zu einer 
Rückstufung.
F ahrerschutzversicherung
I.4.1.4 E in Schaden, der ausschließlich die F ahrerschutzversicherung betrifft, führt 
nicht zu einer Rückstufung.
Kfz-Umweltschadenversicherung
I.4.1.5 E in Schaden, der ausschließlich öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz auslöst, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt sind, führt nicht zu einer Rückstufung.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 E in schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während 
eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen 
sind die F älle nach I.4.1.2.
I.4.2.2 G ilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, 
leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden 
Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres zurück. 

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Baustein Rabattschutz Top
I.5.1.1 Unter folgenden Voraussetzungen können Sie den Baustein Rabattschutz 
Top für den Vertrag Ihres Pkw vereinbaren: 
•  Die Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls vorhanden – Vollkasko müssen 

jeweils mindestens in die S F-Klasse 4 eingestuft sein. 
•  Belastende Schäden, die zu einer schlechteren E instufung als S F 4 führen, 

liegen nicht vor. 
I.5.1.2 Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass eine dieser Voraussetzun-
gen bei Vertragsabschluss nicht erfüllt war, entfällt der Baustein Rabattschutz Top 
rückwirkend. Entfällt eine der Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit, so 
haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. Der Baustein Rabattschutz Top ent-
fällt dann ab dem Zeitpunkt der Änderung. 
I.5.1.3 Wenn Sie den Baustein Rabattschutz Top vereinbart haben, gilt Folgendes:
a   Der Baustein Rabattschutz Top gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls 

vorhanden – in der Vollkasko für Schäden, die während der G eltungsdauer des 
Bausteins Rabattschutz Top eintreten und gemeldet werden. 

b   Werden in der Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherung Schäden gemel-
det, bleibt abweichend von I.3.3 die im Jahr der Schadenmeldung erreichte S F-
Klasse im folgenden Versicherungsjahr erhalten. 

c   Die E instufung gilt nur während der Laufzeit des Vertrags. Bei einem Wechsel 
zu einem anderen Versicherer wird der Vertrag so behandelt, als habe der Bau-
stein Rabattschutz Top nicht bestanden und eine Rückstufung entsprechend 
I.3.3 stattgefunden.
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I.5.1.4 Unser Kündigungsrecht nach G .3 bleibt von dieser Regelung unberührt.

I.5.2 Kfz-Haftpflichtversicherung
Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn 
Sie uns unsere Entschädigung freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine Erstattung, die 
ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt. Um Ihnen hierzu G elegen-
heit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über 
die Höhe unserer Entschädigung. Voraussetzung ist, dass unsere Entschädigung 
nicht mehr als 500 Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von 
sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungsver-
trag als schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe 
des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir eine weitere Entschädigung 
leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

I.5.3 Vollkasko
Sie können eine Rückstufung in der Vollkasko vermeiden, wenn Sie uns unsere 
Entschädigung innerhalb von sechs Monaten freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine 
Erstattung, die ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt. 

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem ande-
ren Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten F ahrzeugs 
unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden F ällen übernommen:
F ahrzeugwechsel
I.6.1.1 Sie haben das versicherte F ahrzeug anstelle eines anderen F ahrzeugs 
angeschafft.
Rabatttausch
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten F ahrzeug noch ein anderes F ahrzeug 
und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und 
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 
Schadenverlauf einer anderen Person
I.6.1.3 Das F ahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren 
und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 
Versichererwechsel
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem F ahrzeug von einem anderen Versicherer aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (E WR), der Schweiz , den USA , Japan oder Kanada 
zu uns gewechselt. 
Zusätzliches F ahrzeug
I.6.1.5 Sie versichern ein zusätzliches F ahrzeug bei uns und beantragen die Über-
nahme des Schadenverlaufs aus Ihrem bereits vorhandenen Vertrag. Der Vertrag 
für das bereits versicherte F ahrzeug wird nach I.2 eingestuft.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:
F ahrzeuggruppe
I.6.2.1 Die F ahrzeuge , zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, gehö-
ren derselben F ahrzeuggruppe an, oder das F ahrzeug, von dem der Schadenver-
lauf übernommen wird, gehört einer höheren F ahrzeuggruppe an als das F ahrzeug, 
auf das übertragen wird.
a Untere F ahrzeuggruppe: 
  Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, C ampingfahrzeuge , Krankenwa-

gen sowie Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht im Werk- und Güterverkehr.
b Mittlere F ahrzeuggruppe:
  Taxen, Mietwagen, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Zugmaschinen im Werk-

verkehr, Lkw im Werkverkehr über 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.
c Obere F ahrzeuggruppe:
  Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Lkw über 3,5 t zulässigem 

G esamtgewicht im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Sonder-
fahrzeuge außer Krankenwagen.

G emeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der 
Vollkaskoversicherung nur zusammen. 
Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen 
Person nach I.6.1.3
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für 
den Zeitraum, in dem das F ahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen 
gefahren wurde . Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
a   Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Partner nach I.2.6 oder eine 

Person, zu der ein Verwandtschaftsverhältnis ersten Grades (§ 1589 B G B) 
besteht oder Ihren Arbeitgeber.

b   Sie machen den Zeitraum, in dem das F ahrzeug der anderen Person überwie-
gend von Ihnen gefahren wurde , glaubhaft. Hierzu gehört insbesondere: 
•  E ine Erklärung in Textform von Ihnen und der anderen Person. Ist die andere 

Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend. 
•  Die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für 

den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen F ahrerlaubnis waren.
c   Die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einver-

standen und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf.
d   Die Nutzung des F ahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Über-

nahme nicht mehr als zwei Jahre zurück.  

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den 
Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebset-
zung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräuße-
rung, Wagniswegfall) gilt:
a   Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate , übernehmen wir den Scha-

denverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.
b   Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate , aber nicht länger als zehn 

Jahre , übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung 
bestand. 

c   Beträgt die Unterbrechung mehr als zehn Jahre , übernehmen wir den schaden-
freien Verlauf nicht.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.3.2 In dem Versicherungsjahr, das in dem auf die Übernahme folgenden Kalen-
derjahr beginnt, richtet sich die E instufung des Vertrags nach dessen Schaden-
verlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der 
Übernahme bestand:
a   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens 

sechs Monate , wird der Vertrag entsprechend seinem Verlauf so eingestuft, als 
hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 

b   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als 
sechs Monate , unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
können nur zusammen abgegeben werden. 
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die 
S F-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach I.2 bekommen hätten. 
Befand sich Ihr Vertrag in der S F-Klasse M oder S , bleibt diese E instufung bestehen.
I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags 
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Aus-
künfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
•   Art und Verwendung des F ahrzeugs,
•   Beginn und Ende des Vertrags für das F ahrzeug,
•   Schadenverlauf des F ahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkasko-

versicherung,
•   Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des F ahrzeugs, die sich noch nicht 

auf seinen Schadenfreiheitsrabatt ausgewirkt haben,
•   ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren 

Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind, und
•   ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt 

worden sind.
I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung Ihr F ahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir 
berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und 
dem versicherten F ahrzeug nach I.8.1 zu geben. 
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonder-
einstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 – werden nicht berück-
sichtigt. 

J Fahrzeugdaten und Wohnsitz 

J.1 Hersteller- und Typschlüsselnummer
Der Beitrag richtet sich bei Pkw nach dem Schadenbedarf, der auf Basis der Her-
steller- und Typschlüsselnummer des F ahrzeugs ermittelt wird.

J.2 Wohnsitz
Der Beitrag richtet sich nach dem Schadenbedarf, der auf Basis der Postleitzahl 
des Wohnsitzes des F ahrzeughalters ermittelt wird.

K Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Tarifänderung
K .1.1 Wir sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung berechtigt und verpflichtet, die 
für bestehende Verträge geltenden Tarife und Beiträge jährlich unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik 
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. Dabei dürfen nur die seit der 
F estsetzung bzw. letzten Anpassung des Tarifs eingetretenen und im nächsten 
Versicherungsjahr erwarteten Veränderungen der Schaden- und Kostenentwicklung 
berücksichtigt werden. Die neuen Beiträge dürfen nicht höher sein als die Beiträge 
des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und 
gleichem Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres wirksam.
K .1.2 Ergibt die Anpassung gemäß K .1.1 eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie 
nur wirksam, wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichmachung des 
Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie in Textform über Ihr Recht nach 
K .4 belehren.
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K .1.3 In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderungen von Merk-
malen zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 einbezogen, wenn sie gleichzeitig 
wirksam werden. Dies gilt nicht für Beitragsveränderungen, die sich aufgrund des 
Schadenverlaufs oder sonstiger Änderungen des konkreten Versicherungsvertrags 
ergeben (z . B . wegen der Änderung eines bei Ihnen eingetretenen Umstands).
K .1.4 Ergibt die Anpassung eine Verminderung des Tarifbeitrags, sind wir verpflich-
tet, den Beitrag vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres an auf die Höhe 
des neuen Tarifbeitrags zu senken.
K .1.5 Dies gilt für die Kasko-, Schutzbriefversicherung und F ahrerschutzver-
sicherung entsprechend.

K.2 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, 
sobald wir aufgrund eines G esetzes, einer Verordnung oder einer E U-Richtlinie 
dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu 
erhöhen. 

K.3 Änderung der Tarifstrukturen
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S F-Klassen, Wohnsitz , F ahrzeugdaten, 
Tarifgruppen sowie die Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 zu 
ändern, wenn die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der 
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten 
Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
In diesem F all haben Sie nach G .2.9 ein Kündigungsrecht. 

K.4 Kündigungsrecht
K .4.1 Kommt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Tarifänderung, so 
haben Sie ein Kündigungsrecht nach G .2.7.
K .4.2 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
nach Abschnitt I ändern. 

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung
Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein Merkmal zur Beitragsberechnung 
gemäß Anhang 2 oder Berufsgruppen (Tarifgruppen) gemäß Anhang 3, berechnen 
wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragser-
höhung führen. 

L.3  Auswirkung auf den Beitrag
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung
Anzeige von Änderungen 
L.4.1 Die Änderung eines der Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.
Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten 
Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 und Berufsgruppen (Tarif-
gruppen) gemäß Anhang 3 zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechen-
de Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen.
Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung 
gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn des laufen-
den Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung entspricht. Erhöht sich dadurch der Beitrag um mehr als 10 %, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne E inhaltung einer Frist kündigen.
L.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vor-
sätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, 
ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbei-
trags für das laufende Versicherungsjahr zu zahlen. Insoweit werden unsere Rech-
te nach § 19 Abs. 2 (siehe auch M.2.1), 24 und 26 Versicherungsvertragsgesetz 
ausgeschlossen.
L.4.5 Außerdem kann sich bei einem Schadenereignis die Selbstbeteiligung gemäß 
A .2.5.8.2 erhöhen. 
Folgen von Nichtangaben
L.4.6 Kommen Sie während der Laufzeit des Vertrags unserer Aufforderung in 
Textform, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht nach, sind 
wir berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungs-
jahres nach den für Sie ungünstigsten Annahmen neu zu berechnen, wenn
•  wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde 

gelegten Annahmen hingewiesen
• und wir Ihnen eine Antwortfrist von mindestens vier Wochen gesetzt haben.

L.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwendung des 
F ahrzeugs gemäß Anhang 4, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung 
nach der Verwendung des F ahrzeugs gelten ziehendes F ahrzeug und Anhänger 
als E inheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist. 
Wir können in diesem F all den Versicherungsvertrag nach G .3.6 kündigen oder den 
Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach 
G .2.8.

M Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren Verletzung

M.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände

M.1.1 Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
G efahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt 
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne 
des Satz 1 in Textform stellen. G efahrerheblich sind die Umstände , die geeignet 
sind, auf unseren Entschluss E influss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
M.1.2 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

M.2 Rücktritt
Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
M.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben. 
M.2.2 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-
det, Kenntnis erlangen.
M.2.3 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.
Ausschluss des Rücktrittsrechts
M.2.4 Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.2.5 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben.
M.2.6 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände , wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.
Folgen des Rücktritts
M.2.7 Im F all des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz . 
M.2.8 Treten wir nach E intritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Ver-
sicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den E intritt des Versicherungsfalls 
noch für die F eststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem F all besteht aber kein Versicherungsschutz , wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben. 
M.2.9 Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
M.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
M.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober F ahrlässigkeit beruhte , können wir den 
Versicherungsvertrag unter E inhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.2 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
M.3.3 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 
M.3.4 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
M.3.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.6 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung 
berechtigt, Kenntnis erlangen. 
M.3.7 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.3.8 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die G efahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Schriftform kündigen.

M.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im F all der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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N Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

N.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann
N .1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis 
geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e .V . 
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde @ versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000, F ax 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle . Wir haben uns verpflichtet an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z . B . über eine Webseite oder per E-Mail) 
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch an die Plattform 
http://ec.europa .eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
N .1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die 
für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen 
wir der Aufsicht der Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht.
Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (Ba F in)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle @ bafin.de
Telefon 0228 4108-0, F ax 0228 4108-1550 
Bitte beachten Sie , dass die Ba F in keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden kann. 
Rechtsweg
N .1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Kaskover-
sicherung können Sie auch das Sachverständigenverfahren nach A .2.6 nutzen.

N.2 Gerichtsstände
Wenn Sie uns verklagen
N .2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei 
folgenden G erichten geltend machen:
•  dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht, das für unseren G eschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist.
Wenn wir Sie verklagen
N .2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei fol-
genden G erichten geltend machen:
• dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres 

Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren G eschäfts- oder 
G ewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder G eschäftssitz ins Ausland verlegt
N .2.3 Für den F all, dass Sie Ihren Wohnsitz , G eschäftssitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz , G eschäftssitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt 
abweichend der Regelungen nach N .2.2 das G ericht als vereinbart, das für unseren 
G eschäftssitz zuständig ist.

O Bedingungsanpassung
O .1 Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Regelungen Ihrer Versicherungsbe-
dingungen mit Wirkung für Ihren bestehenden Vertrag zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden.
Unwirksamkeit einer Regelung 
O .2 E ine Regelung ist durch eines der folgenden Ereignisse unwirksam geworden:
•  Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer G esetze oder Rechtsverordnun-

gen, auf denen die Bedingungen des Versicherungsvertrags beruhen;
• Höchstrichterliche Rechtsprechung;
•  Bestandskräftiger Verwaltungsakt von Versicherungsaufsichts- oder Kartellbehör-

den, weil die Regelung mit geltendem Recht nicht für vereinbar erklärt werden 
kann oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstößt.

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Entscheidung gegen ein 
anderes Versicherungsunternehmen richtet. Voraussetzung ist, dass die für unwirk-
sam erklärte Regelung im Wesentlichen mit der Regelung in Ihren Versicherungs-
bedingungen inhaltsgleich ist.
Regelungen, die angepasst werden können 
O .3 Wir können nur Regelungen zu folgenden Themen anpassen:
• Leistungen (Leistungsumfang, -einschränkungen und -ausschlüsse) 
• Ihre Pflichten beim G ebrauch des F ahrzeugs oder im Schadenfall
• Beitragszahlung und Beitragsänderung
• Laufzeit und Kündigung des Vertrags

Voraussetzungen der Anpassung
O .4 E ine Anpassung setzt voraus:
•  G esetzliche Vorschriften enthalten keine Regelungen, die an die Stelle der 

unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
•  E in ersatzloser Wegfall der unwirksamen Regelung stellt keine angemessene 

Lösung dar, die den typischen Interessen der Vertragspartner gerecht würde .
Inhalt der Neuregelung
O .5 Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsausle-
gung. Das bedeutet, dass die unwirksame Regelung durch eine Regelung ersetzt 
wird, die Sie und wir als angemessene und den beiderseitigen typischen Interessen 
gerechte Lösung gewählt hätten, wenn Ihnen und uns die Unwirksamkeit der Rege-
lung bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre .
Durchführung der Bedingungsanpassung 
O .6 Die angepasste Regelung teilen wir Ihnen in Textform (z . B . Brief, F ax oder 
E-Mail) spätestens 6 Wochen vor ihrem Wirksamwerden mit und erläutern sie . In 
unserer Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr Widerspruchsrecht hin. Die Anpassung gilt 
als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 6 Wochen ab Zugang widersprechen. 
Es reicht aus, dass Sie Ihren Widerspruch innerhalb der Frist absenden. Wider-
sprechen Sie fristgerecht, tritt die Anpassung nicht in Kraft. Im F alle Ihres Wider-
spruchs haben wir ein Kündigungsrecht nach G .3.8. 

P Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsaktionen bzw. Embargos der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika , soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw ohne gewerbliche Nutzung
1.1 Einstufung von Pkw ohne gewerbliche Nutzung in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko
50 15 15
49 16 16
48 16 16
47 16 16
46 16 16
45 16 16
44 16 16
43 17 16
42 17 16
41 17 17
40 17 17
39 17 17
38 18 17
37 18 18
36 18 18
35 18 18
34 19 19
33 19 19
32 19 19
31 19 19
30 20 20
29 20 20
28 21 21
27 21 21
26 22 21
25 22 21
24 22 22
23 23 22
22 23 23
21 23 23
20 24 24
19 24 24
18 25 25
17 25 25
16 25 26
15 26 26
14 26 27
13 27 28
12 27 29
11 29 30
10 29 31
9 30 32
8 30 33
7 31 34
6 32 36
5 33 37
4 34 39
3 36 41
2 40 44
1 43 46
1/2 50 50
0 72 57
S 65 55
M 100 110

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw ohne gewerbliche Nutzung
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach
  S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 30 11 5 M
49 26 10 2 M
48 25  9 2 M
47 25  9 2 M
46 24  8 2 M
45 23  8 2 M
44 22  8 2 M
43 22  8 2 M
42 21  7 2 M
41 21  7 2 M
40 20  7 2 M
39 20  6 1 M
38 19  6 1 M
37 19  6 1 M
36 18  6 1 M
35 18  6 1 M
34 17  5 1 M
33 16  5 1/2 M
32 16  4 S M
31 15  4 S M
30 15  3 S M
29 14  3 S M
28 13  2 0 M
27 13  2 0 M
26 12  2 0 M
25 12  2 0 M
24 11  2 0 M
23 11  2 0 M
22 10  2 0 M
21 9 2 0 M
20 9 1/2 0 M
19 7 1/2 0 M
18 7 1/2 0 M
17 6 1/2 M M
16 6 1/2 M M
15 5 1/2 M M
14 4 S M M
13 4 S M M
12 3 S M M
11 3 S M M
10 2 0 M M

9 2 0 M M
8 2 0 M M
7 1 0 M M
6 1/2  M M M
5 1/2  M M M
4 S M M M
3 S M M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  M M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M
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1.2.2 Vollkasko 
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden Schäden
  nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
50 38 21 13 7
49 34 20 12 6
48 33 20 12 6
47 32 19 12 6
46 32 19 12 6
45 31 18 11 6
44 30 18 11 6
43 29 17 10 5
42 29 17 10 5
41 28 16  9 4
40 27 16  9 4
39 26 15  9 4
38 26 15  9 4
37 25 14  8 4
36 24 14  8 4
35 24 13  7 3
34 23 13  7 3
33 21 12  6 2
32 20 12  6 2 
31 20 11  6 2
30 19 11  6 2
29 18 10  5 1
28 18 10  5 1
27 17 9 4 1 
26 16 8 4 1
25 16 8 4 1
24 15 7 3 1/2
23 15 7 3 1/2
22 14 6 2 0
21 13 6 2 0
20 12 5 1 0
19 12 5 1 0
18 11 4 1 0
17 10 4 1 0
16 9 3 1/2 0
15 9 2 0 M
14 8 2 0 M
13 7 1 0 M
12 6 1 0 M
11 6 1 0 M
10 5 1/2  0 M
9 4 1/2  0 M
8 4 1/2  0 M
7 3 0 M M
6 2 0 M M
5 1 0 M M
4 1 0 M M
3 1/2  0 M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  0 M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

2 Pkw mit gewerblicher Nutzung
2.1 Einstufung von Pkw mit gewerblicher Nutzung in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko
50 20 24
49 21 25
48 21 25
47 21 26
46 22 26
45 22 26
44 22 27
43 23 27
42 23 28
41 23 28
40 24 28
39 24 29
38 24 29
37 25 29
36 25 30
35 25 30
34 26 30
33 26 31
32 27 31
31 27 31
30 28 32
29 28 32
28 29 32
27 29 33
26 30 33
25 30 34
24 31 34
23 31 34
22 32 35
21 32 35
20 33 36
19 33 36
18 34 37
17 34 37
16 35 38
15 35 39
14 36 39
13 38 40
12 38 41
11 40 42
10 41 42
9 42 43
8 42 44
7 44 45
6 45 46
5 46 46
4 48 47
3 50 48
2 55 49
1 60 50
1/2 70 60
0 90 75
S 100 100
M 140 140

– 55 –AKB mobil kompakt



2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw mit gewerblicher Nutzung
2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden nach Schäden nach Schäden nach Schäden nach
  S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse S F-Klasse
50 31 12 3 M
49 29 10 2 M
48 27 10 2 M
47 27 10 2 M
46 27 10 2 M
45 25  9 2 M
44 25  9 2 M
43 25  9 2 M
42 23  8 2 M
41 23  8 2 M
40 21  8 2 M
39 21  8 2 M
38 19  7 1 M
37 19  7 1 M
36 17  6 1/2 M
35 17  6 1/2 M
34 15  5 1/2 M
33 15  5 1/2 M
32 14  4 1/2 M
31 12  3 0 M
30 12  3 0 M
29 10  2 0 M
28 10  2 0 M
27 10  2 0 M
26 9 2 0 M
25 9 2 0 M
24 8 2 0 M
23 8 2 0 M
22 8 2 0 M
21 8 2 0 M
20 7 1 0 M
19 7 1 0 M
18 7 1 0 M
17 6 1/2 M M
16 6 1/2 M M
15 5 1/2 M M
14 4 1/2 M M
13 4 1/2 M M
12 3 0 M M
11 3 0 M M
10 2 0 M M
9 2 0 M M
8 2 0 M M
7 1 0 M M
6 1/2  M M M
5 1/2  M M M
4 1/2  M M M
3 0 M M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  M M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

2.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 Bei 4 oder mehr
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden Schäden
  nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
50 31 20 12 7
49 30 19 12 7
48 30 19 12 7
47 30 19 12 7
46 28 18 11 6
45 28 18 11 6
44 27 17 10 5
43 27 17 10 5
42 26 16 10 5
41 26 16 10 5
40 25 16 10 5
39 25 16 10 5
38 24 15  9 5
37 24 15  9 5 
36 23 14  8 4
35 23 14  8 4
34 22 14  8 4
33 21 13  7 3
32 20 12  7 3
31 20 12  7 3
30 19 12  7 3
29 18 11  6 2
28 18 11  6 2
27 17 10  5 2
26 16 10  5 2
25 16 10  5 2
24 15 9 5 2
23 14 8 4 1
22 14 8 4 1
21 13 7 3 1/2
20 12 7 3 1/2
19 12 7 3 1/2
18 11 6 2 0
17 10 5 2 0
16 10 5 2 0
15 9 5 2 0
14 8 4 1 0
13 7 3 1/2 0
12 7 3 1/2 0
11 6 2 0 M
10 5 2 0 M

9 5 2 0 M
8 4 1 0 M
7 3 1/2  0 M
6 2 0 M M
5 2 0 M M
4 1 0 M M
3 1/2  0 M M
2 0 M M M
1 0 M M M
1/2  0 M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M
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3 Krafträder 
3.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
20 20 20
19 22 20
18 22 20
17 22 20
16 23 21
15 23 21
14 24 22
13 24 22
12 25 23
11 26 24
10 27 25
9 28 26
8 29 27
7 30 28
6 32 30
5 34 32
4 37 34
3 41 38
2 46 42
1 55 47
1/2 70 70
0 100 80
S 120 95
M 140 100

3.2 Rückstufung im Schadenfall von Krafträdern 
3.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 3 1/2 M
19 3 1/2 M
18 3 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 2 1/2 M
14 2 1/2 M
13 2 1/2 M
12 2 1/2 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1 0 M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

3.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 3 1/2 M
19 3 1/2 M
18 3 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 2 1/2 M
14 2 1/2 M
13 2 1/2 M
12 2 1/2 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1 0 M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

4 Leichtkrafträder 
4.1 Einstufung von Leichtkrafträdern in Schadenfreiheitsklassen

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
3 30 40
2 35 45
1 40 50
1/2 70 70
0 100 100
S 120 105
M 140 110

4.2 Rückstufung von Leichtkrafträdern 
4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
3 0 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

4.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
3 1/2 0 M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M
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5 Lkw
5.1 Einstufung von Lkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
30 16 22
29 17 22 
28 17 22
27 17 22
26 18 23
25 18 23
24 18 23
23 19 23
22 19 23
21 20 24
20 20 24
19 21 24
18 21 25
17 22 25
16 22 25
15 23 26
14 24 26
13 25 27
12 26 27
11 27 28
10 28 29
9 30 29
8 31 30
7 33 31
6 35 32
5 38 34
4 42 36
3 46 38
2 50 40
1 56 43
1/2 65 46
0 80 55
S 75 50
M 120 80

5.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lkw
5.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 13 6 2
29 13 6 2
28 13 6 2
27 12 5 1
26 12 5 1
25 11 5 1
24 11 5 1
23 10 4 1
22 10 4 1 
21 10 4 1
20 10 4 1
19 8 3 1
18 8 3 1/2
17 8 3 1/2
16 7 3 1/2
15 7 3 1/2
14 6 2 0
13 6 2 0
12 5 2 0
11 5 2 0
10 4 1 0
9 4 1 0
8 3 1/2 0
7 3 1/2 0
6 2 1/2 M
5 2 1/2 M
4 1 0 M
3 1/2 0 M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

5.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 9 2 0
29 8 2 0
28 8 2 0 
27 8 2 0
26 8 2 0 
25 8 2 0
24 7 2 0
23 7 2 0
22 7 2 0
21 6 1 0
20 6 1 0
19 6 1 0
18 6 1 0
17 5 1 0
16 5 1 0 
15 5 1 0
14 4 1/2 M
13 4 1/2 M
12 4 1/2 M
11 3 1/2 M
10 3 1/2 M
9 2 1/2 M
8 2 0 M
7 2 0 M 
6 1 0 M
5 1 0 M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M
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6 Campingfahrzeuge
6.1 Einstufung von Campingfahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze
In S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
20 23 25
19 23 26
18 24 26
17 25 27
16 25 27
15 26 28
14 27 28
13 27 28
12 28 29
11 29 29
10 30 30
9 31 31
8 32 31
7 33 32
6 35 32
5 36 33
4 38 34
3 39 34
2 41 35
1 44 36
1/2 50 38
0 59 49
S 59 49
M 125 57

6.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen 
6.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 2 1/2 M
19 2 1/2 M
18 2 1/2 M
17 2 1/2 M
16 2 1/2 M
15 1 0 M
14 1 0 M
13 1 0 M
12 1 0 M
11 1 0 M
10 1 0 M
9 1 0 M
8 1 0 M
7 1/2 M M
6 1/2 M M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

6.2.2 Vollkasko
Aus Bei 1 Bei 2 Bei 3 oder mehr 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
20 11 4 1/2
19 10 3 1/2
18 10 3 1/2
17 9 2 0
16 8 1 0
15 7 1 0
14 6 1/2 M
13 5 1/2 M
12 4 1/2 M
11 4 1/2 M
10 3 1/2 M
9 2 0 M
8 1 0 M
7 1 0 M
6 1/2 M M
5 1/2 M M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 M M M
0 M M M
S M M M
M M M M

Anhang 2: Merkmale zur Beitragsberechnung

1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw ohne
gewerbliche Nutzung

1.1 Fahrzeugnutzung
1.1.1 Pkw ohne gewerbliche Nutzung sind Pkw, die ausschließlich zu privaten und/
oder freiberuflichen Tätigkeiten genutzt werden. E ine gewerbliche Nutzung des 
F ahrzeugs ist nicht zugelassen.
Private Nutzung
1.1.2 Privat ist eine Nutzung, die weder freiberuflich noch gewerblich ist.
Freiberufliche Nutzung
1.1.3 Freiberuflich ist eine Nutzung, wenn Sie das versicherte F ahrzeug zur 
Ausübung Ihrer freiberuflichen Tätigkeit einsetzen. Zur freiberuflichen Tätigkeit 
gehört die selbstständige Arbeit der Ärzte , Veterinäre , Apotheker, Zahnärzte , 
Rechtsanwälte , Notare , Patentanwälte , Vermessungsingeneure , Ingenieure , Archi-
tekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und 
Betriebswirte , vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Journalisten, Bildbe-
richterstatter, Übersetzer und Handelsvertreter.
G ewerbliche Nutzung
1.1.4 G ewerblich ist eine Nutzung, wenn Sie das versicherte F ahrzeug zur 
Ausübung Ihres G ewerbes einsetzen. G ewerblich ist jede auf Dauer angelegte , 
gesetzlich erlaubte , selbständige , gewinnorientierte Tätigkeit mit Ausnahme der 
freiberuflichen Tätigkeit.
Außerdem gelten alle auf F irmen zugelassen F ahrzeuge als gewerblich genutzt.

1.2 Fahrzeugnutzer
1.2.1 Der Beitrag in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung richtet sich danach, 
ob nur Sie oder auch andere Personen das F ahrzeug nutzen. Nutzen auch weitere 
Personen das F ahrzeug, richtet sich der Betrag nach dem Alter des weiteren F ahr-
zeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags.
Es gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließlich VN
2  ausschließlich VN und Partner ab einem Alter von 23 Jahren
3  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren bis unter 71 Jahren
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahre 

(keine Nutzer ab 71 Jahre)
5  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen ab 71 Jahre 

(keine Nutzer unter 23 Jahre)
6  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahre 

und ab 71 Jahre
1.2.2 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
1.2.3 In den Klassen 4 und 6 richtet sich der Beitrag nach dem Alter des jüngsten 
Nutzers und nach der Stärke des versicherten F ahrzeugs. In den Klassen 5 und 6 
richtet sich der Beitrag nach dem Alter des ältesten Nutzers.
1.2.4 Ist der jüngste Nutzer in den Klassen 4 und 6 zwischen 20 und 23 Jahre 
alt, richtet sich der Beitrag danach, ob im Verkehrszentralregister (VZR) des 
Kraftfahrt-Bundesamtes ein E intrag (mit Punkten bewertete Entscheidung) für den 
jüngsten Nutzer vorhanden ist. Die Vorschriften 1.8.4 dieses Anhangs gelten ent-
sprechend.
1.2.5 Ist der jüngste Nutzer in den Klassen 4 und 6 unter 20 Jahre alt, richtet sich 
der Beitrag danach, ob der jüngste Nutzer am „begleiteten F ahren“ teilgenommen 
hat.
1.2.6 Ohne Auswirkung auf den Beitrag und die Anzeigepflicht bleiben F ahrten, die 
Mitarbeitende der folgenden Dienstleistungsunternehmen in ihrem Dienst ausüben: 
Werkstätten, Hotels und Parkdienste (Valet-Parking).
1.2.7 Führt eine Änderung der Nutzerklasse zu einer Neuberechnung des Beitrags, 
kann eine weitere Änderung der Nutzerklasse erst ab Beginn des folgenden Versi-
cherungsjahres zu einer günstigeren Beitragsberechnung führen.

1.3 Jährliche Fahrleistung
1.3.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der jährlichen F ahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse jährl. F ahrleistung
1   nicht mehr als 5.000 km
2   über 5.000 km bis 9.000 km
3   über 9.000 km bis 12.000 km
4   über 12.000 km bis 15.000 km
5   über 15.000 km bis 18.000 km
6   über 18.000 km bis 20.000 km
7   über 20.000 km bis 25.000 km
8   über 25.000 km bis 35.000 km
9   über 35.000 km
1.3.2 Als jährliche F ahrleistung gelten die in einem Versicherungsjahr mit dem 
F ahrzeug gefahrenen Kilometer. Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr 
(z . B . unterjähriger Beginn bei Vertragsablauf zum 01. Januar) ist die Kilometer-
leistung anzugeben, die bei einer gleichbleibenden Nutzung für das gesamte Jahr 
entstanden wäre .
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1.3.3 Wenn Sie absehen oder feststellen, dass die jährliche F ahrleistung der ver-
einbarten Kilometerklasse innerhalb des laufenden Versicherungsjahrs überschrit-
ten wird, haben Sie uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.
1.3.4 Unabhängig von unserer Aufforderung sind Sie verpflichtet, den Kilometer-
stand des versicherten F ahrzeugs bei Antragstellung sowie im Schadenfall unver-
züglich in Textform anzuzeigen.

1.4 Fahrzeugalter bei Erwerb
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des F ahrzeugs bei der Zulassung auf Sie .
1.5 Besitzdauer des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Besitzdauer. Die Besitzdauer ist der Zeitraum zwischen Zulassung des F ahrzeugs 
auf Sie und Versicherungsbeginn.
1.6 Nächtlicher Stellplatz
1.6.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem nächtlichen Stellplatz .
1.6.2 Der nächtliche Stellplatz ist der Ort, an dem das F ahrzeug an Ihrem ständi-
gen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr abgestellt wird.
1.6.3 Es gilt folgende E inteilung:
Stellplatzklasse Stellplatz 
1   E inzel-/Doppelgarage
2   Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)
3   Straße
4   C arport
5   Parkhaus/Parkplatz
6   andere
1.6.4 Voraussetzung für die E instufung in die Stellplatzklassen 1 und 2 ist, dass die 
G arage nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich ist.

1.7 F inanzierung des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das F ahrzeug geleast wurde .

1.8 Alter des Versicherungsnehmers
1.8.1 Der Beitrag richtet sich nach Ihrem Alter zu Beginn des Versicherungsver-
trags und ggf. danach, ob zu diesem Zeitpunkt ein E intrag im Verkehrszentralregis-
ter (VZR) vorhanden ist.
1.8.2 Sind Sie im Alter von 20 bis unter 23 Jahre , richtet sich der Beitrag danach, 
ob im Verkehrszentralregister (VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes ein E intrag (mit 
Punkten bewertete Entscheidung) für Sie vorhanden ist.
1.8.3 Wird auf Anforderung der Nachweis durch Vorlage der „Auskunft aus dem 
Verkehrszentralregister (VZR)“ vom Kraftfahrt-Bundesamt nicht erbracht, berech-
nen wir den Beitrag rückwirkend ab Beginn des Vertrags so, als wäre ein E intrag 
vorhanden.

1.9 Führerschein
1.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags im Besitz des Führer-
scheins sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen des versicherten 
F ahrzeugs erforderlich ist. 
1.9.2 Sind Sie unter 20 Jahre alt, richtet sich der Beitrag danach, ob Sie am beglei-
teten F ahren teilgenommen haben.

1.10 Haus- und Wohnungseigentum
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
Sie oder Ihr Partner nach I.2.6 E igentümer eines ständig selbst bewohnten E in- 
oder Mehrfamilienhauses oder einer selbst bewohnten E igentumswohnung sind. 
Es gilt folgende E inteilung:
E igentumsklasse Haus-/Wohnungseigentum
1   selbst genutztes E in-/Mehrfamilienhaus, bei uns gebäudever-

sichert
2   selbst genutztes E in-/Mehrfamilienhaus
3   selbst genutzte E igentumswohnung
4   kein selbst genutztes Haus-/Wohnungseigentum

1.11 Vorschäden 
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
ob und wie viele Schäden im laufenden und vergangenen Kalenderjahr vor dem 
Beginn des Versicherungsvertrags bei Ihrem Vorversicherer gemeldet wurden.

1.12 Abweichende Haltereigenschaft
1.12.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
danach, auf wen der Pkw zugelassen ist. Wenn das F ahrzeug nicht auf Sie zuge-
lassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
1.12.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

2 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw mit gewerblicher 
Nutzung

2.1 Fahrzeugnutzung
Pkw mit gewerblicher Nutzung sind Pkw, die gewerblich genutzt werden. 
Wird das F ahrzeug sowohl gewerblich, als auch freiberuflich und/oder privat 
genutzt, handelt es sich um gewerbliche Nutzung.

2.2 Branche
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Branche in der des F ahrzeug eingesetzt wird.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Branche
1  Bau
2  Kfz-Betrieb
3  sonstiges Handwerk
4  Landwirtschaft
5  Pflegedienste
6  sonstiges Heilwesen
7  G astronomie
8  Handel
9  Freiberufler
10  sonstige Dienstleistungen
11  Vereine und G emeinden
12  sonstige/nicht genannt

2.3 Fahrtzweck
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
F ahrtzweck.
Es gilt folgende E inteilung:
F ahrtzweckklasse F ahrtzweck
1  Warenauslieferung, unentgeltlich, nur für eigene Zwecke
2  Beförderung/Lieferung von Waren entgeltlich für Dritte
3  Kundendienst/Kundenbesuche
4  Privat, freiberuflich und Verwaltungstätigkeiten
5  Sonstiges

2.4 Fahrzeugnutzer
2.4.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem Alter des weiteren F ahrzeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags.
Es gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließliche Nutzung durch einen namentlich benannten 

Nutzer ab einem Alter von 23 Jahren
2  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren
3  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahren
2.4.2 In der Klasse 1 sind Sie zur namentlichen Nennung des Nutzers verpflichtet. 
2.4.3 Ohne Auswirkung auf den Beitrag und die Anzeigepflicht bleiben F ahrten, die 
Mitarbeitende der folgenden Dienstleistungsunternehmen in ihrem Dienst ausüben: 
Werkstätten, Hotels und Parkdienste (Valet-Parking).
2.4.4 Führt eine Änderung der Nutzerklasse zu einer Neuberechnung des Beitrags, 
kann eine weitere Änderung der Nutzerklasse erst ab Beginn des folgenden Versi-
cherungsjahres zu einer günstigeren Beitragsberechnung führen.

2.5 Jährliche Fahrleistung
2.5.1 Der Beitrag richtet sich nach der jährlichen F ahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse jährl. F ahrleistung
1  Nicht mehr als 5.000 km
2  über 5.000 km bis 9.000 km
3  über 9.000 km bis 12.000 km
4  über 12.000 km bis 15.000 km
5  über 15.000 km bis 18.000 km
6  über 18.000 km bis 20.000 km
7  über 20.000 km bis 25.000 km
8  über 25.000 km bis 35.000 km
9  über 35.000 km
2.5.2 Als jährliche F ahrleistung gelten die in einem Versicherungsjahr mit dem 
F ahrzeug gefahrenen Kilometer. Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr 
(z . B . unterjähriger Beginn bei Vertragsablauf zum 01. Januar) ist die Kilometer-
leistung anzugeben, die bei einer gleichbleibenden Nutzung für das gesamte Jahr 
entstanden wäre .
2.5.3 Wenn Sie absehen oder feststellen, dass die jährliche F ahrleistung der ver-
einbarten Kilometerklasse innerhalb des laufenden Versicherungsjahrs überschrit-
ten wird, haben Sie uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.
2.5.4 Unabhängig von unserer Aufforderung sind Sie verpflichtet, den Kilometer-
stand des versicherten F ahrzeugs bei Antragstellung sowie im Schadenfall unver-
züglich in Textform anzuzeigen.

2.6 Fahrzeugalter bei Erwerb
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des F ahrzeugs bei der Zulassung auf Sie .

2.7 Besitzdauer des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Besitzdauer. Die Besitzdauer ist der Zeitraum zwischen Zulassung des F ahrzeugs 
auf Sie und Versicherungsbeginn.

2.8 F inanzierung des Fahrzeugs
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das F ahrzeug geleast wurde .
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2.9 Vorschäden 
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
ob und wie viele Schäden im laufenden und vergangenen Kalenderjahr vor dem 
Beginn des Versicherungsvertrags bei Ihrem Vorversicherer gemeldet wurden.

2.10 Abweichende Haltereigenschaft
2.10.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
danach, auf wen der Pkw zugelassen ist. Wenn das F ahrzeug nicht auf Sie zu -
gelassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
2.10.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsnehmers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d  Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

3 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Krafträdern

3.1 Fahrzeugnutzer
3.1.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren F ahrzeugnutzers bei Beginn des 
Versicherungsvertrags.
3.1.2 Für Krafträder von Privatpersonen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließlich VN
2  ausschließlich VN und Partner ab einem Alter von 23 Jahren
3  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren 
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 
3.1.3 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
3.1.4 In der Klasse 4 richtet sich der Beitrag 
a nach dem Alter des jüngsten Nutzers und
b  danach, ob der jüngste Nutzer weitere Pkw im Zugriff hat und ob diese bei uns 

versichert sind. 
3.1.5 Für Krafträder von Unternehmen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren
2   Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 

23 Jahren
3.1.6 Die Regelungen unter 1.2.6 und 1.2.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.2 Jährliche Fahrleistung
3.2.1 Der Beitrag richtet sich nach der jährlichen F ahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung:
Kilometerklasse jährl. F ahrleistung
1  nicht mehr als 1.000 km
2  über 1.000 km bis 2.000 km
3  über 2.000 km bis 3.000 km
4  über 3.000 km bis 4.000 km
5  über 4.000 km bis 5.000 km
6  über 5.000 km bis 9.000 km
7  über 9.000 km bis 12.000 km
8  über 12.000 km bis 15.000 km
9  über 15.000 km
3.2.2 Die Regelungen unter 1.3.2 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.3 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag für Krafträder, Trikes und Quads von Privatpersonen richtet sich in der 
Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem Alter zu Beginn des Versiche-
rungsvertrags.

3.4 Führerscheinalter
Der Beitrag für Krafträder von Privatpersonen richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung nach der Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags 
im Besitz des Führerscheins sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen 
des versicherten F ahrzeugs erforderlich ist. 

3.5 Haus- und Wohnungseigentum
Die Regelungen unter 1.10 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.6 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

3.7 Abweichende Haltereigenschaft
3.7.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, 
auf wen das Kraftrad zugelassen ist. Wenn das F ahrzeug nicht auf Sie zugelassen 
ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
3.7.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d  Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

3.8 Hersteller
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Hersteller des F ahrzeugs.

3.9 Bauart
3.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der Bauart des Kraftrads.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Bauart
1   Chopper
2   G elände
3   Sport
4   Roller
5   Sonstige
6   Trike
7   Quad
3.9.2 Begriffsdefinitionen:
a  Zu der Bauartklasse Chopper zählen Zweiräder mit einer hohen Lenkerposition 

und einem langen Radstand. Ebenfalls kennzeichnend ist eine verhältnismäßig 
tiefe Sitzposition des F ahrers.

b  Zu der Bauartklasse G elände zählen Zweiräder mit einem verlängerten F eder-
weg, einem verlängerten Lenker und geländetauglicher Bereifung (Enduro/Moto 
Cross). Die Sitzposition ist gekennzeichnet durch eine aufrechte Haltung.

c  Zu der Bauartklasse Sport zählen Zweiräder mit einem kurzen Radstand und 
kurzem, nach unten geschwungenem Lenker. Die Sitzposition des F ahrers ist 
gekennzeichnet durch eine stark nach vorn gebeugte Haltung und eine nach 
hinten gebeugte Beinhaltung.

d  Zu der Bauartklasse Roller zählen Zweiräder mit durchgängiger F läche als Fuß-
raum und einer kleinen Reifengröße . Die Sitzposition des F ahrers ist gekenn-
zeichnet durch eine aufrechte Haltung.

e  Zu der Bauartklasse Sonstige zählen alle anderen, nicht zu den oben genannten 
Klassen gehörende Zweiräder.

f  Zu der Bauartklasse Trikes gehören alle dreirädrigen Motorräder gemäß
Anhang 4, Abschnitt 2.

g  Zu der Bauartklasse Quads gehören alle vierrädrigen, kraftradähnlichen F ahr-
zeuge gemäß Anhang 4, Abschnitt 2.

3.10 Antiblockiersystem
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung danach, ob 
das F ahrzeug mit einem Antiblockiersystem ausgestattet ist.

4 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Campingfahrzeugen 

4.1 Fahrzeugnutzer
4.1.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren F ahrzeugnutzers bei Beginn des 
Versicherungsvertrags.
4.1.2 Es gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließlich VN
2  ausschließlich VN und Partner ab einem Alter von 23 Jahren
3  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren 
4  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 
4.1.3 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet. 
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.
4.1.4 In der Klasse 4 richtet sich der Beitrag 
a nach dem Alter des jüngsten Nutzers und
b  danach, ob der jüngste Nutzer weitere Pkw im Zugriff hat und ob diese bei uns 

versichert sind. 
4.1.5 Für C ampingfahrzeuge von Unternehmen gilt folgende E inteilung:
Nutzerklasse Nutzer
1  ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter von 

23 Jahren
2  Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahren
4.1.6 Die Regelungen unter 1.2.6 und 1.2.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

4.2 Jährliche Fahrleistung
4.2.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung richtet 
sich nach der jährlichen F ahrleistung.
4.2.2 Die Regelungen unter 1.3.1 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

4.3 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag für C ampingfahrzeuge von Privatpersonen richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem Alter zu Beginn des Versicherungsver-
trags.

4.4 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.
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4.5 Aufbau und Wiederbeschaffungswert von Campingfahrzeugen
4.5.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach 
der von Ihnen anzugebenden Bauart. 
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Bauart
1  Kastenwagen
2  Teilintegriert
3  Vollintegriert
4  Alkovenaufbau
4.5.2 In der Kaskoversicherung richtet sich der Beitrag zusätzlich nach dem Wie-
derbeschaffungswert des F ahrzeugs und der mitversicherten Teile .

5 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Lkw, Anhängern und 
Aufliegern im Werkverkehr

5.1 Fahrzeugdaten
Bei der Beitragsberechnung werden die nachfolgenden Merkmale berücksichtigt:
• Motorleistung (Lkw)
• zulässiges G esamtgewicht 

5.2 Branche
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Branche in der des F ahrzeug eingesetzt wird.
Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Branche
1  Bau
2  Kfz-Betrieb
3  sonstiges Handwerk
4  Landwirtschaft
5  Pflegedienste
6  sonstiges Heilwesen
7  G astronomie
8  Handel
9  sonstige Dienstleistungen

10  Vereine und G emeinden
11  sonstige/nicht genannt

5.3 Fahrtzweck
5.3.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
nach dem von Ihnen anzugebenden F ahrtzweck.
Es gilt folgende E inteilung: 
F ahrtzweckklasse F ahrtzweck
1  Warenauslieferung, unentgeltlich, nur für eigene Zwecke
2  Kundendienst/Kundenbesuche
3  Privat, freiberuflich und Verwaltungstätigkeiten
4  Sonstiges
5.3.2 Die F ahrtzweckklasse 3 gilt nur für Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.

5.4 Fahrzeugnutzer
5.4.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung
nach dem von Ihnen anzugebenden Alter des weiteren F ahrzeugnutzers bei 
Beginn des Versicherungsvertrags.
5.4.2 Es gilt die E inteilung nach 2.4.1 dieses Anhangs.
5.4.3 Die Regelungen unter 2.4.2 bis 2.4.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.5 Jährliche Fahrleistung
5.5.1 Der Beitrag für Lkw richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
nach der von Ihnen anzugebenden jährlichen F ahrleistung.
Es gilt folgende E inteilung: 
Kilometerklasse jährl. F ahrleistung
1 nicht mehr als 10.000 km
2 über 10.000 km bis 15.000 km
3 über 15.000 km bis 20.000 km
4 über 20.000 km bis 25.000 km
5 über 25.000 km bis 35.000 km
6 über 35.000 km bis 45.000 km
7 über 45.000 km bis 55.000 km
8 über 55.000 km bis 65.000 km
9 über 65.000 km bis 75.000 km

10 über 75.000 km bis 85.000 km
11 über 85.000 km
5.5.2 Die Regelungen unter 1.3.2 bis 1.3.4 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.6 Besitzdauer des Fahrzeugs
Für Versicherungsverträge von Lkw bis 3,5 t gelten die Regelungen unter 1.5 die-
ses Anhangs ebenfalls.

5.7 F inanzierung des Fahrzeugs
Die Regelungen unter 1.7 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.8 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

5.9 Abweichende Haltereigenschaft
5.9.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Lkw 
bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht danach, auf wen das F ahrzeug zugelassen ist. 
Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zugelassen ist, erheben wir einen Zuschlag von 20 %.
5.9.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner;
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers;
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs (gilt nur 

bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen);
d  Ihre F irma oder deren F irmeninhaber.

5.10 Aufbau von Lkw, Anhängern und Aufliegern
5.10.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Lkw, Anhängern und Aufliegern 
richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der von Ihnen anzu-
gebenden Aufbauart.
5.10.2 Es gilt folgende E inteilung:
Klasse Aufbauart
1   Normalaufbau, offener Kasten
2   Normalaufbau, offener Kasten mit Plane und Spriegel
3   Normalaufbau, geschlossener Kasten
4   Kipper
5   Sonstiges; Sonder-/Spezialaufbau (z . B . Mischtrommel, Silo-

aufbau, Tankaufbau)

6 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Leichtkrafträdern

6.1 Alter des Versicherungsnehmers
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem 
Alter zu Beginn des Versicherungsvertrags.

6.2 Alter des jüngsten Fahrzeugnutzers
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach dem 
Alter des jüngsten F ahrzeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags.

6.3 Führerscheinalter
Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der 
Dauer, die Sie bei Beginn des Versicherungsvertrags im Besitz des Führerscheins 
sind. Maßgeblich ist der Führerschein, der zum Führen des versicherten F ahrzeugs 
erforderlich ist. 

6.4 Vorschäden
Die Regelungen unter 1.11 dieses Anhangs gelten ebenfalls.

7 Zahlweise und Zahlungsweg
Der Beitrag richtet sich bei allen Wagnissen nach der Zahlweise und dem Zahlungs-
weg.
Klasse Zahlweise und Zahlungsweg
1   Jährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
2   Halbjährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
3   Vierteljährlich mit S E PA-Lastschriftmandat
4   Monatlich mit S E PA-Lastschriftmandat
5   Jährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat
6   Halbjährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat
7   Vierteljährlich ohne S E PA-Lastschriftmandat

8 Zugangsweg
Durch Ihre Mitgliedschaft bei einem Kooperationspartner von DBV erhalten Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen Sonderkonditionen. F ällt eine dieser Voraus-
setzungen weg oder endet Ihre Mitgliedschaft, so haben Sie dies unverzüglich 
anzuzeigen. Die Sonderkonditionen entfallen dann ab dem Tag, der dieser 
Änderung folgt.
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Anhang 3: Berufsgruppen (Tarifgruppen)

1 Tarifgruppen (DBV)
Die Tarifgruppen der DBV gelten nur für F ahrzeuge , für die der Tarif der DBV eine 
entsprechende Position vorsieht.
Tarifgruppe C
1.1 Die Tarifgruppe C gilt für Kfz-Versicherungen von F ahrzeugen, die zugelassen 
und versichert sind auf
• Berufsbeamte , 
• Richter oder
• Berufssoldaten.
Tarifgruppe H
1.2 Die Tarifgruppe H gilt für Kfz-Versicherungen von F ahrzeugen, die zugelassen 
und versichert sind auf Arbeitnehmer oder in einem anerkannten Ausbildungsverhält-
nis stehenden Personen folgender E inrichtungen: 
a  E inrichtungen des Bundes, der Länder, der G emeinden und G emeindeverbände , 

der Körperschaften (insbesondere Religionsgemeinschaften), Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

b  Vereinigungen, E inrichtungen und Unternehmungen, die öffentliche Aufgaben 
erfüllen und
•   deren Kapital sich unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 50 % in der öffentli-

chen Hand befindet oder 
•   die Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mindestens 50 % ihrer Haus-

haltsmittel erhalten (§ 64a RH O , § 23 BH O).
c Selbsthilfeeinrichtungen des öffentlichen Dienstes.
d  G emeinnützige E inrichtungen, die der G esundheitspflege oder Fürsorge , der 

Jugend- oder Altenpflege sowie durch Förderung der Wissenschaft, Kunst oder 
Religion, der Erziehung, Volks- oder Berufsbildung dem allgemeinen Besten auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem G ebiet nutzen.

e Mildtätige oder kirchliche E inrichtungen.
1.3 Außerdem gilt die Tarifgruppe H für Versicherungsverträge von Personen, die ihre 
Versicherung über Kooperationen mit G ewerkschaften/Verbänden („Zugangswege“) 
abschließen, z . B . Verdi.
Arbeitszeit
1.4 Die berechtigten Mitarbeiter müssen zur E instufung in die Tarifgruppen C und 
H mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit von der genannten E inrichtung bean-
sprucht werden. Die Tarifgruppen gelten nicht für freiwillige Helfer. 
Rentner und Pensionäre
1.5  Die Tarifgruppen C und H gelten auch für Rentner und Pensionäre , wenn sie die 
Voraussetzungen zur E instufung in die jeweilige Tarifgruppe unmittelbar vor ihrem 
Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind.
Witwen und Witwer
1.6  Die Tarifgruppen C und H gelten auch für nicht berufstätige , versorgungsberech-
tigte Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tode die Voraussetzungen erfüllt 
haben.
F amilienangehörige
1.7 Die Tarifgruppen C und H gelten auch für F amilienangehörige von Personen, die 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung ist, dass 
• die F amilienangehörigen selbst nicht erwerbstätig sind und 
• mit den vorher genannten Personen in häuslicher G emeinschaft leben und von 

ihnen unterhalten werden.
1.8 Die Tarifgruppen C und H werden ausschließlich unter der Marke DBV Deutsche 
Beamtenversicherung angeboten. Wir sind berechtigt, eine entsprechende Bestäti-
gung Ihres Arbeitgebers (B-Bescheinigung) als Nachweis von Ihnen anzufordern. 

2 Tarifgruppen (AXA)
Tarifgruppe V
2.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gilt die Tarifgruppe V für Versiche-
rungsverträge von Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes, Quads und C amping-
fahrzeugen, die zugelassen und versichert sind auf
a  angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunternehmen im 

Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
b Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungsagentur,
c  Ehepartner und nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetragene Lebenspart-

ner von berechtigten Personen gemäß a und b, sofern sie nicht erwerbstätig sind, 
mit den Berechtigten in häuslicher G emeinschaft leben und von ihnen unterhalten 
werden,

d  Rentner und Pensionäre , wenn sie die Voraussetzungen unmittelbar vor ihrem 
Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen und 
Witwer von Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen erfüllt 
haben.

2.2 Die Tarifgruppe V findet keine Anwendung auf Personen, die gewerbsmäßig 
für andere Personen, ohne von ihnen aufgrund eines Vertragsverhältnisses ständig 
damit betraut zu sein, die Vermittlung von Versicherungsverträgen übernehmen.
Tarifgruppe N
2.3 Für Kfz-Versicherungen, die nicht unter die Regelungen der Tarifgruppe V fallen, 
gilt die Tarifgruppe N .

Anhang 4: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 
50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr als 
11 kW .

2 Krafträder
a  Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen 

führen müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.
b  Trikes (dreirädrige Krafträder, und zwar unabhängig davon, ob diese als Kraft-

räder, offene Pkw, Zugmaschinen oder sonstige F ahrzeuge zugelassen sind).
c  Quads (vierrädrige kraftradähnliche F ahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 

50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h, und zwar unab-
hängig davon, ob diese als kraftradähnliche F ahrzeuge , offene Pkw, Zugmaschi-
nen/Ackerschlepper oder sonstige F ahrzeuge zugelassen sind).

3 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge , mit Ausnahme von 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

4 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne 
G estellung eines F ahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind 
oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs 
Monate überlassen werden.

5 Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger G elegenheitsverkehr 
gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse , Güter-
fahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge).
Mietwagen können in mobil kompakt nicht versichert werden.

6 Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereit-
hält und mit denen er auch am Betriebssitz oder während der F ahrt entgegenge-
nommene Beförderungsaufträge zu einem vom F ahrgast bestimmten Ziel ausführt.
Taxen können in mobil kompakt nicht versichert werden.

7 Campingfahrzeuge
C ampingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge , die mit der zweckbestimmten Aufbauart 
Wohnmobil zugelassen werden.

8 Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Auflie-
gern nur für eigene Zwecke durch eigenes Personal des Unternehmens oder von 
Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur 
Verfügung gestellt worden ist. Die Beförderung darf hierbei nur eine Hilfstätigkeit im 
Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens sein. 

9 Gewerblicher Güterverkehr
G ewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige , entgeltliche Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern für andere .
Lkw, Anhänger und Auflieger im gewerblichen Güterverkehr können in mobil kom-
pakt nicht versichert werden.
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)
Kraftfahrt standard, Stand: 1. Mai 2021
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Die Kfz-Versicherung umfasst, je nach Inhalt des Versicherungsvertrags, folgende 
Versicherungsarten:
• Kfz-Haftpflichtversicherung (A .1)
• Kaskoversicherung (A .2)
• Kfz-Unfallversicherung (A .3)
• Kfz-Umweltschadenversicherung (A .4)
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge 
abgeschlossen.  
Ergänzend hierzu gilt:
a  Die Kfz-Umweltschadenversicherung ist Bestandteil der Kfz-Haftpflichtver-

sicherung.
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für 
Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug 
Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt
A .1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den 
G ebrauch des Fahrzeugs:
a Personen verletzt oder getötet werden
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen
c  Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch 

mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine 
Vermögensschäden)

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haft-
pflichtbestimmungen des Bürgerlichen G esetzbuchs oder des Straßenverkehrs-
gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privat-
rechts geltend gemacht werden. Zum G ebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem 
Fahren z . B. das E in- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A .1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in 
G eld.
A .1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere 
Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach 
unbegründet sind.
Regulierungsvollmacht
A .1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzan-
sprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen
A .1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger ver-
bunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungs-
schutz umfasst auch Fahrzeuge , die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abge-
schleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversiche-
rungsschutz besteht.
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte 
oder geschleppte Fahrzeug während des G ebrauchs von dem versicherten Kraft-
fahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen 
(mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs
b den E igentümer des Fahrzeugs
c den Fahrer des Fahrzeugs
d  den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit 

dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von 
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet

e  Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer 
Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird

f  den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen 
oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist

g  den Halter, E igentümer, Fahrer und Beifahrer eines nach A .1.1.5 mitversicherten 
Fahrzeugs 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig 
gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Höchstzahlung
A .1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die 
Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungs-
summen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache
haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssum-
men können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Bei der 100 Mio. Euro Pau-
schal-Deckung beträgt die Versicherungssumme für Personenschäden 15 Mio. Euro 
je geschädigte Person.

Für Schäden, die durch die Beförderung gefährlicher Güter entstehen, beschränkt sich 
unsere Leistungspflicht auf die gesetzlichen Mindestversicherungssummen, sofern für 
die Beförderung dieser Güter eine Erlaubnis nach dem „Europäischen Übereinkommen 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (ADR) erforderlich 
ist.
Übersteigen der Versicherungssummen
A .1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere 
Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der 
Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder 
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der E U
A .1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den 
geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die 
zum G eltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz 
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
umfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.
Internationale Versicherungskarte
A .1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehändigt, gilt: 
Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf 
die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht 
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A .1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz
A .1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und 
widerrechtlich herbeiführen.
G enehmigte Rennen
A .1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an be-
hördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten. 
Hinweis: Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veranstalter eine gesonderte 
Versicherung abschließen. Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine 
Pflichtverletzung nach D.1.1.4 dar.
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A .1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung 
oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
A .1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung 
oder das Abhandenkommen 
• eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers. 
•  eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 
betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche 
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden 
verursacht werden. 
Beschädigung von beförderten Sachen
A .1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen 
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem 
versicherten Fahrzeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs 
üblicherweise mit sich führen (z . B. Kleidung, Brille , Brieftasche). Bei Fahrten, die 
überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungs-
schutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen G ebrauch üblicherweise mit 
sich führen (z . B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht 
für Sachen unberechtigter Insassen.
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A .1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die 
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem E igentümer durch den 
G ebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Perso-
nenschäden, wenn Sie z . B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A .1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch 
die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.
Vertragliche Ansprüche
A .1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche , soweit sie 
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen.
Schäden durch Kernenergie
A .1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
A .2.1.2 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden 
oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A .2.2.1 (Teilkasko) oder A .2.2.2 
(Vollkasko).

A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände 
Versichert sind auch unter A .2.1.2.1 und A .2.1.2.2 als mitversichert aufgeführte 
Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie 
straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).
Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten 
Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A .2 entsprechend, soweit nichts 
anderes geregelt ist.
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Mitversicherte Teile
A .2.1.2.1 Soweit in A .2.1.2.2 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile 
und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag 
mitversichert:
a Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile
b  Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug

unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör. Voraussetzung ist, dass es aus-
schließlich dem G ebrauch des Fahrzeugs dient (z . B. Schonbezüge, Pannenwerk-
zeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird.

c  Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile , die zur Behebung von 
Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z . B. Siche-
rungen und Leuchtmittel)

d Planen, G estelle für Planen (Spriegel) 
e Akkus und Ladekabel/Ladeadapter für E lektrofahrzeuge
f Folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:

• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung
• Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze
•  nach a bis e mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer 

Reparatur
g  Normalausstattung einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zuzüglich Kraftheber, 

Mähwerk, Allwetterverdeck, G itterräder sowie hydraulische oder mechanische 
E inrichtungen, die das Betreiben der Zusatzgeräte ermöglichen

Abhängig vom G esamtneuwert mitversicherte Teile
A .2.1.2.2 Die nachfolgend unter a bis f aufgeführten Teile sind bis zu einem
G esamtneuwert von insgesamt 5.000 Euro (brutto) ohne Beitragszuschlag mitversi-
chert, wenn sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am Fahrzeug fest angebaut sind:
a   E lektronische G eräte , die nur (oder auch) Funktionen für Radioempfang, Audio- 

und Videowiedergabe oder technische Kommunikations- und Leitsysteme be-
inhalten (z . B. fest eingebaute Navigationssysteme). Abweichend zu A .2.5.1.5 
berechnen wir den Wiederbeschaffungswert hierfür wie folgt: Für jeden Monat 
des G erätealters ziehen wir ein Prozent vom Kaufpreis ab. Als Kaufpreis gilt die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Schadentag. Den Abzug 
begrenzen wir auf höchstens 50%. (C D/DVD für Navigationssysteme werden 
nur erstattet, wenn diese zusammen mit dem Navigationssystem entwendet 
werden.)

b  Zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder 
Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des Motordreh-
moments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wert-
steigerung des Fahrzeugs führen

c  Individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftun-
gen sowie besondere Oberflächenbehandlungen und Folierungen

d  Sonder- und Spezialaufbauten (z . B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoauf- 
bauten) und Spezialeinrichtungen (z . B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge , 
Krankenwagen)

e Behindertengerechte Fahrzeugumbauten
f  Sonstige Zusatzgeräte bei einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (z . B. 

Frontlader, Schneepflug, Eggen)

Übersteigt der G esamtneuwert dieser Teile 5.000 Euro, ist der übersteigende Wert 
nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung 
wegen Unterversicherung.
Nicht versicherbare G egenstände
A .2.1.2.3 Nicht versicherbar sind alle sonstigen G egenstände .
Hierzu gehören z . B.:
a   Laptops, Tablett-P C , Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte (auch bei 

Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung)
b Reisegepäck
c Persönliche G egenstände der Insassen
d Autokarten
e Fotoausrüstung über 100 Euro
f Datenträger (z . B. C D, DVD)

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfol-
genden Ereignisse:
Brand und Explosion
A .2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit F lam-
menbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand 
gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestre-
ben von G asen oder Dämpfen beruhende , plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
Entwendung
A .2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 
a .  Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs auf-

grund räuberischer Erpressung. 
b.  Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum 

G ebrauch in seinem eigenen Interesse , noch zur Veräußerung, noch unter 
E igentumsvorbehalt überlassen wird. 

c.  Unbefugter G ebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berech-
tigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter G ebrauch gilt insbe-
sondere , wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wird (z . B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem 
besteht kein Versicherungsschutz , wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu 
dem Verfügungsberechtigten steht, z . B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehöriger ist. 

Naturgewalten
A .2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare E inwirkung von versicherten Naturgewalten 
auf das Fahrzeug. Versicherte Naturgewalten sind: Sturm, Hagel, Blitzschlag, Über-
schwemmung, Lawinen, Dachlawinen, Muren und Erdfall. 
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder E ismassen. Dachlawi-
nen sind von Hausdächern niedergehende Schnee- oder E ismassen. Muren sind 
an Berghängen abgehende G eröll-, Schlamm- und G esteinsmassen. Erdfall ist ein 
naturbedingter E insturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
E ingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese 
Naturgewalten G egenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Aus- 
geschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes 
Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.
Zusammenstoß mit Tieren
A .2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des sich in Fahrt befindlichen Fahr-
zeugs mit Tieren. E ine Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur ersetzt, wenn 
sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere versicherungsschutz-
pflichtige Schäden an dem Fahrzeug verursacht hat.
G lasbruch
A .2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. 
Als Verglasung gelten G las- und Kunststoffscheiben (z . B. Front-, Heck-, Dach-, 
Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht 
zur Verglasung gehören G las- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- 
und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel.
Nicht versichert sind Folgeschäden. Bei einem Austausch der Frontscheibe ersetzen 
wir die nachgewiesenen Kosten für den Ersatz der Umweltplakette bis zu einer Höhe 
von 10,00 Euro.
Hinweis: Vor Beginn der Reparatur müssen Sie unsere Weisung nach E .1.3.3 
einholen. Dies gilt insbesondere , wenn durch einen G lasschaden die Kalibrierung 
eines Fahrerassistenzsystems erforderlich ist.
Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A .2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurz-
schluss. Folgeschäden sind nicht versichert.
Tierbiss
A 2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbiss verursachte Schäden an Pkw, Lkw im 
Werkverkehr bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht. Sofern ein Aggregat (z . B. 
Lambdasonde) ausgetauscht werden muss, weil es eine E inheit mit dem Kabel 
bildet und eine Trennung nicht möglich ist, ersetzen wir dieses. Folgeschäden aller 
Art sind in der Teilkasko dagegen nicht versichert. 
In der Vollkasko besteht Versicherungsschutz nach A .2.2.2.4.
Diebstahl der Fahrzeugschlüssel
A 2.2.1.8 Versichert ist die Entwendung der Fahrzeugschlüssel durch E inbruch-
Diebstahl oder Raub.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfol-
genden Ereignisse:
Ereignisse der Teilkasko
A .2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A .2.2.1.
Unfall
A .2.2.2.2 Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. E in Unfall ist ein 
unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer G ewalt auf das Fahrzeug 
einwirkendes Ereignis.
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
•  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben, 

z . B. Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen.
•  Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs 

eintreten, z . B. durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder verrutschende 
Ladung.

•  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung,
Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.

•  Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhänger ohne 
E inwirkung von außen, z . B. Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den Anhänger.

• Verwindungsschäden.
Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise im Rahmen 
der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs entstehen, gelten nicht als 
Unfallschaden. Beispiel: Schäden an der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen 
mit Kies.
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Mut- oder böswillige Handlungen
A .2.2.2.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in kei-
ner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbe-
sondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung 
des Fahrzeugs beauftragt wurden (z . B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in 
einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z . B. dessen Arbeit-
nehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).
Tierbiss-Folgeschäden
A .2.2.2.4 Durch Tierbiss verursachte über A .2.2.1.7 hinausgehende Schäden Pkw, 
Lkw im Werkverkehr bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht, C ampingfahrzeugen oder 
Krafträdern.

A.2.2.3 Was beinhaltet der Baustein GAP-Deckung?
A .2.2.3.1 Bei Vereinbarung des Bausteins gilt die G AP-Deckung für Ihr geleastes 
oder kreditfinanziertes Fahrzeug, wenn der Leasing- oder Kreditvertrag auf der 
Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzeiten geschlossen wurde . Der Leasing- 
oder Kreditvertrag ist uns auf Verlangen vorzulegen.
Bei kreditfinanzierten Fahrzeugen ist auch Voraussetzung, dass der Kredit aus-
schließlich zur F inanzierung des Fahrzeugs aufgenommen wurde .
A .2.2.3.2 Bei geleasten Fahrzeugen ersetzen wir auch die Differenz zwischen dem 
Wiederbeschaffungswert und der höheren Leasing-Restforderung.
Die Leasing-Restforderung ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter 
Beendigung des Kreditvertrags an die Bank zu zahlen ist. Hierzu zählen noch aus-
stehende abgezinste Leasingraten, eine eventuelle Restrate und der abgezinste 
Leasingrestwert. Für die Abzinsung wird der Zinssatz zugrunde gelegt, der bei der 
Berechnung der Raten kalkuliert wurde .
A .2.2.3.3 Nicht erstattet werden:
• Bereits vor dem Schaden fällige Leasingraten und Verzugszinsen. 
• Nachforderungen des Leasinggebers, die sich aus der Überschreitung der verein-

barten Kilometerleistung ergeben.
• Full-Service-Bestandteile (z . B. Wartung und Verschleißreparaturen).
E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs sowie eine vereinbarte Selbstbeteiligung 
werden abgezogen.
A .2.2.3.4 Bei kreditfinanzierten Fahrzeugen ersetzen wir auch die Differenz zwi-
schen dem Wiederbeschaffungswert und der höheren Darlehens-Restforderung. 
Die Darlehens-Restforderung ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter 
Beendigung / Kündigung des Kreditvertrags an die Bank zu zahlen ist. 
A .2.2.3.5 Nicht erstattet werden bereits vor dem Schaden fällige Raten und Ver-
zugszinsen. E in vorhandener Restwert des Fahrzeugs sowie eine vereinbarte 
Selbstbeteiligung werden abgezogen.

A.2.2.4 Was beinhaltet der Baustein BBB-Deckung?
A .2.2.4.1 Bei Abschluss des Bausteins BBB-Deckung (Brems-, Betriebs- und 
Bruchschäden) besteht Versicherungsschutz auch bei Beschädigung oder Zerstö-
rung des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch unvorhergese-
hene und plötzlich eintretende Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden.
Was wir nicht ersetzen
A .2.2.4.2 Wir zahlen nicht für 
a  Schäden durch allmähliche E inwirkung oder aufgrund des gewöhnlichen 

Alterungsprozesses (z . B. Rost, G ebrauchsspuren, Verschleiß , Abnutzung) 
b  Schäden an Motoren und G etrieben einschließlich G elenkwelle sowie 

Differential, die der Fortbewegung des Fahrzeugs dienen
c  Schäden durch den E insatz einer erkennbar reparaturbedürftigen Sache 
d  Schäden durch Falschbetankung (z . B. Benzin statt Diesel oder umgekehrt)

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Inte-
resse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z . B. des Leasinggebers als E igen-
tümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum G eltungsbereich der Europäi-
schen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversi-
cherte Teile , soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A .2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den 
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahr-
zeugs.
A .2.5.1.2 Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, 
gilt A .2.5.2.1.
G lasbruch bei Totalschaden
A .2.5.1.3 Ist bei einem Totalschaden des Fahrzeugs auch ein G lasbruchschaden 
entstanden, ersetzen wir in der Teilkasko den Wiederbeschaffungswert der Vergla-
sungsteile ohne E inbaukosten, der sich aus dem Verhältnis von Neupreis zu Wie-
derbeschaffungswert des gesamten Fahrzeugs ergibt.
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Neupreis und 
Restwert?
A .2.5.1.4 E in Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur 
des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.

A .2.5.1.5 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwer-
tigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.
A .2.5.1.6 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der 
Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder – wenn der Typ des versicherten 
Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells 
am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den 
Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und 
marktüblicher Nachlässe .
A .2.5.1.7 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder 
zerstörten Zustand.
A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur
A .2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforder-
lichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a  Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen 

die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts 
nach A .2.5.1.5, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt 
dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A .2.5.2.1.b. 

b  Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, 
zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe 
des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert nach A .2.5.1.5.

  Im Falle einer fiktiven Abrechnung wird von den Lohnkosten maximal der orts-
übliche mittlere Stundenverrechnungssatz ersetzt. 

Abschleppen und Bergen
A .2.5.2.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Bergen 
des Fahrzeugs sowie das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen 
für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistun-
gen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A .2.5.2.1 die Obergrenze nach 
A .2.5.2.1.a oder A .2.5.2.1.b nicht überschritten werden. 
Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu 
übernehmen.
Abzug neu für alt
A .2.5.2.3 Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem 
Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt), 
wenn 
• bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden oder 
• das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.
Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung beschränkt, wenn das Schadenereignis 
in den ersten drei Jahren nach der Erstzulassung eintritt.
Verlust der Fahrzeugschlüssel
A .2.5.2.4 Bei Raub oder E inbruchdiebstahl der Fahrzeugschlüssel ersetzen wir 
die Kosten für den vorsorglichen Austausch der Tür- und Zündschlösser oder die 
Kosten der Umprogrammierung.
Ersatz von Betriebs- und Hilfsstoffen
A .2.5.2.5 Wir erstatten auch die Kosten für den reparaturbedingten Ersatz von 
Bremsflüssigkeit, Fetten, Kühl-, Frostschutz- und Reinigungsmitteln, Motor-, 
G etriebe- und Hydraulikölen.

A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen 
Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Bei Beschädigung erstatten wir die Mehrwertsteuer nur, wenn und soweit diese für 
Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die 
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffinden des Fahrzeugs
A .2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach E ingang 
der vollständigen Beantwortung unseres „Erstbriefes bei Totalentwendung“ wieder 
aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung 
ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren 
Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.
A .2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer 
Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die 
Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfer-
nung vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort. 
E igentumsübergang nach Entwendung
A .2.5.5.3 Sind Sie nicht nach A .2.5.5.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, 
werden wir dessen E igentümer.
A .2.5.5.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung 
(z . B. nach D.1 oder E .1 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A .2.9.1 Satz 2) 
gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein 
Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, 
die im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. 
Der Anteil entspricht der Quote , um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach 
A .2.5.1.6.

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
Was wir nicht ersetzen
A .2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißre-
paraturen sowie nicht reparierte Vorschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Fol-
geschäden wie Verlust von Treibstoff, Wertminderung, Zulassungskosten, Überfüh-
rungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.
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Rest- und Altteile
A .2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen 
und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung
Vertragliche Selbstbeteiligung
A .2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadener-
eignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
Zusätzliche Selbstbeteiligungen
A .2.5.8.2 Ereignet sich ein Schaden in der Teilkasko oder Vollkasko außerhalb des 
von Ihnen für Lkw, Zugmaschinen und Anhänger im Güterverkehr angegebenen 
E insatzgebietes erhöht sich der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt um 500 Euro.
Wegfall der Selbstbeteiligung
A .2.5.8.3 Wird ein Bruchsschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Aus-
tausch, sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, erstatten wir die Reparatur-
kosten ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 
(Sachverständigenverfahren)

A .2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe einschließlich der Fest-
stellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen 
Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständige-
nausschuss entscheiden.
A .2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung kei-
nen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.
A .2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem 
Ausschuss gewählt werden. E inigt sich der Ausschuss nicht über die Person des 
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung 
des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen 
geschätzten Beträgen liegen.
A .2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.
Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A .2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-
stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.
A .2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlan-
gen, wenn 
• wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und 
•  sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenan-

zeige feststellen lässt.
A .2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder 
aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens 
nach Ablauf eines Monats nach E ingang der vollständigen Beantwortung unseres 
„Erstbriefes bei Totalentwendung“.
A .2.7.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen Fest-
stellung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht 
selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem 
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei schuldloser 
oder einfach fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. Wenn der Fahrer 
das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat, gilt Abschnitt 
A .2.9.1 entsprechend. Lebt der Fahrer bei E intritt des Schadens mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Her-
beiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.
Rückforderung bei Vorsatz
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistun-
gen in voller Höhe zurückzufordern.
Mieter, Entleiher oder in der Kfz-Haftpflichtversicherung mitversicherte Personen
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung gemäß A .1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen 
Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A .2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbei-
führen.
Ermöglichen Sie einen Diebstahl grob fahrlässig oder führen Sie einen Schadenfall 
infolge des G enusses alkoholischer G etränke oder anderer berauschender Mittel 
grob fahrlässig herbei, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. In allen anderen Fällen 
verzichten wir Ihnen gegenüber auf den E inwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadenfalls.
G enehmigte Rennen
A .2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D.1.1.4 dar.

Reifenschäden
A .2.9.3  Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. 
Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe 
Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende 
Schäden am Fahrzeug verursacht wurden.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A .2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie .

A.3 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.3.1 Was ist versichert?
Unfälle bei G ebrauch des Fahrzeugs
A .3.1.1 Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versi-
cherten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem G ebrauch Ihres 
Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers stehen (z . B. Fahren, E in- und 
Aussteigen, Be- und Entladen).
Unfallbegriff
A .3.1.2 E in Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
• durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 
• unfreiwillig eine G esundheitsschädigung erleidet.
Erweiterter Unfallbegriff
A .3.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung
• ein G elenk an G liedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt.
•  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an G liedmaßen oder der Wirbelsäule 

zerrt oder zerreißt.
Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. 
Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst. E ine erhöhte Kraftanstren-
gung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die normalen Handlungen des 
täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung des Muskeleinsatzes 
sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der versicherten Person.

A.3.2 Wer ist versichert?

A.3.2.1 Pauschalsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert.
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme 
um 50 % und teilt sich durch die G esamtzahl der Insassen, unabhängig davon, 
ob diese zu Schaden kommen.

A.3.2.2 Platzsystem Plus
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem Plus sind die jeweiligen 
berechtigten Insassen des Fahrzeugs mit der vereinbarten Versicherungssumme 
versichert. Wird der jeweilige Fahrer verletzt, erhöhen sich die vereinbarten 
Versicherungssummen um 100 %, wenn dieser zum Unfallzeitpunkt einziger Fahr-
zeuginsasse war.

A.3.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten 
Fahrzeug befinden oder in ursächlichem Zusammenhang mit ihrer Beförderung 
beim G ebrauch des Fahrzeugs tätig werden.

A.3.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen G ebieten, die zum 
G eltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.3.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden 
Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.3.5 Leistung bei Invalidität

A.3.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Invalidität
A .3.5.1.1 Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. E ine Invalidität liegt 
vor, wenn unfallbedingt
• die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
• dauerhaft beeinträchtigt ist.
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn
•  sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
•  eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.
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E intritt und ärztliche Feststellung der Invalidität
A .3.5.1.2 Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
• eingetreten und 
• von einem Arzt schriftlich festgestellt worden. 
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.
G eltendmachung der Invalidität
A .3.5.1.3 Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
bei uns geltend machen. G eltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von 
einer Invalidität ausgehen. Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Inva-
liditätsleistung ausgeschlossen. Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich 
entschuldigen, wenn Sie die Frist versäumt haben.
Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr
A .3.5.1.4 Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.
In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleistung (A .3.7), sofern diese vereinbart ist.

A.3.5.2 Art und Höhe der Leistung
Berechnung der Leistung
A .3.5.2.1 Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als E inmalzahlung.
Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind
•  die vereinbarte Versicherungssumme und
•  der unfallbedingte Invaliditätsgrad.
Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung
A .3.5.2.2 Der Invaliditätsgrad richtet sich 
•  nach der G liedertaxe (A .3.5.2.3), sofern die betroffenen Körperteile oder 

Sinnesorgane dort genannt sind,
•  ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige 

Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (A .3.5.2.4).
Maßgeblich ist der unfallbedingte G esundheitszustand, der spätestens am Ende 
des dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als 
auch für spätere Bemessungen der Invalidität (A .3.9.4).
G liedertaxe
A .3.5.2.3 Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körper-
teile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade .

• Arm 70 %
• Arm bis oberhalb des E llenbogengelenks 65 %
• Arm unterhalb des E llenbogengelenks 60 %
• Hand 55 %
• Daumen 20 %
• Zeigefinger 10 %
• anderer F inger 5 %
• Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
• Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
• Bein bis unterhalb des Knies 50 %
• Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
• Fuß 40 %
• große Zehe 5 %
• andere Zehe 2 %
• Auge 50 %
• G ehör auf einem Ohr 30 %
• G eruchssinn 10 %
• G eschmackssinn 5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil 
des jeweiligen Prozentsatzes.
Bemessung außerhalb der G liedertaxe
A .3.5.2.4 Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad 
danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfä-
higkeit insgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche 
Person gleichen Alters und G eschlechts. 
Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen G esichtspunkten.
Minderung bei Vorinvalidität
A .3.5.2.5 E ine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesor-
gane schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach A .3.5.2.3 
und A .3.5.2.4 bemessen. Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.
Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane
A .3.5.2.6 Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
beeinträchtigt sein. Dann werden die Invaliditätsgrade , die nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet.
Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.
Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person
A .3.5.2.7 Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen 
wir eine Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen:
•  Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach 

dem Unfall verstorben und
•  die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach A .3.5.1 sind 

erfüllt.
Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre .

A.3.6 Krankenhaustagegeld
Voraussetzungen für die Leistung
A .3.6.1 Die versicherte Person
•  ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung oder
•  unterzieht sich unfallbedingt einer ambulanten chirurgischen Operation und ist 

deswegen für mindestens 3 Tage ununterbrochen und vollständig in der Aus-
übung ihres Berufs beeinträchtigt. War die versicherte Person zum Zeitpunkt des 
Unfalls nicht berufstätig, kommt es auf die allgemeine Fähigkeit an, Arbeit zu 
leisten. Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht 
als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

Höhe und Dauer der Leistung
A .3.6.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe der versicherten Summe 
für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens für zwei Jahre 
ab dem Tag des Unfalls an gerechnet.

A.3.7 Todesfallleistung
Voraussetzungen für die Leistung
A .3.7.1 Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall. Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach E .1.4.1.
Art und Höhe der Leistung
A .3.7.2 Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe .

A.3.8 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen 
zusammentreffen?

Krankheiten und G ebrechen
A .3.8.1 Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind G esundheitsschädigun-
gen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.
Wir leisten nicht für Krankheiten oder G ebrechen.
Mitwirkung
A .3.8.2 Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder G ebrechen zusammen, gilt 
Folgendes:
A .3.8.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder G ebrechen an der 
G esundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), 
mindert sich
•  bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads.
•  bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bei den 

anderen Leistungsarten die Leistung selbst.
A .3.8.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine 
Minderung vor.

A.3.9 Fälligkeit
Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen 
haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 
Leistungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:
Erklärung über die Leistungspflicht
A .3.9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob 
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditäts-
leistung beträgt die Frist drei Monate .
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen:
•  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.
•  Bei Invaliditätsleistung zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilver-

fahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrads notwendig ist.
Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach E .1.4.
Die ärztlichen G ebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs ent-
stehen, übernehmen wir
•  bei Invaliditätsleistung bis zu 1 ‰ der versicherten Summe .
•  bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Tagessatz .
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
Leistung innerhalb von zwei Wochen
A .3.9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund 
und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Vorschüsse
A .3.9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – 
auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. Vor Abschluss des Heilverfahrens 
kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur 
Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.
Neubemessung des Invaliditätsgrads
A .3.9.4 Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen des 
G esundheitszustands ergeben. Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität 
jährlich erneut ärztlich bemessen zu lassen.
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu.
•  Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit 

der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit.
•  Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der-

Frist mitteilen. 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits 
gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 4 % jährlich zu verzinsen.
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A.3.10 Abtretung und Zahlung für eine mitversicherte Person
Abtretung
A .3.10.1 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststel-
lung ohne unsere ausdrückliche G enehmigung weder abtreten noch verpfänden.
Zahlung für eine mitversicherte Person
A .3.10.2 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallen-
den Versicherungsleistung an Sie selbst nur mit der Zustimmung der versicherten 
Person verlangen.

A.3.11 Was ist nicht versichert?
Straftat
A .3.11.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten 
Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.
G eistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit
A .3.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen des Fahrers durch G eistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie 
durch Schlaganfälle , epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle , die den gan-
zen Körper des Fahrers ergreifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese 
Störungen oder Anfälle durch ein Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen 
Vertrag oder unter eine für das Vorfahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallver-
sicherung fällt.
G enehmigte Rennen
A .3.11.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
nach D.1.1.4 dar.
Erdbeben, Kriegsereignisse , innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A .3.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse , innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden.
Kernenergie
A .3.11.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie .
Bandscheiben, innere Blutungen
A .3.11.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie 
bei Blutungen aus inneren Organen und G ehirnblutungen. Versicherungsschutz 
besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis nach A .3.1.2 ist.
Infektionen
A .3.11.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf 
und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger 
durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. 
Bei anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz , wenn die Krankheitserreger 
durch ein versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder 
Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. 
Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungs-
schutz , wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis veranlasst waren.
Psychische Reaktionen
A .3.11.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge 
psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
Bauch- und Unterleibsbrüche
A .3.11.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag 
fallende gewaltsame , von außen kommende E inwirkung entstanden sind.

A.4 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche 
nach dem Umweltschadensgesetz

Die Umweltschadenversicherung ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

A.4.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt
A .4.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von 
Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch einen 
Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungs- 
gemäßen G ebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.
Begründete und unbegründete Ansprüche
A .4.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten 
wir Ersatz in G eld.
A .4.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, 
wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der 
Höhe nach unbegründet sind.
Regulierungsvollmacht
A .4.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzuge-
ben. Dies schließt Erklärungen zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten ein.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechts-
streit gegen Sie , so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. 
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten.

A.4.2 Wer ist versichert?
Die Regelungen unter A .1.2 gelten entsprechend.

A.4.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
Die Versicherungssumme für öffentlich-rechtliche Haftungsansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. Euro je Schadenfall und maximal 10 Mio. 
Euro je Versicherungsjahr.

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
G eltungsbereich
Versicherungsschutz gemäß A .4.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Umweltschadensgesetztes auch in den Ländern des Europäischen Wirt-
schaftsraums (E WR), soweit die E U-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/E G) gilt 
oder sinngemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen 
nationalen G esetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der 
E U-Richtlinie nicht überschreiten.

A.4.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz , Schäden durch Kernenergie
A .4.5.1 Die Regelungen unter A .1.5.1 (Vorsatz) und A .1.5.9 (Kernenergie) gelten 
entsprechend.
Unvermeidbare , notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
A .4.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare , 
notwendige oder in Kauf genommene E inwirkungen auf die Umwelt entstehen.
Ausbringungsschäden
A .4.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Frei-
setzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- 
oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungs-
widrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
A .4.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen 
G esetze , Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder 
Verfügungen entstehen. 
Vertragliche Ansprüche
A .4.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche , die aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.
Privatrechtliche Ansprüche
A .4.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche , die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können.
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung gedeckt.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. 
Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein 
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten 
sich die Folgen nach C .1.2 und C .1.3.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen 
Versicherungsschutz:
Kfz-Haftpflichtversicherung
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen 
bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Num-
mer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz 
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug 
unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug 
bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem 
vereinbarten Zeitpunkt. Dies gilt auch für die anderen Versicherungsarten, die 
Bestandteil Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung sind.
Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B.2.2 In der Kasko- und der Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Ver-
sicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versiche-
rungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 
Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C .1.1 gezahlt haben, 
geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über.
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
• wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 
• Sie den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben.
Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz . Dies gilt nur, wenn Sie 
die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.
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Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit 
zu kündigen. Ihre Kündigung wird sofort mit Zugang bei uns wirksam. Unsere 
Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung 
bei Ihnen wirksam.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes bei Widerruf
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags-
gesetz , endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs-
erklärung bei uns.
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch 
auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.
B.2.8 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach 
unserem Tarif berechnen können, erfolgt die Berechnung nach C .6.3.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (E inlösungsbeitrag) ist abweichend von der 
gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von 
Anfang an keinen Versicherungsschutz , es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch 
zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.
C .1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine G eschäftsgebühr 
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat 
ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, 
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .2.1 E in Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rück-
ständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb 
von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.
C .2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein 
und sind zu diesem Zeitpunkt die Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz . Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
C .2.4 Sind Sie mit der Zahlung der Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündi-
gen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines 
Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit 
Ihrer Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse , die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist 
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz . Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes 
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren 
Regelungen zum Folgebeitrag nach C .2.2 bis C .2.4 an. Außerdem berufen wir uns 
nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach 
B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
•  Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn 

der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate ver-
gangen,

•  Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von 
Ihnen eine G eschäftsgebühr entsprechend C .1.3 verlangen.

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versiche-
rungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versiche-
rungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für 
die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungs-
vertragsgesetz bleiben unberührt.

C.5 Zahlweise
C .5.1 Die Beiträge sind je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich 
oder monatlich, jeweils im Voraus zu entrichten. Der Mindestbeitrag der halb-, 
vierteljährlichen oder monatlichen Beitragszahlung beträgt einschließlich Versiche-
rungsteuer 8,87 Euro. 
C .5.2 Die Zahlweise und der Zahlungsweg wirken sich auf den Beitrag aus. 
Bitte beachten Sie hierzu Anhang 2, Abschnitt 2.
C .5.3 Bei monatlicher Zahlweise ist die Zahlung des Beitrags nur im S E PA-Last-
schriftverfahren möglich.
C .5.4 Können wir Beiträge nicht einziehen, sind wir berechtigt, das S E PA-Lastschrift-
mandat in Textform zu kündigen.

C .5.5 In den folgenden Fällen können wir den Vertrag auf vierteljährliche Zahlweise 
mit Rechnungszahlung umstellen:
• Sie erteilen uns kein S E PA-Lastschriftmandat oder widerrufen es. 
• Wir haben das S E PA-Lastschriftmandat gekündigt.
•  Der E inzug der Beiträge im S E PA-Lastschriftverfahren wird aus anderen Gründen 

unmöglich.

C.6 Festgelegte Beiträge
Beitrag für Kurzzeitkennzeichen 
C .6.1 Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeitkennzei-
chen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder Überführungsfahrt bis zur 
Dauer von fünf Tagen zulassen, beträgt der Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung 100 Euro. Bei längerer Dauer erheben wir für jeden angefangenen Fünf-Tage-
Zeitraum einen weiteren Beitrag von 100 Euro. Die Versicherungsbestätigung 
gemäß § 23 F ZV händigen wir nur gegen Zahlung des Beitrags aus. Wird das 
Fahrzeug im Anschluss an die Probe- oder Überführungsfahrt für Sie mit einem 
ständigen amtlichen Kennzeichen (nicht Kurzzeitkennzeichen) zugelassen, bezie-
hen wir das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den 
neu abzuschließenden Vertrag ein.
Werden kurzfristige Versicherungsverträge ein- oder mehrmalig verlängert, so gel-
ten diese Verlängerungen jeweils als neuer Kurzfristvertrag.
Mindestbeitrag 
C .6.2 Der Mindestbeitrag beträgt 17,75 Euro. 
Beitrag bei fehlenden Angaben
C .6.3 Wenn wir den anteiligen Beitrag wegen fehlender Angaben nicht nach unse-
rem Tarif berechnen können, erheben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung für 
jeden Tag der Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 5 Euro. Bei Anhängern 
berechnen wir für jeden Tag der Laufzeit einschließlich Versicherungsteuer 1 Euro.

D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer Pflichtverletzung

D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zweck verwendet werden.
Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie , der Halter oder der E igentümer des 
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.
Fahren nur mit Fahrerlaubnis
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie , 
der Halter oder der E igentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen 
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Nicht genehmigte Rennen
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt 
auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi-
sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug
sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der E igentümer des Fahr-
zeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in den anderen Versicherungsarten besteht für solche Fahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz .

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, haben Sie 
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.1.2.1 Satz 
2 sind wir Ihnen, dem Halter oder E igentümer gegenüber nicht von der Leistungs-
pflicht befreit, soweit Sie , der Halter oder E igentümer als Fahrzeuginsasse , der das 
Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtver-
letzung weder für den E intritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Dies gilt entsprechend, 
wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen G efahrerhöhung (§§ 23 und 26 
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind.
D.2.4 G egenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene 
Straftat erlangt (z . B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.
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E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht
E .1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
E .1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im 
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich
mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.
Aufklärungspflicht
E .1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des 
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere 
folgende Pflichten beachten:
•  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen 

Feststellungen zu ermöglichen und die dabei vorgeschriebenen Wartezeiten zu 
beachten (Unfallflucht).

•  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Fest-
stellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. 
Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder 
entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die Feststellungen unverzüglich 
nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch).

•  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise 
zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

•  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen 
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

•  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses 
und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

Schadenminderungspflicht
E .1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei E intritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns 
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.
Anzeige von Kleinschäden
E .1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 Euro 
beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall 
erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E .1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z . B. Klage , 
Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.
E .1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind 
berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem 
müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angefor-
derte Unterlagen zur Verfügung stellen.
Bei drohendem Fristablauf
E .1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von 
uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer 
Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
E .1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abwei-
chend von E .1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
Anzeige des Versicherungsfalls bei G lasbruch
E .1.3.2 Bei G lasbruchschäden sind Sie abweichend von E .1.1.1 verpflichtet, uns 
dies unverzüglich anzuzeigen.
E inholen unserer Weisung
E .1.3.3 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitver-
sicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies 
gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  
Anzeige bei der Polizei
E .1.3.4 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von 
500 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzu-
zeigen.

E.1.4 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
E .1.4.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müssen die aus 
dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden melden. 
Dies gilt auch, wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaf-
fen, eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.
Medizinische Versorgung
E .1.4.2 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen Sie 
unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.
Medizinische Aufklärung
E .1.4.3 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise 
Auskünfte von 
• Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
• anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.

Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu 
können Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte 
direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns 
zur Verfügung stellen.
Wir beauftragen Ärzte , falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die not-
wendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte als-
bald erstellt werden.
Frist zur Feststellung und G eltendmachung der Invalidität
E .1.4.4 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und G eltendma-
chung der Invalidität nach A .3.5.1.3.

E.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung
Anzeigepflicht
E .1.5.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
nach dem Umweltschadensgesetz führen könnte , – soweit zumutbar – sofort 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben worden sind.
Aufklärungspflicht
E .1.5.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu 
informieren über:
•   die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die 

zuständige Behörde , 
•   behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umwelt-

schadens Ihnen gegenüber, 
•   die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwen-

dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens, 
• den Erlass eines Mahnbescheids, 
• eine gerichtliche Streitverkündung, 
•   die E inleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.
Besondere Schadenminderungspflicht
E .1.5.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. 
Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände , die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, 
müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden. 
E .1.5.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind 
unverzüglich mit uns abzustimmen.
E .1.5.5 G egen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang 
mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforder-
lichen Rechtsbehelfe einlegen. E iner Weisung durch uns bedarf es nicht.
E .1.5.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines 
Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im 
Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem 
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E .2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E .1 geregelten Pflichten, haben Sie 
keinen Versicherungsschutz . Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
E .2.2 Abweichend von E .2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 
Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- 
oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir haben 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E .2.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt.
E .2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000, 
wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E .1.1.3 und E .1.1.4 
• vorsätzlich und 
• in besonders schwerwiegender Weise 
verletzt haben. Dies ist z . B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines 
Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E .2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
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Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten
E .2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach 
• E .1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 
• E .1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E .1.2.4 (Prozessführung durch uns) oder 
• E .1.2.5 (Drohender Fristablauf) 
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der 
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 
•  Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehr-

betrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei. 
•  Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich 

dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinn-
gemäße Anwendung.
Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versiche-
rungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes 
geregelt ist. E ine andere Regelung ist die G eltendmachung von Ansprüchen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung nach A .1.2.
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies 
auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
E ine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: G egenüber mitversi-
cherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 
•  die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitver-

sicherten vorliegen oder 
•  diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrläs-

sigkeit nicht bekannt waren. 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
G .1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.
Versicherungsjahr
G .1.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde , entspricht ein Versicherungsjahr 
dem Zeitraum eines Jahres.
Automatische Verlängerung
G .1.3 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert 
er sich zum Ablauf um jewe ils e in we iteres Jahr, wenn nicht S ie oder wir den 
Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des 
Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versiche-
rungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag eines jeden Jahres beginnen zu 
lassen.
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G .1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der 
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz gemäß B.2.5 zu 
kündigen.
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .2.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. 
G .2.3.1 Die Kündigung muss uns in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung innerhalb 
eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. 
G .2.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie uns innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.
G .2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G .2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Ver-
trag nach G .7.1 oder G .7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwer-
bers erst ab Kenntnis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger 
Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags endet.
G .2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und 
legt bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies auto-
matisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum 
Beginn der neuen Versicherung wirksam und umfasst entgegen G .4.1 alle Versi-
cherungsarten, die Bestandteil der Kfz-Versicherung sind.

Kündigung bei Beitragserhöhung
G .2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach K .1 den 
Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung über die Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden 
wäre . Wir teilen Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen 
wir bei einer Beitragserhöhung nach K .1 den Unterschied zwischen bisherigem und 
neuem Beitrag kenntlich.
Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G .2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5 und erhöht sich 
der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne E inhaltung einer Frist kündigen.
Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
G .2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K .3, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung kündigen. Die 
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor 
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag 
kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G .3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G .3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. 
Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
G .3.3 Nach dem E intritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. 
G .3.3.1 Die Kündigung muss Ihnen in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung inner-
halb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. 
G .3.3.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss sie Ihnen innerhalb eines Monats 
zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das G leiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die 
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen. 
G .3.3.3 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G .3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen 
trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C .2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere 
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C .2.4).
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei G ebrauch des Fahrzeugs
G .3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei G ebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt, 
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kenntnis 
erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.
Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G .3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach L.5, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die 
Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündi-
gung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G .3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G .7 können 
wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines 
Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder 
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.
Kündigung bei Widerspruch nach einer Bedingungsanpassung
G .3.8 Widersprechen Sie einer Bedingungsanpassung nach O , können wir den 
Vertrag in Textform innerhalb von sechs Wochen nach Zugang Ihres Widerspruchs 
kündigen. Voraussetzung ist, dass uns das Festhalten an dem Vertrag ohne die 
Anpassung nicht zumutbar ist. Unsere Kündigung erfolgt mit einer Frist von acht 
Wochen zum Ende eines Monats.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten oder Bausteine
Kündigung einzelner Versicherungsarten
G .4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Kfz-Unfall- sowie die Kfz-Umweltschadenversi-
cherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge . Die Kündigung eines dieser 
Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. Jedoch endet mit der Kfz-Haft-
pflichtversicherung auch die für dasselbe Fahrzeug bestehende Kfz-Umweltscha-
denversicherung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
G .4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem 
dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.
G .4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen 
nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdeh-
nen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer 
Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht 
einverstanden sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versiche-
rung zu kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.
Kündigung einzelner Bausteine
G .4.4 Sie können die Bausteine G AP-Deckung und BBB-Deckung zum Beginn des 
jeweiligen Folgetages kündigen.
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G.5 Zugang der Kündigung
E ine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G .7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. 
Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversicherung.
G .7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben 
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Das gilt auch für die S F-Klasse des Erwerbers, die entsprechend 
seinem bisherigen Schadenverlauf ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, 
der auf den Übergang der Versicherung folgt.
G .7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von 
Ihnen oder vom Erwerber verlangen.
Anzeige der Veräußerung
G .7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs 
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzun-
gen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.
Kündigung des Vertrags
G .7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G .2.5 und G .2.6 oder 
wir nach G .3.7 den Vertrag kündigen.
Zwangsversteigerung
G .7.6 Die Regelungen gemäß G .7.1 bis G .7.5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung)
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 

G.9 Was ist beim Einschluss von Bausteinen zu beachten?
Sie können die Bausteine G AP-Deckung und BBB-Deckung zum Beginn des jewei-
ligen Folgetages in den Vertrag einschließen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten 
Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
Ruheversicherung
H .1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht beendet.
H .1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die 
Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, wenn 
die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen beträgt oder Sie die uneinge-
schränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes verlangen. 
H .1.3 Die Regelungen nach H .1.1 und H .1.2 gelten nicht für Verträge mit ausdrück-
lich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.
Umfang der Ruheversicherung
H .1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der 
Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz .
Der Ruheversicherungsschutz umfasst
• die Kfz-Haftpflichtversicherung,
•  die Teilkasko, wenn für das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung 

eine Voll- oder Teilkasko bestand,
• die Kfz-Umweltschadenversicherung.
Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H .1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug 
• in einem E instellraum (z . B. einer E inzel- oder Sammelgarage) oder 
• auf einem umfriedeten Abstellplatz (z . B. durch Zaun, Hecke, Mauer umschlossen)
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das Fahrzeug außerhalb dieser 
Räumlichkeiten auch nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind wir unter 
den Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei. 
Wiederanmeldung
H .1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetrieb-
setzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der 
Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.
Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
H .1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach 
der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
H .1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit 
einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir 
das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung 
des Vertrags aufzufordern. 

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H .2.1 Für Fahrzeuge , die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren 
wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen Kenn-
zeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).
H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und H.1.5.

H .2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter 
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz , wenn diese Fahrten 
• im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder 
•  wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung 

durchgeführt werden.
Besonderheiten bei der Zahlweise
H .2.4 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, beginnt 
der Vertrag mit der Saison. Der Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn oder, wenn der 
Vertrag innerhalb der Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.
H.2.5 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird die tat-
sächliche Dauer des Versicherungsschutzes innerhalb der Saison anteilig berechnet.
H .2.6 Für Fahrzeuge , die ein Saisonkennzeichen führen, ist nur eine jährliche 
Beitragszahlung möglich. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung
H .3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz auch für 
Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für 
die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.
Was sind Zulassungsfahrten?
H .3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulas-
sungsverfahren stehen. Dies sind: 
•  Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette sowie Fahrten zur 

Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheitsprüfung innerhalb des 
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempel-
ten Kennzeichen, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches erteilt hat.

•  Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher zugeteilten Kenn-
zeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs.

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die E instufung 
Ihres Vertrags in eine S F-Klasse und der sich daraus ergebende Beitragssatz nach 
Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für:
• Anhänger und Auflieger
• Kraftfahrzeuge , die ein Ausfuhrkennzeichen führen
• Kurzzeitkennzeichen
• Abschleppwagen
• Leichenwagen
• Selbstfahrervermiet-Pkw
• Autokräne
• Omnibusse

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die 
S F-Klasse 0 eingestuft.

I.2.2 Sonderersteinstufungen
Sonderersteinstufung in S F-Klasse 3
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird 
er in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn die folgende Voraussetzung erfüllt wird:
Für Sie oder Ihren Partner nach I.2.6 besteht bei uns bereits eine Kfz-Haftpflicht-
versicherung für einen Pkw oder einen Lkw mit bis zu 3,5 t zulässigem G esamtge-
wicht, die mindestens in die S F-Klasse 3 eingestuft ist.
Diese Regelung gilt für landwirtschaftliche Zugmaschinen.
Ausnahmen
I.2.2.2 Die Sonderersteinstufungen nach I.2.2 gelten nicht für 
• Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen.
• Verträge , für die eine unterjährige Vertragslaufzeit vereinbart wurde .
Wegfall der Voraussetzungen
I.2.2.3 Wurde eine Sondereinstufung des Vertrags vorgenommen, müssen Sie uns 
unverzüglich informieren, wenn eine der dort genannten Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt wird. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der auf den E intritt der Ände-
rung folgt, so behandelt, als wäre er bei Abschluss ohne diese Sonderregelung 
eingestuft worden.
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I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der 
Vollkasko

Ist das versicherte Fahrzeug 
•  ein Lkw bis 3,5 t zulässigem G esamtgewicht oder eine landwirtschaftliche Zug-

maschine
•  und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer 

Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G .1.2), 
können Sie verlangen, dass die E instufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haft-
pflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug oder 
für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten zwölf Monate bereits 
eine Vollkasko bestanden hat. In diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf 
der Vollkasko nach I.6.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der S F-Klasse 0 begonnen, stufen 
wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrer-
laubnis für Pkw oder Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:
• Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
• Ihre Fahrerlaubnis ist gemäß I.2.5 anerkannt.
Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und E inreichung einer Fotokopie des 
Führerscheins zu führen.
Der Vertrag wird ab der Änderung so behandelt, als hätten Sie ihn zu diesem Zeit-
punkt erstmalig abgeschlossen.

I.2.5 Anerkannte Fahrerlaubnisse
Anerkannt werden Fahrerlaubnisse aus den Mitgliedsländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (E WR), den USA , Japan und Kanada . Fahrerlaubnisse aus 
anderen Staaten werden anerkannt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrer-
laubnisverordnung 
•  ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden 

können oder 
• nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.
I.2.6 Partner
Als Partner gilt Ihr Ehepartner, Ihr nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetrage-
ner Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher G emeinschaft lebender Partner.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zu Beginn jedes Versicherungsjahres nach seinem Schaden- 
verlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. 
Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung dafür maßgeblich, 
welchem Kalenderjahr der Schaden zugeordnet wird.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt – unabhängig von der Zahlweise – immer ab Beginn des 
neuen Versicherungsjahres.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
I.3.2.1 Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und 
hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird 
Ihr Vertrag ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres in die nächst bessere 
S F-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 
I.3.2.2 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres unun-
terbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres aus der S F-Klasse � , 0, S oder M bei schadenfreiem Verlauf in die 
S F-Klasse 1 ein. 
I.3.2.3 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres 
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz , wird er bei schadenfreiem Verlauf ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres in die nächst bessere S F-Klasse eingestuft. 
Besserstufung bei Saisonkennzeichen
I.3.2.4 Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
(siehe H .2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besser-
stufung nach I.3.2.1 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.3 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er ab 
Beginn des nächsten Versicherungsjahres nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 
zurückgestuft. 

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 E in schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraussetzun-
gen vor: 
•  Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununter-

brochen bestanden und 
•  uns wurde in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet, für das wir Entschädi-

gungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten 
für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse .

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als scha-
denfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen:

•  nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander 
oder mit Sozialversicherungsträgern oder

•  wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung. Dies gilt 
nicht bei G espannen.

b  Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmel-
dung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben.

c  Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang.

d  Wir leisten in der Vollkasko oder bilden Rückstellungen für ein Schadenereignis, 
das unter die Teilkasko fällt.

e  Sie nehmen Ihre Vollkasko nur deswegen in Anspruch, weil eine Person mit 
einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereig-
nis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer 
keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilwei-
se versagt hat.

Kfz-Umweltschadenversicherung
I.4.1.3 E in Schaden, der ausschließlich öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz auslöst, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt sind, führt nicht zu einer Rückstufung.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 E in schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während 
eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen 
sind die Fälle nach I.4.1.2.
I.4.2.2 G ilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, 
leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden 
Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres zurück.

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn 
Sie uns unsere Entschädigung freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine Erstattung, die 
ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt. Um Ihnen hierzu G elegen-
heit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über 
die Höhe unserer Entschädigung. Voraussetzung ist, dass unsere Entschädigung 
nicht mehr als 500 Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von 
sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungsver-
trag als schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des 
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir eine weitere Entschädigung leisten, 
führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

I.5.2 Vollkasko
Sie können eine Rückstufung in der Vollkasko vermeiden, wenn Sie uns unsere 
Entschädigung innerhalb von sechs Monaten freiwillig erstatten. Freiwillig ist eine 
Erstattung, die ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erfolgt.

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem anderen 
Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter 
den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:
Fahrzeugwechsel
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft.
Rabatttausch
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug 
und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und 
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.
Schadenverlauf einer anderen Person
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren 
und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.
Versichererwechsel
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer aus dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum (E WR), der Schweiz , den USA , Japan oder Kanada zu 
uns gewechselt.
Zusätzliches Fahrzeug
I.6.1.5 Sie versichern ein zusätzliches Fahrzeug bei uns und beantragen die Über-
nahme des Schadenverlaufs aus Ihrem bereits vorhandenen Vertrag. Der Vertrag 
für das bereits versicherte Fahrzeug wird nach I.2 eingestuft.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:
Fahrzeuggruppe
I.6.2.1 Die Fahrzeuge , zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, 
gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der 
Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als 
das Fahrzeug, auf das übertragen wird.
a Untere Fahrzeuggruppe:
  Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, C ampingfahrzeuge bzw. Wohnmo-

bile Krankenwagen sowie Lkw bis 3,5 t G esamtgewicht im Werk- und Güterverkehr.
b Mittlere Fahrzeuggruppe:
  Taxen, Mietwagen, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Zugmaschinen im Werk-

verkehr, Lkw im Werkverkehr über 3,5 t zulässigem G esamtgewicht.
c Obere Fahrzeuggruppe:
  Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Lkw über 3,5 t zulässigem 

G esamtgewicht im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Sonder-
fahrzeuge außer Krankenwagen.
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G emeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der 
Vollkaskoversicherung nur zusammen.
Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen 
Person nach I.6.1.3
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für den 
Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen gefah-
ren wurde . Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
a  Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Partner nach I.2.6, ein E ltern-

teil, Ihr Kind oder Ihren Arbeitgeber.
b  Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwie-

gend von Ihnen gefahren wurde , glaubhaft. Hierzu gehört insbesondere:
•  E ine Erklärung in Textform von Ihnen und der anderen Person. Ist die andere 

Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend.
•  Die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für 

den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.
c  Die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie ein-

verstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf.
d  Die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Über-

nahme nicht mehr als zwei Jahre zurück.
I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den 

Schadenverlauf aus?
Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung 
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetrieb-
setzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, 
Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:
a  Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate , übernehmen wir den Scha-

denverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.
b  Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate, aber nicht länger als zehn 

Jahre, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand.
c  Beträgt die Unterbrechung mehr als zehn Jahre , übernehmen wir den 

schadenfreien Verlauf nicht.
Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.3.2 In dem Versicherungsjahr, das in dem auf die Übernahme folgenden Kalen-
derjahr beginnt, richtet sich die E instufung des Vertrags nach dessen Schaden-
verlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der 
Übernahme bestand:
a  Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens 

sechs Monate , wird der Vertrag entsprechend seinem Verlauf so eingestuft, als 
hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden.

b  Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als 
sechs Monate , unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
können nur zusammen abgegeben werden.
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die 
S F-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach I.2 bekommen hätten. 
Befand sich Ihr Vertrag in der S F-Klasse M oder S, bleibt diese E instufung bestehen.
I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags 
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende 
Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
• Art und Verwendung des Fahrzeugs,
• Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
•  Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung,
•  Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht 

auf seinen Schadenfreiheitsrabatt ausgewirkt haben,
•  ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren 

Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind, und
•  ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt 

worden sind.
I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und 
der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir 
berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und 
dem versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonderein-
stufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 – werden nicht berücksichtigt.

J Wohnsitz
Der Beitrag richtet sich nach dem Schadenbedarf, der auf Basis der Postleitzahl 
des Wohnsitzes des Fahrzeughalters ermittelt wird.

K Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Tarifänderung
K .1.1 Wir sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung berechtigt und verpflichtet, die für 
bestehende Verträge geltenden Tarife und Beiträge jährlich unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik 
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. Dabei dürfen nur die seit der Fest-
setzung bzw. letzten Anpassung des Tarifs eingetretenen und im nächsten Versiche-
rungsjahr erwarteten Veränderungen der Schaden- und Kostenentwicklung berück-
sichtigt werden. Die neuen Beiträge dürfen nicht höher sein als die Beiträge des 
Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem 
Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.
K .1.2 Ergibt die Anpassung gemäß K .1.1 eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie 
nur wirksam, wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichmachung des 
Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie in Textform über Ihr Recht nach 
K .4 belehren.
K .1.3. In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderungen von Merk-
malen zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 einbezogen, wenn sie gleichzeitig 
wirksam werden. Dies gilt nicht für Beitragsveränderungen, die sich aufgrund des 
Schadenverlaufs oder sonstiger Änderungen des konkreten Versicherungsvertrags 
ergeben (z . B. wegen der Änderung eines bei Ihnen eingetretenen Umstands).
K .1.4 Ergibt die Anpassung eine Verminderung des Tarifbeitrags, sind wir verpflich-
tet, den Beitrag vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres an auf die Höhe 
des neuen Tarifbeitrags zu senken.
K .1.5 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

K.2 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, sobald 
wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflich-
tet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu erhöhen.

K.3 Änderung der Tarifstrukturen
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S F-Klassen, Bestimmungen für S F-Klas-
sen, Wohnsitz , Tarifgruppen sowie die Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß 
Anhang 2 zu ändern, wenn die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grund-
sätzen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die 
geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
wirksam. In diesem Fall haben Sie nach G .2.9 ein Kündigungsrecht.

K.4 Kündigungsrecht
K .4.1 Kommt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Tarifänderung, so 
haben Sie ein Kündigungsrecht nach G .2.7.
K .4.2 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
nach Abschnitt I ändern.

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung
Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein Merkmal zur Beitragsberechnung 
gemäß Anhang 2 oder Berufsgruppen (Tarifgruppen) gemäß Anhang 3, berechnen 
wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragser-
höhung führen.

L.3 Auswirkung auf den Beitrag
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.
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L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung
Anzeige von Änderungen
L.4.1 Die Änderung eines der Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.
Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten 
Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 und Berufsgruppen (Tarifgrup-
pen) gemäß Anhang 3 zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende 
Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen.
Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung 
gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn des laufen-
den Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung entspricht.
L.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen 
vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet wor-
den, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahres-
beitrags für das laufende Versicherungsjahr zu zahlen. Insoweit werden unsere 
Rechte nach § 19 Abs. 2 (siehe auch M.2.1), 24 und 26 Versicherungsvertrags-
gesetz ausgeschlossen.
L.4.5 Außerdem kann sich bei einem Schadenereignis die Selbstbeteiligung 
gemäß A .2.5.8.2 erhöhen.
Folgen von Nichtangaben
L.4.6 Kommen Sie während der Laufzeit des Vertrags unserer Aufforderung in Text-
form, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht nach, sind wir 
berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres 
nach den für Sie ungünstigsten Annahmen neu zu berechnen, wenn
•  wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde 

gelegten Annahmen hingewiesen
• und wir Ihnen eine Antwortfrist von mindestens vier Wochen gesetzt haben.

L.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwendung des 
Fahrzeugs gemäß Anhang 4, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung 
nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als 
E inheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist.
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G .3.6 kündigen oder den 
Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach 
G .2.8.

M Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren Verletzung

M.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
G efahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt 
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne 
des Satzes 1 in Textform stellen. G efahrerheblich sind die Umstände , die geeignet 
sind, auf unseren Entschluss E influss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

M.2 Rücktritt
Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
M.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.2.2 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-
det, Kenntnis erlangen.
M.2.3 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.
Ausschluss des Rücktrittsrechts
M.2.4 Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.2.5 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht haben.
M.2.6 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Folgen des Rücktritts
M.2.7 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz . 
M.2.8 Treten wir nach E intritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Ver-
sicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den E intritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz , wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.
M.2.9 Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

M.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
M.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte , können wir den 
Versicherungsvertrag unter E inhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.2 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
M.3.3 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 
M.3.4 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
M.3.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände , aber zu anderen Bedingungen geschlos-
sen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
M.3.6 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung 
berechtigt, Kenntnis erlangen. 
M.3.7 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten G efahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
M.3.8 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die G efahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Schriftform kündigen.

M.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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N Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

N.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann
N .1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind 
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergeb-
nis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e .V. 
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde @ versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle . Wir haben uns verpflichtet an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z . B. über eine Webseite oder per E-Mail) 
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch an die Plattform 
http://ec.europa .eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
N .1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für 
uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht.
Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (Ba F in)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle @ bafin.de
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 
Bitte beachten Sie , dass die Ba F in keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden kann.
Rechtsweg
N .1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Kasko-
versicherung können Sie auch das Sachverständigenverfahren nach A .2.6 nutzen.

N.2 Gerichtsstände 
Wenn Sie uns verklagen
N .2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei 
folgenden G erichten geltend machen:
• dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht, das für unseren G eschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist.
Wenn wir Sie verklagen
N .2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei fol-
genden G erichten geltend machen:
• dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres 

Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren G eschäfts- oder 
G ewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder G eschäftssitz ins Ausland verlegt
N .2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz , G eschäftssitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz , G eschäftssitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt 
abweichend der Regelungen nach N .2.2 das G ericht als vereinbart, das für unse-
ren G eschäftssitz zuständig ist.

O Bedingungsanpassung
O.1 Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen Regelungen Ihrer Versicherungsbe-
dingungen mit Wirkung für Ihren bestehenden Vertrag zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden.
Unwirksamkeit einer Regelung 
O .2 E ine Regelung ist durch eines der folgenden Ereignisse unwirksam geworden:
•  Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer G esetze oder Rechtsverordnungen, 

auf denen die Bedingungen des Versicherungsvertrags beruhen;
• Höchstrichterliche Rechtsprechung;
•  Bestandskräftiger Verwaltungsakt von Versicherungsaufsichts- oder Kartellbehör-

den, weil die Regelung mit geltendem Recht nicht für vereinbar erklärt werden kann 
oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstößt.

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Entscheidung gegen ein 
anderes Versicherungsunternehmen richtet. Voraussetzung ist, dass die für unwirk-
sam erklärte Regelung im Wesentlichen mit der Regelung in Ihren Versicherungsbe-
dingungen inhaltsgleich ist.
Regelungen, die angepasst werden können 
O.3 Wir können nur Regelungen zu folgenden Themen anpassen:
• Leistungen (Leistungsumfang, -einschränkungen und -ausschlüsse)
• Ihre Pflichten beim G ebrauch des Fahrzeugs oder im Schadenfall
• Beitragszahlung und Beitragsänderung
• Laufzeit und Kündigung des Vertrags

Voraussetzungen der Anpassung
O.4 E ine Anpassung setzt voraus:
•  G esetzliche Vorschriften enthalten keine Regelungen, die an die Stelle der 

unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
•  E in ersatzloser Wegfall der unwirksamen Regelung stellt keine angemessene 

Lösung dar, die den typischen Interessen der Vertragspartner gerecht würde .
Inhalt der Neuregelung
O.5 Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsausle-
gung. Das bedeutet, dass die unwirksame Regelung durch eine Regelung ersetzt 
wird, die Sie und wir als angemessene und den beiderseitigen typischen Interessen 
gerechte Lösung gewählt hätten, wenn Ihnen und uns die Unwirksamkeit der Rege-
lung bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre.
Durchführung der Bedingungsanpassung 
O.6 Die angepasste Regelung teilen wir Ihnen in Textform (z . B. Brief, Fax oder 
E-Mail) spätestens 6 Wochen vor ihrem Wirksamwerden mit und erläutern sie. In 
unserer Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr Widerspruchsrecht hin. Die Anpassung gilt 
als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 6 Wochen ab Zugang widersprechen. 
Es reicht aus, dass Sie Ihren Widerspruch innerhalb der Frist absenden. Widerspre-
chen Sie fristgerecht, tritt die Anpassung nicht in Kraft. Im Falle Ihres Widerspruchs 
haben wir ein Kündigungsrecht nach G .3.8. 

P Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsaktionen bzw. Embargos der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika , soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Mietwagen, Taxen
1.1 Einstufung von Mietwagen, Taxen in SF-Klassen und Beitragssätze

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Mietwagen, Taxen
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

1.2.2 Vollkasko

2 Für übrige Fahrzeuge

2.1 Einstufung von übrigen Fahrzeugen in SF-Klassen und Beitragssätze
in S F-Klasse Kfz-Haftpflicht  Vollkasko
30 16 22
29 17 22 
28 17 22
27 17 22
26 18 23
25 18 23
24 18 23
23 19 23
22 19 23
21 20 24
20 20 24
19 21 24
18 21 25
17 22 25
16 22 25
15 23 26
14 24 26
13 25 27
12 26 27
11 27 28
10 28 29
9 30 29
8 31 30
7 33 31
6 35 32
5 38 34
4 42 36
3 46 38
2 50 40
1 56 43
1/2 65 46
0 80 55
S 75 50
M 120 80

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei übrigen Fahrzeugen
2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
aus bei 1 bei 2 bei 3  
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 13 6 2
29 13 6 2
28 13 6 2
27 12 5 1
26 12 5 1
25 11 5 1
24 11 5 1
23 10 4 1
22 10 4 1 
21 10 4 1
20 10 4 1
19 8 3 1
18 8 3 1/2
17 8 3 1/2
16 7 3 1/2
15 7 3 1/2
14 6 2 0
13 6 2 0
12 5 2 0
11 5 2 0
10 4 1 0
9 4 1 0
8 3 1/2 0
7 3 1/2 0
6 2 1/2 M
5 2 1/2 M
4 1 0 M
3 1/2 0 M
2 1/2 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

aus  
S F-K lasse

be i 1 
Schaden 
nach S F-K lasse

be i 2 
Schäden 
nach S F-K lasse

be i 3 
Schäden 
nach S F-K lasse

20 13 9 6
19 13 9 6
18 13 9 6
17 13 9 6
16 11 7 4
15 11 7 4
14 10 7 4
13 9 6 3
12 8 5 2
11 7 4 1
10 7 4 1
9 6 3 1
8 5 2 0
7 4 1 0
6 3 1 0
5 2 0 M
4 1 0 M
3 1 0 M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

aus  
S F-K lasse

be i 1 
Schaden 
nach S F-K lasse

be i 2 
Schäden 
nach S F-K lasse

be i 3 
Schäden 
nach S F-K lasse

20 13 9 6
19 13 9 6
18 13 9 6
17 13 9 6
16 11 7 4
15 11 7 4
14 10 7 4
13 9 6 3
12 8 5 2
11 7 4 1
10 7 4 1
9 6 3 1
8 5 2 0
7 4 1 0
6 3 1 0
5 2 0 M
4 1 0 M
3 1 0 M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

in S F-K lasse Kfz-H aftpflicht Vollkasko

20 25 38
19 25 38
18 25 39
17 26 40
16 27 41
15 28 41
14 29 42
13 30 43
12 32 45
11 33 46
10 35 47
9 37 49
8 39 50
7 41 52
6 44 54
5 47 56
4 51 59
3 55 62
2 59 65
1 65 70
1/2 75 75
0 80 80
S 120 100
M 150 120
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2.2.2 Vollkasko
aus bei 1 bei 2 bei 3 
S F-Klasse Schaden Schäden Schäden

nach S F-Klasse nach S F-Klasse nach S F-Klasse
30 9 2 0
29 8 2 0
28 8 2 0 
27 8 2 0
26 8 2 0 
25 8 2 0
24 7 2 0
23 7 2 0
22 7 2 0
21 6 1 0
20 6 1 0
19 6 1 0
18 6 1 0
17 5 1 0
16 5 1 0 
15 5 1 0
14 4 1/2 M
13 4 1/2 M
12 4 1/2 M
11 3 1/2 M
10 3 1/2 M
9 2 1/2 M
8 2 0 M
7 2 0 M 
6 1 0 M
5 1 0 M
4 1/2 M M
3 1/2 M M
2 0 M M
1 0 M M
1/2 0 M M
0 M M M
S M M M
M M M M

Anhang 2: Merkmale zur Beitragsberechnung
1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Lkw, landwirtschaftlichen 

Zugmaschinen und Anhängern im Werk- und Güterverkehr 

1.1 Abweichende Haltereigenschaft
1.1.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflichtund Kaskoversicherung danach, 
auf wen der Lkw bis 3,5 t G esamtgewicht oder die landwirtschaftliche Zugmaschine 
zugelassen ist. Wenn das Fahrzeug nicht auf Sie zugelassen ist, erheben wir einen 
Zuschlag von 20 %.
1.1.2 Den Zuschlag erheben wir nicht bei Zulassung auf:
a  den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher G emeinschaft lebenden (Ehe-)

Partner
b  ein behindertes Kind oder einen behinderten E lternteil des Versicherungsneh-

mers
c  einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs 

(gilt nur bei der Erstzulassung von Neufahrzeugen)
d Ihre F irma oder deren F irmeninhaber

1.2 Fahrzeugdaten
Bei der Beitragsberechnung werden die nachfolgenden Merkmale berücksichtigt:
•  Motorleistung (Lkw und Zugmaschine)
•  zulässiges G esamtgewicht (Lkw und Anhänger)

1.3 Einsatzgebiet
1.3.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Lkw, Zugmaschinen und Anhän-
gern im Güterverkehr, richtet sich in der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung 
nach dem anzugebenden E insatzgebiet.
1.3.2 Es gilt die E inteilung
K lasse E insatzgebiet

1
2
3

D eutschland
Europä ische Union
Europa

1.4 Aufbau von Lkw, Anhängern und Aufliegern
1.4.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Lkw, Anhängern und Aufliegern 
richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der von Ihnen anzu-
gebenden Aufbauart.
1.4.2 Es gilt folgende E inteilung:
K lasse Aufbauart

1
2
3
4
5

Norma laufbau, offener Kasten
Norma laufbau, offener Kasten mit Plane und Spriege l
Norma laufbau, geschlossener Kasten
K ipper
Sonstiges; Sonder-/Spezialaufbau (z . B. Mischtrommel, Siloaufbau, 
Tankaufbau)

2 Zahlweise und Zahlungsweg  
Der Beitrag richtet sich bei allen Wagnissen nach der Zahlweise und dem Zahlungs-
weg.
K lasse Z ahlwe ise und Z ahlungsweg

1
2
3
4
5
6
7

Jährlich mit S E PA-Lastschriftverfahren
Halbjährlich mit S E PA-Lastschriftverfahren
Vierteljährlich mit S E PA-Lastschriftverfahren
Monatlich mit S E PA-Lastschriftverfahren
Jährlich ohne S E PA-Lastschriftverfahren
Halbjährlich ohne S E PA-Lastschriftverfahren
Vierteljährlich ohne S E PA-Lastschriftverfahren

3 Zugangsweg
Durch Ihre Mitgliedschaft bei einem Kooperationspartner von DBV erhalten Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen Sonderkonditionen. Fällt eine dieser Vorausset-
zungen weg oder endet Ihre Mitgliedschaft, so haben Sie dies unverzüglich anzuzei-
gen. Die Sonderkonditionen entfallen dann ab dem Tag, der dieser Änderung folgt.

Anhang 3: Berufsgruppen (Tarifgruppen)

1 Tarifgruppe N
Es gilt die Tarifgruppe N .

Anhang 4: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge , mit Ausnahme von 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

2 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne 
G estellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind 
oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs 
Monate überlassen werden.

3 Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger G elegenheitsverkehr 
gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse , 
Güterfahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge).

4 Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereit-
hält und mit denen er auch am Betriebssitz oder während der Fahrt entgegen-
genommene Beförderungsaufträge zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel 
ausführt.

5 Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Auflie-
gern nur für eigene Zwecke durch eigenes Personal des Unternehmens oder von 
Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur 
Verfügung gestellt worden ist. Die Beförderung darf hierbei nur eine Hilfstätigkeit im 
Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens sein.

6 Gewerblicher Güterverkehr
G ewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige , entgeltliche Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern für Andere .

7 Landwirtschaftliche Zugmaschinen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zugmaschinen und 
Raupenschlepper oder Anhänger, die wegen ihrer Verwendung in der Land- und 
Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt sind und ein amtliches 
grünes Kennzeichen führen.

8 Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge , die ausschließlich oder überwiegend zum 
Ziehen von Anhängern oder Aufliegern gebaut sind, mit Ausnahme von landwirt-
schaftlichen Zugmaschinen.
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Die Sonderbedingungen für O ldtimer können für folgende Fahrzeuge 
vereinbart werden:

Versicherbare Fahrzeuge
O ldtimer mit Erstzulassung bis 31.12.1979
O ldtimer sind Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 1979 und älter, die ausschließlich 
durch Personen ab einem Alter von 23 Jahren genutzt werden und deren Zustand 
der Note 3 oder besser entspricht. Halter und Versicherungsnehmer sind identische 
Personen.
O ldtimer mit Erstzulassung zwischen 1.1.1980 bis 31.12.1991 
O ldtimer-Pkw mit Erstzulassung zwischen 01.01.1980 und 31.12.1991 müssen im 
Positiv-Katalog für O ldtimer-Pkw mit Erstzulassung ab 1980 aufgeführt sein. Sie 
haben einen Marktwert von mindestens 4.000 Euro und mindestens Zustandsnote 
2 lt. aktuellem Marktwert-Gutachten, welches zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht älter als zwei Jahre sein darf. Sie werden ausschließlich durch Personen ab 
einem Alter von 30 Jahren genutzt. Halter und Versicherungsnehmer sind identische 
Personen.
Rote Dauerkennzeichen für O ldtimer-Sammler („07er-Kennzeichen“) sind über den 
Tarif für O ldtimer mit Erstzulassung ab 1980 nicht versicherbar.
Nicht versicherbare Fahrzeuge
Wohnmobile , Replikas, Fahrzeuge im gewerblichen E insatz sowie Fahrzeuge , 
die zu Werbezwecken eingesetzt werden, können nicht zu O ldtimer-Konditionen 
versichert werden.

Voraussetzungen für die Versicherung von Oldtimern
Originalzustand
O ldtimer befinden sich weitestgehend im Originalzustand oder wurden originalge-
treu restauriert. Leichte Veränderungen, z . B. Felgen, Lackierung (außer Airbrush-
Lackierungen), Accessoires, Innenausstattung, Umrüstung auf Katalysator, Umbau 
von Trommel- auf Scheibenbremsen sind akzeptabel.
Für Umbauten können die Sonderbedingungen für O ldtimer nicht vereinbart werden. 
Als Umbau gelten Veränderungen der Karosserie, des Fahrwerks, des Motors und/
oder Technik (z . B. Bremsanlage und Federung), Airbrush-Lackierungen/Folierungen
sowie ein Überrollkäfig. 
Kein Alltagsfahrzeug
O ldtimer werden nicht als Alltagsfahrzeuge im täglichen G ebrauch eingesetzt, son-
dern dienen vornehmlich der Pflege technischen Kulturgutes. Sie zeichnen sich 
deshalb durch geringe jährliche Fahrleistungen (max. 8.000 km) aus. E in Pkw für 
den täglichen G ebrauch muss vorhanden sein.
G aragenfahrzeug
O ldtimer werden am Heimatort nach G ebrauch regelmäßig in einem abschließ-
baren Raum (E inzel-/Doppelgarage oder nicht öffentliche Tief-/Sammelgarage) 
abgestellt.
O ldtimer mit Rotem Dauerkennzeichen
Versicherungsschutz wird gem. § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (F ZV) über-
nommen für:
• An und Abfahrt sowie Teilnahme an O ldtimer-Veranstaltungen

(z . B. Veteranen-Rallyes, Messen, C lub-Treffen)
• Fahrten zur Begutachtung, Prüfung, Reparatur und Wartung
• Überführungsfahrten an einen anderen Standort
• Fahrten zur Feststellung bzw. zum Nachweis der G ebrauchsfähigkeit 
Werden nach Vertragsabschluss weitere Fahrzeuge durch die Zulassungsstelle in 
das Fahrzeugscheinheft eingetragen, ist uns diese Erweiterung umgehend zu mel-
den. Folgende Unterlagen müssen Sie uns übermitteln:
• E ine Kopie des aktuellen Fahrzeugscheinheftes sowie
• vier aktuelle Farbfotos (schräg von vorn und hinten, Innenraum, Motorraum) und 
• die bisherigen Fahrzeugpapiere der weiteren Fahrzeuge.
E ine Kaskoversicherung beginnt erst nach Zusendung der erforderlichen Unterlagen 
und Bestätigung durch uns. Werden Fahrzeuge nach Vertragsabschluss ausgetra-
gen, z . B. aufgrund Verkauf, teilen Sie uns das bitte umgehend mit und übermitteln 
uns eine Kopie des aktuellen Fahrzeugscheinheftes.
Was ist, wenn die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen?
E ine Versicherung nach dem O ldtimer-Sondertarif ist nur möglich, wenn die bezeich-
neten Voraussetzungen vorliegen und nachgewiesen sind. Liegen die Nachweise bei 
Ausstellung des Versicherungsscheins noch nicht vor, wird Ihnen der O ldtimer-Sonder- 
tarif vorläufig aufgrund Ihrer Angaben im Antrag eingeräumt.
Werden die Nachweise nach Aufforderung nicht binnen 14 Tagen – bei Marktwertgut-
achten binnen sechs Wochen – nachgereicht, sind wir berechtigt, den Versicherungs-
vertrag rückwirkend ab Beginn auf den Normaltarif mit dem aktuell leistungsstärksten 
Versicherungsprodukt zu den dort gültigen allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Ver-
sicherung (AKB) und Beiträgen umzustellen.
Der Vertrag wird dann so behandelt, als wäre er bei Abschluss gem. I.2.4 eingestuft
worden.
Fallen die Voraussetzungen für den O ldtimer-Sondertarif während der Vertragslaufzeit 
weg, sind wir berechtigt, den Versicherungsvertrag ab dem Zeitpunkt des Wegfalls 
der Voraussetzungen auf den dann aktuellen Normaltarif mit dem leistungsstärksten 
Versicherungsprodukt zu den dort gültigen allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Ver-
sicherung (AKB) und Beiträgen umzustellen.
Der Vertrag wird dabei so behandelt, als wäre er bei Abschluss gem. I.2.4 eingestuft 
worden.

Werden Fahrzeuge für das rote 07er-Kennzeichen bei der Zulassungsstelle regis-
triert, für die kein O ldtimer-Tarif geboten werden kann, ist das betreffende Fahrzeug 
binnen 14 Tagen nach Aufforderung bei der Zulassungsstelle aus dem Fahrzeug-
scheinheft austragen zu lassen und uns ein aktualisiertes Fahrzeugscheinheft vorzu-
legen. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, sind wir berechtigt, den Versi-
cherungsvertrag rückwirkend auf den Tarif für rote Kennzeichen eines Kfz-Handels-/
Handwerksbetriebes umzustellen und die Beitragsdifferenz nachzuerheben.

Definition der Zustandsnoten
Note 1: Makelloser Zustand:
Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten 
Spitzenklasse. Unberührtes Original (Museumsfahrzeug) oder mit Neuteilen komplett 
restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten.
Note 2: Guter Zustand:
Mängelfrei, aber mit leichten (!) G ebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und 
aufwendig restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile (außer bei 
StVZ O-Vorschrift).
Note 3: G ebrauchter Zustand: 
Normale Spuren der Jahre . Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durch-
rostungen, keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig.
Note 4: Verbrauchter Zustand:
Nur bedingt fahrbereit, sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durch-
rostungen. E inige Teile fehlen oder sind defekt, teilrestauriert. Leicht zu reparieren 
bzw. zu restaurieren.
Note 5: Restaurierungsbedürftiger Zustand:
Nicht fahrbereit, schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitio-
nen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile. Keine Wracks oder Ersatzteilträger.

Abweichend von den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung 
(AKB) gelten folgende Sonderbedingungen:

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

Zu A.2.1 – Was ist versichert?
Vorsorgeversicherung
Für eine eventuelle Wertsteigerung steht eine Vorsorgeversicherung in Höhe von 
10 % des dokumentierten Wertes, mindestens 500 Euro bis höchstens 50.000 Euro 
zur Verfügung.
Teile außerhalb des Fahrzeugs
Zu den ohne Mehrbeitrag mitversicherten Teilen zählen auch:
• demontierte E inzelteile während der Restaurierung oder der Reparatur des 

Fahrzeugs;
• Ersatzteile für das versicherte Fahrzeug, solange sie unter Verschluss in Ihrer 

Wohnung, Ihrem Haus oder Ihrer E inzelgarage untergebracht sind.
Die Entschädigungsleistung für diese Ersatzteile ist auf 10 % des Marktwertes des 
versicherten Fahrzeugs begrenzt.

Zu A.2.2.1 – Welche Ereignisse sind in der Teilkasko zusätzlich versichert?
Im Rahmen der Teilkasko erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
• mut- und böswillige Beschädigungen durch Dritte (Vandalismus);
• Schäden, die durch einen Unfall des Transportfahrzeugs entstehen, wenn sich 

das versicherte Fahrzeug auf der Ladefläche befindet (Transportmittelunfall);
• Schäden am Fahrzeug und der Verlust des Fahrzeugs während der Benutzung 

von Fähren innerhalb des G eltungsbereichs gemäß A .2.4 durch Sturm, Hagel, 
Blitzschlag, Wassereinbruch, Seegang oder Untergang, auch wenn diese nicht 
unmittelbar durch diese G efahren verursacht werden (Havarie). Schäden sind der 
Schiffsleitung unverzüglich anzuzeigen.

• Schäden beim E insatz als O ldtimer-G espann. Als O ldtimer-G espann gilt die Ver-
bindung eines O ldtimers als Zugfahrzeug mit einem O ldtimer-Wohnwagenanhän-
ger oder einem Anhänger, mit dem ein weiterer O ldtimer oder O ldtimer-Ersatzteile 
befördert werden. Sofern der Anhänger bei uns versichert ist, gilt der nachfolgen-
de Versicherungsschutz auch für den Anhänger.

Versichert sind Schäden
• durch Verwindung oder Verdrehung, die am Zugfahrzeug durch Schleudern oder 

Umkippen des mitgeführten Anhängers entstehen;
• durch Bremsvorgänge , die am Zugfahrzeug durch Querstellen oder Verrutschen 

der Ladung des mitgeführten Anhängers entstehen;
• durch Rangiervorgänge , die am Zugfahrzeug durch Kollision mit dem mitgeführten 

Anhänger entstehen.
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Zu A.2.2.2 – Welche Ereignisse sind in der Vollkasko zusätzlich versichert?
Im Rahmen der Vollkasko erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf alle 
weiteren G efahren, denen das versicherte Fahrzeug ausgesetzt ist.
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden
a durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach A .2.9.1
b  durch Rennen nach A.2.9.2 in Ergänzung zu D.1.1.4
c durch Kriegsereignisse nach A .2.9.4
d durch Kernenergie nach A .2.9.5
e  durch allmähliche E inwirkung oder aufgrund des gewöhnlichen Alterungs-

prozesses (z . B. Rost, G ebrauchsspuren, Verschleiß , Abnutzung)
f  an mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Teilen auf-

grund eines Betriebsvorgangs
Bei Lkw sind darüber hinaus reine Bruchschäden und Schäden aufgrund eines 
Brems- oder Betriebsvorgangs gemäß A .2.2.4 nicht versichert.
Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung ganz oder teilweise frei, wenn Sie 
gegen die Pflichten beim G ebrauch des Fahrzeugs gemäß Abschnitt D oder die 
Pflichten im Schadenfall gemäß Abschnitt E  verstoßen.

Zu A.2.5. Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Marktwert abzüglich Selbstbeteiligung
Abweichend von A .2.5.1.1 ist der Marktwert des Fahrzeugs und seiner Teile am 
Schadentag versichert. Als Marktwert gilt der Verkaufswert des versicherten Fahr-
zeugs und seiner Teile am Spezialmarkt. Höchstgrenze ist der im Versicherungs-
schein dokumentierte Wert. Verbleibende Restwerte und die vereinbarte Selbst-
beteiligung werden abgezogen.

Zu A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Ersatz bei Beschädigung 
Abweichend von A .2.5.2.1.a erfolgt bei O ldtimern der Ersatz der Reparaturkosten 
bis zur Höhe des Marktwertes am Schadentag.
Dies gilt auch im Falle einer fiktiven Abrechnung.
Abschnitt A .2.5.2.1.b findet keine Anwendung.
Rücktransport nach Unfall
Im Rahmen der Vollkasko ersetzen wir die Kosten für den Rücktransport des Fahr-
zeugs zu Ihrer Heimat-/Spezialwerkstatt oder Ihrem Wohnort, wenn das Fahrzeug 
so beschädigt ist, dass eine Rückführung auf eigener Achse nicht möglich ist.

Zu A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Vorkaufsrecht
Für entwendete G egenstände , die nach ihrem Wiederauffinden in unser E igentum 
übergegangen sind, räumen wir Ihnen ein Vorkaufsrecht ein.

Zu A.2.5.8 Selbstbeteiligung
Erhöhte Selbstbeteiligung
Wurde ein Schaden nach A .2.2.1.4 (Schäden durch Zusammenstoß mit Tieren) 
oder A .2.2.2.2 (Schäden durch Unfall) durch einen Fahrer oder eine Fahrerin
•  unter 23 Jahren mit einem O ldtimer mit Erstzulassung bis 31.12.1979 oder 
•  unter 30 Jahren mit einem O ldtimer mit Erstzulassung ab 01.01.1980 
herbeigeführt, erhöht sich in der Kaskoversicherung die vertraglich vereinbarte 
Selbstbeteiligung um 2.000 Euro.

Zu A.2.9 Was ist nicht versichert?
Bei O ldtimern besteht in der Kaskoversicherung darüber hinaus kein Versicherungs-
schutz für Fahrtveranstaltungen, bei denen eine Teilnahme nur mit einer gültigen 
F iA-Fahrerlizenz möglich ist.

Zu H.1 – Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
War das Fahrzeug im Kalenderjahr für mindestens fünf Monate zugelassen und 
bei uns versichert, wird in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz 
nach A .1.1, A .1.2, A .1.3 und A .1.5, in der Kaskoversicherung nach A 2.2.1 ohne 
zusätzlichen Beitrag gewährt. Bei einer Vertragsdauer unter fünf Monaten oder 
nach Ablauf der Frist gem. H .1.7 und H .1.8 können Sie eine beitragspflichtige 
Fahrzeug-Ruheversicherung abschließen. Für Fahrzeuge , die über ein Rotes Dau-
erkennzeichen versichert sind, gilt der Ruheversicherungsschutz gem. H .1.4 für die 
Kfz-Haftpflichtversicherung und die Kfz-Umweltschadenversicherung entsprechend, 
wenn das Fahrzeug ohne Kennzeichen gem. den Voraussetzungen des H .1.5 
abgestellt ist.

Zu H.2 – Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
Der Saisonzeitraum muss mindestens fünf Monate betragen, um eine beitragsfreie 
Ruheversicherung zu erhalten. E ine Versicherung von Saisonkennzeichen aus-
schließlich über die Herbst/Wintermonate (z . B. Oktober bis März) ist für O ld-
timer-Fahrzeuge zum O ldtimertarif nicht möglich.

Zu I – Schadenfreiheitsrabatt-System
Bei den dokumentierten Beitragssätzen handelt es sich um einen Sondertarif für 
O ldtimer, auf den die Grundsätze gemäß Anhang 1 keine Anwendung finden. Auf 
ein Nachfolgefahrzeug kann nur die aus diesem Vertrag erworbene schadenfreie 
Zeit gemäß Abschnitt I angerechnet werden.

Sonderbedingungen für O ldtimer
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Oldtimer-Schutzbriefver sicherung?

A.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.5 bis A.8 genannten Schadenereignisse die dazu
im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen auf-
gewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.2 Wer ist versichert?
A.2.1 Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berech-
tigten Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
A.2.2 Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die mitversicher-
ten Personen.
A.2.3 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als
Versicherungsnehmer zu.

A.3 Versicherte Fahrzeuge
A.3.1 Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Oldtimer.
A.3.2 Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne, Unfall oder wegen Diebstahls nicht
fahrbereit und benutzen Sie deshalb anstelle des versicherten Fahrzeugs vorüber -
gehend einen Mietwagen, tritt dieser an die Stelle des versicherten Fahrzeugs. 

A.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs bereich der
Europäischen Union gehören.

A.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener
Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir folgende Leistungen:

Abschleppen des Fahrzeugs
A.5.1 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht
werden, soll aber auf Ihren Wunsch in nächstgelegener Werkstatt der Versuch
unternommen werden, es wieder fahrbereit zu machen, sorgen wir für das Ab -
schleppen des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und beförderter Ladung und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese  Leistung
beläuft sich auf 150 Euro; hierauf werden durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahr-
zeugs entstandene Kosten angerechnet.
Bergen des Fahrzeugs
A.5.2 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung
des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und beförderter Ladung und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. 
Fahrzeugtransport
A.5.3 Kann Ihr Fahrzeug an einem Schadenort oder in dessen Nähe nicht fahrbe-
reit gemacht werden oder wünschen Sie dies nicht, sorgen wir für den Rücktrans-
port Ihres Fahrzeugs in einem geschlossenen Spezialtransportfahrzeug. Wir über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten
an Ihren Wohnsitz oder Ihre Heimatwerkstatt. 
Anlieferung des eigenen Ersatz-Oldtimers
A.5.4 Auf Ihren Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die Anlieferung eines eigenen
Ersatz-Oldtimers zum Schadenort. Nehmen Sie diese Leistung in An spruch, können
Sie keine Leistungen gemäß A.6.1 oder A.6.2 geltend machen.
Was versteht man unter Panne oder Unfall?
A.5.5 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden aufgrund eines
Materialfehlers oder einer Materialermüdung zu verstehen. 
A.5.6 Darüber hinaus gelten im Rahmen dieses Schutzbriefes auch die folgenden
Ereignisse als versicherte Panne:
–  Falschbetankung
–  Liegenbleiben auf Grund von Treibstoffmangel 
–  Verlieren oder Entwendung der Fahrzeugschlüssel
–  Einschließen der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug
A.5.7 Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf
das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

A.6 Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir die nachfolgenden
 Leistungen, wenn das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauffolgenden
Tag wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist:
Weiter- oder Rückfahrt
A.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland

oder
b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des

Geltungsbereichs nach A.4 und
c eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland,
d eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum

Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.
Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilo-
metern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur
Höhe der F lugkosten für die Economyklasse. Nachgewiesene Taxifahrten werden
bis zu einem Betrag von 50 Euro erstattet.
Übernachtung
A.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmög-
lichkeit und übernehmen die Kosten für bis zu drei Übernachtungen. Wenn Sie die
Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur
eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur  Verfügung
steht, besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen
die Kosten bis höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person.
Mietwagen
A.6.3 Liegt der Schadenort mehr als 100 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn-
sitz entfernt, helfen wir Ihnen, ein Fahrzeug (kein Oldtimer) anzumieten. Wir über-
nehmen die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur
Verfügung steht, für höchstens sieben Tage zu je 25 Euro je Tag. 
A.6.4 Dies gilt nur, wenn keine Leistungen für Anlieferung des eigenen Ersatz-
Old timers nach A.5.4, Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 oder Über nachtung nach
A.6.2 geltend gemacht werden.
Fahrzeugunterstellung
A.6.5 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederher-
stellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports an Ihren
ständigen Wohnort oder Ihre Heimatwerkstatt in einer Werkstatt untergestellt
 werden, sind wir Ihnen hierbei behilf lich und übernehmen die hierdurch entstehen-
den Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 
Ersatzteilversand
A.6.6 Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahr-
zeugs am Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir
dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten, und übernehmen alle
entstehenden Versandkosten.
A.6.7 Organisieren Sie die Beschaffung und Versand der zur Wiederherstellung der
Fahrbereitschaft des versicherten Fahrzeugs am Schadenort erforderlichen Ersatz -
teile selbst, tragen wir Ihre Aufwendungen hierfür bis zu max. 250 Euro.
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A.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fah-
rer auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug, erbringen wir die nach folgend
genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht
bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise  (erstmalig oder
zum wiederholten Male) aufgetreten ist.
Kosten für Krankenbesuch
A.7.1 Müssen Sie sich auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug infolge Er -
krankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir die
Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende Person bis
zur Höhe von 500 Euro je Schadenfall.
Was versteht man unter einer Reise?
A.7.2 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort
in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und sich überwiegend auf-
halten.

A.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.4
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen:
A.8.1 Bei Panne und Unfall:
Mietwagen
a Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug (kein Oldtimer) anzu mieten. Wir

übernehmen die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug  wieder fahr-
bereit zur  Verfügung steht, für höchstens 175 Euro. 

b Dies gilt nur, wenn keine Leistungen für Anlieferung des eigenen Ersatz-Old -
timers nach A.5.4, Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 oder Übernachtung nach
A.6.2 geltend gemacht werden.

A.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:
Fahrzeugunterstellung
a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefun-

den und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports untergestellt werden,
übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei
Wochen. 

Mietwagen
b Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug (kein Oldtimer) anzumieten. Wir

übernehmen die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahr-
bereit zur  Verfügung steht, für höchstens 175 Euro. 

c Dies gilt nur, wenn keine Leistungen für Anlieferung des eigenen Ersatz-Old -
timers nach A.5.4, Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 oder Übernachtung nach
A.6.2 geltend gemacht werden.

A.8.3 bei Erkrankung:
Vermittlung ärztlicher Betreuung
a Erkranken Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug, infor -

mieren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und
 stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehen-
den Kosten.

A.8.4 Bei einer sonstigen Notlage:
Ersatz von Reisedokumenten
a Kommt Ihnen auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein für

diese benötigtes Dokument abhanden, sind wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung
behilf lich und übernehmen die hierbei anfallenden Gebühren.

Ersatz von Zahlungsmitteln
b Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infolge des

Verlusts von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer
Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden
nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, können Sie von
uns ein Darlehen bis zu 1.500 Euro je Schadenfall beanspruchen.

A.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeifüh-
ren. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.
Rennen
A.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindig-
keit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
A.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegs -
ereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder
mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
Schäden durch Krankheit
A.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie aufgrund einer Er -
krankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum
wiederholten Male aufgetreten ist, verursachen.

Terroristische Handlungen
A.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch eine terroristische
Handlung verursacht werden. 
Entfernung des Schadenortes unter 100 km
A.9.7 Kein Versicherungsschutz besteht für die Punkte A.5.4, A.6, A.7 und A.8,
wenn der Schadenort weniger als 100 km von Ihrem ständigen Wohnsitz entfernt
liegt.  Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für die Leistungen gemäß A.5.1, A.5.2 und
A.5.3.

A.10 Verpf lichtung Dritter
A.10.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags
oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe
verpf lichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpf lichtungen vor.
A.10.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.10.1 zur Leistung verpf lichtet.

B Beginn des Vertrags und vorläuf iger Versicherungsschutz

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläuf iger Versicherungsschutz
B.2.1 Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versicherungsscheins
beginnen, bedarf es einer besonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu
bevollmächtigten Personen (vorläuf ige Deckung). Die Aushändigung der zur be -
hördlichen Zulassung notwendigen Versicherungs bestätigung gilt nur für die Kfz-
Haftpf lichtversicherung als Zusage einer vorläuf igen Deckung.
Übergang des vorläuf igen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.2 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt haben, geht
der vorläuf ige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
Rückwirkender Wegfall des vorläuf igen Versicherungsschutzes
B.2.3 Der vorläuf ige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren
Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Versicherungsschein
genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins gezahlt haben. Sie haben dann von Anfang an keinen Ver -
sicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu ver treten
haben.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
B.2.4 Sie und wir sind berechtigt, den vorläuf igen Versicherungsschutz jederzeit zu
kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang
der Kündigung bei Ihnen wirksam.
Beendigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes durch Widerruf
B.2.5 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags -
gesetz, endet der vorläuf ige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs -
erklärung bei uns.
Beitrag für vorläuf igen Versicherungsschutz
B.2.6 Für den Zeitraum des vorläuf igen Versicherungsschutzes haben wir
Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen  Beitrag
dann unverzüglich zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden
angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis
zu unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.
C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und
sind zu diesem Zeitpunkt die Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versi-
cherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpf lichtet, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten haben.
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A.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fah-
rer auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug, erbringen wir die nach folgend
genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht
bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise  (erstmalig oder
zum wiederholten Male) aufgetreten ist.
Kosten für Krankenbesuch
A.7.1 Müssen Sie sich auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug infolge Er -
krankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir die
Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende Person bis
zur Höhe von 500 Euro je Schadenfall.
Was versteht man unter einer Reise?
A.7.2 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort
in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und sich überwiegend auf-
halten.

A.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.4
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen:
A.8.1 Bei Panne und Unfall:
Mietwagen
a Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug (kein Oldtimer) anzu mieten. Wir

übernehmen die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug  wieder fahr-
bereit zur  Verfügung steht, für höchstens 175 Euro. 

b Dies gilt nur, wenn keine Leistungen für Anlieferung des eigenen Ersatz-Old -
timers nach A.5.4, Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 oder Übernachtung nach
A.6.2 geltend gemacht werden.

A.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:
Fahrzeugunterstellung
a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefun-

den und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports untergestellt werden,
übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei
Wochen. 

Mietwagen
b Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug (kein Oldtimer) anzumieten. Wir

übernehmen die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahr-
bereit zur  Verfügung steht, für höchstens 175 Euro. 

c Dies gilt nur, wenn keine Leistungen für Anlieferung des eigenen Ersatz-Old -
timers nach A.5.4, Weiter- oder Rückfahrt nach A.6.1 oder Übernachtung nach
A.6.2 geltend gemacht werden.

A.8.3 bei Erkrankung:
Vermittlung ärztlicher Betreuung
a Erkranken Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug, infor -

mieren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und
 stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehen-
den Kosten.

A.8.4 Bei einer sonstigen Notlage:
Ersatz von Reisedokumenten
a Kommt Ihnen auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein für

diese benötigtes Dokument abhanden, sind wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung
behilf lich und übernehmen die hierbei anfallenden Gebühren.

Ersatz von Zahlungsmitteln
b Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infolge des

Verlusts von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer
Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden
nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, können Sie von
uns ein Darlehen bis zu 1.500 Euro je Schadenfall beanspruchen.

A.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeifüh-
ren. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.
Rennen
A.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindig-
keit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
A.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegs -
ereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder
mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
Schäden durch Krankheit
A.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie aufgrund einer Er -
krankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum
wiederholten Male aufgetreten ist, verursachen.

Terroristische Handlungen
A.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch eine terroristische
Handlung verursacht werden. 
Entfernung des Schadenortes unter 100 km
A.9.7 Kein Versicherungsschutz besteht für die Punkte A.5.4, A.6, A.7 und A.8,
wenn der Schadenort weniger als 100 km von Ihrem ständigen Wohnsitz entfernt
liegt.  Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für die Leistungen gemäß A.5.1, A.5.2 und
A.5.3.

A.10 Verpf lichtung Dritter
A.10.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags
oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe
verpf lichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpf lichtungen vor.
A.10.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.10.1 zur Leistung verpf lichtet.

B Beginn des Vertrags und vorläuf iger Versicherungsschutz

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläuf iger Versicherungsschutz
B.2.1 Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versicherungsscheins
beginnen, bedarf es einer besonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu
bevollmächtigten Personen (vorläuf ige Deckung). Die Aushändigung der zur be -
hördlichen Zulassung notwendigen Versicherungs bestätigung gilt nur für die Kfz-
Haftpf lichtversicherung als Zusage einer vorläuf igen Deckung.
Übergang des vorläuf igen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.2 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt haben, geht
der vorläuf ige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
Rückwirkender Wegfall des vorläuf igen Versicherungsschutzes
B.2.3 Der vorläuf ige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren
Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Versicherungsschein
genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins gezahlt haben. Sie haben dann von Anfang an keinen Ver -
sicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu ver treten
haben.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
B.2.4 Sie und wir sind berechtigt, den vorläuf igen Versicherungsschutz jederzeit zu
kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang
der Kündigung bei Ihnen wirksam.
Beendigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes durch Widerruf
B.2.5 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags -
gesetz, endet der vorläuf ige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs -
erklärung bei uns.
Beitrag für vorläuf igen Versicherungsschutz
B.2.6 Für den Zeitraum des vorläuf igen Versicherungsschutzes haben wir
Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen  Beitrag
dann unverzüglich zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden
angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis
zu unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.
C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und
sind zu diesem Zeitpunkt die Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versi-
cherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpf lichtet, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten haben.
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C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung  kündigen.
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines
Monats ab Zu gang der Kündigung zahlen.
C.2.5 Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.
Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zah-
lung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren
Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.3 an. Außerdem berufen wir uns
nicht auf den rückwirkenden Wegfall der vorläuf igen Deckung nach B.2.4. Dafür
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
    a Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem

Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs
Monate vergangen,

    b Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von
Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

D Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

D.1 Welche Pf lichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?
Vereinbarter Verwendungszweck 
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck
verwendet werden.
Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer, der mindestens 
23 Jahre (bei Oldtimern mit Erstzulassung bis 31.12.1979) oder 30 Jahre (bei Old-
timern ab Baujahr 1980) alt ist, gebraucht  werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem
dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich
ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
 Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie,
der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
 keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
be rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir können Ihnen die Verletzung der Pf licht aus D.2.1 Satz 2 nicht entgegenhalten,
soweit Sie durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D.2.2 Wir sind zur Leistung verpf lichtet, soweit die Pf lichtverletzung weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspf licht ur -
sächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.

E Pf lichten im Schadenfall

E.1 Welche Pf lichten haben Sie im Schadenfall?
Anzeigepf licht
E.1.1 Sie sind verpf lichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch
uns führen kann, unverzüglichen anzuzeigen. 
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpf lichtet, uns dies und den
Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzu -
zeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.
Aufklärungspf licht
E.1.3 Sie sind verpf lichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignis-
ses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den
Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Wei-
sungen zu befolgen.
Schadenminderungspf licht
E.1.4 Sie sind verpf lichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.
Einholen unserer Weisung
E.1.5 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere Weisun-
gen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist.

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepf licht
E.1.6 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspf licht zu gestatten, Origi-
nalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und die behandelnden
Ärzte von der Schweigepf licht zu entbinden.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpf lichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pf lichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspf licht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.
E.2.3 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den
Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann der Versicherer seine Leistung um
einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs

F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
F.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. Der
Schutzbrief ist an das Bestehen der Kfz-Haftpf lichtversicherung gekoppelt. Im Falle
der Beendigung dieser Kfz-Haftpf lichtversicherung endet auch der Schutzbrief,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Automatische Verlängerung
F.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er
sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag
kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags
deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre
zu einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, begin-
nen zu lassen. 
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
F.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

F.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Vertrag kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
F.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss uns in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. 
F.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.

F.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Vertrag kündigen?
Der Schutzbrief ist ein rechtlich selbstständiger Vertrag. Die Kündigung dieses Ver-
trags berührt das Fortbestehen anderer nicht.
Kündigung zum Ablauf
F.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss Ihnen in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. Unsere
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
F.3.4 Haben Sie eine Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis
erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Pf licht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
haben.

F.4 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen und ist nur wirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 
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C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung  kündigen.
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines
Monats ab Zu gang der Kündigung zahlen.
C.2.5 Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.
Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zah-
lung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren
Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.3 an. Außerdem berufen wir uns
nicht auf den rückwirkenden Wegfall der vorläuf igen Deckung nach B.2.4. Dafür
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
    a Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem

Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs
Monate vergangen,

    b Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von
Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

D Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

D.1 Welche Pf lichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?
Vereinbarter Verwendungszweck 
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck
verwendet werden.
Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer, der mindestens 
23 Jahre (bei Oldtimern mit Erstzulassung bis 31.12.1979) oder 30 Jahre (bei Old-
timern ab Baujahr 1980) alt ist, gebraucht  werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem
dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich
ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
 Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie,
der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
 keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
be rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir können Ihnen die Verletzung der Pf licht aus D.2.1 Satz 2 nicht entgegenhalten,
soweit Sie durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D.2.2 Wir sind zur Leistung verpf lichtet, soweit die Pf lichtverletzung weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspf licht ur -
sächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.

E Pf lichten im Schadenfall

E.1 Welche Pf lichten haben Sie im Schadenfall?
Anzeigepf licht
E.1.1 Sie sind verpf lichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch
uns führen kann, unverzüglichen anzuzeigen. 
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpf lichtet, uns dies und den
Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzu -
zeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.
Aufklärungspf licht
E.1.3 Sie sind verpf lichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignis-
ses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den
Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Wei-
sungen zu befolgen.
Schadenminderungspf licht
E.1.4 Sie sind verpf lichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.
Einholen unserer Weisung
E.1.5 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere Weisun-
gen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist.

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepf licht
E.1.6 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspf licht zu gestatten, Origi-
nalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und die behandelnden
Ärzte von der Schweigepf licht zu entbinden.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpf lichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pf lichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspf licht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.
E.2.3 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den
Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann der Versicherer seine Leistung um
einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs

F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
F.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. Der
Schutzbrief ist an das Bestehen der Kfz-Haftpf lichtversicherung gekoppelt. Im Falle
der Beendigung dieser Kfz-Haftpf lichtversicherung endet auch der Schutzbrief,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Automatische Verlängerung
F.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er
sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag
kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags
deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre
zu einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, begin-
nen zu lassen. 
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
F.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

F.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Vertrag kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
F.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss uns in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. 
F.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.

F.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Vertrag kündigen?
Der Schutzbrief ist ein rechtlich selbstständiger Vertrag. Die Kündigung dieses Ver-
trags berührt das Fortbestehen anderer nicht.
Kündigung zum Ablauf
F.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss Ihnen in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. Unsere
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
F.3.4 Haben Sie eine Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis
erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Pf licht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
haben.

F.4 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen und ist nur wirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 
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C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung  kündigen.
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines
Monats ab Zu gang der Kündigung zahlen.
C.2.5 Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zah -
lungs frist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.
Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zah-
lung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren
Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.3 an. Außerdem berufen wir uns
nicht auf den rückwirkenden Wegfall der vorläuf igen Deckung nach B.2.4. Dafür
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
    a Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem

Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs
Monate vergangen,

    b Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von
Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

D Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

D.1 Welche Pf lichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs?
Vereinbarter Verwendungszweck 
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck
verwendet werden.
Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer, der mindestens 
23 Jahre (bei Oldtimern mit Erstzulassung bis 31.12.1979) oder 30 Jahre (bei Old-
timern ab Baujahr 1980) alt ist, gebraucht  werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem
dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich
ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
 Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie,
der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
 keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
be rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir können Ihnen die Verletzung der Pf licht aus D.2.1 Satz 2 nicht entgegenhalten,
soweit Sie durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.
D.2.2 Wir sind zur Leistung verpf lichtet, soweit die Pf lichtverletzung weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspf licht ur -
sächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.

E Pf lichten im Schadenfall

E.1 Welche Pf lichten haben Sie im Schadenfall?
Anzeigepf licht
E.1.1 Sie sind verpf lichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch
uns führen kann, unverzüglichen anzuzeigen. 
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpf lichtet, uns dies und den
Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzu -
zeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.
Aufklärungspf licht
E.1.3 Sie sind verpf lichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignis-
ses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den
Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Wei-
sungen zu befolgen.
Schadenminderungspf licht
E.1.4 Sie sind verpf lichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.
Einholen unserer Weisung
E.1.5 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere Weisun-
gen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist.

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepf licht
E.1.6 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspf licht zu gestatten, Origi-
nalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und die behandelnden
Ärzte von der Schweigepf licht zu entbinden.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pf lichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 geregelten Pf lichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pf lichten grob fahrlässig, sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pf licht nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpf lichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pf lichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspf licht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pf licht arglistig verletzen.
E.2.3 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den
Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann der Versicherer seine Leistung um
einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs

F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
F.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. Der
Schutzbrief ist an das Bestehen der Kfz-Haftpf lichtversicherung gekoppelt. Im Falle
der Beendigung dieser Kfz-Haftpf lichtversicherung endet auch der Schutzbrief,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Automatische Verlängerung
F.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er
sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag
kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags
deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre
zu einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, begin-
nen zu lassen. 
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
F.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

F.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Vertrag kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
F.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss uns in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. 
F.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.

F.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Vertrag kündigen?
Der Schutzbrief ist ein rechtlich selbstständiger Vertrag. Die Kündigung dieses Ver-
trags berührt das Fortbestehen anderer nicht.
Kündigung zum Ablauf
F.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht.
Kündigung des vorläuf igen Versicherungsschutzes
F.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläuf igen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam.
Kündigung nach einem Schadenereignis
F.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss Ihnen in der Schutzbriefversicherung innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Leistung zugehen. Unsere
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
F.3.4 Haben Sie eine Ihrer Pf lichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis
erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Pf licht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
haben.

F.4 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen und ist nur wirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 
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F.5 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
Übergang der Versicherung auf den Erwerber
F.5.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. 
F.5.2 Wir sind berechtigt und verpf lichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der
Versicherung folgt.
F.5.3 Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von
Ihnen oder vom Erwerber verlangen.
Anzeige der Veräußerung
F.5.4 Sie und der Erwerber sind verpf lichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzun-
gen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.
Kündigung des Vertrags
F.5.5 Im Falle der Veräußerung können Sie nach F.2 oder wir nach F.3 den Vertrag
kündigen.

F.6 Wagniswegfall 
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

F.7 Folgefahrzeug
Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg,
besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des versicherten
Fahrzeugs tritt.
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall der versicherten Fahrzeugs ist uns
innerhalb eines Monats anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Unter-
lassen Sie die Anzeige oder die Bezeichnung des Folgefahrzeugs, besteht Versi-
cherungsschutz nur, wenn Sie die Unterlassung nicht zu vertreten haben. 

G Beitragsänderung aufgrund tarif licher Maßnahmen
G.1 Wir sind in der Schutzbriefversicherung berechtigt, die für bestehende Ver träge
geltenden Tarife und Beiträge unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik der Schaden- und Kostenent-
wicklung anzupassen. Sie werden mit Beginn der nächsten Versicherungs periode
wirksam.
G.2 Ergibt die Anpassung eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie nur wirksam,
wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichmachung des Unterschieds
 zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens mitteilen und Sie in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) über Ihr
Kündigungsrecht  belehren.

H Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

H.1 Wenn Sie einmal nicht zufrieden mit uns sind
Versicherungsombudsmann
H.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergeb-
nis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden
(Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versi-
cherungsombudsmann.de; Tel.: 08003 696000, Fax: 08003 699000. Der Ombuds-
mann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kos tenfrei
arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor
dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben
haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.
Versicherungsaufsicht
H.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns
zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der
Aufsicht der Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (BaF in), Sektor Versi-
cherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Tel.: 0228 4108–0;
Fax: 0228 4108–1550. Bitte beachten Sie, dass die BaF in keine Schiedsstelle ist
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

H.2 Gerichtsstände
Wenn Sie uns verklagen
H.2.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und
 wohnen in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Wenn wir Sie verklagen
H.2.2 Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht  erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhn lichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klage erhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer  Niederlassung.

I Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsaktionen bzw. Embargos der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsanktionen bzw. Embargos, 
die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen
werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegen-
stehen.
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Die Sonderbedingungen für Kleinflotte gelten jeweils in Verbindung mit den für das 
einzelne Fahrzeug vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung 
(AKB) der Produktlinien mobil komfort, mobil kompakt oder Kraftfahrt standard.

1 Voraussetzungen für die Versicherung von Fahrzeugen innerhalb der 
Kleinflotte 

1.1 Nur als Betriebsausgabe anerkannte Fahrzeuge
Die Sonderbedingungen Kleinflotte gelten nur für Fahrzeuge , die als Betriebsaus-
gabe anerkannt sind.

1.2 Definition der Kleinflotte/Anzahl der Kraftfahrzeuge
Kleinflotten sind F lotten von Unternehmen mit mindestens drei und höchstens zehn 
Kraftfahrzeugen. Anhänger sind keine Kraftfahrzeuge und werden daher bei der 
Zählung der Verträge nicht berücksichtigt.

1.3 Was ist, wenn die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen?
Liegt die Anzahl der Kraftfahrzeuge nicht mehr in dem unter 1.2 genannten Rah-
men, kann der Vertrag von uns in die Tarifgruppe Normal und die Nutzerklasse 
„Nutzung durch Personen unter 23 Jahren“ umgestellt werden.

1.4 Versicherbare Fahrzeugarten
1.4.1 In den Produktlinien mobil komfort und mobil kompakt können folgende Fahr-
zeugarten mit den Sonderbedingungen für Kleinflotte versichert werden:
– Pkw mit gewerblicher Nutzung (WKZ 114)
– Lkw im Werkverkehr bis 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 251)
– Lkw im Werkverkehr über 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 351)
– Anhänger/Auflieger - Werkverkehr (WKZ 581)

1.4.2 In der Produktline Kraftfahrt standard können folgende Fahrzeugarten 
mit den Sonderbedingungen für Kleinflotte versichert werden:

– Personenmietwagen (WKZ 140)
– Taxi bis 2 Konzessionen (WKZ 150)
– Taxi über 2 Konzessionen (WKZ 151)
– Lkw im Güterverkehr bis 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 261)
– Lkw im Güterverkehr über 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 361)
– Zugmaschine - Werknahverkehr (WKZ 401)
– Zugmaschine/Sattelzugmaschine im Güterverkehr (WKZ 411)
– Landwirtschaftliche Zugmaschine mit amtlichen grünen Kennzeichen (WKZ 451)
–  Anhänger zu landwirtschaftlichen Zugmaschinen mit amtlichen Grünen 

Kennzeichen (WKZ 551)
– Anhänger/Auflieger - Güterverkehr (WKZ 591)
– Abschleppwagen bis 10 Tonnen (WKZ 701)
– Leichenwagen (WKZ 709)

2 Sonderersteinstufung in SF-Klasse 3
Zusätzlich zu den in Abschnitt I (Schadenfreiheitsrabatt-System) der Allgemeinen 
Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) aufgeführten Sonderersteinstufungen 
können Verträge innerhalb des Rahmenvertrags Kleinflotte in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung in die S F-Klasse 3 eingestuft werden, wenn
– der Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 beginnt und
– die nachstehend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt werden.

2.1 Alle Fahrzeuge (außer Lkw und Zugmaschinen im Güterverkehr)
Der Vertrag wird in der Kfz-Haftpflichtversicherung in die S F-Klasse 3 eingestuft, 
wenn für Sie bei AXA bereits eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht, die mindestens 
in die S F-Klasse 3 eingestuft ist. 
Diese Regelung gilt für alle in Schadenfreiheitsklassen eingestuften Fahrzeuge mit 
Ausnahme von
– Lkw im Güterverkehr über 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 361) und 
– Zugmaschinen/Sattelzugmaschinen im Güterverkehr (WKZ 411).

2.2 Lkw und Zugmaschinen im Güterverkehr
Beginnt Ihr Vertrag für 
– einen Lkw im Güterverkehr über 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 361) oder 
– eine Zugmaschine/Sattelzugmaschine im Güterverkehr (WKZ 411) 
wird er in der Kfz-Haftpflichtversicherung in die S F-Klasse 3 eingestuft, wenn für 
Sie bei AXA bereits eine Kfz-Haftpflichtversicherung für 
– einen Lkw im Güterverkehr über 3,5 t G esamtgewicht (WKZ 361) oder 
– eine Zugmaschine/Sattelzugmaschine im Güterverkehr (WKZ 411)
besteht, die mindestens in die S F-Klasse 3 eingestuft ist. 

2.3 Wegfall der Voraussetzungen der Sondereinstufung
Wurde eine Sondereinstufung des Vertrags vorgenommen, müssen Sie uns unver-
züglich informieren, wenn eine der genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt 
wird. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der auf den E intritt der Änderung folgt, 
so behandelt, als wäre er bei Abschluss ohne diese Sonderregelung eingestuft 
worden.

2.4 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in 
der Vollkasko

Die Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der Voll-
kasko richtet sich nach dem Abschnitt I der dem jewe iligen Vertrag zugrunde-
liegenden AKB. 

3 Sonstige Besonderheiten
Abweichend von den für den E inzelvertrag vereinbarten Allgemeinen Bedingungen 
für die Kfz-Versicherung (AKB) gelten die folgenden Vereinbarungen:

3.1 Kein Mindestbeitrag
Abweichend zu C .5 (Zahlweise) der AKB gilt für Verträge innerhalb des Rahmen-
vertrags Kleinflotte kein Mindestbeitrag.

3.2 Fahrzeugnutzer (mobil komfort, mobil kompakt)
Abweichend von Anhang 2 (Merkmale zur Beitragsberechnung) der AKB gelten 
für Verträge innerhalb des Rahmenvertrags Kleinflotte die in den AKB genannten 
Nutzerklassen nicht. Stattdessen ist die Nutzung durch beliebige Personen ohne 
Altersbegrenzung zugelassen. 

3.3 Tarifgruppe für Firmen
Abweichend von Anhang 3 (Berufsgruppen/Tarifgruppen) der AKB gilt für Verträge 
der Kleinflotte die Tarifgruppe Z . (Tarifgruppe Z = Vertrag innerhalb der Kleinflotten) 
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Allgemeine Bedingungen für die Start & Drive Versicherung 
(ASDB), Stand: 1. Mai 2019
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Start & Drive?

A.1 Erweiterung bestehender Kfz-Versicherungen

A.1.1 Was ist versichert?
A .1.1.1 Versichert ist das Risiko aus der Nutzung der unter A .1.1.2 (Start & Drive 
kompakt) bzw. A .1.1.3 (Start & Drive komfort) angegebenen Pkw, bei denen Sie in 
den für diese bestehenden Kfz-Versicherungen nicht als Fahrzeugnutzer angege-
ben sind. Der Versicherungsschutz von Start & Drive bewirkt, dass in den betroffe-
nen Kfz-Versicherungen 
•  die zu den jeweiligen Kfz-Versicherungen bestehende Mitteilungspflicht zu den 

Merkmalen der Beitragsberechnung sowie
•  die Folgen von unzutreffenden Angaben und Nichtangaben 
hinsichtlich des Tarifmerkmals „Fahrzeugnutzer“ entfallen.
Start & Drive kompakt
A .1 .1 .2 Mit Start & Drive kompakt können S ie be i AXA versicherte Pkw von a llen 
Personen nutzen , die mit Ihnen im Hausha lt leben . Das he ißt, Ihre Anschrift und 
die Anschrift des Versicherungsnehmers, für den die Kfz-Versicherung besteht, 
sind identisch. E in verwandtschaftliches Verhältnis ist nicht erforderlich.
Start & Drive komfort
A .1.1.3 Mit Start & Drive komfort können S ie zusätz lich zu den unter A .1 .1 .2 ge-
nannten Pkw auch andere bei AXA versicherte Pkw nutzen.
Umfang des Versicherungsschutzes
A .1.1.4 Start & Drive gilt nur für Pkw, die bei AXA versichert sind. Ausgenommen 
sind die unter A .1.3 genannten Fahrzeuge .
A .1.1.5 Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem Vertrag und 
den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) des jeweils genutzten 
Pkw. D ie Regulierung von Schadenfä llen erfolgt nicht aus Start & Drive , sondern 
aus der für den Pkw bestehenden Kfz-Versicherung . B e lastende Schadenfä lle 
führen daher zu einer Rückstufung der für den Pkw bestehenden Kfz-Versicherung. 
Maßgeblich für die Rückstufung sind die Regelungen im jeweiligen Vertrag.
A .1.1.6 Die im Vertrag des jeweils genutzten Pkw vereinbarten Rechte und Pflich-
ten für mitversicherte Person gelten auch für Sie als Fahrer des Fahrzeugs. Sind 
wir wegen einer Verletzung dieser Pflichten zur Leistung aus der Kfz-Versicherung 
frei, gilt dies auch gegenüber Ihnen.

A.1.2 Wer ist versichert?
Im Rahmen von Start & Drive sind Sie (Versicherungsnehmer) als Fahrer von bei 
uns versicherten und unter A .1 genannten Pkw versichert. Die Rechte aus Start & 
Drive können nur Sie wahrnehmen.

A.1.3 Was ist nicht versichert?
Es sind nur in Deutschland zugelassene Pkw versichert, für die eine Kfz-Versicherung 
bei der AXA Versicherung A G oder der AXA easy Versicherung A G besteht. Nicht 
versichert sind Sie als F ahrer von Mietwagen, Taxen, Selbstfahrervermietfahrzeugen 
sowie allen F ahrzeugen, die nicht als Pkw zugelassen sind.
Ebenfalls nicht versichert sind Pkw, deren Kfz-Versicherungen
•  die „Sonderbedingungen für O ldtimer" , die „Sonderbedingungen für O ldtimer und 

Youngtimer“ oder
•  eine individuelle Sondervereinbarung zu den F ahrzeugnutzern vorliegt, die vom 

Anhang 2 der AKB (Merkmale zur Beitragsberechnung) abweicht. 
zugrunde liegen.

A.2 Ansammeln schadenfreier Jahre
Für jedes Jahr der Vertragslaufzeit von Start & Drive rechnen wir Ihnen beim Ab- 
schluss einer Kfz-Versicherung auf Ihren Namen bei AXA ein schadenfreies Jahr an.

A.2.1 Ersteinstufung
Zu Beginn wird Ihr Vertrag in die Schadenfreiheitsklasse (S F-Klasse) 3 eingestuft.

A.2.2 Jährliche Neueinstufung 
A .2.2.1 Hat der Vertrag in einem Kalenderjahr mindestens sechs Monate bestanden, 
stufen wir ihn im folgenden Kalenderjahr in die nächstbessere S F-Klasse ein.
Zum Beispiel: Der Vertrag hat am 1.5. mit S F-Klasse 3 begonnen und ohne Unter-
brechung bestanden. Im folgenden Kalenderjahr erfolgt die E instufung in SF-Klasse 4.
Besteht der Vertrag ein weiteres Jahr, wird er in S F-Klasse 5 eingestuft usw.
A .2.2.2 Hat der Vertrag in einem Kalenderjahr weniger als sechs Monate bestan-
den, bleibt die S F-Klasse im Folgejahr unverändert.
Zum Beispiel: Der Vertrag hat am 1.8. mit S F-Klasse 3 begonnen. Im folgenden 
Kalenderjahr erfolgt die E instufung ebenfalls in S F-Klasse 3.
A .2.2.3 Schäden haben keine Auswirkung auf die E instufung in die S F-Klasse .

A.2.3 Wie können Sie die SF-Klasse nutzen? 
A .2.3.1 Die S F-Klasse dieses Vertrags können Sie sich bei Abschluss Ihrer eigenen 
Kfz-Versicherung bei AXA anrechnen lassen. Dabei wird die S F-Klasse so behandelt, 
als stamme sie aus dem Schadenverlauf einer Kfz-Versicherung für einen Pkw. Die 
SF-Klasse wird dann als Sondereinstufung geführt. Das heißt, sie gilt nur während der 
Vertragslaufzeit bei AXA und kann nicht auf einen anderen Versicherer übertragen 
werden.
A .2.3.2 Für die Anrechnung müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:
•  Start & Drive hat mindestens ein Jahr bestanden.
•  Start & Drive wird oder wurde beendet. Das Ende des Vertrags liegt nicht länger 

als zehn Jahre zurück.
•  Die Kfz-Versicherung wird auf Ihren Namen bei der AXA Versicherung A G oder 

der AXA easy Versicherung A G abgeschlossen.

Keine Übernahme eines Schadenverlaufs
A .2.3.3 Für Start & Drive ist die Übernahme eines Schadenverlaufs aus einem anderen 
Vertrag nicht möglich. 
Ausnahme: Für Sie hat Start & Drive bereits bei uns bestanden. Wenn der Vertrag 
beendet wurde und der Schadenverlauf noch nicht auf eine Kfz-Versicherung über-
tragen wurde , wird die bestehende S F-Klasse übernommen und weiter aufgebaut.
Keine Übertragung des Schadenverlaufs
A .2.3.4 E ine Übertragung des Schadenverlaufs auf andere Personen ist ausge-
schlossen. Die Übertragung auf einen anderen Versicherer ist nicht möglich.

B Beginn des Vertrags
B.1 Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag anneh-
men. Regelmäßig erfolgt dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen.
Wann beginnt der Versicherungsschutz?
B.2 Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungs-
schein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten 
sich die Folgen nach C .1.2 und C .1.3.
B.3 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach Zugang des Versiche-
rungsscheines rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Zeitpunkt.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (E inlösungsbeitrag) ist abweichend von der 
gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie 
von Anfang an keinen Versicherungsschutz , es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung 
des Beitrags.
C .1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine G eschäftsgebühr 
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat 
ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, 
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung
C .2.1 E in Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung
C .2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rück-
ständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb 
von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.
C .2 .3 S ind die Be iträge nach Ablauf der zwe iwöchigen Zahlungsfrist noch nicht 
bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz aus Start & Drive. Sie dürfen dann
die unter A .1.1 genannten Pkw nicht mehr nutzen ohne in der Kfz-Versicherung 
zum berechtigten Nutzerkre is zu gehören . D ies gilt jedoch nicht, wenn S ie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
C .2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah-
lungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats 
ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit einer 
Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse , die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist 
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz . Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Zahlweise
C .3.1 Die Beiträge sind je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich 
oder monatlich, jeweils im Voraus zu entrichten.
C .3.2 Die Zahlweise wirkt sich auf den Beitrag aus.
C .3.3 Die Zahlung des Beitrages ist nur im S E PA-Lastschriftverfahren möglich.
C .3.4 Erteilen Sie uns kein S E PA-Lastschriftmandat, widerrufen Sie Ihr S E PA-Last-
schriftmandat oder wird der E inzug der Beiträge im S E PA-Lastschriftverfahren aus 
anderen Gründen unmöglich, sind wir berechtigt, den Vertrag auf jährliche Zahlwei-
se mit Rechnungszahlung umzustellen.
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D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
D.1 Sie dürfen die Fahrzeuge nur mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten führen. 
D.2 Vor Gebrauch eines Pkw müssen Sie sich beim Verfügungsberechtigten verge-
wissern, dass der Pkw bei uns versichert ist und Start & Drive für dieses Fahrzeug gilt.
D.3 Es gelten die Pflichten, die sich aus der für den jeweiligen Pkw bestehenden 
Kfz-Versicherung ergeben. Bitte entnehmen Sie diese den Vertragsunterlagen und 
Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB).

E Ihre Pflichten im Schadenfall
Es gelten die Pflichten, die sich aus der für den jeweiligen Pkw bestehenden Kfz-
Versicherung ergeben . B itte entnehmen S ie diese den Vertragsunterlagen und 
A llgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB).

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags

F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
F.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.
Automatische Verlängerung
F.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert 
er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Ver-
trag kündigen.

F.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?
Sie können den Vertrag jederzeit und ohne E inhaltung einer Frist zum folgenden 
Kalendertag kündigen. Maßgeblich ist der Zugang der Kündigung bei uns.

F.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag 
kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
F.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die 
Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht.
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
F.3.2 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen 
trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C .2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere 
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C .2.4).

F.4 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit 
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G Online-Kommunikation
Die Kommunikation zu Start & Drive erfolgt – soweit uns dies möglich ist – über das 
Kundenportal My AXA im Internet.
Die Nutzungsbedingungen von My AXA sind Bestandteil des Vertrags.

H Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

H.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann
H .1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis ge- 
führt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e .V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde @ versicherungsombudsmann.de
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle . Wir haben uns verpflichtet an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. per E-Mail) abgeschlossen haben, können 
sich mit ihrer Beschwerde auch an die Plattform ttp://ec.europa .eu/consumers/odr/ 
wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese P lattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
H .1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für 
uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht.
Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (Ba F in)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle @ bafin.de
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550
Bitte beachten Sie , dass die Ba F in keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle 
nicht verbindlich entscheiden kann.
Rechtsweg
H .1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

H.2 Gerichtsstände
Wenn Sie uns verklagen
H .2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei 
folgenden G erichten geltend machen:
•  dem G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•  dem G ericht, das für unseren G eschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist.
Wenn wir Sie verklagen
H .2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei dem 
G ericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, geltend machen.
Sie haben Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt
H .2 .3 Für den Fa ll, dass S ie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufentha lt außer-
ha lb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufentha lt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen 
nach H .2.2 das G ericht als vereinbart, das für unseren G eschäftssitz zuständig ist.

I Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsaktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder F inanzsanktionen bzw. Embargos, die 
durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, 
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Informationen zum Antrag auf Kfz-Versicherung 
 
 

I. Wichtige Informationen 
 

1. Risikoträger 
 
Risikoträger ist die KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102, 20097 
Hamburg, eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB 64830, vertreten durch den Vorstand, 
Vorstandsvorsitzender: Dr. Edgar Martin. Aufsichtsratsvorsitzender: Generaldirektor Dr. Norbert 
Rollinger. 
 

2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 
Die KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG betreibt die Kfz- und Schutzbriefversicherung. 
 

3. Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihren Antrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
- diese Belehrung, 
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und 
- die weiteren Informationen, die nach den §§ 1 bis 3 der VVG-

Informationspflichtenverordnung zur Verfügung zu stellen sind,  
 

jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an die KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 
102, 20097 Hamburg, Telefax: 040 23606-4366, E-Mail: info@kravag.de. Bitte beachten Sie, 
dass Sie ab dem Tag, an dem uns Ihr Widerruf zugeht, keinen Versicherungsschutz mehr 
haben. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz. Dann steht uns der nach 
unserem Tarif vorgesehene Beitrag zeitanteilig zu. Der Beitrag berechnet sich nach der 
Anzahl der Tage von der Fahrzeug-Zulassung bis zum Zugang des Widerrufs bei uns. Den 
Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
einbehalten. Wir berechnen Ihnen wie folgt den Beitrag für die Zeit des 
Versicherungsschutzes: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand x 1/360 des 
Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein 
zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er 
- einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und 
- eine von uns oder einem Dritten erbrachte Dienstleistung auf der Grundlage einer 

Vereinbarung zwischen dem Dritten und uns betrifft. 
Eine Vertragsstrafe aufgrund Ihres Widerrufs darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

  

mailto:info@kravag.de
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4. Zuständigkeiten für Fragen und Beschwerden 
 
Wir möchten, dass Sie zufrieden sind! Wenn Sie Fragen oder Beanstandungen haben, wenden Sie 
sich bitte an 
- die Sie betreuende Agentur, Telefon-Nummer und Adresse siehe Versicherungsschein oder 
- die Direktion der KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102,  

20097 Hamburg, E-Mail: info@kravag.de oder 
- die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 

Telefon: 0228 4108-0, Telefax: 0228 4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de oder 
- den Versicherungsombudsmann. 

Der Versicherungsombudsmann ist eine unabhängige und für den Verbraucher kostenfrei 
arbeitende Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung. Wir haben uns verpflichtet, 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.  
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin, Telefon: 0800 369-6000, 
Telefax: 0800 369-9000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de, Internet: 
www.versicherungsombudsmann.de.  

 
Selbstverständlich bleibt es Ihnen unbenommen, den Rechtsweg zu beschreiten. Das insoweit 
zuständige Gericht finden Sie in Abschnitt L AKB. 
 

5. Auskunfts- und Benachrichtigungspflicht 
 
Versicherung setzt Vertrauen voraus - auf beiden Seiten! Bitte informieren Sie uns daher vollständig 
und wahrheitsgemäß über alle Umstände, die Auswirkungen auf das bei uns versicherte Risiko 
haben könnten. Dann finden wir auch eine Lösung! Bewusstes Verschweigen dagegen oder gar 
wahrheitswidrige Angaben können Ihren Versicherungsschutz gefährden. 

 
 

II. Zulassung Ihres Fahrzeugs auf eine andere Person als Sie 
 
Wird das Fahrzeug auf eine andere Person als Sie zugelassen, gilt: Sie sind verpflichtet, dieser 
Person die Möglichkeit zu geben, von dem Merkblatt zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.  

mailto:info@kravag.de
mailto:poststelle@bafin.de
mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
 

Präambel 
 
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende 
Versicherungsarten: 
- Haftpflichtversicherung (A.1) 
- Kaskoversicherung (A.2) 
- Schutzbrief (A.3) 
- Insassen-Unfallversicherung (A.4) 
- Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) (A.5) 
- Fahrerschutz-Versicherung (A.6) 
- Differenzdeckung (A.7) 
- Kasko-Extra-Versicherung (A.8) 
- Umweltschadensversicherung (A.9) 
 
Diese Versicherungen werden - mit Ausnahme der Umweltschadensversicherung - als jeweils 
rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen. Welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug 
abgeschlossen haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 
 
Pkw im Sinne dieser Bedingungen sind zur Personenbeförderung zugelassene Kraftfahrzeuge mit 
höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen. 
 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

A.1 Haftpflichtversicherung - für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt 

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs
a. Personen verletzt oder getötet werden,
b. Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
c. Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem

Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden),
und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche 
- aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des

Straßenverkehrsgesetzes oder
- aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts
geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- 
und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch,
soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt,
- aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des

Straßenverkehrsgesetzes oder
- aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts
- gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder

abzuwehren und
- alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens

abzugeben.
Gleiches gilt für die Abwehr von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen, insbesondere 
Feuerwehrkostenbescheiden, sowie zur Abgabe notwendiger Erklärungen nach öffentlichem Recht, 
die zur Regulierung des Schadensfalls erforderlich sind. 

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen 

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der
Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem 
versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 

Dies gilt auch, wenn sich 
- der Anhänger oder Auflieger oder
- das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug
während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung
befindet.

Führen fremder Fahrzeuge 

A.1.1.6 Sofern Sie für
- Ihren Pkw,
- Ihr Kraftrad oder
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- Ihr Camping-Kfz 
mit uns eine über die gesetzlichen Mindestversicherungssummen hinausgehende Deckung 
vereinbart haben, gilt: Ihre Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die Schäden, die 

 
Sie als Fahrer eines fremden versicherungspflichtigen Fahrzeugs verursachen. Voraussetzung ist, 
dass nicht aus einer für das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung 
besteht. 
 
Ist der Vertrag mit Ihnen als Handelsgesellschaft oder juristische Person geschlossen, gilt: An Ihre 
Stelle tritt die natürliche Person, der das Firmenfahrzeug aufgrund besonderen Vertrags als 
Dienstfahrzeug zur privaten und beruflichen Nutzung überlassen wurde. 
 
Führen von Carsharing-Pkw 
 

A.1.1.7 Sofern Sie für Ihren Pkw mit uns eine über die gesetzlichen Mindestversicherungssummen 
hinausgehende Deckung vereinbart haben, gilt: Nutzen Sie einen Pkw, der über eine Carsharing-
Plattform vermittelt wurde, und tritt an diesem ein Schaden ein, erstatten wir die hierfür vereinbarte 
Selbstbeteiligung. Voraussetzung ist, dass 
- der Schaden von der Kaskoversicherung des Carsharing-Anbieters erstattet wurde und 
- dieser Ihnen gegenüber eine Selbstbeteiligung geltend macht. 
 
Unsere Entschädigungsleistung ist auf 500 EUR je Schadensfall begrenzt. 
 
Ist der Vertrag mit Ihnen als Handelsgesellschaft oder juristische Person geschlossen, gilt: An Ihre 
Stelle tritt die natürliche Person, 
- der das Firmenfahrzeug aufgrund besonderen Vertrags als Dienstfahrzeug zur privaten und 

beruflichen Nutzung überlassen wurde und 
- die den Carsharing-Pkw für dienstliche Zwecke genutzt hat. 
 
Umweltschadensversicherung für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz 
 

A.1.1.8 Sofern Sie mit uns eine über die gesetzlichen Mindestversicherungssummen hinausgehende 
Deckung vereinbart haben, gilt: Ihre Haftpflichtversicherung umfasst auch die 
Umweltschadensversicherung nach A.9 für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz in dem dort genannten Umfang. 
 
Eigen-Kollisionsschäden 
 

A.1.1.9 Bei Pkw haben Sie in der Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz für Sachschäden, die Sie 
oder eine andere nach A.1.2 mitversicherte Person an einem anderen Ihrer Fahrzeuge im 
öffentlichen Verkehrsraum durch den Gebrauch des versicherten Pkw verursachen. Dadurch 
entstehende Folgeschäden (z. B. Wertminderung, Mietwagenkosten/Nutzungsausfall und sonstige 
Ausfallkosten) sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Kein Versicherungsschutz besteht 
auf Ihren eigenen Grundstücken. 
 
Unsere Entschädigungsleistung ist auf 30.000 EUR für alle Schadensfälle eines 
Versicherungsjahres begrenzt. Je Schadensfall ist eine Selbstbeteiligung von 1.000 EUR von Ihnen 
zu tragen. A.1.5.6 gilt insoweit nicht. 
 
Automatisiertes und autonomes Fahren 
 

A.1.1.10 Versicherungsschutz besteht auch für Schäden durch den Gebrauch des Fahrzeugs, wenn 
versagende oder fehlerhafte Systeme zum automatisierten oder autonomen Fahren ursächlich sind. 
 
Elektrofahrzeuge als Energiespeicher 
 

A.1.1.11 Versicherungsschutz besteht auch für Schäden die Dritten dadurch entstehen, dass elektrische 
Energie aus dem Akkumulator des versicherten Elektrofahrzeugs in das Stromnetz eingespeist wird.  
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Soweit im Schadensfall ein Haftpflichtversicherer Ihnen oder einer mitversicherten Person 
gegenüber zur Leistung verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen 
vor.  

 
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, werden wir Ihnen gegenüber 
in Vorleistung treten. 

 
A.1.2 Wer ist versichert? 
 

Der Schutz der Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte 
Personen): 
a. Den Halter des Fahrzeugs, 
b. den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c. den Fahrer des Fahrzeugs, 
d. den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den 

berechtigten Fahrer 
- zu seiner Ablösung oder 
- zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten 
nicht nur gelegentlich begleitet, 

e. Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für 
dienstliche Zwecke gebraucht wird, 

f. den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem 
Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist, 

g. den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach A.1.1.5    
mitversicherten Fahrzeugs, 

h. Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Lebenspartner als Fahrer eines fremden versicherungspflichtigen 
Fahrzeugs nach A.1.1.6 und A.1.1.7, 

i. die sonstigen berechtigten Personen (Insassen, Einweiser, Bediener) innerhalb und außerhalb 
des Fahrzeugs, wenn 
- diese einen Schaden zu vertreten haben, der überwiegend durch den Gebrauch des 

Fahrzeugs verursacht wurde, und 
- sie nicht durch eine andere Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in Anspruch 

nehmen können. 
 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns 
erheben. 

 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 
 

Höchstzahlung 
 

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich 
zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 
Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 

 
A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die gesetzlichen 

Mindestversicherungssummen. 
 

A.1.3.3 Soweit nichts Anderes mit Ihnen vereinbart ist, gelten bei der Gewährung von vorläufigem 
Versicherungsschutz die gesetzlichen Mindestversicherungssummen. 

 
Übersteigen der Versicherungssummen 

 
A.1.3.4 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den 

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In 
diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch 
selbst einstehen. 
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A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?  
 

Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
 

A.1.4.1 Sie haben in der Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres 
Versicherungsvertrags. 

 
Internationale Versicherungskarte  

 
A.1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehändigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz 

in der Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, 
soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt 
A.1.4.1 Satz 2. 

 
Führen fremder Fahrzeuge 

 
A.1.4.3 Ist Ihr Pkw bei uns haftpflichtversichert oder handelt es sich bei Ihrem Fahrzeug um ein Kraftrad oder 

Camping-Kfz, gilt: Sie haben in der Haftpflichtversicherung beim Führen fremder Fahrzeuge nach 
A.1.1.6 Versicherungsschutz 
- in den geographischen Grenzen Europas einschließlich der Bundesrepublik Deutschland sowie 
- in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 

gehören. 
 

Hinweis: 
Für das Führen von Carsharing-Pkw gilt A.1.4.1 Satz 1. 

 
A.1.4.4 Soweit nichts Anderes mit Ihnen vereinbart ist, besteht bei der Gewährung von vorläufigem 

Versicherungsschutz kein Versicherungsschutz nach A.1.4.3. 
 

A.1.5 Was ist nicht versichert? 
 

Vorsatz 
 

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
 

Genehmigte Rennen 
 

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 
kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 
Hinweis: 
Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung nach D.1.1.4 
dar. 

 
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 

 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 

Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
 

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 
 

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 
Abhandenkommen 
- eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers, 
- eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. 
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Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche 
Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird und 
dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden.  
 
Beschädigung von beförderten Sachen 

 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung 

oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
 

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise 
mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Mobiltelefon). Bei Fahrten, die überwiegend der 
Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen 
zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein 
Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen. 
 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 
 

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte 
Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres 
Fahrzeugs verletzt werden. 
 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
 

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von 
Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
 

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 
besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
Schäden durch Kernenergie 
 

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
Schadenersatzansprüche beim Führen fremder Fahrzeuge 
 

A.1.5.10 Kein Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht des Halters oder Eigentümers des 
fremden Fahrzeugs, für Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder 
Abhandenkommens des fremden Fahrzeugs und wenn Ihnen oder einer nach A.1.2.h 
mitversicherten Person den Umständen nach hätte bekannt sein müssen, dass für das fremde 
Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung besteht. 
 
Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz 
 

A.1.5.11 Kein Versicherungsschutz besteht für die in der Umweltschadensversicherung nicht versicherten 
Schäden nach A.9.5. 

 
 

A.2 Kaskoversicherung - für Schäden an Ihrem Fahrzeug 
 
A.2.1 Was ist versichert? 

 
Ihr Fahrzeug 
 

A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust infolge 
eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko). 
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Mitversicherte Teile 
 

A.2.1.2 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör sind versichert, sofern sie unter A.2.1.3 und A.2.1.4 als 
mitversichert aufgeführt und straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile). Bei 
Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten die 
nachfolgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit nichts Anderes geregelt ist. 

 
Ohne Mehrbeitrag mitversicherte Teile 

 
A.2.1.3 Soweit in A.2.1.4 und A.2.1.5 nicht anders geregelt, sind Fahrzeug- und Zubehörteile anmelde- und 

zuschlagsfrei mitversichert, die 
- unter Verschluss verwahrt, 
- im Fahrzeug fest eingebaut oder 
- durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden 
sind, sofern dem die Allgemeine Betriebserlaubnis nicht entgegensteht. 

 
Zuschlagsfrei mitversichert sind ferner Zubehörteile, die 
- aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführt werden müssen oder 
- ausschließlich der Erhöhung der Verkehrs- oder Diebstahlssicherheit bzw. der Pannen- oder 

Unfallhilfe dienen. 
 

Mitversichert sind insbesondere  
- Anbauteile von landwirtschaftlichen Zugmaschinen (z. B. Frontlader, Schneepflug, Heuwender) 

bis zu einem Neuwert von jeweils 15.000 EUR, 
- Dachkoffer, Gepäckträger, 
- Datenträger für Navigationssystem bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 200 EUR, 
- Fernbedienung zur ausschließlichen Steuerung von Fahrzeugfunktionen 

(z. B. Hydraulikpumpe), auch wenn nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden; 
- Fotoapparate bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 100 EUR, 
- Freisprecheinrichtungen für Mobiltelefone (ausgenommen das Mobiltelefon selbst), 
- Funkanlagen und Antennen, 
- Fußbodenbeläge bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 500 EUR, 
- Garagentoröffner (Sendeteil) bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 100 EUR, 
- Induktionsladeplatte für Elektro- und Hybridfahrzeuge bis zu einer Entschädigungsobergrenze 

von 1.000 EUR, 
- Informations- und Unterhaltungssysteme (Radio, Verstärker, Equalizer, MC-, CD-, MD- und 

DVD-Player, Lautsprecher, Antenne, Fernseher, Video-Recorder und Navigationssystem) für 
Pkw, Krafträder und Leichtkrafträder, für sonstige Fahrzeuge bis zu einem Neuwert von 
insgesamt 5.000 EUR (für höhere Neuwerte gilt A.2.1.4), 

- Kindersitze, 
- Ladebordwand einschließlich Hydraulik, 
- Ladekabel für Elektro- und Hybridfahrzeuge einschließlich dazugehörige Adapter, 
- Ladekarte für Elektro- und Hybridfahrzeuge bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 

100 EUR, 
- Lenk- und Leitsysteme (satellitengestützt) von landwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen 

(z. B. GPS-Spurführsysteme) einschließlich mobiler Komponenten (z. B. Display), auch wenn 
diese nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 
insgesamt 20.000 EUR; 

- Maut-Vignette, 
- mobiles Ladegerät (tragbare Ladestation) für Elektro- und Hybridfahrzeuge einschließlich 

dazugehörige Adapter bis zu einer Entschädigungsgobergrenze von 1.000 EUR, 
- Motorradbekleidung (inklusive Schutzhelm) - auch wenn bestimmungsgemäß gebraucht - bis zu 

einer Entschädigungsobergrenze von 600 EUR; abweichend davon sind Schutzhelme (auch mit 
Wechselsprechanlage) ohne Entschädigungsobergrenze mitversichert, wenn sie mit dem 
Fahrzeug so verbunden sind, dass unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung des Helms 
und/oder Fahrzeugs nicht möglich ist. 

- Pannen-Werkzeug bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 500 EUR, 
- Räder mit Winter- oder Sommerbereifung (ein zusätzlicher Satz), 
- Schonbezüge und Sitzfelle sowie Sitzauflagen bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 

500 EUR, 
- Umweltplakette (Feinstaubplakette), 
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- Unfalldatenschreiber, automatische Notrufeinrichtungen und Detektoren zur Wiederauffindung
gestohlener Fahrzeuge einschließlich der damit verbundenen Satellitenortungs- und
Telemetriegeräte,

- Videokamera zur zulässigen Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens während der Fahrt
(Dashcam),

- Wandladestation (Wallbox) für Elektro-und Hybridfahrzeuge bis zu einer
Entschädigungsobergrenze von 1.000 EUR (sofern fest mit dem Gebäude verbunden),

- Werbebeschriftung sowie Poster- und Airbrushmotive,
- Wolldecken in Möbel- und Umzugsfahrzeugen bis zu einer Entschädigungsobergrenze von

500 EUR,
- zugelassene Veränderungen am Fahr- und/oder Triebwerk aller Art zur Leistungssteigerung

oder Verbesserung der Fahreigenschaften.

Ist eine Neuwertgrenze genannt, verzichten wir bis zu deren Höhe auf eine Kürzung der 
Entschädigung wegen Unterversicherung. 

Gegen Mehrbeitrag mitversicherbare Teile (für Pkw, Krafträder und Leichtkrafträder ohne 
Mehrbeitrag) 

A.2.1.4 Anmeldepflichtig und nur gegen Zuschlag mitversicherbar sind folgende Fahrzeug- und
Zubehörteile, soweit sie 
- im Fahrzeug fest eingebaut oder
- durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden
sind:
- Anbauteile von landwirtschaftlichen Zugmaschinen, deren jeweiliger Neuwert die Grenze nach

A.2.1.3 übersteigt (auch unter Verschluss verwahrt),
- Außensprechanlage (Mikrofon- und Lautsprecheranlage),
- Be- und Entladesysteme (hydraulisch),
- Informations- und Unterhaltungssysteme (Radio, Verstärker, Equalizer, MC-, CD-, MD- und

DVD-Player, Lautsprecher, Antenne, Fernseher, Video-Recorder und Navigationssystem),
deren Neuwert die Grenze nach A.2.1.3 übersteigt (nur Differenzbetrag),

- Kühlaggregat,
- Ladegerät zum Heben und Senken von Lasten,
- Ladekran,
- Panzerglas,
- Telefon mit Antenne,
- Vorzelt,
- Wohnwagen-Wechselaufbau für Pickup-Lkw.

Die vorstehend aufgeführten Teile sind nur dann und insoweit mitversichert, wie hierfür ein nach dem 
Gesamtneuwert zu berechnender Beitragszuschlag gezahlt wurde. 

Nicht versicherbare Gegenstände 

A.2.1.5 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, auch wenn sie in das Fahrzeug eingebaut oder
fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, wie z. B.: 
- Atlas und Autokarten,
- Bild-, Ton- und sonstige Datenträger (z. B. CD, DVD),
- Campingausrüstung,
- Ersatzteile,
- Fahrerkleidung (außer Gefahrgutausrüstung und Motorradbekleidung),
- Faltgarage, Regen- oder Sonnenschutzplane,
- Kühltasche,
- Magnetschilder,
- Maskottchen,
- mobile Navigationssysteme,
- Mobiltelefon,
- Rasierapparat,
- Staubsauger.
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A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 
Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

Brand und Explosion 

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen
bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem 
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Entwendung 

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:
a. Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund

räuberischer Erpressung.
b. Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder

- zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse noch
- zur Veräußerung noch
- unter Eigentumsvorbehalt
überlassen wird.

c. Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das
Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom
Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder
Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem
Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- 
oder Haushaltsangehöriger ist.

Naturgewalten 

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung folgender Naturgewalten auf das Fahrzeug:
- Erdbeben,
- Vulkanausbrüche,
- Lawinen, auch Dachlawinen und Muren,
- Sturm,
- Hagel,
- Blitzschlag oder
- Überschwemmung.

Als Erdbeben gilt eine naturbedingte, messbare Erschütterung des Erdbodens. Als Lawine gilt ein 
naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Schnee- oder Eismassen. Als Mure gilt ein 
naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Geröll-, Schlamm- oder Gesteinsmassen. Als Sturm 
gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, 
die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 
Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten 
veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind. 

Zusammenstoß mit Tieren 

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren.

Glasbruch 

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als Verglasung gelten Glas- und
Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und 
Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, 
Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Displays sowie Monitoren. Nicht versichert sind 
Folgeschäden. 
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Kurzschluss-Schäden 
 

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Dadurch bedingten 
Überspannungsschäden an mitversicherten Teilen (z. B. Lichtmaschine, Anlasser) sind bis zu einer 
Entschädigungsobergrenze von 2.000 EUR versichert. Für Akkumulatoren von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen gilt A.2.6.6.e. 

 
Tierbiss-Schäden 

 
A.2.2.7 Versichert sind unmittelbar durch einen Tierbiss verursachte Schäden (ausgenommen Haus- und 

Nutztiere). Folgeschäden sind bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 4.000 EUR versichert. 
Für Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen gilt A.2.6.6.e. 
 

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert? 
 

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 
Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 
 
Ereignisse der Teilkasko 

 
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2. 
 
A.2.3.2 Unfall 
 

a. Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein unmittelbar von außen 
plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.  
 
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere: 
- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben, z. B. 

Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen. 
- Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs eintreten, z. B. 

durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder verrutschende Ladung. 
- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung, 

Überbeanspruchung oder Abnutzung haben. 
- Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhänger ohne Einwirkung 

von außen, z. B. Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den Anhänger (außer bei Pkw). 
- Verwindungsschäden. 

Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise im Rahmen der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs entstehen, gelten nicht als Unfallschaden. 
 
Beispiel: 
Schäden an der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen mit Kies. 

 
b. Bei Pkw gelten Schäden durch Kollision zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder 

Anhänger auch ohne Einwirkung von außen als Unfall. Dies sind z. B. Rangierschäden am 
Zugfahrzeug durch den Anhänger oder Schlingerschäden. 

 
Hinweis: 
Besteht für den Pkw eine Kasko-Extra-Versicherung nach A.8, können Sie stattdessen diese 
Versicherung in Anspruch nehmen. 

 
A.2.3.3 Mut- oder böswillige Handlungen 

 
Versichert ist die Beschädigung, die Zerstörung oder der Totalschaden des Fahrzeugs durch mut- 
oder böswillige Handlungen Dritter, z. B. Vandalismus oder Cyberangriff. Programmier- oder 
Wartungsfehler des Herstellers sind nicht versichert. 

 
Transport auf einer Fähre 

 
A.2.3.4 Versichert sind Schäden, die bei einem Transport des Fahrzeugs auf einer Fähre dadurch entstehen, 

dass 
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- das Schiff strandet, kollidiert, leckschlägt oder untergeht oder
- das Fahrzeug aufgrund der Wetterlage oder aufgrund des Seegangs über Bord gespült wird

oder
- das Fahrzeug deshalb über Bord geht, weil der Kapitän anordnet das Fahrzeug zu opfern, um

die Fähre, die Passagiere und/oder die Ladung zu retten.

A.2.4 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer 
weiteren Person abgeschlossen ist, auch für diese. Dazu gehört z. B. der Leasinggeber als 
Eigentümer des Fahrzeugs. 

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

Im Werkstattservice haben Sie Anspruch auf Leistungen nach A.2.6.2.d nur für Schäden, die sich in 
der Bundesrepublik Deutschland ereignen. 

A.2.6 Was zahlen wir im Schadensfall?

Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts Anderes 
geregelt ist. 

Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 

A.2.6.1 Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert, Entsorgungs-, Zulassungs- und
Kennzeichenkosten, Mobilitätspauschale 

a. Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen
Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.6.2.a.

Bei Zerstörung des Fahrzeugs zahlen wir darüber hinaus die Kosten für dessen Entsorgung.
Voraussetzung ist, dass
- aus den vorhandenen Rest- und Altteilen kein Restwert zu erzielen ist und
- für ein Ersatzfahrzeug bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, KRAVAG-LOGISTIC

Versicherungs-AG, KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG oder Condor Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft eine Kaskoversicherung abgeschlossen wird.

Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir die Gebühren der 
Zulassung des Ersatzfahrzeugs und die Kosten für dessen Kennzeichen. Voraussetzung ist, 
dass für dieses bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-
AG, KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG oder Condor Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft eine Kaskoversicherung abgeschlossen wird. 

Wenn Ihr Pkw entwendet und nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige 
in Textform wieder aufgefunden wurde, gilt: Wir zahlen eine Mobilitätspauschale von 500 EUR. 

Neupreisentschädigung, Wechselprämie für Elektro-Pkw 

b. Wir zahlen den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.6.1.h,
- bei Krafträdern, Trikes und Quads, wenn innerhalb von 6 Monaten,
- bei Pkw, wenn innerhalb von 24 Monaten
nach dessen Erstzulassung ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt.

Voraussetzung ist jeweils: Das Fahrzeug befindet sich bei Eintritt des Schadenereignisses im 
Eigentum dessen, der es 
- als Neufahrzeug oder



Verbraucherinformation KRAVAG-ALLGEMEINE 
Stand Juli 2021 Versicherungs-AG 

KKA0721 Seite 22 von 115 

- als Vorführ-Pkw mit einer Laufleistung von maximal 1.000 km
vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs
wird abgezogen.

Wir zahlen den Neupreis des Fahrzeugs bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse, wenn 
innerhalb von 6 Monaten nach dessen Erstzulassung ein Totalschaden oder eine Zerstörung 
eintritt. Abweichend von A.2.6.1.h erstatten wir Ihnen den Betrag, den Sie für das total 
beschädigte oder zerstörte Fahrzeug tatsächlich als Kaufpreis aufgewendet hatten. Bei Verlust 
ersetzen wir den Wiederbeschaffungswert nach A.2.6.1.f. 

Wir zahlen den Neupreis des Fahrzeugs 
- bei Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse oder
- bei Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche),

wenn innerhalb von 12 Monaten nach dessen Erstzulassung ein Totalschaden oder eine
Zerstörung eintritt. Abweichend von A.2.6.1.h erstatten wir Ihnen den Betrag, den Sie für das
total beschädigte oder zerstörte Fahrzeug tatsächlich als Kaufpreis aufgewendet hatten. Bei
Verlust des Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse oder der Zugmaschine ersetzen wir den
Wiederbeschaffungswert nach A.2.6.1.f.

Bei Informations- und Unterhaltungssystemen zahlen wir den Neupreis 
- bei Pkw, wenn innerhalb von 24 Monaten,
- bei Fahrzeugen, die nicht Pkw sind, wenn innerhalb von 12 Monaten

nach Erwerb als Neugerät an diesem ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt.
Danach ziehen wir vom Neupreis 1 % für jeden weiteren Monat ab. A.2.6.1.h gilt entsprechend.
Wir verzichten auf den Abzug, wenn der Austausch nach Abstimmung mit uns in einer von uns
ausgewählten Werkstatt erfolgt.

Zusätzlich zum Neupreis zahlen wir in der Vollkasko bei Pkw einen Wechselprämie von 
2.000 EUR, wenn  
- das versicherte Fahrzeug ein Pkw mit Verbrennungsmotor ist,
- es sich bei dem Ersatzfahrzeug um einen Elektro-Pkw handelt,
- das Ersatzfahrzeug ein Neufahrzeug oder ein Vorführ-Pkw mit einer Laufleistung von

maximal 1.000 km ist und
- für das Ersatzfahrzeug bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, KRAVAG-LOGISTIC

Versicherungs-AG, KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG oder Condor Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft eine Vollkasko abgeschlossen wird.

Kaufwertentschädigung 

c. In der Vollkasko zahlen wir bei Pkw den Kaufwert des Fahrzeugs nach A.2.6.1.i unter folgender
Voraussetzung: Innerhalb von 24 Monaten nach dessen erstmaliger Zulassung auf Sie tritt ein
Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust ein. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs
wird abgezogen.

Schloss- und Schlüsselersatz bei Entwendung der Fahrzeugschlüssel 

d. Nach einer Entwendung Ihrer Fahrzeugschlüssel zahlen wir die Kosten für den Austausch der
betroffenen Fahrzeugschlösser und die dazugehörigen Schlüssel. Bei draht- oder
schlüssellosen Zugangssystemen gilt auch die widerrechtliche Beschaffung der Zugangsdaten
durch Dritte als Entwendung der Fahrzeugschlüssel. Wir übernehmen in diesen Fällen die
Kosten der Neucodierung.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert, Neupreis und 
Kaufwert? 

e. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen
Wiederbeschaffungswert übersteigen.

f. Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten
Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.
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g. Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand. 
 

h. Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des 
versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Hierzu gehören auch Überführungskosten. 
Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein 
vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Empfehlung des 
Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe. 

 
i. Kaufwert ist der durch einen von uns beauftragten Kraftfahrzeugsachverständigen ermittelte 

Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs am Tag der erstmaligen Zulassung auf Sie. 
 
A.2.6.2 Was zahlen wir bei Beschädigung? 

 
Reparatur 

 
a. Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten. 

Eingeschlossen sind die Kosten für Bremsflüssigkeit, Fette, Kühl-, Frostschutz- und 
Reinigungsmittel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl. Für die Reparaturkosten bestehen folgende 
Obergrenzen: 
- Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen die hierfür 

erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.1.f, wenn Sie 
uns dies durch eine Rechnung nachweisen. 

- Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert wird oder der 
Nachweis einer vollständigen und fachgerechten Reparatur fehlt, gilt: Wir zahlen die 
erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert 
verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.1.f und A.2.6.1.g). 

- Wenn Sie mit uns den Werkstattservice vereinbart haben und Ihren Pkw nicht reparieren 
lassen, gilt: Die Schadenhöhe wird auf unsere Kosten ermittelt. Wir ersetzen die 
erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur, wie sie in einer von uns ausgewählten 
Werkstatt entstanden wären. Unsere Leistung ist auf die Höhe des um den Restwert 
verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.1.f und A.2.6.1.g) begrenzt. 

- Wenn Sie mit uns den Werkstattservice vereinbart haben und Ihren Pkw in einer anderen als 
der von uns ausgewählten Werkstatt reparieren lassen, gilt: Ihr Erstattungsanspruch ist auf 
85 % der erforderlichen Reparaturkosten begrenzt. 

 
Abschleppen 

 
b. Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort 

bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich 
unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs die jeweilige Obergrenze nach 
A.2.6.2.a nicht überschritten werden. Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber 
verpflichtet ist, diese Kosten zu übernehmen. 

 
Abzug neu für alt 

 
c. Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das Fahrzeug ganz oder 

teilweise neu lackiert, gelten folgende Regelungen: Wir ziehen einen dem Alter und der 
Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt) 
- bei Fahrzeugen, die nicht Pkw sind, von den Kosten der Bereifung, 
- bei allen Fahrzeugen von den nach A.2.1.3 und A.2.1.4 als mitversichert geltenden 

 
bzw. gegen Zuschlag mitversicherten Funkgeräten, Informations- und Unterhaltungssystemen, 
Telefonen und Faxgeräten. 

 
Werkstattservice für Pkw 

 
d. Wird Ihr Pkw in einer von uns ausgewählten Werkstatt repariert, übernehmen wir im 

Werkstattservice für Pkw folgende Leistungen: 
- Hol- und Bringservice (nicht bei Glasbruch nach A.2.2.5) 

Wir sorgen für den Transport Ihres Pkw in eine von uns ausgewählte Werkstatt und für den 
Rücktransport des reparierten Fahrzeugs zu seinem regelmäßigen Standort. 
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- Garantie 
Für die Reparaturarbeiten, die von der von uns ausgewählten Werkstatt durchgeführt 
werden, besteht eine dreijährige Garantie. 

- Ersatzfahrzeug 
Für die Dauer der Reparatur in der von uns ausgewählten Werkstatt sorgen wir für die 
Bereitstellung eines kostenlosen Ersatzfahrzeugs der Kleinwagen-Klasse. Kosten für 
Kraftstoff werden nicht übernommen. Tritt an dem Ersatzfahrzeug ein Schaden ein, erstatten 
wir Ihnen die erhobene Selbstbeteiligung. Unsere Entschädigungsleistung ist auf 500 EUR 
je Schadensfall begrenzt. 

- Reinigung (nicht bei Glasbruch nach A.2.2.5) 
Ihr in der von uns ausgewählten Werkstatt reparierter Pkw wird vor der Rückgabe an Sie 
von außen und innen gereinigt. 

 
Zusätzliche Leistungen bei Glasbruch 

 
e. Bei Glasbruch nach A.2.2.5 zahlen wir 

- die durch den Austausch der Frontscheibe notwendigerweise durchzuführenden Arbeiten, 
z. B. Einstellung des Regensensors, 

- die Kosten für Leuchtmittel, z. B. des beschädigten Scheinwerfers. 
 

Sachverständigenkosten 
 

A.2.6.3 Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder 
ihr zugestimmt haben. 

 
Mehrwertsteuer 

 
A.2.6.4 Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten 

Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

 
Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 

 
A.2.6.5 Wiederauffinden des Fahrzeugs 

 
a. Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats wieder aufgefunden, nachdem Ihre in 

Textform abgegebene Schadenanzeige bei uns eingegangen ist, gilt: Sie sind zur Rücknahme 
des Fahrzeugs verpflichtet, wenn Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv 
zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können. 

b. Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung von mehr 
als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 
2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). 
Maßgeblich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort. 

 
Eigentumsübergang nach Entwendung 

 
c. Sind Sie nicht nach A.2.6.5.a zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen 

Eigentümer. 
d. Haben wir unsere Leistung 

- wegen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 oder E.1.3) oder 
- wegen grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nach A.2.6.7.b gekürzt und wird das 

Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht ein Anteil am erzielten Veräußerungserlös 
nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der Rückholung und 
Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung 
gekürzt haben. 
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A.2.6.6 Zusätzliche Leistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge 
 

Neupreisentschädigung 
 

a. Bei Elektro- und Hybrid-Pkw gilt abweichend von A.2.6.1.b: Wir zahlen den Neupreis des 
Fahrzeugs nach A.2.6.1.h, wenn innerhalb von 26 Monaten nach dessen Erstzulassung 
- ein Totalschaden, 
- eine Zerstörung oder 
- ein Verlust 
eintritt. 

b. Bei Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen gilt ergänzend zu A.2.6.1.b: Wir zahlen 
den Neupreis des Akkumulators 
- bei Pkw, wenn innerhalb von 26 Monaten, 
- bei Fahrzeugen, die nicht Pkw sind, wenn innerhalb von 12 Monaten, 
nach Erwerb als Neugerät an diesem ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt. 
Danach ziehen wir vom Neupreis 1 % für jeden weiteren Monat ab. A.2.6.1.h gilt entsprechend. 

 
Entsorgungskosten 

 
c. Bei Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen zahlen wir ergänzend zu A.2.6.1.a die 

Kosten für deren Entsorgung. Voraussetzung ist, dass ein Totalschaden oder eine Zerstörung 
des Akkumulators eintritt. Soweit im Schadensfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund 
- eines Vertrags oder 
- gesetzlicher Regelungen 
zur Leistung verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor. 
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, werden wir Ihnen 
gegenüber in Vorleistung treten.  

 
Mobilitätspauschale 

 
d. Bei Elektro- und Hybrid-Pkw zahlen wir in der Vollkasko ergänzend zu A.2.6.1.a eine 

Mobilitätspauschale. Dies gilt nicht bei Glasbruch nach A.2.2.5. Wir zahlen 35 EUR je Tag für 
höchstens 14 Tage 
- bei Totalschaden oder Zerstörung bis zur Neuanmeldung des Ersatzfahrzeugs, 
- bei Beschädigung für die nachgewiesene Dauer der Reparatur. 

 
Kurzschluss- und Tierbiss-Schäden 

 
e. Bei Elektro- und Hybrid-Pkw gilt abweichend von A.2.2.6 und A.2.2.7: 

Wir zahlen die erforderlichen Kosten für  
- den Austausch der Hochvoltkabel  
- die Reparatur des Akkumulators   

unabhängig von der jeweiligen Entschädigungsobergrenze. 
 

Wertminderung 
 

f. Bei Elektro- und Hybrid-Pkw zahlen wir in der Vollkasko eine Wertminderung. Voraussetzung 
ist, dass 
- das Fahrzeug innerhalb der ersten vier Jahre nach dessen Erstzulassung durch Unfall, mut- 

oder böswillige Handlungen oder Zusammenstoß mit Tieren beschädigt wurde, 
- die für die Reparatur erforderlichen Kosten mehr als 1.000 EUR ohne Mehrwertsteuer 

betragen, 
- das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird und Sie uns dies durch eine 

Rechnung nachweisen. 
Wir erstatten 10 % der nachgewiesenen Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer. Bei 
Totalschaden, Zerstörung oder Verlust Ihres Fahrzeugs zahlen wir keine Wertminderung. 
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A.2.6.7 Bis zu welcher Höhe leisten wir? 
 
Höchstentschädigung 

 
a. Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.6.1.h. 

Die Entsorgungskosten, die Zulassungskosten und die Mobilitätspauschale nach A.2.6.1.a 
werden nicht auf die Höchstentschädigung angerechnet. 

 
Grob fahrlässige Herbeiführung des Schadens 

 
b. Wenn Sie den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt haben, gilt: Wir verzichten Ihnen 

gegenüber auf unser Recht, die Leistung zu kürzen. Dies gilt nicht bei Entwendung des 
Fahrzeugs oder wenn Sie den Schaden infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel herbeigeführt haben. In diesem Fall werden wir unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen. 

 
A.2.6.8 Was wir nicht ersetzen, Rest- und Altteile 

 
a. Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs-, Verschleiß- und 

Folgeschäden. Beispiele für Folgeschäden sind Kraftstoffverlust, Wertminderung außerhalb von 
A.2.6.6.f, Zulassungskosten außerhalb von A.2.6.1.a, Überführungskosten außerhalb von 
A.2.6.1.h, Verwaltungskosten, Rechtsanwaltskosten, Nutzungsausfall oder Mietwagenkosten. 
 

b. Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum 
Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 

 
A.2.6.9 Selbstbeteiligung 

 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung 
abgezogen. Ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein. 
 
Wir verzichten auf den Abzug der Selbstbeteiligung bei Glasbruch nach A.2.2.5 unter folgender 
Voraussetzung: Die beschädigte Verglasung wird nicht ersetzt, sondern nach Abstimmung mit uns 
durch eine von uns empfohlene Werkstatt repariert (Verbundglasreparatur). 
 

A.2.7 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschiedenheiten über die Schadenhöhe 
 
A.2.7.1 Bei Meinungsverschiedenheiten 

- zur Schadenhöhe einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder 
- über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten 
kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigenausschuss entscheiden. 

 
A.2.7.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wen Sie oder 

wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser 
von dem jeweils Anderen bestimmt. 

 
A.2.7.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als 

Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der 
Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. 
Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen 
geschätzten Beträgen liegen. 

 
A.2.7.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von 

uns bzw. von Ihnen zu tragen. 
 

Hinweis: 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
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A.2.8 Fälligkeit unserer Zahlung

A.2.8.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben zahlen wir
diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 

A.2.8.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen, wenn
- wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
- sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen

lässt.

A.2.8.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus
diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang 
der in Textform abgegebenen Schadenanzeige. Dies gilt auch für die Zulassungskosten und die 
Mobilitätspauschale nach A.2.6.1.a. 

A.2.9 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Grundsatz 

A.2.9.1 Eine andere Person fährt berechtigterweise das Fahrzeug. Kommt es zu einem Schaden, fordern
wir unsere Leistungen von dieser Person nur zurück 
- bei grober Fahrlässigkeit nach A.2.9.2.b und
- bei Vorsatz nach A.2.9.3.

A.2.9.2 Grob fahrlässige Herbeiführung des Schadens

Häusliche Gemeinschaft 

a. Die andere Person hat den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt und lebt bei Eintritt des
Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft. In diesem Fall fordern wir unsere Leistung von
dieser Person nicht zurück.

Keine häusliche Gemeinschaft 

b. Die andere Person hat den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt und lebt bei Eintritt des
Schadens nicht mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft. Wir fordern unsere Leistung von dieser
Person in einem der Schwere ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zurück, wenn
- das Fahrzeug entwendet oder
- der Schaden infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender

Mittel herbeigeführt wurde.

A.2.9.3 Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistungen in voller Höhe
zurückzufordern. 

A.2.9.4 A.2.9.1 bis A.2.9.3 gelten entsprechend, wenn eine in der Haftpflichtversicherung nach A.1.2
mitversicherte Person sowie der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt. 

A.2.10 Was ist nicht versichert?

Vorsatz 

A.2.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen 

A.2.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten
kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 
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Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
 
A.2.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 

Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 

Schäden durch Kernenergie 
 
A.2.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
 

A.3 Schutzbrief - Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung 
 
A.3.1 Was ist versichert? 
 

Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten Schadenereignisse die dazu im 
Einzelnen aufgeführten Leistungen 
- als Service oder 
- als Ersatz der von Ihnen aufgewendeten Kosten. 

 
A.3.2 Wer ist versichert? 
 

Versicherungsschutz besteht für 
- Sie, 
- den berechtigten Fahrer und 
- die berechtigten Insassen, 
soweit nachfolgend nichts Anderes geregelt ist. 

 
Bei Leistungen nach A.3.7 und A.3.8.2 besteht darüber hinaus Versicherungsschutz 
- für Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Lebenspartner sowie 
- für minderjährige Kinder, die zu Ihnen oder zu den vorgenannten Personen gehören. 
Die für Sie in A.3.7 und A.3.8.2 getroffenen Regelungen gelten auch für die mitversicherten 
Personen. 
 
Ist der Vertrag mit Ihnen als Handelsgesellschaft oder juristische Person geschlossen, treten an Ihre 
Stelle die natürlichen Personen, die zur Geschäftsführung berechtigt bzw. Mitglied des Vorstands 
sind. 
 

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge 
 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein mitgeführter Anhänger 
(mit Ausnahme von Anhängern für Tiertransporte, Verkaufswagen und Kühlanhänger). 

 
A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in 
- den geographischen Grenzen Europas sowie 
- den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, 
soweit nachfolgend nicht etwas Anderes geregelt ist. 

 
A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall 
 

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt nicht beginnen oder fortsetzen, 
erbringen wir folgende Leistungen: 

 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 

 
A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort durch ein 

Pannenhilfsfahrzeug. Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 150 EUR. Haben 
Sie uns mit der Organisation der Pannenhilfe beauftragt, erstatten wir die Kosten unbegrenzt. Die 
Kosten umfassen auch die erforderlichen Kleinteile. Autobatterien gehören nicht zu den Kleinteilen. 
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Abschleppen des Fahrzeugs 
 

A.3.5.2 Kann das Fahrzeug am Schadenort nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen wir für das 
Abschleppen des Fahrzeugs und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Dies schließt das 
Gepäck und nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein. Beauftragt die Polizei oder die Feuerwehr 
das Abschleppen des Fahrzeugs, übernehmen wir ebenfalls die hierdurch entstehenden Kosten.  
Organisieren Sie das Abschleppen selbst, erstatten wir Ihnen die hierdurch entstehenden Kosten bis 
zu 200 EUR. Für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht sich dieser Betrag auf 400 EUR. 
Zusätzlich erstatten wir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR. 

 
Bergen des Fahrzeugs 

 
A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für dessen Bergung. Die schließt das 

Gepäck und nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein. Wir übernehmen die hierdurch 
entstehenden Kosten. 

 
Schlüsselnotdienst 

 
A.3.5.4 Ist Ihr Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug eingeschlossen, organisieren wir die Öffnung des Fahrzeugs 

und übernehmen die Kosten bis zu 100 EUR. Voraussetzung ist, dass ein Ersatzschlüssel nur unter 
objektiv unzumutbarem Aufwand beschafft werden kann. Die Kosten für Ersatzschlüssel und 
-schlösser übernehmen wir nicht. 

 
Mietwagen (nur bei Unfall) 

 
A.3.5.5 Bei einem Unfall des Fahrzeugs helfen wir Ihnen, ein Ersatzfahrzeug anzumieten. Wir übernehmen 

die Kosten des Mietwagens einschließlich der Kosten für Winterbereifung, Notdienstgebühren und 
Zustellkosten bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht. Wir zahlen höchstens 
für sieben Tage und maximal 70 EUR je Tag. Für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht sich 
dieser Betrag auf 100 EUR je Tag. Nachgewiesene Taxifahrten erstatten wir bis zu 50 EUR. Eine für 
die Aushändigung des Mietwagens geforderte Kaution wird nicht übernommen.  

 
Bei einem Unfall an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn- bzw. 
Firmensitz in Deutschland entfernt ist, gilt: Wir erstatten diese Kosten nur, wenn Sie weder die 
Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 noch Übernachtung nach A.3.6.2 in Anspruch 
genommen haben.  
 
Ausfallpauschale (nur bei Unfall) 

 
A.3.5.6 Bei einem Unfall des Fahrzeugs zahlen wir Ihnen eine Ausfallpauschale bis Ihnen das Fahrzeug 

wieder fahrbereit zur Verfügung steht. Voraussetzung ist, dass Sie die Leistung Mietwagen nach 
A.3.5.5 oder A.3.8.1.c nicht in Anspruch genommen haben. Wir zahlen höchstens für sieben Tage 
35 EUR je Tag. Für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht sich dieser Betrag auf 50 EUR je 
Tag. 

 
Falschbetankung 

 
A.3.5.7 Haben Sie oder eine mitversicherte Person das Fahrzeug irrtümlich mit einem falschen Kraftstoff 

betankt, gilt: Wir erstatten bis zu einer Höhe von insgesamt 500 EUR die Kosten für 
- das Entfernen des falschen Kraftstoffs aus allen betroffenen Bauteilen des Fahrzeugs; 
- die Beseitigung der durch den Betrieb des Fahrzeugs mit falschem Kraftstoff entstandenen 

Schäden. 
 

Was versteht man unter Panne oder Unfall? 
 

A.3.5.8 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Bei Elektrofahrzeugen gilt 
auch die Entladung des Akkumulators als Panne. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit 
mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 
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A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung 
 

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfolgende Leistungen unter den 
Voraussetzungen, dass 
- die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn- 

bzw. Firmensitz in Deutschland entfernt ist und 
- das Fahrzeug am Schadentag nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen 

worden ist. 
 

Weiter- oder Rückfahrt 
 

A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet: 
 

a. Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland oder 
b. eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs 

nach A.3.4 und 
c. eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland, wenn 

das Fahrzeug 
- zwischenzeitlich noch immer nicht fahrbereit gemacht werden konnte oder 
- nicht mehr aufgefunden wurde und  

d. eine Fahrt einer Person von ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz oder vom Zielort zum 
Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist. 
Bei einfacher Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern zahlen wir die Kosten in Höhe einer 
Bahnfahrkarte 2. Klasse. Bei größerer Entfernung übernehmen wir die Kosten in Höhe 
- einer Bahnfahrkarte 1. Klasse bzw. einer Fahrkarte für Liegewagen oder 
- eines Flugtickets der Economy-Klasse 
jeweils einschließlich Zuschlägen. Zusätzlich erstatten wir die Kosten für nachgewiesene 
Taxifahrten bis zu 50 EUR. 

 
Übernachtung 

 
A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit und erstatten die 

Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach 
A.3.6.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder 
fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein Anspruch mehr auf Übernachtungskosten. Wir erstatten 
die Kosten bis höchstens 100 EUR je Übernachtung und Person sowie für nachgewiesene 
Taxifahrten bis zu 50 EUR. 

 
Mietwagen 

 
A.3.6.3 Wir helfen Ihnen bei Panne oder Diebstahl des Fahrzeugs, ein Ersatzfahrzeug anzumieten. Wir 

übernehmen die Kosten des Mietwagens einschließlich der Kosten für Winterbereifung, 
Notdienstgebühren und Zustellkosten bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht. 
Voraussetzung ist, dass Sie weder die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 noch 
Übernachtung nach A.3.6.2 in Anspruch genommen haben. 

 
Wir zahlen höchstens für sieben Tage und maximal 70 EUR je Tag. Für Lkw bis 3,5 t zulässige 
Gesamtmasse erhöht sich dieser Betrag auf 100 EUR je Tag. Nachgewiesene Taxifahrten erstatten 
wir bis zu 50 EUR. Eine für die Aushändigung des Mietwagens geforderte Kaution wird nicht 
übernommen. 
 
Hinweis: 
Bei einem Unfall des Fahrzeugs gilt A.3.5.5. 

 
Ausfallpauschale 

 
A.3.6.4 Bei Panne oder Diebstahl des Fahrzeugs zahlen wir Ihnen eine Ausfallpauschale bis Ihnen das 

Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht. Voraussetzung ist, dass Sie nicht die Leistungen 
- Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1, 
- Übernachtung nach A.3.6.2, 
- Mietwagen nach A.3.6.3 oder A.3.8.1.c 
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in Anspruch genommen haben. Wir zahlen höchstens für sieben Tage 35 EUR je Tag. Für Lkw bis 
3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht sich dieser Betrag auf 50 EUR je Tag. 
 
Hinweis: 
Bei einem Unfall des Fahrzeugs gilt A.3.5.6. 
 
Fahrzeugunterstellung 

 
A.3.6.5 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall 

- bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder 
- bis zur Durchführung des Transports 
in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich. Wir übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

 
A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod ab 50 km Entfernung auf einer Reise 

 
Wenn Sie auf einer Reise unvorhersehbar erkranken, sich verletzen oder sterben, gilt: Wir erbringen 
die nachfolgenden Leistungen, wenn der Schadenort mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem 
ständigen Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland entfernt ist. Eine Erkrankung ist unvorhersehbar, 
wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise aufgetreten ist. 
 
Krankenrücktransport 

 
A.3.7.1 Wenn Sie infolge einer Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurückgebracht werden müssen, 

organisieren wir den Rücktransport und übernehmen die Kosten. Art und Zeitpunkt des 
Rücktransports müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die 
Begleitung durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorgeschrieben oder medizinisch 
notwendig ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport entstehenden 
Übernachtungskosten auch für die nicht erkrankten mitversicherten Personen. Voraussetzung ist, 
dass die Übernachtungskosten durch die Erkrankung bedingt sind. Wir zahlen für höchstens drei 
Übernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person. 

 
Rückholung von Kindern 

 
A.3.7.2 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren nicht mehr betreut werden, weil eine mitversicherte 

Person erkrankt, verletzt oder gestorben ist, gilt: Wir sorgen für die Rückholung der Kinder zu ihrem 
Wohnsitz durch eine Begleitperson und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir 
erstatten dabei die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse einschließlich Zuschlägen. 
Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR. 

 
Fahrzeugabholung 

 
A.3.7.3 Wir sorgen für die Abholung Ihres Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz und 

übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, wenn 
- der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr zurückfahren kann, weil er verstorben ist oder länger als 

drei Tage erkrankt und 
- kein Insasse in der Lage ist, Ihr Fahrzeug zurückzufahren. 
Finden nicht alle berechtigten Insassen einschließlich des erkrankten Fahrers im Fahrzeug Platz, 
erstatten wir für eine Person die Fahrtkosten an ihren ständigen Wohnsitz. 
 
Organisieren Sie die Fahrzeugabholung selbst, zahlen wir Ihnen 0,60 EUR je Kilometer zwischen 
Ihrem Wohn- bzw. Firmensitz und dem Schadenort. Für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht 
sich dieser Betrag auf 0,80 EUR. Außerdem erstatten wir die bis zur Abholung der berechtigten 
Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten. Wir zahlen 
für höchstens drei Übernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person. 

 
Krankenbesuchskosten 

 
A.3.7.4 Wenn Sie sich infolge einer Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten 

müssen, gilt: Wir zahlen die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende 
Person bis zu 600 EUR je Schadensfall. 
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Anstelle der Übernahme der Kosten für den Krankenbesuch organisieren wir, sofern medizinisch 
sinnvoll, den Krankenrücktransport einschließlich Ambulanzflugzeug 
- an Ihren Wohnsitz oder 
- in das Ihrem Wohnsitz nächstgelegene Krankenhaus. 
Wir tragen die hierdurch entstehenden Kosten. 
 
Was versteht man unter einer Reise? 

 
A.3.7.5 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von sechs 

Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet 
sind und sich überwiegend aufhalten. 

 
A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise 
 

Ereignet sich der Schaden auf einer Reise an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4 
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen: 

 
A.3.8.1 Bei Panne, Unfall oder Diebstahl: 
 

Hilfe bei der Fahrzeugreparatur 
 

Wenn das Fahrzeug repariert werden muss, helfen wir bei der Suche nach einer Werkstatt. Für die 
Leistungen der Werkstatt übernehmen wir keine Haftung. Wenn Ersatzteile vor Ort nicht beschafft 
werden können, sorgen wir dafür, dass Sie diese schnellstmöglich erhalten. Dabei übernehmen wir 
die Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzteile. Voraussetzung ist, dass 
- der Schadenort mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz in 

Deutschland entfernt ist und 
- die Ersatzteile weder am Schadenort noch in dessen Nähe verfügbar sind. 

 
Fahrzeugtransport (nur bei Panne oder Unfall) 

 
A.3.8.2 Wir sorgen bei Panne oder Unfall des Fahrzeugs für dessen Transport zu einer Werkstatt. Wir 

übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an Ihren 
Wohn- bzw. Firmensitz, wenn das Fahrzeug 
- an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe und 
- nicht innerhalb von drei Werktagen, bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse innerhalb von fünf 

Werktagen 
fahrbereit gemacht werden kann. Die voraussichtlichen Reparaturkosten dürfen dabei nicht höher 
sein als der Kaufpreis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug. Voraussetzung ist, dass der 
Schadenort mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland 
entfernt ist. 

 
Mietwagen 

 
A.3.8.3 Wir helfen Ihnen, ein Ersatzfahrzeug anzumieten. Unabhängig von der Mietdauer übernehmen wir 

die Mietwagenkosten einschließlich der Kosten für Winterbereifung, Notdienstgebühren und 
Zustellkosten bis zu einem Betrag von 500 EUR. Für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse erhöht 
sich dieser Betrag auf 700 EUR. Nachgewiesene Taxifahrten erstatten wir bis zu 50 EUR. Eine für 
die Aushändigung des Mietwagens geforderte Kaution wird nicht übernommen. Voraussetzung ist, 
dass 
- Sie weder die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 noch Übernachtung nach A.3.6.2 in 

Anspruch genommen haben und 
- bei Panne oder Diebstahl der Schadenort mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohn- 

bzw. Firmensitz in Deutschland entfernt ist. 
 

Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nur bei Unfall oder Diebstahl) 
 

A.3.8.4 Wenn das Fahrzeug nach Unfall oder Diebstahl im Ausland verzollt werden muss, helfen wir bei der 
Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des 
Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu 
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten. 
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Fahrzeugunterstellung 
 

A.3.8.5 Wenn das Fahrzeug bis zur Verzollung oder Verschrottung untergestellt werden muss, sind wir Ihnen 
hierbei behilflich. Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten für höchstens zwei Wochen. 
Dies gilt auch, wenn das nach einem Diebstahl im Ausland wieder aufgefundene Fahrzeug bis zur 
Durchführung des Rücktransports untergestellt werden muss. 

 
A.3.8.6 Bei persönlicher Notlage, Krankheit, Verletzung oder Tod: 

 
Bestattung oder Überführung 

 
a. Wenn Sie auf einer Reise sterben, stimmen wir uns mit Ihren Angehörigen ab. Wir sorgen für 

die Bestattung im Ausland oder die Überführung nach Deutschland. Wir übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten. 

 
Ersatz von Reisedokumenten 

 
b. Kommen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder andere für die Fortsetzung der Reise 

notwendigen Reisedokumente abhanden, helfen wir bei der Ersatzbeschaffung. Wir 
übernehmen die hierfür anfallenden Gebühren. 

 
Ersatz von Zahlungsmitteln 

 
c. Geraten Sie infolge des Verlusts Ihrer Zahlungsmittel in eine Notlage, stellen wir die Verbindung 

zu Ihrer Hausbank her. Ist dies nicht bis zum Ende des auf die Schadenmeldung folgenden 
Werktags möglich, können Sie von uns ein Darlehen in Anspruch nehmen. Dessen Höhe ist auf 
maximal 3.000 EUR je Schadensfall begrenzt. Das Darlehen ist innerhalb eines Monats nach 
dem Ende der Reise in einer Summe an uns zurückzuzahlen. 

 
Vermittlung ärztlicher Betreuung 

 
d. Wenn Sie erkranken, informieren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher 

Versorgung. Soweit erforderlich, stellen wir die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem 
Sie behandelnden Arzt oder Krankenhaus her. Wir übernehmen die hierdurch entstehenden 
Kosten. 

 
Arzneimittelversand 

 
e. Erkranken Sie und können die zur Wiederherstellung Ihrer Gesundheit erforderlichen 

Arzneimittel vor Ort nicht besorgt werden, 
- stimmen wir uns mit Ihrem Hausarzt ab, 
- übersenden Ihnen die Arzneimittel und 
- übernehmen die Versandkosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll. 

 
Reiseabbruchkosten 

 
f. Ist die planmäßige Beendigung einer Auslandsreise 

- infolge Ihres Todes oder des Todes eines nahen Angehörigen, 
- infolge schwerer Erkrankung von Ihnen oder eines nahen Angehörigen oder 
- wegen einer erheblichen Schädigung Ihres Vermögens 
nicht zumutbar, übernehmen wir die daraus entstehenden erhöhten Fahrt- oder Flugkosten bis 
zu 3.000 EUR je Schadensfall. 

 
Hilfeleistung in besonderen Notfällen 

 
g. Geraten Sie in eine sonstige besondere Notlage, zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, gilt: 

Um erhebliche Nachteile für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden, veranlassen wir 
die erforderlichen Maßnahmen. Wir übernehmen die hierfür anfallenden Kosten bis zu 300 EUR 
je Schadensfall. Kosten für schlecht oder nicht erfüllte Verträge, die sie abgeschlossen haben, 
erstatten wir nicht. Dies gilt auch für Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten. 
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Hilfe bei Strafverfolgung 
 

h. Wenn Sie auf einer Auslandsreise verhaftet werden oder wenn Ihnen mit Haft gedroht wird, 
erbringen wir folgende Leistungen: 
- Wir sind behilflich bei der Auswahl und Beauftragung eines Anwalts und, soweit erforderlich, 

eines Dolmetschers. 
- Wir vermitteln den Kontakt zu den zuständigen Botschaften oder Konsulaten. 

 
A.3.9 Was ist nicht versichert? 
 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
 

A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
Genehmigte Rennen 

 
A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 

kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 
Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 
 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Maßnahmen der Staatsgewalt 

 
A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere 

Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 

Schäden durch Kernenergie 
 

A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 

Gewerbsmäßige Personenbeförderung und Vermietung 
 

A.3.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden auf einer Fahrt, bei der das versicherte Fahrzeug zur 
gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wird. 

A.3.10 Verpflichtung Dritter 
 
A.3.10.1 Soweit im Schadensfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund 

- eines Vertrags oder 
- einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein 
zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen 
vor. 

 
A.3.10.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, werden wir Ihnen gegenüber 

abweichend von A.3.10.1 in Vorleistung treten 
 
 

A.4 Insassen-Unfallversicherung - wenn Insassen verletzt oder getötet werden 
 

A.4.1 Was ist versichert? 
 

Unfälle bei Gebrauch des Fahrzeugs 
 

A.4.1.1 Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versicherten Person, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebrauch 
- Ihres Fahrzeugs oder 
- eines damit verbundenen Anhängers 
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stehen (z. B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen). 

Unfallbegriff 

A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch
- ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
- unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Erweiterter Unfallbegriff 

A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte Kraftanstrengung
- ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt,
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule zerrt oder

zerreißt.

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb werden 
sie von dieser Regelung nicht erfasst.  

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die normalen 
Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung des Muskeleinsatzes 
sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der versicherten Person. 

A.4.2 Wer ist versichert?

Pauschalsystem 

A.4.2.1 Mit der Insassen-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen berechtigten
Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und 
Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen.  

Bei zwei und mehr berechtigten Insassen gilt: Die Versicherungssumme erhöht sich um 50 % und 
teilt sich durch die Gesamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob diese zu Schaden kommen. Die 

Versicherungssumme wird verdoppelt, wenn sich der Unfall im Ausland ereignet, soweit der jeweils 
berechtigte Insasse dort keinen ständigen Wohnsitz hat. 

Platzsystem 

A.4.2.2 Mit der Insassen-Unfallversicherung nach dem Platzsystem sind die im Versicherungsschein
bezeichneten Plätze oder eine bestimmte Anzahl von berechtigten Insassen des Fahrzeugs 
versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche 
das Fahrzeug gebrauchen. Befinden sich in dem Fahrzeug mehr berechtigte Insassen als Plätze 
oder Personen im Versicherungsschein angegeben, gilt: Die Versicherungssumme verringert sich 
für den einzelnen Insassen entsprechend. 

Was versteht man unter berechtigte Insassen? 

A.4.2.3 Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen),
- die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten

Fahrzeug befinden oder
- in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig

werden.

Berufsfahrerversicherung 

A.4.2.4 Mit der Berufsfahrerversicherung sind die Berufsfahrer und Beifahrer des im Versicherungsschein
bezeichneten Fahrzeugs versichert. 
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A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Sie haben in der Insassen-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. 

 
A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Insassen-Unfallversicherung? 
 

Welche der nachstehenden Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind, finden 
Sie in Ihrem Versicherungsschein. 

 
A.4.5 Leistung bei Invalidität 
 
A.4.5.1 Voraussetzungen für die Leistung 
 

a. Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt 
- die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
- dauerhaft 
beeinträchtigt ist. 
 
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn 
- sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und 
- eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist. 

 
Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität 

 
b. Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 

- eingetreten und 
- von einem Arzt schriftlich festgestellt worden. 
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 

 
Geltendmachung der Invalidität 
 
c. Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bei uns geltend machen. 

Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer Invalidität ausgehen. 
 

Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen. Nur in 
besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versäumt haben. 

 
Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr 

 
d. Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein 

Anspruch auf Invaliditätsleistung. In diesem Fall zahlen wir eine Todesfall-Leistung (A.4.8), 
sofern diese vereinbart ist. 

 
A.4.5.2 Art und Höhe der Leistung 

 
Berechnung der Invaliditätsleistung 

 
a. Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Einmalzahlung. Grundlagen für die Berechnung der 

Leistung sind 
- die vereinbarte Versicherungssumme und 
- der unfallbedingte Invaliditätsgrad. 

 
Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung 

 
b. Der Invaliditätsgrad richtet sich 

- nach der Gliedertaxe (A.4.5.2.c), sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnesorgane dort 
genannt sind, 

- ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (A.4.5.2.d). 
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Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens am Ende des dritten 
Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als auch für spätere 
Bemessungen der Invalidität (A.4.10.4). 

 
Gliedertaxe 

 
c. Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körperteile oder 

Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade: 
 

Arm                       70 % 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks                   65 % 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks                   60 % 
Hand                       55 % 
Daumen                       20 % 
Zeigefinger                     10 % 
anderer Finger           5 % 
Bein über der Mitte des Oberschenkels                  70 % 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels                   60 % 
Bein bis unterhalb des Knies                    50 % 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels                   45 % 
Fuß                       40 % 
große Zehe                       5 % 
andere Zehe                       2 % 
Auge                       50 % 
Gehör auf einem Ohr                    30 % 
Geruchssinn                      10 % 
Geschmackssinn                        5 % 
 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des 
jeweiligen Prozentsatzes. 

 
Bemessung außerhalb der Gliedertaxe 

 
d. Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad danach, in welchem 

Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt dauerhaft 
beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche Person gleichen Alters und Geschlechts. 
Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten. 

 
Minderung bei Vorinvalidität 

 
e. Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesorgane schon vor dem 

Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach c. und d. bemessen. Der Invaliditätsgrad 
mindert sich um diese Vorinvalidität. 

 
Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane 

 
f. Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane beeinträchtigt sein. Dann 

werden die Invaliditätsgrade, die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelt wurden, 
zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt. 

 
Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person 

 
g. Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen wir eine 

Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen: 
- Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall 

verstorben und 
- die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach A.4.5.1 sind erfüllt. 

 
Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen 
gewesen wäre. 
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A.4.6 Krankenhaustagegeld 
 

Voraussetzungen für die Leistung 
 
A.4.6.1 Die versicherte Person 

- ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung oder 
- unterzieht sich unfallbedingt einer ambulanten chirurgischen Operation und ist deswegen für 

mindestens 3 Tage ununterbrochen und vollständig in der Ausübung ihres Berufs beeinträchtigt. 
War die versicherte Person zum Zeitpunkt des Unfalls nicht berufstätig, kommt es auf die 
allgemeine Fähigkeit an, Arbeit zu leisten. 

- Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch 
notwendige Heilbehandlung. 
 

Höhe und Dauer der Leistung 
 

A.4.6.2 Wir zahlen das vereinbarte Krankenhaustagegeld 
- für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens jedoch für zwei Jahre ab dem 

Tag des Unfalls an; 
- bei ambulanten chirurgischen Operationen in fünffacher Höhe. 

 
A.4.7 Genesungsgeld 
 

Voraussetzungen für die Leistung 
 

A.4.7.1 Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen worden und hat Anspruch 
auf Krankenhaustagegeld nach A.4.6.1. 

 
Höhe und Dauer der Leistung 

 
A.4.7.2 Wir zahlen das vereinbarte Genesungsgeld für dieselbe Anzahl von Kalendertagen, für die wir 

Krankenhaustagegeld gezahlt haben, längstens jedoch für 100 Tage. 
 

A.4.8 Todesfall-Leistung 
 

Voraussetzungen für die Leistung 
 

A.4.8.1 Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall. 
 

Hinweis: 
Bitte beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach E.1.5.1. 
 
Art und Höhe der Leistung 

 
A.4.8.2 Wir zahlen die Todesfall-leistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 
 
A.4.9 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen? 
 

Krankheiten und Gebrechen 
 

A.4.9.1 Wir zahlen nur für Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschädigungen und ihre Folgen, die durch das 
Unfallereignis verursacht wurden. Wir zahlen nicht für Krankheiten oder Gebrechen. 

 
Mitwirkung 

 
A.4.9.2 Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen, gilt Folgendes: 
 

a. Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen an der 
Gesundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich 
- bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads, 
- bei der Todesfall-Leistung und, soweit nicht etwas Anderes bestimmt ist, bei den anderen 

Leistungsarten die Leistung selbst. 
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b. Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, nehmen wir keine Minderung vor. 
 

A.4.10 Fälligkeit 
 

Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. 
Dazu gilt Folgendes: 
 
Erklärung über die Leistungspflicht 

 
A.4.10.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir 

unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditätsleistung beträgt die Frist drei Monate. Die Fristen 
beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen: 
- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen. 
- Bei Invaliditätsleistung zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit 

er für die Bemessung des Invaliditätsgrads notwendig ist. 
 

Hinweis: 
Bitte beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach E.1.5.  
 
Wir übernehmen die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs 
entstehen. Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

 
Leistung innerhalb von zwei Wochen 

 
A.4.10.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen 

wir innerhalb von zwei Wochen. 
 

Vorschüsse 
 

A.4.10.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren Wunsch - 
angemessene Vorschüsse. 

 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 
 
Neubemessung des Invaliditätsgrads 

 
A.4.10.4 Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen des Gesundheitszustands 

ergeben. Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen zu 
lassen. Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu. Bei 
Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. 
- Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit der Erklärung 

über unsere Leistungspflicht mit. 
- Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der Frist mitteilen.  
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung als wir bereits gezahlt haben, ist 
der Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen. 

 
A.4.11 Zahlung für eine mitversicherte Person 
 

Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden Versicherungsleistung 
an Sie selbst nur mit Zustimmung der versicherten Person verlangen. 
 

A.4.12 Was ist nicht versichert? 
 

Straftat 
 

A.4.12.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht. 
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Geistes- oder Bewusstseinsstörungen 
 

A.4.12.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen des Fahrers 
- durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit oder auf der 

Einnahme anderer berauschender Mittel beruhen, sowie 
- durch Schlaganfälle, Herzinfarkt, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den 

ganzen Körper des Fahrers ergreifen. 
 

Genehmigte Rennen 
 

A.4.12.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 
kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 
Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 
 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 

 
A.4.12.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere 

Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 

Kernenergie 
 

A.4.12.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 
 

Bandscheiben, innere Blutungen 
 

A.4.12.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie bei Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache 
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach A.4.1.2 ist. 

 
Infektionen 

 
A.4.12.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf und Tollwut besteht jedoch 

Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder 
später in den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz, wenn die 
Krankheitserreger 
- durch ein versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder 

Schleimhautverletzungen verursacht, 
- sofort oder später in den Körper gelangen. 
Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die 
Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst waren. 

 
Psychische Reaktionen 

 
A.4.12.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 

wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden. 
 

Bauch- und Unterleibsbrüche 
 

A.4.12.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende 
Einwirkung entstanden sind. 
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A.5 Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) 

 
A.5.1 Was ist versichert? 

 
A.5.1.1 Werden Sie im Ausland nach A.5.3 mit Ihrem versicherten Fahrzeug in einen Verkehrsunfall 

verwickelt, gilt: Wir kommen anstelle des Schädigers für die Ihnen dadurch entstandenen Schäden 
auf. Voraussetzung ist, dass dieser nach den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften und 
Bestimmungen des Unfallortes dafür haftbar gemacht werden kann. 

 
A.5.1.2 Versichert sind nur Schäden, die durch den Gebrauch eines anderen Fahrzeugs verursacht werden, 

das im Ausland nach A.5.3 zugelassen und versicherungspflichtig ist. 
 

A.5.1.3 Darüber hinaus sind alle Leistungen des Schutzbriefes nach A.3 unter den dort genannten 
Voraussetzungen Bestandteil der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief 
Plus). 

 
A.5.2 Wer ist versichert? 
 

Versicherungsschutz besteht für Sie und folgende Personen (mitversicherte Personen): 
- Den Eigentümer des Fahrzeugs, 
- den Halter des Fahrzeugs, 
- den berechtigten Fahrer, 
- alle berechtigten Insassen. 

 
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig geltend machen. 

 
A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Versicherungsschutz besteht in Andorra, Großbritannien, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, der 
Schweiz und in den Ländern der Europäischen Union mit Ausnahme der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
A.5.4 Welche Leistungen umfasst die Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief 

(Schutzbrief Plus)? 
 
A.5.4.1 Wir zahlen nach deutschem Recht für Personen- und Sachschäden bis zur Höhe der in Ihrem 

Haftpflichtversicherungsvertrag jeweils vereinbarten Deckungssummen. 
 

A.5.4.2 Darüber hinaus erbringen wir alle Leistungen des Schutzbriefes nach A.3 unter den dort genannten 
Voraussetzungen. 

 
A.5.5 Fälligkeit und Zahlung 
 

Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir 
diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 

 
A.5.6 Was ist nicht versichert? 
 

Vorsatz 
 

A.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die der Schädiger vorsätzlich und widerrechtlich 
herbeiführt. 

 
Genehmigte Rennen 

 
A.5.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 

kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
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Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 
 
Anspruchsverzicht 

 
A.5.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Dritten gegenüber auf Ihnen zustehende Ansprüche 

verzichten und wir diese daher nicht mehr geltend machen können. 
 

Kernenergie 
 

A.5.6.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 
 
A.5.7 Verpflichtung Dritter 
 

Steht Ihnen oder einer mitversicherten Person ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. Dies gilt insbesondere für 
Ersatzansprüche gegen ausländische Kfz-Haftpflichtversicherer. Wenden Sie sich nach einem 
Schadensfall zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber zur Vorleistung verpflichtet. Leistungen Dritter 
rechnen wir auf unsere Leistungen an bzw. können Sie nicht mehr von uns fordern. 
Entschädigungen, die wir geleistet haben, können Sie nicht mehr von einem Anderen verlangen. 

 
 

A.6 Fahrerschutz-Versicherung - wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird 
 
A.6.1 Was ist versichert? 

 
A.6.1.1 Versichert sind Personenschäden des berechtigten Fahrers infolge eines Unfalls beim Lenken des 

im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeugs. 
 

A.6.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung oder den Tod erleidet. 

 
A.6.2 Wer ist versichert? 
 

Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter Fahrer ist eine Person, die mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug lenkt. Im Todesfall des Fahrers sind 
seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer gesetzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert. 

 
A.6.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Sie haben in der Fahrerschutz-Versicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. 

 
A.6.4 Was leisten wir in der Fahrerschutz-Versicherung? 
 

Was zahlen wir? 
 

A.6.4.1 Wir zahlen für den Personenschaden des berechtigten Fahrers wie ein Haftpflichtversicherer. Dabei 
leisten wir nach deutschem Recht und nach den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen bis zu           
20 Mio. EUR je Schadensfall, z. B. 
- Verdienstausfall, 
- behindertengerechte Umbaumaßnahmen (z. B. von Haus, Wohnung und Fahrzeug), 
- Schmerzensgeld. 

 
Voraussetzung für die Zahlung von Schmerzensgeld ist ein Krankenhausaufenthalt von mindestens 
fünf Tagen. 
 
Im Todesfall des berechtigten Fahrers zahlen wir z. B. 
- eine Hinterbliebenenrente (z. B. Witwen- oder Waisenrente), 
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- ein Hinterbliebenengeld für nahe Angehörige. 
 

Wir erbringen unsere Leistungen unabhängig davon, ob Sie den Unfall selbst verschuldet haben 
oder nicht, z. B. auch bei höherer Gewalt. 
 

A.6.4.2 Vorrangige Leistungspflicht Dritter 
 

Ist ein Dritter dem berechtigten Fahrer gegenüber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen zur Leistung verpflichtet (z. B. Unfallgegner, Haftpflichtversicherer, Krankenkasse, 
Rentenversicherungsträger, Arbeitgeber), gilt: Diese Ansprüche gehen unseren 
Leistungsverpflichtungen vor, wenn und soweit sie für ihn in zumutbarer Weise durchsetzbar sind. 
Andernfalls treten wir ihm gegenüber in Vorleistung. Dies bedeutet, dass er z. B. Anträge bei 
Sozialversicherungsträgern fristgerecht stellt, oder Schadenersatzansprüche gegenüber Dritten in 
Textform geltend macht. 

 
Andernfalls treten wir ihm gegenüber in Vorleistung. Soweit möglich, muss der Anspruch gegen den 
Dritten an uns abgetreten werden. A.6.4.2 findet keine Anwendung - auf Ansprüche des berechtigten 
Fahrers aus einem Summenversicherungsvertrag (z. B. einer privaten Unfallversicherung) sowie - 
auf Leistungen anderer Familienmitglieder aufgrund ihrer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung. 

 
A.6.5 Fälligkeit und Zahlung 
 
A.6.5.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Leistung festgestellt haben, zahlen wir diese 

spätestens innerhalb von zwei Wochen. 
 

A.6.5.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe der Leistung nicht innerhalb 
eines Monats nach Schadenanzeige feststellen, gilt: Sie können einen angemessenen Vorschuss 
auf die Leistung verlangen. 

  
A.6.6 Was ist nicht versichert? 
 

Vorsatz 
 

A.6.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die der Fahrer vorsätzlich herbeiführt. 
 

Ansprüche Dritter 
 

A.6.6.2 Ansprüche Dritter (z. B. Versicherer, Sozialversicherungsträger, Arbeitgeber) gegen uns sind 
ausgeschlossen. 

 
Genehmigte Rennen 

 
A.6.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 

kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
 
Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 
 
Kernenergie 

 
A.6.6.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 

 
 

A.7 Differenzdeckung - für Leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge 
 
A.7.1 Was ist versichert? 
 

Versichert sind Ihr Fahrzeug und die mitversicherten Teile nach A.2.1. 
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A.7.2 Welche Ereignisse sind versichert? 
 

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 
Fahrzeugs durch die Ereignisse, die in der Vollkasko nach A.2.3.1 bis A.2.3.4 versichert sind. 

 
A.7.3 Wer ist versichert? 
 

Der Schutz der Differenzdeckung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren 
Person abgeschlossen ist, auch für diese. Dazu gehört z. B. der Leasinggeber als Eigentümer des 
Fahrzeugs. 

 
A.7.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

 
A.7.5 Was zahlen wir bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust? 
 

In Ergänzung zu den Regeln der Kaskoversicherung nach A.2.6.1, A.2.6.3 bis A.2.6.9 und A.2.8 gilt: 
Wir ersetzen im Falle der Beschädigung, der Zerstörung, des Totalschadens oder des Verlusts des 
Fahrzeugs 

 
a. bei Leasingfahrzeugen die Differenz zwischen dem sich aus dem Leasingvertrag errechnenden 

Leasing-Restbetrag am Schadentag und dem Wiederbeschaffungswert. Voraussetzung ist, 
dass der Leasinggeber eine entsprechende Nachforderung geltend macht. Der Leasing-
Restbetrag ist die Summe der ausstehenden abgezinsten Leasing-Raten, anteiliger Restrate, 
abgezinstem Leasing-Restwert und noch nicht verbrauchter Mietvorauszahlung. 

b. bei kreditfinanzierten Fahrzeugen die Differenz zwischen dem sich aus dem Darlehensvertrag 
errechnenden abgezinsten Darlehensrestbetrag am Schadentag, der bei 
- vorzeitiger schadenbedingter Beendigung bzw. 
- Kündigung  

des Darlehensvertrags an die Bank zu zahlen ist, und dem Wiederbeschaffungswert. Der Betrag 
vermindert sich um den Zinsvorteil, den die Bank durch die vorzeitige Befriedigung des 
Darlehensvertrags erlangt. Dabei berücksichtigen wir nur den Darlehensteil, der nachweislich zur 
Finanzierung des Fahrzeugs aufgenommen wurde. 
 
Nicht berücksichtigt werden vor Eintritt des Schadensfalls fällig gewesene, nicht gezahlte Raten 
sowie Verzugszinsen. Weitere Voraussetzung ist, dass die erforderlichen Reparaturkosten den um 
den Restwert des Fahrzeugs verminderten Wiederbeschaffungswert übersteigen und das Fahrzeug 
nicht repariert wird. Die Ersatzleistung ist beschränkt auf für Leasing- und Darlehensverträge 
marktübliche Zinsen und Laufzeiten. 

 
A.7.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir? 
 

Höchstentschädigung 
 

A.7.6.1 Unsere Entschädigung nach A.7.5 ist beschränkt auf 25 % des Wiederbeschaffungswerts des 
Fahrzeugs am Schadentag. Diese Beschränkung gilt nicht für Pkw. 

 
Grob fahrlässige Herbeiführung des Schadens 

 
A.7.6.2 Wir verzichten nach A.2.6.7.b Ihnen gegenüber auf unser Recht, die Leistung zu kürzen, wenn Sie 

den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt haben. Dies gilt nicht bei Entwendung des Fahrzeugs 
oder wenn Sie den Schaden infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel herbeigeführt haben; in diesem Fall sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
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A.7.7 Was wir nicht ersetzen

Neben den Regelungen nach A.2.6.8.a ersetzen wir keine Finanzierungs- und Abmeldekosten (z. B. 
Bearbeitungsgebühren). Bei Leasingverträgen mit Kilometerabrechnung werden Mehrforderungen 
des Leasinggebers wegen Überschreitung der vereinbarten Kilometerleistung ebenfalls nicht ersetzt. 

Die in der Vollkasko mit Ihnen vereinbarte Selbstbeteiligung wird nicht entschädigt. 

A.7.8 Was ist nicht versichert?

Vorsatz 

A.7.8.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen 

A.7.8.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten
kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 

Schäden durch Kernenergie 

A.7.8.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 

A.7.8.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere
Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

A.8 Kasko-Extra-Versicherung - Versicherung für Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden 

A.8.1 Was ist versichert?

Versichert sind Ihr Fahrzeug und die mitversicherten Teile nach A.2.1 einschließlich des 
Akkumulators bei Elektro- und Hybridfahrzeugen.  

Schäden an 
- Bürsten, Gurten, Kabeln, Ketten, Raupen, Riemen, Schläuchen, Seilen, Sieben,

Transportbändern,
- Werkzeugen aller Art (z. B. Bohrer, Brechwerkzeuge, Messer, Sägeblätter, Schleifscheiben,

Schneiden)
sind nur versichert, wenn sie durch ein Ereignis erfolgen, das gleichzeitig auch andere vom 
Versicherungsschutz umfasste Schäden an der versicherten Sache verursacht hat. 

A.8.2 Welche Ereignisse sind versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs 
einschließlich seiner nach A.8.1 mitversicherten Teile durch unvorhergesehene und plötzlich 
eintretende Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden. Versichert sind Schäden am versicherten 
Fahrzeug z. B. durch 
- Aufspringen der Motorhaube,
- Bedienungsfehler,
- ein verbundenes Fahrzeug ohne Einwirkung von außen, auch für PKW nach A.2.3.2.b,
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler,
- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen.
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A.8.3 Wer ist versichert? 
 

Der Schutz der Kasko-Extra-Versicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer 
weiteren Person abgeschlossen ist, auch für diese. Dazu gehört z. B. der Leasinggeber als 
Eigentümer des Fahrzeugs. 

 
A.8.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Sie haben in der Kasko-Extra-Versicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. 

 
A.8.5 Was zahlen wir bei Beschädigung oder Zerstörung? 
 

Grundsatz 
 

A.8.5.1 Wir leisten eine Entschädigung entsprechend A.2.6.1.a, A.2.6.2 bis A.2.6.4 und A.2.6.7. 
 

Abzug neu für alt (außer bei Pkw) 
 

A.8.5.2 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das Fahrzeug ganz oder 
teilweise neu lackiert, gilt folgende Regelung: Bei Fahrzeugen, die nicht Pkw sind, ziehen wir von 
den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung sowie der mitversicherten Fahrzeug- und 
Zubehörteile einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für 
alt). 

 
A.8.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir? 
 

Höchstentschädigung 
 

A.8.6.1 Unsere Entschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs. Neupreis ist der Betrag, der 
für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet 
werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein 
vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Empfehlung des 
Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts-und marktüblicher Nachlässe. 

 
Grob fahrlässige Herbeiführung des Schadens 

 
A.8.6.2 Wir verzichten Ihnen gegenüber auf unser Recht, die Leistung zu kürzen, wenn Sie den Schaden 

grob fahrlässig herbeigeführt haben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Schaden infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt haben; in diesem Fall sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. 
 

A.8.7 Selbstbeteiligung 
 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung 
abgezogen. Ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein. 
 
Hinweis: 
Kommt es zu einem Schadenereignis, das sowohl eine Entschädigungsleistung in der Kasko- als 
auch in der Kasko-Extra-Versicherung auslöst, gilt: Auf die gesamte Entschädigungsleistung wird 
nur eine Selbstbeteiligung, bei unterschiedlichen Selbstbeteiligungen die höhere angerechnet. 

 
A.8.8 Was wir nicht ersetzen 
 

Motoren und Getriebe einschließlich Teile 
 

A.8.8.1 Wir zahlen nicht für Motoren und Getriebe, die der Fortbewegung der versicherten Sache dienen, 
einschließlich Gelenkwelle und Differenzial. 
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Zum Motor in diesem Sinne gehören Anlasser, Aufladesysteme (z. B. Kompressoren, Turbolader), 
Auspuffanlage einschließlich Halterungen, Kraftstoffsystem am Motor, Kühlung (Wasserpumpe, 
Lüfter, Thermostatleitungen), Kurbelwelle mit Lagerung, Lichtmaschine, Motorblock mit Büchsen, 
Motorbremse, Nockenwelle mit Antrieb, Ölpumpe, Ölwanne, Pleuel, Steuergerät, Triebwerk mit 
Kolben, Zündanlage, Zylinderkopf mit eingebauten Teilen. 

Zum Getriebe in diesem Sinne gehören Längstrieb (Kardan-, Gelenkwelle einschließlich 
Zwischenlager), Steuergerät, Wechsel- und Schaltgetriebe einschließlich Schaltgestänge, Kupplung 
und Befestigungsteile. 

Hinweis: 
Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gilt der Akkumulator nicht als ein Teil, das zum Motor gehört. 

Ersatzteile und Zubehör 

A.8.8.2 Wir ersetzen keine Ersatzteile und Zubehör, welche mit der versicherten Sache nicht fest verbunden
sind. 

Betriebs- und Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterialien, Arbeitsstoffe 

A.8.8.3 Wir ersetzen keine Betriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Brennstoffe), Verbrauchsmaterialien (z. B.
Filtermassen) und Arbeitsstoffe. 

Weitere nicht erstattungsfähige Positionen 

A.8.8.4 Wir ersetzen nicht die in A.2.6.8 genannten Positionen.

A.8.9 Schäden, für die ein Dritter einzutreten hat

Wir zahlen ohne Rücksicht auf die mitwirkenden Ursachen nicht für Schäden, für die ein Dritter als 
Lieferant, Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Andere seine 
Verantwortung für den Schaden, leisten wir jedoch im vertraglich vereinbarten Umfang. 

A.8.10 Was ist nicht versichert?

Vorsatz 

A.8.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen 

A.8.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten
kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: 
Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.1.4 dar. 

Schäden durch Kernenergie 

A.8.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 

A.8.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere
Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden und Verluste durch Versaufen oder Verschlammen 

A.8.10.5 Wir zahlen nicht für Schäden und Verluste durch Versaufen oder Verschlammen.
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Schäden durch besondere Einsatzgefahren 
 

A.8.10.6 Wir zahlen nicht für Schäden durch besondere Gefahren des Einsatzes von Arbeitsmaschinen 
- auf Wasserbaustellen, 
- im Bereich von Gewässern, 
- auf schwimmenden Fahrzeugen und 
- bei Tunnelarbeiten oder bei Arbeiten unter Tage. 

 
Mängel vor Versicherungsbeginn 

 
A.8.10.7 Wir zahlen ohne Rücksicht auf die mitwirkenden Ursachen nicht für Schäden durch Mängel, 

- die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und 
- Ihnen oder einer Person, die über den Einsatz der versicherten Sache und ihrer versicherten 

Zusatzgeräte verantwortlich zu entscheiden hat, bekannt sein mussten. 
 

Schäden durch den Einsatz einer reparaturbedürftigen Sache 
 

A.8.10.8 Wir zahlen ohne Rücksicht auf die mitwirkenden Ursachen nicht für Schäden durch den Einsatz einer 
erkennbar reparaturbedürftigen Sache, wenn 
- der Schaden nachweislich mit der Reparaturbedürftigkeit in Zusammenhang steht oder 
- die Sache zum Zeitpunkt des Schadens nicht zumindest behelfsmäßig mit unserer Zustimmung 

repariert war. 
 

Einflüsse des bestimmungsgemäßen Betriebs, Abnutzung, Korrosion, Abzehrungen, 
Ablagerungen 

 
A.8.10.9 Wir zahlen ohne Rücksicht auf die mitwirkenden Ursachen nicht für Schäden durch 

- zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen einwirkende Einflüsse des 
bestimmungsgemäßen Betriebs, 

- betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung, 
- korrosive Angriffe, 
- Abzehrungen, 
- übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen. 

 
Wird infolge eines solchen Schadens ein benachbartes Fahrzeugteil beschädigt, das nicht 
seinerseits aus den vorgenannten Gründen bereits erneuerungsbedürftig ist, leisten wir 
bedingungsgemäß Entschädigung. 

 
 

A.9 Umweltschadensversicherung - für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz 

 
A.9.1 Was ist versichert? 
 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 
 

A.9.1.1 Werden durch den Gebrauch Ihres Fahrzeugs Umweltschäden verursacht, gilt: Wir stellen Sie von 
den Kosten frei, die Ihnen als Folge Ihrer öffentlich-rechtlichen Pflichten als Verantwortlicher nach 
dem Umweltschadensgesetz für diese Umweltschäden entstehen. Wir stellen Sie auch dann von 
diesen Kosten frei, wenn die Schäden auf Ihrem Firmen- oder Privatgrundstück eintreten. Ist der 
Vertrag mit Ihnen als Handelsgesellschaft, juristische Person oder Kaufmann im handelsrechtlichen 
Sinn geschlossen, gilt: Der Versicherungsschutz besteht auch für diejenige natürliche Person, der 
das Firmenfahrzeug aufgrund besonderen Vertrags als Dienstfahrzeug zur privaten und beruflichen 
Nutzung überlassen wurde. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die zum Zeitpunkt des Schadeneintritts mitgeführten 
eigenen oder fremden Anhänger/Auflieger. 
 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts 
gegen Sie geltend gemacht werden können. 
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Hinweis: 
Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Haftpflichtversicherung gedeckt. 
 
Sie haben mit einem fremden Fahrzeug die Umwelt geschädigt 

 
A.9.1.2 Ist der Vertrag mit Ihnen als Handelsgesellschaft, juristische Person oder Kaufmann im 

handelsrechtlichen Sinn geschlossen, besteht Versicherungsschutz nach A.9.1.1 auch 
 

a. beim Gebrauch fremder Fahrzeuge (z. B. Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge), die Sie für Fahrten 
im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen. Voraussetzung ist, dass für diese keine 
anderweitige Versicherung für eine Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz 
besteht (Subsidiärdeckung); 

b. für die privaten Fahrzeuge der im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses bei Ihnen beschäftigten 
Personen, 
- wenn diese das Fahrzeug mit Ihrem Einverständnis auf einer Dienstfahrt nutzen und 
- für das Fahrzeug keine anderweitige Versicherung für eine Inanspruchnahme nach dem 

Umweltschadensgesetz besteht (Subsidiärdeckung). 
Dies gilt auch, wenn diese Personen anstelle des privaten Fahrzeugs auf einer Dienstfahrt mit 
Ihrem Einverständnis ein Selbstfahrer-Vermietfahrzeug nutzen. 

 
Berechtigte und unberechtigte Inanspruchnahme 

 
A.9.1.3 Werden Sie berechtigterweise nach dem Umweltschadensgesetz in Anspruch genommen, gilt: Wir 

sorgen für die Durchführung von Schadenbegrenzungs-, Schadenbeseitigungs- und 
Sanierungsmaßnahmen (Umweltschadensmanagement) und tragen hierfür die Kosten und/oder 
leisten Ersatz in Geld. Es besteht jedoch kein Direktanspruch eines Dritten. 

 
A.9.1.4 Ist Ihre Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz unberechtigt, wehren wir diese auf 

unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Kosten der Höhe nach unbegründet sind. 
 

Regulierungsvollmacht 
 

A.9.1.5 Wir sind bevollmächtigt, alle uns 
- zur Abwicklung des Schadens oder 
- zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder durch einen sonstigen 

Dritten  
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
Wir sind zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt, wenn 
- es in einem Schadensfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie kommt 

oder 
- von Ihnen eine aktive Rechtsverteidigung zu bewirken ist (Widerspruch, Aussetzungsantrag 

oder Klage). 
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

 
A.9.2 Wer ist versichert? 
 

A.1.2 gilt entsprechend. 
 

A.9.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir? 
 

Unsere Zahlungen aus der Umweltschadensversicherung werden auf die in der 
Haftpflichtversicherung nach A.1.3 vereinbarte Versicherungssumme angerechnet; diese finden Sie 
in Ihrem Versicherungsschein. 

 
A.9.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 

Versicherungsschutz nach A.9.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des 
Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums. 
Voraussetzung ist, dass die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 



Verbraucherinformation  KRAVAG-ALLGEMEINE 
Stand Juli 2021  Versicherungs-AG 

KKA0721 Seite 50 von 115 
 

Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, 
soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

 
A.9.5 Was ist nicht versichert? 
 

Vorsatz 
 

A.9.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
 

Schäden durch Kernenergie 
 

A.9.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden 
 

A.9.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen (z. B. durch Abgas-Emissionen). 

 
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen 

 
A.9.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen 

- Gesetze oder Verordnungen oder 
- an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder  
- Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, 
entstehen. 
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B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz 

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig 
geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen. 

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten 
fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten 
oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen 
Versicherungsschutz: 

B.2.1 Haftpflichtversicherung

Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektronischer 
Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Nummer, gilt: Sie haben in der 
Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz 
- zu dem vereinbarten Zeitpunkt,
- spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der

Versicherungsbestätigung zugelassen wird.

Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem 
vereinbarten Zeitpunkt. 

Haben wir nichts Anderes mit Ihnen vereinbart, besteht Haftpflichtversicherungsschutz im Rahmen 
der gesetzlichen Mindestversicherungssummen. 

B.2.2 Zusätzlich gewährter vorläufiger Versicherungsschutz

Über die gesetzliche Haftpflicht hinaus haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir 
dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 

B.2.3 Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz

Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläufige in den 
endgültigen Versicherungsschutz über. 

B.2.4 Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes

Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
- wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und
- Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen

nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt haben. Eine Zahlung ist unverzüglich,
wenn sie spätestens innerhalb von 14 Tagen erfolgt.

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, wenn Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 

B.2.5 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes

Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. 
Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei 
Ihnen wirksam. 
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B.2.6 Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf 
 

Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der 
vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns. 

 
B.2.7 Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz 
 

Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit 
entsprechenden Teil des Beitrags. Hierbei erfolgt die Einstufung in der Haftpflichtversicherung und 
in der Vollkasko in die SF-Klasse 1/2, es sei denn, Sie weisen uns die Übernahme eines 
Schadenverlaufs nach I.6 nach. 
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C Beitragszahlung 
 
 

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
 

C.1.1 Rechtzeitige Zahlung 
 

Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb 
von 14 Tagen) zu zahlen. 

 
C.1.2 Nicht rechtzeitige Zahlung 
 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gilt: Sie haben von Anfang 
an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 
 

C.1.3 Rücktritt bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
 

Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der 
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Diese beträgt höchstens 40 % des Jahresbeitrags. Der Rücktritt erfolgt in Textform. 
 

 
C.2 Zahlung des Folgebeitrags 

 
C.2.1 Rechtzeitige Zahlung 
 

Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 

 
C.2.2 Nicht rechtzeitige Zahlung 

 
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, gilt: Wir fordern Sie in Textform auf, den 
rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von 
zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen. 

 
C.2.3 Schadenereignis nach Ablauf der Zahlungsfrist 

 
Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem 
Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir 
bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
haben. 

 
C.2.4 Kündigung bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
 

Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in 
Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird 
unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. 
Haben wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, gilt: Die Kündigung 
wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten 
Zahlungsfrist zahlen. 
 
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu 
Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz 
besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung. 
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C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel 

 
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns 
(Fahrzeugwechsel), gilt: Wir wenden bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen 
Beitrags die für Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem 
berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach 
B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:  
- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn der 

Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate vergangen, 
-  Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 
 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine 
Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen. 
 
 

C.4 Zahlungsperiode 
 
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode 
bezahlen. Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode nach                                                                        
§ 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, finden 
Sie in Ihrem Versicherungsschein. 
 
Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterscheiden kann, ist in Abschnitt G 
geregelt. 
 
 

C.5 Nachhaftung in der Haftpflichtversicherung 
 
Bleiben wir in der Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz 
gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrags zur Leistung verpflichtet, gilt: 
Wir haben Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach                                             
§ 116 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 
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D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer 
Pflichtverletzung 

 
 

D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs? 
 

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 

Vereinbarter Verwendungszweck 
 

D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck verwendet werden. 
 

Berechtigter Fahrer 
 

D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen 
Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das 
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 
Fahren mit Fahrerlaubnis 

 
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der 

erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 
Nicht genehmigte Rennen 

 
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer 

Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten. 
 

Hinweis: 
Behördlich genehmigte Rennen sind in folgenden Versicherungsarten vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen: 
- In der Haftpflichtversicherung nach A.1.5.2,  
- in der Kaskoversicherung nach A.2.10.2,  
- im Schutzbrief nach A.3.9.2,  
- in der Insassen-Unfallversicherung nach A.4.10.3,  
- in der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) nach A.5.6.2, 
- in der Fahrerschutz-Versicherung nach A.6.6.3, 
- in der Differenzdeckung nach A.7.8.2 und  
- in der Kasko-Extra-Versicherung nach A.8.10.2. 

 
Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen 

 
D.1.1.5 Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 

oder Plätzen nur benutzen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. Außerdem 
dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen lassen, 
wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. 

 
D.1.2 Zusätzlich in der Haftpflichtversicherung und in der Umweltschadensversicherung 
 

Alkohol und andere berauschende Mittel 
 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch 
- alkoholische Getränke oder  
- andere berauschende Mittel  
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen 
- Sie, 
- der Halter oder  
- der Eigentümer des Fahrzeugs  
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dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch 
- alkoholische Getränke oder  
- andere berauschende Mittel  
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 
 
Hinweis: 
Auch in folgenden Versicherungsarten besteht für solche Fahrten kein oder eingeschränkter 
Versicherungsschutz: 
- In der Kaskoversicherung nach A.2.10.1,  
- im Schutzbrief nach A.3.9.1,  
- in der Insassen-Unfallversicherung nach A.4.10.2, 
- in der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) nach A.5.6.1, 
- in der Fahrerschutz-Versicherung nach D.1.3.1,  
- in der Differenzdeckung nach A.7.8.1 und  
- in der Kasko-Extra-Versicherung nach A.8.10.1. 

 
D.1.3 Zusätzlich in der Fahrerschutz-Versicherung 
 

Alkohol und andere berauschende Mittel 
 

D.1.3.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch  
- alkoholische Getränke oder 
- andere berauschende Mittel  
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 
Hinweis: 
Auch in folgenden Versicherungsarten besteht für solche Fahrten kein oder eingeschränkter 
Versicherungsschutz: 
- In der Haftpflichtversicherung und in der Umweltschadensversicherung nach D.1.2,  
- in der Kaskoversicherung nach A.2.10.1,  
- im Schutzbrief nach A.3.9.1,  
- in der Insassen-Unfallversicherung nach A.4.10.2,  
- in der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) nach A.5.6.1,  
- in der Differenzdeckung nach A.7.8.1 und 
- in der Kasko-Extra-Versicherung nach A.8.10.1. 

 
Gurtpflicht 

 
D.1.3.2 Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben, es sei 

denn, das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt. 
 

 
D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

 
D.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten haben Sie keinen 
Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen 
Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
 
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Haftpflichtversicherung aus D.1.2 Satz 2 gilt: Wir sind Ihnen, 
dem Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit 
- Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse einen Personenschaden erlitten und 
- Sie, der Halter oder Eigentümer das Fahrzeug nicht geführt haben. 
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D.2.2 Leistungspflicht trotz Pflichtverletzung 
 

Abweichend von D.2.1 gilt: Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies 
gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

 
D.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Haftpflichtversicherung 
 

In der Haftpflichtversicherung gilt: Die sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung ist Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf höchstens je 
5.000 EUR beschränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in 
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. Sind wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder 
teilweise von der Leistungspflicht befreit, gilt: Satz 1 bis 3 findet entsprechende Anwendung. 

 
D.2.4 Leistungsfreiheit bei vorsätzlicher Straftat 
 

Hat ein Fahrer das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. durch 
Diebstahl), gilt: Wir sind diesem gegenüber vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
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E Ihre Pflichten im Schadensfall und Folgen einer Pflichtverletzung 
 
 

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadensfall? 
 

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 

Anzeigepflicht 
 

E.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, 
innerhalb einer Woche anzuzeigen. 

 
E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem 

Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie 
uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 

 
Aufklärungspflicht 

 
E.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 

Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten: 
- Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu 

ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit 
abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie 
die Feststellungen unverzüglich nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 
Strafgesetzbuch).  

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des 
Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.  

- Sie müssen uns alle angeforderten Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise 
zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.  

- Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit 
dies für Sie zumutbar ist.  

- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu unserer 
Leistungspflicht ermöglichen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

 
Schadenminderungspflicht 

 
E.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen. Sie haben hierbei unsere Weisungen zu befolgen, soweit dies 
für Sie zumutbar ist. 

 
E.1.2 Zusätzlich in der Haftpflichtversicherung und in der Umweltschadensversicherung 

 
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

 
E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies 

- innerhalb einer Woche,  
- bei einer Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz unverzüglich nach der Erhebung 

des Anspruchs  
mitzuteilen. 

 
Anzeige von Kleinschäden 

 
E.1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR beträgt, selbst regulieren 

oder regulieren wollen, gilt: Sie müssen uns den Schadensfall erst anzeigen, wenn Ihnen die 
Selbstregulierung nicht gelingt. 

 
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

 
E.1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie 

uns dies unverzüglich anzuzeigen. 
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E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen 
einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen. Dies gilt auch bei einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme nach dem 
Umweltschadensgesetz. 

 
Bei drohendem Fristablauf 

 
E.1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie 

gegen 
- einen Mahnbescheid oder  
- einen Bescheid einer Behörde oder  
- einen Verwaltungsakt  
im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz fristgerecht den 
erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen. 
 
Anzeige des Versicherungsfalls in der Umweltschadensversicherung 

 
E.1.2.6 Soweit es für Sie zumutbar ist, gilt abweichend von E.1.1.1: Sie sind verpflichtet, uns jedes Ereignis, 

das zu einer Inanspruchnahme nach dem Umweltschadensgesetz führen könnte, sofort unter der 
Telefon-Nummer 040 23606-295 anzuzeigen. Sie geben uns damit die Gelegenheit, geeignete 
Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Vermeidung oder Sofortmaßnahmen zur Begrenzung, Beseitigung 
und Sanierung eines Umweltschadens einzuleiten. 

 
Besondere Informationspflichten in der Umweltschadensversicherung 

 
E.1.2.7 Sie sind verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über 

- die Ihnen nach § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde,  
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen 

gegenüber,  
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur 

Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,  
- die Art und Menge der transportierten umweltgefährdenden Stoffe. 

 
Einholen unserer Weisung in der Umweltschadensversicherung 

 
E.1.2.8 Sie sind verpflichtet, 

- sich über Schadenbegrenzungs-, Schadenbeseitigungs- und Sanierungsmaßnahmen und die 
Erfüllung Ihrer Pflichten im Zusammenhang mit einem Umweltschaden unverzüglich mit uns 
abzustimmen und 

- unsere Weisungen zu befolgen,  
soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

 
E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 
 

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 
 

E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 
verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen.  

 
Einholen unserer Weisung 

 
E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs oder der mitversicherten Teile 

müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere 
Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

 
Anzeige bei der Polizei 

 
E.1.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wild- bzw. Tierschaden den Betrag von 500 EUR, sind 

Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 
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Anzeige des Versicherungsfalls im Werkstattservice 
 

E.1.3.4 Abweichend von E.1.1.1 sind Sie verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung 
durch uns führen kann, unverzüglich anzuzeigen. 

 
Werkstattbindung im Werkstattservice 

 
E.1.3.5 Wird Ihr beschädigter Pkw repariert, sind Sie verpflichtet, die Reparatur in einer von uns 

ausgewählten Werkstatt durchführen zu lassen. 
 

E.1.4 Zusätzlich beim Schutzbrief und bei der Auslandsschaden-Versicherung inklusive 
Schutzbrief (Schutzbrief Plus) 

 
Einholen unserer Weisung 

 
E.1.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 

Umstände dies gestatten, und befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 
 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht 
 

E.1.4.2 Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten. Außerdem müssen Sie Originalbelege zum 
Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von                                     
§ 213 Versicherungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht entbinden. 

 
Polizeiprotokoll 

 
E.1.4.3 Bei der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) gilt: Sie müssen das 

Ereignis von der Polizei in einem Protokoll festhalten lassen, sofern dies möglich und Ihnen zumutbar 
ist. 

 
Europäischer Unfallbericht 

 
E.1.4.4 Bei der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) müssen Sie uns den 

Schaden unter Verwendung des europäischen Unfallberichts melden. 
 

Abtretung von Ansprüchen gegen Dritte 
 
E.1.4.5 Bei der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) müssen Sie  

- Ihre Ansprüche gegenüber Dritten an uns abtreten, soweit wir sie befriedigen oder befriedigt 
haben, 

- uns bei ihrer Geltendmachung unterstützen und  
- uns erforderlichenfalls die Prozessführung überlassen. 

 
E.1.5 Zusätzlich in der Insassen-Unfallversicherung und in der Fahrerschutz-Versicherung 
 

Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden in der Insassen-Unfallversicherung 
 

E.1.5.1 Hat in der Insassen-Unfallversicherung der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, gilt: 
Die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten müssen uns dies innerhalb von 48 Stunden 
melden. Dies gilt auch, wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaffen, eine 
Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepflicht 

 
E.1.5.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet, 

a. unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 
b. den ärztlichen Anordnungen nachzukommen, 
c. die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 
d. darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutachten alsbald erstellt werden, 
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e. sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, wobei wir die notwendigen 
Kosten, einschließlich eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls, tragen, 

f. Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, andere 
Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
- von der Schweigepflicht im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz zu entbinden 

und  
- zu ermächtigen, uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität in der Insassen-Unfallversicherung 

 
E.1.5.3 Beachten Sie bei der Insassen-Unfallversicherung auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und 

Geltendmachung der Invalidität nach A.4.5.1. 
 

 
E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

 
E.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.5 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen 
Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
 
Auf Ihre Anzeige- und Aufklärungspflichten weisen wir Sie im Schadensfall noch einmal gesondert 
in Textform hin. Auf Pflichten, die Sie spontan und unmittelbar nach Eintritt eines 
Schadenereignisses erfüllen müssen, können wir Sie nicht noch einmal hinweisen. Eine solche 
Pflicht ist beispielsweise, dass Sie nach E.1.1.3 den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die 
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. 

 
E.2.2 Leistungspflicht trotz Pflichtverletzung 
 

Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die 
Pflichtverletzung nicht ursächlich war 
- für die Feststellung des Versicherungsfalls,  
- für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht.  
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

 
E.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Haftpflichtversicherung 
 

In der Haftpflichtversicherung gilt: Die sich aus E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung ist Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf höchstens je 
2.500 EUR beschränkt. 

 
E.2.4 Erweiterung der Leistungsfreiheit in der Haftpflichtversicherung 
 

Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf höchstens je 5.000 EUR, wenn Sie die Aufklärungs- oder 
Schadenminderungspflicht nach E.1.1.3 und E.1.1.4 
- vorsätzlich und  
- in besonders schwerwiegender Weise  
verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder 
schweren Sachschadens der Fall. 

 
E.2.5 Vollständige Leistungsfreiheit in der Haftpflichtversicherung 
 

Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem Anderen dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, gilt: Wir sind von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des 
erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 
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E.2.6 Besonderheiten in der Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 
 

Verletzen Sie 
- Ihre Anzeigepflichten nach E.1.2.1 bei außergerichtlich oder nach E.1.2.3 bei gerichtlich geltend 

gemachten Ansprüchen oder  
- Ihre Pflicht nach E.1.2.4, uns die Prozessführung zu überlassen,  
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und 
Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 
- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags 

vollständig von unserer Leistungspflicht frei. 
- Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich 

dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.  

 
E.2.7 Mindestversicherungssummen 

 
Verletzen Sie in der Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1.1 und E.1.2 gelten anstelle der 
vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. 
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F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 
 
 

F.1 Pflichten mitversicherter Personen 
 

Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. 
 
 

F.2 Ausübung der Rechte 
 
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer 
zu, soweit nichts Anderes geregelt ist. Eine andere Regelung ist z. B. das Geltendmachen von 
Ansprüchen in der Haftpflichtversicherung nach A.1.2 und in der Fahrerschutz-Versicherung nach 
A.6.2. 
 
 

F.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
 
Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen 
mitversicherten Personen. 
 
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Haftpflichtversicherung: Mitversicherten Personen gegenüber 
können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 
- die der Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden Umstände in der Person des Mitversicherten 

vorliegen oder  
- diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 

bekannt waren.  
Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in 
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. Das gleiche gilt, wenn wir trotz Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. 
Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen. 
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G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des 
Fahrzeugs, Wagniswegfall 

 
 

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 
 
G.1.1 Vertragsdauer 
 

Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 
 

G.1.2 Automatische Verlängerung 
 

Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum 
Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt 
auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr 
vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag (z. B. 
dem 1. Januar eines jeden Jahres) beginnen zu lassen. 

 
G.1.3 Verträge mit einer befristeten Laufzeit 

 
Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 

 
G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen? 

 
G.2.1 Kündigung zum Ablauf 
 

Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist 
nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

 
G.2.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
 

Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird 
sofort mit deren Zugang bei uns wirksam. 

 
G.2.3 Kündigung nach einem Schadenereignis  
 

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats, nachdem wir in der 
Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. 
Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über 
den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in 
der Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des 
im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

 
G.2.4 Wirksamwerden Ihrer Kündigung nach G.2.3 

 
Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens zum Ablauf des Versicherungsvertrags, wirksam werden soll. 

 
G.2.5 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
 

Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder 
G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangen der Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag 
mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags endet. 
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G.2.6 Kündigung durch neue Versicherung bei Erwerb 
 

Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er bei der 
Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung 
des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung 
wirksam. 

 
G.2.7 Kündigung bei Beitragserhöhung 
 

Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.4.1 den Beitrag, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der 
Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen Ihnen die 
Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf 
Ihr Kündigungsrecht hin. 

 
G.2.8 Kündigung bei geänderter Art oder Verwendung des Fahrzeugs 
 

Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und erhöht sich der Beitrag 
dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

 
G.2.9 Kündigung bei Veränderung des SF-Klassensystems 
 

Ändern wir das SF-Klassensystem nach J.6, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die 
Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin. 
 

G.2.10 Kündigung bei Bedingungsänderung 
 

Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsänderung nach Abschnitt N Gebrauch, 
können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb von sechs Wochen nach Zugang unserer 
Mitteilung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. 
 

 
G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen? 

 
G.3.1 Kündigung zum Ablauf 
 

Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist 
nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

 
G.3.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
 

Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird 
nach Ablauf von zwei Wochen nach deren Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
G.3.3 Kündigung nach einem Schadenereignis 
 

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über 
die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats, nachdem wir in der 
Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. 
Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über 
den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können wir in 
der Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des 
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im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
G.3.4 Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags 
 

Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer 
Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie 
diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

 
G.3.5 Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
 

Verletzen Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach Abschnitt D, können wir 
innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag 
mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass die Pflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist. 

 
G.3.6 Kündigung bei geänderter Art oder Verwendung des Fahrzeugs 
 

Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, können wir den 
Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Beruht die Veränderung auf 
leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach deren Zugang 
bei Ihnen wirksam. 

 
G.3.7 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
 

Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des versicherten Fahrzeugs nach G.7 können 
wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an auszusprechen, in welchem wir von der Veräußerung oder 
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangen. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Erwerber wirksam. 
 

 
G.4 Kündigung einzelner Versicherungen 

 
G.4.1 Rechtlich selbstständige Verträge 

 
Die Haftpflicht- und die Kaskoversicherung, der Schutzbrief und die Auslandsschaden- Versicherung 
inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus), die Insassen-Unfall-, die Fahrerschutz- und die Kasko-Extra-
Versicherung sowie die Differenzdeckung sind jeweils rechtlich selbstständige 
Versicherungsverträge. Die Kündigung einer Versicherungsart berührt das Fortbestehen einer 
anderen daher nicht, soweit nachfolgend nicht etwas Anderes geregelt ist. 

 
G.4.2 Recht zur Kündigung aller Verträge 
 

Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses in einer 
Versicherungsart sämtliche Versicherungen für das Fahrzeug zu kündigen. 

 
G.4.3 Kündigungsfiktion 

 
Kündigen wir unter mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Versicherungen nur eine 
und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie 
mit einer Fortsetzung der ungekündigten Versicherungen nicht einverstanden sind, gelten 
sämtliche Versicherungen für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für uns, 
wenn Sie unter mehreren nur eine Versicherung kündigen. 

 
G.4.4 Ende des Schutzbriefs, der Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief 

(Schutzbrief Plus) und der Fahrerschutz-Versicherung bei Kündigung der 
Haftpflichtversicherung 

 



Verbraucherinformation KRAVAG-ALLGEMEINE 
Stand Juli 2021 Versicherungs-AG 

KKA0721 Seite 67 von 115 

Kündigen Sie oder wir nur die Haftpflichtversicherung, enden abweichend von G.4.1 der 
Schutzbrief, die Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) und 
die Fahrerschutz-Versicherung zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf. 

G.4.5 Ende der Kasko-Extra-Versicherung und der Differenzdeckung bei Kündigung oder
Umwandlung der Vollkasko 

Kündigen Sie oder wir die Vollkasko oder wird diese in eine Teilkasko umgewandelt, enden 
die Kasko-Extra-Versicherung und die Differenzdeckung zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass 
es einer gesonderten Kündigung bedarf. 

G.4.6 Ende des Werkstattservices bei Kündigung der Kaskoversicherung

Kündigen Sie oder wir die Kaskoversicherung, endet der Werkstattservice, ohne dass es einer 
gesonderten Kündigung bedarf. 

G.4.7 Ende des Rabattschutzes

Kündigen Sie oder wir die Haftpflichtversicherung oder die Vollkasko, endet der Rabattschutz 
für die jeweilige Versicherungsart, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 
Kündigen Sie die Haftpflichtversicherung oder den Rabattschutz für die 
Haftpflichtversicherung oder entfallen für diese Versicherungsart die Voraussetzungen für 
die Gewährung des Rabattschutzes nach I.5.2 (mindestens SF-Klasse 10), entfällt auch der 
Rabattschutz für die Vollkasko, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 

G.4.8 Kündigung bei mehreren versicherten Fahrzeugen

G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Versicherungsvertrag
mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Form und Zugang der Kündigung 

Jede Kündigung muss in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgen und ist nur wirksam, wenn 
sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit des 
Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

G.7.1 Übergang der Versicherung auf den Erwerber

Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. Dies gilt nicht für die 
Insassen-Unfallversicherung und die Fahrerschutz-Versicherung. 

G.7.2 Beitragsanpassung für den Erwerber

Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir 
sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-
Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue 
Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt. 
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G.7.3 Beitrag für die laufende Zahlungsperiode

Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir nach unserer Wahl entweder von Ihnen 
oder vom Erwerber verlangen. 

G.7.4 Anzeige der Veräußerung

Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich 
anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen des 
§ 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.

G.7.5 Kündigung des Vertrags

Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den 
Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen. 

G.7.6 Zwangsversteigerung

Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug 
zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall 

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z. B. durch Fahrzeugverschrottung), steht uns der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 
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H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit 
ungestempelten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen 

 
 

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten? 
 

H.1.1 Kein Ende des Vertrags durch Abmeldung 
 

Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
zugelassen werden, wird dadurch der Versicherungsvertrag nicht beendet. 

 
H.1.2 Beitragsfreie Ruheversicherung 
 

Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die Zulassungsbehörde uns die 
Außerbetriebsetzung mitteilt. 

 
H.1.3 Keine Ruheversicherung 
 

Verträge für Wohnanhänger oder mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr gehen nicht 
in eine beitragsfreie Ruheversicherung über. Der Versicherungsschutz wird durch eine 
Außerbetriebsetzung nicht berührt. 

 
H.1.4 Umfang der Ruheversicherung 
 

Mit der beitragsfreien Ruheversicherung besteht während der Dauer der Außerbetriebsetzung 
eingeschränkter Versicherungsschutz. 
 
Der Ruheversicherungsschutz umfasst 
- die Haftpflichtversicherung und die Umweltschadensversicherung,  
- die Teilkasko, wenn für das versicherte Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung eine 

Voll- oder Teilkasko bestand. Darüber hinaus sind Schäden durch mut- oder böswillige 
Handlungen Dritter versichert, wenn für das versicherte Fahrzeug im Zeitpunkt der 
Außerbetriebsetzung eine Vollkasko bestand. 
 

Den Umfang des Versicherungsschutzes für die beitragspflichtige Ruheversicherung finden Sie in 
Ihrem Versicherungsschein. 

 
H.1.5 Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung 

 
Während der Dauer der Ruheversicherung gilt: Sie sind verpflichtet, das Fahrzeug 
- in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder Sammelgarage) oder  
- auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. einen geschlossenen Hofraum) 
nicht nur vorübergehend abzustellen. Außerdem dürfen Sie das Fahrzeug außerhalb dieser 
Räumlichkeiten nicht gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflichten, sind wir unter den Voraussetzungen 
nach D.2 leistungsfrei. 

 
H.1.6 Wiederanmeldung 

 
Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetriebsetzung), lebt der 
ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns 
unverzüglich anzuzeigen. 

 
H.1.7 Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 
 

Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach der Außerbetriebsetzung, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
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H.1.8 Wiederanmeldung mit anderer Versicherungsbestätigung 
 

Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit einer 
Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, gilt: Wir haben das Recht, den 
Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern. 
 

 
H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen? 

 
H.2.1 Versicherungsschutz in der Saison 
 

Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, besteht der vereinbarte 
Versicherungsschutz während des auf dem Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison). 

 
H.2.2 Ruheversicherung 
 

Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und H.1.5. Bei 
Wohnanhängern bleibt der vereinbarte Versicherungsschutz auch außerhalb der Saison bestehen. 

 
H.2.3 Fahrten außerhalb der Saison 
 

Für Fahrten außerhalb der Saison gilt: Sie haben innerhalb des für den Halter zuständigen 
Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks Versicherungsschutz in der 
Haftpflichtversicherung, wenn diese Fahrten 
- im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder  
- wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung  
durchgeführt werden. 
 

 
H.3 Versicherungsschutz für Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen 

 
In der Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit 
ungestempelten Kennzeichen nach § 10 Absatz 4 Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Dies gilt nicht 
für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss. 
 

 
H.4 Welche Besonderheiten gelten bei Kurzzeitkennzeichen? 

 
H.4.1 Versicherungsumfang 

 
Haben wir nichts Anderes mit Ihnen vereinbart, gilt für Fahrzeuge, die mit einem 
Kurzzeitkennzeichen zugelassen sind: Es besteht Haftpflichtversicherungsschutz im Rahmen der 
gesetzlichen Mindestversicherungssummen. 

 
H.4.2 Versicherungsdauer 
 

Kurzzeitkennzeichen sind Kennzeichen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder 
Überführungsfahrt bis zur Dauer von fünf Tagen. 
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I Schadenfreiheitsrabatt-System 

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

Für die in Anhang 1 genannten Risiken gilt: In der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko richtet 
sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse nach Ihrem Schadenverlauf. Aus der Einstufung 
in eine SF-Klasse ergibt sich der Beitragssatz. Dies gilt nicht für Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, 
Kurzzeitkennzeichen oder rotem Kennzeichen. 

I.2 Ersteinstufung 

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0 

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 
eingestuft. 

I.2.2 Sonder-Ersteinstufung in eine SF-Klasse in der Haftpflichtversicherung 

I.2.2.1 Sonder-Ersteinstufung in SF-Klasse 1/2

Beginnt Ihr Vertrag für 
- einen Pkw,
- ein Camping-Kfz,
- ein Kraftrad,
- ein Leichtkraftrad oder
- einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr
ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, gilt: Der Vertrag wird in die SF-Klasse 1/2
eingestuft, wenn Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis seit mindestens einem Jahr zum Führen
eines dieser Fahrzeuge berechtigt sind. Die Fahrerlaubnis muss von einem Mitgliedstaat der EU
oder von Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz erteilt worden sein.
Fahrerlaubnisse, die von einem Staat außerhalb der EU erteilt wurden, sind diesen gleichgestellt,
wenn sie
- nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder praktische

Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder
- nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.2.2.2 Sonder-Ersteinstufung für Pkw in SF-Klasse 1

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, gilt: Der Vertrag 
wird in die SF-Klasse 1 eingestuft, wenn einer der folgenden Fälle auf Sie zutrifft: 
a. Sie haben bereits einen Pkw (Erstfahrzeug) versichert, der zu diesem Zeitpunkt mindestens in

die SF-Klasse 1 eingestuft ist. Das Gleiche gilt, wenn Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener
Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner das
Erstfahrzeug versichert hat.

b. Sie haben bereits ein anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, das zu diesem Zeitpunkt
mindestens in die SF-Klasse 1 eingestuft ist. Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich um ein
Camping-Kfz, Kraftrad, Leichtkraftrad oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im
Werk-/Privatverkehr.

c. Ihr Elternteil oder Ihr Kind hat bereits ein anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, das zu
diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 1 eingestuft ist. Bei dem Erstfahrzeug handelt es
sich um einen Pkw, ein Camping-Kfz, Kraftrad, Leichtkraftrad oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige
Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr.

d. Ihr Ehepartner hat bereits ein anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, das zu diesem
Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 1 eingestuft ist. Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich
um ein Camping-Kfz, Kraftrad, Leichtkraftrad oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse
im Werk-/Privatverkehr. Ihrem Ehepartner gleichgestellt ist Ihr eingetragener Lebenspartner und
Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner.
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I.2.2.3 Sonder-Ersteinstufung für Camping-Kfz, Krafträder, Leichtkrafträder und Lkw bis 3,5 t 
zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr in SF-Klasse 1 

 
Beginnt Ihr Vertrag für 
- ein Camping-Kfz,  
- ein Kraftrad,  
- ein Leichtkraftrad oder  
- einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr  
ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, gilt: Der Vertrag wird in die SF-Klasse 1 
eingestuft, wenn Sie bereits einen Pkw oder eines dieser Fahrzeuge (Erstfahrzeug) versichert haben. 
Das Erstfahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 1 eingestuft. Ihnen 
gleichgestellt ist Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener Lebenspartner, Ihr mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebender Lebenspartner, Ihr Elternteil und Ihr Kind. 

 
I.2.2.4 Sonder-Ersteinstufung für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr in 

SF-Klasse 2 
 

Beginnt Ihr Vertrag für einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr ohne 
Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, gilt: Der Vertrag wird in die SF-Klasse 2 eingestuft, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
- Sie haben bereits ein anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, das zu diesem Zeitpunkt 

mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft ist. Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich um einen 
Pkw, ein Camping-Kfz, Kraftrad, Leichtkraftrad oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 
im Werk-/Privatverkehr. Ihnen gleichgestellt ist Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener Lebenspartner 
und Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner.  

- Sie und der jeweilige Fahrer haben mindestens das 23. Lebensjahr vollendet. 
 

I.2.2.5 Sonder-Ersteinstufung in SF-Klasse 3 
 

Beginnt Ihr Vertrag für 
- einen Pkw,  
- ein Camping-Kfz,  
- ein Kraftrad oder  
- ein Leichtkraftrad  
ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, gilt: Der Vertrag wird in die SF-Klasse 3 
eingestuft, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
- Sie haben bereits ein anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, das zu diesem Zeitpunkt 

mindestens in die SF-Klasse 3 eingestuft ist. Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich um eines 
der vorgenannten Fahrzeuge oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-
/Privatverkehr. Ihnen gleichgestellt ist Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener Lebenspartner und Ihr 
mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner. 

- Sie und der jeweilige Fahrer haben mindestens das 23. Lebensjahr vollendet. 
   

I.2.2.6 Sonder-Ersteinstufung bis SF-Klasse 8 
 

Beginnt Ihr Vertrag für 
- einen Pkw,  
- ein Camping-Kfz,  
- ein Kraftrad oder  
- ein Leichtkraftrad 
ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 und haben Sie oder Ihr Ehepartner bereits ein 
anderes Fahrzeug (Erstfahrzeug) versichert, gilt: Der Vertrag wird in dieselbe SF-Klasse wie das 
Erstfahrzeug, höchstens jedoch in die SF-Klasse 8 eingestuft, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
- Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich um einen Pkw, ein Camping-Kfz, ein Kraftrad oder ein 

Leichtkraftrad.  
- Das Erstfahrzeug ist bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, KRAVAG-LOGISTIC 

Versicherungs-AG, KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG oder Condor Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft versichert.  

- Das Erstfahrzeug ist mindestens in die SF-Klasse 4 eingestuft.  
- Das hinzukommende Fahrzeug ist auf Sie oder Ihren Ehepartner zugelassen.  
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- Das hinzukommende Fahrzeug wird ausschließlich von Ihnen und Ihrem Ehepartner gefahren. 
- Sie und der jeweilige Fahrer haben mindestens das 23. Lebensjahr vollendet. 

 
Sie können die Einstufung nach I.2.2.6 auch dann beantragen, wenn das Erstfahrzeug noch nicht 
bei einem der vorgenannten Versicherer versichert ist. Voraussetzung dafür ist, dass 
- Sie oder Ihr Ehepartner dort innerhalb eines Jahres einen Vertrag für das Erstfahrzeug 

abschließen und  
- der Vertrag für das hinzugekommene Fahrzeug schadenfrei verlaufen ist. 
Die Änderung erfolgt frühestens ab dem ersten Tag nach Ihrer Antragstellung, nicht aber vor Beginn 
des Vertrags für das Erstfahrzeug. 
 
Ihrem Ehepartner gleichgestellt ist Ihr eingetragener Lebenspartner und Ihr mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebender Lebenspartner. 

 
I.2.2.7 Sonder-Ersteinstufung in dieselbe SF-Klasse wie Ihr Erstfahrzeug 
 

Beginnt Ihr Vertrag für 
- einen Pkw,  
- ein Camping-Kfz,  
- ein Kraftrad oder  
- ein Leichtkraftrad  
ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 und haben Sie bereits ein anderes Fahrzeug 
(Erstfahrzeug) versichert, gilt: Der Vertrag wird in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug 
eingestuft, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
- Bei dem Erstfahrzeug handelt es sich um einen Pkw, ein Camping-Kfz, ein Kraftrad oder ein 

Leichtkraftrad.  
- Das Erstfahrzeug ist bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, KRAVAG-LOGISTIC 

Versicherungs-AG, KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG oder Condor Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft versichert.  

- Das Erstfahrzeug ist mindestens in die SF-Klasse 9 eingestuft.  
- Das hinzukommende Fahrzeug ist auf Sie als natürliche Person zugelassen.  
- Das hinzukommende Fahrzeug wird ausschließlich von Ihnen gefahren.  
- Sie haben mindestens das 23. Lebensjahr vollendet. 

 
Sie können die Einstufung nach I.2.2.7 auch dann beantragen, wenn das Erstfahrzeug noch nicht 
bei einem der vorgenannten Versicherer versichert ist. Voraussetzung dafür ist, dass 
- Sie dort innerhalb eines Jahres einen Vertrag für das Erstfahrzeug abschließen und  
- der Vertrag für das hinzugekommene Fahrzeug schadenfrei verlaufen ist. 
 
Die Änderung erfolgt frühestens ab dem ersten Tag nach Ihrer Antragstellung, nicht aber vor Beginn 
des Vertrags für das Erstfahrzeug. 

 
I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Haftpflichtversicherung in der Vollkasko 
 

Schließen Sie neben der Haftpflichtversicherung eine Vollkasko mit einer Laufzeit von einem Jahr 
ab (siehe G.1.2), gilt: Sie können verlangen, dass die Einstufung nach dem Schadenverlauf der 
Haftpflichtversicherung erfolgt. Voraussetzung dafür ist, dass es sich bei dem versicherten Fahrzeug 
um 
- einen Pkw,  
- ein Camping-Kfz,  
- ein Kraftrad,  
- ein Leichtkraftrad,  
- einen Lkw,  
- eine Zugmaschine (auch landwirtschaftliche),  
- einen Krankenwagen oder  
- einen Leichenwagen 
handelt. Hat für das versicherte oder das ersetzte Fahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten 
12 Monate bereits eine Vollkasko bestanden, gilt: Wir können den Schadenverlauf der 
Haftpflichtversicherung in der Vollkasko nicht anrechnen und übernehmen stattdessen den 
Schadenverlauf der Vollkasko nach I.6. 
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I.2.4 Führerschein-Sonderregelung 

Hat Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Camping-Kfz, Kraftrad, Leichtkraftrad oder einen Lkw bis 3,5 t 
zulässige Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr in der SF-Klasse 0 begonnen, gilt: Wir stufen den 
Vertrag auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie ein Jahr im Besitz einer entsprechenden 
Fahrerlaubnis sind und folgende Voraussetzungen vorliegen: 
- Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
- Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedstaat der EU oder von Großbritannien, Island,

Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz ausgestellt worden.

Fahrerlaubnisse, die von einem Staat außerhalb der EU erteilt wurden, sind diesen gleichgestellt, 
wenn sie 
- nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder praktische

Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder
- nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.2.5 Fortfall von Einstufungs-Voraussetzungen während der Laufzeit Ihres Vertrags 

Wurde Ihr Vertrag nach I.2.2 eingestuft und fallen die Voraussetzungen dafür während der Laufzeit 
fort, wird Ihr Vertrag ab diesem Zeitpunkt neu eingestuft. Erfüllen Sie die Voraussetzungen für eine 
andere in I.2.2 aufgeführte Regelung, gilt: Wir stufen Ihren Vertrag in diejenige SF-Klasse ein, die 
sich ergibt, wenn er bereits bei Abschluss nach dieser Regelung eingestuft worden wäre. 
Anderenfalls stufen wir Ihren Vertrag in diejenige SF-Klasse ein, die sich ergibt, wenn er bei 
Abschluss in die SF-Klasse 0 eingestuft worden wäre. 

I.3 Jährliche Neueinstufung 

Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schadenverlauf im 
vergangenen Kalenderjahr neu ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung 
maßgeblich dafür, welchem Kalenderjahr der Schaden zugeordnet wird. 

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung 

Die Neueinstufung gilt ab dem ersten Fälligkeitstermin des Beitrags in dem Kalenderjahr, das auf 
das Kalenderjahr des schadenfreien oder schadenbelasteten Verlaufs folgt. 

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf 

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat der Versicherungsschutz 
während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, gilt: Ihr Vertrag wird in die nächst bessere SF-
Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen 

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe H.2), gilt: Wir nehmen 
bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besserstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison 
mindestens sechs Monate beträgt. 

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 1/2, 0 oder M und mit Sonder-Ersteinstufung 

Besserstufung nach einem vollen Kalenderjahr aus der SF-Klasse 1/2, 0 oder M 

I.3.4.1 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestanden,
gilt: Wir stufen Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 1/2, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-
Klasse 1 ein. 
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Besserstufung nach einem halben Kalenderjahr aus der SF-Klasse 1/2, 0 oder der Sonder-
Ersteinstufung 

 
I.3.4.2 Wir stufen Ihren Vertrag bei schadenfreiem Verlauf 

- von SF-Klasse 1 und höher in die nächst bessere SF-Klasse,  
- von SF-Klasse 1/2 nach SF-Klasse 1,  
- von SF-Klasse 0 nach SF-Klasse 1/2,  
wenn er 
- in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres begonnen hat und 
- bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz bestand. 

 
I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf 
 

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er nach der jeweiligen 
Tabelle im Anhang 1 zurückgestuft. 
 

 
I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf? 

 
I.4.1 Schadenfreier Verlauf 
 
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn 

- der Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen bestand 
und 

- uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet wurde, für welches wir Entschädigungen 
leisten oder Rückstellungen bilden mussten.  

Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse. 
 

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen vorliegt: 
a. Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen aufgrund von Abkommen der 

Versicherungsunternehmen untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der 
Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung. Dies gilt nicht bei 
Mehrfachversicherungen bei Gespannen.  

b. Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmeldung 
folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben. 

c. Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstattet uns unsere Entschädigung in 
vollem Umfang. 

d. Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen in der Vollkasko für ein 
Schadenereignis, das unter die Teilkasko fällt. 

e. Eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung haftet in vollem 
Umfang für das Schadenereignis. Sie haben gegenüber dem Haftpflichtversicherer jedoch 
keinen Anspruch, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 
Deswegen nehmen Sie Ihre Vollkasko in Anspruch. 

f. Wir werden wegen eines nach A.1.1.6 oder A.1.1.7 gedeckten Schadens in Anspruch 
genommen. 

g. Wir werden ausschließlich wegen eines nach A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10 oder A.1.1.11 
versicherten Schadens in Anspruch genommen. Weitere über die Haftpflichtversicherung 
gedeckte Ansprüche sind nicht entstanden. 

h. Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen in der Vollkasko für ein 
Schadenereignis, das unter die Differenzdeckung oder die Kasko-Extra-Versicherung fällt. 

 
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf 
 
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn 

- Sie uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden und  
- wir für diese Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. 
Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2. 
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I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem 
folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rückstellungen, gilt: Wir stufen Ihren Vertrag 
zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück. 
 

 
I.5 Wie können Sie eine Rückstufung in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko 

vermeiden? 
 

I.5.1 Schadenrückkauf 
 
I.5.1.1 Sie können eine Rückstufung in der Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere 

Entschädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten. Deshalb 
informieren wir Sie über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht mehr als 1.000 EUR 
beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, 
wird Ihr Haftpflichtversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt. 

 
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des 
Erstattungsbetrags informiert und müssen wir danach die Schadenregulierung wieder aufnehmen, 
gilt: Auch wenn wir eine weitere Entschädigung leisten, erhöht sich der Erstattungsbetrag nicht. 

 
I.5.1.2 Sie können auch in der Vollkasko eine Rückstufung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung 

freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten. 
 

I.5.2 Rabattschutz 
 

Haben Sie mit uns den Rabattschutz vereinbart und ist während des Rabattschutzes ein belastender 
Schaden angefallen, gilt: Ihr Vertrag wird im folgenden Kalenderjahr nicht zurückgestuft, sondern 
bleibt stattdessen in der bisherigen SF-Klasse. Für jeden weiteren Schaden im Kalenderjahr erfolgt 
eine Rückstufung nach I.3.5. Der Rabattschutz entfällt, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn 
der Vertrag mit weniger als SF-Klasse 10 geführt wird. Im Übrigen gilt G.4.7. 
 

 
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs 

 
I.6.1 In welchen Fällen ist die Übernahme eines Schadenverlaufs möglich? 
 

Die Übernahme eines Schadenverlaufs von einem anderen Vertrag hat Vorrang vor einer 
Ersteinstufung nach I.2. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag bei einem anderen Versicherer 
bestanden hat. Die Übernahme kann unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden 
Fällen beantragt werden: 

 
Fahrzeugwechsel 

 
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft 

(Fahrzeugwechsel). 
 

Rabatt-Tausch 
 

I.6.1.2 Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und veräußern dieses 
oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb. Sie versichern ein weiteres Fahrzeug ohne 
Veräußerung oder Wegfall des versicherten Fahrzeugs. 

 
Schadenverlauf einer anderen Person 

 
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde regelmäßig von Ihnen gefahren. 
 

Versichererwechsel 
 

I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt. 
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I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme eines Schadenverlaufs? 
 

Für die Übernahme eines Schadenverlaufs auf den Vertrag für das versicherte Fahrzeug gelten 
folgende Voraussetzungen: 

 
Fahrzeuggruppe 

 
I.6.2.1 Das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, gehört derselben oder einer höheren 

Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird. 
a. Gruppe 3: 

Lkw im gewerblichen Güterverkehr und Umzugsverkehr, Zugmaschinen im gewerblichen 
Güterverkehr und Umzugsverkehr, Kraftomnibusse und Abschleppwagen. 

b. Gruppe 2: 
Taxen, Mietwagen, Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werkverkehr und Zugmaschinen 
im Werkverkehr. 

c. Gruppe 1: 
Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes, Quads, Camping-Kfz, Lkw bis 3,5 t zulässige 
Gesamtmasse im Werk-/Privatverkehr, landwirtschaftliche Zugmaschinen und 
Raupenschlepper, Stapler, Krankenwagen und Leichenwagen. 

 
Eine Übertragung ist zudem möglich von einem Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werk-/ 
Privatverkehr auf 
- einen Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werkverkehr oder  
- eine Zugmaschine im Werkverkehr. 

 
Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs der Haftpflichtversicherung und Vollkasko 

 
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko nur 

zusammen. 
 

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen Person 
nach I.6.1.3 

 
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für den Zeitraum, in dem Sie 

das Fahrzeug der anderen Person regelmäßig gefahren haben. Außerdem gelten folgende 
Voraussetzungen: 
a. Es handelt sich bei der anderen Person um 

- einen Familienangehörigen (z. B. Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner, ein 
Elternteil oder Kind), 

- Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner oder 
- Ihren Arbeitgeber; 

b. Sie machen den Zeitraum glaubhaft, in dem Sie das Fahrzeug der anderen Person regelmäßig 
gefahren haben. Hierzu gehört, dass Sie und die andere Person uns den Zeitraum in Textform 
bestätigen. Wenn die andere Person verstorben ist, genügt Ihre Bestätigung. Handelt es sich 
bei der anderen Person um Ihren Ehepartner, kann die Erklärung entfallen. Ihrem Ehepartner 
gleichgestellt ist Ihr eingetragener Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebender Lebenspartner. Zur Glaubhaftmachung benötigen wir außerdem eine Kopie Ihres 
Führerscheins. Sie müssen für den Zeitraum, in dem Sie das Fahrzeug der anderen Person 
regelmäßig gefahren haben, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein; 

c. die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einverstanden und gibt 
damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf; 

d. die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Übernahme nicht mehr 
als sieben Jahre zurück. 

 
Zusätzliche Regelung beim Rabatttausch nach I.6.1.2 

 
I.6.2.4 Bei einem Rabatttausch gilt: Wir übernehmen den Schadenverlauf nur dann, wenn Sie durch 

Erklärung in Textform glaubhaft machen, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs gerechtfertigt 
ist. 
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I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus?  
 
Im Jahr der Übernahme 

 
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen 

außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt folgendes: 
a. Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, als 

wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden. 
b. Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate und höchstens sieben Jahre, übernehmen 

wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand. 
c. Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, übernehmen wir den schadenfreien Verlauf 

nur dann, wenn Sie uns den Schadenverlauf nachweisen. Hierfür benötigen wir eine 
Originalbescheinigung Ihres bisherigen Versicherers. 

 
Soweit bisher noch nicht erfolgt, werden nach der Unterbrechung Schadenmeldungen nach I.3.5 
berücksichtigt. 
 
Im Folgejahr nach der Übernahme 

 
I.6.3.2 Für das auf die Übernahme folgende Kalenderjahr gilt: Die Einstufung des Vertrags richtet sich nach 

dessen Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der 
Übernahme bestand: 
a. Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens sechs Monate, 

wird der Vertrag so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 
b. Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als sechs Monate, 

unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs. 
 

I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang 
 

Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernommen, übernehmen wir den 
Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden Voraussetzungen: 
- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Schadenverlaufs durch Sie 

einverstanden und gibt damit den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf,  
- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebs die bisherige 

Risikosituation nicht verändert hat. 
 

 
I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs des versicherten Fahrzeugs 

 
I.7.1 Abgabe der Schadenverläufe 

 
Die Schadenverläufe in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko können nur zusammen 
abgegeben werden. 

 
I.7.2 Neueinstufung des Vertrags nach Abgabe der Schadenverläufe 
 

Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die SF-Klasse ein, die 
Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-
Klasse M, bleibt diese Einstufung bestehen. 

 
I.7.3 Nacherhebung des Mehrbeitrags 
 

Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags nachzuerheben. 
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I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf 

I.8.1 Umfang der Auskünfte an uns 

Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs vom Vorversicherer folgende 
Auskünfte geben zu lassen: 
- Art und Verwendung des Fahrzeugs,
- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko,
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen

letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren Bildung

aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind, und
- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt worden sind.

I.8.2 Umfang unserer Auskünfte 

Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko 
Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, gilt: Wir sind berechtigt und verpflichtet, diesem auf 
Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben. 

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonder-Ersteinstufungen 
und der Rabattschutz werden nicht berücksichtigt. Ausgenommen sind die Regelungen für Pkw nach 
I.2.2.1 und I.2.2.2.a.
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J Wie berechnet sich der Beitrag? Wie ändert er sich aufgrund 
tariflicher Maßnahmen? 

 
 

J.1 Typklasse 
 

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, wird Ihr Fahrzeug einer 
Typklasse zugeordnet. Welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden 
ist, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 
 
Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann 
dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse führen. Ein unabhängiger Treuhänder untersucht 
jährlich die Schadenbedarfe aller Fahrzeugtypen. Dabei wird ermittelt, ob und in welchem Umfang 
sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder 
verringert hat. Ändert sich die Typklasse Ihres Fahrzeugs, wird die damit verbundene 
Beitragsänderung mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
 
 

J.2 Regionalklasse 
 
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahrzeug einer 
Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der Wohnsitz, den uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem 
Fahrzeug mitteilt. Welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden 
ist, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 
 
Ändert sich der Schadenbedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann dies zu einer 
Zuordnung in eine andere Regionalklasse führen. Ein unabhängiger Treuhänder untersucht jährlich 
die Schadenbedarfe aller Regionen. Für die Region, in welcher der Wohnsitz des Halters Ihres 
Fahrzeugs liegt, gilt: Es wird ermittelt, ob und in welchem Umfang sich deren Schadenbedarf im 
Verhältnis zu dem aller Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert sich die Regionalklasse Ihres 
Fahrzeugs, wird die damit verbundene Beitragsänderung mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres wirksam. 
 
 

J.3 Dynamische Merkmale zur Beitragsberechnung 
 
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach einem Merkmal, dessen Ausprägung sich jährlich ändert 
(dynamisches Merkmal), passen wir Ihren Vertrag entsprechend an, z. B. wird aus dem 
Geburtsdatum des jüngsten Fahrers jährlich dessen Alter errechnet. Dadurch kann es zu einer 
Beitragsabsenkung oder zu einer Beitragsanhebung kommen. Die Beitragsänderung wird mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
 
Hinweis: 
Welche dynamischen Merkmale zur Beitragsberechnung Ihrem Vertrag zugrunde liegen, finden Sie 
in Ihrem Versicherungsschein. 
 
 

J.4 Tarifänderung 
 

J.4.1 Wann und wie erfolgt eine Änderung Ihres Beitrags? 
 
Jährliche Überprüfung 
 

J.4.1.1 Wir müssen sicherstellen, 
- dass wir die Verpflichtungen aus den mit uns abgeschlossenen Versicherungsverträgen 

dauerhaft erfüllen können und  
- dass das bei Vertragsschluss bestehende Gleichgewicht zwischen unserer Leistung 

(Versicherungsschutz bieten) und Ihrer Gegenleistung (Beitrag zahlen) gewährleistet bleibt. 
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Daher sind wir berechtigt und verpflichtet zu überprüfen, ob die Beiträge unverändert bleiben können 
oder angepasst werden müssen. Dazu kalkulieren wir einmal im Kalenderjahr die Tarifbeiträge für 
bestehende Verträge in folgenden Versicherungsarten neu: 
- Haftpflichtversicherung,  
- Kaskoversicherung,  
- Schutzbrief,  
- Insassen-Unfallversicherung,  
- Auslandsschaden-Versicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus),  
- Fahrerschutz-Versicherung,  
- Differenzdeckung,  
- Kasko-Extra-Versicherung. 

 
Regeln für die jährliche Überprüfung 

 
J.4.1.2 Bei der jährlichen Überprüfung berücksichtigen wir je Versicherungsart die Schaden- und 

Kostenentwicklung, 
- die seit der letzten Überprüfung tatsächlich eingetreten ist und  
- die bis zum Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Überprüfung folgt, voraussichtlich 

eintreten wird. 
 

Dabei beachten wir die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und 
Versicherungstechnik. Verträge, die einen gleichartigen Schadenverlauf erwarten lassen, fassen wir 
für die jährliche Überprüfung zusammen. Falls unsere eigenen Statistiken keine ausreichend sichere 
Grundlage bilden, können wir auf die statistischen Erkenntnisse des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zurückgreifen. Die Ansätze für Gewinne, individuell 
vereinbarte Beitragszu- und -abschläge sowie die Struktur der mit Ihnen vereinbarten Merkmale zur 
Beitragsberechnung dürfen wir nicht verändern. 

 
J.4.2 Wie wirkt sich die jährliche Überprüfung auf Ihren Versicherungsvertrag aus? 
 

Beitragsabsenkung 
 

J.4.2.1 Ergibt die jährliche Überprüfung niedrigere als die bisherigen Beiträge, sind wir verpflichtet, diese 
entsprechend abzusenken. 

 
Beitragserhöhung 

 
J.4.2.2 Ergibt die jährliche Überprüfung höhere als die bisherigen Beiträge, sind wir berechtigt, diese 

entsprechend anzuheben. 
 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
 

J.4.2.3 Die neu kalkulierten Beiträge werden ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
 

 
J.5 Wie teilen wir Ihnen eine Beitragserhöhung mit? Welche Rechte haben Sie? 

 
J.5.1 Berechnung und Mitteilung einer Beitragserhöhung, Kündigungsrecht 
 
J.5.1.1 In die Ermittlung Ihres neuen Beitrags werden 

- Änderungen der Typklasse nach J.1,  
- Änderungen der Regionalklasse nach J.2,  
- Änderungen der dynamischen Merkmale zur Beitragsberechnung nach J.3 und  
- Änderungen des Tarifs nach J.4  
einbezogen. Führen diese Änderungen insgesamt zu einer Beitragserhöhung in einer der in J.4.1.1 
genannten Versicherungsarten, gilt: Wir sind verpflichtet, Ihnen den neuen Beitrag in Textform (z. B. 
Brief, Telefax oder E-Mail) mitzuteilen. 
Dabei weisen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat 
vor Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
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Hinweis: 
Das Kündigungsrecht ist in G.2.7 geregelt. 
 

J.5.2 Alternativen zu einer Kündigung 
 

J.5.2.1 Sie können anstelle einer Kündigung alle Versicherungsarten Ihres Vertrags auf den Tarif für neu 
abzuschließende Verträge umstellen. Maßgeblich ist der Tarif, der zu dem Zeitpunkt gültig ist, an 
dem die Beitragsanhebung wirksam geworden wäre. 

 
J.5.2.2 In der Kaskoversicherung können Sie anstelle einer Kündigung auch die Höhe Ihrer 

Selbstbeteiligung ändern oder eine bestehende Vollkasko in eine Teilkasko umwandeln. 
 

 
J.6 Änderung des SF-Klassen-Systems 

 
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für die SF-Klassen unter Beachtung der anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik zu ändern. Die Bestimmungen 
für die SF-Klassen finden Sie in Abschnitt I und im Anhang 1. Dabei können wir die statistischen 
Erkenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. berücksichtigen. 
Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. In 
diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.  
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K Wie berechnet sich der Beitrag? Wie ändert er sich aufgrund von 
Umständen aus Ihrem Bereich? 

 
 

K.1 Schadenfreiheitsrabatt und dynamische Merkmale zur Beitragsberechnung 
 

K.1.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts 
 

Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt 
I ändern. 

 
K.1.2 Änderungen dynamischer Merkmale zur Beitragsberechnung 
 

Ihr Beitrag kann sich ändern, weil wir Ihren Vertrag aufgrund dynamischer Merkmale nach J.3 
anpassen. 

 
 

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung 
 

K.2.1 Welche Änderungen werden berücksichtigt? 
 

Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versicherungsschein aufgeführtes Merkmal 
zur Beitragsberechnung, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragsabsenkung 
oder zu einer Beitragserhöhung führen. 

 
K.2.2 Auswirkung auf den Beitrag 
 

Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung. 
 

K.2.3 Auswirkung der Änderung der Jahresfahrleistung 
 

Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von K.2.2 
der neue Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres. 
 

 
K.3 Änderung des Wohnsitzes 

 
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug z. B. einer anderen 
Regionalklasse zugeordnet, gilt: Der Beitrag richtet sich ab der Ummeldung bei der 
Zulassungsbehörde nach dem neuen Wohnsitz. 
 

 
K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung 

 
K.4.1 Anzeige von Änderungen 
 

Die Änderung eines im Versicherungsschein aufgeführten Merkmals zur Beitragsberechnung 
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. 

 
K.4.2 Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung 
 

Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur 
Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder 
Nachweise vorzulegen. 

 
K.4.3 Folgen von unzutreffenden Angaben 

 
Sie müssen im Antrag und während der Laufzeit des Vertrags richtige Angaben zu den Merkmalen 
zur Beitragsberechnung machen und Änderungen anzeigen. Tun Sie dies nicht und ist deshalb ein 
zu niedriger Beitrag berechnet worden, gilt: Wir berechnen rückwirkend ab Beginn des laufenden 
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Versicherungsjahres den Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung 
entspricht. 

K.4.4 Zusätzlicher Beitrag bei unzutreffenden Angaben

Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht 
angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, gilt: Zusätzlich zur 
Beitragserhöhung ist eine Vertragsstrafe in Höhe des richtigen Jahresbeitrags für das 
laufende Versicherungsjahr zu zahlen. 

K.4.5 Folgen von Nichtangaben

Kommen Sie unserer Aufforderung schuldhaft nicht nach, Bestätigungen oder Nachweise 
vorzulegen, gilt: Wir sind berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden 
Versicherungsjahres nach den für Sie ungünstigsten Annahmen zu berechnen, wenn 
- wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde gelegten

Annahmen hingewiesen haben und
- wir Ihnen eine Antwortfrist von mindestens vier Wochen eingeräumt haben.

K.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs 

Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies anzeigen. Wir können in 
diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung 
anpassen. Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8. 

Hinweis: 
Ein Verstoß gegen diese Anzeigepflicht kann im Schadensfall zur Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung entsprechend D.2.1 bis D.2.3 führen. 



Verbraucherinformation  KRAVAG-ALLGEMEINE 
Stand Juli 2021  Versicherungs-AG 

KKA0721 Seite 85 von 115 
 

L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
 

 
L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

 
L.1.1 Versicherungsombudsmann 
 

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit 
uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den 
Ombudsmann für Versicherungen wenden: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin, Telefon: 0800 369-6000, Telefax: 
0800 369-9000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de,  Internet: 
www.versicherungsombudsmann.de.  Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Haben Sie diesen Vertrag online abgeschlossen (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail)? Dann 
können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. Ihre Beschwerde wird über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann 
weitergeleitet. Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden: info@kravag.de.  

 
L.1.2 Versicherungsaufsicht 
 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 
Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Telefon: 0228 4108-0, Telefax: 0228 4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de. Bitte 
beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 

 
L.1.3 Rechtsweg 
 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Hinweis: 
Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe in der Kaskoversicherung können Sie auch das 
Sachverständigenverfahren nach A.2.7 nutzen. 
 

 
L.2 Gerichtsstände 

 
L.2.1 Wenn Sie uns verklagen 
 

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere geltend machen bei dem 
Gericht, 
- das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,  
- das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

 
L.2.2 Wenn wir Sie verklagen 
 

Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag geltend machen bei dem Gericht, 
- das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,  
- das für den Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs örtlich zuständig ist, wenn Sie den 

Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 
  

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:info@kravag.de
mailto:poststelle@bafin.de
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L.2.3 Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 
 

Für den Fall, dass 
- Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz außerhalb 

Deutschlands verlegt haben oder  
- Ihr Wohnsitz, Ihr gewöhnlicher Aufenthalt oder Ihr Geschäftssitz zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist, 
gilt abweichend von den Regelungen nach L.2.1 und L.2.2: Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag können bei dem Gericht geltend gemacht werden, das für unseren 
Geschäftssitz zuständig ist. 
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M Leistungsverbesserungsgarantie 
 
 

Was ist die Leistungsverbesserungsgarantie? 
 

Verbessern wir die im Abschnitt A beschriebenen Leistungen für neu abzuschließende Verträge, gilt: 
Sie profitieren automatisch von diesen Leistungsverbesserungen für die von Ihnen abgeschlossenen 
Versicherungen. Welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben, finden Sie in 
Ihrem Versicherungsschein.  
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N Bedingungsänderung 
 
 

N.1 In welchen Fällen sind wir berechtigt, Bedingungen zu ändern? 
 

Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieses Vertrags zu ergänzen oder zu ersetzen, wenn sie 
durch 
- Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen dieses Vertrags beruhen,  
- unmittelbar diesen Vertrag betreffende rechtskräftige höchstrichterliche Rechtsprechung,  
- einen bestandskräftigen Bescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bzw. der 

Kartellbehörde, durch den unsere Praxis beanstandet wird,  
unwirksam geworden sind und hierdurch eine Vertragslücke entstanden ist. 
Dies gilt nur für solche Vertragslücken, 
- die nicht im Rückgriff auf eine gesetzliche Bestimmung ausgefüllt werden können und  
- die das bei Vertragsabschluss vorhandene Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 

in nicht unbedeutendem Maße stören. 
 

 
N.2 Welche Bedingungen dürfen wir ändern? 

 
Die Berechtigung zur Bedingungsänderung nach N.1 gilt nur für Regelungen, die folgende Bereiche 
betreffen: 
- Den Umfang des Versicherungsschutzes,  
- die Deckungsausschlüsse,  
- Ihre oder unsere Pflichten,  
- unsere Berechtigung zur Beitragserhöhung bzw. zur Änderung des Schadenfreiheitsrabatt-

Systems einschließlich Anhang 1. 
 

Darüber hinaus gilt für die geänderten Regelungen: Sie dürfen Sie als einzelne Bestimmung und im 
Zusammenwirken mit anderen Bestimmungen des Vertrags nicht schlechter stellen als die bei 
Vertragsabschluss vorhandene Regelung. 
 
 

N.3 Kündigungsrecht 
 

Im Falle einer Bedingungsänderung nach N.1 und N.2 haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.10. 
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Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
 
 

1 Pkw 
 

1.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien 
ununterbrochenen Verlaufs 

SF-
Klasse 

Beitragssatz in % 
Haftpflicht Vollkasko 

55 Kalenderjahre SF 55 15 15 
54 Kalenderjahre SF 54 16 16 
53 Kalenderjahre SF 53 16 16 
52 Kalenderjahre SF 52 16 16 
51 Kalenderjahre SF 51 16 17 
50 Kalenderjahre SF 50 17 17 
49 Kalenderjahre SF 49 17 17 
48 Kalenderjahre SF 48 17 18 
47 Kalenderjahre SF 47 17 18 
46 Kalenderjahre SF 46 18 18 
45 Kalenderjahre  SF 45 18 19 
44 Kalenderjahre SF 44 18 19 
43 Kalenderjahre SF 43 18 19 
42 Kalenderjahre SF 42 19 20 
41 Kalenderjahre SF 41 19 20 
40 Kalenderjahre SF 40 19 20 
39 Kalenderjahre SF 39 20 21 
38 Kalenderjahre SF 38 20 21 
37 Kalenderjahre SF 37 20 21 
36 Kalenderjahre SF 36 21 22 
35 Kalenderjahre  SF 35 21 22 
34 Kalenderjahre SF 34 21 22 
33 Kalenderjahre SF 33 22 23 
32 Kalenderjahre SF 32 22 23 
31 Kalenderjahre SF 31 22 23 
30 Kalenderjahre SF 30 23 24 
29 Kalenderjahre SF 29 23 24 
28 Kalenderjahre SF 28 24 25 
27 Kalenderjahre SF 27 24 25 
26 Kalenderjahre SF 26 25 26 
25 Kalenderjahre SF 25 25 26 
24 Kalenderjahre SF 24 26 26 
23 Kalenderjahre SF 23 26 27 
22 Kalenderjahre SF 22 26 28 
21 Kalenderjahre SF 21 27 28 
20 Kalenderjahre SF 20 28 29 
19 Kalenderjahre SF 19 28 29 
18 Kalenderjahre SF 18 29 30 
17 Kalenderjahre SF 17 30 31 
16 Kalenderjahre SF 16 31 32 
15 Kalenderjahre SF 15 32 32 
14 Kalenderjahre SF 14 33 33 
13 Kalenderjahre  SF 13 34 34 
12 Kalenderjahre SF 12 35 35 
11 Kalenderjahre SF 11 36 36 
10 Kalenderjahre SF 10 38 37 
9 Kalenderjahre SF 9 39 38 
8 Kalenderjahre SF 8 41 39 
7 Kalenderjahre SF 7 43 40 
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6 Kalenderjahre SF 6 45 42 
5 Kalenderjahre SF 5 47 43 
4 Kalenderjahre SF 4 50 45 
3 Kalenderjahre SF 3 53 46 
2 Kalenderjahre SF 2 56 48 
1 Kalenderjahr SF 1 60 50 
- SF ½ 74 56 
- SF 0 97 62 
- M 111 71 
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1.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

Von 
SF- 

Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0  SF 0 M M M M 
SF 1 SF ½  SF 0 SF 0 M M M 
SF 2 SF ½ SF ½  SF 0 SF 0 M M 
SF 3 SF ½  SF ½  SF 0 SF 0 M M 
SF 4 SF ½ SF ½ SF 0 SF 0 M M 
SF 5 SF 1 SF 1 SF ½  SF 0 M M 
SF 6 SF 1 SF 1 SF ½  SF 0 M M 
SF 7 SF 1 SF 2 SF ½  SF ½ M M 
SF 8 SF 2 SF 3 SF ½  SF ½  M M 
SF 9 SF 3 SF 3 SF ½  SF ½  M M 
SF 10 SF 3 SF 4 SF ½  SF ½  SF 0 SF 0 
SF 11 SF 4 SF 5 SF ½  SF 1 SF 0 SF 0 
SF 12 SF 4 SF 6 SF ½  SF 1  SF 0 SF 0 
SF 13 SF 5 SF 7 SF 1 SF 2 SF 0 SF 0 
SF 14 SF 6 SF 7 SF 1  SF 2 SF 0  SF 0 
SF 15 SF 6 SF 8 SF 1 SF 3 SF 0 SF ½ 
SF 16 SF 7 SF 9 SF 1 SF 3 SF 0 SF ½ 
SF 17 SF 7 SF 10 SF 1 SF 4 SF 0 SF ½ 
SF 18 SF 8 SF 10 SF 2 SF 4 SF ½ SF ½ 
SF 19 SF 9 SF 11 SF 3 SF 5 SF ½ SF ½ 
SF 20 SF 9 SF 12 SF 3 SF 6 SF ½ SF 1 
SF 21 SF 10 SF 13 SF 3 SF 7 SF ½ SF 1  
SF 22 SF 10 SF 14 SF 3 SF 7 SF ½ SF 1  
SF 23 SF 11 SF 14 SF 4 SF 7 SF ½ SF 1  
SF 24 SF 12 SF 15 SF 4 SF 8 SF ½ SF 2  
SF 25 SF 12 SF 16 SF 4 SF 9 SF ½ SF 2  
SF 26 SF 13 SF 17 SF 5 SF 10 SF ½ SF 3 
SF 27 SF 13 SF 17 SF 5 SF 10 SF ½ SF 3 
SF 28 SF 14 SF 18 SF 6 SF 10 SF 1 SF 4 
SF 29 SF 14 SF 19 SF 6 SF 11 SF 1  SF 4 
SF 30 SF 15 SF 20 SF 6 SF 12 SF 1 SF 5 
SF 31 SF 16 SF 21 SF 7 SF 13 SF 1 SF 5 
SF 32 SF 16 SF 21 SF 7 SF 13 SF 1 SF 5 
SF 33 SF 17 SF 22 SF 7 SF 14 SF 1 SF 6 
SF 34 SF 17 SF 23 SF 7 SF 14 SF 1 SF 7 
SF 35 SF 18 SF 24 SF 8 SF 15 SF 1 SF 7 
SF 36 SF 18  SF 24 SF 8 SF 15 SF 1 SF 7 
SF 37 SF 19 SF 25 SF 9 SF 16 SF 1 SF 8 
SF 38 SF 19 SF 26 SF 9 SF 17 SF 1 SF 8 
SF 39 SF 20 SF 27 SF 9 SF 17 SF 2 SF 9 
SF 40 SF 20 SF 27 SF 9 SF 17 SF 2 SF 9 
SF 41 SF 21 SF 28 SF 10 SF 18 SF 2 SF 10 
SF 42 SF 22 SF 29 SF 10 SF 19 SF 3 SF 10 
SF 43 SF 22 SF 30 SF 10 SF 20 SF 3 SF 11 
SF 44 SF 23 SF 31 SF 11 SF 21 SF 3 SF 11 
SF 45 SF 23 SF 31 SF 11 SF 21 SF 3 SF 11 
SF 46 SF 24 SF 32 SF 12 SF 21 SF 3 SF 12 
SF 47 SF 24 SF 33 SF 12 SF 22 SF 3 SF 13 
SF 48 SF 25 SF 34 SF 12 SF 23 SF 4 SF 13 
SF 49 SF 25 SF 35 SF 12 SF 24 SF 4 SF 14 
SF 50 SF 25 SF 36 SF 12 SF 24 SF 4 SF 14 
SF 51 SF 26 SF 37 SF 13 SF 25 SF 4 SF 15 
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SF 52 SF 26 SF 38 SF 13 SF 26 SF 4 SF 16 
SF 53 SF 26 SF 39 SF 13 SF 27 SF 4 SF 16 
SF 54 SF 26 SF 40 SF 13 SF 27 SF 4 SF 17 
SF 55 SF 27 SF 41 SF 13 SF 28 SF 4 SF 17 
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2 Krafträder, Trikes und Quads 

2.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
20 Kalenderjahre und mehr SF 20 35 30 
19 Kalenderjahre SF 19 36 31 
18 Kalenderjahre SF 18 36 31 
17 Kalenderjahre SF 17 36 32 
16 Kalenderjahre SF 16 36 33 
15 Kalenderjahre SF 15 37 34 
14 Kalenderjahre SF 14 37 35 
13 Kalenderjahre SF 13 37 36 
12 Kalenderjahre SF 12 38 37 
11 Kalenderjahre SF 11 38 38 
10 Kalenderjahre SF 10 39 39 
9 Kalenderjahre SF 9 40 41 
8 Kalenderjahre SF 8 41 42 
7 Kalenderjahre SF 7 42 44 
6 Kalenderjahre SF 6 44 46 
5 Kalenderjahre SF 5 46 49 
4 Kalenderjahre SF 4 49 51 
3 Kalenderjahre SF 3 53 55 
2 Kalenderjahre SF 2 61 59 
1 Kalenderjahr SF 1 77 63 
- SF 1/2 93 86 
- SF 0 119 112 
- M 143 152 

2.2 Rückstufung im Schadensfall 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 M SF 0 M M M M 
SF 1 SF 0 SF ½ M SF 0 M M 
SF 2 SF ½ SF ½ M SF 0 M M 
SF 3 SF ½ SF ½ M SF 0 M M 
SF 4 SF ½ SF 1 M SF ½ M M 
SF 5 SF 1 SF 1 SF 0 SF ½ M M 
SF 6 SF 1 SF 1 SF 0 SF ½ M M 
SF 7 SF 1 SF 1 SF 0 SF ½ M M 
SF 8 SF 1 SF 2 SF 0 SF ½ M M 
SF 9 SF 1 SF 2 SF 0 SF ½ M M 
SF 10 SF 1 SF 3 SF 0 SF ½ M M 
SF 11 SF 1 SF 3 SF 0 SF ½ M M 
SF 12 SF 1 SF 4 SF 0 SF 1 M M 
SF 13 SF 2 SF 4 SF ½ SF 1 M M 
SF 14 SF 2 SF 5 SF ½ SF 1 M M 
SF 15 SF 2 SF 5 SF ½ SF 1 M M 
SF 16 SF 2 SF 6 SF ½ SF 1 M M 
SF 17 SF 2 SF 6 SF ½ SF 1 M M 
SF 18 SF 2 SF 7 SF ½ SF 1 M M 
SF 19 SF 2 SF 7 SF ½ SF 1 M M 
SF 20 SF 2 SF 7 SF ½ SF 1 M M 
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3 Leichtkrafträder 

 
3.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
3 Kalenderjahre und mehr SF 3 30 45 
2 Kalenderjahre SF 2 35 45 
1 Kalenderjahr SF 1 40 50 
- SF 1/2 65 70 
- SF 0 100 100 

 
3.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
SF 1/2 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 
SF 1 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 
SF 2 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 
SF 3 SF 0 SF 1/2 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 
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4 Taxen und Mietwagen 

 
4.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
20 Kalenderjahre und mehr SF 20 27 45 
19 Kalenderjahre SF 19 27 45 
18 Kalenderjahre SF 18 28 45 
17 Kalenderjahre SF 17 29 46 
16 Kalenderjahre SF 16 31 47 
15 Kalenderjahre SF 15 32 48 
14 Kalenderjahre SF 14 33 49 
13 Kalenderjahre SF 13 35 51 
12 Kalenderjahre SF 12 36 52 
11 Kalenderjahre SF 11 38 53 
10 Kalenderjahre SF 10 40 55 
9 Kalenderjahre SF 9 42 57 
8 Kalenderjahre SF 8 45 59 
7 Kalenderjahre SF 7 47 61 
6 Kalenderjahre SF 6 50 63 
5 Kalenderjahre SF 5 54 66 
4 Kalenderjahre SF 4 58 69 
3 Kalenderjahre SF 3 62 72 
2 Kalenderjahre SF 2 68 76 
1 Kalenderjahr SF 1 74 81 
- SF 1/2 84 87 
- SF 0 84 87 
- M 126 104 

 
4.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0 M M M M M 
SF 1 SF 0 M M M M M 
SF 2 SF 1 SF 0 SF 0 M M M 
SF 3 SF 1 SF 0 SF 0 M M M 
SF 4 SF 2 SF 1 SF 1 M M M 
SF 5 SF 3 SF 1 SF 1 M M M 
SF 6 SF 3 SF 2 SF 1 SF 0 M M 
SF 7 SF 4 SF 3 SF 2 SF 0 M M 
SF 8 SF 5 SF 3 SF 3 SF 0 M M 
SF 9 SF 6 SF 4 SF 3 SF 1 M M 
SF 10 SF 7 SF 5 SF 4 SF 1 M M 
SF 11 SF 7 SF 5 SF 4 SF 1 M M 
SF 12 SF 8 SF 6 SF 5 SF 2 M M 
SF 13 SF 9 SF 6 SF 6 SF 2 M M 
SF 14 SF 10 SF 7 SF 7 SF 3 M M 
SF 15 SF 11 SF 7 SF 7 SF 3 M M 
SF 16 SF 11 SF 8 SF 7 SF 3 M M 
SF 17 SF 13 SF 8 SF 9 SF 3 M M 
SF 18 SF 13 SF 9 SF 9 SF 4 M M 
SF 19 SF 13 SF 9 SF 9 SF 4 M M 
SF 20 SF 13 SF 9 SF 9 SF 4 M M 
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5 Camping-Kfz 

5.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
20 Kalenderjahre und mehr SF 20 25 25 
19 Kalenderjahre SF 19 26 28 
18 Kalenderjahre SF 18 26 28 
17 Kalenderjahre SF 17 27 28 
16 Kalenderjahre SF 16 27 28 
15 Kalenderjahre SF 15 28 28 
14 Kalenderjahre SF 14 28 29 
13 Kalenderjahre SF 13 29 29 
12 Kalenderjahre SF 12 30 29 
11 Kalenderjahre SF 11 30 30 
10 Kalenderjahre SF 10 31 30 
9 Kalenderjahre SF 9 32 30 
8 Kalenderjahre SF 8 33 31 
7 Kalenderjahre SF 7 34 31 
6 Kalenderjahre SF 6 36 32 
5 Kalenderjahre SF 5 37 33 
4 Kalenderjahre SF 4 39 33 
3 Kalenderjahre SF 3 41 34 
2 Kalenderjahre SF 2 43 36 
1 Kalenderjahr SF 1 46 37 
- SF 1/2 50 37 
- SF 0 61 46 
- M 120 50 

5.2 Rückstufung im Schadensfall 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0 SF ½ M SF ½ M M 
SF 1 SF 0 SF ½ M SF ½ M M 
SF 2 SF 0 SF ½ M SF ½ M M 
SF 3 SF 0 SF ½ M SF ½ M M 
SF 4 SF 0 SF ½ M SF ½ M M 
SF 5 SF 0 SF 2 M SF ½ M M 
SF 6 SF 0 SF 2 M SF ½ M M 
SF 7 SF 0 SF 3 M SF ½ M M 
SF 8 SF ½ SF 3 SF 0 SF ½ M M 
SF 9 SF ½ SF 4 SF 0 SF ½ M M 
SF 10 SF ½ SF 4 SF 0 SF ½ M M 
SF 11 SF ½ SF 5 SF 0 SF 2 M M 
SF 12 SF ½ SF 5 SF 0 SF 2 M M 
SF 13 SF 1 SF 6 SF 0 SF 2 M M 
SF 14 SF 1 SF 6 SF 0 SF 2 M M 
SF 15 SF 1 SF 6 SF 0 SF 2 M M 
SF 16 SF 1 SF 7 SF 0 SF 3 M M 
SF 17 SF 2 SF 7 SF 0 SF 3 M M 
SF 18 SF 2 SF 8 SF 0 SF 3 M M 
SF 19 SF 2 SF 8 SF 0 SF 3 M M 
SF 20 SF 2 SF 18 SF 0 SF 8 M M 
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6 Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 

 
6.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
30 Kalenderjahre und mehr SF 30 25 35 
29 Kalenderjahre SF 29 25 35 
28 Kalenderjahre SF 28 26 36 
27 Kalenderjahre SF 27 26 36 
26 Kalenderjahre SF 26 27 36 
25 Kalenderjahre SF 25 27 36 
24 Kalenderjahre SF 24 28 37 
23 Kalenderjahre SF 23 28 37 
22 Kalenderjahre SF 22 29 37 
21 Kalenderjahre SF 21 30 38 
20 Kalenderjahre  SF 20 31 38 
19 Kalenderjahre SF 19 31 39 
18 Kalenderjahre SF 18 32 39 
17 Kalenderjahre SF 17 33 40 
16 Kalenderjahre SF 16 34 40 
15 Kalenderjahre SF 15 35 41 
14 Kalenderjahre SF 14 37 42 
13 Kalenderjahre SF 13 38 43 
12 Kalenderjahre SF 12 39 44 
11 Kalenderjahre SF 11 41 45 
10 Kalenderjahre SF 10 43 46 
9 Kalenderjahre SF 9 45 47 
8 Kalenderjahre SF 8 48 48 
7 Kalenderjahre SF 7 51 50 
6 Kalenderjahre SF 6 54 52 
5 Kalenderjahre SF 5 58 54 
4 Kalenderjahre SF 4 63 57 
3 Kalenderjahre SF 3 69 60 
2 Kalenderjahre SF 2 76 64 
1 Kalenderjahr SF 1 86 69 
- SF 1/2 92 74 
- SF 0 111 77 
- M 166 107 
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6.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0 M M M M M 
SF 1 SF 0 SF 0 M M M M 
SF 2 SF 0 SF 0 M M M M 
SF 3 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M M 
SF 4 SF 1 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M 
SF 5 SF 1 SF 1 SF 0 SF 0 M M 
SF 6 SF 2 SF 1 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 7 SF 3 SF 2 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 8 SF 3 SF 2 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 9 SF 4 SF 2 SF 1 SF 0 M M 
SF 10 SF 4 SF 3 SF 1 SF 0 M M 
SF 11 SF 5 SF 3 SF 2 SF 0 M M 
SF 12 SF 5 SF 4 SF 2 SF 1/2 M M 
SF 13 SF 6 SF 4 SF 2 SF 1/2 M M 
SF 14 SF 6 SF 4 SF 2 SF 1/2 M M 
SF 15 SF 7 SF 5 SF 3 SF 1/2 M M 
SF 16 SF 7 SF 5 SF 3 SF 1 M M 
SF 17 SF 8 SF 5 SF 3 SF 1 M M 
SF 18 SF 8 SF 6 SF 3 SF 1 M M 
SF 19 SF 9 SF 6 SF 3 SF 1 M M 
SF 20 SF 9 SF 6 SF 4 SF 1 M M 
SF 21 SF 10 SF 6 SF 4 SF 1 M M 
SF 22 SF 10 SF 7 SF 4 SF 1 M M 
SF 23 SF 10 SF 7 SF 4 SF 1 M M 
SF 24 SF 11 SF 7 SF 4 SF 1 M M 
SF 25 SF 11 SF 8 SF 4 SF 2 M M 
SF 26 SF 12 SF 8 SF 5 SF 2 M M 
SF 27 SF 12 SF 8 SF 5 SF 2 M M 
SF 28 SF 13 SF 8 SF 5 SF 2 M M 
SF 29 SF 13 SF 8 SF 5 SF 2 M M 
SF 30 SF 13 SF 9 SF 5 SF 2 M M 
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7 Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse, Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), 

Krankenwagen, Leichenwagen sowie - nur Haftpflicht - Busse, Abschleppwagen und Stapler 
 
7.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
10 Kalenderjahre SF 10 40 50 
9 Kalenderjahre SF 9 50 60 
8 Kalenderjahre SF 8 50 60 
7 Kalenderjahre SF 7 55 65 
6 Kalenderjahre SF 6 55 70 
5 Kalenderjahre SF 5 60 75 
4 Kalenderjahre SF 4 65 80 
3 Kalenderjahre SF 3 75 85 
2 Kalenderjahre SF 2 85 90 
1 Kalenderjahr SF 1 100 100 
- SF 1/2 100 110 
- SF 0 125 115 
- M 150 170 

 
7.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0 M M M M M 
SF 1 SF 0 SF 0 M M M M 
SF 2 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M M 
SF 3 SF 2 SF 0 SF 1/2 M M M 
SF 4 SF 2 SF 1/2 SF 1/2 M M M 
SF 5 SF 3 SF 1 SF 2 SF 0 M M 
SF 6 SF 3 SF 1 SF 2 SF 0 M M 
SF 7 SF 4 SF 2 SF 2 SF 0 M M 
SF 8 SF 4 SF 2 SF 2 SF 0 M M 
SF 9 SF 5 SF 3 SF 3 SF 0 M M 
SF 10 SF 7 SF 4 SF 4 SF 1/2 M M 
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8 Landwirtschaftliche Zugmaschinen und Raupenschlepper 

 
8.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen 
Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

Haftpflicht Vollkasko 
20 Kalenderjahre und mehr SF 20 30 45 
19 Kalenderjahre SF 19 33 49 
18 Kalenderjahre SF 18 34 50 
17 Kalenderjahre SF 17 35 50 
16 Kalenderjahre SF 16 36 51 
15 Kalenderjahre SF 15 37 52 
14 Kalenderjahre SF 14 38 53 
13 Kalenderjahre SF 13 40 54 
12 Kalenderjahre SF 12 42 56 
11 Kalenderjahre SF 11 44 57 
10 Kalenderjahre SF 10 46 59 
9 Kalenderjahre SF 9 48 61 
8 Kalenderjahre SF 8 51 62 
7 Kalenderjahre SF 7 55 65 
6 Kalenderjahre SF 6 59 68 
5 Kalenderjahre SF 5 63 72 
4 Kalenderjahre SF 4 69 76 
3 Kalenderjahre SF 3 71 82 
2 Kalenderjahre SF 2 75 90 
1 Kalenderjahr SF 1 79 100 
- SF 1/2 80 108 
- SF 0 89 113 
- M 176 187 

 
8.2 Rückstufung im Schadensfall 
 

von SF-
Klasse 

Rückstufung nach 
einem Schaden zur zwei Schäden zur drei Schäden zur 

Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko Haftpflicht Vollkasko 
M M M M M M M 
SF 0 M M M M M M 
SF 1/2 SF 0 SF 0 M M M M 
SF 1 SF 0 SF 0 M M M M 
SF 2 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M M 
SF 3 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M M 
SF 4 SF 1 SF 1/2 SF 0 SF 0 M M 
SF 5 SF 2 SF 1 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 6 SF 2 SF 1 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 7 SF 3 SF 2 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 8 SF 3 SF 2 SF 1/2 SF 0 M M 
SF 9 SF 4 SF 2 SF 1 SF 0 M M 
SF 10 SF 4 SF 3 SF 1 SF 0 M M 
SF 11 SF 5 SF 3 SF 2 SF 0 M M 
SF 12 SF 5 SF 3 SF 2 SF 0 M M 
SF 13 SF 6 SF 4 SF 2 SF 1/2 M M 
SF 14 SF 6 SF 4 SF 2 SF 1/2 M M 
SF 15 SF 7 SF 4 SF 3 SF 1/2 M M 
SF 16 SF 7 SF 4 SF 3 SF 1/2 M M 
SF 17 SF 8 SF 5 SF 3 SF 1 M M 
SF 18 SF 8 SF 5 SF 3 SF 1 M M 
SF 19 SF 8 SF 5 SF 3 SF 1 M M 
SF 20 SF 10 SF 6 SF 4 SF 1 M M 
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Anhang 2: Kfz-FlottenPolice 
 
 

1 Einstufung in FlottenPolice-Klassen (F-Klassen) 
 
1.1 Grundsatz 

 
Für alle Motorfahrzeuge und Anhänger/Auflieger Ihres Fuhrparks richten sich die Beitragssätze 
einheitlich in der Haftpflichtversicherung, in der Vollkasko und in der Teilkasko nach der nachfolgend 
aufgeführten Tabelle der FlottenPolice-Klassen (F-Klassen). 
 
Die Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach I.1 bis I.3, I.5.2, I.6, I.7 und des Anhangs 
1 sind insoweit nicht anwendbar. 

 
F-Klasse Beitragssatz in % 
S (Schaden) 125 
F 0 100 
F1 85 
F2 75 
F3 65 
F4 60 
F5 55 
F6 50 
F7 45 
F8 40 
F9 35 
F10 30 

 
1.2 Einstufung neu hinzukommender Risiken 

 
Neu hinzukommende Motorfahrzeuge und Anhänger/Auflieger werden wir in diejenige F-Klasse 
einstufen, die Ihrem übrigen Fuhrpark zu diesem Zeitpunkt zu Grunde liegt.  

 
1.3 Einstufung neu abgeschlossener oder umgewandelter Kaskoverträge 
 

Schließen Sie für ein Motorfahrzeug oder einen Anhänger/Auflieger erstmals eine 
Kaskoversicherung ab oder wandeln Sie eine bestehende Vollkasko in eine Teilkasko um, werden 
wir diese in diejenige F-Klasse einstufen, die Ihrem übrigen Fuhrpark zu diesem Zeitpunkt zu Grunde 
liegt. 
 
 

2 Umstufung in Abhängigkeit des Schadenverlaufs 
 
2.1 Grundsatz 
 

Wir stufen Ihre Verträge zum 1. Januar eines jeden Jahres in Abhängigkeit der im abgelaufenen 
Kalenderjahr erreichten Schadenquote Ihres Fuhrparks nach folgender Tabelle neu ein: 

 
Schadenquote in % Umstufung in F-Klassen 
0 bis unter 10 + 3 
10 bis unter 30 + 2 
30 bis unter 60 +1 
60 bis unter 75 0 
75 bis unter 90 -1 
90 bis unter 110 -2 
Ab 110 -3 
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2.2 Vorläufige Umstufung 

Im Laufe des 4. Quartals eines jeden Jahres ermitteln wir die Schadenquote des laufenden 
Kalenderjahres mit Stand vom 1. November und nehmen auf Grund der erreichten Schadenquote 
eine vorläufige Umstufung Ihres Fuhrparks zum 1. Januar des Folgejahres vor.  

2.3 Endgültige Umstufung 

Am 5. Werktag des Folgejahres ermitteln wir die Schadenquote für das abgelaufene Kalenderjahr 
mit Stand vom 31. Dezember des entsprechenden Jahres. Ergibt sich aus dieser Schadenquote eine 
Umstufung 
- in diejenige FlottenPolice-Klasse, in die Ihr Fuhrpark zum 1. Januar umgestuft wurde, wandelt

sich die vorläufige Umstufung in eine endgültige;
- in eine bessere oder in eine schlechtere FlottenPolice-Klasse als diejenige, in die Ihr Fuhrpark

zum 1. Januar umgestuft wurde, nehmen wir rückwirkend zum 1. Januar eine entsprechende
endgültige Umstufung vor.

2.4 Schadenquote 

Die Schadenquote ist das prozentuale Verhältnis zwischen den von Ihnen im Kalenderjahr für alle 
Risiken Ihres Fuhrparks gezahlten Versicherungsbeiträgen (ohne Versicherungsteuer) und dem 
Schadenaufwand (Summe aller Schadenzahlungen, Schadenreserven und direkt zurechenbarer 
Kosten), den wir in demselben Zeitraum erbracht haben. 

2.5 Schadenrückkauf

Sie können einen Schaden auch innerhalb von sechs Monaten nach einer endgültigen Umstufung 
nach 2.3 zurückkaufen. Über die Regelungen von I.5.1 hinaus ist ein Schadenrückkauf auch in der 
Teilkasko möglich. 

3 Neutarifierung bei Unterschreiten der Fuhrpark-Mindestgröße 

Haben Sie in Ihrem Fuhrpark weniger als 10 Motorfahrzeuge versichert, werden wir die Verträge für 
alle Risiken Ihres Fuhrparks zur nächsten Hauptfälligkeit nach den Regelungen des Abschnitts I und 
des Anhangs 1 einstufen - es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nur vorübergehend weniger 
als 10 Motorfahrzeuge in Ihrem Fuhrpark haben. 

4 Fortführung von Schadenfreiheitsrabatten 

Sind für einzelne Risiken Ihres Fuhrparks Schadenfreiheitsrabatte aus Vorverträgen vorhanden, 
werden wir diese - soweit nach I.6 möglich - zu den jeweiligen Verträgen übernehmen und parallel 
nach den Regelungen des Abschnitts I und des Anhangs 1 fortführen. Dies gilt entsprechend für neu 
hinzukommende Risiken. 

Bei einem Versichererwechsel werden wir dem Nachversicherer auf Anfrage die jeweiligen parallel 
fortgeführten Schadenverläufe nach I.8.2 mitteilen; erfolgt eine Neutarifierung nach Ziffer 3, werden 
wir dabei die vorhandenen Schadenverläufe entsprechend berücksichtigen. 

5 Nicht versicherbare Risiken 

Nicht in der Kfz-FlottenPolice versicherbar sind Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, 
Kurzzeitkennzeichen oder rotem Kennzeichen. 
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6 Änderung der FlottenPolice-Klassen und der Umstufungstabelle 

 
J.6 gilt für eine Änderung der FlottenPolice-Klassen nach Ziffer 1 und der Umstufungstabelle nach 
Ziffer 2 analog. 
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Anhang 3: Kfz-BranchenPolice 
 
 

1 Grundsatz 
 

1.1 Die Regelungen der Kfz-BranchenPolice gelten für Unternehmen/hauptberufliche Unternehmer bzw. 
Freiberufler sowie für Landwirte im Nebenerwerb, sofern jeweils mindestens drei nach der Kfz-
BranchenPolice versicherbare Motorfahrzeuge bei uns versichert sind. Bei Landwirten im 
Nebenerwerb ist eine Anmeldung bei der Landwirtschaftskammer bzw. dem Landwirtschaftsamt und 
den Trägern der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung erforderlich. 

 
1.2 Sämtliche Fahrzeuge Ihres Fuhrparks sind - sofern nach diesem Tarif versicherbar - in der Kfz-

BranchenPolice zu versichern. 
 

 
2 Sonder-Ersteinstufungen in der Haftpflichtversicherung und Vollkasko 

 
2.1 Für Leichtkrafträder, Krafträder, Pkw und Camping-Kfz erfolgt die Ersteinstufung jeweils in die SF-

Klasse 3. 
 

2.2 Für 
- Lkw, 
- Sattelzugmaschinen  
- Krankenwagen und 
- Leichenwagen, 
erfolgt die Ersteinstufung in die SF-Klasse 2 in der Haftpflichtversicherung und in die SF-Klasse 3 in 
der Vollkasko. 

 
2.3 Für  

- Kraftomnibusse, ausgenommen Linien- und Gelegenheitsverkehr, 
- Abschleppwagen und 
- Stapler 
erfolgt die Ersteinstufung in die SF-Klasse 2 in der Haftpflichtversicherung. 

 
2.4 Für 

- einen einzigen Pkw Ihres Fuhrparks (z. B. des Geschäftsführers oder Betriebsinhabers) kann 
eine Ersteinstufung in die SF-Klasse 16 und 

- einen weiteren Pkw kann eine Ersteinstufung in die SF-Klasse 5 
erfolgen. 

 
2.5 Für landwirtschaftliche Zugmaschinen erfolgt die Ersteinstufung jeweils in die SF-Klasse 10. 
 
2.6 Für Taxen und Mietwagen erfolgt die Ersteinstufung jeweils in die SF-Klasse 1. 
 
 

3 Übernahme eines Schadenverlaufs 
 

3.1 Ist für Ihr Fahrzeug ein Schadenverlauf aus einem anderen Vertrag vorhanden, werden wir diesen - 
soweit nach I.6 möglich - übernehmen und nach den Regelungen des Abschnitts I und des Anhangs 
1 fortführen. 

 
3.2 Ergibt sich bei der Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6.1.4 eine ungünstigere SF-Klasse als 

unter Ziffer 2 genannt, erfolgt die Einstufung stattdessen nach Ziffer 2. 
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4 Auskünfte über den Schadenverlauf 

 
Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko 
Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, teilen wir diesem den tatsächlichen Schadenverlauf 
nach den Regelungen des Abschnitts I mit. Sonder-Ersteinstufungen nach Ziffer 2 sowie die 
Einstufung nach Ziffer 3.2 werden nicht berücksichtigt. 
 

 
5 Neutarifierung bei Unterschreiten der Fuhrpark-Mindestgröße 

 
Haben Sie in Ihrem Fuhrpark weniger als drei Motorfahrzeuge versichert, werden wir die Verträge 
für alle Risiken Ihres Fuhrparks zur nächsten Hauptfälligkeit auf den Standard-Tarif umstellen. Die 
Einstufung in die SF-Klassen erfolgt nach dem tatsächlichen Schadenverlauf; I.2.5 findet 
entsprechende Anwendung. 
 
 

6 Nicht versicherbare Risiken und Zusatzdeckungen 
 

6.1 Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen oder rotem Kennzeichen, Fahrzeuge im 
gewerblichen Güterverkehr und Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge sind in der Kfz-BranchenPolice nicht 
versicherbar. 
 

6.2 Der Rabattschutz kann in der Kfz-BranchenPolice nicht vereinbart werden. 
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Anhang 4: Eigen-Kollisionsschäden 
 
 

In Ihrem Versicherungsschein ist dokumentiert, ob Sie diese Zusatzdeckung für Ihr Fahrzeug 
abgeschlossen haben. 
 
 

Eigen-Kollisionsschäden in der Haftpflichtversicherung 
 
In der Haftpflichtversicherung gilt abweichend von A.1.5.6: Sie haben Versicherungsschutz für 
Sachschäden, die Sie oder eine andere nach A.1.2 mitversicherte Person an einem anderen Ihrer 
Fahrzeuge oder an einer Ihrer Ladesäulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge durch den Gebrauch 
des versicherten Fahrzeugs verursachen. 
 
Voraussetzung ist, dass sich der Schaden 
- im öffentlichen Verkehrsraum, 
- auf eigenen und fremden Betriebs- bzw. Firmengrundstücken oder 
- auf eigenen und fremden Privatgrundstücken 
ereignet hat. Dadurch entstehende Folgeschäden (z. B. Wertminderung, Mietwagenkosten/ 
Nutzungsausfall und sonstige Ausfallkosten) sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Bei 
Schäden auf eigenen und fremden Privatgrundstücken ist von Ihnen eine Selbstbeteiligung von 
1.000 EUR je Schadensfall zu tragen. 
 
Ein unter diese Bedingung fallender Schaden belastet den Schadenfreiheitsrabatt in der 
Haftpflichtversicherung nicht. 
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Anhang 5: Innere Betriebsschäden 

In Ihrem Versicherungsschein ist dokumentiert, ob Sie diese Zusatzdeckung für Ihr Fahrzeug 
abgeschlossen haben. 

Betriebsschäden an Motor und Getriebe in der Vollkasko 

Abweichend von A.2.3.2 sind in der Vollkasko unvorhergesehene und plötzlich eintretende 
Betriebsschäden an Motor und Getriebe, die der Fortbewegung des Fahrzeugs dienen, mitversichert. 
Dazu zählen z. B. Schäden aufgrund von Bedienungsfehlern oder Überbeanspruchung. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die vom Hersteller vorgeschriebenen 
Wartungsintervalle eingehalten werden. 

Motor und Getriebe zählen jeweils als ein Fahrzeugteil nach A.2.1.2. Für die zum Motor und zum 
Getriebe im Sinne dieser Bedingungen gehörenden Teile gilt die Aufzählung in A.8.8.1 Satz 2 und 3 
entsprechend. 

Abweichend von A.2.6.2.c nehmen wir von den Kosten der Ersatzteile einen dem Alter und der 
Abnutzung entsprechenden Abzug (neu für alt) vor. Für den Motor ziehen wir je 10.000 km 
Laufleistung, bei Fahrzeugen mit Betriebsstundenzähler je 100 Betriebsstunden 1 % ab. 

Über A.2.6.8.a und A.2.10 hinaus zahlen wir nicht für Schäden, die durch eine der in A.8.10.5 bis 
A.8.10.9 genannten Ursachen oder durch die Verwendung rein pflanzlicher oder tierischer Kraftstoffe
(z. B. reines Soja-, Raps- oder Geflügelöl) entstehen. Für Schäden, die durch die Verwendung von
Biodiesel entstehen, besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn dessen Verwendung vom
Fahrzeug- bzw. Motorenhersteller ausdrücklich freigegeben worden ist. Darüber hinaus ersetzen wir
keine Schäden, für die analog A.8.9 ein Dritter einzutreten hat, sowie keine Betriebs- und Hilfsstoffe,
Verbrauchsmaterialien und Arbeitsstoffe analog A.8.8.3.

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der 
Entschädigungsleistung abgezogen. Ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart 
haben, finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 

Ein unter diese Bedingung fallender Schaden belastet den Schadenfreiheitsrabatt in der Vollkasko 
nicht. 

In Ergänzung zu G.4 endet der Versicherungsschutz aus dieser Bedingung mit dem Tag, an dem 
der Motor des Fahrzeugs - unabhängig von einer Generalüberholung - eine Laufleistung von 
1 Mio. km bzw. 10.000 Betriebsstunden erreicht, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Bei 
Austausch- und Gebrauchtmotoren ist ein Nachweis über die vom Fahrzeug abweichende 
Laufleistung bzw. über die abweichenden Betriebsstunden zu erbringen (z. B. durch entsprechende 
Eintragungen im Serviceheft). 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden 
Stand Januar 2021 

 
 

1. Wozu dient dieses Merkblatt? 
 
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Diese verarbeiten wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind. 
 
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, 
sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern. Erläuterungen dazu finden Sie in den 
Verhaltensregeln im Internet: www.code-of-conduct.ruv.de 
 
Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diesen Verhaltensregeln zum 
01.01.2014 beigetreten sind. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. Bitte 
wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
 

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
 
Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der 
R+V Versicherungsgruppe: 
Dr. Roland Weiß 
Raiffeisenplatz 1  
65189 Wiesbaden 
E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 
Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen Kontaktkanäle. 
Informationen darüber finden Sie im Internet: www.ruv.de 
 
 

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem Vertragsabschluss 
einschätzen zu können und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im Schaden- oder Leistungsfall. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu 
Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen. 
 
Beispielsweise kann dies der Fall sein, um 
- zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir mit unserer 

Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen, 
Solvency II etc. 

- Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren 
- in rechtlich zulässiger Weise unternehmensübergreifend Daten zusammenzustellen und ggf. auszuwerten 
- zur Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache, 
- versicherungsrelevante Forschungszwecke zu betreiben, z. B. Unfallforschung 
- die Nutzung des R+V Vorteilsprogramms statistisch auszuwerten sowie die Weiterentwicklung von 

Vorteilen im Rahmen des Programms und zu deren Kalkulation. 
- Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen 
- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
mailto:ruv@ruv.de
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Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. 
Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind 
(z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, 
uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder 
gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir den 
Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind. 
 
 

4. Rechtsgrundlagen 
 
Häufig ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das 
gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um Schäden und 
Leistungen zu bearbeiten. 
 
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen. 
 
Beispiele: 
- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten. 
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich 

eingewilligt haben. 
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert. 
 
In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. wir 
wägen unsere mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer 
Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten, 
schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, dass die Dienstleister ein angemessenes 
Datenschutzniveau einhalten. 
 
 

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 
 
Grundsätzlich erheben wir personenbezogene Daten direkt beim Betroffenen. 
 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten. 
 
Beispiele: 
- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um aktuelle 

Adressdaten zu ermitteln. 
- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren Versicherungsnehmer, 

falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. 
Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für den 
Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen. 

- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer, z. B. 
den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, damit wir den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren 
können. 

- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das Geburtsdatum. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern 
und Forderungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer. Umgekehrt 
kann es sein, dass wir von jenen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten 
und Angaben zum betroffenen Risiko. 

- Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B. 
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die 
jeweiligen Informationen zum Sachverhalt. 

- Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. Nähere 
Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt 11. 

- Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der 
Antragsaufnahme. 

6. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 
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Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen: 
 
a) Rückversicherer 
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch den 
Vertrag übernommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem 
Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen. 
 
Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung. Wenn 
es erforderlich ist, gesundheitsbezogene Informationen an Rückversicherer zu übermitteln, holen wir Ihre 
gesonderte Einwilligung ein. 
 
Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf unseren 
Internetseiten: www.rueckversicherung.ruv.de 
 
b) Versicherungsvermittler 
Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht 
mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut werden wollen, können Sie Ihr Widerrufsrecht nutzen. Dieses 
besteht auch, wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt, z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir 
können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, der Sie betreut. 
 
Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung oder auf gesetzlicher Grundlage. 
Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir Ihre 
gesonderte Einwilligung ein. 
 
c) Datenübermittlung an andere Versicherer 
Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. In 
bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der Risikoprüfung kann es 
beispielsweise zum Überprüfen von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, und zur Ergänzung oder Verifizierung der 
Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer 
auszutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen Nachversicherer weitergeben. 
 
Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder von 
Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein Datenaustausch 
zwischen Vorversicherer und nachfolgendem Versicherer notwendig sein. 
 
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang 
und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
Den Datenaustausch dokumentieren wir. 
 
Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung Daten mit 
den beteiligten Versicherern ausgetauscht werden. 
 
Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen 
einholen. 
 
d) Zentrales Hinweis-und Informationsssystem (HIS) 
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an andere 
Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Die 
Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet 
unter www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am HIS teil. 
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Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: 
www.ruv.de/datenschutz 
 
Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden 
dürfen, also nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die Datenübermittlung 
auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Falls wir Sie beim HIS melden, informieren wir Sie 
schriftlich darüber.  
 
Schaden 
An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf 
Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die Meldung ist bei 
Antragstellung oder im Schadensfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im 
Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden erlitten haben, gestohlen wurden oder wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet 
wurden. 
 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir 
Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im Schadensfall kann 
es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den 
Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben. Auch diese Ergebnisse speichern wir, wenn 
sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch sein, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadensfall geben 
müssen. 
 
Rechtsschutz 
An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit ungewöhnlich 
häufig gemeldeten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, benachrichtigen wir Sie darüber. 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS 
und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, 
dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zum konkreten Meldegrund benötigen. 
 
Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem in das HIS 
meldenden und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der Datenaustausch wird 
dokumentiert. Die Betroffenen werden über den Austausch informiert, wenn er nicht zum Aufklären von 
Widersprüchlichkeiten erfolgt. 
 
e) Kfz-Zulassungsstelle 
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten 
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es gesetzlich 
erforderlich, personenbezogene Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle 
vorlegen, um ein Kfz zuzulassen. 
 
f) Auftragnehmer und Dienstleister 
Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und Dienstleister abrufen, 
zu denen dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen. 
 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 
Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, sondern 
Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte 
Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische 
Dienstleister. 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
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Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse das 
Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die Datenübermittlung bei 
Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht.  
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein 
bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall 
können Sie der Beauftragung desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen 
diesen bestehen.  Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine 
Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten Dienstleister wünschen. 
Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste. 
 
g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe 
Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z. B. der Beitragseinzug, die 
telefonische Kundenbetreuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden Stammdaten wie Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge oder Ihr Geburtsdatum in einer zentralen Datensammlung geführt; 
d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei 
telefonischen Anfragen schnell der zuständige Ansprechpartner genannt werden. 
Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe 
können diese Stammdaten einsehen. 
 
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden 
Unternehmen der Gruppe abfragbar.  
 
Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte Datenverarbeitung 
angebunden: 
R+V Versicherung AG 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
R+V Direktversicherung AG 
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH* 
R+V Krankenversicherung AG  
R+V Lebensversicherung AG 
R+V Lebensversicherung a.G. 
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden 
R+V Pensionsfonds AG 
R+V Pensionskasse AG 
R+V Pensionsversicherung a.G. 
R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH* 
R+V Service Center GmbH* 
R+V Treuhand GmbH* 
RUV Agenturberatungs GmbH* 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft 
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG 
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG 
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH* 
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)* 
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Dienstleistungs-GmbH* 
R+V Dienstleistungs-GmbH* 

Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH* 
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH* 
CHEMIE Pensionsfonds AG 
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH* 
UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH* 
 
* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann daher auf 
personenbezogene Daten zugreifen. 
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Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können 
Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser 
Liste per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
h) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes 
Finanzkonglomeratsunternehmen, wenn und soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche 
Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation ergeben, zum 
Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Konzernebene. 
 
i) Leasing- und Kreditgeber 
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit R+V abschließen, 
informieren wir den Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender 
Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und 
Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist. 
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit er sein 
finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.  
 
j) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet sind.  
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde die 
Daten erhalten darf.  
 
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B. 
- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei Meldungen an 

die Deutsche Bundesbank oder 
- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich festgeschriebenen 

Meldestellen. 
 
In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 
 
k) Mitversicherte 
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen gibt, kann 
es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person übermittelt werden. 
Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
 
 

7. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 
 
Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen rechtlichen 
Vorgaben. 
Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten 
außerhalb der EU/EWR, z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Auswahl und 
vertragliche Vereinbarungen richten sich selbstverständlich nach den gesetzlichen Regelungen. 
Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in Drittstaaten 
außerhalb der EU/EWR übermitteln. 
Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem 
Drittstaat befindet, kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. Vermittler, andere 
Versicherer). 
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir Ihre Daten 
an Behörden und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen.  
Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. B. 
Rechtsanwälte).  
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
 
 
 
 
 

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
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Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese ergeben 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz 
(GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Dort 
vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 Jahre. 

Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist 
beträgt drei Jahre. 
Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet unter www.ruv.de/static-
files/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf 
Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 

9. Welche Rechte haben Sie?

Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Datenübertragbarkeit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen. 

Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein 
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation heraus 
Gründe gegen eine Datenverarbeitung sprechen. 

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten

Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das 
Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen, 
Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc. 

11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein?

R+V wird gegebenenfalls im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre dazu 
erforderlichen Daten (Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Adresse, Geburtsdatum) an die infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden übermitteln, um Informationen zu Ihrem 
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Nutzung von Adressdaten zu erhalten. 
Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung im Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko 
ein (Direktanspruch des Geschädigten). Die Pflichtversicherung und die Eintrittspflicht ergeben sich aus dem 
1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG) und aus Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2
Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder 
einer Versicherung gegen finanzielle Verluste, wie z. B. einer Vertrauensschadenversicherung, und 
während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt R+V Ihre personenbezogenen Daten (Firma, Name, 
Vorname, Adresse, Geburtsdatum) an beauftragte Auskunfteien. Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem 
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Nutzung von Adressdaten zu erhalten. Das berechtigte Interesse an einer Wirtschaftsauskunft besteht 
in diesen Fällen bei Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen des bestehenden 
finanziellen Ausfallrisikos der R+V Allgemeine Versicherung AG. 

Unsere Partner sind: 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden 
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Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg 
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen 
Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg 
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt 
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich 

Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten über die Creditreform Wiesbaden 
Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden ein. 

Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, wenden 
Sie sich bitte direkt an die beauftragte Auskunftei. 

12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung?

Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder 
der Erfüllung eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für 
Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer 
sogenannten „automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass wir in 
bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus berücksichtigen, der auf 
einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht. 

Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder teilweise 
nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte: 

- Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen,
- Darlegung des eigenen Standpunkts und
- Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise ablehnen 
müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können. 

In bestimmten Fällen berücksichtigen wir darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines 
mathematisch-statistischen Verfahrens (Profiling). 

13. Beschwerderecht

Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 77 
Datenschutzgrundverordnung. 



GEORG 
--- Versicherung seit 1951---
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VHV SCHADENSERVICE

Ein Autounfall ist ärgerlich genug – zum Glück gibt es den VHV Schaden -
service. Ein Anruf genügt, und wir helfen sofort, unkompliziert und rund
um die Uhr. Damit Sie schnell wieder mobil sind. Voraussetzung für eine
unbürokratische Schadenabwicklung ist, dass Sie sich sofort bei uns
melden – am besten mit dem Handy direkt vom Unfallort. Das gilt auch für
Ihren Unfallgegner.

Die Rufnummer unserer 24-Stunden-Soforthilfe und weitere wichtige An -
gaben finden Sie auf Ihrer persönlichen VHV Schadenkarte. Bitte bewahren
Sie Ihre Karte zusammen mit der VHV Karte für den Unfallbeteiligten sorg -
fäl tig in Ihrem Fahrzeug auf, damit Sie beide bei einem Unfall schnell zur
Hand haben.  

Was ist im Schadenfall zu beachten? 

• Melden Sie jeden Schaden sofort telefonisch bei der VHV – auch dann,
wenn Sie sich nicht schuldig fühlen. Speichern Sie unsere Rufnummer
am besten gleich in Ihrem Handy ab.

• Erkennen Sie ohne unsere Zustimmung keine Ansprüche des Geschä -
dig ten an.

• Verständigen Sie bei Diebstahl, Brand oder Tierschäden bitte die Polizei.

VHV Schadenservice PLUS

Mit unserem kostenlosen VHV Schadenservice PLUS sichern wir Ihnen
schnelle Hilfe und wertvolle Unterstützung bei einem Schadenfall im 
Inland zu. Wenn Sie davon profitieren möchten, genügt im Fall der Fälle ein
Anruf – und wir setzen sofort alle Hebel in Bewegung.

Bei Karosserie- und Lackschäden organisieren wir auf Wunsch eine
hochwertige Reparatur in einer DEKRA-geprüften Partnerwerkstatt mit
• schnellem Abschleppen Ihres Fahrzeugs
• kostenlosem Fahrzeug im Schadenfall
• kostenlosem Hol- und Bringservice
• 6 Jahren Garantie der VHV auf die Reparatur

• Übernahme einer geltenden Herstellergarantie
• Reparatur nach Herstellervorgaben mit Originalersatzteilen
• direkter Abrechnung mit der Partnerwerkstatt
• kostenloser Fahrzeugreinigung innen/außen

Bei Glasschäden organisieren wir auf Wunsch eine hochwertige Repara -
tur in einer zertifizierten Partnerwerkstatt mit
• 6 Jahren Garantie auf die Reparatur (nicht Austausch)
• Verzicht auf Selbstbeteiligung bei Reparatur der Windschutzscheibe
• ausschließlicher Verwendung von Windschutzscheiben in Hersteller -

qualität

IM SCHADENFALL GLEICH ANRUFEN 
24-STUNDEN-SOFORTHILFE
+49.511.65 50 50 20

Mit der Werkstattbindung entscheiden Sie sich bereits vor Vertragsabschluss für die verbindliche Nutzung unseres Schadenservice PLUS und profitieren
von 15 % Rabatt auf Ihren Kaskobeitrag. Sollten Sie im Schadenfall eine eigene Werkstatt wählen fällt eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von 
300 EUR an.
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MERKBLATT ZUR ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können und den Ver-
sicherungsbeitrag risikogerecht berechnen können, ist es notwendig, dass Sie alle
Fragen im Antrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche
Umstände anzugeben, denen Sie keine oder nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass es zu einer Vertragsstrafe führen kann, wenn Sie vorsätzlich
unrichtige oder unvollständige Angaben zu beitragsrelevanten gefahrerheblichen
Umständen machen oder Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie un-
richtige oder unvollständige Angaben zu annahmerelevanten Umständen machen.

Nähere Einzelheiten zu den vertraglichen und gesetzlichen Folgen einer Verletzung
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

1  FRAGEN ZU GEFAHRERHEBLICHEN UMSTÄNDEN, DIE ZUR BEITRAGS-
BERECHNUNG VERWENDET WERDEN (VGL. ANHANG 2 DER ALLGEMEINEN
BEDINGUNGEN FÜR DIE KRAFTFAHRTVERSICHERUNG)

1. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten zu gefahrerheblichen Umständen, die
zur Beitragsberechnung herangezogen werden, bestehen?

Gefahrerhebliche Umstände zur Beitragsberechnung nach Anhang 2 der Allge-
meinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB), zu denen wir im An-
trag in Textform fragen und die Sie wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben
haben, sind die jährliche Fahrleistung, der Abstellplatz des Fahrzeugs, das Vor-
handensein von selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer Wohngebäudeversi-
cherung, die Nutzung des Fahrzeugs, die Anerkennung als Betriebsausgabe,
die Vorsteuerabzugsberechtigung, die Finanzierung des Fahrzeugs, das Alter
des Fahrzeugs beim Erwerb durch Sie, die Zulassung des Fahrzeugs auf einen
von Ihnen abweichenden Halter, Ihr Alter und das der Fahrzeugnutzer, die Teil-
nahme am „Begleiteten Fahren“, Ihr Hauptberuf bzw. die Branche, in der Sie
tätig sind, der Zahlungsmodus (Zahlungsart und -periode), die Aufbauart Ihres
Fahrzeugs sowie Ihr Fahrtzweck.

2. Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht zu
gefahrerheblichen Umständen zur Beitragsberechnung verletzt wird?

Machen Sie vorsätzlich unrichtige Angaben zu den oben genannten gefahr -
erheblichen Umständen zur Beitragsberechnung wird der Beitrag rückwirkend
ab Versicherungsbeginn nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen
Umständen berechnet. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 %
eines Versicherungsbeitrags für das laufende Versicherungsjahr erhoben, die
nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen Umständen berechnet
wird und sofort fällig ist. 

Darüber hinaus weisen wir auf Folgendes hin:

Spätere Änderungen zu den gefahrerheblichen Umständen zur Beitragsberech-
nung müssen Sie unverzüglich anzeigen. Der Beitrag wird ab dem Zeitpunkt
neu berechnet, ab dem die Änderung eingetreten ist, bzw. – bei der jährlichen
Fahrleistung – mit Beginn des Monats, in dem die Änderungsmitteilung bei uns
eingegangen ist.

Bei einer vorsätzlich unterlassenen Anzeige wird der Beitrag rückwirkend ab
Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den tatsächlich vorliegenden
gefahrerheblichen Umständen berechnet. In beiden Fällen wird eine Vertrags-
strafe in Höhe von 50 % eines Versicherungsbeitrags für das laufende Versi-
cherungsjahr erhoben, die nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen
Umständen berechnet wird und sofort fällig ist.

     Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umstände im Laufe der Vertragszeit
zu überprüfen. Kommen Sie dieser Aufforderung, Bestätigungen oder Nachwei-
se vorzulegen, schuldhaft nicht nach, sind wir berechtigt, den Beitrag rückwir-
kend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den für Sie ungüns-
tigsten Annahmen zu berechnen, wenn wir Sie in Textform auf den dann zu
zahlenden Beitrag und die zu Grunde gelegten Annahmen hingewiesen haben.

2  FRAGEN ZU GEFAHRERHEBLICHEN UMSTÄNDEN, DIE FÜR DIE 
ANNAHME DES ANTRAGS WICHTIG SIND

1. Welche vorvertraglichen anzeigepflichtigen Umstände, die für die Annahme des
Antrags wichtig sind, bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, die für die Annahme des Antrags wichtig sind
und nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig
anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme
in Textform nach gefahrerheblichen Umständen, die für die Annahme des An-
trags wichtig sind, fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Gefahrerhebliche Umstände, die für die Annahme des Antrags wichtig sind, sind
die Angaben zur Art des Antrags (Neuantrag, Fahrzeugwechsel oder Versicherer-
wechsel) sowie zum Vorhandensein und zur Beendigung eines Versicherungs-
vertrages beim Vorversicherer.

2. Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht zu
annahmerelevanten Umständen verletzt wird?

a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht zu annahmerelevanten Umstän-
den, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht, nicht richtig oder unvollständig
angegebene Umstand

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

     ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.

     Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

b) Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
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     Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 

c) Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten, werden diese auf unser Verlangen Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir
Sie in der Mitteilung hinweisen.

d) Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

     Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

     Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen
mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

e) Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertre-
ten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arg-
list zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



PRODUKT: KRAFTFAHRTVERSICHERUNGUNTERNEHMEN: VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
DEUTSCHLAND

KFZ-VERSICHERUNG
INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. 
Die vollständigen Informationen fi nden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versiche-
rungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Kfz-Versicherung. Sie sichert ab gegen fi nanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kfz-Nutzung.

Was ist versichert?

Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten an, zwischen denen 
Sie wählen können:
Kfz-Haftpfl ichtversicherung
✓  Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug andere geschädigt

werden.
✓ Ersetzt berechtigte Ansprüche.
✓ Wehrt unberechtigte Forderungen ab.
✓  Schützt auch vor öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem 

 Umweltschadensgesetz.
Teilkasko
✓ Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.
✓ Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm oder Glasbruch.
Vollkasko
✓  Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an Ihrem Fahrzeug durch

Vandalismus oder Unfall. Daneben – sofern vereinbart – 
besteht eine „GAP“-Deckung für fremdfi nanzierte Fahrzeuge.

Schutzbrief
✓  Bietet organisatorische und fi nanzielle Hilfe bei Panne oder Unfall

Ihres Fahrzeugs.
K-Unfallversicherung
✓  Leistet die vereinbarten Geldbeträge für die Fahrzeuginsassen bei

Invalidität oder Tod.
Fahrerschutz
✓  Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch einen selbst- oder 

teilverschuldeten Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.
Auslandschutz
✓  Leistet Entschädigung nach deutschem Recht bei unverschuldeten 

Unfällen im Ausland.
Versicherungssumme
✓ Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme je Schadenereignis  
 können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

Kfz-Haftpfl ichtversicherung
 Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

Teilkasko
 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder Vandalismus.

Vollkasko
 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.

Schutzbrief
  Fahrzeugreparaturen, die über die Unfall- und Pannenhilfe hinaus-

gehen.
K-Unfallversicherung

 Heilbehandlungskosten und Schmerzensgeld.
Fahrerschutz

 Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den Schaden aufkommt.
Auslandschutz

 Vermögensschäden.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
! Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten Rennen entstehen.
!  Schäden an der Ladung.
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Wo bin ich versichert?

Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Euro-
päischen Union gehören. Haben wir Ihnen eine Grüne Karte ausgehändigt, erstreckt sich der Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.

VHV Versicherungen
30138 Hannover
vhv.de

200.0013.02 Stand 02.2018 Druck 02.2018 

Welche Verpfl ichtungen habe ich?

- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
- Spätere Änderungen teilen sie uns bitte unverzüglich mit.
- Sie müssen die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zahlen.
- Ihr Fahrzeug darf im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis gefahren werden.
- Setzen Sie sich nicht unter dem Einfl uss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
- Sie müssen uns außerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie zahle ich?

Der erste Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann unver züglich zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und voll-
ständig gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorläufi gen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt haben. Die Versicherung können Sie für längstens ein Jahr abschließen. Sie verlängert sich automatisch 
um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kü ndigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres kündigen (das 
muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).Außerdem können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das 
ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. 
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ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

1  IDENTITÄT DES VERSICHERERS

VHV Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Registergericht:              Amtsgericht Hannover
Registernummer:            HRB 57331
USt-IdNr.: DE 815 099 837
Postanschrift: 30138 Hannover
Hausanschrift und          VHV-Platz 1,
Sitz der Gesellschaft:      30177 Hannover
(ladungsfähige Anschrift) 
Vorstand: Thomas Voigt, Sprecher / Dr. Per-Johan Horgby / 
Dr. Sebastian Reddemann / Dr. Angelo O. Rohlfs
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Uwe H. Reuter

2  HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES VERSICHERERS

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschäft in den
 folgenden Versicherungssparten:
• Kraftfahrtversicherung,
• Allgemeine Haftpflichtversicherung,
• Sachversicherung inkl. Technische Versicherung,
• Unfallversicherung,
• Kautionsversicherung.

3  VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, 
die  gesetzlichen Bestimmungen und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besondere Bedingungen
und Sondervereinbarungen.

4  WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen 
Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den Vertrags -
be stimmungen.

5  GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der
gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum, für den der Beitrag zu zahlen
ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6  ZUSÄTZLICHE KOSTEN

Bei Beitragsrückständen berechnen wir Mahnkosten; bei Rückläufern im
Lastschrift verfahren behalten wir uns vor, Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu 
stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden
nicht erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen,
die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen
Telefon nummer angegeben.

7  BEITRAGSZAHLUNG

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, 
die Zahlungsart und die Zahlungsperiode können Sie Ihrem Versicherungsschein
 entnehmen.

8 GÜLTIGKEITSDAUER DES ANGEBOTES

Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge,
 Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Verbraucherinforma tionen
zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

9  ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich
übereinstimmende Vertragserklärung (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre
Vertragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Im Fall von Abweichun-
gen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – ein-
schließlich Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in
Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. Der Versicherungsschutz beginnt
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag un-
verzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins be-
zahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, es sei denn, Sie haben die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten. Der Versicherungsschutz kann auch auf Grund einer vor -
läufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger  
Ver sicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertrags -
verhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Ver -
 sicherungsschutz endet.

10  WIDERRUFSRECHT

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allge-
meinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform er-
halten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
VHV Allgemeine Versicherung AG, 30138 Hannover Fax: 0511/907-8999, 
E-Mail: service@vhv.de

11  WIDERRUFSFOLGEN

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Bei-
trags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich
um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage, 1/30 des Monatsbeitrags bzw.

an denen Versicherungs-   x     1/90 des Vierteljahresbeitrags bzw.

schutz bestanden hat 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw.
1/360 des Jahresbeitrags

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

BESONDERE HINWEISE

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben.
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12  LAUFZEIT DES VERTRAGS

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf 
des ersten Versicherungsjahrs verlängert sich der jeweilige Vertrag stillschweigend
von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten
ergeben sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein.

13  BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Sofern nicht von vornherein Versicherungsschutz für einen fest definierten Zeit -
raum vereinbart wurde, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
spätesten einen Monat vor Ablauf der Versicherungsdauer Ihnen oder uns eine
Kündigung zugegangen ist. Bei Verträgen, die von vornherein einen festen End-
termin vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
 vorgesehenen Zeitpunkt. Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgen-
den Fällen:
• Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall;
• für den Versicherer und den Erwerber beim Verkauf des Fahrzeugs;
•  für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie, 
•  für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen
entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

14  ANZUWENDENDES RECHT, ZUSTÄNDIGES GERICHT

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundes -
republik Deutschland anwendbar. Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen
uns ist Hannover. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht kla-
gen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr gewöhnlicher Wohnsitz liegt. Für den Fall,
dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands
 verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
 Klageer hebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter
 Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz.

15  ANZUWENDENDE SPRACHE

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit;
während der Laufzeit dieses Vertrags kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher
Sprache.

16  AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE UND RECHTSBEHELFSVER-
FAHREN (NUR FÜR PRIVATE VERSICHERUNGSNEHMER)

Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im Verein 
Versicherungsombudsmann e.V.

Informationen über den Versicherungsombudsmann, das Beschwerdeverfahren und
die Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter:

www.versicherungsombudsmann.de

Die Postanschrift lautet:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin

Sollten Sie als Verbraucher im Verlauf des Vertragsverhältnisses mit einer unserer
Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streit-
beilegung die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als neutralen Schlichter
zu kontaktieren. Für uns als Versicherer ist dessen Entscheidung bei einem Streit-
wert bis zu 10.000 EUR verbindlich. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt davon unberührt.

17  AUFSICHTSBEHÖRDE

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungs -
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die 
für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Tel.: 0228.4108-0; Fax 0228.4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle
nicht verbindlich entscheiden kann.

VON EXPERTEN VERSICHERT
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ERGÄNZENDE HINWEISE 
ZUR BEITRAGSBERECHNUNG

Die Höhe des Versicherungsbeitrags hängt je nach Fahrzeugart von verschiedenen
Faktoren ab. Im Wesentlichen spielen dabei Ihr Scha denfreiheitsrabatt und die Typ-
sowie Regionalklasse eine Rolle.

•    Schadenfreiheitsrabatt und Vorversicherung
     Durch Ihre Fahrweise wird die Höhe Ihres Beitrags maßgeblich beeinflusst. 

Je nach dem, ob und wie lange Sie schadenfrei gefahren sind, wird Ihr Vertrag
in eine günstige oder weniger günstige Schadenfreiheitsklasse eingestuft.

     Bei einem Versichererwechsel ist für die Einstufung des Vertrags die Beschei -
nigung des letzten Versicherers über den Verlauf der Vorversicherung maß -
geblich. Wird eine Vorversicherung verschwiegen und stellt sich im Nachhinein 
heraus, dass der Vertrag in die Klasse S oder M eingestuft werden muss, so
wird für das erste Versicherungsjahr der doppelte Beitrag erhoben.

•    Typklassen
     Für jedes der etwa 15.000 Automodelle in Deutschland gibt es eine Typklasse

für die Haftpflicht-, die Teil- und die Vollkaskoversicherung. Diese spiegeln den
Schadenverlauf der Fahrzeugtypen in den vergangenen drei Jahren wider und
werden jährlich durch einen unabhängigen Treuhänder überprüft und marktweit
neu fest gelegt. Die Typklassen sind für die einzelnen Versicherungsarten unter-
schiedlich. Je nach der Entwicklung der Schäden für ein bestimmtes Fahrzeug
kann die Typklasse mit den Jahren steigen oder fallen.

•    Regionalklassen
     Auch der Wohnort beeinflusst den Versicherungsbeitrag. In den Regional klassen

zeigt sich der Schadenverlauf der letzten fünf Jahre in den einzelnen deutschen
Zulassungsbezirken. Sie werden jährlich durch einen unabhängigen Treuhänder
überprüft und marktweit neu festgelegt. Die Regionalstatistik für die Kaskover-
sicherung berücksichtigt auch örtliche Besonderheiten wie Hochwasser, Hagel
oder Diebstahlhäufigkeit.

•    Tarifgruppen
     Ihr Vertrag wird den Tarifgruppen B (Beamte und Angestellte im  öffentlichen

Dienst) und L (Beamte auf Lebenszeit) zugeordnet, wenn die Voraus setzungen
durch eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen  werden. Ein Wegfall
der Voraussetzungen ist uns unverzüglich mitzuteilen.  Anderenfalls kann für das
laufende Versicherungsjahr der doppelte Beitrag nach richtiger Zuordnung er-
hoben werden.

•    Individuelle Tarifmerkmale (gefahrerhebliche Umstände)
     Insbesondere bei Pkw richtet sich der Beitrag in der Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung, bei den Schutzbriefleistungen, beim Fahrerschutz und
in der Kaskoversicherung nach Ihren individuellen Tarifmerkmalen. Hierzu
 zählen:

     •    Ihre jährliche Fahrleistung,
     •    der regelmäßige nächtliche Abstellplatz Ihres Fahrzeugs, 

d. h., ob Sie Ihr Fahrzeug überwiegend z. B. in einer Garage oder am 
Straßenrand abstellen,

     •    selbstgenutztes, im Inland liegendes Wohneigentum, 
d. h., Sie wohnen in einer Eigentumswohnung oder in einem eigenen Haus,
für das Sie eine Wohngebäudeversicherung haben,

     •    Nutzung des Fahrzeugs
     •    Anerkennung des Fahrzeugs als Betriebsausgabe sowie die 

Vorsteuer abzugsberechtigung
     •    Finanzierung des Fahrzeugs
     •    die Fahrzeugnutzer, 

d. h., ob das Fahrzeug bspw. nur von Ihnen allein oder auch von anderen
 Personen genutzt wird,

     •    Ihr Alter und das Alter der Fahrzeugnutzer, 
für die Beitragsberechnung ist neben Ihrem Alter auch das Alter der jüngs-
ten und ältesten Nutzer beitragsrelevant,

     •    Teilnahme am Begleiteten Fahren (Führerschein mit 17)
     •    das Alter des Fahrzeugs beim Erwerb, 

d. h., wie alt war das Fahrzeug, als Sie es gekauft haben. Daher sind das
Datum der erstmaligen Zulassung und das Datum der Zulassung auf Ihren
Namen wichtig,

     •    ob die Zulassung des Fahrzeugs auf Sie oder auf eine andere Person
erfolgt ist,

     •    Postleitzahl des Fahrzeughalters,
     •    Ihre berufliche Tätigkeit zum Zeitpunkt der Antragstellung,
     •    Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode),
     •    Aufbauart,
     •    Fahrzeugdaten (z.B. Stärke, Gewicht oder Anzahl der Sitzplätze)
     •    Fahrtzweck, d.h. ob das Fahrzeug – auch nur gelegentlich – zur entgelt- 

lichen Beförderung von Waren genutzt wird (z.B. Kurierdienste, Pizzaaus -
lieferung),

     •    Fahrverhalten
     •    Gefahrguttransporte.

     Ergeben sich während der Vertragslaufzeit Änderungen zu Ihren individuellen
Tarifmerkmalen, teilen Sie uns diese bitte unverzüglich mit. Ihr Beitrag wird
dann neu berechnet.

Bitte beachten Sie:
Bei vorsätzlich unrichtig gemachten Angaben wird der Beitrag rückwirkend ab Ver-
sicherungsbeginn nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen Umständen
berechnet. Bei einer vorsätzlich unterlassenen Anzeige wird der Beitrag rückwir-
kend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach den tatsächlich vorlie-
genden gefahrerheblichen Umständen berechnet. In beiden Fällen wird eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 50 % des zutreffenden Versicherungsbeitrags erhoben.

Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umstände zu überprüfen. Bleibt unsere
Anfrage zur Angabe der gefahrerheblichen Umstände unbeantwortet, wird der Bei-
trag rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode zu den ungüns-
tigsten Konditionen neu berechnet.
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR 
DIE KRAFTFAHRTVERSICHERUNG (AKB 2015)
Stand 01.04.2021

VON EXPERTEN VERSICHERT
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags
folgende Versicherungsarten:

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung                                 A.1
Kaskoversicherung                                                                A.2
Kraftfahrtunfallversicherung                                                 A.3
Schutzbriefleistungen                                                            A.4
Fahrerschutz                                                                         A.5
Auslandschutz                                                                       A.6
Schutzbriefleistungen für Lkw bis 3,5 t im Werkverkehr       A.7

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abge-
schlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherun-
gen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendba-
ren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Vereinigten Staaten von Amerika soweit dem nicht Rechts vorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrtversiche-
rung?

A.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem
Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

A.1.1.1 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen bzw. die Umwelt geschädigt
Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des
Fahrzeugs
a) Personen verletzt oder getötet werden,
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit

einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen,
d) ein Ereignis eintritt, zu dem öffentlich-rechtliche Ansprüche zur Sanierung von

Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) an Sie gestellt
werden, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige
Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs (Betriebsstörung)
verursacht worden sind

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund Haftpflichtbe-
stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches oder des Straßenverkehrsgesetzes
oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts – bei
Umweltschäden nach öffentlichem Recht im Rahmen des Umweltschadensgesetzes
– geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fah-
ren, z. B. das Ein- und Aussteigen und das Be- und Entladen.

A.1.1.2 Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere
Kosten ab. Das gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegrün-
det sind.

A.1.1.4 Regulierungsvollmacht
Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in
Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinen-
den Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.

Im Rahmen der Umweltschadensversicherung nach dem Umweltschadensgesetz
(USchadG) sind wir ferner bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einem
sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemä-
ßen Ermessens abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Prozess -
führung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit
in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

A.1.1.5 Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten
Fahrzeugen
Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden,
erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz
umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder
geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz
besteht.
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder
geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug
löst und sich noch in Bewegung befindet.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende
Personen (mitversicherte Personen):
a) den Halter des Fahrzeugs,
b) den Eigentümer des Fahrzeugs,
c) den Fahrer des Fahrzeugs,
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem

Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade-
und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e) Ihren Arbeitgeber oder Ihren öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit
Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen
oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist,

g) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach
A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,

h) berechtigte Insassen, soweit für diese nicht anderweitig Haftpflichtversiche-
rungsschutz (z. B. eine Privathaftpflichtversicherung) besteht, wenn es sich um
ein als Pkw zugelassenes Fahrzeug handelt.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig
gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

A.1.3.1 Höchstzahlung
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssumme.
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten
als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie
dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2 Versicherungssumme, Höchstzahlung für Umweltschäden nach dem
Umweltschadensgesetz
Die Höhe der für Umweltschäden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG)
vereinbarten Versicherungssumme beträgt pauschal 5 Mio. EUR pro Versicherungs-
fall, höchstens jedoch 10 Mio. EUR pro Versicherungsjahr. Diese Versicherungssum-
me ist unsere Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr angefallenen Scha-
denereignisse unabhängig von deren Anzahl.

A.1.3.3 Übersteigen der Versicherungssummen
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlun-
gen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-
Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht
vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.1.4.1 Versicherungsschutz in Europa und in der EU
Sie haben in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den
geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet
sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

A.1.4.2 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes für Umweltschäden außerhalb
des Anwendungsbereiches des Umweltschadensgesetzes
Versicherungsschutz gemäß A.1.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des
USchadG auch in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet.
Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB 2015)
Stand 01.04.2021
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A.1.4.3 Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
Haben wir Ihnen die grüne Karte ausgehändigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten
nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.
Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

A.1.5.1 Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich
herbeiführen.

A.1.5.2 Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten. 
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung
nach D.1.1.4 dar. 

A.1.5.3 Beschädigungen des versicherten Fahrzeugs
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das
Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.

A.1.5.4 Beschädigungen von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das
Abhandenkommen 
•   eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers
•   eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten 

Fahrzeugs.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein
betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche
Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verur-
sacht werden.

A.1.5.5 Beschädigung von beförderten Sachen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädi-
gung, Zerstörung oder Abhandenkommen von Sachen, die mit dem versicherten
Fahrzeug befördert werden. Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die
Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille,
Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht
außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen Ge -
brauch üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Ver -
sicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen.

A.1.5.6 Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den
Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Personen-
schäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.

A.1.5.6.2 Abweichend zu A.1.5.6.1 besteht jedoch Versicherungsschutz für Sach-
schäden, die von Ihnen oder mitversicherten Personen mit Ihrem Pkw, Kraftrad,
Leichtkraftrad, Trike oder Quad an anderen, auf Sie zugelassenen Fahrzeugen der
gleichen Art – sogenannte Eigenschäden – verursacht werden. Eine Eintrittspflicht
besteht nur dann, wenn die Verpflichtung zur Leistung auch bei einem Fremdscha-
den bestehen würde.

Voraussetzung ist jedoch, dass sich der Schaden nicht auf Ihrem Grundstück ereig-
net hat. Ferner haben Sie bei derartigen Schäden eine Selbstbeteiligung in Höhe von
500 EUR je Schadenereignis zu tragen und unsere Entschädigungsleistung ist auf
100.000 EUR je Versicherungsjahr maximiert.

A.1.5.7 Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nicht-
einhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.

A.1.5.8 Vertragliche Ansprüche
Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Ver-
trags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinaus-
gehen.

A.1.5.9 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.1.5.10 Ergänzende Besonderheiten bei reinen Umweltschäden nach dem
Umweltschadensgesetz (USchadG)

A.1.5.10.1 Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwen -
dige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

A.1.5.10.2 Ausbringungsschäden
Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder
Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die
Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt wer-
den oder in andere Grundstücke abdriften.

A.1.5.10.3 Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Ver-
ordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die
dem Umweltschutz dienen, entstehen.

A.1.5.10.4 Vertragliche Ansprüche
Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusa-
ge über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

A.1.6 Was ist zusätzlich versichert?

A.1.6.1 Erweiterter Umfang der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für Selbstfah-
rervermietfahrzeuge (nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurz-
zeitkennzeichen)

Der Versicherungsschutz Ihrer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für einen Pkw,
ein Campingfahrzeug, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad umfasst auch die
gesetzliche Haftpflicht von Ihnen und Ihrem Ehe- bzw. Lebenspartner, mit dem Sie in
häuslicher Gemeinschaft (mit selber Anschrift) leben aus dem Gebrauch eines frem-
den, versicherungspflichtigen Fahrzeugs, das Sie oder Ihr Partner im Ausland wäh-
rend einer vorübergehenden Auslandsurlaubsreise im in A.1.4 festgelegten Gel-
tungsbereich von einem gewerbsmäßigen Vermieter als Selbstfahrervermietfahrzeug
angemietet haben.

Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass Sie oder Ihr Partner im Zeitpunkt des
Schadenereignisses Ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland
haben.

Der Versicherungsschutz besteht nur für die gesetzliche Haftpflicht aus dem
Gebrauch eines angemieteten Pkw, Campingfahrzeugs, Zweirads,  Trikes, Quads oder
Wohnwagenanhängers soweit nicht ein Deckungsanspruch aus der für das ange-
mietete Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung oder einer anderen Ver-
sicherung begründet ist. Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung
oder Abhandenkommen des angemieteten Fahrzeugs oder der mit diesem Fahrzeug
verbundenen und beförderten Sachen sind ausgeschlossen. Der Versicherungs-
schutz besteht ab dem Zeitpunkt der Anmietung für eine Dauer von höchstens einem
Monat.

Soweit in den vorstehenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist, richtet sich
der Versicherungsschutz nach den sonstigen Bestimmungen der AKB.

A.2 Kaskoversicherung – Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalscha-
den infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkaskoversicherung) oder A.2.2.2
(Vollkaskoversicherung). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch Fahrzeugteile
und Fahrzeugzubehör, sofern
•   fest im Fahrzeug eingebaut oder daran angebaut oder darin unter Verschluss ver-

wahrt, 
•   straßenverkehrsrechtlich zulässig
•   und nicht ausdrücklich vom Versicherungsschutz nach A.2.1.3 ausgeschlossen

(mitversicherte Teile).

Darüber hinaus sind folgende, außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene
Teile mitversichert:
•   ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
•   Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,



•   Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß
gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind,
dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist,

•   die zu Ihrem Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeug gehörenden Ladekabel.

Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Teilen
gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit nichts anderes
geregelt ist.

A.2.1.2 Höchstentschädigungsgrenzen
Die Höchstentschädigungsgrenzen betragen für
•   Krafträder, Leichtkrafträder, Quads und Trikes 15.000 EUR
•   Pkw und Bestattungsfahrzeuge 100.000 EUR
•   Sonstige Fahrzeuge 250.000 EUR

Sofern Ihr Fahrzeug inklusive der mitversicherten Fahrzeug- und Zubehörteile die oben
genannte Summe überschreitet, ist der über diesen Wert hinausgehende Wert gegen
Zuschlag versicherbar. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in
welcher Höhe Ihr Fahrzeug über die oben genannten Wertgrenzen versichert ist.

A.2.1.3 Nicht versicherbare Gegenstände
Nicht versicherbar sind Treibstoff sowie alle sonstigen Gegenstände, insbesondere
solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z. B.
Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug
durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen).

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkaskoversicherung versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalscha-
den des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgen-
den Ereignisse:

A.2.2.1.1 Brand und Explosion
Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung,
das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und
Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

A.2.2.1.2 Entwendung
Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:
a)   Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs auf-

grund räuberischer Erpressung. Das gilt nur sofern sich die Handlung auf das
Fahrzeug oder seine mitversicherten Teile bezieht.

b)   Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum
Gebrauch in seinem Interesse noch zur Veräußerung noch unter Eigentumsvor-
behalt überlassen wird.

c)   Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt
ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesonde-
re, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs
beauftragt wird (z.B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). 

Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhält-
nis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder
Haushaltsangehörige ist.

Bei Entwendung der Fahrzeugschlüssel gilt: Eine Kostenübernahme des Schlüssel-
und Schlossersatzes erfolgt nur bei Entwendung der Schlüssel durch Diebstahl
anlässlich eines Einbruchs oder durch Raub. Die Entwendung der Fahrzeugschlüssel
aus dem versicherten Fahrzeug ist vom Versicherungsschutz ausgenommen.

A.2.2.1.3 Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung
Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Über-
schwemmung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung
von mindestens Windstärke 8.
Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese
Naturgewalten Ge gen stände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden.

Darüber hinaus gilt: Überspannungsschäden durch Blitzschlag sind bei Elektro-Pkw
auch durch mittelbare Einwirkung versichert.
Beispiel: Blitz schlägt in Gebäude ein und verursacht einen Schaden an einem Elek-
tro-Pkw, das während des Ladevorgangs an das Stromnetz des Gebäudes ange-
schlossen ist. Nicht mitversichert ist die Ladestation, an die das Fahrzeug zum Zeit-
punkt des Schadens angeschlossen war.

Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes
Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

A.2.2.1.4 Zusammenstoß mit Tieren aller Art
Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller
Art.

A.2.2.1.5 Glasbruch
Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschäden sind
nicht versichert.

Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Sei-
ten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Ver-
glasung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Infor-
mationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel. 

Ist am Fahrzeug ein Totalschaden eingetreten, erstatten wir den Wiederbeschaf-
fungswert der Verglasung. Dieser ermittelt sich aus dem Verhältnis von Wiederbe-
schaffungswert zum Neupreis des Fahrzeugs. Die Umsatzsteuer und der Arbeitslohn
werden in diesem Fall nicht ersetzt.

Hinweis: Wir verzichten hier auf den Abzug der Selbstbeteiligung, wenn die beschä-
digte Verglasung nicht ersetzt, sondern nach Abstimmung mit uns durch eine von
uns empfohlene Werkstatt repariert wird.

A.2.2.1.6 Kurzschlussschäden an der Verkabelung
Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Fol-
geschäden sind nicht versichert.

A.2.2.1.7 Tierbissschäden
Versichert sind Schäden die unmittelbar durch Tierbiss am Fahrzeug verursacht wur-
den. Schäden im Fahrzeuginnenraum sind vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen. Folgeschäden aller Art sind bis 3.000 EUR mitversichert. Voraussetzung für den
Ersatz eines Folgeschadens (z. B. Reparatur / Austausch von Steuergeräten, Len-
kungsteilen, Motoren) ist, dass ein Sachverständiger der VHV, der Dekra oder der
Schadenschnellhilfe bestätigt, dass der Schaden ursächlich auf den Tierbissschaden
zurückzuführen ist.

A.2.2.1.8 Lawinenschäden
Versichert sind Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Lawinen oder Muren.
Lawinen sind an Berghängen oder von Hausdächern niedergehende Schnee- oder
Eismassen. Muren sind Abgänge von Geröll, Schlamm- und Gesteinsmassen auch in
Verbindung mit Baumgruppen.

A.2.2.1.9 Versicherungsschutz beim Transport auf Schiffen (Havarie Grosse)
Für die Dauer der Benutzung von Fährschiffen erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf die unmittelbare Einwirkung von Sturm, wenn ein versichertes Fahr-
zeug anlässlich eines Fährtransportes durch diese Naturgewalt über Bord geschleu-
dert wird.

Darüber hinaus sind auch Strandung, Kollision, Leck oder Untergang des Schiffes
sowie das Überbordgehen oder Überbordspülen infolge schweren Wetters einge-
schlossen. Mitversichert ist ferner die Opferung eines versicherten Fahrzeuges auf
Anordnung des Kapitäns zur Rettung von Personen, Schiff oder Ladung (Havarie
Grosse).

Durch diese Deckungserweiterungen bleibt der örtliche Geltungsbereich nach A.2.4
unberührt.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkaskoversicherung versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalscha-
den des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgen-
den Ereignisse:

A.2.2.2.1 Ereignisse der Teilkasko
Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.1.

A.2.2.2.2 Unfall
Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein unmittelbar von
außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
•   Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben,

z. B. Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen.
•   Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs ein-

treten, z. B. durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder verrutschende
Ladung.
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•   Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung,
Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.

•   Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhänger ohne
Einwirkung von außen, z. B. Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den An -
hänger.

•   Verwindungsschäden. 
•   Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise im Rahmen

der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs entstehen. Beispiel:
Schäden an der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen mit Kies. 

Abweichend hiervon werden bei Pkw auch Schäden ersetzt, die am ziehenden Fahr-
zeug durch einen Anhänger ohne Einwirkung von außen entstanden sind.

A.2.2.2.3 Mut- oder böswillige Handlungen
Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise
berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Per-
sonen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs
beauftragt wurden (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in einem Näheverhält-
nis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien-
oder Haushaltsangehörige).

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im 
Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers als
Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
der europäischen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversicher-
te Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

A.2.5.1.1 Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbe-
schaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen
Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.5.2.1.
Sofern es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder
Quad handelt, übernehmen wir im Totalschadenfall auch die Entsorgungs- und
Zulassungskosten, wenn das Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird.

A.2.5.1.2 Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust
Wir zahlen bei Pkw (ausgenommen Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw),
Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads den Neupreis nach A.2.5.1.9 unter
folgenden Voraussetzungen: 
•   Innerhalb von 14 Monaten nach Erstzulassung tritt ein Totalschaden, eine Zerstö-

rung oder ein Verlust des Pkw ein und 
•   das Fahrzeug befindet sich bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum des-

sen, der ihn als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. 
Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen. 

A.2.5.1.3 Kaufpreisentschädigung bei Gebrauchtfahrzeugen bei Totalschaden, Zer-
störung oder Verlust
Bei Pkw (ausgenommen Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw), Kraft -
rädern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads, die als Gebrauchtfahrzeug erworben
wurden, zahlen wir den gezahlten und nachgewiesenen Gebrauchtfahrzeugpreis des
Fahrzeugs gemäß A.2.5.1.10, wenn innerhalb von 14 Monaten nach Erwerb ein
Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt. Ein vorhandener Restwert des
Fahrzeugs wird abgezogen.

A.2.5.1.4 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neu-
preisentschädigung bzw. Kaufpreisentschädigung bei Gebrauchtfahrzeugen nur in
der Höhe, in der gesichert ist, dass die Entschädigung innerhalb von zwei Jahren
nach ihrer Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines ande-
ren Fahrzeugs verwendet wird.

A.2.5.1.5 – entfällt –

A.2.5.1.6 Was versteht man unter Totalschaden?
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahr-
zeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.5.1.7 Was versteht man unter Wiederbeschaffungswert?
Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen
gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen. 

A.2.5.1.8 Was versteht man unter Restwert?
Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten
Zustand. 

A.2.5.1.9 Was versteht man unter Neupreis?
Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung
des versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Wird der Typ des versicherten
Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein vergleichbares Nachfolgemo-
dell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am
Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe. 

A.2.5.1.10 Was versteht man unter Kaufpreis?
Kaufpreis des Fahrzeugs ist der Betrag, der von Ihnen an den Verkäufer gemäß Ihrer
kaufvertraglichen Vereinbarungen gezahlt wurde.

A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?

A.2.5.2.1 Reparatur
Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten
bis zu folgenden Obergrenzen:
a)   Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt:
     Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-

fungswerts nach A.2.5.1.7, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen.
Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.5.2.1.b.

b)   Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert wird,
gilt: 

     Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe
des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.5.1.7
und A.2.5.1.8).

A.2.5.2.2 Abschleppen
Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom
Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei
darf einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach
A.2.5.2.1 die Obergrenze nach A.2.5.2.1a oder A.2.5.2.1b nicht überschritten wer-
den.
Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu
übernehmen.

A.2.5.2.3 Abzug neu für alt
Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und
der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt), wenn 
•   bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden oder 
•   das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.

Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie und Lackierung beschränkt, wenn
das Schadenereignis 
•   bei Omnibussen in den ersten vier Jahren 
•   bei den übrigen Fahrzeugarten in den ersten drei Jahren 
nach der Erstzulassung eintritt. 

Bei Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads wird kein Abzug neu für alt
vorgenommen.
Der Verzicht gilt nicht für
 •   Autoradios und Geräte, die der Sprach- und Musikwiedergabe dienen nebst 

Zubehör,
•   Funk-Geräte,
•   Navigations- und ähnliche Verkehrsleitsysteme oder entsprechende Mehrzweck-

geräte,
•   Batterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen,
•   den Ersatz eines Folgeschadens nach einem Tierbiss.

A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung
veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen
gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer
erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.



A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

A.2.5.5.1 Wiederauffinden des Fahrzeugs
Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der in Textform
erfolgten Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des Fahr-
zeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeit-
raums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.

A.2.5.5.2 Wiederauffinden in einer Entfernung von mehr als 50 km
Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung
von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe
einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung
von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfernung vom regelmä-
ßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort.

A.2.5.5.3 Eigentumsübergang nach Entwendung
Sind Sie nicht nach A.2.5.5.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir
dessen Eigentümer.

A.2.5.5.4 Entschädigung bei Pflichtverletzung nach Eigentumsübergang
Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1,
E.1.1 oder E.1.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.9.1) gekürzt und wird
das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein Anteil am erzielba-
ren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammen-
hang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der
Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.5.6 Bis zur welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach
A.2.5.1.9 (sofern das Fahrzeug als Neufahrzeug erworben wurde) bzw. den Kauf-
preis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.10 (sofern das Fahrzeug als Gebrauchtfahrzeug
erworben wurde). Maximal zahlen wir jedoch die in A.2.1.2. genannte Höchstent-
schädigungssumme, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen sowie Rest- und Altteile

A.2.5.7.1 Was wir nicht ersetzen
Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- und Verschleiß-
schäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff, Ent-
sorgungskosten, Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwal-
tungskosten,  Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Abweichend hiervon ersetzen wir bei Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und
Quads den schadenbedingten Verlust von Treibstoff sowie im Falle eines Totalscha-
dens die Entsorgungs- und Zulassungskosten, wenn das Ersatzfahrzeug wieder bei
der VHV ver sichert wird.

A.2.5.7.2 Rest- und Altteile
Rest- und Altteile des versicherten Fahrzeugs sowie das unreparierte Fahrzeug ver-
bleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung ange-
rechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung

A.2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereig-
nis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie ent-
nehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. Diese
gilt für jedes versicherte Fahrzeug gesondert.

A.2.5.8.2 Wir verzichten bei Glasbruch nach A.2.2.1.5 auf den Abzug der Selbstbe-
teiligung, wenn die beschädigte Verglasung nicht ersetzt, sondern nach Abstimmung
mit uns durch eine von uns empfohlene Werkstatt repariert wird.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachverständigenverfahren)

A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich
der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforder-
lichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachver-
ständigenausschuss entscheiden.

A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen
Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann.  Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem Aus-
schuss gewählt werden. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des 

Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten
Beträgen liegen.

A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsie-
gens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-
stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.

A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlan-
gen, wenn
•   wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
•   sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenan-

zeige feststellen lässt.

A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder
aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf
eines Monats nach Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige.

A.2.7.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen Fest-
stellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht selbst
gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies
gilt nicht, wenn der Fahrer
a)   das Schadenereignis vorsätzlich herbeigeführt hat,
b)   die Entwendung des Fahrzeugs grob fahrlässig ermöglicht hat,
c)   das Fahrzeug geführt hat, obwohl er aufgrund des Genusses alkoholischer

Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage war, das
Fahrzeug sicher zu führen.

In den Fällen b) und c) verzichten wir auf den Regress, wenn der Fahrer bei Eintritt
des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt.

Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Ent-
leiher beim sonstigen Gebrauch des Fahrzeugs (z. B. Ein- und Aussteigen, Be- und
Entladen) einen Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?

A.2.9.1 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei
grobfahrlässiger Herbeiführung des Schadens verzichten wir Ihnen gegenüber gänz-
lich auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls. 
Ausgenommen von dem Verzicht sind grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls
des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeiführung des Versicherungsfalls in
Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

A.2.9.2 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar.

A.2.9.3 Reifenschäden
Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versiche-
rungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis
gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden am
Fahrzeug verursacht wurden. 

A.2.9.4 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden.

A.2.9.5 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
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A.2.10 GAP-Deckung bei fremdfinanzierten Fahrzeugen
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob Sie die GAP-Deckung mitver-
sichert haben.

A.2.10.1 Was wird geleistet?
Bei bestehender Vollkaskoversicherung und mitversicherter GAP-Deckung ersetzen
wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust Ihres finanzierten oder geleasten Fahr-
zeugs während der Laufzeit des Finanzierungs-/Leasingvertrags den offen stehen-
den Finanzierungs- oder Leasing-Restbetrag abzüglich der Entschädigungsleistung
(unter Berücksichtigung der Rest- und Altteile, etwaiger Leistungen Dritter [z. B. des
gegnerischen Haftpflichtversicherers], sowie der Selbstbeteiligung in der Kaskoversi-
cherung). Dies gilt nicht für Elektrofahrzeuge, bei denen ausschließlich der Antriebs-
Akkumulator geleast oder finanziert ist.

Der Antriebs-Akkumulator ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie
und dient zum Antrieb Ihres Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs.

A.2.10.2 Wie errechnet sich die Leistung?
Eine Leistung aus der GAP-Deckung kann nur erfolgen, wenn bei einem Leasingver-
trag dieser auf Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzeiten abgeschlossen
wurde. Gleiches gilt für Kreditverträge, wobei nachgewiesen werden muss, dass das
Darlehen ausschließlich zur Finanzierung des Fahrzeugs aufgenommen wurde.
Ersetzt wird der Leasing- bzw. Finanzierungsrestbetrag, der sich wie nachfolgend
dargestellt errechnet:
a) Der Leasing-Restbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezinsten Leasing-

Raten, anteiliger Restrate, abgezinsten Leasing-Restwert und noch nicht ver-
brauchter Leasing-Vorauszahlung. 

b) Der Finanzierungs-Restbetrag ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbeding-
ter Beendigung / Kündigung des Darlehensvertrags an die Bank zu zahlen ist. 

Bei der Ermittlung der zuvor genannten Restbeträge bleiben vor Eintritt des Schaden-
falls fällig gewordene und nicht bezahlte Raten sowie Verzugszinsen außen vor. Diese
werden im Rahmen der GAP-Deckung nicht ersetzt.

Ferner werden folgende Positionen im Rahmen der GAP-Deckung ebenfalls nicht
ersetzt:
• An- und Abmeldekosten sowie Kosten einer Bereitstellung/Abholung oder even-

tuellen Überführung
• Kosten einer Kreditabsicherungsversicherung (Restschuldversicherung).

A.2.10.3 Vorlage von Belegen
Der Leasing- bzw. Kreditvertrag – einschließlich der dazugehörenden Allgemeinen
Bedingungen nebst dem Produktinformationsblatt – ist uns auf Verlangen, spätes-
tens im Rahmen der Schadenregulierung vorzulegen.
Im Rahmen der Schadenregulierung ist bei Leasingverträgen zusätzlich die vom Lea-
singgeber erstellte Endabrechnung des Leasingvertrages bei vorzeitiger, schadenbe-
dingter Vertragsaufhebung einzureichen.
Bei Kreditverträgen ist ein geeigneter Nachweis über die bestehende Restvaluta
nebst einem Tilgungsnachweis über die bisherige Vertragslaufzeit vorzulegen.

A.2.10.4 Wann wird geleistet?
Wir leisten nicht bevor eine vollständige Regulierung im Rahmen der Kaskoversiche-
rung oder Haftpflichtversicherung eines Dritten erfolgt ist.

A.2.11 Reparatur eines Pkw in Partnerwerkstatt (Werkstattbindung)
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob die Werkstattbindung verein-
bart ist.
Im Rahmen der Werkstattbindung sind Sie verpflichtet, die Schadenfeststellung
und/oder Reparatur eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens nach Abstimmung mit
uns in einer unserer Partnerwerkstätten durchführen zu lassen. Bei einer Reparatur
in einer von Ihnen frei ausgewählten Werkstatt wird in der Kaskoversicherung gene-
rell eine Erhöhung der Selbstbeteiligung um 300 EUR vereinbart; gleiches gilt bei
einer von Ihnen gewünschten Abrechnung auf Basis eines Kostenvoranschlages
einer von Ihnen frei gewählten Werkstatt.

A.3 Unfallversicherung – Wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.3.1 Was ist versichert?

A.3.1.1 Unfälle bei Gebrauch des Fahrzeugs
Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versicherten Per-
son, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs oder
eines damit verbunden Anhängers stehen (z. B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und
Entladen).

A.3.1.2 Unfallbegriff
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch
• ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
• unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

A.3.1.3 Erweiterter Unfallbegriff
Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte Kraftan-
strengung
• ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt.
• Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule zerrt

oder zerreißt.

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln.
Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die nor-
malen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung
des Muskeleinsatzes sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der versicherten
Person.

A.3.2 Wer ist versichert?

A.3.2.1 Pauschalsystem
Mit der Kraftfahrtunfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen
berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen
angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrau-
chen. Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme
um 50 Prozent und teilt sich durch die Gesamtzahl der Insassen, unabhängig davon,
ob diese zu Schaden kommen.

A.3.2.2 – entfallen –

A.3.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich mit
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten Fahr-
zeug befinden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Beförderung beim
Gebrauch des Fahrzeugs tätig werden.

A.3.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kraftfahrtunfallversicherung Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs-
bereich der Europäischen Union gehören.

A.3.4 Welche Leistungen umfasst die Kraftfahrtunfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden Leis-
tungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.3.5 Leistung bei Invalidität

A.3.5.1 Voraussetzungen für die Leistung

A.3.5.1.1 Invalidität
Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. Eine Invalidität liegt vor, wenn
unfallbedingt
• die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
• dauerhaft beeinträchtigt ist.

Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn
• sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
• eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.

A.3.5.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität
Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall
• eingetreten und
• von einem Arzt schriftlich festgestellt worden.

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.

A.3.5.1.3 Geltendmachung der Invalidität
Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bei uns geltend
machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer Invalidität aus-
gehen.

Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen.
Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist
versäumt haben.



A.3.5.1.4 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr
Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall,
besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.

In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleistung (A.3.6), sofern diese vereinbart ist.

A.3.5.2 Art und Höhe der Leistung

A.3.5.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung
Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Einmalzahlung.
Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind
•   die vereinbarte Versicherungssumme und
•   der unfallbedingte Invaliditätsgrad.

A.3.5.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung
Der Invaliditätsgrad richtet sich
•   nach der Gliedertaxe (A.3.5.2.3), sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnes-

organe dort genannt sind,
•   ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige

Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (A.3.5.2.4).

Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens am Ende des
dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als auch
für spätere Bemessungen der Invalidität (A.3.8.4).

A.3.5.2.3 Gliedertaxe
Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körperteile oder
Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade.
Arm .........................................................................................................  70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks ...................................................  65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks .......................................................  60 %
Hand .......................................................................................................  55 %
Daumen ..................................................................................................  20 %
Zeigefinger ..............................................................................................  10 %
anderer Finger .........................................................................................    5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels ......................................................  70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels ........................................................  60 %
Bein bis unterhalb des Knies .....................................................................  50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels .......................................................  45 %
Fuß .........................................................................................................  40 %
große Zehe ..............................................................................................    5 %
andere Zehe ............................................................................................    2 %
Auge .......................................................................................................  50 %
Gehör auf einem Ohr ................................................................................  30 %
Geruchssinn .............................................................................................  10 %
Geschmackssinn ......................................................................................    5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil
der genannten Invaliditätsgrade.

A.3.5.2.4 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe
Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad danach, in
welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insge-
samt dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche Person gleichen
Alters und Geschlechts.
Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten.

A.3.5.2.5 Minderung bei Vorinvalidität
Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesorgane schon vor
dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach A.3.5.2.3 und A.3.5.2.4
bemessen.
Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.

A.3.5.2.6 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesor-
gane
Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane beeinträchtigt
sein. Dann werden die Invaliditätsgrade, die nach den vorstehenden Bestimmungen
ermittelt wurden, zusammengerechnet.
Mehr als 100% werden jedoch nicht berücksichtigt.

A.3.5.2.7 Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person
Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen wir eine Inva-
liditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen:
•   Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach

dem Unfall verstorben und
•   die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach A.3.5.1 sind

erfüllt.

Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu
rechnen gewesen wäre.

A.3.6 Todesfallleistung

A.3.6.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall.
Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach E.1.5.1.

A.3.6.2 Art und Höhe der Leistung
Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.

A.3.7 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen-
treffen?

A.3.7.1 Krankheiten und Gebrechen
Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschädigungen und
ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.
Wir leisten nicht für Krankheiten oder Gebrechen.

A.3.7.2 Mitwirkung
Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen, gilt Folgendes:

A.3.7.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen an der
Gesundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil),
mindert sich
•   bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads
•   bei der Todesfallleistung die Leistung selbst.

A.3.7.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, nehmen wir keine Minde-
rung vor.

A.3.8 Fälligkeit
Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen
haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:

A.3.8.1 Erklärung über die Leistungspflicht
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in wel-
chem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditätsleistung
beträgt die Frist drei Monate.
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen: 
•   Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.
•   Bei Invaliditätsleistung zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilver-

fahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrads notwendig ist.
Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach E.1.5.
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entste-
hen, übernehmen wir bei Invaliditätsleistung bis zu 1 % der versicherten Summe.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

A.3.8.2 Leistung innerhalb von zwei Wochen
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe
geeinigt, zahlen wir innerhalb von zwei Wochen.

A.3.8.3 Vorschüsse
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir auf Ihren
Wunsch angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jah-
res nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden.

A.3.8.4 Neubemessung des Invaliditätsgrads
Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen des Gesund-
heitszustands ergeben.
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen
zu lassen.
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu.
Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von
drei auf fünf Jahre.
•   Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit

der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit.
•   Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der

Frist mitteilen.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits
gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
jährlich zu verzinsen.
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A.3.9 Abtretung und Zahlung für eine mitversicherte Person

A.3.9.1 Abtretung
Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne
unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.3.9.2 Zahlung für eine mitversicherte Person
Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden Ver -
sicherungsleistung an Sie selbst nur mit Zustimmung der versicherten Person ver-
langen.

A.3.10 Was ist nicht versichert?

A.3.10.1 Straftat
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten Person dadurch
zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

A.3.10.2 Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen des Fahrers durch Geistes- oder
Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch 
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper
des Fahrers ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein
Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen Vertrag oder unter eine für das Vor-
fahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.

A.3.10.3 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar.

A.3.10.4 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden.

A.3.10.5 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie.

A.3.10.6 Bandscheiben, innere Blutungen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie bei Blutun-
gen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereig-
nis nach A.3.1.2 ist.

A.3.10.7 Infektionen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf und Tollwut
besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein ver -
sichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. Bei anderen
Infektionen besteht Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein ver -
sichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautverlet-
zungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen, die
durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die Heil-
maßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst
waren.

A.3.10.8 Psychische Reaktionen
Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer
Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

A.3.10.9 Bauch- und Unterleibsbrüche
Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende
gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

A.4 Schutzbriefleistungen – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostener-
stattung (nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkennzei-
chen und sofern vereinbart)

A.4.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.4.5 bis A.4.10 genannten Schadenereignisse die
dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen
aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.4.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten
Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.4.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein mitge-
führter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Euro-
päischen Union gehören, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt ist.

A.4.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft
nicht fortsetzen bzw. beginnen, erbringen wir folgende Leistungen:

A.4.5.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle
durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfs-
fahrzeug mitgeführten und verwendeten Kleinteile auf 250 EUR.

A.4.5.2 Abschleppen des Fahrzeugs
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden,
sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs. Dies schließt das Gepäck und die
nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein. Wir übernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten.

Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich auf 300 EUR; hierauf werden durch
den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

A.4.5.3 Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung des Fahr-
zeugs. Dies schließt das Gepäck und die nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein.
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.4.5.4 Was versteht man unter Panne oder Unfall?
Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Unfall ist
ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-
wirkendes Ereignis.

A.4.6 Zusätzliche Leistungen bei Falschbetankung
Haben Sie Ihr Fahrzeug mit falschem Kraftstoff betankt, ersetzen wir zusätzlich zu
den Leistungen bei einer Panne die Kosten bis zu einer Höhe von insgesamt 500 EUR
für das Entfernen des falschen Kraftstoffes aus allen betroffenen Bauteilen des Fahr-
zeugs. Folgeschäden aller Art sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Als Falschbetankung gilt, wenn ein Fahrzeug mit Benzinmotor mit Dieselkraftstoff
oder ein Fahrzeug mit Dieselmotor mit Benzin betankt wird.

A.4.7 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung 
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfolgende Leistun-
gen unter den Voraussetzungen, dass 
•   die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem

ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist und 
•   das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauf folgenden Tag wieder fahr-

bereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist. 

A.4.7.1 Weiter- oder Rückfahrt
Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a)   Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder
b)   eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des

Geltungsbereichs nach A.4.4 und
c)   eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland,
d)   eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum

Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilo-
metern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse. Bei größerer Entfernung werden
diese bis zur Höhe der Flugkosten der Economy-Klasse jeweils einschließlich
Zuschlägen übernommen. Zusätzlich erstatten wir die Kosten für nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 50 EUR. 
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A.4.7.2 Übernachtung
Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit
und übernehmen die Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn Sie die Leis-
tung Weiter- oder Rückfahrt nach A.4.7.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine
Übernachtung. Wir übernehmen die Kosten bis höchstens 75 EUR je Übernachtung
und Person. Sobald Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht,
besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten.

A.4.7.3 Mietwagen
Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.4.7.1 oder Übernachtung nach
A.4.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die Kosten des
Mietwagens bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Beschaffung
eines Ersatzfahrzeuges, jedoch höchstens für sieben Tage und bis höchstens 70 EUR
je Tag.

Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalschaden 
die Abmeldebestätigung. Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestätigung der
Strafanzeige nachzuweisen.

A.4.7.4 Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung
der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt
untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich. Wir übernehmen die hierdurch
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

A.4.7.5 Fahrzeugtransport
Wir sorgen dafür, dass Sie und die mitversicherten Personen möglichst zusammen
mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden, wenn
•   das Fahrzeug nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden

kann und
•   die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein

gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug (Totalschaden).

A.4.7.6 Versorgung eines Haustiers
Können Sie nach einer Panne, einem Unfall oder Diebstahl Ihren mitgeführten Hund
oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr versorgen und stehen auch keine weiteren 
Mitreisenden zur Verfügung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport des
Tiers. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für erforderliche Hilfsmittel (z. B. Trans-
portbox für Haustier). Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des
Tiers an Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch entste-
henden Kosten für längstens 2 Wochen.

A.4.8 Zusätzliche Leistung bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschlüsseln
Können Sie an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen
Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, das Fahrzeug nicht fahren, weil die Fahrzeug-
schlüssel abhanden gekommen oder defekt sind, vermitteln wir die Beschaffung
eines Ersatzschlüssels und übernehmen die Kosten für dessen Versand bis zu
höchstens 110 EUR. Die Kosten des Ersatzschlüssels übernehmen wir nicht.

A.4.9 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Wir erbringen die nachfolgenden Leistungen unter den Voraussetzungen, dass auf
einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug 
•   Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar erkranken oder der Fahrer

stirbt und 
•   dies an einem Ort geschieht, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen

Wohnsitz in Deutschland entfernt ist. 

Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letz-
ten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) auf-
getreten ist. 

A.4.9.1 Krankenrücktransport
Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren ständigen
Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durchführung des Rück-
transports. Wir übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports
müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die
Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich
vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport entstehen-
den Übernachtungskosten. Diese müssen jedoch durch die Erkrankung bedingt sein
und sind begrenzt auf höchstens drei Übernachtungen bis zu je 75 EUR pro Person. 

A.4.9.2 Kosten für Krankenbesuch
Müssen Sie sich infolge Erkrankung auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug
länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir die Fahrt- und
Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahe stehende Person bis zur Höhe
von 500 EUR je Schadenfall.

A.4.9.3 Rückholung von Kindern
Wir sorgen bei mitreisenden Kindern unter 16 Jahren für die Abholung und Rückfahrt
mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz, wenn
•   der Fahrer erkrankt ist oder stirbt und
•   die Kinder weder von Ihnen noch von einem anderen Insassen betreut werden

können.

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei bei einer
einfachen Entfernung unter 1.200 km die Kosten bis zur Höhe der Bahnkosten 
1. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur Höhe der Flugkosten der Economy-Klasse
einschließlich Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 
50 EUR. 

A.4.9.4 Versorgung eines Haustiers
Können Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug Ihren mitgeführten Hund
oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr versorgen und stehen auch keine weiteren
Mitreisenden zur Verfügung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport des
Tiers. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für erforderliche Hilfsmittel (z. B. Trans-
portbox für Haustier). Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des
Tiers an Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch entste-
henden Kosten für längstens 2 Wochen.

A.4.9.5 Fahrzeugabholung
Wir sorgen für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz, wenn 
•   der Fahrer länger als drei Tage erkrankt oder stirbt und 
•   das Fahrzeug weder von ihm noch von einem Insassen zurückgefahren werden

kann. 

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 

Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 EUR
je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir
in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch
den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten. Die Leistung ist begrenzt auf drei
Übernachtungen bis zu je 75 EUR pro Person. 

A.4.9.6 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten oder
infolge einer erheblichen Schädigung Ihres Vermögens Ihr Rückruf von einer Reise
mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk als notwendig, werden wir die erfor-
derlichen Maßnahmen in die Wege leiten und die hierdurch entstehenden Kosten
übernehmen.

A.4.9.7 Was versteht man unter einer Reise?
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer
von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland,
an dem Sie behördlich gemeldet sind und sich überwiegend aufhalten.

A.4.10 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.4.4
ohne Deutschland), der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in
Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen:

A.4.10.1 Bei Panne und Unfall
a)   Ersatzteilversand
     Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an

einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden,
sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten. Wir
übernehmen alle entstehenden Versandkosten.

b)   Fahrzeugtransport
     Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und übernehmen

die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an
Ihren Wohnsitz, wenn

     • das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht
innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und

     • wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wieder-
beschaffungswert nicht übersteigen.

c)   Mietwagen
     Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.4.7.1 oder Übernachtung

nach A.4.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die
Kosten des Mietwagens bis höchstens 500 EUR. 

     Sobald Ihnen Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, endet Ihr
Anspruch auf Kostenübernahme.

      Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalscha-
den die Abmeldebestätigung.
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d)   Fahrzeugverzollung und -verschrottung
     Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der

Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Aus-
nahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrot-
ten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.4.10.2 Bei Fahrzeugdiebstahl
a)   Fahrzeugunterstellung
     Wir übernehmen die Kosten für eine Fahrzeugunterstellung, wenn das gestoh -

lene Fahrzeug 
     • nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden wird und 
     • bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Verschrot-

tung untergestellt werden muss. 
     Wir übernehmen die Kosten höchstens für zwei Wochen.
b)   Mietwagen
     Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.4.7.1 oder Übernachtung

nach A.4.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die
Kosten des Mietwagens bis höchstens 500 EUR. 

     Wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, endet Ihr Anspruch auf Kostenübernah-
me, sobald Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht.

c)   Fahrzeugverzollung und -verschrottung
     Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der

Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnah-
me des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um
die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungs kosten.

Der Diebstahl ist durch eine polizeiliche Bestätigung der Strafanzeige nachzuweisen.

A.4.10.3 Hilfe im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland sorgen
wir nach Abstimmung mit den Angehörigen
•   für die Bestattung im Ausland oder
•   für die Überführung nach Deutschland.

Wir übernehmen hierfür die Kosten bis max. 10.000 EUR.

Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.4.10.4 Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkranken Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland, informie-
ren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellen,
soweit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem behandelnden
Arzt oder dem Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.4.10.5 Arzneimittelversand
Sind Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland zur Aufrechter-
haltung oder Wiederherstellung Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arz-
neimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und
für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, sorgen wir nach
Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und tragen die hierdurch entste-
henden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen.
Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen Ver-
zollung werden wir Ihnen erstatten.

A.4.10.6 Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland ein für Sie benötig-
tes Dokument in Verlust, sind wir bei der Ersatzbeschaffung behilflich und überneh-
men die hierbei anfallenden Gebühren.

A.4.10.7 Ersatz von Zahlungsmitteln
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland infolge des
Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer
Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach
dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, stellen wir Ihnen ein Darle-
hen bis zu 1.500 EUR je Schadenfall zur Verfügung.

A.4.10.8 Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist Ihnen während einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug die planmäßige Been-
digung Ihrer Auslandsreise infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines Mitreisen-
den oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen Schädigung Ihres
Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglichen vorgesehenen
Zeitpunkt zuzumuten, werden wir die im Verhältnis zur ursprünglichen geplanten 
Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall über-
nehmen.

A.4.10.9 Strafverfolgung im Ausland
Werden Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland verhaftet oder
wird Ihnen mit Haft gedroht, vermitteln wir Anwaltshilfe. Wir sind Ihnen bei der Aus-
wahl und Beauftragung eines Anwaltes, Sachverständigen und, soweit erforderlich,
eines Dolmetschers behilflich. Falls nötig, benennen und schalten wir auch Botschaf-
ten oder Konsulate ein.

A.4.10.10 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland in eine
besondere Notlage, die in A.4.5 bis A.4.10 nicht geregelt und zu deren Beseitigung
Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen
zu vermeiden, werden wir die erforderlichen Maßnahmen veranlassen und die hier-
durch entstehenden Kosten bis zu 500 EUR je Schadenfall übernehmen. Kosten im
Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen
abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden
nicht erstattet.

A.4.11 Telefonkosten
Ihnen werden auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug entstandene und nach-
gewiesene Telefonkosten, die im Zusammenhang mit einer in Anspruch genomme-
nen Schutzbriefleistung gemäß A.4.5 bis A.4.10 entstanden sind, bis zu einem
Betrag von 25 EUR erstattet.

A.4.12 Was ist nicht versichert?

A.4.12.1 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei
grobfahrlässiger Herbeiführung des Schadens verzichten wir Ihnen gegenüber gänz-
lich auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls.
Ausgenommen von dem Verzicht sind grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls
des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeiführung des Versicherungsfalls in
Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

A.4.12.2 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar.

A.4.12.3 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden.

A.4.12.4 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.4.13 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

A.4.13.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das
Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung
abziehen.

A.4.13.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.4.14 Verpflichtung Dritter

A.4.14.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags
oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe
verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.

A.4.14.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.4.14.1 zur Leistung verpflichtet.

A.5 Fahrerschutz – wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird
(nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkennzeichen und
sofern vereinbart)

A.5.1 Was ist versichert? 
Versichert sind Personenschäden, die dadurch entstehen, dass der berechtigte Fah-
rer durch einen Unfall beim Lenken des versicherten Personenkraftwagens (Pkw
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zur Eigenverwendung), Kraftrads, Leichtkraftrads, Trikes, Quads, Campingfahrzeugs,
Liefer- oder Lastwagens, der Zug- oder Arbeitsmaschine (Ausnahme: landwirtschaft-
liche Zugmaschine) verletzt oder getötet wird. 

Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
Zum Lenken des Fahrzeugs gehört z. B. nicht das Ein- und Aussteigen oder das Be-
und Entladen.  

A.5.2 Wer ist versichert?
Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter Fahrer ist eine Per-
son, die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug lenkt.
Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer gesetzlichen
Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Beim Fahrerschutz besteht Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Euro-
päischen Union gehören.

A.5.4 Was leisten wir beim Fahrerschutz?

A.5.4.1 Was wir ersetzen
Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden (z. B. Verdienstausfall, Hinter-
bliebenenrente, Schmerzensgeld, behindertengerechte Umbaumaßnahmen) so, als
ob ein Dritter schadenersatzpflichtig wäre. Dabei leisten wir nach den deutschen
gesetzlichen Schadenersatzbestimmungen des Privatrechts.

A.5.4.2 Vorrangige Leistungspflicht Dritter
Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber Dritten (z. B. Schädiger, Haft-
pflichtversicherer, Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaft,
Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz Ihres Schadens oder Anspruch auf deckungsgleiche
(kongruente) Leistungen haben.

Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgversprechend durchset-
zen können, leisten wir dennoch, wenn nachfolgende Voraussetzungen vorliegen:
• Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht.
• Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforderliche Anstrengun-

gen unternommen, die Ihnen billigerweise zumutbar waren.
• Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten. 

Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtretbar. Unter anderem
können Ansprüche gegen Sozialversicherungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenver-
sicherungsträger) häufig nicht oder nur mit deren Zustimmung abgetreten werden. In
diesen Fällen können wir nicht im Voraus Leistungen erbringen, sondern erst dann,
wenn abschließend geklärt ist, dass keine Ansprüche gegen Dritte bestehen.

Vereinbarungen, die Sie mit Dritten über diese Ansprüche treffen (z. B. ein Abfin-
dungsvergleich), binden uns nur, wenn wir vorher zugestimmt haben.

A.5.4.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
Unsere Leistung für ein Schadenereignis ist beschränkt auf die Höhe der vereinbar-
ten Deckungssumme für Personenschäden in der bei uns bestehenden oder gleich-
zeitig abgeschlossenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Mehrere zeitlich
zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges
Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Deckungssumme können Sie dem Versicherungs-
schein entnehmen.

A.5.5 Fälligkeit, Abtretung, Zahlung für eine mitversicherte Person

A.5.5.1 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in wel-
chem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Die Frist beginnt, wenn uns Ihr
Leistungsantrag und die zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen vor liegen.
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren
Wunsch – angemessene Vorschüsse. 

A.5.5.2 Abtretung Ihrer Ansprüche an Dritte
Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne
unsere ausdrückliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.

A.5.5.3 Zahlung für eine mitversicherte Person
Sie als Versicherungsnehmer können unsere Zahlung für eine mitversicherte Person
an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten Person verlangen.

A.5.6 Was ist nicht versichert?

A.5.6.1 Straftat
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Fahrer dadurch zustoßen,
dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

A.5.6.2 Vorsatz
Es besteht kein Anspruch auf Leistungen, wenn der Schaden von dem Fahrer vor-
sätzlich verursacht worden ist.

A.5.6.3 Ansprüche Dritter
Ansprüche, die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn und Sozialversi-
cherungsträgern gegen uns geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.

A.5.6.4 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar. 

A.5.6.5 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden.

A.5.6.6 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.5.7 Verjährung
• Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Ver-

jährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt
werden kann.

• Ist ein Anspruch des Versicherten bei dem Versicherer angemeldet worden, so ist
die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers
gehemmt.

A.6 Auslandschutz – besonderer Schutz bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall
im Ausland (nur für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes, Quads und Camping-
fahrzeuge; nicht bei gesetzlichen Ver sicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn -
zeichen und sofern vereinbart)

A.6.1 Was ist versichert?

A.6.1.1 Verkehrsunfall
Erleidet eine versicherte Person mit dem versicherten Fahrzeug auf einer Reise im
Ausland einen Unfall, bei dem der Unfallgegner Schuld hat oder haftet, ersetzen wir
den Personen- und Sachschaden, für den der Unfallgegner einzutreten hat, so, als ob
der Unfallgegner bei uns kraftfahrzeughaftpflichtversichert wäre.

A.6.1.2 Personen- und Sachschaden
Ein Personenschaden liegt vor, wenn eine Person verletzt oder getötet wird. Ein
Sachschaden liegt vor, wenn Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhan-
denkommen.

A.6.1.3 Gegnerisches Fahrzeug
Beim gegnerischen Unfallfahrzeug muss es sich um ein versicherungspflichtiges
Kraftfahrzeug handeln, das im Ausland zugelassen ist.

A.6.1.4 Reise
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer
von fortlaufend 12 Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an
dem Sie behördlich gemeldet sind und sich überwiegend aufhalten.

A.6.2 Wer ist versichert?
Versichert sind Sie, alle berechtigten Fahrzeuginsassen, der Halter und der Eigentü-
mer des Fahrzeuges. Rechte aus diesem Vertrag können aber nur Sie geltend
machen.

A.6.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf einen mitgeführten Wohnwagen-, Gepäck- oder
Bootsanhänger sowie auf mitgeführtes Gepäck und die Ladung.
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A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Auslandschutz Versicherungsschutz im Geltungsbereich der EU
sowie in Großbritannien, Nordirland, Gibraltar, Island, Norwegen, Schweiz und Liech-
tenstein. In Deutschland besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

A.6.5 Was leisten wir beim Auslandschutz?

A.6.5.1 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
Sie können Ihre Ansprüche direkt bei uns geltend machen. Wir leisten bis zu der mit
uns in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme. Die
Höhe Ihrer Deckungssumme können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten
als ein einziges Schadenereignis.

A.6.5.2 Welches Recht gilt?
Wir leisten nach deutschem Recht. Bei straßenverkehrsrechtlichen Fragen wenden
wir das Recht des Unfalllandes an.

A.6.6 Fälligkeit, Abtretung, Zahlung für eine mitversicherte Person

A.6.6.1 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
Wir sind verpflichtet nach Ihrem Leistungsantrag innerhalb eines Monats nach Vorla-
ge der zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen in Textform zu erklären, ob
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. 
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren
Wunsch – angemessene Vorschüsse. 

A.6.6.2 Abtretung Ihrer Ansprüche an Dritte
Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne
unsere ausdrückliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.

A.6.6.3 Zahlung für eine mitversicherte Person
Sie als Versicherungsnehmer können unsere Zahlung für eine mitversicherte Person
an sich nur mit deren Zustimmung verlangen.

A.6.7 Verpflichtung Dritter, Anrechnung der Leistungen Dritter

A.6.7.1 Wann gehen Leistungen Dritter vor?
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist, oder ein Dritter gegenüber den
versicherten Personen eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen zu
erbringen hat, gehen diese Leistungspflichten vor. 

A.6.7.2 Wann leisten wir vor?
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis zuerst an uns, sind wir zur Vorleistung
verpflichtet.

A.6.7.3 Anrechnung
Leistungen eines Dritten, insbesondere eines ausländischen Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherers, werden auf die Leistungen des Versicherers angerechnet.

A.6.8 Was ist nicht versichert?

A.6.8.1 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Beteiligung an einer behörd-
lich genehmigten Fahrveranstaltung entstehen, bei der es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar.

A.6.8.2 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben. Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden.

A.6.8.3 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.7 Schutzbriefleistungen für Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse im Werkver-
kehr – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung (nicht bei gesetz -
lichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkennzeichen und sofern vereinbart)

A.7.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.7.5. bis A.7.10 genannten Schadenereignisse die
dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen
aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.7.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten
Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.7.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Lkw bis 3,5 t zulässige
Gesamtmasse im Werkverkehr (Lieferwagen) sowie ein mitgeführter gewerblich
genutzter Anhänger bis zu einer Gesamtmasse des Gespanns bis 7,5 t. Nicht mit -
versichert sind zu gewerblichen Zwecken mitgeführtes Gepäck, Werkzeug, Arbeits-
material oder Ladung.

A.7.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Euro-
päischen Union gehören, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt ist.

A.7.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft
nicht fortsetzen bzw. beginnen, erbringen wir folgende Leistungen:

A.7.5.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle
durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfs-
fahrzeug mitgeführten und verwendeten Kleinteile auf 250 EUR.

A.7.5.2 Abschleppen des Fahrzeugs
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden,
sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs in die nächst gelegene Fachwerk-
statt. Dies schließt das Gepäck und die nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein. 
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich auf 400 EUR; hierauf werden durch
den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

A.7.5.3 Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung des Fahr-
zeugs. Dies schließt das Gepäck und nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein.
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.7.5.4 Was versteht man unter Panne oder Unfall?
Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Unfall ist
ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-
wirkendes Ereignis.

A.7.6 Zusätzliche Leistungen bei Falschbetankung
Haben Sie Ihr Fahrzeug mit falschem Kraftstoff betankt, ersetzen wir zusätzlich zu
den Leistungen bei einer Panne die Kosten bis zu einer Höhe von insgesamt 500 EUR
für das Entfernen des falschen Kraftstoffes aus allen betroffenen Bauteilen des Fahr-
zeugs. Folgeschäden aller Art sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Als Falschbetankung gilt, wenn ein Fahrzeug mit Benzinmotor mit Dieselkraftstoff
oder ein Fahrzeug mit Dieselmotor mit Benzin betankt wird.

A.7.7 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung 
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfolgende Leistun-
gen unter den Voraussetzungen, dass 
•   die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem

Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, ent-
fernt ist und 

•   das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauf folgenden Tag wieder fahr-
bereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist.

A.7.7.1 Weiter- oder Rückfahrt
Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a)   Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das

Fahrzeug überwiegend genutzt wird oder
b) eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des

Geltungsbereichs nach A.7.4 und
c)   eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahr-

zeug überwiegend genutzt wird,
d)   eine Fahrt einer Person von Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahr-

zeug überwiegend genutzt wird, oder vom Zielort zum Schadenort, wenn das
Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilo-
metern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse. Bei größerer Entfernung werden
diese bis zur Höhe der Flugkosten der Economy-Klasse jeweils einschließlich
Zuschlägen übernommen. Zusätzlich erstatten wir die Kosten für nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 50 EUR.
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A.7.7.2 Übernachtung
Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit
und übernehmen die Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn Sie die Leis-
tung Weiter- oder Rückfahrt nach A.7.7.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine
Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht,
besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die Kos-
ten bis höchstens 75 EUR je Übernachtung und Person.

A.7.7.3 Mietwagen
Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.7.7.1 oder Übernachtung nach
A.7.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die Kosten
des Mietwagens bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur
Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges, jedoch höchstens für sieben Tage und bis
höchstens 100 EUR je Tag. 
Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalschaden
die Abmeldebestätigung. Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestätigung der
Strafanzeige nachzuweisen.

A.7.7.4 Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung
der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt
untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich. Wir übernehmen die hierdurch
entstehenden Kosten der Fahrzeugunterstellung bis höchstens 20 EUR je Tag und
längstens zwei Wochen.

A.7.7.5 Fahrzeugtransport
Wir sorgen dafür, dass Sie und die mitversicherten Personen möglichst zusammen
mit dem Fahrzeug zu Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug über-
wiegend genutzt wird, gebracht werden, wenn
•   das Fahrzeug nicht innerhalb von fünf Werktagen fahrbereit gemacht werden

kann und
•   die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein

gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

A.7.8 Zusätzliche Leistung bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschlüsseln
Können Sie an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem Firmensitz in
Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, entfernt ist, das Fahr-
zeug nicht fahren, weil die Fahrzeugschlüssel abhanden gekommen oder defekt
sind, vermitteln wir die Beschaffung eines Ersatzschlüssels und übernehmen die
Kosten für dessen Versand bis zu höchstens 110 EUR. Die Kosten des Ersatzschlüs-
sels übernehmen wir nicht.

A.7.9 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Wir erbringen die nachfolgenden Leistungen unter den Voraussetzungen, dass auf
einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug 
•   Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar erkranken oder der Fahrer

stirbt und 
•   dies an einem Ort geschieht, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem Firmen-

sitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, entfernt ist. 
Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letz-
ten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) auf-
getreten ist. 

A.7.9.1 Krankenrücktransport
Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren Firmensitz
in Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, zurücktransportiert
werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports. Wir übernehmen des-
sen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch notwendig
sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch
einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem über-
nehmen wir die bis zum Rücktransport entstehenden Übernachtungskosten. Diese
müssen jedoch durch die Erkrankung bedingt sein und sind begrenzt auf höchstens
drei Übernachtungen bis zu je 75 EUR pro Person. 

A.7.9.2 Kosten für Krankenbesuch
Müssen Sie sich infolge Erkrankung auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug
länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir die Fahrt- und
Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahe stehende Person bis zur Höhe
von 500 EUR je Schadenfall.

A.7.9.3 Rückholung von Kindern
Wir sorgen bei mitreisenden Kindern unter 16 Jahren für die Abholung und Rückfahrt
mit einer Begleitperson zu Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug
überwiegend genutzt wird, wenn
•   der Fahrer erkrankt ist oder stirbt und
•   die Kinder weder von Ihnen noch von einem anderen Insassen betreut werden

können.

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei bei einer ein-
fachen Entfernung unter 1.200 km die Kosten bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse,
bei größerer Entfernung bis zur Höhe der Flugkosten der Economy-Klasse einschließ-
lich Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR.

A.7.9.4 Fahrzeugabholung
Wir sorgen für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem Firmensitz in Deutschland, an
dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, wenn 
•   der Fahrer länger als drei Tage erkrankt oder stirbt und 
•   das Fahrzeug weder von ihm noch von einem Insassen zurückgefahren werden

kann. 
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 
Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 EUR
je Kilometer zwischen Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug über-
wiegend genutzt wird, und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die
bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahreraus-
fall bedingten Übernachtungskosten. Die Leistung ist begrenzt auf drei Übernachtun-
gen bis zu je 75 EUR pro Person.

A.7.9.5 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten oder
infolge einer erheblichen Schädigung Ihres Vermögens Ihr Rückruf von einer Reise
mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk als notwendig, werden wir die erfor-
derlichen Maßnahmen in die Wege leiten und die hierdurch entstehenden Kosten
übernehmen.

A.7.9.6 Was versteht man unter einer Reise?
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem Firmensitz in Deutschland, an dem das Fahr-
zeug überwiegend genutzt wird, bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs
Wochen. 

A.7.10 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsfahrt
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.7.4
ohne Deutschland), der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem Firmensitz in Deutsch-
land, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, entfernt ist, erbringen wir
zusätzlich folgende Leistungen:

A.7.10.1 Bei Panne und Unfall
a)   Ersatzteilversand
     Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an

einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden,
sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten. Wir
übernehmen alle entstehenden Versandkosten.

b)   Fahrzeugtransport
     Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und übernehmen die

hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an Ihrem Fir-
mensitz in Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird, wenn

     • das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht
innerhalb von fünf Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und

     • wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wieder-
beschaffungswert nicht übersteigen.

c)   Mietwagen
     Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.7.7.1 oder Übernachtung

nach A.7.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die
Kosten des Mietwagens bis höchstens 700 EUR.

     Sobald Ihnen Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, endet Ihr
Anspruch auf Kostenübernahme.

     Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalscha-
den die Abmeldebestätigung.

d)   Fahrzeugverzollung und -verschrottung
     Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der

Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Aus-
nahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten,
um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.7.10.2 Bei Fahrzeugdiebstahl
a)   Fahrzeugunterstellung
     Wir übernehmen die Kosten für eine Fahrzeugunterstellung, wenn das gestohlene

Fahrzeug 
     • nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden wird und 
     • bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Verschrot-

tung untergestellt werden muss. Wir übernehmen die Kosten bis höchstens
20 EUR je Tag und längstens zwei Wochen.

b)   Mietwagen
     Anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.7.7.1 oder Übernachtung

nach A.7.7.2 helfen wir Ihnen ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen die 
Kosten des Mietwagens bis höchstens 700 EUR. Wird das Fahrzeug wieder auf-
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gefunden, endet Ihr Anspruch auf Kostenübernahme, sobald Ihnen das Fahrzeug
wieder fahrbereit zur Verfügung steht.

c)   Fahrzeugverzollung und -verschrottung
     Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir

bei der Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren
mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrot-
tungskosten.

Der Diebstahl ist durch eine polizeiliche Bestätigung der Strafanzeige nachzuweisen.

A.7.10.3 Hilfe im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Fahrt mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland sorgen
wir nach Abstimmung mit den Angehörigen
•   für die Bestattung im Ausland oder
•   für die Überführung nach Deutschland.
Wir übernehmen hierfür die Kosten bis max. 10.000 EUR.
Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.7.10.4 Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkranken Sie auf einer Fahrt mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland, informieren
wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellen, soweit
erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem behandelnden Arzt
oder dem Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.7.10.5 Arzneimittelversand
Sind Sie auf einer Fahrt mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland zur Aufrecht -
erhaltung oder Wiederherstellung Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arz-
neimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und
für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, sorgen wir nach
Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und tragen die hierdurch entste-
henden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. 
Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen Ver-
zollung werden wir Ihnen erstatten.

A.7.10.6 Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Fahrt mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland ein für Sie benötig-
tes Dokument in Verlust, sind wir bei der Ersatzbeschaffung behilflich und überneh-
men die hierbei anfallenden Gebühren.

A.7.10.7 Ersatz von Zahlungsmitteln
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland infolge des
Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer
Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach
dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, stellen wir Ihnen ein Darle-
hen bis zu 1.500 EUR je Schadenfall zur Verfügung.

A.7.10.8 Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist Ihnen während einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug die planmäßige Beendi-
gung Ihrer Auslandsreise infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines Mitreisenden
oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen Schädigung Ihres Vermö-
gens nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglichen vorgesehenen Zeit-
punkt zuzumuten, werden wir die im Verhältnis zur ursprünglichen geplanten Rückrei-
se entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall übernehmen.

A.7.10.9 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland in eine besonde-
re Notlage, die in A.7.5 bis A.7.10 nicht geregelt und zu deren Beseitigung Hilfe notwen-
dig ist, um erheblichen Nachteil für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden,
werden wir die erforderlichen Maßnahmen veranlassen und die hierdurch entstehenden
Kosten bis zu 500 EUR je Schadenfall übernehmen. Kosten im Zusammenhang mit der
Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden,
sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.7.11 Telefonkosten
Ihnen werden auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug entstandene und nach-
gewiesene Telefonkosten, die im Zusammenhang mit einer in Anspruch genomme-
nen Schutzbriefleistung gemäß A.7.5 bis A.7.10 entstanden sind, bis zu einem
Betrag von 25 EUR erstattet.

A.7.12 Was ist nicht versichert?

A.7.12.1 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei
grobfahrlässiger Herbeiführung des Schadens verzichten wir Ihnen gegenüber gänz-
lich auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls.
Ausgenommen von dem Verzicht sind grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls 

des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeiführung des Versicherungsfalls in
Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

A.7.12.2 Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungs-
fahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer
Pflichten nach D.1.1.4 dar.

A.7.12.3 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden

A.7.12.4 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.7.13 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A.7.13.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das
Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung
abziehen.
A.7.13.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.7.14 Verpflichtung Dritter
A.7.14.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags
oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe
verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.
A.7.14.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.7.14.1 zur Leistung verpflichtet.

A.8 Leistungs-Update-Garantie
Künftige Leistungsverbesserungen innerhalb des Abschnitts A (Welche Leistungen
umfasst Ihre Kraftfahrtversicherung?) gelten auch für die von Ihnen abgeschlossen
Versicherungsarten und Zusatzleistungen. Die Verbesserungen gelten ab dem Zeit-
punkt der Gültigkeit der neuen Bedingungen.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger 
Versicherungsschutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag anneh-
men. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen
Versicherungsschutz:

B.2.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen bei
elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Nummer,
haben Sie in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungs-
schutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug
unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug
bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem ver-
einbarten Zeitpunkt.

B.2.2 Kasko-, Kraftfahrtunfallversicherung, Schutzbriefleistungen, Fahrerschutz und
Auslandschutz
In der Kasko- und der Kraftfahrtunfallversicherung sowie bei den Schutzbriefleistun-
gen, beim Fahrerschutz und Auslandschutz haben Sie vorläufigen Versicherungs-
schutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz
beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

B.2.3 Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt haben, geht der vor-
läufige in den endgültigen Versicherungsschutz über.
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B.2.4 Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
•   wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 
•   Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich (d.h. spätestens inner-

halb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins bezahlt haben. 

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, wenn Sie
die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 

B.2.5 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kündi-
gen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kün-
digung bei Ihnen wirksam.

B.2.6 Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf
Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz,
endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung
bei uns.

B.2.7 Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf
einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

C.1.1 Rechtzeitige Zahlung
Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird in 14 Tagen
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unver-
züglich zu zahlen.

C.1.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang
an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu
vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr ver-
langen. Steht uns eine Geschäftsgebühr zu, so gilt ein entsprechend der Dauer des
Versicherungsverhältnisses berechneter Betrag, jedoch nicht mehr als 40 % des
Jahresbeitrags als angemessen.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

C.2.1 Rechtzeitige Zahlung
Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.

C.2.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rückständi-
gen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei
Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und
sind zu diesem Zeitpunkt die geschuldeten Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie
keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge nach Ablauf der zweiwö-
chigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung
kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie den rückständigen Folgebei-
trag zuzüglich des Verzugsschadens innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündi-
gung zahlen. 

Haben wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kün-
digung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mah-
nung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahr-
zeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht recht-
zeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren Rege-
lungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht
auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach B.2.4.
Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
•   Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn

der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate ver-
gangen,

•   Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von
Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

C.4 Zahlungsperiode und Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.1 Zahlungsperiode
Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode nach § 12 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG).
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
periode bezahlen. 
Die Zahlungsperiode kann je nach Vereinbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein 
halbes Jahr oder ein Jahr betragen. Die Beiträge sind entsprechend der Zahlungs -
periode kalkuliert. 
Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, können Sie Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen. 
Der Mindestbeitrag beträgt 17,90 EUR je Versicherungsart.

Eine Änderung der Zahlungsperiode ist nur zur nächsten Fälligkeit möglich.

Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, ist die Beitrags-
fälligkeit der erste Tag der Saison. Als Zahlungsperiode ist nur ein Jahr möglich.

Für Verträge
•   die vom Vorversicherer gekündigt wurden
•   mit negativer Bonitätsauskunft
•   von Pkw, die bei Vertragsbeginn in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in

die Klassen S oder M eingestuft sind
ist als Zahlungsperiode ebenfalls nur ein Jahr möglich.

Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterscheiden kann, ist
in Abschnitt G geregelt.

C.4.2 Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.2.1 SEPA-Lastschriftmandat
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Lastschriftverfahren)
muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden.

C.4.2.2 Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt werden.

C.4.2.3 Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie dies zu vertreten
haben,
•   können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außerhalb des Lastschrift-

verfahrens erfolgen;
•   sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine vierteljährliche

Zahlungsperiode umzustellen.
Sie sind dann unverzüglich zur Zahlung des neu berechneten Beitrags verpflichtet,
wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.
Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe C.1 und C.2).

C.5 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Bleiben wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Ver-
sicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versiche-
rungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die
Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertrags-
gesetz bleiben unberührt.
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D Ihre Pflichten beim Gebrauch des Fahrzeugs und 
Folgen einer Pflichtverletzung

D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1. Bei allen Versicherungsarten

D.1.1.1 Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck verwen-
det werden.

D.1.1.2 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtig-
ter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten
gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es
nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer
gebraucht wird.

D.1.1.3 Fahren nur mit Fahrerlaubnis
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder
der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.1.1.4 Nicht genehmigte Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die
dazugehörigen Übungsfahrten.

Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in der Kfz-Haftpflicht-, Kasko- und
Kraftfahrtunfallversicherung sowie bei den Schutzbriefleistungen, beim Fahrerschutz
und beim Auslandschutz gemäß A.1.5.2, A.2.9.2, A.3.10.3, A.4.12.2, A.5.6.4,
A.6.8.1, A.7.12.2 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

D.1.1.5 Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen
Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur benutzen, wenn das Wechselkennzeichen voll-
ständig angebracht ist. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen lassen, wenn das Wechselkennzeichen
vollständig angebracht ist.

D.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

D.1.2.1 Alkohol und andere berauschende Mittel
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher
zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs die-
ses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kasko- und Kraftfahrtunfallversicherung sowie für Schutzbrief-
leistungen besteht für solche Fahrten nach A.2.9.1, A.3.10.2 und A.4.12.1, A.7.12.1
kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

D.1.3 Zusätzlich beim Fahrerschutz

D.1.3.1 Alkohol und andere berauschende Mittel 
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher
zu führen.

Hinweis: Auch in der Kfz-Haftpflicht-, Kasko-  und Kraftfahrtunfallversicherung sowie
bei den Schutzbriefleistungen besteht für solche Fahrten nach D.1.2, A.2.9.1,
A.3.10.2, A.4.12.1, A.7.12.1 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.  

D.1.3.2 Gurtpflicht
Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt ange-
legt haben, es sei denn das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.1.3.3 Helmpflicht
Der Fahrer eines (Leicht-)Kraftrads oder eines offenen drei- oder mehrrädrigen Kraft-
fahrzeuges (Trike oder Quad) mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von
über 20 km/h muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

D.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Ver-
sicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.1.2.1 Satz 2
sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht
befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahr-
zeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtver-
letzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer
Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

D.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leis-
tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegen-
über auf den Betrag von höchstens je 5.000 EUR beschränkt. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23,
26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht
befreit sind.

D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene
Straftat erlangt (z.B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer 
Pflichtverletzung

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten

E.1.1.1 Anzeigepflicht
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns
führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüg-
lich mitzuteilen. Dies gilt auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet
haben.

E.1.1.3 Aufklärungspflicht
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs
unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere folgende
Pflichten beachten: 
•   Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Fest-

stellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist
die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder ent-
schuldigt vom Unfallort entfernt, müssen sie die Feststellungen unverzüglich
nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch). 

•   Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum
Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

•   Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise
zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

•   Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

•   Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses
und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

E.1.1.4 Schadenminderungspflicht
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Sie haben hierbei unsere Wei-
sungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

E.1.2.1 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies inner-
halb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.
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E.1.2.2 Anzeige von Kleinschäden
Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR beträgt,
selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzei-
gen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

E.1.2.3 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbe-
scheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.

E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berech-
tigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen
zur Verfügung stellen.

E.1.2.5 Bei drohendem Fristablauf
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt,
müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristge-
recht den erforderlichen Rechtsbehelf (z.B. Widerspruch) einlegen.

E.1.2.6 Besondere Anzeigepflicht bei Umweltschäden nach dem Umweltschadens-
gesetzt (USchadG)
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem
USchadG führen könnte, – soweit zumutbar – sofort anzuzeigen, auch wenn noch
keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind.

E.1.2.7 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:
•   die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,
•   behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umwelt-

schadens Ihnen gegenüber,
•   die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwen-

dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,
•   den Erlass eines Mahnbescheids,
•   eine gerichtliche Streitverkündung,
•   die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfah-

rens.

E.1.2.8 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie
haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die
nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie
uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.

E.1.2.9 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind
unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.1.2.10 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang
mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht.

E.1.2.11 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines
Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle
des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen.
Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

E.1.3.1 Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von
E.1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

E.1.3.2 Einholen unserer Weisung
Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitversicherter
Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten.
Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.1.3.3 Anzeige bei der Polizei
Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von 250 EUR,
sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

E.1.4 Zusätzlich bei den Schutzbriefleistungen

E.1.4.1 Einholen unserer Weisung 
Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere Weisungen ein-
holen, soweit die Umstände dies gestatten, und befolgen, soweit Ihnen dies zumut-
bar ist. 

E.1.4.2 Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht
Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten. Außerdem müs-
sen Sie uns Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und die behan-
delnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der Schwei-
gepflicht entbinden.

E.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung

E.1.5.1 Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müssen die aus dem Ver-
sicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden melden. Dies gilt
auch, wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaffen, eine
Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

E.1.5.2 Medizinische Versorgung 
Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen Sie unver-
züglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

E.1.5.3 Medizinische Aufklärung
Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte
von
•   Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
•   anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu können
Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte direkt zu erteilen.
Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung stellen. 

Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich
ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die notwendi-
gen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.
Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte alsbald
erstellt werden.

E.1.5.4 Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität
Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und Geltendmachung der
Invalidität nach A.3.5.1.3.

E.1.6 Zusätzlich beim Fahrerschutz

E.1.6.1 Medizinische Versorgung 
Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen Sie unver-
züglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

E.1.6.2 Medizinische Aufklärung
Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte von
•   Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben,
•   anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. Dazu können
Sie den Ärzten und den genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte direkt zu erteilen.
Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung stellen.

Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich
ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die notwendi-
gen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.

Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte alsbald
erstellt werden.

E.1.6.3 Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
Sie müssen alles tun, was der Aufklärung möglicher Ansprüche gegen Dritte dienen
kann. Insbesondere müssen Sie unsere Fragen zu möglichen Ansprüchen gegen
Dritte, die sich auf den Umfang unserer  Leistungspflicht auswirken können, wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Entsprechende  Nachweise müssen Sie
uns vorlegen.

E.1.6.4 Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
Sie haben Ihren Anspruch gegen den Dritten unter Beachtung der Form- und Frist-
vorschriften zu wahren, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

E.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.6 geregelten Pflichten, haben Sie
keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen 
den Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
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Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts-
oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir
haben Sie zuvor durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge  hin-
gewiesen. 

Diese Hinweispflicht besteht jedoch nicht 
• bei Falschangaben zum Versicherungsfall oder zum Umfang unserer Leistungs-

pflicht, die von Ihnen ohne unser vorheriges Auskunfts- oder Aufklärungsverlan-
gen getätigt werden oder

• bei Verletzung der Pflicht, den Unfallort nicht zu verlassen, ohne die gesetzlich
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und ohne die dabei erforderliche
Wartezeit zu beachten (Unfallflucht, E.1.1.3).

E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

E.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 ergebende Leis-
tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegen-
über auf den Betrag von höchstens je 2.500 EUR beschränkt.

E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je
5.000 EUR, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach
E.1.1.3 und E.1.1.4
• vorsätzlich und
• in besonders schwerwiegender Weise
verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Per-
sonen- oder schweren Sachschadens der Fall. 

E.2.5 Vollständige Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen einen rechts  -
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hin-
sichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

E.2.6 Besonderheiten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstrei-
tigkeiten
Verletzen Sie Ihre Pflichten nach
• E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder
• E.1.2.4 (Prozessführung durch uns)
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach
Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt:
• Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehr-

betrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei.
• Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich

dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

F.1 Pflichten mitversicherter Personen
Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße
Anwendung.

F.2 Ausübung der Rechte
Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsver-
trag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Eine andere Regelung ist das Geltendmachen von Ansprüchen in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach A.1.2.

F.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch
gegenüber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung: 
Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur
berufen, wenn
• die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitver-

sicherten vorliegen oder
• diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrläs-

sigkeit nicht bekannt waren. 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des
Fahrzeugs, Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

G.1.1 Vertragsdauer
Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.

G.1.2 Automatische Verlängerung
Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich
zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündi-
gen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb
weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem
bestimmten Kalendertag beginnen zu lassen.

G.1.3 Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?

G.2.1 Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündi-
gung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

G.2.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündi-
gung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.

G.2.3 Kündigung nach einem Schadenereignis
Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die
Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen
über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem
wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt
oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten
zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der
Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.

G.2.5 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach
G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen.  Bei fehlender Kenntnis vom
Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab Kennt-
nis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spä-
testens zum Ablauf des Vertrags endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er
bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch
als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum Beginn der
neuen Versicherung wirksam.

G.2.7 Kündigung bei Beitragserhöhung
Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.3 den Bei-
trag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
über die Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens
jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir
teilen ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir bei einer Bei-
tragserhöhung nach J.3 den Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag
kenntlich. Außerdem stellen wir sowohl für die Kfz-Haftpflicht- als auch für die Kas-
koversicherung dem neuen Beitrag den Beitrag gegenüber, den Sie ohne Änderun-
gen nach J.1 bis J.3 zu zahlen hätten.

G.2.8 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und erhöht sich der
Beitrag dadurch um mehr als 10%, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

G.2.9 Kündigung bei Veränderung des Schadenfreiheitsrabatt-Systems
Ändern wir das Schadenfreiheitsrabatt-System nach J.6 können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung kündi-
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gen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat
vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.2.10 Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.7, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung kündigen. Die Kündigung
ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit
und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.2.11 Kündigung bei Bedingungsänderung
Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach N Gebrauch, kön-
nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die
Bedingungsanpassung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens je -
doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen
die Änderung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie
auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag
kündigen?

G.3.1 Kündigung zum Ablauf
Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündi-
gung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

G.3.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündi-
gung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

G.3.3 Kündigung nach einem Schadenereignis
Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die
Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen
über die Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu
Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem
Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können wir in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des
im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

G.3.4 Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unse-
rer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt,
können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird
unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündi-
gung zahlen (siehe auch C.2.4).

G.3.5 Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D.1 verletzt, können
wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt
haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.

G.3.6 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, können wir den Ver-
trag mit sofortiger Wirkung kündigen. Beruht die Veränderung auf leichter Fahrlässig-
keit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen
wirksam.

G.3.7 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 können wir
dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines
Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Kasko- und Kraftfahrtunfallversicherung sind
jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge
berührt das Fortbestehen anderer nicht. Die Schutzbriefleistungen, der Fahrerschutz,
der Auslandschutz und die Rechtsschutzversicherung sind rechtlich selbstständige
Verträge; diese stehen unter der auflösenden Bedingung des Fortbestandes der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem
dieser Verträge die gesamte Kraftfahrtversicherung für das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur
einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdehnen.
Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung
mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht einverstanden
sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu kündigen,
wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 

G.4.4 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Vertrag
mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss von uns schriftlich und von Ihnen in Textform erfolgen und ist
nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

G.7.1 Übergang der Versicherung auf den Erwerber
Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. Dies 
gilt nicht für die Kraftfahrtunfallversicherung und den Fahrerschutz.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen würden,
anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines
bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf
den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir entweder von Ihnen
oder vom Erwerber verlangen.

G.7.4 Anzeige der Veräußerung
Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unver-
züglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraussetzungen des
§ 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.

G.7.5 Kündigung des Vertrags
Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach
G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen.

G.7.6 Zwangsversteigerung
Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug
zwangsversteigert wird.

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit
ungestempelten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

H.1.1 Ruheversicherung
Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem späteren
Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die Zulas-
sungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, wenn die Außer-
betriebsetzung weniger als zwei Wochen beträgt oder Sie die uneingeschränkte Fort-
führung des bisherigen Versicherungsschutzes verlangen. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge mit Versiche-
rungskennzeichen (z. B. Mofas), Wohnwagenanhänger sowie bei Verträgen mit aus-
drücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

H.1.4 Umfang der Ruheversicherung
Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der Dauer der
Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz.
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Der Ruheversicherungsschutz umfasst
•   die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
•   die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetrieb-
setzung eine Vollkasko- oder eine Teilkaskoversicherung bestand.

H.1.5 Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug 
•   in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder Sammelgarage) oder 
•   auf einem umfriedeten Abstellplatz (z.B. durch Zaun, Hecke, Mauer umschlossen) 
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das Fahrzeug außerhalb dieser
Räumlichkeiten nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind wir unter den
Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei.

H.1.6 Wiederanmeldung
Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetriebsetzung),
lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der Außerbetrieb-
setzung haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.

H.1.7 Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach der Außer-
betriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit
einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir
das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung des
Vertrags aufzufordern.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren
wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen Kennzei-
chen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und
H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese Fahrten 
•   im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder 
•   wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung 
durchgeführt werden. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

H.3.1 Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und den
Schutzbriefleistungen
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und den Schutzbriefleistungen besteht
Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen.
Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzei-
chen geführt werden muss.

H.3.2 Was sind Zulassungsfahrten?
Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfah-
ren stehen. Dies sind:
•   Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette sowie Fahrten zur

Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheitsprüfung innerhalb
des zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestem-
pelten Kennzeichen, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches erteilt hat. 

•   Für Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher zugeteilten
Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs.

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die Ein-
stufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der sich daraus ergebende Beitragssatz
nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für die folgenden Fahrzeuge:
•   Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen,
•   Sonderfahrzeuge jeder Art, ausgenommen Rettungswagen, Krankenwagen, 

Bestattungsfahrzeuge, Abschleppwagen und Gabelstapler,
•   Anhänger, Auflieger und Wechselaufbauten jeder Art,
•   Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,

•   amtlich abgestempelte rote Kennzeichen,
•   Selbstfahrervermietfahrzeuge,
•   selbstfahrende Arbeitsmaschinen.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 und liegt keine
der Voraussetzungen nach I.2.2 für eine Einstufung in die SF-Klasse ½ oder eine
Sondereinstufung nach I.2.3 in eine andere SF-Klasse vor, wird er in die Klasse 0
eingestuft.

I.2.2 Ersteinstufung in SF-Klasse 1/2
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6,
wird er in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllt ist:
a)   Zweitwagenregelung
     Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahr-

zeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist.
b)   Partnerregelung (Ehegattenregelung)
     Auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber

Anschrift) ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtver sicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist.

c)   Führerscheinregelung
     Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis, die von einem

Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder dieser
nach I.2.7 gleichgestellt ist, seit mindestens drei Jahren zum Führen von 
Pkw, Krafträdern oder Leichtkrafträdern, die ein amtliches Kennzeichen führen 
müssen, berechtigt sind.

d)   Fahranfängerregelung
     Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw zugelassen und bei uns versichert, der zu

diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft ist.

I.2.3 Sonderersteinstufungen in SF 2 oder in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug
Als Kunde der VHV können Sie unter den nachfolgend beschriebenen Voraussetzun-
gen eine günstigere Einstufung erhalten. Diese Sonderersteinstufung wirkt jedoch
ausschließlich für die Laufzeit des Vertrages bei der VHV.

I.2.3.1 Sonderersteinstufung in SF 2
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein Leichtkraftrad
oder ein Campingfahrzeug ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er
unter folgenden Voraussetzungen in die SF-Klasse 2 eingestuft:
a)   verbesserte Zweitfahrzeugregelung
    • Für Sie ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Camping-

fahrzeug als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem anderen Versicherer
versichert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht versiche -
rung mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft.

     • Das Zweitfahrzeug ist ebenfalls auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werksangehörigen
eines Automobilherstellers, Leasinggeber, Geschäftsführer, Gesellschafter, Fir-
meninhaber bzw. behindertes Kind / Elternteil zugelassen.

     • Beide Fahrzeuge sind nicht für eine juristische Person bzw. Personengesell-
schaft versichert.

b)   verbesserte Partnerregelung (Ehegattenregelung)
     • Auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber

Anschrift) ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Cam-
pingfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem anderen Versicherer versichert
und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindes-
tens in die SF-Klasse 2 eingestuft.

     • Das Zweitfahrzeug ist auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werksangehörigen eines Automo-
bilherstellers, Leasinggeber, Geschäftsführer, Gesellschafter  bzw. behindertes
Kind / Elternteil zugelassen.

     • Beide Fahrzeuge sind nicht für eine juristische Person bzw. Personengesell-
schaft versichert.

c)   verbesserte Fahranfängerregelung
     • Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder

Campingfahrzeug zugelassen, bei uns versichert und zu diesem Zeitpunkt in
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 2 ein-
gestuft.

     • Das zu versichernde Fahrzeug ist auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werksangehörigen
eines Automobilherstellers, Leasinggeber, Geschäftsführer, Gesellschafter
bzw. behindertes Kind / Elternteil zugelassen.

     • Beide Fahrzeuge sind nicht für eine juristische Person bzw. Personengesell-
schaft versichert.
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I.2.3.2 Sonderersteinstufung in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug – Zweit-
fahrzeugregelung für Alleinnutzer
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein Leichtkraftrad
oder ein Campingfahrzeug als Zweitfahrzeug ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6, wird er in dieselbe Schadenfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug ein-
gestuft, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
     • Auf Sie ist bereits ein Pkw als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem

anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung mindestens in die Schadenfreiheitsklasse SF 1/2 ein-
gestuft.

    • Das Zweitfahrzeug wird ebenfalls auf Sie zugelassen.
     • Beide Fahrzeuge werden ausschließlich von Ihnen genutzt.
     • Beide Fahrzeuge sind nicht für eine juristische Person bzw. Personengesell-

schaft versichert.

I.2.3.3 Wegfall der Voraussetzungen für die Sonderersteinstufungen
Für eine Einstufung nach I.2.2 a), b) und d) bzw. I.2.3.1 oder I.2.3.2 ist die Bestäti-
gung der SF-Klasse durch den Versicherer des Erstfahrzeugs maßgebend. 
Die Sondereinstufungen nach I.2.3.1 und I.2.3.2 werden nur solange gewährt, wie
die jeweils genannten Voraussetzungen erfüllt werden und/oder der Versicherungs-
vertrag Ihres Erstfahrzeugs besteht. 
Im Falle der Beendigung des Vertrags des Erstfahrzeugs entfällt diese Sondereinstu-
fung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres. 
Ihr Vertrag wird dann ab diesem Zeitpunkt so eingestuft, als hätte ihm zu Beginn die
Einstufung I.2.1 oder I.2.2 zugrunde gelegen.

I.2.3.4 Bestätigung an den Nachversicherer
Im Falle eines Versichererwechsels erhält Ihr Nachversicherer entgegen den Bestim-
mungen der I.8.2 eine Bestätigung des Schadenfreiheitsrabattes, der sich ohne die
Sondereinstufung nach I.2.3.1 bzw. I.2.3.2  ergeben hätte.

I.2.3.5 Ist auf Sie bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Cam-
pingfahrzeug zugelassen, gilt nur die Regelung nach I.2.2 a), I.2.3.1 a) bzw. I.2.3.2.

I.2.4 Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen oder roten Kennzeichen
Die Ersteinstufungsmöglichkeiten nach I.2.2 und I.2.3 gelten nicht für Fahrzeuge, die
ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder ein rotes Kennzeichen führen.

I.2.5 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in
der Vollkaskoversicherung
Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad, ein Trike, ein Quad, ein Leichtkraft-
rad, ein Campingfahrzeug, ein Lieferwagen (LKW bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse)
im Werkverkehr oder eine landwirtschaftliche Zugmaschine und schließen Sie neben
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine Vollkaskover sicherung mit einer Lauf-
zeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), können Sie verlan gen, dass die Einstufung nach
dem Schadenverlauf der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfolgt. Dies gilt
nicht, wenn für das ver sicherte Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1
innerhalb der letzten 12 Monate bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat;
in diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung
nach I.6.

I.2.6 Führerscheinsonderregelung
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw in der Klasse 0 begonnen, stufen wir ihn auf Ihren
Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw sind
und folgende Voraussetzungen gegeben sind:
•   der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
•   Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des europäischen Wirtschafts-
raums ausgestellt worden oder diesen nach I.2.7 gleichgestellt.

I.2.7 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse
Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
sind Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese
nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung 
•   ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden

können oder 
•   nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schadenver-
lauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der
Schadenmeldung maßgeblich.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalenderjahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat der Ver-
sicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in
die nächst bessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe H.2),
nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besserstufung nach I.3.2
nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klasse 1/2 bzw. Klasse S, 0 oder M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen
bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 1/2 bzw. aus den Klassen S,
0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein.

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit einer
Einstufung in SF-Klasse 1/2 oder Klasse 0 begonnen und bestand bis zum 31.
Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfrei-
em Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres wie folgt eingestuft:
•   von SF-Klasse 1/2 nach SF-Klasse 1,
•   von Klasse 0 nach SF-Klasse 1/2.

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er nach
der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraussetzungen
vor:
•   Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununter-

brochen bestanden und 
•   uns ist in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden, für das wir Entschä-

digungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten
für Gutachter, Rechtsberatung, Prozesse, Leistungen aus dem Bereich des erwei-
terten Umfangs der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für selbstfahrende Ver-
mietfahrzeuge (A.1.6.1), für Schutzbriefleistungen (A.4 und A.7), Fahrerschutz
(A.5) und Auslandschutz (A.6). 

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schaden-
frei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a)   Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen: 
     • nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander

oder mit Sozialversicherungsträgern oder 
     • wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung. Dies gilt

nicht bei Gespannen.
b)   Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schaden-

meldung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschädigung geleistet zu
haben.

c)   Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang.

d)   Wir leisten in der Vollkaskoversicherung oder bilden Rückstellungen für ein Scha-
denereignis, das unter die Teilkaskoversicherung fällt.

e)   Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch, weil 
     • eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für

das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, 
     • Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil

dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während
eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir 
Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausge -
nommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leisten
wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rückstel-
lungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgen-
den Kalenderjahres zurück.
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I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Sie können eine Rückstufung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vermei-
den, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtung erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unter-
richten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer 
Entschädigung. Voraussetzung ist, dass unsere Entschädigung nicht mehr als 
1.000 EUR beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von 12 Monaten 
nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsvertrag als
schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir  eine weitere Entschädigung leisten,
führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags.

I.5.2 Vollkaskoversicherung
In der Vollkaskoversicherung sind wir verpflichtet, Sie bei Entschädigungsleistungen
von weniger als 1.000 EUR auf die Berechtigung einer Erstattung hinzuweisen. Ihr
Antrag auf Freistellung des Versicherungsvertrags von dem gemeldeten Schaden ist
binnen 12 Monaten nach Zugang unserer Mitteilung zu stellen.

I.5.3 Rabattschutz
(nur für Pkw und sofern abgeschlossen; nicht bei gesetzlichen Versicherungssum-
men) Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob der Rabattschutz ver-
einbart ist.

I.5.3.1 Wenn zum Zeitpunkt des Schadens der Rabattschutz besteht, wird pro Versi-
cherungsjahr jeweils ein belastender Schaden gemäß I.4.2 so behandelt, als sei er
nicht gemeldet worden. Ihr Vertrag wird trotz des Schadens im Folgejahr in die
nächst bessere Schadenfreiheitsklasse gestuft. Die Regelungen gemäß I.5 bleiben
hiervon unberührt.

I.5.3.2 Voraussetzungen
Der Rabattschutz kann vereinbart werden, wenn sich Ihr Vertrag bei Abschluss des
Rabattschutzes in der Kfz-Haftpflicht- und – sofern vereinbart – in der Vollkaskover-
sicherung mindestens in der Schadenfreiheitsklasse 3 befindet. Wird neben der Kfz-
Haftpflicht- auch eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen, kann der Rabattschutz
nur für beide Versicherungsarten gleichzeitig abgeschlossen werden.

I.5.3.3 Wegfall der Voraussetzungen
Stellt sich nachträglich heraus, dass die genannten Voraussetzungen bei Beginn des
Rabattschutzes nicht erfüllt sind, entfällt dieser rückwirkend für beide Versicherungs-
arten. Der Beitragszuschlag für den Rabattschutz wird Ihnen rückwirkend ab Ver-
tragsbeginn erstattet. In diesem Fall erfolgt – sofern zwischenzeitlich ein Schadenfall
eingetreten ist – eine Rückstufung des Vertrages gemäß Anhang 1.

I.5.3.4 Laufzeit und Kündigung
Den Rabattschutz können Sie für die Dauer eines Versicherungsjahres abschließen.
Wenn Sie den Rabattschutz nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des Versiche-
rungsjahres schriftlich kündigen, verlängert sich dieser um jeweils ein Jahr. Nach
Wirksamwerden der Kündigung erfolgt für jeden belastenden Schaden eine Rückstu-
fung gemäß Anhang 1.

I.5.3.5 Bescheinigung bei Wechsel des Versicherers
Im Falle eines Versichererwechsels erhält Ihr Nachversicherer entgegen den Bestim-
mungen der I.8.2 eine Bestätigung des Schadenfreiheitsrabattes, der sich ohne den
Rabattschutz ergeben hätte.

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem anderen
Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter
den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:

I.6.1.1 Fahrzeugwechsel
Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft.

I.6.1.2 Rabatttausch
a)   Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und

veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

b)   Sie versichern ein weiteres Fahrzeug, das überwiegend von demselben Perso-
nenkreis benutzt werden soll, wie das bereits versicherte und beantragen, dass
der Schadenverlauf von dem bisherigen auf das weitere Fahrzeug übertragen
wird. Sofern Sie den Schadenfreiheitsrabatt auf ein weiteres Fahrzeug übertra-
gen, gilt für den anderen, weiter bestehenden Vertrag I.7.

I.6.1.3 Schadenverlauf einer anderen Person
Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren und Sie
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

I.6.1.4 Versichererwechsel
Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:

I.6.2.1 Fahrzeuggruppe
Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, gehören der-
selben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf über-
nommen wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das
übertragen wird.
a)   untere Fahrzeuggruppe:
     Krafträder, Trikes, Quads und Leichtkrafträder (mit Ausnahme von Fahrzeugen,

die ein Versicherungskennzeichen führen müssen), Pkw, Lieferwagen (Lkw bis
3,5 t zulässige Gesamtmasse) im Werkverkehr, landwirtschaftliche Zugmaschi-
nen, Rettungswagen, Krankenwagen, Bestattungsfahrzeuge sowie Campingfahr-
zeuge.

b)   mittlere Fahrzeuggruppe:
     Taxen, Mietwagen, Lieferwagen (Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse) im Güter-

verkehr, Lkw mit mehr als 3,5 t zulässiger Gesamtmasse und Zugma-

schinen im Werkverkehr.
c)   obere Fahrzeuggruppe:
     Lkw mit mehr als 3,5 t zulässiger Gesamtmasse und Zugmaschinen im Güterver-

kehr, Abschleppwagen und Kraftomnibusse in jeder Verwendungsart.
     Eine Übertragung ist zudem möglich:
     • von einem Lieferwagen im Werkverkehr auf einen Lkw oder eine Zugmaschine

bis 10 t zulässiger Gesamtmasse im Werkverkehr,
     • von einem Lieferwagen im Güterverkehr auf einen Lkw oder eine Zugmaschi-

ne bis 10 t zulässiger Gesamtmasse im Güterverkehr,
     • von einem Pkw mit 7 bis 9 Plätzen, einem Mietwagen oder einem Taxi auf

einen Kraftomnibus mit nicht mehr als 20 Plätzen (ohne Fahrersitz).
Bei Gabelstaplern kann die SF-Klasse nur dann übertragen werden, wenn es sich bei
dem Ersatzfahrzeug auch um ein solches Fahrzeug handelt.

I.6.2.2 Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und
der Vollkaskoversicherung
Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkasko -
versicherung nur zusammen. 

I.6.2.3 Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer
anderen Person nach I.6.1.3
Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für den Zeit-
raum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen gefahren
wurde. Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
a)   Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemein-

schaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), ein Elternteil, Ihr Kind, Ihre
Schwester/Ihren Bruder oder Ihren Arbeitgeber;

b)   Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwie-
gend von Ihnen gefahren wurde glaubhaft; hierzu gehört insbesondere

     • eine Erklärung in Textform von Ihnen und der anderen Person; ist die andere
Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend;

     • die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für
den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren;

c)   die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einver-
standen und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf;

d)   die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Übernah-
me nicht mehr als 12 Monate zurück.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den 
Schaden verlauf aus?

I.6.3.1 Im Jahr der Übernahme
Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Sai-
sonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräußerung, Wagnis-
wegfall) gilt:
a)   Beträgt die Unterbrechung höchstens 6 Monate, übernehmen wir den Schaden-

verlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.
b)   Beträgt die Unterbrechung mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 10 Jahre,

übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand. 
c)   Beträgt die Unterbrechung mehr als 10 Jahre, übernehmen wir den schaden -

freien Verlauf nicht. Die Einstufung erfolgt dann nach I.2.
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I.6.3.2 Im Folgejahr nach der Übernahme
In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des
Vertrags nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungs-
schutz in dem Kalenderjahr der Übernahme bestand:
a)   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens

sechs Monate, wird der Vertrag entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als
hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden.

b)   Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als
sechs Monate, unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang
Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernommen, überneh-
men wir den Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden Voraussetzungen:
•   Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Schadenverlaufs durch

Sie einverstanden und gibt damit den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang
auf,

•   Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebs die bisherige
Risikosituation nicht verändert hat.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskover -
sicherung können nur zusammen abgegeben werden.

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die
SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrages nach I.2 bekommen hätten.
Befand sich Ihr Vertrag in der Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung bestehen.

I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Aus-
künfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
•   Art und Verwendung des Fahrzeugs,
•   Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
•   Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkas-

koversicherung,
•   Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht

auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
•   ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren

Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind und
•   ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt

worden sind.

Die Auskunft des Vorversicherers zum Schadenverlauf ist für die Einstufung maß -
geblich.
Liegt uns zum Zeitpunkt, zu dem wir den Versicherungsschein ausstellen, die Vorver-
sichererauskunft noch nicht vor, erfolgt die Einstufung Ihres Vertrags unter Vorbehalt.
Wir sind berechtigt, auch nach Abschluss des Vertrags die im Antrag oder im 
Ver siche rungsschein genannte Schadenfreiheitsklasse und den Beitragssatz ab Ver-
tragsbeginn entsprechend der Auskunft des Vorversicherers über den Schadenver-
lauf des anzurechnenden Vertrags zu ändern. 

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir
berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem
versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonderein-
stufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2 – werden nicht berücksichtigt.

J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

J.1 Typklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, können Sie
Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn
des Vertrags zugeordnet worden ist.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der
Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht
oder verringert. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu
dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse 
führen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres wirksam. Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3
entnehmen.

J.2 Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahr-
zeug einer Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der Wohnsitz, den uns die
Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein können
Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zuge-
ordnet worden ist.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der
Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des Halters liegt, im Verhältnis
zu allen Regionen erhöht oder verringert. Ändert sich der Schadenbedarf Ihrer Region
im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere
Regionalklasse führen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des
nächsten Versicherungsjahres wirksam. Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle
im Anhang 4 entnehmen.

J.3 Tarifänderung

J.3.1 Änderungen der Tarife (Beiträge und Tarifbestimmungen) finden vom Beginn des
nächsten Versicherungsjahres an auf bestehende Verträge Anwendung. Wir sind ver-
pflichtet, Ihnen die Tarifänderung unter Kenntlichmachung der Unterschiede des alten
und des neuen Tarifs spätestens einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich bekannt zu
geben und Sie in Textform über Ihr Kündigungsrecht nach J.4 zu belehren.

J.3.2 Wir können Versicherungsnehmer zum Zwecke der risikogerechten Tarifierung
nach gleichartigen Merkmalen zu Gruppen von Risiken verbinden, um ein ausgewo-
genes Verhältnis von Beitrag und Leistung zu erlangen. Zu Beginn jedes neuen Ver-
sicherungsjahres können für jede der nach gleichartigen Merkmalen gebildeten
Gruppen Nachlässe gegenüber dem allgemeinen Veränderungssatz des J.3.1 einge-
räumt werden, wenn eine nach den Grundsätzen der Versicherungsmathematik auf 
der Grundlage von bei uns vorhandenen Daten durchgeführte Bewertung dies recht-
fertigt. Die Nachlässe gelten nur für das jeweils neue Versicherungsjahr. Risikoge-
rechte Merkmale im Sinne des Vorgenannten sind z. B. rechtzeitige Zahlung der Ver-
sicherungsbeiträge, Dauer und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Belegschaft sowie Merkmale des Fahrzeugs.

J.4 Kündigungsrecht
Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3 in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu
einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden
mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kündigungsrecht nur,
wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitragserhöhung führen.
Dies gilt für die Kasko-, Kraftfahrtunfallversicherung, die Schutzbriefleistungen, den
Fahrerschutz und den Auslandschutz entsprechend.

J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhö-
hen, wenn wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richtlinie
dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu
erhöhen.

J.6 Änderung des SF-Klassen-Systems
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für die SF-Klassen nach Abschnitt I und
Anhang 1 zu ändern. Dies setzt voraus, dass ein unabhängiger Treuhänder bestätigt,
dass die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten Bestim-
mungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. In diesem
Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.

J.7 Änderung der Tarifstrukturen
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Regionalklassen, Typklassen,
Tarifgruppen, Stärkemerkmale und Stärkeklassen zu ändern. Dies setzt voraus, dass
ein unabhängiger Treuhänder bestätigt, dass die geänderten Bestimmungen den
anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
entsprechen. Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres wirksam. In diesem Fall haben Sie nach G.2.10 ein Kündigungs-
recht.

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen 
eingetretenen Umstands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
nach Abschnitt I ändern.
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K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

K.2.1 Welche Änderungen werden berücksichtigt?
Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versicherungsschein unter der
Überschrift „Weitere Tarifierungsmerkmale“ aufgeführtes Merkmal zur Beitragsbe-
rechnung, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder
zu einer Beitragserhöhung führen.

K.2.2 Auswirkung auf den Beitrag
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt
abweichend von K.2.2 der neue Beitrag mit Beginn des Monats, in dem die Ände-
rungsmitteilung bei uns eingegangen ist.

K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug einer anderen
Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab der Ummeldung bei der Zulas-
sungsbehörde nach der neuen Regionalklasse.

K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung

K.4.1 Anzeige von Änderungen
Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift „weitere Tarifie-
rungsmerkmale“ aufgeführten Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns
unverzüglich anzeigen.

K.4.2 Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merk-
male zur Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entspre-
chende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen.

K.4.3 Folgen von unzutreffenden Angaben
Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht
oder Änderungen nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet
worden, gilt rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag,
der den tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.

K.4.4 Haben Sie (a) vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder (b) Änderun-
gen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet
worden, werden wir den Beitrag – im Fall (a) – rückwirkend ab Beginn, und – im Fall
(b) – rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den tatsäch-
lich vorliegenden gefahrerheblichen Umständen neu berechnen. In beiden Fällen
werden wir eine Vertragsstrafe von 50% eines Versicherungsbeitrags für das lau -
fende Versicherungsjahr erheben, die nach den tatsächlich vorliegenden gefahr -
erheblichen Umständen erhoben wird und sofort fällig ist.
Wir verzichten auf die uns zustehenden Rechte nach den §§ 19 bis 22 und §§ 23 bis
26 VVG.

K.4.5 Folgen von Nichtangaben
Kommen Sie unserer Aufforderung schuldhaft nicht nach Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen, sind wir berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn des lau-
fenden Versicherungsjahres nach den für Sie ungünstigsten Annahmen zu berech-
nen, wenn
•   wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde

gelegten Annahmen hingewiesen haben;
•   und Sie auch innerhalb einer von uns gesetzten Antwortfrist von mindestens 4

Wochen die zur Überprüfung der Beitragsberechnung angeforderten Bestätigun-
gen oder Nachweise nicht nachreichen.

K.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwendung des
Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 6, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der
Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und
Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist. Wir können in die-
sem Fall den Versicherungsvertrag kündigen oder den Beitrag anpassen. Erhöhen
wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8.

L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

L.1.1 Versicherungsombudsmann
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine
Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt
hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kos-
tenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. 
Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder per E-Mail)
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Platt-
form http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über
diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. Für Fragen kön-
nen Sie sich auch per E-Mail an uns wenden: service@vhv.de.

L.1.2 Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenhei-
ten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige
Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Tel.: 0228.4108-0; Fax 0228.4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle
nicht verbindlich entscheiden kann.

L.1.3 Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenshöhe in der Kaskoversiche-
rung können Sie auch das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen. 

L.2 Gerichtsstände

L.2.1 Wenn Sie uns verklagen
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden
Gerichten geltend machen:
•   dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•   dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist.

L.2.2 Wenn wir Sie verklagen
Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden
Gerichten geltend machen:
•   dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
•   dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres

Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder
Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

L.2.3 Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren
Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend
der Regelungen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz
zuständig ist.

M – entfällt –

N Bedingungsänderung

N.1 Einzelne Bedingungen können wir mit Wirkung für bestehende Versicherungs-
verträge ändern, ergänzen oder ersetzen,
•   wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingun-

gen betrifft oder auf der diese beruhen,
•   bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten

höchstrichterlichen Rechtsprechung,
•   wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
•   wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese Bedingungen

durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und
die VHV zur Abänderung auffordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslü-
cke entstanden ist und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in
nicht unbedeutendem Maße gestört wird.
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Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
•   Umfang des Versicherungsschutzes;
•   Deckungsausschlüsse und
•   Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

N.2 Die geänderten Bedingungen dürfen Sie als einzelne Regelung und in Zusam-
menhang mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die
ursprüngliche Regelung.

N.3 Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind Ihnen schriftlich
bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als
genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Text-
form widersprechen. Hierauf werden wir bei der Bekanntgabe ausdrücklich hinwei-
sen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerspruchs.
Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.

O – entfällt –

P – entfällt –

Q Leistungserweiterungen der Zusatzleistung EXKLUSIV
(nur für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes und Quads); nicht
bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn -
zeichen und sofern vereinbart

In Abweichung zu den Abschnitten A.1 und A.2 gelten in der Zusatzleistung EXKLU-
SIV die folgenden Besonderheiten:

zu A.1.5.6.2 Erweiterte Eigenschadendeckung
In Ergänzung zu A.1.5.6.2 umfasst die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auch
solche Sachschäden, die von Ihnen als Versicherungsnehmer oder mitversicherten
Personen an anderen eigenen und auf Sie zugelassenen Pkw, Krafträdern, Leicht-
krafträdern, Trikes und Quads (auch auf Ihrem eigenen Grundstück), Ihnen gehören-
den Gebäuden und sonstigen Sachen verursacht werden.
Ihre Selbstbeteiligung für derartige Eigenschäden beträgt 500 EUR je Schadener -
eignis und die maximale Entschädigungsleistung pro Versicherungsjahr beträgt 
100.000 EUR.

zu A.2.2.1.2 Entwendung
•   Unterschlagung ist ausnahmslos mitversichert.
•   Versichert sind auch Beschädigungen des Fahrzeugs, wenn diese durch eine

Entwendung nicht mitversicherter Fahrzeugteile (z. B. Mantel, Tasche, Koffer)
verur sacht werden. Dies gilt nicht für Vandalismusschäden, die anlässlich der
Entwendung oder des Entwendungsversuchs herbeigeführt werden. Beispiel:
Aufschlitzen des Sitzes, Tritte gegen das Fahrzeug.

•   Zusätzlich erfolgt bei Liegenlassen oder Verlieren der Fahrzeugschlüssel eine
hälftige Kostenübernahme des Schlüssel- und Schlossersatzes.

zu A.2.2.1.6 Kurzschlussschäden an der Verkabelung
In Ergänzung zu A.2.2.1.6 sind durch Kurzschluss bedingte Überspannungsschäden
an angrenzenden Aggregaten (z. B. Lichtmaschine, Batterie, Anlasser, Akkumulator
von Elektrofahrzeugen) bis 3.000 EUR mitversichert. Nicht versichert sind Schäden
an angeschlossenen Geräten (z. B. Informations- und Unterhaltungssystem). Voraus-
setzung für den Ersatz eines Aggregatschadens ist, dass ein Sachverständiger der
VHV, der Dekra oder der Schadenschnellhilfe bestätigt, dass der Schaden ursächlich
auf den Kurzschlussschaden zurückzuführen ist.

zu A.2.2.1.7: Tierbiss-Folgeschäden aller Art sind bis 5.000 EUR mitversichert.

zu A.2.5.1.2 Die Neupreisentschädigung wird unter den dort genannten Vorausset-
zungen für einen Zeitraum von 24 Monaten gewährt.

zu A.2.5.2.1 Wertminderung
In Ergänzung zu den Reparaturkosten nach A.2.5.2.1 zahlen wir eine pauschale
Wertminderung in Höhe von 5 % der nachgewiesenen Reparaturkosten. 
Voraussetzung ist, dass der Pkw, das Kraftrad, das Leichtkraftrad, das Trike oder das
Quad zum Zeitpunkt des Unfalles nicht älter als 24 Monate ist und die Reparaturkos-
ten 1.000 EUR übersteigen.

zu A.2.5.2.3 Kein Abzug neu für alt bei 
•   Autoradios und Geräten, die der Sprach- und Musikwiedergabe dienen nebst

Zubehör,
•   Funk-Geräten,
•   Navigations- und ähnlichen Verkehrsleitsystemen oder entsprechenden Mehr-

zweckgeräten.

zu A.2.5.7 Bei der Abrechnung eines Schadens nach A.2.5.1.2 ersetzen wir auch die
Überführungskosten bzw. Bereitstellungskosten bei einer Selbstabholung ab Herstel-
lerwerk bis zu einer Höhe von 1.000 EUR. 
Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles nicht älter als 24
Monate ist.

zu A.8 Leistungs-Update-Garantie
In Erweiterung zu A.8 gelten auch künftige Leistungsverbesserungen der Zusatzleis-
tung EXKLUSIV für Ihren Vertrag. Die Verbesserungen gelten ab dem Zeitpunkt der
Gültigkeit der neuen Bedingungen.

R Bekleidungsschutz 
(nur für Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes und Quads); nicht bei
gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn -
zeichen und sofern vereinbart

R.1 Was ist versichert?
In Abweichung zu A.2.1.1 gilt bei Vereinbarung der Zusatzleistung EXKLUSIV die
 folgende Besonderheit:
Sofern es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike
oder Quad handelt, ist auch die Beschädigung oder Zerstörung Ihrer Schutzbeklei-
dung in Folge eines Schadenereignisses nach A.2.2.1.4 (Zusammenstoß mit Tieren)
oder nach A.2.2.2.2 (Unfall) versichert.
Voraussetzung ist, dass aufgrund eines dieser Schadenereignisse nicht nur die
Bekleidung, sondern auch das gefahrene Fahrzeug beschädigt wurde.

R.1.1 Schutzbekleidung
Schutzbekleidung ist versichert, wenn sie mit fahrzeugspezifischen Sicherheitskom-
ponenten versehen ist (Protektoren, Verdichtungen, Verdickungen, Beschichtungen),
die den Körper des Fahrers vor den besonderen Gefahren des Fahrens (z.B. Verlet-
zungen des Körpers oder einzelner Körperteile durch Sturz) nachhaltig schützen und
/ oder die Verletzungsgefahr deutlich minimieren.

R.1.1.1 Versichert sind die nachfolgend aufgeführten Teile der Schutzbekleidung,
sofern Sie von Ihnen neu erworben wurden:
a)   Schutz-Hose, 
b)   Schutz-Jacke,
c)   Schutz-Anzug/Regenkombi, 
d)   Rückenprotektoren,
e)   Protektorenjacke, 
f)    Schutz-Stiefel,
g)   Schutz-Handschuhe.
Hinweis: Schutzhelme sind bereits gem. A.2.1.1 mitversichert.

R.1.1.2 Nicht versichert sind Schutz-Brillen sowie alle sonstigen in 1.1.1 a) bis g)
nicht benannten Kleidungsstücke.

R.1.2 Was zahlen wir bei Zerstörung oder Beschädigung Ihrer Schutzbekleidung?

R.1.2.1 Zerstörung
Bei Zerstörung oder Totalschaden der Schutzbekleidung oder ihrer Teile zahlen wir
abhängig vom Alter folgende Entschädigung:

Alter in Jahren Entschädigung in % des nachgewiesenen Kaufpreises
im 1. Jahr 100%
2. bis 3. Jahr 75%
4. bis 5 Jahr 50%
ab 6. Jahr 25%

Der Kaufpreis ist uns durch eine Rechnung über den Kauf der Schutzbekleidung
nachzuweisen. Ein vorhandener Restwert wird abgezogen. Das Eigentum der
beschädigten Schutzbekleidung geht auf uns über.
Eine Zerstörung bzw. ein Totalschaden liegt vor, wenn die Schutzfunktion der Beklei-
dung durch eine Reparatur nicht wieder hergestellt werden kann oder die Reparatur
nicht mehr wirtschaftlich ist.

R.1.2.2 Beschädigung
Bei Beschädigung der versicherten Schutzbekleidung oder ihrer Teile zahlen wir die
uns nachgewiesenen Reparaturkosten bis zu den in R.1.3 festgelegten Entschädi-
gungsgrenze. Die Kosten der Reparatur zahlen wir nur dann, wenn diese vollständig
und fachgerecht durch den Hersteller selbst oder durch eine anerkannte Spezial-
werkstatt erfolgt ist. Liegt eine Zerstörung bzw. ein Totalschaden vor, regulieren wir
den Schaden nach den in R.1.2.1 und R.1.3 festgelegten Entschädigungsgrenzen.

R.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist je Schadenereignis auf den Betrag von 2.000 Euro
beschränkt.
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          in SF-Klasse Beitragssätze in %
      in Schadenklasse

(M) KH VK

SF 45 15 15
SF 44 16 16
SF 43 16 16
SF 42 16 16
SF 41 17 17
SF 40 17 17
SF 39 17 17
SF 38 17 17
SF 37 17 18
SF 36 18 18
SF 35 18 18
SF 34 18 18
SF 33 19 19
SF 32 19 19
SF 31 19 19
SF 30 20 19
SF 29 20 20
SF 28 20 20
SF 27 21 20
SF 26 21 21
SF 25 22 21
SF 24 22 22
SF 23 22 22
SF 22 23 22
SF 21 24 23
SF 20 24 23
SF 19 25 24
SF 18 25 24
SF 17 26 25
SF 16 27 26
SF 15 28 26
SF 14 29 27
SF 13 30 28
SF 12 31 28
SF 11 32 29
SF 10 33 30
SF 9 35 31
SF 8 36 32
SF 7 38 33
SF 6 40 34
SF 5 42 36
SF 4 45 37
SF 3 48 39
SF 2 51 40
SF 1 55 42

SF 1/2 70 48
S 90 –
O 105 51
M 130 80

Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

von Rückstufung nach

         Schaden-/ 1 Schaden 2 u. mehr Schäden

         SF-Klasse KH VK KH VK
            SF 45 SF 27 SF 35 SF 11 SF 21
            SF 44 SF 23 SF 30 SF 9 SF 18
            SF 43 SF 23 SF 29 SF 9 SF 17
            SF 42 SF 22 SF 29 SF 8 SF 17
            SF 41 SF 22 SF 28 SF 8 SF 16
            SF 40 SF 21 SF 27 SF 8 SF 16
            SF 39 SF 21 SF 26 SF 7 SF 15
            SF 38 SF 20 SF 26 SF 7 SF 15
            SF 37 SF 19 SF 25 SF 7 SF 14
            SF 36 SF 19 SF 24 SF 7 SF 14
            SF 35 SF 18 SF 24 SF 6 SF 13
            SF 34 SF 18 SF 23 SF 6 SF 13
            SF 33 SF 17 SF 22 SF 6 SF 12
            SF 32 SF 17 SF 21 SF 5 SF 12
            SF 31 SF 16 SF 21 SF 5 SF 11
            SF 30 SF 16 SF 20 SF 5 SF 11
            SF 29 SF 15 SF 19 SF 5 SF 10
            SF 28 SF 14 SF 18 SF 4 SF 10
            SF 27 SF 14 SF 18 SF 4 SF 9
            SF 26 SF 13 SF 17 SF 4 SF 8
            SF 25 SF 13 SF 16 SF 3 SF 8
            SF 24 SF 12 SF 15 SF 3 SF 7
            SF 23 SF 12 SF 15 SF 3 SF 7
            SF 22 SF 11 SF 14 SF 2 SF 6
            SF 21 SF 10 SF 13 SF 2 SF 6
            SF 20 SF 10 SF 12 SF 2 SF 5
            SF 19 SF 9 SF 12 SF 1 SF 5
            SF 18 SF 9 SF 11 SF 1 SF 4
            SF 17 SF 8 SF 10 SF 1 SF 4
            SF 16 SF 7 SF 9 SF 1 SF 3
            SF 15 SF 7 SF 9 SF 1 SF 2
            SF 14 SF 6 SF 8 SF 1/2 SF 2
            SF 13 SF 6 SF 7 SF 1/2 SF 1
            SF 12 SF 5 SF 6 SF 1/2 SF 1
            SF 11 SF 4 SF 6 SF 1/2 SF 1
            SF 10 SF 4 SF 5 SF 1/2 SF 1/2
             SF 9 SF 3 SF 4 SF 1/2 SF 1/2
             SF 8 SF 3 SF 3 SF 1/2 SF 1/2
             SF 7 SF 2 SF 3 O 0
             SF 6 SF 1 SF 2 0 0
             SF 5 SF 1 SF 1 0 0
             SF 4 SF 1 SF 1 0 0
             SF 3 SF 1/2 SF 1/2 M 0
             SF 2 SF 1/2 SF 1/2 M M
             SF 1 SF 1/2 0 M M
            SF 1/2 0 0 M M

S M – M –
0 M M M M
M M M M M

1. Pkw

1.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

1.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)

Anhang 1  Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
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          in SF-Klasse Beitragssätze in %
      in Schadenklasse                                                     
                (M)                              KH                           VK

              SF 30                           23                         44
              SF 29                           23                         44
              SF 28                           24                         45
              SF 27                           24                         45
              SF 26                           25                         45
              SF 25                           25                         46
              SF 24                           26                         46
              SF 23                           26                         47
              SF 22                           27                         47
              SF 21                           27                         48
              SF 20                           28                         48
              SF 19                           29                         49
              SF 18                           30                         49
              SF 17                           30                         50
              SF 16                           31                         51
              SF 15                           32                         52
              SF 14                           33                         53
              SF 13                           35                         54
              SF 12                           36                         55
              SF 11                           38                         56
              SF 10                           39                         57
              SF  9                           41                         59
              SF  8                           44                         61
              SF  7                           46                         63
              SF  6                           50                         65
              SF  5                           53                         68
              SF  4                           58                         71
              SF  3                           63                         75
              SF  2                           70                         80
              SF  1                           79                         86
              SF 1/2                           85                         95
                  0                               105                         100
                 M                              150                         135
Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

              von                                                    Rückstufung nach

         Schaden-/                         1 Schaden                              2 u. mehr Schäden

         SF-Klasse                    KH                     VK                     KH                      VK
            SF 30                     SF 13                 SF 9                  SF 6                   SF 2
            SF 29                     SF 13                 SF 8                  SF 6                   SF 2
            SF 28                     SF 13                 SF 8                  SF 6                   SF 2
            SF 27                     SF 12                 SF 8                  SF 5                   SF 2
            SF 26                     SF 12                 SF 8                  SF 5                   SF 2
            SF 25                     SF 11                 SF 8                  SF 5                   SF 2
            SF 24                     SF 11                 SF 7                  SF 5                   SF 2
            SF 23                     SF 10                 SF 7                  SF 4                   SF 2
            SF 22                     SF 10                 SF 7                  SF 4                   SF 2
            SF 21                     SF 10                 SF 6                  SF 4                   SF 1
            SF 20                      SF 9                  SF 6                  SF 4                   SF 1
            SF 19                      SF 9                  SF 6                  SF 4                   SF 1
            SF 18                      SF 8                  SF 6                  SF 3                   SF 1
            SF 17                      SF 8                  SF 5                  SF 3                   SF 1
            SF 16                      SF 7                  SF 5                  SF 3                   SF 1
            SF 15                      SF 7                  SF 5                  SF 3                   SF 1
            SF 14                      SF 6                  SF 4                  SF 2                  SF 1/2
            SF 13                      SF 6                  SF 4                  SF 2                  SF 1/2
            SF 12                      SF 5                  SF 4                  SF 1                  SF 1/2
            SF 11                      SF 5                  SF 3                  SF 1                      0
            SF 10                      SF 4                  SF 3                  SF 1                      0
             SF 9                       SF 4                  SF 2                  SF 1                      0
             SF 8                       SF 3                  SF 2                 SF 1/2                    0
             SF 7                       SF 3                  SF 2                 SF 1/2                    0
             SF 6                       SF 2                  SF 1                     0                        0
             SF 5                       SF 1                  SF 1                     0                        0
             SF 4                       SF 1                 SF 1/2                   0                        M
             SF 3                     SF 1/2                   0                       0                        M
             SF 2                         0                       0                       M                       M
             SF 1                         0                       0                       M                       M
            SF 1/2                        0                       M                      M                       M
               0                           M                      M                      M                       M
               M                           M                      M                      M                       M

3. Lastkraftwagen einschließlich Lieferwagen, Zugmaschinen, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Rettungswagen, Krankenwagen und
Bestattungsfahrzeuge

3.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

3.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)

          in SF-Klasse Beitragssätze in %
      in Schadenklasse                                                     
                (M)                              KH                           VK

              SF 20                           20                         20
              SF 19                           20                         20
              SF 18                           20                         21
              SF 17                           21                         21
              SF 16                           21                         22
              SF 15                           21                         22
              SF 14                           21                         23
              SF 13                           21                         24
              SF 12                           22                         24
              SF 11                           22                         25
              SF 10                           22                         26
              SF  9                           23                         27
              SF  8                           23                         28
              SF  7                           24                         29
              SF  6                           25                         31
              SF  5                           26                         32
              SF  4                           28                         34
              SF  3                           31                         36
              SF  2                           35                         39
              SF  1                           44                         42
              SF 1/2                           56                         60
                  0                               75                         75
                 M                              83                         114
Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

              von                                                    Rückstufung nach

         Schaden-/                   1 Schaden                  2 Schäden             3 u. mehr Schäden

         SF-Klasse                KH             VK             KH             VK             KH            VK
            SF 20                  SF 2          SF 7         SF 1/2         SF 4            M             M
            SF 19                  SF 2          SF 7         SF 1/2         SF 3            M             M
            SF 18                  SF 2          SF 7         SF 1/2         SF 3            M             M
            SF 17                  SF 2          SF 6         SF 1/2         SF 3            M             M
            SF 16                  SF 2          SF 6         SF 1/2         SF 2            M             M
            SF 15                  SF 2          SF 5             0             SF 2            M             M
            SF 14                  SF 2          SF 5             0             SF 2            M             M
            SF 13                  SF 2          SF 4             0             SF 2            M             M
            SF 12                  SF 1          SF 4             0             SF 2            M             M
            SF 11                  SF 1          SF 3             0             SF 2            M             M
            SF 10                  SF 1          SF 3             0             SF 2            M             M
             SF 9                   SF 1          SF 2             0             SF 1            M             M
             SF 8                   SF 1          SF 2             0             SF 1            M             M
             SF 7                   SF 1          SF 1            M            SF 1            M             M
             SF 6                   SF 1          SF 1            M            SF 1            M             M
             SF 5                   SF 1          SF 1            M            SF 1            M             M
             SF 4                 SF 1/2         SF 1            M            SF 1            M             M
             SF 3                 SF 1/2       SF 1/2           M           SF 1/2           M             M
             SF 2                 SF 1/2       SF 1/2           M           SF 1/2           M             M
             SF 1                     0           SF 1/2           M           SF 1/2           M             M
            SF 1/2                   M               0               M              M              M             M
               0                       M              M              M              M              M             M
               M                       M              M              M              M              M             M

2. Krafträder, Leichtkrafträder/-roller, Trikes und Quads

2.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

2.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)
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          in SF-Klasse Beitragssätze in %
      in Schadenklasse                                                     
                (M)                              KH                           VK

              SF 20                           33                         49
              SF 19                           34                         50
              SF 18                           35                         51
              SF 17                           36                         52
              SF 16                           38                         54
              SF 15                           39                         55
              SF 14                           41                         56
              SF 13                           42                         58
              SF 12                           44                         60
              SF 11                           46                         61
              SF 10                           48                         63
              SF  9                           51                         65
              SF  8                           53                         67
              SF  7                           56                         70
              SF  6                           59                         72
              SF  5                           63                         75
              SF  4                           67                         77
              SF  3                           72                         80
              SF  2                           77                         84
              SF  1                           83                         87
              SF 1/2                           90                         90
                  0                               100                         100
                 M                              120                         120
Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

              von                                                    Rückstufung nach

         Schaden-/                           1 Schaden                             2 u. mehr Schäden

         SF-Klasse                    KH                     VK                     KH                      VK
            SF 20                     SF 14                SF 14                SF 10                  SF 9
            SF 19                     SF 14                SF 13                SF 10                  SF 9
            SF 18                     SF 14                SF 13                SF 10                  SF 9
            SF 17                     SF 13                SF 12                 SF 9                   SF 8
            SF 16                     SF 12                SF 11                 SF 9                   SF 7
            SF 15                     SF 11                SF 10                 SF 8                   SF 6
            SF 14                     SF 10                 SF 9                  SF 7                   SF 5
            SF 13                      SF 9                  SF 9                  SF 6                   SF 5
            SF 12                      SF 9                  SF 8                  SF 6                   SF 4
            SF 11                      SF 8                  SF 7                  SF 5                   SF 3
            SF 10                      SF 7                  SF 6                  SF 5                   SF 3
             SF 9                       SF 6                  SF 5                  SF 4                   SF 2
             SF 8                       SF 5                  SF 4                  SF 3                   SF 1
             SF 7                       SF 5                  SF 3                  SF 3                   SF 1
             SF 6                       SF 4                  SF 3                  SF 2                   SF 1
             SF 5                       SF 3                  SF 2                  SF 1                  SF 1/2
             SF 4                       SF 2                  SF 1                SF 1/2                    0
             SF 3                       SF 1                  SF 1                     0                        0
             SF 2                     SF 1/2               SF 1/2                   0                        0
             SF 1                         0                       0                       M                       M
            SF 1/2                        0                       0                       M                       M
               0                           M                      M                      M                       M
               M                           M                      M                      M                       M

4. Taxen und Mietwagen

4.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

4.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)

          in SF-Klasse Beitragssätze in %
      in Schadenklasse                                                     
                (M)                              KH                           VK

              SF 20                           20                         20
              SF 19                           21                         22
              SF 18                           21                         22
              SF 17                           21                         22
              SF 16                           22                         23
              SF 15                           22                         23
              SF 14                           23                         23
              SF 13                           23                         23
              SF 12                           24                         23
              SF 11                           24                         24
              SF 10                           25                         24
              SF  9                           26                         24
              SF  8                           27                         25
              SF  7                           27                         25
              SF  6                           29                         26
              SF  5                           30                         26
              SF  4                           31                         27
              SF  3                           33                         28
              SF  2                           35                         28
              SF  1                           37                         30
              SF 1/2                           44                         30
                  0                               52                         38
                 M                              97                         55
Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

              von                                                    Rückstufung nach

         Schaden-/                   1 Schaden                  2 Schäden             3 u. mehr Schäden

         SF-Klasse                KH             VK             KH             VK             KH            VK
            SF 20                  SF 2         SF 18            0             SF 4            M             M
            SF 19                  SF 2          SF 8             0             SF 3            M             M
            SF 18                  SF 2          SF 8             0             SF 3            M             M
            SF 17                  SF 2          SF 7             0             SF 2            M             M
            SF 16                  SF 1          SF 7             0             SF 1            M             M
            SF 15                  SF 1          SF 6             0             SF 1            M             M
            SF 14                  SF 1          SF 6             0           SF 1/2           M             M
            SF 13                  SF 1          SF 6             0           SF 1/2           M             M
            SF 12                SF 1/2         SF 5             0           SF 1/2           M             M
            SF 11                SF 1/2         SF 5             0           SF 1/2           M             M
            SF 10                SF 1/2         SF 4             0           SF 1/2           M             M
             SF 9                 SF 1/2         SF 4            M           SF 1/2           M             M
             SF 8                 SF 1/2         SF 3            M           SF 1/2           M             M
             SF 7                     0             SF 3            M           SF 1/2           M             M
             SF 6                     0             SF 2            M               0               M             M
             SF 5                     0             SF 2            M               0               M             M
             SF 4                     0           SF 1/2           M               0               M             M
             SF 3                     0           SF 1/2           M               0               M             M
             SF 2                     0           SF 1/2           M               0               M             M
             SF 1                     0           SF 1/2           M              M              M             M
            SF 1/2                    0           SF 1/2           M              M              M             M
               0                       M              M              M              M              M             M
               M                       M              M              M              M              M             M

5. Campingfahrzeuge

5.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

5.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)
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6. Abschleppwagen und Gabelstapler und Kraftomnibusse (nur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung)

6.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

6.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH)

Anhang 2  Merkmale zur Beitragsberechnung

1. Gefahrerhebliche Umstände zur Beitragsberechnung

1.1 Ihr Versicherungsbeitrag in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, bei den
Schutzbriefleistungen, beim Fahrerschutz, in der Voll- und Teilkaskoversicherung
richtet sich nach gefahrerheblichen Umständen.
Hierzu zählen alle Umstände, zu denen wir im Antrag Angaben von Ihnen verlangen,
es sei denn, sie werden nur für statistische Erhebungen benötigt, worauf wir Sie im
Antrag besonders hinweisen. Die gefahrerheblichen Umstände werden von uns nach
finanz- und versicherungsmathematischen Methoden kalkuliert und miteinander ver-
knüpft.

1.2 Gefahrerhebliche Umstände sind zum Beispiel:
•   Jährliche Fahrleistung
•   Abstellplatz des Fahrzeugs
•   Vorhandensein von selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer Wohngebäude-

versicherung
•   Nutzung des Fahrzeugs
•   Anerkennung als Betriebsausgabe, Vorsteuerabzugsberechtigung

•   Finanzierung des Fahrzeugs
•   Alter des Fahrzeugs beim Erwerb durch den Versicherungsnehmer
•   Zulassung des Fahrzeugs auf vom Versicherungsnehmer abweichenden Halter
•   Postleitzahl des Fahrzeughalters
•   Alter des Versicherungsnehmers und der Fahrzeugnutzer
•   Teilnahme am „Begleiteten Fahren“
•   Hauptberuf des Versicherungsnehmers / Branche in welcher der Versicherungs-

nehmer tätig ist
•   Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode)
•   Aufbauart
•   Technische Fahrzeugdaten
•   Fahrtzweck
•   Fahrverhalten
•   Gefahrguttransporte

1.3 Fehlen bei Abschluss des Vertrags Angaben, wird der Beitrag berechnet, als
 hätten Sie die für die Beitragsberechnung ungünstigsten Angaben gemacht.

               in SF-Klasse                           Beitragssätze in %
            in Schadenklasse                                     
                      (M)                                              KH

                    SF 30                                           23
                    SF 29                                           23
                    SF 28                                           24
                    SF 27                                           24
                    SF 26                                           25
                    SF 25                                           25
                    SF 24                                           26
                    SF 23                                           26
                    SF 22                                           27
                    SF 21                                           27
                    SF 20                                           28
                    SF 19                                          29
                    SF 18                                          30
                    SF 17                                          30
                    SF 16                                          31
                    SF 15                                          32
                    SF 14                                          33
                    SF 13                                          35
                    SF 12                                          36
                    SF 11                                          38
                    SF 10                                          39
                    SF  9                                           41
                    SF  8                                           44
                    SF  7                                           46
                    SF  6                                           50
                    SF  5                                           53
                    SF  4                                           58
                    SF  3                                           63
                    SF  2                                           70
                    SF  1                                           79
                    SF 1/2                                          85
                        0                                              105
                       M                                              150
Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

                     von                                                    Rückstufung nach

               Schaden-/                              1 Schaden                       2 u. mehr Schäden

                SF-Klasse                                    KH                                        KH
                   SF 30                                     SF 13                                     SF 6
                   SF 29                                     SF 13                                     SF 6
                   SF 28                                     SF 13                                     SF 6
                   SF 27                                     SF 12                                     SF 5
                   SF 26                                     SF 12                                     SF 5
                   SF 25                                     SF 11                                     SF 5
                   SF 24                                     SF 11                                     SF 5
                   SF 23                                     SF 10                                     SF 4
                   SF 22                                     SF 10                                     SF 4
                   SF 21                                     SF 10                                     SF 4
                   SF 20                                      SF 9                                      SF 4
                   SF 19                                      SF 9                                      SF 4
                   SF 18                                      SF 8                                      SF 3
                   SF 17                                      SF 8                                      SF 3
                   SF 16                                      SF 7                                      SF 3
                   SF 15                                      SF 7                                      SF 3
                   SF 14                                      SF 6                                      SF 2
                   SF 13                                      SF 6                                      SF 2
                   SF 12                                      SF 5                                      SF 1
                   SF 11                                      SF 5                                      SF 1
                   SF 10                                      SF 4                                      SF 1
                    SF 9                                       SF 4                                      SF 1
                    SF 8                                       SF 3                                    SF 1/2
                    SF 7                                       SF 3                                    SF 1/2
                    SF 6                                       SF 2                                        0
                    SF 5                                       SF 1                                        0
                    SF 4                                       SF 1                                        0
                    SF 3                                      SF 1/2                                      0
                    SF 2                                         0                                          M
                    SF 1                                         0                                          M
                  SF 1/2                                        0                                          M
                      0                                           M                                         M
                      M                                           M                                         M
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     1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                               2. Vollkaskoversicherung:                                            3. Teilkaskoversicherung:

   Typklasse           Schadenbedarfsindexwerte                   Typklasse           Schadenbedarfsindexwerte                   Typklasse           Schadenbedarfsindexwerte

         10                   bis unter  49,5                            10                   bis unter  39,5                            10                   bis unter  36,4
         11                   49,5 bis unter  61,9                            11                   39,5 bis unter  53,1                            11                   36,4 bis unter  47,5
         12                   61,9 bis unter  71,6                            12                   53,1 bis unter  62,7                            12                   47,5 bis unter  56,3
         13                   71,6 bis unter  79,8                            13                   62,7 bis unter  69,0                            13                   56,3 bis unter  65,3
         14                   79,8 bis unter  86,6                            14                   69,0 bis unter  74,3                            14                   65,3 bis unter  75,2
         15                   86,6 bis unter  92,0                            15                   74,3 bis unter  80,2                            15                   75,2 bis unter  87,5
         16                   92,0 bis unter  97,7                            16                   80,2 bis unter  88,3                            16                   87,5 bis unter  97,2
         17                   97,7 bis unter 103,7                            17                   88,3 bis unter  96,8                            17                   97,2 bis unter 109,7
         18                   103,7 bis unter 110,4                            18                   96,8 bis unter 105,5                            18                   109,7 bis unter 122,2
         19                   110,4 bis unter 118,0                            19                   105,5 bis unter 116,5                            19                   122,2 bis unter 133,6
         20                   118,0 bis unter 125,4                            20                   116,5 bis unter 125,2                            20                   133,6 bis unter 147,8
         21                   125,4 bis unter 133,3                            21                   125,2 bis unter 135,9                            21                   147,8 bis unter 166,4
         22                   133,3 bis unter 144,0                            22                   135,9 bis unter 145,3                            22                   166,4 bis unter 183,6
         23                   144,0 bis unter 165,4                            23                   145,3 bis unter 156,2                            23                   183,6 bis unter 210,9
         24                   165,4 bis unter 196,0                            24                   156,2 bis unter 169,6                            24                   210,9 bis unter 241,7
         25                   196,0 und mehr                                     25                   169,6 bis unter 184,3                            25                   241,7 bis unter 271,8
                                                                                            26                   184,3 bis unter 206,3                            26                   271,8 bis unter 306,7
                                                                                            27                   206,3 bis unter 232,3                            27                   306,7 bis unter 354,9
                                                                                            28                   232,3 bis unter 276,4                            28                   354,9 bis unter 416,5
                                                                                            29                   276,4 bis unter 330,1                            29                   416,5 bis unter 487,0
                                                                                            30                   330,1 bis unter 377,5                            30                   487,0 bis unter 628,8
                                                                                            31                   377,5 bis unter 438,7                            31                   628,8 bis unter 763,9
                                                                                            32                   438,7 bis unter 516,6                            32                   763,9 bis unter 975,5
                                                                                            33                   516,6 bis unter 696,7                            33                   975,5  und mehr
                                                                                             34                   696,7  und mehr

Anhang 3  Tabelle zu den Typklassen

1. Für Pkw, Taxen (hier nur in der Vollkaskoversicherung), Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw gelten folgende Typklassen:

    1.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            1.2. Vollkaskoversicherung:                                         1.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen

          0                     unter  84,7                             0                     unter  86,8                             0                     unter  64,1
          1                     84,7 bis unter  90,7                             1                     86,8 bis unter  93,2                             1                     64,1 bis unter  71,7
          2                     90,7 bis unter  93,6                             2                     93,2 bis unter  98,0                             2                     71,7 bis unter  77,4
          3                     93,6 bis unter  95,8                             3                     98,0 bis unter 102,0                             3                     77,4 bis unter  83,1
          4                    95,8 bis unter  98,3                             4                    102,0 bis unter 107,0                             4                    83,1 bis unter  89,4
          5                     98,3 bis unter 100,8                             5                    107,0 bis unter 112,6                             5                    89,4 bis unter  95,2
          6                    100,8 bis unter 103,9                             6                    112,6 bis unter 119,2                             6                    95,2 bis unter 104,5
          7                     103,9 bis unter 106,9                             7                     119,2 bis unter 127,4                             7                     104,5 bis unter 113,8
          8                     106,9 bis unter 111,1                             8                     ab 127,4                             8                     113,8 bis unter 123,5
          9                     111,1 bis unter 115,4                                                                                                                 9                     123,5 bis unter 137,4
         10                   115,4 bis unter 120,0                                                                                                                10                   137,4 bis unter 154,1
         11                   ab 120,0                                                                                                                11                   154,1 bis unter 174,7
                                                                                                                                                                                 12                   174,7 bis unter 190,9
                                                                                                                                                                                 13                   190,9 bis unter 214,6
                                                                                                                                                                                 14                   214,6 bis unter 244,5
                                                                                                                                                                                 15                   ab 244,5

Anhang 4  Tabelle zu den Regionalklassen

1. Für Pkw

    2.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            2.2. Vollkaskoversicherung:                                         2.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen

          0                     unter  83,9                                                    entfällt                                                   0                     unter  49,4
          1                     83,9 bis unter  93,5                                                                                                                 1                     49,4 bis unter  62,2
          2                     93,5 bis unter 102,0                                                                                                                 2                     62,2 bis unter  78,3
          3                     102,0 bis unter 117,2                                                                                                                 3                     78,3 bis unter 100,5
          4                     117,2 bis unter 147,4                                                                                                                 4                     100,5 bis unter 141,2
          5                     ab 147,4                                                                                                                 5                     141,2 bis unter 196,4
                                                                                                                                                                                  6                     196,4 bis unter 391,5
                                                                                                                                                                                  7                     ab 391,5

2. Für Krafträder, Leichtkrafträder/-roller, Trikes und Quads

    3.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            3.2. Vollkaskoversicherung:                                         3.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen

          0                     unter  84,7                             0                     unter  95,0                             0                     unter  74,0
          1                     84,7 bis unter  93,7                             1                     95,0 bis unter 104,3                             1                     74,0 bis unter  91,0
          2                     93,7 bis unter 103,4                             2                     104,3 bis unter 112,6                             2                     91,0 bis unter 106,7
          3                     103,4 bis unter 112,5                             3                     ab 112,6                             3                     106,7 bis unter 122,7
          4                     112,5 bis unter 123,2                                                                                                                 4                     122,7 bis unter 159,5
          5                     123,2 bis unter 133,2                                                                                                                 5                     ab 159,5
          6                     ab 133,2                                                                                                                  

3. Für Lieferwagen
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    4.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            4.2. Vollkaskoversicherung:                                         4.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse      Schadenbedarfsindexgrenzen

          0                     unter  82,5                                                   entfällt                                                    0                     unter  82,4
          1                     82,5 bis unter  97,5                                                                                                                 1                     82,4 bis unter 100,3
          2                     97,5 bis unter 106,0                                                                                                                 2                     100,3 bis unter 116,0
          3                     106,0 bis unter 125,3                                                                                                                 3                     116,0 bis unter 129,6
          4                     125,3 bis unter 152,4                                                                                                                 4                     ab 129,6
          5                     ab 152,4

4. Für landwirtschaftliche Zugmaschinen

    5.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            5.2. Vollkaskoversicherung:                                         5.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse Einwohnerdichte pro km2/Großstädte         Regionalklasse Einwohnerdichte pro km2/Großstädte         Regionalklasse Einwohnerdichte pro km2/Großstädte

          0                     unter    79                                0                     unter 179                                0                     unter   506
          1                     79 bis unter   183                                1                     ab 179                                1                     506 bis unter 1.725
          2                     183 bis unter   472                                8                     Frankfurt/Main                                        2                     ab 1.725
          3                     472 bis unter 2.077                                9                     Köln                                                      12                   Berlin
          4                     ab 2.077                               10                   München
         10                   München                                               11                   Hamburg
         11                   Hamburg                                               12                   Berlin
         12                   Berlin

5. Für Taxen und Mietwagen

Anhang 5 Tarifgruppen

1. – entfällt –

2. Tarifgruppe B

2.1 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Voll- und
Teilkaskoversicherung für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die auf nach-
folgend genannte Personen versichert sind, die bei einer in Nr. 2.2 aufgezählten Insti-
tution beschäftigt sind oder waren:

2.1.1 Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der in Nr. 2.2 genannten juristischen
Personen und Einrichtungen, sofern ihre nichtselbstständige und der Lohnsteuer
unterliegende Tätigkeit für diese mindestens 50% der normalen Arbeitszeit bean-
sprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie die bei diesen
juristischen Personen und Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhält-
nis stehenden Personen, ferner Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundes-
wehr;

2.1.2 Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Ein-
richtungen; für sie gilt das gleiche wie für die in Nr. 2.1.1 genannten Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter, falls sie deutsche Staatsangehörige sind und die Fahrzeuge
dem deutschen Zulassungsverfahren unterliegen;

2.1.3 Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Dienstes,
wenn sie die Voraussetzungen der Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 unmittelbar vor ihrem Eintritt
in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/ Witwer
von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tod die Vorausset-
zungen der Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 erfüllt haben;

2.1.4 Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die die
Voraussetzungen der Nrn. 2.1.1, 2.1.2, und 2.1.3 erfüllen. Voraussetzung ist, dass
die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Per-
sonen in häuslicher Gemeinschaft leben (mit selber Anschrift) und von ihnen unter-
halten werden.

2.2 Die unter Nr. 2.1.1 bis 2.1.4 aufgezählten Personen müssen bei einer der folgen-
den Institutionen beschäftigt oder gewesen sein:
a)   Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen

öffentlichen Rechts;

b)   juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahr-
nehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden, und 

     • wenn an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen öffentlichen
Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind oder 

     • wenn sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der Hälfte
ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 BHO oder die entsprechenden haushalts-
rechtlichen Vorschriften der Länder);

c)   mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 AO);
d)   als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im

Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge oder der Jugend- und Alten-
pflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung der Wissenschaft, Kunst,
Religion, der Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dem Allgemeinwohl
auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen; 

e) Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes.

2.3 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten nicht für Versicherungsverträge von
1.  Pkw, die als Betriebsausgabe anerkannt sind
2.  Taxen und Mietwagen,
3.  Selbstfahrervermietfahrzeugen,
4.  Kraftomnibussen,
5.  Lastkraftwagen einschließlich Lieferwagen,
6.  Zugmaschinen einschließlich landwirtschaftlichen Zugmaschinen
7.  Sonderfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen jeder Art,
8.  Anhängern, Aufliegern und Wechselaufbauten jeder Art,
9.  Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen.

3. Tarifgruppe L
Sofern Sie die Voraussetzungen gem. Nr. 2 (Tarifgruppe B) erfüllen und gleichzeitig
Beamte auf Lebenszeit sind, gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Voll- und Teilkas-
koversicherung die Tarifgruppe L.

4. Übergangsregelung zur Tarifgruppe B
Abweichend von Nr. 2 (Tarifgruppe B) gelten die Beiträge dieser Tarifgruppe auch für
Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die versichert sind auf die in Nr. 2.1.1
bis 2.1.4 genannten Personen, wenn deren derzeitiger bzw. ehemaliger Arbeitgeber
(Dienstherr) zu den unter Nr. 2.2 genannten juristischen Personen oder Einrichtun-
gen gehört, die zwischenzeitlich in Folge gesetzlicher Bestimmung in ein privatrecht-
liches Unternehmen umgewandelt worden ist. Die übrigen Vorschriften über die
Zuordnung zur Tarifgruppe B bleiben unberührt.
Diese Übergangsregelung ist jederzeit widerrufbar. Im Fall des Widerrufs wird die
bereits gewährte Zuordnung zur Tarifgruppe B bis zum nächsten Fahrzeugwechsel
befristet.

    6.1. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:                            6.2. Vollkaskoversicherung:                                         6.3. Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse       Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse       Schadenbedarfsindexgrenzen              Regionalklasse       Schadenbedarfsindexgrenzen

          0                     unter  92,8                             0                     unter  87,0                             0                     unter  84,2
          1                     92,8 bis unter 106,8                             1                     87,0 bis unter  95,4                             1                     84,2 bis unter 100,6
          2                     106,8 bis unter 125,7                             2                     95,4 bis unter 106,9                             2                     100,6 bis unter 116,0
          3                     ab 125,7                             3                     106,9 bis unter 124,9                             3                     116,0 bis unter 136,7
                                                                                              4                     ab 124,9                             4                     ab 136,7

6. Für Campingfahrzeuge
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Anhang 6 Art und Verwendung von Fahrzeugen

1. Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen führen
müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.

2. Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als
50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW.

3. – entfällt –

4. Trikes
Trikes im Sinne des Tarifs sind dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von
mehr als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h (WKZ
030), sofern sie nicht als Pkw (WKZ 112) zugelassen sind.

5. Quads
Quads im Sinne des Tarifs sind vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leermasse von
mehr als 350 kg, einem Hubraum von mehr als 50 ccm, einer Nennleistung von
mehr als 4 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h (WKZ 031),
sofern sie nicht als Pkw (WKZ 112) zugelassen sind.

6. Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

7. Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger Gelegenheitsverkehr
gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse, Güter-
fahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge).

8. Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereithält
und mit denen er auch am Betriebssitz oder während der Fahrt entgegengenomme-
ne Beförderungsaufträge zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.

9. Selbstfahrervermietfahrzeuge
Selbstfahrervermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig
ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden.

10. Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne
Gestellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind oder
bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs Mona-
te überlassen werden.

11. Kraftomnibusse
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die nach ihrer Bauart und Aus-
stattung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich Führer) geeig-
net und bestimmt sind.

11.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten einge-
richtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Halte-
stellen ein- und aussteigen können, sowie Verkehr, der unter Ausschluss anderer
Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von Personen zum Besuch von Märkten
und Theatern dient.

11.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen sowie Verkehr
mit Mietomnibussen.

11.3 Nicht unter 11.1 oder 11.2 fallen sonstige Busse, insbesondere Hotelomnibus-
se, Werkomnibusse, Schul-, Lehr- und Krankenomnibusse.

12. Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonstige Kraftfahrzeuge zugelassen
sind.

13. Lieferwagen
Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse (bzw. Gesamtgewicht) bis zu 3,5 t.

14. Lkw

14.1 Lkw sind Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse (bzw. Gesamtge-
wicht) von mehr als 3,5 t.

14.2 Lehrlastkraftwagen werden ausschließlich zur Ausbildung in Fahrschulen ver-
wendet.

15. Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder überwiegend zum Ziehen
von Anhängern oder Aufliegern bestimmt und geeignet sind, mit Ausnahme von land-
wirtschaftlichen Zugmaschinen.

16. Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Auflie-
gern nur für eigene Zwecke durch Personal eines Unternehmens oder von Personal,
das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung
gestellt worden ist.

17. Gewerblicher Güterverkehr
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, entgeltliche Beförderung von
Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern für andere.

18. Umzugsverkehr
Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung von Umzugsgut.

19. Wechselaufbauten
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern,
die zur Güterbeförderung bestimmt sind und mittels mechanischer Vorrichtungen an
diesen Fahrzeugen ausgewechselt werden können.

20. Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger

20.1 Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger mit grünem Kennzeichen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zugmaschinen und Raupen-
schlepper oder Anhänger, die wegen ihrer Verwendung in der Land- und Forstwirt-
schaft von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt sind und ein amtliches grünes Kenn-
zeichen führen.

20.2 Landwirtschaftliche Zugmaschinen mit schwarzem Kennzeichen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind auch Zugmaschinen für land- und forstwirt-
schaftliche Zwecke, die ein amtliches schwarzes Kennzeichen führen.

20.3 Land- oder forstwirtschaftliche Sattelzugmaschinen
Land- oder forstwirtschaftliche Sattelzugmaschinen mit Zulassung LOF, die überwie-
gend zum Ziehen von Anhängern oder Auflieger bestimmt sind, werden unabhängig
von ihrer Kennzeichenart den Zugmaschinen zugeordnet. Damit fallen LOF-Sattel-
zugmaschinen unter die Verwendungsarten Werkverkehr oder gewerblicher Güter-
verkehr.

21. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen

21. 1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und
ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung
von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet
sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-
zeuge gehören (z. B. Selbstlader, Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie Räum- und Ber-
gungsfahrzeuge, auch wenn sie zu Abschleppzwecken mitverwendet werden).

21. 2 Als selbstfahrende Arbeitsmaschinen gelten auch Sonderfahrzeuge für die
Land- und Forstwirtschaft, die zur Ausführung von Arbeiten oder für die Bearbeitung
von Sachen bestimmt und geeignet sind.

22. Gabelstapler
Gabelstapler sowie Hub- und Frontstapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart
für das Aufheben, Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und
geeignet sind.

23. Anhänger-Arbeitsmaschine und Anhänger-Arbeitsgerät für Land- und
Forstwirtschaft
Anhänger-Arbeitsmaschinen und Anhänger-Arbeitsgeräte für Land- und Forstwirt-
schaft sind Anhänger und Geräte, die mit oder ohne Verbindung zu einen Kraftfahr-
zeug zur Ausführung von Arbeiten oder für die Bearbeitung von Sachen bestimmt
und geeignet sind.

24. Gefahrguttransport
Gefahrguttransport ist die kennzeichnungspflichtige oder genehmigungspflichtige
Beförderung von Stoffen oder Gütern nach dem Europäischen Übereinkommen über
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), in Verbindung
mit den in Deutschland gültigen Gesetzen und Verordnungen (u.a. STVG, GGVSEB) in
den jeweils gültigen Fassungen.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
VHV Allgemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover 
Telefon: +49 (0)511.907� 0
E-Mail-Adresse: service@vhv.de.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontakt-
daten oder unter datenschutzbeauftragter@vhv.de
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die �Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezo-
genen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft� verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hier-
bei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des 
von uns zu übernehmenden Risikos. Wir verarbeiten diese personenbezogenen 
Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu 
können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden benötigen wir, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber 
hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versiche-
rungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der VHV Allgemeine Versiche-
rung AG bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kun-
denbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i. V. m. § 27 BDSG. 
Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfah-
ren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu eingesetzten auto-
matisierten Datenverarbeitungsverfahren.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich 
ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein:
� zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
�  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte 

der Unternehmen der VHV-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

�  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen 
zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetz-
licher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts grund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege lun gen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht genannte Zwecke 
verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren. 
3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur 
Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere Kommuni-
kation zu dem betreffenden Vertrag oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht 
widersprechen. 
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese 
mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche Versicherungsprodukte ver-
wenden. Sie können auch dieser Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne 
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.
4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eige-
nes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Ver-
trages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Infor-
mationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 

Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 
unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns einsetzten Auftragnehmer und Dienstleister nebst, 
sofern erforderlich, die Fundstelle ihrer Datenschutzhinweise im Internet, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unterneh-
men unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie unserer Internetseite unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz 
entnehmen. Sofern von Ihnen gewünscht, können wir Ihnen diese Liste auch in 
Schrift form zukommen lassen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Hierzu 
zählen u. a. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Rahmen der 
Geld wäscheprävention und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Im Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundesbank.
5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig 
durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz geregelt 
sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Heraus-
gabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrechte
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Ihren Werbewiderspruch rich-
ten Sie bitte an  service@vhv.de.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht können Sie 
ebenfalls unter der o. g. Adresse geltend machen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Die Landesbeauftragte für 
den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover. 
7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
informa HIS GmbH, Krenzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden zur Unterstützung der 
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprü-
fung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Aus-
tausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb 
des HIS beruht auf den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. 
Art. 6 Abs.1 f) DSGVO, die wir gerne erläutern:
Einmeldung:
An das HIS melden wir � ebenso wie andere Versicherungsunternehmen � erhöhte 
Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnten 
und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder 
im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betref-
fen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemel-
det werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang 
zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als 
gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden wir Fahrzeuge an das HIS, 
wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie im Falle von 
Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn 
wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die 
Einmeldung benachrichtigt. 
Anfragen:
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) 
an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es 
nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sach-
verhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. 
Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungs-
falls relevant sind. 
Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als Folge einer 
HIS-Auskunft) in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über 
Ihren Schadenfall geben müssen. Diese Formen der HIS-Nutzung basieren sowohl 
auf dem berechtigten Interesse des Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbe-
stand der Vertragsdurchführung (Art. 6 Abs.1 b) und f) DSGVO).
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 
In begründeten Fällen können Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage widerspre-
chen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. genannte Adresse.00
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8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme 
eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Anga-
ben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu kön-
nen, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.
Diese Übermittlung basiert sowohl auf dem berechtigten Interesse des Versicherers 
als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurchführung (Art. 6 Abs.1 b) und 
f) DSGVO).
9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung auf Grund unserer 
berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur 
Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
Die von uns angefragten Auskunfteien entnehmen Sie bitte unserer Dienstleister-
liste.
10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Dritt-
land durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-

handen sind. Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie ggf. in unserer Dienstleisterliste. 
Sie können die Informationen auch unter den unter 1. genannten Kontaktinforma-
tionen anfordern.
11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, 
entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündi-
gung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen 
zu zahlenden Versicherungsprämie. 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag gespei-
cherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher fest-
gelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: 
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrages erfolgt nach den jeweiligen Versiche-
rungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung.
In der KFZ-Versicherung gewähren wir im Zuge automatisierter Antragsprüfung bei 
negativen Auskünften (Zahlungsunfähigkeit, Eidesstattliche Versicherung oder 
Insolvenzverfahren = sog. �harte Treffer�) keinen Kaskoversicherungsschutz und in 
der Haftpflichtversicherung nur Versicherungsschutz in Höhe der gesetzlichen Min-
destdeckung.
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Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in den von Ihnen versicherten Lebens-
bereichen wahrnehmen können.

Was ist versichert?

 Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen bedarfsgerechten 
Rechtsschutz im verkehrsrechtlichen Bereich.
 Der Rechtsschutz erstreckt sich auf Leistungsarten. Diese decken die 
wichtigsten Rechtsbereiche ab (z. B. Schadenersatz oder Ordnungs-
widrigkeitenrecht).

Welche Kosten übernehmen wir?
 Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts.
 Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher.
 Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die das Gericht heranzieht.
 Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflichtet sind, diese zu tragen.
 Kosten einer Mediation bis zu 2.000 EUR je Mediation. Für alle in einem
Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen tragen wir jedoch insgesamt nicht 
mehr als 4.000 EUR.
 Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebüh-
ren, die bei Anrufung eines Gerichts erster Instanz entstehen würden.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
� �Soweit keine konkrete Versicherungssumme vereinbart ist, ist die Versiche-

rungssumme unbegrenzt.

Was ist nicht versichert?

  Wir haben eine Wartezeit vereinbart: Versicherungsschutz erhalten Sie nur für 
Streitigkeiten, deren erste Ursache nach Ablauf der Wartezeit eingetreten ist.

  Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen: Versicherungsschutz haben Sie nur, 
wenn die erste Ursache nach Versicherungsbeginn liegt.

  Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der vereinbarten 
Selbstbeteiligung müssen Sie die Kosten eines jeden Versicherungsfalls 
selbst tragen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. Sonst müssten wir 
einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb umfasst der Rechtsschutz 
einige Rechtsangelegenheiten nicht, zum Beispiel:

 Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung eines Grundstücks, das 
bebaut werden soll
 Streitigkeiten um Urheber-, Patent- oder Markenrechte
 Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Finanzierung von 
Kapitalanlagen
 Streitigkeiten um Spiel- oder Wettverträge oder um Gewinnzusagen.

PRODUKT: 
VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ

UNTERNEHMEN:  
NEUE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT 
AKTIENGESELLSCHAFT
IN KOOPERATION MIT VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
SITZ BEIDER UNTERNEHMEN: DEUTSCHLAND

VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ
INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.  
Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versiche-
rungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.
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Risikoträger:
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Augustaanlage 25 / 68165 Mannheim
nrv-rechtsschutz.de

In Kooperation mit:
VHV Versicherungen
30138 Hannover
vhv.de

Welche Verpflichtungen habe ich?

-  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Dies betrifft auch die Fragen nach
früheren Rechtsschutzverträgen und Versicherungsfällen.

-  Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen.
-  Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren.
-  Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist.
-  Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie möglich gehalten werden. Hierzu sollten

Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

Wann und wie bezahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von 
Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbei-
trag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch 
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen.

Wo bin ich versichert?

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den 
Kanarischen Inseln und auf Madeira gesetzlich zuständig ist und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, 
wenn ein versicherter Rechtsbereich (z. B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte beschränkt ist.
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie darüber hinaus auch weltweiten Versicherungsschutz im Verkehrs- und im privaten Bereich.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres 
kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).
Es sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und für diese besteht Versicherungsschutz: 
Dann können Sie oder wir den Versicherungsvertrag vorzeitig kündigen.
Sie können auch kündigen, wenn wir für einen eingetretenen Versicherungsfall die Leistungspflicht bejaht haben, wenn wir den 
Versicherungsschutz unberechtigt ablehnen oder den Beitrag erhöhen.
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ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

1  IDENTITÄT DES VERSICHERERS

Ihr Vertragspartner ist die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesell-
schaft, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim. Sie hat die Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft. Sitz und Registergericht sind in Mannheim (HRB 179).

2  ANSPRECHPARTNER IM AUSLAND

Entfällt.

3  LADUNGSFÄHIGE ANSCHRIFT DES VERSICHERERS

Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Sitz und Registergericht:              Mannheim HRB 179
Vorsitzender des Aufsichtsrats:     Peter Meier
Vorstand: Ralf Beißer (Sprecher), Michael Diener
Anschrift: Augustaanlage 25, 68165 Mannheim,
Telefon: 0621/42040,
Telefax: 0621/4204650

4  HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES VERSICHERERS

Gegenstand der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb einer Rechtsschutzversicherung.

5  ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINEM SICHERUNGSFONDS

Entfällt.

6  WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

a) Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen sind den Ihnen
ausgehändigten Unterlagen beigefügt.

b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung der Leistung
des Versicherers finden Sie in dem beigefügten Versicherungsschein sowie in
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Vereinbarungen und
Klauseln.

7  GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG

Den gesamten zu entrichtenden Beitrag für Ihren Rechtsschutzvertrag können Sie
dem beigefügten Versicherungsschein entnehmen. Falls Sie zusätzliche Leistungen
(Zusatzversicherungen) eingeschlossen haben, finden Sie an dieser Stelle auch die
Aufteilung des Beitrags auf Haupt- und Zusatzversicherungen.

8  ZUSÄTZLICHE KOSTEN

Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versicherung werden
von uns keine weiteren planmäßigen Gebühren oder Kosten erhoben. Falls aus
 besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand
verursacht wird, können wir die in solchen Fällen durchschnittlich entstehenden
Kosten als pauschalen Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt
beispielsweise bei Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften des Ver -
sicherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen, 
Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im Lastschriftverfahren, Durchführung von
Vertragsänderungen.

9  EINZELHEITEN HINSICHTLICH ZAHLUNG UND ERFÜLLUNG

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zah -
lungsweise der Beiträge können Sie dem beigefügten Versicherungsschein sowie
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen und
Klauseln entnehmen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags können
wir – solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Ist der
erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht
zur Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht
zahlen, können Sie den Ver sicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fälligkeit des Bei-
trags können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

10  BEFRISTUNG DER GÜLTIGKEITSDAUER DIESER INFORMATIONEN

Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind für den Zeit-
raum von 6 Wochen gültig, sofern der gewählte Tarif nicht früher für den Verkauf
geschlossen werden muss.

11  KAPITALANLAGERISIKO

Entfällt.

12  ANGABEN ÜBER DAS ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS /
VERSICHERUNGSSCHUTZES

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen worden ist, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in dem beigefügten Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren
Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags angenommen haben bzw. wenn
wir Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist der erste Beitrag
bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung
verpflichtet (vgl. Punkt 9).Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss eines
Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahme-
frist beginnt mit dem Tag der Antragstellung. Haben wir Ihnen einen  Antrag auf
 Abschluss eines Versicherungsvertrags unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an
diesen Antrag gebunden.

13  WIDERRUFSRECHT

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt,
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Ver-
bindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Augustaanlage 25
68165 Mannheim
E-Mail: info@nrv-rechtsschutz.de
Telefax: 0621 4204-180
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WIDERRUFSFOLGEN

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
der Beiträge (Prämien im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes), wenn Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es
sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 des im Versicherungsschein ausge-
wiesenen Jahresbeitrags pro Tag.
Bei vereinbartem Halbjahresbeitrag handelt es sich um einen Betrag von
1/180 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.
Bei vereinbartem Vierteljahresbeitrag handelt es sich um einen Betrag von
1/90 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.
Bei vereinbartem Monatsbeitrag handelt es sich um einen Betrag von 1/30
des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B.
Zinsen) herauszugeben sind.

BESONDERE HINWEISE

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr
 ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht
nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

14  LAUFZEIT DES VERTRAGS

Den vereinbarten Versicherungsbeginn finden Sie im beigefügten Versicherungs-
schein. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der Versicherung angegeben.

15  BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist im Versicherungsschein angegeben.
Nähere Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen finden Sie in den
beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Vereinbarungen
und Klauseln.

16  ABWEICHENDES RECHT BEI VERTRAGSANBAHNUNG

Entfällt.

17  VERTRAGSKLAUSELN ÜBER DAS AUF IHREN VERTRAG ANWENDBARE
RECHT UND ÜBER DAS ZUSTÄNDIGE GERICHT

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
 Informationen über das zuständige Gericht finden Sie in den beigefügten Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen.

18  SPRACHE DER VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN, DER KOMMUNIKATION
UND DIESER INFORMATION

Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das bedeutet, dass 
alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die Versicherungsbedingungen, diese In-
formation und die übrigen Verbraucherinformationen und auch die Kommunikation
während der Laufzeit Ihres Vertrags in deutscher Sprache verfasst sind bzw. erfolgt.

19  AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE- UND RECHTSBEHELF VERFAHREN

Unser Unternehmen nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle „Ombudsmann für Versicherungen“ teil. Als Verbraucher können Sie
damit auf Grundlage der Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns
(VomVO) das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch
nehmen.

Den Ombudsmann für Versicherungen erreichen Sie wie folgt:
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei)

Falls Ihr Telefondienstanbieter oder der Netzvertrag keine Verbindung zu 0800er-
Nummern ermöglicht oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen, erreichen Sie den
Ombudsmann kostenpflichtig unter +49 30 206058-99.

Oder im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
(Unter dieser Internetadresse finden Sie auch einen Auszug der VomVO)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei)
Post: Versicherungsombudsmann e. V.
Leipziger Str. 121
10117 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen Streitschlichtungs-
verfahrens unberührt bleibt die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Online-Streitbeilegung nach Art. 14 der EU Verordnung Nr. 524/2013 (ODR-Verord-
nung): Die EU-Kommission stellt eine benutzerfreundliche Plattform zur Online-Bei-
legung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten, die sich aus dem online Verkauf
von Waren oder der online Erbringung von Dienstleistungen ergeben (OS-Plattform),
 bereit. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:
https://webgate.ec.europa.eu/odr.

20  BESCHWERDEMÖGLICHKEIT BEI DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Sie haben die Möglichkeit, sich im Beschwerdefall an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
oder
Postfach 1253
53002 Bonn
zu wenden.

NRV Rechtsschutz
Augustaanlage 25
68165 Mannheim

In Kooperation mit:
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1. Inhalt der Versicherung

§ 1   Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen im verein-
barten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2   Leistungsarten
Der Versicherungsschutz umfasst in Verkehrssachen:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auf
einer Vertragsverletzung beruhen;

b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhält-
nissen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leis-
tungsart a) enthalten ist;

c) Steuer-Rechtsschutz
vor Gerichten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abga-
berechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;

d) Sozialgerichts-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten in
ursächlichem Zusammenhang mit den Folgen eines Verkehrsunfalles (Sozialge-
richts-Rechtsschutz in Verkehrssachen);

e) Verwaltungs-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegen-
heiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten (Verwaltungs-
Rechtsschutz in Verkehrssachen);

f) Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen Vorwurfes eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird
rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätz-
lich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens
getragen hat.
Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf eines Verbrechens in
jedem Fall.
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Aus-
gang des Strafverfahrens an;

g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer verkehrsrechtlichen Ordnungs-
widrigkeit.

h) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
aa) für den Anschluss des Versicherungsnehmers an eine vor einem deutschen

Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger, wenn der Versiche-
rungsnehmer durch eine rechtswidrige und vorsätzlich begangene Tat nach
den in § 395 Abs. (1) 1. bis 4. der Strafprozessordnung näher aufgeführten
Strafbestimmungen verletzt oder betroffen ist,

     bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Strafprozessrecht als
Verletzten- oder Zeugenbeistand für den Versicherungsnehmer gemäß § 406
g Strafprozessordnung, wenn dieser durch eine der unter aa) fallenden Taten
verletzt ist,

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers in
nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des sogenannten
Täter-Opfer-Ausgleichs vor einem deutschen Strafgericht im Zusammenhang
mit einer unter aa) fallenden Tat,

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers vor
deutschen Gerichten und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren
wegen Ansprüchen nach dem Opferentschädigungsgesetz, soweit er durch
eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist.

§ 3   Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung
oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische
Behandlung zurückzuführen sind;

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer
Vertragsverletzung beruhen;

b) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das
für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das
Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden
soll;

c) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder
Parkverstoßes;

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-Versicherungsver-
trags untereinander, mitversicherter Personen untereinan der und mitversicher-
ter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) nichtehelicher Lebenspartner untereinander in ursächlichem Zusammenhang
mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Versicherungs -
falls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder übergegangen
sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten
Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten
anderer Personen,

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis e) ein ursächlicher Zusammenhang mit einer
vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein
solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur
Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat.
Dies gilt insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer diese Tat gestanden hat.

§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten
oder wegen Mutwilligkeit – Stichentscheid –
(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffassung nach

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis e) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt
dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berech-
tigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis
zum angestrebten Erfolg steht.

 Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich unter
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt der
Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn
tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers
veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum
angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Ent-
scheidung (Stichentscheid) ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offen-
bar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem
Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann.
Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer
ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 4  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz, zeitliche
 Ausschlüsse
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Versicherungsfalls

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis an,
das dem Anspruch zugrunde liegt;

b) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsneh-
mer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften begangen hat oder begangen haben soll.

  Die Voraussetzungen nach a) und b) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für die Leis-
tungsarten nach § 2 b) bis e) besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf
von zwei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). Für den Versicherungs-
schutz nach § 2b) gilt dies nur soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen aufgrund eines Kauf oder Leasingvertrags über ein fabrikneues
oder gebrauchtes (bis 4 Monate nach Erstzulassung) Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Versicherungsfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maß-
geblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Versiche-
rungsfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Ver -
sicherungsfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des
Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung ein-
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     getreten oder, soweit sich der Versicherungsfall über einen Zeitraum erstreckt,
beendet ist.

(3)  In folgenden Fällen besteht kein Versicherungsschutz:
     a) Der Versicherungsfall liegt zwar nach Beginn des Versicherungsschutzes. Die-

sem ging jedoch voraus, dass der Versicherungsnehmer vor Versicherungs -
beginn

     – einen Antrag bei einer Behörde gestellt hat oder
     – einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag gestellt

hat.
     Zu seinen Gunsten bleiben Anträge unberücksichtigt, die länger als ein Jahr

vor Beginn des Versicherungsschutzes gestellt oder ausgeübt wurden.
     b) Der Anspruch auf Rechtsschutz wird erstmals später als drei Jahre nach Been-

digung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung geltend gemacht.

(4)  im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) besteht kein Rechtsschutz, wenn die
tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrun-
de liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein
bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen.

(5)  Der Versicherungsnehmer beruft sich auf die Ausübung eines Rechts (z.B. Widerruf)
und als Voraussetzung hierfür auf die Mangelhaftigkeit, Rechtswidrigkeit oder die
Nichtbekanntgabe einer Belehrung oder Pflichtangabe. Diese Belehrung oder
Pflichtangabe wurde ihm vor Beginn des Versicherungsschutzes gegeben oder hätte
ihm gegeben werden müssen.

(6)  Neben dem speziellen Sachverhalt, für die nach Abs. 5 kein Versicherungsschutz
besteht, besteht allgemein kein Versicherungsschutz in den folgenden Fällen:

     a) Dem Versicherungsnehmer wird ein Vertrag gekündigt, weil er sich vertragswidrig
verhalten hat oder haben soll. Dieses angebliche oder tatsächliche vertragswidrige
Verhalten datiert vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. Die Vertragswidrig-
keit seines Verhaltens oder zumindest der Vorwurf des vertragswidrigen Verhal-
tens war ihm bei Abschluss des Rechtsschutzversicherungsvertrages bekannt;

     b) Gegen den Versicherungsnehmer werden Zahlungsansprüche erhoben. Die
geforderten Zahlungen waren – angeblich oder tatsächlich – bereits vor dem
Beginn des Versicherungsschutzes fällig. Die Nichtzahlung trotz Fälligkeit, zumin-
dest der Vorwurf der Nichtzahlung trotz Fälligkeit, war dem Versicherungsnehmer
bei Abschluss des Rechtsschutzversicherungsvertrages bekannt.

§ 4 a  Versichererwechsel
(1)  Damit der Versicherungsnehmer bei einem Versichererwechsel möglichst keine

Nachteile hat, hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer gegenüber Versiche-
rungsschutz in folgenden Fällen (dies gilt abweichend von den Regelungen in § 4
Absätze 3, 4, 5 und 6):

     a) Der Versicherungsfall ist in der Vertragslaufzeit des Versicherers eingetreten.
Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn

     – ein Fall von § 4 Abs. 3 a) vorliegt, also der Antrag in der Vertragslaufzeit des
Vorversicherers datiert;

     – die Belehrung oder Pflichtangabe nach § 4 Abs. 5 dem Versicherungsnehmer
während der Vertragslaufzeit des Vorversicherers gegeben wurde oder hätte
gegeben werden müssen;

     – das vertragswidrige Verhalten nach § 4 Abs. 6 a) während der Vertragslaufzeit
des Vorversicherers stattgefunden hat oder haben soll;

·     – die Fälligkeit der Zahlung nach § 4 Abs. 6 b) während der Vertragslaufzeit des
Vorversicherers datiert oder datieren soll.

     b) Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der
Anspruch wird aber erstmals später als drei Jahre nach Beendigung der Vorver-
sicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein.

     c) Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten, § 4 Abs. 4 a), fällt
in die  Vertragslaufzeit des Versicherers, die Grundlagen für die Steuer- oder
Abgabenfestsetzung gegenüber dem Versicherungsnehmer sind aber in der
Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.

     d) Der Vorversicherer und der Versicherer haben unterschiedliche Regelungen zur
Bestimmung des Versicherungsfalls: Der Versicherungsfall ist nach den Bedin-
gungen des Vorversicherers nach Beendigung seines Vertrages eingetreten.
Nach den Bedingungen des Versicherers ist der Versicherungsfall in der
 Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.

(2)  Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in all diesen Fällen, dass
     – der Versicherungsnehmer bei seiner vorherigen Versicherung gegen dieses

 Risiko versichert war,
     – die vorherige Versicherung nicht vom Versicherer gekündigt wurde,
     – der Versicherungsnehmer beim Versicherer zum Zeitpunkt der Inanspruchnah-

me gegen dieses Risiko versichert ist und
     – der Wechsel zum Versicherer lückenlos erfolgt ist.
     In diesen Fällen besteht Versicherungsschutz in genau dem Umfang, der beim Vor-

versicherer versichert war; höchstens jedoch im Umfang des bestehenden Ver -
sicherungsvertrages.

§ 5  Leistungsumfang
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtlichen Interes-

senwahrnehmung und trägt
     a) bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland die Vergütung eines für den Ver -

sicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Ver-
gütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes.
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen
Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen,
trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis e) in der I. Instanz
weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetz lichen Vergütung eines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten
führt. Der Versicherer trägt in den Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz Anwendung findet für die Erteilung eines mündlichen oder schrift-
lichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebüh-
renpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, folgende Gebühren: 

          aa) in Angelegenheiten, in denen bei der anwaltlichen Vertretung die Gebüh-
ren nach dem Gegenstandswert berechnet werden, die angemessene
Vergütung bis zur Höhe einer 1,0 Gebühr, höchstens jedoch 250 EUR, 

          bb) in allen anderen Fällen die angemessene Vergütung, höchstens jedoch
250 EUR, 

          cc) für eine Erstberatung höchstens 190 EUR;
     b) bei Eintritt eines Versicherungsfalls im Ausland die Vergütung eines für den Ver-

sicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen auslän-
dischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im Falle der Beauf-
tragung eines ausländischen Rechtsanwaltes durch den Versicherungsnehmer
trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung, in Ermangelung einer solchen,
die übliche Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen aus-
ländischen Rechtsanwaltes; im Falle der Beauftragung eines im Inland zugelas-
senen Rechtsanwaltes trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der
gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort
der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer
mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein auslän-
discher Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer
weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers
ansässigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt
führt. Ist der Versicherungsfall durch einen Kraftfahrtunfall im europäischen Aus-
land eingetreten und zunächst eine Regulierung vor dem Regulierungsbeauf-
tragten bzw. vor der Einigungsstelle im Inland ergebnislos geblieben, so dass
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer im Rah-
men der gesetzlichen Gebühren die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den
Verkehr mit dem ausländischen Rechts anwalt führt;

     c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des
Gerichtsvollziehers;

  d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der
Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes
erster Instanz entstehen;

     e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädi-
gung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde heran-
gezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;

     f) die übliche Vergütung
          aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer

rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in Fällen der
               – Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeiten-

verfahren;
               – Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturver-

trägen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern;
          bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltendma-

chung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen
Beschädigung eines Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

     g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden
bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden
Sätze übernommen;

     h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen ent-
standenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist.

     i) soweit Kosten für Sachverständige seitens des Versicherers übernommen werden,
gilt dies bis zu einem Betrag von höchstens 155.000 EUR je Versicherungsfall.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tra-
genden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung ver-
pflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.
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     b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten – werden
diesem in EURO zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten
vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht
     a) Kosten, die der Versicherte ohne Rechtspflicht übernommen hat;
     b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstan-

den sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer ange-
strebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass
eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

     c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall
nach § 4;

         aa) die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen im Wege der außergerichtlichen Mediation nach 
§ 5 a) erledigt wurde;

         bb) die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen im Wege der außergerichtlichen Mediation nicht
erledigt werden konnte und der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der
Kostendeckungsanfrage in dem davor liegenden versicherten Zeitraum
von drei Jahren keine Kostendeckungsanfrage beim Versicherer getätigt
hat. Versicherte Zeiträume bei anderen Rechtsschutzversicherern werden
hierbei nicht angerechnet;

     d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungs-
maßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

     e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf
Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

     f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geld-
strafe oder -buße unter 250 EUR;

     g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechts-
schutz-Versicherungsvertrag nicht bestünde.

     h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forderungen, die
selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den nicht versicherten Teil von
Schadensfällen entfallen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Versicherungsfall höchstens die vereinbarte Ver-
sicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte
Personen aufgrund desselben Versicherungsfalls werden hierbei zusammenge-
rechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die
zeitlich und ursächlich zusammenhängen.
Die Höchstleistung des Versicherers für alle in einem Kalenderjahr eintretenden
Rechtsschutzfälle kann im Versicherungsvertrag auf die Versicherungssumme
oder deren Vielfaches begrenzt werden.

(5) Der Versicherer sorgt für
     a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Ver-

sicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und
trägt die dabei anfallenden Kosten;

     b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu einem Betrag in Höhe von
300.000 EUR für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versiche-
rungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
     a) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2c) für Angehörige der steuerbera-

tenden Berufe;
     b) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts-

und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 5 a  Einbeziehung des außergerichtlichen Mediationsverfahrens
(1)  Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbeilegung,

bei dem die Parteien mithilfe der Moderation eines neutralen Dritten, des Media-
tors, eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbeiten. Der Versicherer ver-
mittelt dem Versicherungsnehmer einen Mediator zur Durchführung des Media -
tionsverfahrens in Deutschland und trägt dessen Kosten im Rahmen von Absatz 3.

(2)  Der Rechtsschutz für Mediation erstreckt sich auf alle versicherten Leistungsarten.
(3)  Der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden Anteil an

den Kosten des vom Versicherer vermittelten Mediators. Sind am Mediationsver-
fahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer die
Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

(4)  Für die Tätigkeit des Mediators ist der Versicherer nicht verantwortlich. Soweit
vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1, 3, 4, 7 bis 13.

§ 6  Örtlicher Geltungsbereich
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa,

den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren
oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich
gesetzlich zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren
eingeleitet werden würde.

(2) Weltweit besteht Versicherungsschutz für den Verkehrsbereich mit Ausnahme für
den Staat, dessen Staatsangehörigkeit die versicherte Person besitzt oder in dem

sie einen Wohnsitz hat. In Abänderung von § 5 Abs. 1 b trägt der Versicherer bei
Eintritt eines Versicherungs falls die Kosten bis zur 2-fachen Höhe der Gebühren
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).

(3) Der Rechtsschutz nach Abs. 1 und 2 bezieht sich auf alle Leistungsarten, soweit
diese nicht nach § 2 auf Deutschland beschränkt sind.

2.  Versicherungsverhältnis

§ 7  Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch
Zahlung des Beitrags und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten
Zeitpunkt. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versicherungsschei-
nes beginnen, bedarf es einer Zusage des Versicherers oder der hierzu bevollmäch-
tigten Personen (vorläufige Deckung). Die Aushändigung der zur behördlichen Zulas-
sung notwendigen Versicherungsbestätigung gilt als Zusage einer vorläufigen
Deckung auch für Fahrten mit ungestempeltem Kennzeichen, die im Zusammenhang
mit dem Zulassungsverfahren stehen, insbesondere Fahrten zur Abstempelung des
Kennzeichens und Rückfahrten nach Entfernung des Stempels. 
Die vorläufige Deckung endet mit der Einlösung des Versicherungsscheines. Die vorläufige
Deckung tritt rückwirkend außer Kraft, wenn der Versicherungsschein nicht innerhalb von
2 Wochen eingelöst wird und der Versicherungsnehmer die Verspätung zu vertreten hat.

§ 8  Vertragsdauer, Kündigung
Der Versicherungsvertrag kann für die Dauer eines Jahres oder für einen kürzeren
Zeitraum abgeschlossen werden. Versicherungsjahr ist, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, das Kalenderjahr. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer 1 Jahr, so verlän-
gert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens einen Monat vor
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Vertragsdauer nur
deshalb weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn der nächsten Versicherungspe-
riode ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin vereinbart worden ist.
Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalls in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung der Versicherer gemäß G.2.3 und G.3.3 der Allgemeinen Bedingungen für die
Kraftfahrtversicherung (AKB) gekündigt, so endet der Rechtsschutzvertrag zum glei-
chen Zeitpunkt. Die Abrechnung erfolgt nach G.6 AKB.

§ 9  Gesetzliche Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-

berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu
dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht.

§ 10  Rechtsstellung mitversicherter Personen
Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimm-
ten Umfang für die in § 16 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Per-
sonen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Perso-
nen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer
mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.
Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden
Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen,
wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher Lebenspartner Rechts-
schutz verlangt.

§ 11  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
(1)  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die

Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

3.  Versicherungsfall

§ 12  Verhalten nach Eintritt eines Versicherungsfalls
(1)  Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers nach

Eintritt eines Versicherungsfalls erforderlich, hat er
     a) dem Versicherer den Versicherungsfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder

telefonisch – anzuzeigen;
     b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände

des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

     c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
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        aa) kostenauslösende Maßnahmen nach Möglichkeit mit dem Versicherer
abzustimmen, soweit dies für den Versicherungsnehmer zumutbar ist;

        bb) bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung
und Minderung des Schadens zu sorgen, siehe § 82 VVG. Dies bedeutet,
dass die Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich gehalten werden
sollen. Von mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungs-
nehmer die kostengünstigste zu wählen, indem er z. B.:

              – nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünstiger mit
einem Prozess erreicht werden kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen
oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Er-
weiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),

              – auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Situation
nicht oder noch nicht notwendig sind,

              – vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfah-
rens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den beab-
sichtigten Rechtsstreit haben kann,

              – vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und die etwa
nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen Ansprüche bis zur
Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprüche zurückstellt,

              – in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von
Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem
Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch
vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst.

     Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen des Ver-
sicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt entsprechend der
Weisung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Versicherungsfall bestehenden
Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahr-
nehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des
Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Ein-
leitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem
Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5
Abs. 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus, 

     a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
     b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versi-

cherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.
(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt

hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsnehmers beauf -
tragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verant -
wortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat
     a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt voll-

ständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwen-
digen Unterlagen zu beschaffen;

     b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu
geben.

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

     Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

     Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahr-
lässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

     Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7) entfallen
(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständ-

nis des Versicherers abgetreten werden.
(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten,

die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die
für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen
die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstat-
tete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit

nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 13  Zuständiges Gericht/Anzuwendendes Recht
(1) Klage gegen den Versicherer 
     Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seine für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klage gegen den Versicherungsnehmer 
     Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem

Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,  den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der  Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
     Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit für die Klage aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
oder den Versicherungsnehmern nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4.  Form des Versicherungsschutzes

§ 16  Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft

als Eigentümer, Halter oder Besitzer des im Versicherungsschein bezeichneten
Motorfahrzeugs zu Lande sowie als Fahrer fremder Fahrzeuge – letzterenfalls mit
Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte
Fahrer oder berechtigte Insassen des versicherten Fahrzeugs.

(2) Der Versicherungsschutz in Verkehrssachen umfasst nach § 2:
     a) Schadenersatz-Rechtsschutz                        § 2 a),
     b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  § 2 b),
     c) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten                § 2 c),
     d) Sozialgerichts-Rechtsschutz                          § 2 d),
     e) Verwaltungs-Rechtsschutz                            § 2 e),
     f) Straf-Rechtsschutz                                       § 2 f),
     g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz              § 2 g),
     h) Opfer-Rechtsschutz                                      § 2 h).
(3) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, seinen ehelichen/

eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner
und die minderjährigen Kinder in ihrer Eigenschaft als 

     a) Eigentümer, Halter oder Fahrer von auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Kleinkrafträdern, Fahrrädern
mit Hilfsmotor und Leichtkrafträdern,

     b) Fahrer der unter a) genannten Fahrzeuge, die weder ihnen gehören noch auf
sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen sind,

     c) Fahrgast,
     d) Fußgänger und
     e) Radfahrer.
(4) Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalls die vorgeschriebene Fahrerlaub-

nis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zuge-
lassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen
diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenige ver sicherte Person, die
von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatte. Bei
grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person
nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Per-
son oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(5) Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg,
erlischt der Vertrag. Dem Versicherer gebührt nur der auf die Zeit des Versiche-
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rungsschutzes entfallende anteilige Beitrag. Wird innerhalb 1 Monats nach Been-
digung des Vertrags wegen Wagniswegfalls ein Ersatzfahrzeug mit identischem
Vertragsinhalt bei der VHV versichert, besteht der vereinbarte Versicherungs-
schutz ununterbrochen fort.

(6)  Wird das versicherte Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr gezogen (Außer-
betriebsetzung im Sinne des Straßenverkehrsrechts), wird für diese Zeit kein Ver-
sicherungsschutz gewährt. Der Versicherungsschutz wird auch unterbrochen,
wenn die Zulassungsbehörde dem Versicherer gemäß § 25 Abs. 1 FZV die
Außerbetriebsetzung mitteilt, es sei denn, der Versicherungsnehmer verlangt die
uneingeschränkte Fortführung des Versicherungsschutzes.

(7)  Wird das Fahrzeug zum Verkehr wieder angemeldet (Ende der Außerbetriebset-
zung im Sinne des Straßenverkehrsrechts), lebt der Versicherungsschutz unein-
geschränkt wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung ist dem Versicherer
unverzüglich anzuzeigen.

(8)  Wird nach Unterbrechung des Versicherungsschutzes das Ende der Außerbetrieb-
setzung dem Versicherer nicht innerhalb eines Jahres seit der behördlichen Abmel-
dung angezeigt und hat sich der Versicherer innerhalb dieser Frist dem Versiche-
rungsnehmer oder einem anderen Versicherer gegenüber nicht auf das Fortbe-
stehen des Vertrags berufen, endet der Vertrag mit Ablauf dieser Frist, ohne dass
es einer Kündigung bedarf. Das gleiche gilt, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb
eines Jahres seit der Außerbetriebsetzung wieder zum Verkehr angemeldet wird.

(9)  Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird Versi-
cherungsschutz während des – in der zur behördlichen Zulassung notwendigen
Versicherungsbestätigung und auf dem amtlichen Kennzeichen – dokumentier-
ten Zeitraumes (Saison) gewährt.

(10) Besteht der Versicherungsvertrag für einen Pkw, ein Kraftrad oder ein Camping-
fahrzeug (Wohnmobil), erstreckt sich der Versicherungsschutz auch während der
Außerbetriebsetzung und des beitragsfreien Zeitraumes bei Saisonkennzeichen
(H.1.4 und H.2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung) auf
die Eigenschaft des Versicherungsnehmers und des mitversicherten Lebenspart-
ners als Mieter eines Selbstfahrer-Vermietfahrzeugs im Ausland für eine vor -
übergehende Auslandsurlaubsreise, höchstens aber für die Dauer eines Monates
ab dem Zeitpunkt der Anmietung. Ausland im Sinne dieser Bestimmung ist der
örtliche Geltungsbereich nach § 6 ARB mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland.

Hinweise und Informationen

Beitrag

Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

Fälligkeit / Verzug
Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig. Folgebeiträge werden zum jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig.
Der Versicherungsnehmer gerät in Verzug, wenn er es zu vertreten hat, dass der Bei-
trag nicht unverzüglich nach Fälligkeit gezahlt wird bzw. dem Versicherungsunter-
nehmen bei vereinbartem Lastschriftverfahren eine Abbuchung ermöglicht wird. Bei
einem Verzug ist das Versicherungsunternehmen berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit bei Verzug mit erstem Beitrag
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig, son-
dern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt.
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde.

Rücktrittsrecht bei Verzug mit dem ersten Beitrag
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.

Leistungsfreiheit bei Verzug mit Folgebeitrag
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei
Wochen betragen muss.
Die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten müssen im Einzelnen
beziffert sein.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherer mit der Zahlungsaufforderung auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn er mit der Zahlungsaufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.
Die Wirkungen der Kündigung fallen weg, wenn der Versicherungsnehmer die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Kündigung nachholt.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz für jeden zwischenzeitlich eingetretenen
Versicherungsfall.

Verzug beim SEPA-Lastschriftmandat
Ist vereinbart, dass das Versicherungsunternehmen die jeweils fälligen Beiträge im
Lastschriftverfahren einziehen soll und kann ein Beitrag aus Gründen, die der Ver-
sicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden, gerät der
Versicherungsnehmer in Verzug. Das Gleiche gilt, wenn einer berechtigten Einzie-
hung von dem Kontoinhaber widersprochen wird.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

Mehrzahl von Verträgen
Bestehen mehrere Versicherungsverträge, so ist jeder Vertrag im Hinblick auf Ver-
zugsfolgen gesondert zu betrachten.

Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
Das Versicherungsunternehmen gewährt den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass der Antragsteller/Versicherungsnehmer alle für die Übernahme des Ver-
sicherungsschutzes bedeutsamen Umstände angezeigt hat und die im Versiche-
rungsantrag gestellten Fragen schriftlich wahrheitsgemäß und vollständig beantwor-
tet hat (vorvertragliche Anzeigepflicht). Soll eine andere Person versichert werden, so
ist auch diese für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige risikoerheblicher
Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.
Treten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung
haben, nach Unterzeichnung des Antrages und vor Zugang des Versicherungsscheins
ein oder ändern sich die bei Antragstellung angegebenen Umstände, sind der Versi-
cherungsnehmer und/oder die zu versichernde Person gleichfalls verpflichtet, dies
dem Versicherungsunternehmen anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu den Gefahrum-
ständen oder das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrumstände können das Ver-
sicherungsunternehmen berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.
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Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft 
AG* und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG*
Augustaanlage 25
68165 Mannheim
Telefon: +49 621 4204-280
E-Mail-Adresse: nrv@nrv-rechtsschutz.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. 
Adresse oder unter:
datenschutz@nrv-rechtsschutz.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Un-
ternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für 
die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Inter-
net unter 
https://nrv-rechtsschutz.de/hinweise/umgang-mit-kundendaten/ 
abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertra-
ges. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das von 
uns zu übernehmende Risiko einschätzen und bestimmen zu kön-
nen. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benöti-
gen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist. Der Abschluss bzw. die 
Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifi-
schen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller bei einem 
Unternehmen der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft 
AG* bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der ge-
samten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Aus- 
kunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen 
wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundla-
ge von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 

andere Produkte der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesell-
schaft AG* und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

-  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun-
gen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor 
informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erfor-
derlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rück-
versicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über 
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe, Datenverarbei-
tung durch Kooperationspartner:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe und unserer Kooperationspartner nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter- 
nehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ih-
nen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe oder 
Kooperationspartner besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen 
Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenser-
vice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso 
oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe oder durch einen Kooperationspartner verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die 
an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht (Dienstleisterliste) im Anhang 
sowie in der jeweils aktuellen Version unserer Dienstleisterliste auf 
unserer Internetseite unter https://nrv-rechtsschutz.de/hinweise/
umgang-mit-kundendaten/ entnehmen. 

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wei-
tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis 
zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Da-
ten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem 
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
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Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Her-
ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturier- 
ten,  gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o.g. 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehör-
de zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations- 
freiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobe-
urteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungs-
missbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezoge-
ner Daten mit dem HIS erforderlich. Eine detaillierte Beschreibung 
des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-HIS.de.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit den von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherern erfolgen. Erfahren wir im 
Nachhinein, dass Sie bei einem Versicherer rechtsschutzversichert 
waren, den Sie im Antrag nicht benannt haben, kann ein Austausch 
von personenbezogenen Daten auch mit diesem Versicherer er- 
folgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir bei Auskunfteien (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, 
First Debit) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zah-
lungsverhaltens ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über 
das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern 
können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

* Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG ist ein Unter-
nehmen der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe im Sinne des § 7 
Nr. 13 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Ostendstraße 100,  
90334 Nürnberg (www.nuernberger.de).
Kooperationspartner der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesell-
schaft AG:
» VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover
» Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66,

68165 Mannheim

Zur Unternehmensgruppe der Neue Rechtsschutz-Versicherungs-
gesellschaft AG gehören:
— JURCALL GmbH, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim
— JURCASH GmbH, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim 
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INNOVATIONEN SERIENMÄSSIG

Egal ob effizienter Kleinwagen mit klassischer Antriebstechnik oder 
hochmodernes Elektro- oder Hybridfahrzeug mit innovativem Fahrer-
assistenzsystem: Ein Auto garantiert Ihre Mobilität. Um diese Mobilität 
sicher genießen zu können, brauchen Sie eine starke Kfz-Versicherung: 
Umfassend. Zuverlässig. Günstig. 

VHV KLASSIK-GARANT bietet Schutz auch für neue Technik und lässt sich 
ganz nach Ihren Wünschen um viele zusätzliche Leistungen erweitern. 
Wie gut eine Versicherung wirklich ist, zeigt sich meist erst im Schaden-
fall: Hier können Sie sich rund um die Uhr auf unseren Schadenservice 
verlassen. Im Rahmen unseres Schadenservice PLUS schleppen wir Ihr 
Fahrzeug zur Werkstatt und stellen Ihnen für die Dauer der Reparatur 
ein Auto zur Verfügung. Damit sichern Sie sich eine „Rundum-sorglos-
Versicherung“, die dank kostenfreier Leistungs-Update-Garantie auch 
morgen noch zu den besten am Markt gehören wird. 

Kein Wunder, dass KLASSIK-GARANT nicht nur in Vergleichstests Spitzen-
plätze belegt, sondern auch von unabhängigen Vermittlern favorisiert wird.

Welche Leistungen erhalten Sie? 
• Wir regulieren Ihren Haftpflichtschaden und wehren dabei unberechtigte

Ansprüche ab – wenn es sein muss, auch gerichtlich.
• Bei Schäden am eigenen Fahrzeug schützt der Einschluss einer

Voll- oder Teilkaskoversicherung – günstig und mit starken Leistungen.
• Attraktive Zusatzleistungen wie Zusatzpaket EXKLUSIV, Fahrerschutz,

Auslandschutz oder Schutzbrief sind je nach Sicherheitsbedürfnis
integrierbar.

• Unser Schadenservice PLUS sichert Ihnen schnelle Hilfe im Schadenfall.

UNSERE STARKEN LEISTUNGEN:

1 UMFASSENDES PRODUKT
2 INDIVIDUELLE ZUSATZLEISTUNGEN
3 LEISTUNGS-UPDATE-GARANTIE
4 SCHADENSERVICE PLUS
5 GÜNSTIGE BEITRÄGE

IHR VHV PARTNER HILFT IHNEN GERN WEITER.
ODER RUFEN SIE UNS EINFACH AN.
INFOTELEFON: 0511.53 96 88 00

IHRE KFZ-VERSICHERUNG:

Individuelle Zusatzleistungen
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1 UMFASSENDES PRODUKT
Die Kfz-Versicherungen vieler Anbieter ähneln sich. KLASSIK-GARANT 
hebt sich hier als leistungsstarkes Produkt entscheidend ab. Ganz unab-
hängig davon, ob Ihr Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor fährt oder 
ob es sich um einen Elektro- oder Hybridantrieb handelt. Auch ob der 
Fahrer oder moderne Assistenzsysteme das Fahrzeug automatisiert bzw. 
autonom lenken, spielt für uns keine Rolle. Hier ein Blick auf die Details:

Neupreisentschädigung
Wenn ein Fahrzeug gestohlen oder durch einen Totalschaden zerstört wird,
ersetzen wir den kompletten Neupreis, sofern das Fahrzeug nicht älter als
24 Monate und im Erstbesitz ist. Da Neufahrzeuge gerade im ersten Jahr
einen erheblichen Teil ihres Werts verlieren, gibt Ihnen KLASSIK-GARANT
so die Sicherheit, beim Ersatzfahrzeug auf nichts verzichten zu müssen.

Kaufpreisentschädigung
Auch mit einem Gebrauchtfahrzeug sind Sie bei der VHV auf der sicheren
Seite: Bei Totalschaden oder Verlust eines Pkw innerhalb der ersten 24 
Monate nach dem Erwerb erstatten wir im Gegensatz zu den meisten 
anderen Anbietern nicht nur den Wiederbeschaffungswert, sondern den 
Kaufpreis für den Gebrauchten.

Sonderausstattung beitragsfrei mitversichert
Wir bieten eine unbegrenzte Mitversicherung von Sonderausstattungen. 
Bei Teiledieben beliebte Soundsysteme oder fest eingebaute Navigations-
geräte sind so automatisch bis zur Höchstentschädigungsgrenze mitver-
sichert.

Elektro- und Hybridfahrzeuge 
Elektro- und Hybridfahrzeuge liegen im Trend und stellen ganz eigene 
Anforderungen an eine Kfz-Versicherung. Mit VHV KLASSIK-GARANT 
genießen Sie auch hier umfassenden Versicherungsschutz. So ist in der 
Vollkasko der Akku Ihres Fahrzeugs mit einer umfassenden All-Risk-
Deckung versichert. Über die Teilkasko sind die Fahrzeug- und Zubehör-
teile, wie Wallbox, Ladekarte, Ladekabel und das mobile Ladegerät auto-
matisch inklusive. Auch unsere optionalen Schutzbriefleistungen berück-
sichtigen die neuen Herausforderungen und leisten Pannenhilfe, falls 
sich Ihr Akku unerwartet entladen sollte.  

Tierbissschäden
Wir übernehmen die Reparaturkosten nicht nur bei Schäden durch Marder-
bisse, sondern auch durch Tierbisse jeder Art. Dabei werden auch die 
Folgeschäden, etwa am Motor, bis 10.000 Euro ersetzt. Ausgenommen
sind lediglich Schäden im Fahrzeuginnenraum. 

Schutz auch bei grober Fahrlässigkeit
Eine kleine Unachtsamkeit, wenn Sie zum Beispiel durch die Bedienung  
des Navigationsgeräts abgelenkt sind, kann schwere Folgen haben. 
Nicht alle Versicherer gewähren für diesen Fall vollen Versicherungsschutz, 
sondern verweisen auf grobe Fahrlässigkeit. Wir verzichten generell auf 
diesen Einwand und leisten im vollen vertraglich geregelten Umfang. 
Ausgenommen bleibt natürlich das Fahren unter Einfluss von Alkohol oder 
Drogen oder wenn es einem Dieb besonders leicht gemacht wurde.

Eigenschadendeckung
Als einer der wenigen Versicherer leisten wir sogar bei Eigenschäden. Also 
immer dann, wenn ein berechtigter Fahrer mit Ihrem Pkw ein anderes auf 
Sie zugelassenes Fahrzeug (Pkw, Motorrad, Trike oder Quad) außerhalb 
Ihres Grundstücks beschädigt. Ihre Selbstbeteiligung beträgt hier 500 Euro. 

Elementarschäden
Extreme Wetterlagen nehmen zu. Deshalb ist der Versicherungsschutz für 
Sturm-, Hagel- und Überschwemmungsschäden in der Kaskoversicherung 
immer wichtiger. So übernehmen wir die Reparaturkosten, wenn zum 
Beispiel Hagelkörner Ihr Fahrzeug beschädigen. Auch bei von Dächern 
herabstürzenden Schnee- und Eismassen oder bei Erdbeben leisten wir 
bereits aus der Teilkaskoversicherung. Ihr Vorteil: Es erfolgt keine Hoch-
stufung im Schadenfall.



TUNING LEICHT GEMACHT:
MIT DER VHV KLASSIK-GARANT.

2 INDIVIDUELLE ZUSATZLEISTUNGEN
KLASSIK-GARANT bietet Ihnen zuverlässigen Schutz, mit dem Sie ausrei-
chend versorgt sind. Mit unseren optionalen Zusatzleistungen können Sie
diesen Tarif weiter ausbauen. Damit passen Sie KLASSIK-GARANT an Ihr
individuelles Sicherheitsbedürfnis an – und genießen so die Vorzüge eines
maßgeschneiderten Versicherungsschutzes.

Zusatzpaket EXKLUSIV
Mit dem Zusatzpaket EXKLUSIV für maximale Sicherheit bleiben 
keine Wünsche offen. Versichert sind folgende Leistungen:
• Neupreisentschädigung bis 36 Monate nach Erstzulassung bei

Erstbesitz inkl. Überführungskosten bis 1.000 Euro
• Kaufpreisentschädigung bis 36 Monate nach Erwerb
• Folgeschäden nach Tierbiss bis 20.000 Euro
• Erweiterte Eigenschadendeckung auch für Schäden an eigenen Fahr-

zeugen (Pkw, Motorrad, Trike oder Quad) auf dem Grundstück sowie
an eigenen Gebäuden/Sachen (500 Euro Selbstbeteiligung)

• 5 % der Reparaturkosten als Wertminderungspauschale bei Unfall bis
36 Monate nach Erstzulassung (ab Reparaturen über 1.000 Euro)

• Kein Abzug „neu für alt“ auch für Autoradios und Navigationsgeräte
• Austausch von Schlössern auch nach Verlust und Liegenlassen

der Schlüssel (50%ige Kostenübernahme)
• Kurzschluss-Folgeschäden an angrenzenden Aggregaten

(z. B. Lichtmaschine, Batterie, Anlasser) bis 20.000 Euro
• Mitversicherung von Unterschlagung zum Beispiel durch einen

Kaufinteressenten während einer Probefahrt
• Mitversicherung von Schäden am Fahrzeug durch Entwendung nicht

mitversicherten Fahrzeuginhalts (z. B. Laptop, Handy).
Die gestohlenen Sachen selbst werden nicht ersetzt.

Schutzbrief
Die VHV Schutzbriefleistungen bieten Ihnen europaweit rund um die Uhr
schnelle Hilfe und finanziellen Schutz bei Pannen, Unfällen, Diebstahl und
Erkrankungen. Von A wie Arzneimittelversand bis Z wie Zollformalitäten –
was auch passiert: Sie bleiben mobil, auch wenn Sie mit einem Elektro- 
oder Hybridfahrzeug unterwegs sind.  

Verkehrs-Rechtsschutz
Unsere Verkehrs-Rechtsschutzversicherung leistet mit unbegrenzter
Deckungssumme bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro je Rechts-
schutzfall. So können Sie sicher sein, immer zu Ihrem Recht zu kommen.
Dank des integrierten Fußgänger-Rechtsschutzes selbst dann, wenn Sie
gar nicht mit dem Auto unterwegs sind.

Fahrerschutz
Ihre Kfz-Haftpflicht kommt bei einem von Ihnen verschuldeten Unfall für
die Schäden der anderen Beteiligten auf. Doch wer kümmert sich um Sie
als Fahrer – und im schlimmsten Fall um Ihre Hinterbliebenen? Unser
Fahrerschutz. Der sichert den Fahrer so perfekt ab wie die Kfz-Haftpflicht
die Mitfahrer. Jeder berechtigte Fahrer ist bei Personenschäden bis zu
einer Entschädigungsleistung von max. 15 Mio. Euro abgesichert.

Auslandschutz
Andere Länder, andere Sitten: Die Versicherungssummen sind in anderen
Ländern oft niedriger als in Deutschland. Daher kann es sein, dass Sie ein
Unfall teuer zu stehen kommt, auch wenn Sie daran gar nicht schuld sind.
Wenn Sie diesen zusätzlichen Auslandschutz vereinbaren, sichern Sie sich
auch bei Auslandsaufenthalten eine Entschädigung nach deutschem
Recht. Ihre Ansprüche können Sie direkt bei der VHV geltend machen.

GAP-Deckung auch für kreditfinanzierte Pkw
Bei einem Diebstahl oder Totalschaden eines geleasten oder kreditfinan-
zierten Pkw kommt es oft vor, dass die Restforderung über dem Wiederbe-
schaffungswert liegt, der von der Kaskoversicherung oder der Haftpflicht-
versicherung Ihres Unfallgegners ersetzt wird. Die zusätzliche GAP-Deckung 
übernimmt dieses Risiko aus dem Leasing-/Finanzierungsvertrag.

Rabattschutz
Mit dem Rabattschutz verhindern Sie die Rückstufung Ihres Vertrags nach
einem Schaden. Pro Versicherungsjahr behandeln wir einen belastenden
Schaden dann so, als sei er gar nicht passiert. Der Vorteil für Sie: Selbst
nach einem Unfall wird Ihr Vertrag im Folgejahr in die nächstbessere
Schadenfreiheitsklasse gestuft. 

GUT ZU WISSEN
Ob Pkw, Motorrad oder Wohnmobil: Ihr Zweitfahrzeug können Sie bei
uns sofort zum günstigen Zweitwagentarif versichern – selbst dann,
wenn Ihr Erstwagen gar nicht bei uns versichert ist.

Vorteile bieten wir auch, wenn Ihr Kind das erste eigene Auto fährt.
Fragen Sie uns nach unseren attraktiven Einstufungsmöglichkeiten
für Kundenkinder. Wir beraten Sie gern.



5 GÜNSTIGE BEITRÄGE
Gerade bei Versicherungen gilt: Der preiswerteste Tarif ist nicht automa-
tisch der beste. Sondern der mit starken Leistungen zu einem günstigen
Beitrag. Und genau das bietet VHV KLASSIK-GARANT, zum Beispiel durch
hohen Schutz für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, viele starke Details und 
zuverlässigen Service. Umfangreiche Zusatzleistungen und attraktive 
Einstufungsregelungen für Zweitfahrzeuge runden das Angebot ab.

3 LEISTUNGS-UPDATE-GARANTIE
Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter. Damit Sie von unseren
Neuerungen profitieren, bieten wir eine Leistungs-Update-Garantie ohne
Mehrbeitrag. So bleibt Ihre Versicherung immer auf dem neuesten Stand
und Sie erhalten automatisch die verbesserten Leistungen.

4 SCHADENSERVICE PLUS
Ein Schaden am Auto ist ärgerlich und oft mit Unannehmlichkeiten verbun-
den. Uns genügt ein Anruf für die Schadenmeldung und wir setzen sofort 
alle Hebel in Bewegung. Mit unserem kostenlosen Schadenservice PLUS 
schleppen wir auf Wunsch Ihr nicht fahrbereites Auto vom Unfallort ab 
und stellen Ihnen für die Dauer der Reparatur ein Fahrzeug zur Verfügung. 
Anschließend bringen wir Ihr repariertes Fahrzeug gewaschen wieder 
nach Hause zurück. So sind Sie mobil, während Ihr Auto in einer unserer 
DEKRA-geprüften Partnerwerkstätten instand gesetzt wird. Natürlich mit 
Originalersatzteilen und Übernahme einer geltenden Herstellergarantie. 
Und weil doppelt besser hält, gewähren wir zusätzlich auf die Reparatur 
eine Garantie von 6 Jahren.

Lassen Sie einen Steinschlag in einer von uns beauftragten zertifizierten
Partnerwerkstatt reparieren, brauchen Sie keine Selbstbeteiligung zu 
zahlen. Und bei Austausch der Windschutzscheibe (hier wird allerdings die
vereinbarte Selbstbeteiligung berücksichtigt) werden nur Scheiben in 
Herstellerqualität verwendet. 

EINSTEIGEN LEICHT GEMACHT
Der Wechsel einer Autoversicherung ist einfach. Sie haben jedes Jahr
die Möglichkeit, Ihren bestehenden Vertrag einen Monat vor Ablauf zu
kündigen. In der Regel zum Stichtag 30. November. Falls Sie sich ein
neues Fahrzeug anschaffen, können Sie sogar sofort wechseln.

Erhöht Ihre jetzige Versicherung den Beitrag oder ändert die Vertrags-
bedingungen, dürfen Sie innerhalb eines Monats Ihren Vertrag kündi-
gen – und sofort von den starken Leistungen und günstigen Beiträgen
der VHV profitieren. Wichtig für Sie ist, dass Ihnen bei einem Wechsel
Ihre schadenfreien Jahre erhalten bleiben. Wir zeigen Ihnen gerne, 
wie Sie mit uns sparen können.
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KUNDENINFORMATIONSBLATT 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen 
Versicherung. Bitte lesen Sie die untenstehenden Informationen 
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung. 

1. Informationen zum Versicherer

Versicherer und Risikoträger ist die
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, 
Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dietmar Bläsing (Sprecher), Heike Bähner, Dr. Gerrit Böhm, 
Axel-Rainer Hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rainer Isringhaus
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG betreibt folgende Ver-
sicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen, 
Beistandsversicherung, sonstige Schadenversicherung.

Ihr Vertragspartner
Für den oben genannten Versicherer handelt namens und in Vollmacht 
als Assekuradeur die

prokundo GmbH, Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Geschäftsführer: Dietmar Bläsing, Heike Bähner
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 8392

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen der Antrag sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz be-
antragen, zugrunde. 

Beitrag  und Beitragszahlung
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsperio-
de finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im 
Versicherungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche Versicherungssteuer 
enthalten.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsperiode der Beiträge können Sie dem Versicherungsschein 
sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Insbesondere weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten Beitrages – solange die Zahlung noch nicht bewirkt 
ist – vom Vertrag zurücktreten können. Im Falle des Rücktritts erheben 
wir eine Geschäftsgebühr in Höhe von 20 % des Jahresbeitrags ohne 
Versicherungssteuer. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

Wenn Sie die Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kön-
nen Sie den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fällig-
keit des Beitrages können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Produktinformationsblatt, Bedingungen) nicht unbefristet 
gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Änderungen dazu führen, 
dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag

Zustandekommen des Vertrags
Nach der elektronischen Übermittlung Ihres Antrags erhalten Sie den 
Versicherungsschein. Mit dessen Zugang bei Ihnen ist der Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen. Auf eine Frist, während der Sie an Ihren 
Antrag gebunden wären, verzichten wir.

Anzeigen und Willenserklärungen
Die prokundo GmbH handelt namens und in Vollmacht des Versicherers.
Die prokundo GmbH ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzei-
gen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang zu 
nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den dazugehö-
rigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag (z. B. Rücktritt, Kündi-
gung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim Versicherer 
eingegangen, wenn sie bei der prokundo GmbH eingegangen sind.

Die prokundo GmbH ist beauftragt, gegenüber den Versicherungsneh-
mern und den betreuenden Vertriebspartnern die Annahme oder Ab-
lehnung von Anträgen zu erklären.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die 

prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Nummer zu 
richten: 0231 / 60014-575
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-
Adresse zur richten: info@prokundo.de

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Nummer zu 
richten: 0231 / 54 33 – 575
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-
Adresse zur richten: vertragvbs@volkswohl-bund.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil 
der Prämie, die auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dür-
fen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei jährlicher 
Zahlungsperiode um 1/360, halbjährlicher Zahlungsperiode um 1/180, 
bei vierteljährlicher Zahlungsperiode um 1/90 und bei monatlicher Zah-
lungsperiode um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß 
Zahlungsperiode pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus-
zugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.



Widerrufen Sie eine Vertragserklärung im Rahmen eines Ersatzvertrages, 
so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat. 

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im Ver-
sicherungsschein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die einzuhaltenden Fristen
und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich 
sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur Ver-
fügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden wir 
alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Tel.: 0228 4108 - 0; Telefax 0228 4108 - 1550

Der Versicherer ist zudem Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., 
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), einer Schlichtungsstelle im Sinne 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetztes (VSBG), und nimmt an dessen 
Streitbeilegungsverfahren teil. Bei dem Ombudsmann können Sie bei 
Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung 
beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, 
unsere Entscheidung zu überprüfen. 

5. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten 
von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist 
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft 
verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), der europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu 
können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet 
unter www.volkswohl-bund.de abrufen können. Ebenfalls im Internet 
abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der 
Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-

hende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir 
Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln 
aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich 
dafür an:

prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund. Sie können 
uns auch telefonisch unter 0231/ 60014-144 bzw. per E-Mail unter 
info@prokundo.de erreichen.

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Vertrag VBS, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund. Sie können uns auch telefonisch unter 0231/ 5433-
144 bzw. per E-Mail unter vertragvbs@volkswohl-bund.de erreichen.

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen. Genauere Informationen zu 
Ihren Rechten und den rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung 
können Sie unter www.prokundo.de abrufen.

6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS)
Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere 
Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die 
auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren 
Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung 
nicht in Einklang zu bringen ist.
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung von uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. 
Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele-
vant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher 
Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-his.de.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet 
sind, uns die Fragen zur Vorversicherung und Vorschäden vollständig 
und wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen 
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforder-
lich werden.
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3. Vertragsänderung

Kann die prokundo GmbH/der Versicherer nicht zurücktreten oder 
kündigen, weil die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen der prokundo GmbH/des Versicherers Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt die prokundo GmbH/der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht wird die prokundo GmbH/der Versicherer Sie in der 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung der Rechte

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann ihre/seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die prokundo GmbH/
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von der 
prokundo GmbH/dem Versicherer geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen die 
prokundo GmbH/der Versicherer die Umstände angeben, auf die die 
prokundo GmbH/der Versicherer ihre/seine Erklärung stützen. Zur 
Begründung kann die prokundo GmbH/der Versicherer nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann sich auf die Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Die Rechte der prokundo GmbH/des Versicherers zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Damit die prokundo GmbH/der Versicherer Ihren Versicherungsantrag 
ordnungsgemäß prüfen kann, ist es notwendig, dass Sie die im An-
tragsprozess gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur gerin-
ge Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen die prokundo 
GmbH/der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt hat, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn die 
prokundo GmbH/der Versicherer nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) nach 
gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die prokundo 
GmbH/der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die prokundo 
GmbH/der Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn die prokundo GmbH/
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt die pro-
kundo GmbH/der Versicherer den Rücktritt nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles, bleibt der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
–  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht der prokundo GmbH/dem Versicherer der Teil 
des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Kann die prokundo GmbH/der Versicherer nicht vom Vertrag zurück-
treten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach 
fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, kann die prokundo GmbH/der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

Das Kündigungsrecht der prokundo GmbH/des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

HINWEISE ZUR VERLETZUNG DER VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT 
MITTEILUNG NACH § 19 ABS. 5 VVG ÜBER DIE FOLGEN EINER VERLETZUNG DER GESETZLICHEN ANZEIGEPFLICHT



Kraftfahrtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG  Basis/Komfort/KomfortPlus

Produktinformationsblatt

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren 
konkreten Versicherungsumfang fi nden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Kraftfahrtversicherung, gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und 
Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. Die prokundo GmbH handelt 
namens und in Vollmacht der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG. Diese ist Risikoträgerin Ihrer Versicherung.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Kraftfahrtversicherung an. Diese schützt Sie gegen fi nanzielle Risiken im Zusammenhang mit der 
Nutzung Ihres Kraftfahrzeugs.

Was ist versichert?

Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten an 
zwischen denen Sie wählen können:

Kfz-Haftpfl ichtversicherung

� Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug Andere
geschädigt werden.

� Ersetzt berechtigte Ansprüche.

� Wehrt unberechtigte Forderungen ab.

Teilkasko

� Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.

� Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm oder
Glasbruch.

Vollkasko

� Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an Ihrem
Fahrzeug durch Vandalismus oder Unfall.

Autoschutzbrief

� Bietet organisatorische und fi nanzielle Hilfe bei Panne
oder Unfall Ihres Fahrzeugs.

Fahrerschutzversicherung

� Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch einen
Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.

Kfz-Umweltschadenversicherung

� Schützt Sie vor öffentlich-rechtlichen Ansprüchen
nach dem Umweltschadensgesetz.

Versicherungssumme

� Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
je Schadenereignis können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen. 

Was ist nicht versichert? 

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 
Dazu gehören z. B.:

Kfz-Haftpfl ichtversicherung

 Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

Teilkasko

 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder
Vandalismus.

Vollkasko

 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.

Autoschutzbrief

 Fahrzeugreparaturen, die über die Pannenhilfe
hinausgehen.

Fahrerschutzversicherung

 Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den
Schaden aufkommt.

Kfz-Umweltschadenversicherung

 Ansprüche, die auch ohne Rückgriff auf das
Umweltschadensgesetz gegen Sie geltend 
gemacht werden können. 

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der 
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann. 
In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind z. B.: 

! Schäden an der Ladung;

! Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten
Rennen entstehen;

! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden.

2

!
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Wo habe ich Versicherungsschutz?

 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

 Haben wir Ihnen eine Grüne Karte ausgehändigt, erstreckt sich der Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.

Welche Pfl ichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pfl ichten:
• Bitte machen Sie bei Antragsaufnahme wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Sie müssen die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zahlen.
• Setzen Sie sich nicht unter dem Einfl uss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
• Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.
• Sie müssen uns außerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Damit wir den Beitrag von Ihrem Konto einziehen können, 
benötigen wir von Ihnen eine Einzugsermächtigung.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 
Haben wir Ihnen vorläufi gen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald 
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt haben.

Die Versicherung können Sie für längstens ein Jahr abschließen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt. 

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-
Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem 
Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
A.1.2 Wer ist versichert?
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.1.5 Was ist nicht versichert?
A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
A.2.1 Was ist versichert?
A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
A.2.4 Wer ist versichert?
A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?
A.2.8 Besonderheiten bei vereinbartem Werkstatt-Service
A.2.9 Sachverständigenkosten
A.2.10 Mehrwertsteuer
A.2.11 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
A.2.12 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
A.2.13 Selbstbeteiligung
A.2.14 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
A.2.15 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.16 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht 

selbst gefahren sind?
A.2.17 Was ist nicht versichert?
A.2.18 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachver-

ständigenverfahren)
A.2.19 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
A.2.20 GAP-Deckung für fremdfinanzierte Fahrzeuge (Differenzkasko)
A.3 Kfz-Schutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kosten-

erstattung
A.3.1 Was ist versichert?
A.3.2 Wer ist versichert?
A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl
A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
A.3.9 Was ist nicht versichert?
A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A.3.11 Verpflichtung Dritter
A.4 Fahrerschutz-Versicherung (FSV) – wenn der Fahrer verletzt 

oder getötet wird
A.4.1 Was ist versichert?
A.4.2 Wer ist versichert?
A.4.3 Versicherte Fahrzeuge
A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.4.5 Welche Leistung umfasst die Fahrerschutz-Versicherung?
A.4.6 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.4.7 Was ist nicht versichert?
A.4.8 Verpflichtung Dritter
A.4.9 Wird im Schadenfall der Schadenfreiheitsrabatt des Kfz-

Haftpflichtvertrages belastet?
A.5 Ausland-Schadenschutzversicherung – für Unfälle im Aus-

land, bei denen der Unfallgegner haftet
A.5.1 Was ist versichert?
A.5.2 Wer ist versichert?
A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.5.4 Versichertes Fahrzeug
A.5.5 Zeitliche Einschränkung
A.5.6 Was ist nicht versichert?

A.5.7 Wird im Schadenfall der Schadenfreiheitsrabatt des Kfz-Haft-
pflichtvertrages belastet?

A.6 Kfz-Umweltschaden-Versicherung – für öffentlich-rechtliche 
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz

A.6.1 Was ist versichert?
A.6.2 Wer ist versichert?
A.6.3 Versicherungssumme, Höchstzahlung und Selbstbeteiligung
A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
A.6.5 Was ist nicht versichert?
A.7 Leistungsgarantie

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Ver-
sicherungsschutz

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz

C Beitragszahlung
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
C.2 Zahlung des Folgebeitrags
C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
C.4 Zahlungsperiode
C.5 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtver-

sicherung

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch 
des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten
D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Umwelt-

schadenversicherung
D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
E.1 Bei allen Versicherungsarten
E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
E.4 Zusätzlich beim Kfz-Schutzbrief
E.5 Zusätzlich in der Ausland Schadenschutz-Versicherung
E.6 Zusätzlich in der Umweltschaden-Versicherung
E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

F Rechte und Pflichten der mitversicherten 
Personen

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Ver-
äußerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungs-

vertrag kündigen?
G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungs-

vertrag kündigen?
G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.5 Form und Zugang der Kündigung
G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung)

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, 
Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) – 
Stand 01.10.2021
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I Schadenfreiheitsrabatt-System
I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
I.2 Ersteinstufung
I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0
I.2.2 Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½, 1, 2 oder 3
I.2.3 Sonderersteinstufung für Pkw oder Krafträder in den Partner-

rabatt
I.2.4 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversiche-

rung in der Vollkaskoversicherung
I.2.5 Führerscheinsonderregelung
I.2.6 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse
I.2.7 Sonderersteinstufung für Pkw oder Krafträder in den Einzel-

fahrerrabatt
I.3 Jährliche Neueinstufung
I.3.1 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
I.3.2 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
I.3.3 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 3, 2, 1, ½, S, 0 

oder M
I.3.4 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
I.3.5 Rabattschutz in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung
I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?
I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes 

auf den Schadenverlauf aus?
I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang
I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs
I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen
J.1 Typklasse
J.2 Regionalklasse
J.3 Tarifänderung
J.4 Kündigungsrecht
J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung
J.6 Änderung der Tarifstruktur

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen 
eingetretenen Umstands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung und 

deren Auswirkungen
K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitrags-

berechnung
K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs

L Meinungsverschiedenheiten und 
Gerichtsstände

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

M Zahlungsweise und Zahlungsweg

N Änderung der Versicherungsbedingungen

O Leistungserweiterungen KomfortPlus
O.1 Leistungsgarantie
O.2 Erweiterte Eigenschadendeckung
O.3 Naturgewalten/ Elementarschäden
O.4 Durch Tierbisse verursachte Folgeschäden
O.5 Schäden durch Anhänger
O.6 Neupreisentschädigung
O.7 Kaufpreisentschädigung
O.8 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können
O.9 Schutzhelm und Schutzbekleidung bei Krafträdern
O.10 Überführungskosten
O.11 Unterschlagung
O.12 Folgeschäden bei Kurzschluss

P Leistungserweiterung für Elektro- und 
Hybrid-Pkw

Anhang 1: 
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
1 Pkw
1.1 Einstufung von Pkw in SF-Klassen und Beitragssätze
1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw im Komfort und 

KomfortPlus Tarif
1.3 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw im Basis Tarif
2 Krafträder
2.1 Einstufung von Krafträdern in SF-Klassen  und Beitragssätze
2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern im Komfort und 

KomfortPlus Tarif
2.3 Rückstufung bei Krafträdern im Basis Tarif
3 Leichtkrafträder (LKR)
3.1 Einstufung von Leichtkrafträdern in SF-Klassen und Beitrags-

sätze
3.2 Rückstufung im Schadenfall bei LKR
4 Lastkraftwagen
4.1 Einstufung von Lkw in SF-Klassen  und Beitragssätze
4.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lkw
4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
4.2.2 Vollkaskoversicherung

Anhang 2: 
Berufsgruppen (Tarifgruppen)
1 Berufsgruppe A
2 Berufsgruppe B
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Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsver-
trags folgende Versicherungsarten:

– Kfz-Haftpfl ichtversicherung (A.1)
– Kaskoversicherung (A.2)
– Kfz-Schutzbrief (A.3)
– Fahrerschutz-Versicherung (A.4)
– Ausland-Schadenschutzversicherung (A.5)
– Kfz-Umweltschaden-Versicherung (A.6)

Diese Versicherungsarten werden als jeweils rechtlich selbstständige Ver-
träge abgeschlossen. 

Zusätzlich zu den Versicherungsarten können Sie mit uns Leistungsvari-
anten vereinbaren. Leistungserweiterungen bietet der KomfortPlus Tarif 
(Abschnitt O). 

Leistungseinschränkungen enthält der Basis Tarif. Diese sind in diesen 
Versicherungsbedingungen an entsprechender Stelle beschrieben.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versiche-
rungsarten und welchen Versicherungsumfang Sie für Ihr Fahrzeug ab-
geschlossen haben. 

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre 
Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpfl ichtversicherung – für Schäden, die Sie mit 
Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch
den Gebrauch des Fahrzeugs

a Personen verletzt oder getötet werden,

b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden 
kommen,

c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem 
Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmit-
telbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche 
aufgrund von Haftpfl ichtbestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund 
anderer gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen des Privat-
rechts geltend gemacht werden. 

Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. 
das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Scha-
denersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir die-
se auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersat-
zansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht 

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Scha-
denersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzu-
wehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Rahmen pfl ichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

Gleiches gilt für die Abwehr von öffentlich-rechtlichen An-
sprüchen, insbesondere Feuerwehrkostenbescheiden, sowie 
zur Abgabe notwendiger Erklärungen nach öffentlichem 
Recht, die zur Regulierung des Schadenfalls erforderlich sind.

Mitversicherung von Anhängern, Aufl iegern und abge-
schleppten Fahrzeugen

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder
Aufl ieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahr-
zeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt 
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haft-
pfl ichtversicherungsschutz besteht. 

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Aufl ieger oder 
das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des 
Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich 
noch in Bewegung befi ndet. 

Führen fremder Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police)

A.1.1.6 Die Versicherung eines Personenkraftwagens, eines Kraftrads
oder Campingfahrzeugs umfasst auch Kfz-Haftpfl ichtschä-
den, die Sie als Fahrer eines von Ihnen gemieteten, versiche-
rungspfl ichtigen Fahrzeugs auf einer Reise in den Ländern, 
in denen nach A.1.4.1 in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
Versicherungsschutz besteht, verursachen. Ausgenommen ist 
Deutschland.

Versicherungsschutz besteht auch, wenn nicht Sie selbst, son-
dern Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe- 
oder Lebenspartner das gemietete Fahrzeug fährt.

Der Versicherungsschutz besteht nur für die gesetzliche Haft-
pfl icht aus dem Gebrauch eines angemieteten Pkw, Cam-
pingfahrzeugs oder Kraftrads und soweit nicht Versiche-
rungsschutz aus der Kfz-Haftpfl ichtversicherung des gemiete-
ten Fahrzeugs oder einer anderen Versicherung besteht.

Der Versicherungsschutz besteht ab dem Zeitpunkt der An-
mietung für die Dauer von maximal einem Monat.

Unsere Leistungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der Versicherungssummen, die Sie mit 
uns in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung für Ihr Fahrzeug verein-
bart haben. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie 
dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpfl ichtversicherung gilt für Sie und für 
folgende Personen (mitversicherte Personen):

a den Halter des Fahrzeugs, 

b den Eigentümer des Fahrzeugs,

c  den Fahrer des Fahrzeugs, 

d  den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses 
mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu 
seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsar-
beiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das 
Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke ge-
braucht wird,

f den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsver-
hältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten 
Fahrzeugs tätig ist, 

g den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibus-
schaffner eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,  

h Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder 
Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Le-
benspartner als Fahrer eines fremden versicherungspfl ichti-
gen Fahrzeugs nach A.1.1.6,

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag selbstständig gegen uns erheben. 

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung
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A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere 
zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache 
haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer 
Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein 
entnehmen.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger
gilt die im Versicherungsschein dokumentierte Versicherungs-
summe.

Übersteigen der Versicherungssummen 

A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, rich-
ten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pfl ichtversicherungs-
verordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder 
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst 
einstehen. 

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet 
sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen 
Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang 
Ihres Versicherungsvertrages.

Internationale Versicherungskarte 

A.1.4.2 Haben wir Ihnen die internationale Versicherungskarte aus-
gehändigt gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten nich-
teuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht 
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs 
gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-
teiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen 
Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten 
Rennen stellt eine Pfl ichtverletzung nach D.2.2 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die
Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten 
Fahrzeugs. 

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die
Zerstörung oder das Abhandenkommen 

– eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhän-
gers oder Aufl iegers oder

– eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder
abgeschleppten Fahrzeugs.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicher-
ten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen 
üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche Absicht abgeschleppt 
wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verur-
sacht werden.

Beschädigung von beförderten Sachen

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprü-
chen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkom-
mens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug beför-
dert werden. 

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen 
eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Klei-
dung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der 
Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versiche-
rungsschutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen Ge-
brauch üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, 
Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen 
unberechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter 
oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Personen-
schäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt 
werden.

A.1.5.6.2 Abweichend zu A.1.5.6.1 besteht Versicherungsschutz für
Sachschäden, die von Ihnen oder mitversicherten Personen 
mit Ihrem Personenkraftwagen, Lkw oder Kraftrad an ande-
ren, auf Sie zugelassenen Pkw, Lkw oder Krafträdern – so-
genannte Eigenschäden – verursacht werden. Eine Eintritts-
pfl icht besteht nur dann, wenn die Verpfl ichtung zur Leistung 
auch bei einem Fremdschaden bestehen würde.

Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass sich der Schaden 
nicht auf Ihrem Grundstück ereignet hat. Ferner haben Sie bei 
derartigen Schäden eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 
Euro je Schadenereignis zu tragen. Unsere Entschädigungs-
leistung ist auf 100.000 Euro je Versicherungsjahr maximiert.
Beim Basis Tarif ist diese Leistung ausgeschlossen.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschä-
den, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförde-
rungsfristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpfl ichtansprüche,
soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kerne-
nergie.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

Ihr Fahrzeug

A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung,
Verlust oder Totalschaden infolge eines Ereignisses nach 
A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko).

Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter 
A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeug-
teile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, so-
fern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte
Teile).
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Beitragsfrei mitversicherte Teile

A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 und/oder A.2.1.4 nicht anders geregelt,
sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör 
des versicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert:

a fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug ange-
baute Fahrzeugteile,

b fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebau-
tes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahr-
zeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahr-
zeugs dient (z. B. Schonbezüge, Pannenwerkzeug) und 
nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus an-
gesehen wird,

c  im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, 
die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs 
üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und 
Glühlampen),

d Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie 
bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem ab-
gestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbe-
fugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist,

e  Planen, Gestelle für Planen (Spriegel) bei Güterfahrzeugen,

f  folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehal-
tene Teile:
– ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbe-

reifung,
– Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,
– Packtaschen an Zweirädern (verschweißt/verschraubt

oder mit integriertem Sicherheitsschloss am Träger be-
festigt),

g Mauterfassungsgeräte (On-Board-Unit).

Nach a bis g mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzube-
hör während der Reparatur.

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile

A.2.1.3 Die nachfolgend unter a bis e aufgeführten Teile sind un-
abhängig von Ihrem Gesamtneuwert ohne Beitragszuschlag 
mitversichert, wenn sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am 
Fahrzeug fest angebaut sind: 

– Bei Pkw und Krafträdern unabhängig von ihrem Gesamt-
neuwert.

– Bei sonstigen Fahrzeugarten (z. B. Lkw, Anhänger) bis zu
einem Gesamtneuwert der Teile von 10.000 Euro brutto.

– Im Basis Tarif sind die aufgeführten Teile bis zu einem Ge-
samtneuwert von 10.000 Euro brutto mitversichert.

a Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische
Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. fest eingebaute 
Navigationssysteme (einschließlich CD/DVD, fest einge-
baute Freisprecheinrichtung),

b zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, 
Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der 
Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmoments, 
der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu ei-
ner Wertsteigerung des Fahrzeugs führen,

c individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackie-
rungen und -beschriftungen sowie besondere Oberfl ä-
chenbehandlungen,

d Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, Leicht-
krafträdern, 

e Spezialaufbauten (z. B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und 
Thermoaufbauten) und Spezialeinrichtungen (z. B. für 
Werkstattwagen, Messfahrzeuge).

Ist der Gesamtneuwert der unter a bis e aufgeführten Teile 
höher als die genannte Wertgrenze, ist der übersteigende 
Wert nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 
In diesem Fall wird ein Beitragszuschlag erhoben. 

Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kür-
zung der Entschädigung wegen Unterversicherung.

Nicht versicherbare Gegenstände

A.2.1.4 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbe-
sondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Ge-
brauch des Fahrzeugs dient (z. B. Handys und mobile Naviga-
tionsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch 
eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der 
Insassen).

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, 
Verlust oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner 
mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion 

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer
mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten 
Schmor- und Sengschäden. 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. 

Entwendung 

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl
und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund räu-
berischer Erpressung. 

Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahr-
zeug nicht zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse, zur Ver-
äußerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. 

Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in 
keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. 
Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der 
Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Reparateur, Hotelangestell-
ter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz,  wenn der 
Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtig-
ten steht (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haus-
haltsangehörige). 

Versichert sind auch Beschädigungen des Fahrzeugs, wenn 
diese durch eine vollendete oder versuchte Entwendung
– des Fahrzeugs
– seiner mitversicherten Teile oder
– sonstigen Fahrzeuginhalts (z. B. Mantel, Tasche, Koffer)

verursacht werden. Dies gilt nicht für Vandalismusschäden, 
die anlässlich der Entwendung oder des Entwendungsver-
suchs herbeigeführt werden (z. B. Aufschlitzen der Sitze, Trit-
te gegen das Fahrzeug).

Bei Entwendung der Fahrzeugschlüssel durch Diebstahl an-
lässlich eines Einbruchs (nicht aus dem Kraftfahrzeug) oder 
durch Raub übernehmen wir die Kosten des Schlüssel- und 
Schlossersatzes. Weitere Voraussetzung für die Kostenüber-
nahme durch uns ist, dass Sie den Diebstahl oder Raub bei der 
Polizei anzeigen.

Beim Basis Tarif ist die Entwendung der Fahrzeugschlüssel 
ausgeschlossen.

Naturgewalten/ Elementarschäden

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung der folgenden Na-
turgewalten auf das Fahrzeug. 

– Sturm
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 gemäß der Beaufort-Skala.

– Hagel
– Blitzschlag
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– Überschwemmung
– Lawinen

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder
Eismassen.

– Dachlawinen
Dachlawinen sind von Dächern niedergehende Schnee- 
oder Eismassen. Zu den Eismassen zählen auch Eiszapfen
und Eisplatten.
Beim Basis Tarif ist diese Leistung ausgeschlossen.

– Muren
Muren sind Abgänge von Geröll, Schlamm- und Gesteins-
massen (auch in Verbindung mit Baumgruppen).

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, 
dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder ge-
gen das Fahrzeug geworfen werden.

Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Natur-
gewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen 
sind.

Zusammenstoß mit Tieren

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befi ndlichen
Fahrzeugs mit Tieren aller Art.

Beim Basis Tarif ist nur der Zusammenstoß des in Fahrt be-
fi ndlichen Fahrzeugs mit Haarwild im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 Bundesjagdgesetz und der Zusammenstoß mit Schafen, 
Rindern, Schweinen, Pferden versichert.

Glasbruch

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs.

Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. 
Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas 
und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehö-
ren Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- 
und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, sowie 
Monitoren. Folgeschäden sind nicht versichert.

Nur wenn eine Reparaturrechnung vorgelegt wird, überneh-
men wir auch die Einbaukosten einschließlich der Kosten für 
die benötigten Dichtungen. 

Wir verzichten auf den Abzug der Selbstbeteiligung bei Glas-
schäden, wenn die beschädigte Verglasung ohne Austausch 
nach Abstimmung mit uns durch eine von uns empfohlene 
Werkstatt repariert wird. 

Ist infolge eines Glasbruchs die sich auf der Scheibe befi nd-
liche Umweltplakette nicht mehr verwendbar, übernehmen 
wir die nachgewiesenen Kosten für den Ersatz. Folgeschäden 
sind nicht versichert. 

Ist infolge eines Glasbruchs die sich auf der Scheibe befi nd-
liche Vignette nicht mehr verwendbar, übernehmen wir die 
dem noch vorhandenen Gültigkeitszeitraum entsprechenden 
anteiligen Kosten, sofern kein kostenloser Ersatz möglich ist.
Mitversichert ist der Austausch der durch den Glasbruch be-
schädigten Leuchtmittel.

Beim Basis Tarif sind die durch Glasbruch beschädigten Leucht-
mittel und ihr Austausch nicht mitversichert.

Wir ersetzen die erforderlichen und nachgewiesenen Kosten 
für die Reinigung des Fahrzeuginnenraumes. 

Beim Basis Tarif übernehmen wir maximal 50 Euro der erfor-
derlichen und nachgewiesenen Kosten für die Reinigung des 
Fahrzeuginnenraums.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs
durch Kurzschluss, einschließlich der dadurch bedingten Über-
spannungsschäden an angeschlossenen Aggregaten (z. B. 
Lichtmaschine, Batterie, Anlasser). Der Ersatz von Aggre-
gatschäden ist auf 3.000 Euro je Schadenereignis begrenzt. 
Nicht versichert sind Schäden an mobilen Geräten, die an das 

Fahrzeug angeschlossen sind (z. B. mobile Navigationsgeräte, 
Mobiltelefone) und sonstige Folgeschäden.

Tierbiss

A.2.2.7 Versichert sind unmittelbare Schäden am Fahrzeug durch Tier-
biss.

Schäden im Fahrzeuginnenraum sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen.

Durch Tierbiss verursachte Folgeschäden aller Art, insbeson-
dere weitergehende Schäden am Fahrzeug selbst, sind bis zu 
einer Höhe von 3.000 Euro versichert. 

Voraussetzung für den Ersatz eines Folgeschadens (z. B. Re-
paratur oder Austausch von Steuergeräten, Lenkungsteilen, 
Motoren) ist, dass der Schaden ursächlich auf den Tierbiss-
schaden zurückzuführen ist.

Beim Basis Tarif ist diese Leistung ausgeschlossen.

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, 
Verlust oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner 
mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko

A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.

Unfall

A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein un-
mittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf 
das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 

Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden auf-
grund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruch-
schäden. Dazu zählen z. B. Schäden am Fahrzeug durch 
rutschende Ladung oder durch Abnutzung, Verwindungs-
schäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder Überbe-
anspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen ziehen-
dem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen, 
es sei denn, diese Schäden sind laut Versicherungsschein mit-
versichert. 

Mut- oder böswillige Handlungen

A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Perso-
nen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu ge-
brauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzuse-
hen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wurden (z. B. Reparateur, Hotelange-
stellter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsbe-
rechtigten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehörige).

Havarie

A.2.3.4 Versichert sind Schäden am Fahrzeug die bei einem Transport
auf einem Schiff oder einer Fähre dadurch entstehen, dass

a das Schiff oder die Fähre strandet, kollidiert, leckschlägt 
oder untergeht oder

b das Fahrzeug auf Grund schweren Unwetters und/oder des 
Seegangs über Bord gespült wird oder

c das Fahrzeug deshalb über Bord geht, weil der Kapitän an-
ordnet, das Fahrzeug zu opfern, um das Schiff oder die 
Fähre, die Passagiere oder die Ladung zu retten (Hava-
rie-Grosse)

Beim Basis Tarif ist diese Leistung ausgeschlossen.

Einschränkungen beim Ersatz von Reifen

A.2.3.5 Versichert sind zerstörte oder beschädigte Reifen nur dann,
wenn sie durch ein Ereignis zerstört oder beschädigt wurden, 
das gleichzeitig auch andere versicherte Schäden an dem 
Fahrzeug verursacht hat.
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A.2.4 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der 
Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlos-
sen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, 
auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die 
zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Ver-
lust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert

A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zah-
len wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vor-
handenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug 
trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.7.1. 
Sofern es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw handelt, über-
nehmen wir im Totalschadenfall auch die Entsorgungs- und 
Zulassungskosten, wenn das Ersatzfahrzeug wieder bei uns 
versichert wird.

Beim Basis Tarif werden im Totalschadenfall die Entsorgungs- 
und Zulassungskosten nicht übernommen.

Neupreisentschädigung bei Totalschaden und Entwendung

A.2.6.2.1 Bei Pkw und Krafträdern (ausgenommen Mietfahrzeuge, Ta-
xen, Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge und Oldtimer) zahlen wir 
den Neupreis des Fahrzeugs gemäß A.2.12, 

– wenn innerhalb von 18 Monaten nach der Erstzulassung
das Fahrzeug entwendet wird oder ein Totalschaden ein-
getreten ist.

Bei Lkw zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs gemäß A.2.12,

– wenn innerhalb von 6 Monaten nach der Erstzulassung das
Fahrzeug entwendet wird oder ein Totalschaden eingetre-
ten ist.

Voraussetzung ist, dass sich das Fahrzeug bei Eintritt des 
Schadenereignisses im Eigentum dessen befi ndet, der es als 
Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erwor-
ben hat (Erstbesitz). Als Neufahrzeuge gelten auch Fahrzeu-
ge, die für einen Zeitraum von bis zu einem Monat auf den 
Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller zugelassen waren. Darüber 
hinaus muss der von uns beauftragte Gutachter feststellen, 
dass die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung mindes-
tens 80 % des Neupreises betragen. Ein vorhandener Rest-
wert des Fahrzeugs wird abgezogen.

Beim Basis Tarif gilt für die Neupreisentschädigung anstelle 
der Frist von 18 Monaten eine Frist von 6 Monaten.

Neupreisentschädigung mitversicherter Teile

Bei Entwendung oder Totalschaden eines mitversicherten Teils 
eines Pkw oder Kraftrades zahlen wir den Neupreis analog 
der Regelungen zur Neupreisentschädigung. Der Zeitraum, in 
dem wir die mitversicherten Teile zum Neupreis entschädigen, 
richtet sich nach der Erstzulassung des Fahrzeugs. Auch dann, 
wenn das mitversicherte Teil nachträglich erworben wurde.

Kaufpreisentschädigung bei Totalschaden und Entwendung

A.2.6.2.2 Bei Pkw und Krafträdern (ausgenommen Mietfahrzeuge, Ta-
xen, Selbstfahrervermietfahrzeuge und Oldtimer) die als Ge-
brauchtfahrzeug erworben wurden und bei erstmaliger Zulas-
sung auf Sie nicht älter als 60 Monate waren, zahlen wir den 
gezahlten und durch Vorlage eines Kaufvertrags in Textform 
nachgewiesenen Kaufpreis des Fahrzeugs gemäß A.2.12,

– wenn innerhalb von 18 Monaten nach der erstmaligen
Zulassung auf Sie das Fahrzeug entwendet wird oder ein
Totalschaden eingetreten ist.

Die Höchstentschädigung ist begrenzt auf 110 % des Wie-
derbeschaffungswertes gem. A.2.6.6. Ein vorhandener Rest-
wert des Fahrzeugs wird abgezogen.

Beim Basis Tarif ist die Kaufpreisentschädigung ausgeschlossen.

A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung oder Kaufpreisentschädigung 
nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass die Entschädigung 
innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung für die Re-
paratur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines anderen Fahr-
zeugs verwendet wird. 

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls

A.2.6.4 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines Pkw infolge Dieb-
stahls vermindert sich die Entschädigung um 10 %. Dies gilt nicht, 
wenn das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Diebstahls durch eine 
selbstschärfende elektronische Wegfahrsperre gesichert war. 

Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.13 bleibt 
hiervon unberührt. 

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungs-
wert und Restwert?

A.2.6.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert 
übersteigen. 

A.2.6.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses bezahlen müssen. 

A.2.6.7 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschä-
digten oder zerstörten Zustand. 

Ersatz von Zulassungskosten/Überführungskosten

A.2.6.8  Im Fall eines wirtschaftlichen Totalschadens ersetzen wir Ihnen
die durch Rechnung nachgewiesenen Kosten für die Außer-
betriebsetzung sowie die Zulassungskosten und die Kennzei-
chen für ein auf Sie zugelassenes Ersatzfahrzeug, wenn dieses 
wieder bei uns versichert wird.

Weiterhin ersetzen wir bei Abrechnung eines Schadens nach 
A.2.6.2.1 auch die Überführungskosten bzw. die Kosten der
Selbstabholung ab Herstellerwerk bis zu einer Höhe von 500
Euro. Voraussetzungen sind, dass der Pkw zum Zeitpunkt des
Unfalls nicht älter als 18 Monate ist und das Ersatzfahrzeug
wieder bei uns versichert wird.

Beim Basis Tarif sind diese Leistungen ausgeschlossen. 

A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur

A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Repara-
tur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:

a Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, 
zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6, wenn Sie uns 
dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nach-
weis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b.

b Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fach-
gerecht repariert, zahlen wir die erforderlichen Kosten 
einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den 
Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe 
A.2.6.6 und A.2.6.7).

Abschleppen

A.2.7.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für
das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen 
für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein Drit-
ter Ihnen gegenüber verpfl ichtet ist, die Kosten zu überneh-
men. Das gilt nur, soweit einschließlich unserer Leistungen 
wegen der Beschädigungen des Fahrzeugs nach A.2.7.1 die 
Obergrenze nach A.2.7.1.a nicht überschritten wird.
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Abzug neu für alt

A.2.7.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausge-
tauscht oder das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, 
ziehen wir von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung 
einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entspre-
chenden Betrag ab (neu für alt). 

Bei Pkw, Lkw und Krafträdern verzichten wir – unabhängig 
von dem Alter des Fahrzeugs – darauf, von den Kosten der 
Ersatzteile und der Lackierung einem dem Alter und der Ab-
nutzung der alten Teile entsprechenden Betrag abzuziehen. 
Bei Lkw gilt dieser Verzicht nicht für die Batterie, die Lackie-
rung und Reifen.

Dieser Verzicht nach Satz 2 gilt nicht für Pkw und Krafträder im 
Basis-Tarif – hier wird ein Abzug neu für alt vorgenommen.

Beim Basis Tarif ist der Abzug neu für alt auf die Bereifung 
und die Batterie beschränkt, wenn das Schadenereignis in 
den ersten 4 Jahren nach der Erstzulassung eintritt.

Für die Erdgasanlage und den Erdgasdrucktank wird kein 
dem Alter und der Abnutzung entsprechender Abzug vorge-
nommen bei Pkw, die durch den Hersteller serienmäßig mit 
einem Erdgasantrieb ausgerüstet wurden.

Für den Elektroantriebsmotor und den Generator wird kein
dem Alter und der Abnutzung entsprechender Abzug vorge-
nommen bei Pkw, die durch den Hersteller serienmäßig mit 
einem Elektro- oder Elektro-Hybridantrieb ausgerüstet wurden.

Für die Wasserstoffanlage und den Wasserstofftank wird kein 
dem Alter und der Abnutzung entsprechender Abzug vorge-
nommen bei Pkw, die durch den Hersteller serienmäßig mit 
einem Wasserstoffantrieb ausgerüstet wurden.

Übernahme von zusätzlichen Kosten und Zuschlägen

A.2.7.4 Kosten für Entsorgung und Verbringung sowie Zuschläge auf
die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zu-
schläge) werden von uns nur übernommen, wenn Sie uns 
diese durch Vorlage einer Rechnung nachweisen.

A.2.8 Besonderheiten bei vereinbartem Werkstatt-Service

Falls Sie für Ihren Pkw mit uns den Werkstatt-Service verein-
bart haben, dann gelten zusätzlich zu den Bestimmungen 
nach Abschnitt A.2.7 folgende Besonderheiten:

Auswahl der Werkstatt

A.2.8.1 Sie informieren uns im Reparaturfall und wir wählen eine
Werkstatt aus unserem Werkstattnetz aus, in welcher der 
Pkw repariert wird. Wir erteilen den Reparaturauftrag und 
tragen die Kosten der Fahrzeugreparatur. Hierbei wird eine 
vereinbarte Selbstbeteiligung nach A.2.13 berücksichtigt. 
Diese Selbstbeteiligung ist von Ihnen nach erfolgter Reparatur 
an die Werkstatt zu zahlen.

Zusatzleistungen bei Reparatur in der von uns ausgewählten 
Werkstatt

A.2.8.2 Wir erbringen folgende Zusatzleistungen:

a der Pkw wird vom Schadenort oder von Ihrem Wohnsitz in 
die gewählte Werkstatt transportiert

b für die Dauer der Reparatur wird Ihnen ein Ersatz-Pkw der 
kleinsten Klasse zur Verfügung gestellt

c  der Pkw wird innen und außen gereinigt

d  der Rücktransport des Pkw erfolgt kostenfrei

Nehmen Sie diese Zusatzleistungen nicht in Anspruch besteht 
kein Ausgleichsanspruch. Die Zusatzleistungen a, c, d werden 
nicht gewährt, wenn es sich beim Schadenereignis um reine 
Glasbruchschäden handelt.

Wenn Sie selbst die Werkstatt wählen wollen

A.2.8.3 Wenn Sie vor Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns auf-
nehmen oder wenn Sie uns die Werkstatt nicht auswählen 
lassen sondern den Pkw in einer anderen, von uns nicht be-
stimmten Werkstatt reparieren lassen, dann übernehmen wir 
nur 85 Prozent der nach den Abschnitten A.2.7 und A.2.12 
berechneten Ersatzleistung. Die Zusatzleistungen nach 
A.2.8.2 entfallen in diesen Fällen.

Wenn Sie den Pkw nicht reparieren lassen wollen

A.2.8.4 Wird der Wagen auf Ihren Wunsch hin nicht repariert, erset-
zen wir die nach A.2.7.1 bis A.2.7.3, A.2.9 bis A.2.14 be-
rechnete Leistung (ohne Mehrwertsteuer) so, wie sie bei einer 
durch uns veranlassten Reparatur des Pkw durch eine Ihrem 
Wohnsitz nahegelegene Werkstatt aus unserem Werkstatt-
netz entstanden wäre. A.2.8.1 bis A.2.8.3 gelten nicht.

Wann der Werkstatt-Service nicht gilt

A.2.8.5 Die Bestimmungen im Rahmen des Werkstatt-Service gelten
nicht, wenn 

a ein Totalschaden im Sinne von A.2.6.5 vorliegt

b sich der Schadenfall nicht in Deutschland ereignet hat und 
eine Reparatur nicht in Deutschland erfolgt

c  das Fahrzeug nicht repariert wird

In diesen Fällen richtet sich die Ersatzleistung nach A.2.7 und 
A.2.12, bei Verzicht auf Reparatur nach A.2.8.4.

A.2.9 Sachverständigenkosten

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir 
dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.10 Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für 
Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsäch-
lich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, 
soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.11 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffi nden des Fahrzeugs

A.2.11.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der
in Textform (E-Mail, Telefax, oder Brief) abgegebenen Scha-
denanzeige wieder aufgefunden und können Sie innerhalb 
dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen 
das Fahrzeug wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknah-
me des Fahrzeugs verpfl ichtet. 

A.2.11.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km
(Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, 
zahlen wir für dessen Abholung die Kosten in Höhe einer 
Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom regel-
mäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung

A.2.11.3 Sind Sie nicht nach A.2.11.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs
verpfl ichtet, werden wir dessen Eigentümer, sofern wir Ent-
schädigungsleistungen nach A.2.6 erbracht haben.

A.2.12 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 

Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis 
des Fahrzeugs (sofern das Fahrzeug als Neufahrzeug erwor-
ben wurde) bzw. auf den Kaufpreis des Fahrzeugs (sofern das 
Fahrzeug als Gebrauchtfahrzeug erworben wurde). 

Maximal zahlen wir jedoch für 

– Krafträder und Leichtkrafträder 20.000 Euro,
– Pkw 100.000 Euro
– Sonstige Fahrzeuge 200.000 Euro

sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.



Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahr-
zeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder – 
wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr herge-
stellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells am Tag des 
Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich 
für den Neupreis- und unsere Leistungsgrenze ausmachend – 
ist der unverbindlich empfohlene Preis des Herstellers abzüglich 
orts-, markenüblicher oder tatsächlicher Nachlässe. Die Absät-
ze A.2.6.2.1 und A.2.6.3 fi nden entsprechende Anwendung.

Kaufpreis des Fahrzeugs ist der Betrag, der von Ihnen an den 
Verkäufer gemäß Ihrer kaufvertraglichen Vereinbarung ge-
zahlt wurde. Die Absätze A.2.6.2.2 und A.2.6.3 fi nden ent-
sprechende Anwendung.

A.2.13 Selbstbeteiligung

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem 
Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Eine 
Ausnahme bildet die Regelung zum Glasbruch in A.2.2.5. Ih-
rem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in 
welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

A.2.14 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen

A.2.14.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und
Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folge-
schäden wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (außer 
bei Pkw im Komfort und Komfort-Plus Tarif), Wertminderung, 
Zulassungskosten (außer im Totalschadenfall, siehe A.2.6.1), 
Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall 
oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile 

A.2.14.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben
bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Ent-
schädigung angerechnet.

A.2.15 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.15.1 Sobald wir unsere Zahlungspfl icht und die Höhe der Entschä-
digung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens inner-
halb von zwei Wochen. 

A.2.15.2 Haben wir unsere Zahlungspfl icht festgestellt, lässt sich jedoch
die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats 
nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemes-
senen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.

A.2.15.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwar-
ten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die 
Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach 
Eingang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ab-
gegebenen Schadenanzeige.

A.2.15.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Geneh-
migung weder abtreten noch verpfänden. 

A.2.16 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie 
nicht selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und 
kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser 
Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn 
der Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätz-
lich herbeigeführt hat. Hat der Fahrer das Schadenereignis 
grob fahrlässig herbeigeführt gilt A.2.17.1 entsprechend. 
Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst 
bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zu-
rück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.  

Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-
Haftpfl ichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, 
der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.

A.2.17 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.2.17.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich herbeiführen. 

Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Wir verzichten Ihnen und dem berechtigten Fahrer gegenüber 
darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres oder des 
Verhaltens des Fahrers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Ausgenommen von diesem Verzicht sind die grob fahrlässige 
Ermöglichung des Diebstahls des Fahrzeuges oder seiner Teile 
und die Herbeiführung des Versicherungsfalles in Folge des 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschen-
der Mittel, z. B. Drogen.

Rennen

A.2.17.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es 
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies 
gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus 
besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf 
Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleichmä-
ßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz be-
steht jedoch für Fahrsicherheitstrainings.

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten 
Rennen stellt eine Pfl ichtverletzung nach D.2.2 dar.

Reifenschäden

A.2.17.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
Reifen aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört 
werden, das gleichzeitig andere unter den Schutz der Kasko-
versicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug 
verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen 
der Staatsgewalt

A.2.17.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.2.17.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

A.2.18 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sach-
verständigenverfahren)

A.2.18.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe einschließ-
lich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über 
den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf 
Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigenaus-
schuss entscheiden.

A.2.18.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahr-
zeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei 
Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benen-
nen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 

A.2.18.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein wei-
terer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Be-
ginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. 
Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, 
wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Ent-
scheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den 
beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen. 

A.2.18.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhält-
nis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen 
zu tragen. 
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Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Rechts-
weg zu beschreiten.

A.2.19 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicher-
ten Teilen gelten A.2.6 bis A.2.18 entsprechend.

A.2.20 GAP-Deckung für fremdfi nanzierte Fahrzeuge
(Differenzkasko)

Was ist versichert?

A.2.20.1 Haben Sie für Ihr geleastes oder kreditfi nanziertes Fahrzeug
zusätzlich zu Ihrer Vollkaskoversicherung die GAP-Deckung 
abgeschlossen, so ist Ihr geleastes oder kreditfi nanziertes 
Fahrzeug und die mitversicherten Teile nach A.2.1 versichert. 
Ob Sie die GAP-Deckung abgeschlossen haben entnehmen 
Sie Ihrem Versicherungsschein.

Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.20.2 Versicherungsschutz besteht bei Totalschaden, Zerstörung
oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicher-
ten Teile durch die Ereignisse, die in der Vollkaskoversiche-
rung nach A.2.3.1 bis A.2.3.3 versichert sind.

Wer ist versichert?

A.2.20.3 Der Schutz der Differenzkasko gilt für Sie und, wenn der Ver-
trag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen 
ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Pkw, auch für 
diese Person. 

In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.2.20.4 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum 
Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

Was ersetzen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

A.2.20.5 Wir ersetzen im Falle des Totalschadens, der Zerstörung oder
des Verlusts des Fahrzeugs in Ergänzung zu den Regeln der 
Kaskoversicherung nach A.2.6, A.2.9 bis A.2.14

a) bei Leasingfahrzeugen die Differenz zwischen dem Wie-
derbeschaffungswert und dem sich aus dem Leasingver-
trag errechnenden Leasing-Restbetrag am Schadentag, so-
weit der Leasinggeber eine entsprechende Nachforderung
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) geltend macht.
Der Leasing-Restbetrag ist die Summe der ausstehenden
abgezinsten Leasing-Raten, anteiliger Restrate, abgezins-
tem Leasing-Restwert und noch nicht verbrauchter Miet-
vorauszahlung.

b) bei kreditfi nanzierten Fahrzeugen die Differenz zwischen
dem Wiederbeschaffungswert und dem sich aus dem Dar-
lehensvertrag errechnenden abgezinsten Darlehensbetrag
am Schadentag, der bei vorzeitiger schadenbedingter Be-
endigung bzw. Kündigung des Darlehensvertrages an die
Bank zu zahlen ist. Der Betrag vermindert sich um den
Zinsvorteil, den die Bank durch die vorzeitige Beendigung
des Darlehensvertrags erlangt. Das Darlehen muss nach-
weislich ausschließlich zur Finanzierung des Fahrzeugs auf-
genommen worden sein. Im Schadenfall haben Sie uns den
Finanzierungsvertrag und die entsprechende Abrechnung
des Finanzierungsvertrages einzureichen

Nicht berücksichtigt werden vor Eintritt des Schadenfalls fällig 
gewesene, nicht gezahlte Raten sowie Verzugszinsen. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die erforderlichen Reparaturkosten den 
um den Restwert des Fahrzeugs verminderten Wiederbeschaf-
fungswert übersteigen und das Fahrzeug nicht repariert wird. 
Die Ersatzleistung ist beschränkt auf für Leasing- und Kreditver-
träge marktübliche Zinsen und Laufzeiten. 

Bis zu welcher Höhe leisten wir?

A.2.20.6 Unsere Entschädigung nach A.2.20.5 ist beschränkt auf 20 %
des Wiederbeschaffungswertes des Fahrzeugs am Schaden-
tag. Im Falle der grob fahrlässigen Herbeiführung des Scha-
dens gelten die Regelung in A.2.17.1 entsprechend.

Was wir nicht ersetzen

A.2.20.7 Neben den Regelungen in A.2.14 ersetzen wir keine Finanzie-
rungs- und Abmeldekosten. Bei Leasingverträgen mit Kilome-
terabrechnungen ersetzen wir auch keine Nachforderungen 
des Leasinggebers wegen Überschreitung der vereinbarten 
Kilometerleistung. Die in der Vollkaskoversicherung mit Ihnen 
vereinbarte Selbstbeteiligung wird nicht entschädigt.

Was ist nicht versichert?

A.2.20.8 Es gelten die Regelungen in A.2.17.1 Satz 1 sowie A.2.17.2
bis A.2.17.5.

A.3 Kfz-Schutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder 
Kostenerstattung

A.3.1 Was ist versichert?

Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten 
Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leis-
tungen als Service oder erstatten die von Ihnen aufgewende-
ten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer 
und die berechtigten Insassen, soweit nachfolgend nichts an-
deres geregelt ist. 

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge

Der Kfz-Schutzbrief kann für Personenkraftwagen, Motorräder 
und Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu vier Tonnen und Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 
im Werkverkehr sowie für mitgeführte Anhänger bis zu einer 
Gesamtmasse des Gespanns bis 7,5 t abgeschlossen werden. 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahr-
zeug sowie ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder 
Bootsanhänger. 

Zu gewerblichen Zwecken mitgeführtes Gepäck, Werkzeug, 
Arbeitsmaterial oder Ladung ist nicht versichert.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben mit dem Kfz-Schutzbrief Versicherungsschutz in 
den geographischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäi-
schen Union gehören, soweit nachfolgend nicht etwas ande-
res geregelt ist.

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die 
Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir folgen-
de Leistungen:

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft

A.3.5.1 Wir organisieren ein Pannenhilfsfahrzeug zur Wiederherstel-
lung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle (bereits ab 
Haustür). Die hierdurch entstehenden Kosten tragen wir in 
unbegrenzter Höhe. Bei nicht durch uns organisierter Pan-
nen- und Unfallhilfe erstatten wir die Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 154 Euro einschließlich der vom Pannen-
hilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile.

Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse beträgt der Höchst-
betrag 200 Euro.
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Abschleppen des Fahrzeugs 

A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle (bereits ab Haustür)
nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen wir für das 
Abschleppen des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und nicht 
gewerblich beförderter Ladung bis zur nächsten geeigneten 
Werkstatt/Fachwerkstatt und übernehmen die hierdurch ent-
stehenden Kosten in unbegrenzter Höhe.

Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die 
Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 154 Euro. Bei Lkw bis 3,5 
t zulässige Gesamtmasse beträgt der Höchstbetrag 200 Euro.

Können nicht alle Insassen in der Fahrerkabine des Abschlepp-
wagens mitgenommen werden, erstatten wir nachgewiesene 
Taxifahrten bis zu einem Höchstbetrag von 52 Euro. 

Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Trans-
port von Gepäck und Ladung (keine Tiere, keine gewerblich 
beförderten Waren) bis zu 200 Euro, wenn ein Transport zu-
sammen mit dem Fahrzeug nicht möglich ist.

Bergen des Fahrzeugs

A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für
seine Bergung einschließlich Gepäck und nicht gewerblich 
beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten in unbegrenzter Höhe. 

Was versteht man unter Panne oder Unfall?

A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu
verstehen. Zusätzlich gilt bei Elektrofahrzeugen die nicht vor-
sätzlich herbeigeführte Entladung des Antriebs-Akkumulators 
als Panne. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit 
mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

Zusätzliche Leistung bei Falschbetankung

A.3.5.5 Haben Sie Ihr Fahrzeug mit ungeeignetem Kraftstoff betankt
oder ungeeignete Betriebsstoffe verwendet, ersetzen wir zu-
sätzlich zu den Leistungen bei einer Panne die Kosten für das 
Entfernen dieser Stoffe aus allen betroffenen Bauteilen des 
Fahrzeugs bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro.

Nicht versichert sind Folgeschäden.

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl

Bei Panne an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von
Ihrem ständigen Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland ent-
fernt ist oder bei Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs, erbringen 
wir die nachfolgenden Leistungen, wenn das Fahrzeug weder 
am Schadentag noch am darauf folgenden Tag wieder fahrbe-
reit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist:

Weiter- oder Rückfahrt

A.3.6.1 Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohn-
sitz oder Firmensitz im Inland oder zu Ihrem Zielort. Dies gilt 
auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz oder 
Firmensitz in Deutschland sowie die Abholung des wieder 
fahrbereiten Fahrzeugs vom Schadenort. Wir übernehmen 
hierbei entstehende Kosten für

a die Fahrt vom Schadenort zu Ihrem Wohnsitz oder Firmen-
sitz in Deutschland oder für die Fahrt vom Schadenort zum 
Zielort,

b die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz oder Firmen-
sitz, 

c die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wie-
der fahrbereite Fahrzeug dort abgeholt werden soll. 

Die Kosten erstatten wir bei einfacher Entfernung unter 800 
Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse ein-
schließlich Zuschlägen. Bei größerer Entfernung buchen wir 
für Sie einen Flug der Economy-Klasse und übernehmen die 
hierfür anfallenden Flugkosten. Nachgewiesene Taxikosten 
erstatten wir bis zu einem Höchstbetrag von 52 Euro.

Nehmen Sie unsere Leistungen gemäß A.3.6.7 Personen-
transport (Pick-Up) in Anspruch, dann organisieren wir keine 
Weiter- oder Rückfahrt.

Übernachtung

A.3.6.2 Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit
im nächstgelegenen Hotel und übernehmen die Übernach-
tungskosten für höchstens drei Nächte bis zu dem Tag, an 
dem das Fahrzeug wiederhergestellt oder aufgefunden wur-
de. Wir erstatten bis zu 80 Euro je Übernachtung und mitrei-
sendem Insassen. 

Nehmen Sie unsere Leistung gemäß A.3.6.1 in Anspruch, über-
nehmen wir die Übernachtungskosten nur für eine Nacht.

Mietwagen

A.3.6.3 Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrzeug und übernehmen die
Kosten für die Anmietung (einschließlich der Kosten für Win-
terbereifung, Notdienstgebühren und Zustellkosten) bis zur 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft. 

Wir zahlen dabei für längstens sieben Tage maximal 77 Euro 
je Tag. Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse maximal 100 
Euro je Tag.

Erfolgt die Vermittlung des Ersatzfahrzeuges durch uns, dann 
werden eventuell anfallende Notdienstgebühren zusätzlich 
übernommen. 

Wird die Anmietung nicht durch uns veranlasst, dann wer-
den die Kosten der Anmietung nebst Notdienstgebühren im 
Rahmen der Höchstentschädigung bis zu einem Betrag von 
77 Euro je Tag übernommen. Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Ge-
samtmasse maximal 100 Euro je Tag.

Bei Schadenfällen im Ausland werden Ersatzfahrzeugkosten 
für die Fahrt zu Ihrem ständigen Wohnort bis zu 550 Euro 
übernommen, auch für eine geringere Anzahl von Miettagen. 

Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse übernehmen wir die 
Ersatzfahrzeugkosten für die Fahrt zu Ihrem Firmensitz bis zu 
700 Euro, auch für eine geringere Anzahl von Miettagen. 

Nehmen Sie unsere Leistungen gemäß A.3.6.1 oder A.3.6.2 
oder A.3.6.7 in Anspruch, dann übernehmen wir keine Er-
satzfahrzeugkosten.

Fahrzeugunterstellung

A.3.6.4 Muss das versicherte Fahrzeug

a bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur 
Durchführung des Transports zu einer Werkstatt oder 

b nach Diebstahl im Ausland und Wiederauffi nden bis zur 
Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. 
der Verschrottung untergestellt werden, sind wir Ihnen da-
bei behilfl ich und übernehmen die dadurch entstehenden 
Kosten, längstens für zwei Wochen.

Versorgung eines Haustiers

A.3.6.5  Können Sie nach einer Panne, einem Unfall oder Diebstahl Ih-
ren mitgeführten Hund oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr 
versorgen und stehen auch keine weiteren Mitreisenden zur 
Verfügung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport 
des Tiers. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für erforder-
liche Hilfsmittel (z. B. Transportbox für Haustier). Weiter orga-
nisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an 
Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die 
hierdurch entstehenden Kosten für längstens 2 Wochen.

Kurzfahrten

A.3.6.6 Müssen Sie zusätzlich Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder einem Taxi unternehmen, übernehmen wir die hier-
durch entstehenden Kosten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 52 Euro.
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Personentransport (Pick-Up)

A.3.6.7 Fahrzeugtransport für Krafträder, Pkw und Wohnmobile ge-
mäß A.3.3 (Pick-Up-Service)

Wir sorgen innerhalb Deutschlands für den Fahrzeugrück-
transport (möglichst zusammen mit den mitversicherten Per-
sonen) zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten, wenn

– das Fahrzeug nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbe-
reit gemacht werden kann und

– die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als
der Kaufpreis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug
in Deutschland.

Auf Wunsch wird auch der Transport zum Zielort durchge-
führt, sofern dadurch keine höheren Kosten entstehen und 
dort eine Reparatur möglich ist.

Bei Inanspruchnahme dieser Leistung nach A.3.6.7 Fahrzeug-
transport (Pick-Up-Service) übernehmen wir abweichend von 
der Leistung Übernachtung gemäß A.3.6.2 höchstens eine 
Übernachtung bis zu 80 Euro pro Person.

Die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt gemäß A.3.6.1 und 
Mietwagen gemäß A.3.6.3 entfallen.

Fahrzeugschlüssel-Service

A.3.6.8 Wenn Sie die Schlüssel für Ihr Fahrzeug verloren haben, hel-
fen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln. Wir über-
nehmen die Kosten für den Versand der Ersatzschlüssel. 

Die Kosten der Ersatzschlüssel selbst übernehmen wir nicht.

Wenn der Schlüssel im Fahrzeug eingeschlossen ist, unter-
stützen wir Sie bei der Suche nach einem Dienstleister zur 
Öffnung des Fahrzeugs und übernehmen hierbei anfallende 
Kosten bis zu einem Betrag von 200 Euro.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise 

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorherseh-
bar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise mit dem versicherten 
Fahrzeug an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von 
Ihrem ständigen Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland ent-
fernt ist, erbringen wir die nachfolgend genannten Leistungen. 
Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht 
bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der 
Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist. 

Krankenrücktransport

A.3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkran-
kung an Ihren ständigen Wohnsitz oder Firmensitz in Deutsch-
land zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durch-
führung des Rücktransports und übernehmen dessen Kosten. 
Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch 
sinnvoll und vertretbar sein. Unsere Leistung erstreckt sich 
auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt 
oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorgeschrieben ist. Wir 
übernehmen die bis zum Rücktransport entstehenden, durch 
die Erkrankung bedingten Mehrkosten für Übernachtungen 
für Sie und die nicht erkrankten mitversicherten Familienan-
gehörigen für höchstens drei Nächte bis zu je 80 Euro pro 
Nacht und versicherte Person. Wenn Sie sich nicht um Ihr 
mitgeführtes Gepäck kümmern können, sorgen wir für den 
Rücktransport zu Ihrem Wohnsitz oder Firmensitz in Deutsch-
land und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

Rückholung von Kindern

A.3.7.2 Können mitreisende minderjährige Kinder infolge einer Er-
krankung oder des Todes ihrer Begleitperson auf einer Reise 
mit dem versicherten Fahrzeug weder von Ihnen noch von 
einer anderen mitversicherten Person betreut werden, sorgen 
wir für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitper-
son zu Ihrem Wohnsitz. Wir übernehmen die hierdurch ent-
stehenden Kosten. 

Dies gilt auch, wenn die Kinder selbst erkranken und infolge 
Ihrer Weiterreise nicht mehr betreut werden können.

Zusätzlich übernehmen wir die durch die Abholung entste-
henden Fahrtkosten bei einfacher Entfernung unter 800 
Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse ein-
schließlich Zuschlägen. Bei größerer Entfernung buchen wir 
für Sie einen Flug der Economy-Klasse und übernehmen die 
hierfür anfallenden Flugkosten. Nachgewiesene Taxikosten 
erstatten wir bis zu einem Höchstbetrag von 52 Euro.

Bei einer Reise innerhalb Europas übernehmen wir die entste-
henden Übernachtungskosten bis zur Abholung, höchstens 
für drei Nächte bis zu jeweils 80 Euro pro Person.

Krankenbesuch

A.3.7.3 Wenn Sie sich länger als zwei Wochen im Krankenhaus auf-
halten müssen, organisieren wir den Besuch einer Ihnen na-
hestehenden Person. Wir zahlen die Fahrt- und Übernach-
tungskosten für Besuche durch nahe stehende Personen bis 
600 Euro je Schadenereignis.

Versorgung eines Haustiers

A.3.7.4 Können Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug Ih-
ren mitgeführten Hund oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr 
versorgen und stehen auch keine weiteren Mitreisenden zur 
Verfügung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport 
des Tiers. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für erforder-
liche Hilfsmittel (z. B. Transportbox für Haustier). Weiter orga-
nisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an 
Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die 
hierdurch entstehenden Kosten für längstens 2 Wochen.

Fahrzeugabholung 

A.3.7.5 Können Sie infolge einer länger als drei Tage andauernden
Erkrankung – oder im Todesfall – Ihr Fahrzeug nicht mehr zu-
rückfahren und steht auch kein anderer Mitreisender hierfür zur 
Verfügung, sorgen wir für die Abholung des Fahrzeugs zu Ihrem 
ständigen Wohnsitz und tragen die Kosten des Ersatzfahrers. 

Veranlassen Sie die Abholung selbst, übernehmen wir die 
nachgewiesenen Kosten bis zu 0,30 Euro je Kilometer zwi-
schen Ihrem ständigen Wohnsitz und dem Schadenort. 

Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse übernehmen wir die 
nachgewiesenen Kosten bis zu 0,50 Euro je Kilometer zwi-
schen Ihrem Firmensitz in Deutschland und dem Schadenort.

Was versteht man unter einer Reise?

A.3.7.6 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz
oder Firmensitz in Deutschland bis zu einer Höchstdauer von 
fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der 
Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und 
sich überwiegend aufhalten. Als Ihr Firmensitz gilt der Ort in 
Deutschland, an dem das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise

Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Gel-
tungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 
50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland 
entfernt ist, erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen: 

A.3.8.1 Bei Panne und Unfall:

Ersatzteilversand

a Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft des Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort 
oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir da-
für, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten 
sowie gegebenenfalls Austauschteile (Getriebe, Achsen, 
Motoren) zurücktransportiert werden. Hierfür übernehmen 
wir alle entstehenden Versand- sowie Abholkosten, nicht 
aber die Kosten der Ersatzteile selbst. 
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Fahrzeugrücktransport nach Fahrzeugausfall

b Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe 
nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht 
werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparatur-
kosten nicht den Betrag, der am Schadentag in Deutsch-
land für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug aufge-
wandt werden muss, sorgen wir für den Transport des 
Fahrzeugs zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. Wir 
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur 
Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren ständi-
gen Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland.

Mietwagen

c Bei Schadenfällen im Ausland werden Ersatzfahrzeugkosten 
für die Fahrt zu Ihrem ständigen Wohnort bis zu 550 Euro 
übernommen, auch für eine geringere Anzahl von Miettagen.

Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse werden Ersatz-
fahrzeugkosten für die Fahrt zu Ihrem Firmensitz in 
Deutschland bis zu 700 Euro übernommen, auch für eine 
geringere Anzahl von Miettagen.

Nehmen Sie unsere Leistungen gemäß A.3.6.1 oder 
A.3.6.2 oder A.3.6.7 in Anspruch, dann übernehmen wir
keine Ersatzfahrzeugkosten.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung

d Muss das versicherte Fahrzeug im europäischen Ausland 
nach Panne, Unfall oder Diebstahl verzollt oder verschrot-
tet werden, übernehmen wir die Erledigung und die Kos-
ten hierfür sowie die Kosten des Transportes vom Schaden-
ort zum Einstellort.

Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an 
Sie ausbezahlt. Gepäck und nicht gewerbliche Ladung las-
sen wir zu Ihrem Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland 
transportieren, wenn ein Transport zusammen mit den ge-
wählten Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des 
Transportes übernehmen wir bis zum Wert der Bahnfracht. 
Im Vorfeld ist die Freigabe der Kasko-Versicherung, des 
Leasinggebers oder des Kfz-Brief-Inhabers einzuholen. Ein 
Diebstahl muss durch eine polizeiliche Bestätigung nachge-
wiesen werden. 

  Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn ge-
setzliche Bestimmungen dem entgegenstehen oder das Fahr-
zeug nach Diebstahl in fremdes Eigentum übergegangen ist. 

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:

Fahrzeugunterstellung 

a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im 
Ausland wieder aufgefunden und muss es bis zur Durch-
führung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Ver-
schrottung untergestellt werden, sind wir Ihnen dabei be-
hilfl ich und übernehmen die dadurch entstehenden Kos-
ten, längstens für zwei Wochen.

Mietwagen

b Bei Schadenfällen im Ausland werden Ersatzfahrzeugkos-
ten für die Fahrt zu Ihrem ständigen Wohnort bis zu 550 
Euro übernommen, auch für eine geringere Anzahl von 
Miettagen.

Bei Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse werden Ersatz-
fahrzeugkosten für die Fahrt zu Ihrem Firmensitz in 
Deutschland bis zu 700 Euro übernommen, auch für eine 
geringere Anzahl von Miettagen.

Nehmen Sie unsere Leistungen gemäß A.3.6.1 oder 
A.3.6.2 oder A.3.6.7 in Anspruch, dann übernehmen wir
keine Ersatzfahrzeugkosten

Fahrzeugverzollung und -verschrottung

c Muss das versicherte Fahrzeug im europäischen Ausland 
nach Panne, Unfall oder Diebstahl verzollt oder verschrot-
tet werden, übernehmen wir die Erledigung und die Kos-

ten hierfür sowie die Kosten des Transportes vom Schaden-
ort zum Einstellort.

Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an 
Sie ausbezahlt. Gepäck und nicht gewerbliche Ladung las-
sen wir zu Ihrem Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland 
transportieren, wenn ein Transport zusammen mit den ge-
wählten Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des 
Transportes übernehmen wir bis zum Wert der Bahnfracht. 
Im Vorfeld ist die Freigabe der Kasko-Versicherung, des 
Leasinggebers oder des Kfz-Brief-Inhabers einzuholen. Ein 
Diebstahl muss durch eine polizeiliche Bestätigung nachge-
wiesen werden.

Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen oder das 
Fahrzeug nach Diebstahl in fremdes Eigentum übergegan-
gen ist. 

Bei im europäischen Ausland eingetretenen Todesfällen

A.3.8.3 Sterben Sie oder ein mitreisender Familienangehöriger auf ei-
ner Reise im europäischen Ausland, sorgen wir nach Abstim-
mung mit den Angehörigen für die Bestattung am Sterbeort 
oder für die Überführung an Ihren letzten ständigen Wohn-
sitz im Inland und tragen die hierdurch jeweils entstehenden 
Kosten.

Sterben Sie auf einer Reise mit einem Lkw bis 3,5 t zulässige 
Gesamtmasse im europäischen Ausland, sorgen wir nach Ab-
stimmung mit den Angehörigen für die Bestattung am Ster-
beort oder für die Überführung an Ihren letzten ständigen 
Wohnsitz im Inland und tragen die hierdurch jeweils entste-
henden Kosten bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro.

Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten

A.3.8.4  Kommen die für die Fortsetzung der Reise notwendigen Rei-
sedokumente (z. B. der Fahrzeugschein) abhanden, sind wir 
bei der Ersatzbeschaffung behilfl ich.

Wir übernehmen die hierfür angefallenen Gebühren der Aus-
stellungsbehörde im Ausland. Der Verlust der Dokumente ist 
durch ein polizeiliches Protokoll sowie durch die Bestätigung 
der Ausstellungsbehörde im Ausland nachzuweisen.

Ersatz von Zahlungsmitteln

A.3.8.5  Befi nden Sie oder eine mitversicherte Person sich durch den
Verlust von Reisezahlungsmitteln (z. B. Bargeld oder Scheck-
karte) in einer fi nanziellen Notlage, so stellen wir den Kontakt 
zur Hausbank der betroffenen Person her. 

Sofern erforderlich, sind wir bei der Übermittlung eines von 
der Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die be-
troffene Person behilfl ich. 

Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stun-
den nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag 
möglich, stellen wir der betroffenen Person einen Betrag bis 
zu 2.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag ist binnen eines 
Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe an uns 
zurückzuzahlen. Bei fi nanzieller Notlage mehrerer Personen 
infolge desselben Ereignisses ist der Betrag von 2.000 Euro 
die Höchstleistung für alle betroffenen Personen zusammen.

Kostenerstattung bei Reiseabbruch

A.3.8.6 Ist Ihnen oder einer mitversicherten Person die planmäßige
Beendigung der Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Aus-
land nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich 
vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, weil:

– ein Mitreisender oder ein naher Verwandter schwer er-
krankt oder verstorben ist oder

– Sie fi nanziell erheblich geschädigt worden sind,

übernehmen wir die höheren Fahrtkosten, die gegenüber der 
ursprünglich vorgesehenen Rückreise entstehen. Dies erfolgt 
bis zu insgesamt 3.000 Euro je Schadenfall.

Seite 20 von 46



Hilfe in besonderen Notfällen

A.3.8.7 Geraten Sie oder eine mitversicherte Person auf einer Reise mit
dem versicherten Fahrzeug im Ausland in eine besondere Not-
lage, die in den vorgenannten Bestimmungen nicht geregelt 
ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erhebli-
che Nachteile für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen zu ver-
meiden, vermitteln wir die erforderlichen Maßnahmen und 
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 300 
Euro je Schadenfall.

Telefonkosten

A.3.8.8 Für Telefongespräche, die Sie oder eine mitversicherte Person
anlässlich einer erstattungspfl ichtigen Schutzbriefl eistung im 
Ausland von dort mit uns führen, erstatten wir die nachge-
wiesenen Kosten bis insgesamt 30 Euro.

A.3.9 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Scha-
dens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Rennen

A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Er-
zielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten. Hinweis: Die Teilnahme an 
behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pfl ichtverlet-
zung nach D.2.2 dar.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt

A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

A.3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die
Sie ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, 
können wir diese von unserer Zahlung abziehen. 

A.3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder 
abtreten noch verpfänden. 

A.3.11 Verpfl ichtung Dritter

A.3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund
eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband 
oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe verpfl ichtet ist, gehen 
diese Ansprüche unseren Leistungsverpfl ichtungen vor.

A.3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst
an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 
zur Leistung verpfl ichtet. 

A.4 Fahrerschutz-Versicherung (FSV) – wenn der Fahrer ver-
letzt oder getötet wird

A.4.1 Was ist versichert?

A.4.1.1 Stößt dem berechtigten Fahrer beim Lenken des versicherten
Pkw oder Lkw bis 3,5 t Gesamtmasse ein Unfall nach A.4.1.2 
zu, erbringen wir unter den nachstehenden Voraussetzungen 
die vereinbarten Versicherungsleistungen. Sofern Dritte zur 
Leistung verpfl ichtet sind, gelten die Regelungen unter A.4.8.

A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von au-
ßen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung oder den Tod erleidet.

A.4.2 Wer ist versichert?

Mit der Fahrerschutz-Versicherung ist der berechtigte Fah-
rer versichert. Der berechtigte Fahrer ist eine Person, die mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug 
in eigener Verantwortung lenkt. Nur der berechtigte Fahrer 
oder seine Hinterbliebenen können Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertrag im Rahmen der Fahrerschutz-Versicherung 
selbstständig gegen uns erheben.

A.4.3 Versicherte Fahrzeuge

Die Fahrerschutz-Versicherung kann nur gemeinsam mit einer 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung und nur für Pkw oder Lkw bis 3,5 
t Gesamtmasse abgeschlossen werden. Ihrem Versicherungs-
schein können Sie entnehmen, ob Sie die Fahrerschutz-Versi-
cherung abgeschlossen haben. 

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Fahrerschutz-Versicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören.  

A.4.5 Welche Leistung umfasst die Fahrerschutz-Versicherung?

Ersatz von Personenschäden

A.4.5.1 Die Fahrerschutz-Versicherung ersetzt Personenschäden. Der
Umfang der Leistung richtet sich nach dem, was der Fahrer 
oder dessen Hinterbliebene berechtigterweise nach dem 
deutschen Recht der unerlaubten Handlung fordern könnten.

Höhe der Leistung

A.4.5.2 Die Leistung ist auf die Deckungssumme beschränkt, die in
der für den versicherten Pkw bestehenden Kfz-Haftpfl icht-
versicherung jeweils für eine Person als Leistungsobergrenze 
vereinbart ist, maximal jedoch ist die Leistung auf 15.000.000 
Euro beschränkt.

A.4.6 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

Fälligkeit der Leistung

A.4.6.1 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen
über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb von zwei 
Wochen nach Anerkennung oder Einigung.

Vorschüsse

A.4.6.2 Steht die Leistungspfl icht zunächst nur dem Grunde nach fest,
zahlen wir angemessene Vorschüsse, wenn Sie dies wünschen.

Abtretung

A.4.6.3 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie ohne unsere aus-
drückliche Genehmigung vor der endgültigen Feststellung 
weder verpfänden noch abtreten.

A.4.7 Was ist nicht versichert?

Kein Anspruch auf Leistung besteht, wenn oder soweit

A.4.7.1 der Schaden beim Be- oder Entladen oder Ein- oder Ausstei-
gen entsteht,

A.4.7.2 der Schaden durch einen Unfall entsteht und kein Sicherheits-
gurt getragen wurde, es sei denn, es handelt sich um eine 
erlaubte Ausnahme im Sinne der StVO,

A.4.7.3 der Schaden vorsätzlich verursacht wurde,

A.4.7.4 der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz der erforderli-
chen Fahrerlaubnis ist,

A.4.7.5 der Schaden beim Versuch oder Ausführung einer Straftat eintritt,

A.4.7.6 der Schaden eintritt und der Fahrer unter Einfl uss von Alkohol
(mindestens 0,30 mg/l Atem-/ Blutalkoholkonzentration) oder 
berauschenden Mitteln/Drogen stand, ohne, dass es dabei 
auf eine Ursächlichkeit ankommt,
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A.4.7.7 der Fahrer das Fahrzeug ohne Wissen und Willen der über die
Verwendung Verfügungsberechtigten nutzte,

A.4.7.8 es sich um Ansprüche handelt, die auf Grund Vertrages oder
besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pfl icht hinausgehen, 

A.4.7.9 es sich um Sachverhalte handelt, die bereits in A.1.5 und
A.3.9 ausgeschlossen sind.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Ansprüche von Dritten (z. B. 
Forderungen von Sozialversicherungsträgern auf Ersatz von 
Beiträgen) oder deren Haftpfl ichtversicherern.

A.4.8 Verpfl ichtung Dritter

A.4.8.1 Soweit der Fahrer oder dessen Hinterbliebene wegen des Un-
falls Leistungen von einem anderen Schadenversicherer, Sozial-
versicherungsträger, Sozialhilfeträger, einer privaten Kranken-
kasse oder Dritten beanspruchen können, leisten wir nicht.

A.4.8.2 In Bezug auf die Leistungen eines anderen Schadenversiche-
rers oder eines Dritten treten wir nach Abtretung eventueller 
Ansprüche in Vorleistung, wenn ohne Ihr Verschulden und 
ohne Verschulden des Fahrers oder dessen Hinterbliebenen 
die Entschädigungspfl icht des Schadenversicherers oder des 
Dritten ganz oder teilweise nicht geklärt ist. Die Pfl icht zur Vor-
leistung erstreckt sich nicht auf etwaige Ansprüche, die kraft 
Gesetzes auf Sozialversicherungsträger oder Dritte über-
gegangen sind. Sollte sich eine Schadenersatzpfl icht eines 
Dritten ergeben, geht Ihr gegen den Dritten bestehender 
Anspruch in Höhe der erbrachten Leistungen aus der Fahrer-
schutz-Versicherung auf uns über. 

A.4.8.3 An die Feststellung zur Höhe der Entschädigungsleistung, die
durch Dritte getroffen wird, sind wir nicht gebunden.

A.4.9 Wird im Schadenfall der Schadenfreiheitsrabatt des Kfz-
Haftpfl ichtvertrages belastet? 

Ein ersatzpfl ichtiger Schaden in der Fahrerschutz-Versiche-
rung belastet Ihren Schadenfreiheitsrabatt in der Kfz-Haft-
pfl icht nicht.

A.5 Ausland-Schadenschutzversicherung – für Unfälle im 
Ausland, bei denen der Unfallgegner haftet

Voraussetzung für das Bestehen der Ausland-Schadenschutz-
versicherung ist, dass es sich bei Ihrem Fahrzeug um einen 
Personenkraftwagen oder Krad handelt, das bei uns im Kom-
fortPlus Tarif versichert ist. Zum Unfallzeitpunkt muss hierfür 
Versicherungsschutz bestehen.

A.5.1 Was ist versichert?

Sie wurden im Ausland durch einen Dritten geschädigt

A.5.1.1 Haben Sie mit Ihrem Fahrzeug im Ausland einen Unfall, bei
dem den Unfallgegner die Schuld trifft oder für den er haftet, 
ersetzen wir den Schaden, für den der Unfallgegner einzutre-
ten hat, so, als ob der Unfallgegner bei uns Kfz-Haftpfl icht-
versichert wäre.

A.5.1.2 Voraussetzung für diese Leistung ist, dass sich der Unfall im
Geltungsbereich gemäß A.5.3 ereignet hat. Bei dem Fahr-
zeug, das den Schaden verursacht hat, muss es sich um ein 
versicherungspfl ichtiges Fahrzeug handeln, das im Ausland 
zugelassen und für uns ermittelbar ist.

A.5.1.3 Sie können Ihre Ansprüche direkt bei uns geltend machen.
Wir leisten bis zu der im Versicherungsschein genannten 
Höhe. Leistungen für Personenschäden sind jedoch auf 
15.000.000 Euro je geschädigte Person begrenzt.

Welche straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften gelten?

A.5.1.4 Es gelten die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften des Un-
falllandes.

Nach welchem Recht richten sich unsere Leistungen?

A.5.1.5 Unsere Leistungen richten sich nach deutschem Recht.

Werden Leistungen von Dritten angerechnet?

A.5.1.6 Leistungen eines Dritten, insbesondere die eines ausländischen
Kfz-Haftpfl ichtversicherers, werden auf die Versicherungsleis-
tung angerechnet.

A.5.2 Wer ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Sie, alle berechtigten Fahr-
zeuginsassen, den Halter und den Eigentümer des hier ver-
sicherten Fahrzeugs. Ansprüche aus diesem Vertrag können 
aber nur Sie als Versicherungsnehmer geltend machen.

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Die Ausland-Schadenschutzversicherung gilt innerhalb der 
EU, Island, Liechtenstein, Kroatien, Norwegen und Schweiz. 
Kein Versicherungsschutz besteht innerhalb Deutschlands 
oder in einem der Länder nach A.5.3 Satz 1, wenn Sie in die-
sem einen Wohnsitz (Haupt- oder Zweitwohnsitz) haben.

A.5.4 Versichertes Fahrzeug

Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf mitgeführtes 
Gepäck und die Ladung. Nicht versicherbar ist ein Fahrzeug, 
das zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder zur ge-
werbsmäßigen Vermietung eingesetzt wird.

A.5.5 Zeitliche Einschränkung

Wir gewähren Versicherungsschutz bei Fahrten oder Reisen 
im Geltungsbereich nach A.5.3, die bis zu 12 Wochen dau-
ern. Wenn Sie sich über diesen Zeitraum von 12 Wochen hin-
aus ununterbrochen im Ausland aufhalten, besteht Versiche-
rungsschutz nur für die Schadenfälle, die sich in den ersten 12 
Wochen des Aufenthaltes im Ausland ereignet haben.

A.5.6 Was ist nicht versichert?

Aufgabe von Rechten

A.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht, soweit Sie Ansprüche oder
diese Ansprüche sichernden Rechte aufgeben, die Ihnen ge-
gen Dritte, insbesondere den ausländischen Kfz-Haftpfl icht-
versicherer, zustehen, und wir deshalb keinen Ersatz verlan-
gen können.

Haftpfl ichtansprüche gegen mitversicherte Personen

A.5.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpfl ichtansprüche
aus Schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen zufügt.

Haftpfl ichtansprüche der mitversicherten Personen unterein-
ander

A.5.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpfl ichtansprüche
der mitversicherten Person untereinander.

Grobe Fahrlässigkeit auf Grund von Alkohol- oder Drogenkonsum

A.5.6.4 Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens durch den
Fahrer auf Grund des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel (z.B. Drogen, Medikamente) 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Rennen

A.5.6.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportli-
chen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten. Hinweis: Die Teilnahme an 
behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pfl ichtverlet-
zung nach D.2.2 dar.
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A.5.7 Wird im Schadenfall der Schadenfreiheitsrabatt des 
Kfz-Haftpfl ichtvertrages belastet?

Ein ersatzpfl ichtiger Schaden belastet Ihren Schadenfreiheits-
rabatt in der Kfz-Haftpfl icht nicht.

A.6 Kfz-Umweltschaden-Versicherung – für öffentlich-recht-
liche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

A.6.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt

A.6.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sa-
nierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensge-
setz (USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder 
eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht 
worden sind.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, 
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen des Privat-
rechts gegen Sie geltend gemacht werden können. Hinweis: 
Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung gedeckt.

Begründete und unbegründete Ansprüche

A.6.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz be-
gründet, leisten wir Ersatz in Geld. 

A.6.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbe-
gründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, 
soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht 

A.6.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die 
Behörde oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Rahmen pfl ichtgemäßen Ermessens 
abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs-
verfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Ver-
fahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das 
Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen 
auf unsere Kosten.

A.6.2 Wer ist versichert?

Absatz A.1.2 dieser Bedingungen gilt entsprechend.

A.6.3 Versicherungssumme, Höchstzahlung und Selbstbeteili-
gung

Versicherungssumme, Höchstzahlung

A.6.3.1 Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versiche-
rungssumme beträgt 5.000.000 Euro je Schadenfall, maximal 
10.000.000 Euro für alle Schadenfälle eines Jahres. 

Selbstbeteiligung

A.6.3.2 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem
Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem 
Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in wel-
cher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Geltungsbereich

Versicherungsschutz gemäß A.6.1 besteht außerhalb des 
Anwendungsbereichs des USchadG auch in den Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung fi ndet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen 
nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche 
den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.6.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz, Schäden durch Kernenergie

A.6.5.1 Die Regelungen A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Kernenergie)
gelten entsprechend.

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um-
weltschäden

A.6.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt un-
vermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwir-
kungen auf die Umwelt entstehen.

Ausbringungsschäden

A.6.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwen-
dung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, fes-
tem Stalldung, Pfl anzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe 
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswid-
rig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe 
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder 
in andere Grundstücke abdriften.

bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umwelt-
schutz dienen

A.6.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße
gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete be-
hördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, entstehen. 

vertragliche Ansprüche

A.6.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher
Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpfl ich-
tung hinausgehen.  

Rennen

A.6.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportli-
chen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten. Hinweis: Die Teilnahme an 
behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pfl ichtverlet-
zung nach D.2.2 dar.

A.7 Leistungsgarantie 

Zukünftige Leistungsverbesserungen in diesem Abschnitt A 
der AKB gelten mit sofortiger Wirkung auch für Ihren Vertrag, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

– Sie haben die entsprechende Versicherungsart abgeschlos-
sen, z. B. die Kfz-Haftpfl ichtversicherung oder die Vollkas-
koversicherung.

– Das versicherte Fahrzeug ist ein Pkw, Lkw, Anhänger oder
ein Kraftrad.

– Sie haben den Komfort oder KomfortPlus Tarif mit uns ver-
einbart.

B Beginn des Vertrags und vorläufi ger 
Versicherungsschutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir 
Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch 
Zugang des Versicherungsscheins. 

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem 
Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt ha-
ben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten 
sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 
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B.2 Vorläufi ger Versicherungsschutz

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Be-
stimmungen vorläufi gen Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Kfz-Schutzbrief

B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder 
nennen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestäti-
gung die Versicherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und beim Kfz-Schutzbrief 
vorläufi gen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter 
Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. 
Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vor-
läufi ge Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt. 

Kasko-, Fahrerschutz- und Ausland-Schadenschutzversicherung

B.2.2 In der Kasko-, der Fahrerschutz- und in der Ausland-Scha-
denschutzversicherung haben Sie vorläufi gen Versicherungs-
schutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der 
Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

Übergang des vorläufi gen in den endgültigen Versicherungs-
schutz

B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1 
gezahlt haben, geht der vorläufi ge in den endgültigen Versi-
cherungsschutz über. 

Rückwirkender Wegfall des vorläufi gen Versicherungsschutzes

B.2.4 Der vorläufi ge Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie 
den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zu-
gang des Versicherungsscheins bezahlt haben. Sie haben dann 
von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes 

B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufi gen Versicherungs-
schutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst 
nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei 
Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes durch 
Widerruf

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz, endet der vorläufi ge Versicherungs-
schutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufi gen Versicherungsschutz

B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufi gen Versicherungsschutzes ha-
ben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil 
des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung

C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige 
Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich zu zahlen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es 
sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung 
jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
der Zahlung. 

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach 
dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr 
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrages für jeden 
angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versi-
cherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, höchstens jedoch 
40% des Jahresbeitrages, jedoch ohne die Versicherungs-
steuer.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung

C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir 
Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugs-
schadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab 
Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge 
– einschließlich eventueller Kosten und Zinsen – noch nicht
bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben
jedoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zwei-
wöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Ver-
trag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird 
unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats 
ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung 
zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kündi-
gung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ab-
lauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zwei-
wöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht 
erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahr-
zeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wen-
den wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren 
Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Au-
ßerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Weg-
fall des vorläufi gen Versicherungsschutzes nach B.2.4. Dafür 
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

– Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahr-
zeugs und dem Beginn der Versicherung des anderen Fahr-
zeugs sind nicht mehr als sechs Monate vergangen,

– Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind
gleich.

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzah-
lung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entspre-
chend C.1.3 verlangen. 

C.4 Zahlungsperiode

Beiträge für Ihre Versicherung müssen sie entsprechend der 
vereinbarten Zahlungsperiode bezahlen. Die Zahlungsperio-
de ist die Versicherungsperiode nach § 12 Versicherungsver-
tragsgesetz. Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart 
haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode 
unterscheiden kann, ist in Abschnitt G geregelt
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C.5 Beitragspfl icht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung

Bleiben wir in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung aufgrund § 117 
Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten 
trotz Beendigung des Versicherungsvertrages zur Leistung 
verpfl ichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit 
dieser Verpfl ichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versi-
cherungsvertragsgesetz bleiben unberührt.

D Welche Pfl ichten haben Sie beim Gebrauch 
des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag ange-
gebenen Zweck verwendet werden.

Berechtigter Fahrer

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahr-
zeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigen-
tümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Um-
weltschadenversicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel

D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mit-
tel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Au-
ßerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahr-
zeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht 
in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: In der Kasko-, Kfz-Schutzbrief-, Fahrerschutz- und 
Ausland Schadenschutzversicherung gelten auch die Rege-
lungen nach A.2.17.1, A.3.9.1, A.4.7.6, A.5.6.4

Nicht genehmigte Rennen

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den da-
zugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es 
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die 
behördlich nicht genehmigt sind. 

Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Ver-
anstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 
ausgeschlossen. Auch in der Kasko-, Kfz-Schutzbrief-, Fah-
rerschutz- und Ausland Schadenschutzversicherung besteht 
für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt, nach A.2.17.2, A.3.9.2, A.6.5.6, 
A.4.7.9 und A.5.6.5 kein Versicherungsschutz.

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pfl ichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten 
Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen 
Sie Ihre Pfl ichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pfl icht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pfl icht in der Kfz-Versicherung aus 
D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen gegenüber nicht von der Leistungs-
pfl icht befreit, soweit Sie als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, soweit 
die Pfl ichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungs-
falls noch für den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich ist. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pfl icht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung

D.3.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus D.3.1 er-
gebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von 
höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten anstel-
le der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden Mindestversicherungssummen. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von 
Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versiche-
rungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vor-
sätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von 
der Verpfl ichtung zur Leistung frei. 

E Welche Pfl ichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

Anzeigepfl icht

E.1.1 Sie sind verpfl ichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer 
Leistung durch uns führen kann, anzuzeigen. Die Frist für die 
Anzeige beträgt 10 Tage. 

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere 
Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie 
verpfl ichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z. B. 
Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch 
wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspfl icht

E.1.3 Sie sind verpfl ichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des 
Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Scha-
denereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten 
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die 
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Sie haben un-
sere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen 
Weisungen zu befolgen. 

Schadenminderungspfl icht

E.1.4 Sie sind verpfl ichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen. Sie haben hierbei unsere Weisungen zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie ver-
pfl ichtet, uns dies nach der Erhebung des Anspruchs anzuzei-
gen. Die Frist für die Anzeige beträgt 10 Tage.

Anzeige von Kleinschäden

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr 
als 750 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, 
müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen 
die Selbstregulierung nicht gelingt. 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht 
(z.B. Klage,  Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich 
anzuzeigen. 
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E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. 
Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt 
zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfü-
gung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine 
Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahn-
bescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den 
erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind 
Sie abweichend von E.1.1 verpfl ichtet, uns dies unverzüglich 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Einholen unserer Weisung 

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs 
haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstän-
de dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies 
zumutbar ist. Dies gilt auch für mitversicherte Teile.

Anzeige bei der Polizei

E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den 
Betrag von 600 Euro, sind Sie verpfl ichtet, das Schadenereig-
nis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

Beantwortung unserer Fragen nach Kilometerstand und Fahrer

E.3.4 Fragen wir Sie nach dem Kilometerstand Ihres Fahrzeuges 
zum Schadenzeitpunkt bzw. danach, wer das Fahrzeug zum 
Schadenzeitpunkt gefahren hat, dann sind Sie verpfl ichtet, 
uns diese Fragen zu beantworten.

E.4 Zusätzlich beim Kfz-Schutzbrief

Einholen unserer Weisung 

E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie 
unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies ge-
statten, und zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepfl icht

E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer 
Leistungspfl icht zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis 
der Schadenhöhe vorzulegen und die behandelnden Ärzte 
im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der 
Schweigepfl icht zu entbinden.

E.5 Zusätzlich in der Ausland Schadenschutz-Versicherung

Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen ge-
genüber Dritten

E.5.1 Sie haben uns bei der Geltendmachung des Anspruchs ge-
genüber Dritten zu unterstützen und hierbei unsere Weisun-
gen zu befolgen.

Polizeiliche Aufnahme des Unfalls

E.5.2 Sie sind verpfl ichtet den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen.

Einholen unserer Weisung

E.5.3 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs 
haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstän-
de dies gestatten und diese zu befolgen, soweit dies zumut-
bar ist.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der 
Schweigepfl icht

E.5.4 Zur Feststellung von Schadenersatzansprüchen wegen eines 
erlittenen Personenschadens sind Sie verpfl ichtet, sich von 

einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. Die 
notwendigen Kosten tragen wir. Sie sind verpfl ichtet, Ärzte, 
die Sie – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder un-
tersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und 
Behörden von der Schweigepfl icht im Rahmen von § 213 Ver-
sicherungsvertragsgesetz zu entbinden und zu ermächtigen, 
uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

E.6 Zusätzlich in der Umweltschaden-Versicherung

Besondere Anzeigepfl icht

E.6.1 Sie sind verpfl ichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer 
Leistung nach dem USchadG führen könnte, sofort anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentra-
gungsansprüche erhoben worden sind.

Unverzügliche und umfassende Information

E.6.2 Des Weiteren sind Sie verpfl ichtet uns jeweils unverzüglich 
und umfassend zu informieren über:

– die Ihnen gemäß § 4 UschadG obliegende Information an
die zuständige Behörde,

– eine gerichtliche Streitverkündigung,
– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sa-

nierung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,
– den Erlass eines Mahnbescheids,
– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten

entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begren-
zung oder Sanierung eines Umweltschadens,

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder
gerichtlichen Verfahrens.

Unterstützung bei der Aufklärung

E.6.3 Sie müssen, soweit es Ihnen zumutbar ist, für die Abwendung 
und Minderung des Schadens sorgen und unsere Weisungen 
befolgen Sie müssen uns ausführlich und wahrheitsgemäß über 
den Schaden berichten und uns bei der Schadenermittlung und 
-regulierung unterstützen. Alle Umstände, die für die Bearbei-
tung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen und
uns alle von uns angeforderten Schriftstücke übersenden.

Abstimmung von Pfl ichten

E.6.4 Sie müssen alle Maßnahmen und Pfl ichten im Zusammen-
hang mit Umweltschäden mit uns abstimmen.

Widerspruch

E.6.5 Sie müssen fristgemäß Widerspruch gegen einen Mahnbe-
scheid oder einen Verwaltungsakt, der in Zusammenhang mit 
Umweltschäden steht, einlegen. Sie brauchen hier nicht auf 
unsere Weisung zu warten.

Führung bei Rechtsstreiten

E.6.6 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits oder Wider-
spruchsverfahrens zu überlassen. Wir sind berechtigt, auch 
in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pfl ichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.7 geregelten 
Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen 
Sie Ihre Pfl ichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pfl icht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen.  

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Pfl ichtverletzung weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pfl icht arglistig verletzen.
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Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung

E.7.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus E.7.1 er-
gebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von 
höchstens je 2.500 Euro beschränkt. 

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspfl icht 
nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwie-
gender Weise verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfer-
nen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, bewusst wahr-
heitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die Leis-
tungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 5.000 Euro. 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pfl ichten in der Absicht, sich oder einem 
anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, sind wir von unserer Leistungspfl icht hinsichtlich 
des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpfl icht- und Kfz-Umweltscha-
den-Versicherung bei Rechtsstreitigkeiten

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepfl icht nach E.2.1 oder 
E.2.3, E.6.1 oder E.6.2. oder Ihre Pfl icht nach E.2.4 oder E.6.6
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über
den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten
Entschädigung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von
unserer Leistungspfl icht hinsichtlich des von uns zu zahlenden
Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
dieser Pfl ichten sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsicht-
lich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Ihre Pfl ichten 
nach E.1 und E.2 gelten anstelle der vereinbarten Versiche-
rungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversiche-
rungssummen.

F Rechte und Pfl ichten der mitversicherten 
Personen

Pfl ichten mitversicherter Personen

F.1 Für mitversicherte Personen fi nden die Regelungen zu Ihren 
Pfl ichten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus 
dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungs-
nehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Rege-
lungen fi nden Sie insbesondere für das Geltendmachen von 
Ansprüchen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung nach A.1.2, 
Fahrerschutz-Versicherung nach A.4.2 und Kfz-Umweltscha-
den-Versicherung nach A.6.2.

Auswirkungen einer Pfl ichtverletzung auf mitversicherte Personen

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpfl ichtung zur Leistung 
frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. 

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung: Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns 
auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungs-
freiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mit-
versicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitver-
sicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpfl ichtet, gel-
ten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in 
Deutschland geltenden gesetzlichen Mindestversicherungs-
summen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschä-
digten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie 
bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, 
Veräußerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer

G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs-
schein. 

Automatische Verlängerung

G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlos-
sen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt 
auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags 
deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden 
Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. 
dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr

G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr ver-
einbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versi-
cherungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres

G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spä-
testens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes

G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungsschutz zu 
kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei 
uns wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis

G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den 
Vertrag kündigen. 

Die Kfz-Haftpfl ichtversicherung können Sie nur kündigen, wenn

– wir unsere Leistungspfl icht anerkannt haben oder

– wir unsere Leistungspfl icht zu Unrecht abgelehnt haben oder

– wir Ihnen die Weisung erteilen, es über den Anspruch des
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder

– in einem Rechtsstreit mit einem Dritten über die Entschädi-
gung ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

Die Kündigung muss uns in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
innerhalb eines Monats nach dem Sie von dem Kündigungs-
grund Kenntnis erlangt haben, zugehen. 

In den übrigen Versicherungssparten muss uns die Kündigung 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, 
wirksam werden soll.  

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des 
Fahrzeugs

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, 
geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber 
über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom Beste-
hen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu 
kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit 
sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags 
endet. 
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G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versiche-
rung ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versi-
cherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung 
des übergegangenen Vertrages. Die Kündigung wird zum Be-
ginn der neuen Versicherung wirksam.  

Kündigung bei Beitragserhöhung

G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach 
J.1 bis J.3 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhö-
hung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens
jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirk-
sam geworden wäre. Wir teilen ihnen die Beitragserhöhung
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und
weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen
wir bei einer Beitragserhöhung nach J.3 den Unterschied zwi-
schen bisherigem und neuem Beitrag kenntlich.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach 
K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 %,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.6, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
der Änderung kündigen, auch wenn damit keine Beitrags-
erhöhung verbunden ist. Die Kündigung ist sofort wirksam, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen 
Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündi-
gungsrecht hin. Die Kündigung kann sich auf die betroffene 
Versicherungsart beschränken oder auf den gesamten Ver-
trag beziehen.

Kündigung bei Bedingungsänderung 

G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung 
nach Abschnitt N Gebrauch, können Sie den Vertrag inner-
halb von sechs Wochen nach Zugang unserer Mitteilung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens je-
doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungs-
änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens sechs 
Wochen vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin. 

Kündigung des Rabattschutzes 

G.2.11 Sie können den Rabattschutz gemäß I.3.5 zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Diese Kündigung kann unab-
hängig von der Kündigung einer Versicherungssparte ausge-
sprochen werden. Die Kündigung ist wirksam wenn Sie uns 
spätestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres 
zugeht. Eine Kündigung des Rabattschutzes zu einer Versi-
cherungsart beendet gleichzeitig auch den Rabattschutz in 
der anderen Versicherungsart. Im Fall der Beendigung der 
Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkaskoversicherung endet auch ein 
bestehender Rabattschutz, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf.

Kündigung  der GAP-Deckung 

G.2.12 Sie können die GAP-Deckung gemäß A.2.20 zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Die GAP-Deckung können Sie 
auch zum Ende des Leasingvertrages bzw. Kreditvertrages 
kündigen. Diese Kündigung kann unabhängig von der Kündi-
gung einer Versicherungssparte ausgesprochen werden. Die 
Kündigung ist wirksam wenn Sie uns spätestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsjahres zugeht. Im Fall der Been-
digung der Vollkaskoversicherung endet auch die GAP-De-
ckung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versi-
cherungsvertrag kündigen? 

Kündigung zum Ablauf

G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen 
spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes

G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungsschutz zu 
kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis

G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den 
Vertrag kündigen. Die Kfz-Haftpfl ichtversicherung können wir 
nur kündigen, wenn wir unsere Leistungspfl icht anerkannt 
haben oder nachdem in einem Rechtsstreit mit einem Dritten 
über die Entschädigung ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung muss die Kündigung inner-
halb eines Monats nachdem wir unsere Leistungspfl icht aner-
kannt haben oder innerhalb eines Monats seit der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zugehen.

In den übrigen Versicherungsarten muss Ihnen die Kündigung 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen.

Unsere Kündigung wird einen Monat nach dem Zugang bei 
Ihnen wirksam. 

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten 
und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 
nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündi-
gung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines 
Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des 
Fahrzeugs

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nach-
dem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Ver-
trag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Pfl icht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt haben. 

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach 
K.5, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündi-
gen. Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kün-
digung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei
Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des 
Fahrzeugs

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach 
G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben 
die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszu-
sprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsverstei-
gerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

Kündigung des Rabattschutzes

G.3.8 Wir können den Rabattschutz gemäß I.3.5 zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Diese Kündigung kann unab-
hängig von der Kündigung einer Versicherungssparte ausge-
sprochen werden. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie 
Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungs-
jahres zugeht. Eine Kündigung des Rabattschutzes zu einer 
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Versicherungsart beendet gleichzeitig auch den Rabattschutz 
in der anderen Versicherungsart. Im Fall der Beendigung der 
Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkaskoversicherung endet auch ein 
bestehender Rabattschutz, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf.

Kündigung der GAP-Deckung

G.3.9 Wir können die GAP-Deckung gemäß A.2.20 zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Die GAP-Deckung können wir 
auch zum Ende des Leasingvertrages bzw. Kreditvertrages kün-
digen. Diese Kündigung kann unabhängig von der Kündigung 
einer Versicherungssparte ausgesprochen werden. Die Kündi-
gung ist wirksam wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor 
Ablauf des Versicherungsjahres zugeht. Im Fall der Beendigung 
der Vollkaskoversicherung endet auch die GAP-Deckung, ohne 
dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kfz-Haftpfl icht-, Kasko- und Kfz-Schutzbriefversicherung, 
sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung 
eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. 

Abweichend hiervon enden bei einer Kündigung der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung auch die Fahrerschutz-, die Auslandsscha-
denschutz- und die Kfz-Umweltschaden-Versicherung.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungs-
anlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versiche-
rung für das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlos-
senen Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie 
mit einer Fortsetzung der anderen ungekündigten Verträge 
nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung 
für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für 
uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.

G.4.4 G.4.1 und G.4.2 fi nden entsprechende Anwendung, wenn in
einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Form und Zugang der Kündigung

Jede Kündigung muss von uns schriftlich und von Ihnen in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen und ist nur 
wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.  

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht 
uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende 
Beitrag anteilig zu. 

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber

G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den 
Erwerber über.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpfl ichtet, den Beitrag entsprechend 
den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuab-
schluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt 
auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines 
bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt 
ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3. Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir 
entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 

Anzeige der Veräußerung 

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpfl ichtet, uns die Veräußerung 
des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die An-
zeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versiche-
rungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 
und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann 
können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung 

G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall 
Kenntnis erlangen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, 
Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll 
es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, 
wird dadurch der Vertrag nicht beendet. 

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, 
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung 
mitteilt, es sei denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weni-
ger als zwei Wochen oder Sie verlangen die uneingeschränkte 
Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Wohn-
wagenanhänger sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürze-
rer Vertragsdauer als ein Jahr.  

Umfang der Ruheversicherung

H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen 
während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränk-
ten Versicherungsschutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst

– die Kfz-Haftpfl ichtversicherung,

– die Kfz-Umweltschaden-Versicherung,

– die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeit-
punkt der Außerbetriebsetzung eine Voll- oder Teilkasko-
versicherung bestand.

Ihre Pfl ichten bei der Ruheversicherung

H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpfl ich-
tet, das Fahrzeug in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder 
Sammelgarage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. 
einem geschlossenen Hofraum) nicht nur vorübergehend ab-
zustellen und das Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten 
nicht zu gebrauchen. Verletzen Sie diese Pfl icht, sind wir un-
ter den Voraussetzungen nach D.3 leistungsfrei.  

Wiederanmeldung

H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der 
Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungs-
schutz wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben 
Sie uns unverzüglich anzuzeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 

H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 
Monate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruhe-
versicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines ande-
ren Versicherers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag 
fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung des 
Vertrags aufzufordern. 
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H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz 
während des auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentier-
ten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz 
nach H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den 
Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden 
Bezirks in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Versicherungsschutz, 
wenn diese Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsver-
fahren oder wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung 
oder Abgasuntersuchung durchgeführt werden. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und 
beim Kfz-Schutzbrief

H.3.1 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und beim Kfz-Schutzbrief 
besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit 
ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für 
die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen ge-
führt werden muss.

Was sind Zulassungsfahrten?

H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit 
dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zu-
ständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulas-
sungsbezirks ausgeführt werden. Das sind Rückfahrten von 
der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplaket-
te. Außerdem sind Fahrten zur Durchführung der Hauptunter-
suchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung oder 
Zulassung versichert, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein 
ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat. 

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen)

In der Kfz-Haftpfl icht- und der Vollkaskoversicherung richtet 
sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der 
sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenver-
lauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.

Der Beitrag für die Fahrerschutz-Versicherung ist proportional 
vom Beitrag der Kfz-Haftpfl ichtversicherung abhängig. Än-
dert sich daher der Beitragssatz in der Kfz-Haftpfl icht-, dann 
ändert sich auch der Beitrag für die Fahrerschutz-Versiche-
rung. Die Regelungen in Bezug auf den Beitrag in der Fahrer-
schutz-Versicherung betreffen Personenkraftwagen und Lkw 
bis 3,5 t Gesamtmasse.

Keine Einstufung in Schadenfreiheitsklassen erfolgen für Anhän-
ger, Busse, Trikes, Quads, Taxen, Mietwagen, landwirtschaftliche 
Zugmaschinen, Sonderfahrzeuge, Selbstfahrervermietfahrzeuge 
und selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie Fahrzeuge aller Art, 
die ein Ausfuhrkennzeichen, ein amtlich abgestempeltes rotes 
Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen führen.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs 
nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2 Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½, 1, 2 oder 3

Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½

I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw oder Kraftrad ohne Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klas-
se ½ eingestuft, wenn

– Sie seit mindestens drei Jahren eine Fahrerlaubnis für PKW
oder Krafträder besitzen, die von einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums erteilt wurde oder dieser
nach I.2.6 gleichgestellt ist, oder

– auf Sie bereits ein Pkw oder Kraftrad zugelassen ist, der/
das zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist.

Sonderersteinstufung in SF-Klasse 1

I.2.2.2 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw oder Kraftrad ohne Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klas-
se 1 eingestuft, wenn

– auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspart-
ner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Lebenspartner bereits ein Pkw oder Kraftrad zuge-
lassen und bei uns versichert ist, der/das  zu diesem Zeit-
punkt in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung mindestens in die
SF-Klasse 1 eingestuft ist, und

– Sie seit mindestens einem Jahr eine gültige Fahrerlaubnis
zum Führen von Pkw oder Krafträdern besitzen, die von
einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
erteilt wurde oder diesen nach I.2.6 gleichgestellt ist.

Der Abschluss des Rabattschutzes nach I.3.5 ist für einen 
nach dieser Regelung eingestuften Vertrag nicht möglich.

Sondereinstufung in SF-Klasse 3 bei Fahreralter mindestens 
25 Jahre

I.2.2.3 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw oder Kraftrad ohne Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klas-
se 3 eingestuft, wenn

– auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspart-
ner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Lebenspartner bereits ein Pkw oder Kraftrad zu-
gelassen und bei uns versichert ist, der/das zu diesem Zeit-
punkt in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung mindestens in die
SF-Klasse 3 eingestuft ist, und

– Sie seit mindestens einem Jahr eine Fahrerlaubnis zum Füh-
ren von Pkw oder Krafträdern besitzen, die von einem Mit-
gliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums erteilt wurde
oder dieser nach I.2.6 gleichgestellt ist, und

– Sie und der jeweilige Fahrer mindestens 25 Jahre alt sind.

Der Abschluss des Rabattschutzes nach I.3.5 ist für einen 
nach dieser Regelung eingestuften Vertrag nicht möglich.

Sondereinstufung SF-Klasse 2 für Lkw bis 3,5 t Gesamtmasse 
im Werk-/Privatverkehr

I.2.2.4 Beginnt Ihr Vertrag für einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmas-
se im Werk-/Privatverkehr ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 2 eingestuft, wenn

– Sie bereits einen Pkw oder einen Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamt-
masse im Werk-/Privatverkehr bei uns versichert haben, und

– das bereits versicherte Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt min-
destens in die SF-Klasse 2 eingestuft ist.

I.2.3 Sonderersteinstufung für Pkw oder Krafträder in den 
Partnerrabatt

Erläuterung des Partnerrabatts

I.2.3.1 Falls Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad ohne Übernah-
me eines Schadenverlaufs nach I.6. beginnt, kann er maximal 
in die gleiche SF-Klasse wie der bei uns bestehende Erstvertrag 
eingestuft werden, wenn

a auf Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner 
oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebenspartner bereits ein Pkw (wenn Ihr Fahrzeug ein Pkw 
ist) oder Kraftrad (wenn Ihr Fahrzeug ein Kraftrad ist) zuge-
lassen und bei uns versichert ist, der zu diesem Zeitpunkt in 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung mindestens in eine SF-Klas-
se eingestuft ist (Erstvertrag), und 
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b Sie oder Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener Lebenspartner 
oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Le-
benspartner der Halter des Fahrzeuges sind, und

c Sie und Ihr Ehepartner, Ihr eingetragener Lebenspartner 
oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Le-
benspartners einen identischen Wohnsitz haben, und

d der Vertrag Ihres Ehepartners, Ihres eingetragenen Lebens-
partners oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Lebenspartners und ein eventuell für Sie beste-
hender Vorvertrag in den letzten beiden Kalenderjahren 
oder – bei kürzerer Laufzeit während der Laufzeit – in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung schadenfrei war, und

e Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder 
Krafträdern besitzen, die von einem Mitgliedstaat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder die-
sen nach I.2.6 gleichgestellt ist.

Der Erstvertrag ist der Vertrag Ihres Ehepartners, Ihres einge-
tragenen Lebenspartners oder Ihres mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Lebenspartners, der bei uns bestehen 
muss oder der zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
bei uns abgeschlossen werden muss.

Die sich für den Partnervertrag ergebende SF-Klasse bemisst 
sich dabei zum Einen nach dem Zeitraum, für den Sie den 
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis nachweisen können und 
zum Anderen nach der SF-Klasse des Erstvertrages (z. B. Erst-
vertrag in SF 20, Sie haben seit 8 Jahren eine gültige Fahrer-
laubnis: maximal SF 7 im Partnervertrag möglich).

Der Partnerrabatt kann nur so lange gewährt werden, so lan-
ge der Erstvertrag bei uns besteht.

Der Abschluss des Rabattschutzes nach I.3.5 ist für einen Part-
nerrabatt-Vertrag nicht möglich.

Nutzung des Fahrzeuges 

I.2.3.2 a Ein Fahrzeug, das über den Partnerrabatt versichert wird, 
darf nur von berechtigten Fahrern genutzt werden, die das 
25. Lebensjahr vollendet haben.

b Zulässig ist die Nutzung eines über den Partnerrabatt ver-
sicherten Fahrzeuges von Nutzern, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, nur in Notfallsituationen oder 
wenn es sich bei dem Nutzer um einen Hotelangestellten, 
Kaufi nteressenten, einen Mitarbeiter einer Reparaturwerk-
statt oder eines mit der Abnahme der Hauptuntersuchung 
Beauftragten in Ausübung seines Dienstes handelt. Eine 
Fahruntüchtigkeit des Versicherungsnehmers oder eines 
anderen berechtigten Fahrers infolge von Alkohol- oder 
Drogenkonsum gilt nicht als Notfallsituation.

c Wird das Fahrzeug von einem Fahrer genutzt, der das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und handelt es sich 
auch nicht um einen unter b genannten Ausnahmetatbe-
stand, so entfällt der Partnerrabatt rückwirkend ab Beginn 
des laufenden Versicherungsjahres und es wird von uns 
eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages erhoben.

d Die Sondereinstufung in den Partnerrabatt gilt nicht für 
Pkw und Krafträder, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurz-
zeitkennzeichen, ein Wechselkennzeichen oder ein rotes 
Kennzeichen führen.

I.2.4 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung in der Vollkaskoversicherung

Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw oder ein Kraftrad und schlie-
ßen Sie neben der Kfz-Haftpfl ichtversicherung eine Vollkasko-
versicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), 
können Sie verlangen, dass die Einstufung nach dem Schaden-
verlauf der Kfz-Haftpfl ichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, 
wenn für das versicherte Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im 
Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten 12 Monate bereits eine 
Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall überneh-
men wir den Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung nach I.6.

I.2.5 Führerscheinsonderregelung 

Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der Klasse
SF 0 begonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, 
sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw oder 
Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:

– Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und

– Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt worden oder
diesen nach I.2.6. gleichgestellt.

I.2.6 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse 

Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) sind im Rahmen der SF-Ersteinstufung 
Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedsstaat des EWR gleichge-
stellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisver-
ordnung ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprü-
fung umgeschrieben werden können oder nach Erfüllung der 
Aufl agen umgeschrieben sind. 

I.2.7 Sonderersteinstufung für Pkw oder Krafträder in den 
Einzelfahrerrabatt

Erläuterung des Einzelfahrerrabatts

I.2.7.1 Falls Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad ohne Übernah-
me eines Schadenverlaufs nach I.6. beginnt, kann er maximal 
in die gleiche SF-Klasse wie der bei uns bestehende Pkw-Erst-
vertrag bzw. Kraftrad-Erstvertrag eingestuft werden, wenn

a auf Sie bereits ein Pkw (wenn Ihr Fahrzeug ein Pkw ist) bzw. 
ein Kraftrad (wenn Ihr Fahrzeug ein Kraftrad ist) zugelassen 
und bei uns versichert ist, der zu diesem Zeitpunkt in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung mindestens in eine SF-Klasse 
eingestuft ist (Erstvertrag), und 

b Sie der Halter des Fahrzeuges und mindestens 25 Jahre alt 
sind, und

c Ihr Erstvertrag und ein eventuell für Sie bestehender Vorver-
trag in den letzten beiden Kalenderjahren oder – bei kürze-
rer Laufzeit – während der Laufzeit schadenfrei war, und

d Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder 
Krafträdern besitzen, die von einem Mitgliedstaat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder die-
sen nach I.2.6 gleichgestellt ist.

Der Erstvertrag ist der Vertrag, der bei uns bereits besteht 
oder der zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres bei 
uns abgeschlossen werden muss.

Die sich für den Einzelfahrerrabatt-Vertrag ergebende SF-Klas-
se bemisst sich dabei zum Einen nach dem Zeitraum, für den 
Sie den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis nachweisen können 
und zum Anderen nach der SF-Klasse des Erstvertrages (Beispiel: 
Erstvertrag in SF 20, Sie haben seit 8 Jahren eine gültige Fahrer-
laubnis: maximal SF 7 im Einzelfahrerrabatt-Vertrag möglich).

Der Einzelfahrerrabatt kann nur so lange gewährt werden, so 
lange der Erstvertrag bei uns besteht.

Der Abschluss des Rabattschutzes nach I.3.5 ist für einen Ein-
zelfahrerrabatt-Vertrag nicht möglich.

Nutzung des Fahrzeuges und Sanktionen bei Vertragsverstößen 

I.2.7.2 a Ein Fahrzeug, das über den Einzelfahrerrabatt versichert 
wird, darf nur von Ihnen genutzt werden.

b Zulässig ist die Nutzung eines über den Einzelfahrerrabatt 
versicherten Fahrzeuges von anderen Nutzern nur in Notfall-
situationen oder wenn es sich bei dem Nutzer um einen Ho-
telangestellten, Kaufi nteressenten, einen Mitarbeiter einer 
Reparaturwerkstatt oder eines mit der Abnahme der Haupt-
untersuchung Beauftragten in Ausübung seines Dienstes 
handelt. Eine Fahruntüchtigkeit des Versicherungsnehmers 
infolge von Alkohol- oder Drogenkonsum gilt nicht als Not-
fallsituation.
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c Wird das Fahrzeug von einem anderen Fahrer als Ihnen 
genutzt und handelt es sich auch nicht um einen unter b 
genannten Ausnahmetatbestand, so entfällt der Einzelfah-
rerrabatt rückwirkend ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und es wird von uns zusätzlich eine Vertrags-
strafe in Höhe eines Jahresbeitrages erhoben.

d Die Sondereinstufung in den Einzelfahrerrabatt gilt nicht 
für Pkw oder Krafträder, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein 
Kurzzeitkennzeichen, ein Wechselkennzeichen oder ein ro-
tes Kennzeichen führen.

e Die jährliche Fahrleistung des über den Einzelfahrerrabatt 
versicherten Pkw darf 15.000 Kilometer nicht übersteigen. 
Wird diese vertraglich vereinbarte maximale Jahresfahrleis-
tung überschritten, so entfällt der Einzelfahrerrabatt rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsjahres, in der die Fahr-
leistung überschritten wurde und es wird von uns zusätzlich 
eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages erhoben.

I.3 Jährliche Neueinstufung

Wir stufen Ihren Vertrag zu Beginn jedes Versicherungsjahres 
nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr 
neu ein. 

Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung 
maßgeblich dafür, welchem Kalenderjahr der Schaden zuge-
ordnet wird.

Die Neueinstufung gilt unabhängig von der Zahlungsperiode 
immer ab Beginn des neuen Versicherungsjahres.

I.3.1 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei ver-
laufen und hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit 
ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres in die nächst bessere SF-Klasse 
nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.2 Besserstufung bei Saisonkennzeichen

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zu-
gelassen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf 
des Vertrags eine Besserstufung nach I.3.1 nur vor, wenn die 
Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.3 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 3, 2, 1, ½, S, 
0 oder M

I.3.3.1 Besserstufung nach SF 1 nach einem vollen Kalenderjahr aus 
der SF-Klasse ½, S, 0 oder M

Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalender-
jahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag ab 
Beginn des nächsten Versicherungsjahres aus der SF-Klasse ½, 
S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein. 

I.3.3.2 Besserstufung nach einem halben Kalenderjahr aus der SF-Er-
steinstufung 3, 2, 1, ½ oder 0

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Ka-
lenderjahres mit einer Einstufung nach I.2 in SF-Klasse 3, 2, 
1, ½ oder 0 begonnen und bestand bis zum 31. Dezember 
mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei 
schadenfreiem Verlauf ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres wie folgt eingestuft: 

von SF-Klasse 3  nach  SF-Klasse 4,
von SF-Klasse 2  nach  SF-Klasse 3,
von SF-Klasse 1  nach  SF-Klasse 2
von SF-Klasse ½  nach  SF-Klasse 1,
von SF-Klasse 0 nach  SF-Klasse ½.

I.3.4 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet 
verlaufen, wird er ab Beginn des nächsten Versicherungsjah-
res nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. 

I.3.5 Rabattschutz in der Kfz-Haftpfl icht- und Vollkaskoversi-
cherung

Versicherte Fahrzeuge

I.3.5.1 Der Rabattschutz kann von Ihnen nur für Pkw abgeschlossen 
werden.

Der Rabattschutz kann nicht für Verträge abgeschlossen wer-
den, die 

a auf Basis der Regelungen gemäß I.2.2.2 oder I.2.2.3 abge-
schlossen wurden, oder

b nach den Regelungen gemäß I.2.3 (Partnerrabatt) geführt 
werden, oder

c nach den Regelungen gemäß I.2.7 (Einzelfahrerrabatt) ab-
geschlossen werden, oder

d im Basis Tarif versichert sind.

Ob Sie den Rabattschutz abgeschlossen haben entnehmen 
Sie Ihrem Versicherungsschein.

Einstufung bei einem belastenden Schaden

I.3.5.2 Bei Personenkraftwagen, für die nach I.3.5.1 der Rabattschutz 
vereinbart wurde, gilt: je Kalenderjahr können Sie uns einen be-
lastenden Schaden im Sinne von I.4.2 melden, ohne dass sich 
dieser in der Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkaskoversicherung ra-
battbelastend auswirkt. Im folgenden Versicherungsjahr bleibt 
die im Jahr der Schadenmeldung erreichte SF-Klasse erhalten. 

Einstufung bei mehr als einem belastenden Schaden

I.3.5.3 Bei Personenkraftwagen, für die nach I.3.5.1 der Rabattschutz 
vereinbart wurde, gilt: melden Sie uns in einem Kalenderjahr 
mehr als einen die Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkaskoversiche-
rung belastenden Schaden im Sinne von I.4.2, dann wird der 
Vertrag in der jeweiligen Versicherungsart nach der jeweils 
gültigen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Dabei bleibt der 
erste rabattbelastende Schaden unberücksichtigt. 

Voraussetzungen für den Abschluss

I.3.5.4 Haben Sie für Ihren Personenkraftwagen eine Kfz-Haftpfl icht 
und Vollkaskoversicherung abgeschlossen, können Sie den 
Rabattschutz nur für beide Versicherungsarten gleichzeitig 
beantragen.

I.3.5.5 Der Vertrag für die Kfz-Haftpfl icht- und falls abgeschlossen, 
Vollkaskoversicherung, muss sich bei Abschluss des Rabatt-
schutzes mindestens in der SF-Klasse 5 befi nden.

I.3.5.6 Um den Rabattschutz abschließen zu können, müssen Sie und 
alle Fahrer des Personenkraftwagens zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsbeginns des Rabattschutzes mindestens 25 Jahre alt sein.

I.3.5.7 In den letzten 12 Monaten vor dem erstmaligen Abschluss 
des Rabattschutzes darf weder bei uns noch bei einem ande-
ren Vorversicherer ein belastender Schaden nach I.4.2 gemel-
det worden sein.

Nichterfüllung oder Nichteinhaltung der Voraussetzungen

I.3.5.8 Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass eine der 
Voraussetzungen unter I.3.5.4 bis I.3.5.7 nicht erfüllt war 
oder nicht eingehalten wurde, stufen wir Ihren Vertrag ab 
dem Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzungen gemäß An-
hang 1 in die Schaden-/Schadenfreiheitsklasse ein, in die er 
ohne den Rabattschutz eingestuft worden wäre.

I.3.5.9 Falls die Voraussetzungen unter I.3.5.4 bis I.3.5.7 schuldhaft 
nicht erfüllt waren oder nicht eingehalten wurden, schließen 
wir den Rabattschutz ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres aus. Sollten Sie den Rabattschutz erst während 
des laufenden Versicherungsjahres eingeschlossen haben, 
dann schließen wir ihn ab diesem Zeitpunkt aus.

I.3.5.10 Wird der Pkw von einem Fahrer gefahren, der noch nicht 25
Jahre alt ist und kommt es dabei zu einem belastenden Scha-
den, dann gelten die Regelungen nach I.3.5.8 und I.3.5.9 
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nicht, wenn die Fahrt auf Grund einer gesundheitlichen Not-
situation stattfand oder wenn es sich bei dem Fahrer um ei-
nen Hotelangestellten oder einen Kraftfahrzeug-Reparateur 
in Ausübung seines Dienstes handelt. Fahrunsicherheit von 
Ihnen oder einem anderen berechtigten Fahrer auf Grund des 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschen-
der Mittel gilt nicht als Notfall. 

I.3.5.11 Teilen Sie uns während des Versicherungsjahres mit, dass der
Pkw auch von Fahrern gefahren wird, die noch nicht 25 Jahre 
alt sind, so endet der Rabattschutz zu dem Datum, ab dem 
die Änderung wirksam ist. Der Rabattschutz endet jedoch erst 
zum Ende des Jahres in dem die Änderung eintritt, wenn im 
Zeitraum vor der Änderung mindestens ein belastender Scha-
den gemeldet wurde, der unter die Regelungen des Rabatt-
schutzes fällt. In diesem Fall endet der Rabattschutz erst zum 
Ende des Versicherungsjahres, auch wenn für Schäden, die 
durch Fahrer, die noch nicht 25 Jahre alt sind, bedingungsge-
mäß der Rabattschutz nicht gilt.

Beendigung des Rabattschutzes

I.3.5.12 Wenn Sie den Rabattschutz nach G.2.11 in einer Versiche-
rungsart kündigen, dann gilt diese Kündigung auch in der 
anderen Versicherungsart. 

I.3.5.13 Bei Beendigung der Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkaskoversiche-
rung endet auch der Rabattschutz ohne dass es einer ge-
sonderten Kündigung des Rabattschutzes bedarf. Endet nur 
die Vollkaskoversicherung, so kann der Rabattschutz in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung auf Ihren Wunsch hin bestehen 
bleiben, wenn nicht andere Gründe dem entgegen stehen.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter 
Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der 
Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjah-
res ununterbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein 
Schadenereignis gemeldet worden ist, für das wir Entschädi-
gungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zäh-
len nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag je-
weils als schadenfrei, wenn

a wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden auf-
grund von Abkommen der Versicherungsunternehmen un-
tereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen 
der Ausgleichspfl icht aufgrund einer Mehrfachversicherung. 
Dies gilt nicht bei Mehrfachversicherungen bei Gespannen. 

b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf 
die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren aufl ösen, 
ohne eine Entschädigung geleistet zu haben.

c der Verursacher des Schadens oder dessen Haftpfl ichtver-
sicherung uns unsere Entschädigung in vollem Umfang er-
stattet.

d wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, 
das unter die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen 
leisten oder Rückstellungen bilden.

e Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch 
nehmen, weil eine Person mit einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Haftpfl ichtversicherung für das Schadenereignis 
zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem 
Haftpfl ichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser 
den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

f es sich um einen Schaden handelt, der in den Bereich der 
Fahrerschutz-Versicherung fällt.

g mit dem entwendeten Fahrzeug auf einer Diebesfahrt ein 
Kfz-Haftpfl ichtschaden verursacht wird und weder Sie, der 
Halter, der Eigentümer oder der berechtigte Besitzer des Fahr-
zeugs die Entwendung des Fahrzeugs ermöglicht haben.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie 
uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Scha-
denereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten 
oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen 
sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als 
schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalender-
jahr Entschädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen 
Schaden, stufen wir Ihren Vertrag ab Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres zurück. 

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpfl icht- und in der 
Vollkaskoversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere Ent-
schädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche 
Verpfl ichtung erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu ge-
ben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregu-
lierung eines Kfz-Haftpfl ichtschadens über die Höhe unserer 
Entschädigung, wenn diese nicht mehr als 1.000 Euro beträgt. 

Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von zwölf Mo-
naten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpfl icht- oder 
Vollkaskoversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt.

Beim Basis Tarif beträgt die Frist zur Erstattung der Entschädi-
gung sechs Monate.

Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung 
und über die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und 
müssen wir danach im Zuge einer Wiederaufnahme der Scha-
denregulierung eine weitere Entschädigung leisten, führt dies 
nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?

Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser 
bei einem anderen Versicherer bestanden hat – wird auf den 
Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzun-
gen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:

Fahrzeugwechsel

I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen 
Fahrzeugs angeschafft.

Rabatttausch

I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein ande-
res Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruhe-
versicherung außer Betrieb und beantragen die Übernahme 
des Schadenverlaufs. 

Schadenverlauf einer anderen Person

I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von 
Ihnen gefahren und Sie beantragen die Übernahme des Scha-
denverlaufs. 

Versichererwechsel

I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer 
zu uns gewechselt.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?

Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende 
Voraussetzungen:

Fahrzeuggruppe

I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertra-
gen wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das 
Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, 
gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, 
auf das übertragen wird.
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a Untere Fahrzeuggruppe:
Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahrzeuge, Last-
kraftwagen bis 3,5 t Gesamtmasse, Gabelstapler, Kranken- 
und Leichenwagen. 

b Mittlere Fahrzeuggruppe:
Taxen, Mietwagen, Lastkraftwagen über 3,5 t Gesamtmas-
se und Zugmaschinen im Werkverkehr.

c Obere Fahrzeuggruppe:
Lastkraftwagen und Zugmaschinen im gewerblichen 
Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Abschleppwagen.

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-
Haftpfl icht- und der Vollkaskoversicherung

I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpfl icht- 
und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen.  

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs 
von einer anderen Person nach I.6.1.3

I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Per-
son nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen 
Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde, und unter 
folgenden Voraussetzungen:

a Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Ehepartner, 
Ihren eingetragenen Lebenspartner, Ihren mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner, ein Elternteil, Ihr 
Kind, Ihre Schwester/Ihren Bruder oder Ihren Arbeitgeber;

b Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der ande-
ren Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde glaub-
haft; hierzu gehört insbesondere

– eine Erklärung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
von Ihnen und der anderen Person. Ist die andere Person ver-
storben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend, Sie müssen
uns aber eine Kopie der Sterbeurkunde des Dritten vorlegen,

– die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nach-
weis dafür, dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren;

c Die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schaden-
verlaufs an Sie einverstanden und gibt damit ihren Scha-
denfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf;

d Die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie 
liegt bei der Übernahme nicht mehr als 15 Monate zurück.

e Das hier versicherte Fahrzeug ist auf Sie zugelassen (VN-/
Halteridentität).

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungs-
schutzes auf den Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Übernahme

I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Au-
ßerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, 
Vertragsbeendigung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:

a Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, über-
nehmen wir den Schadenverlauf, als wäre der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen worden.

b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs und höchstens 
zwölf Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie 
er vor der Unterbrechung bestand. 

c Beträgt die Unterbrechung mehr als zwölf Monate, ziehen 
wir beim Schadenverlauf für jedes weitere angefangene Ka-
lenderjahr seit der Unterbrechung ein schadenfreies Jahr ab.

d Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, überneh-
men wir den schadenfreien Verlauf nicht.

e Beträgt die Unterbrechung mehr als zwölf Monate und we-
niger als sieben Jahre, übernehmen wir den schadenfreien 
Verlauf, der vor der Unterbrechung galt, wenn Sie während 
der Unterbrechung ununterbrochen im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis waren und uns dies entsprechend nachweisen.

Sofern neben einer Rückstufung aufgrund einer Unterbre-
chung von mehr als einem Jahr gleichzeitig eine Rückstufung 
aufgrund einer Schadenmeldung zu erfolgen hat, ist zunächst 
die Rückstufung aufgrund des Schadens, danach die Rückstu-
fung aufgrund der Unterbrechung vorzunehmen. 

Im Folgejahr nach der Übernahme

I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet 
sich die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf 
und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Ka-
lenderjahr der Übernahme bestand:

a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Über-
nahme mindestens sechs Monate, wird der Vertrag ent-
sprechend seines Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein 
volles Kalenderjahr bestanden. 

b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Über-
nahme weniger als sechs Monate, unterbleibt eine Besser-
stufung trotz schadenfreien Verlaufs. 

I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang

Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge 
übernommen, übernehmen wir den Schadenverlauf dieser 
Fahrzeuge unter folgenden Voraussetzungen:

– Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des
Schadenverlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit
den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf,

– Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des
Betriebs die bisherige Risikosituation nicht verändert hat.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpfl icht- und der Vollkas-
koversicherung können nur zusammen abgegeben werden. 

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen 
wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres 
Vertrages nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag 
in der SF-Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung bestehen. 

I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstel-
lung Ihres Vertrags nach zu erheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs 
folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:

– Art und Verwendung des Fahrzeugs,

– Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,

– Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpfl icht- und
der Vollkaskoversicherung,

– Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahr-
zeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung
ausgewirkt haben,

– ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von
drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden sind,
ohne dass Zahlungen geleistet worden sind und

– ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entspre-
chende Auskünfte erteilt worden sind.

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-
Haftpfl icht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei 
einem anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpfl ich-
tet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem 
versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben. 

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Scha-
denverlauf. Sondereinstufungen, insbesondere die Sonderein-
stufung in die SF-Klasse 3 (I.2.2.3), die Sondereinstufung in die 
SF-Klasse 2 (I.2.2.4), der Partnerrabatt (I.2.3), der Einzelfahrerra-
batt (I.2.7) und der Rabattschutz (I.3.5) – mit Ausnahme der Re-
gelung nach I.2.2.1 und I.2.2.2 – werden nicht berücksichtigt. 
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J Beitragsänderung aufgrund tarifl icher 
Maßnahmen

J.1 Typklasse

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres 
Fahrzeugs, können Sie Ihrem Versicherungsschein entneh-
men, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags 
zugeordnet worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in wel-
chem Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im 
Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verrin-
gert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps 
im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu ei-
ner Zuordnung in eine andere Typklasse führen. Die damit 
verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres wirksam.

J.2 Regionalklasse

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des 
Halters, wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. 
Maßgeblich sind der Wohnsitz und die Postleitzahl, den/die 
uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem 
Versicherungsschein können Sie entnehmen, welcher Regi-
onalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet 
worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in wel-
chem Umfang sich der Schadenbedarf der Region, in welcher 
der Wohnsitz/die Postleitzahl des Halters liegt, im Verhältnis 
zu allen Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der 
Schadenbedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regio-
nen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Regional-
klasse führen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird 
mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

J.3 Tarifänderung 

Wir sind berechtigt, den Beitrag für die Kfz-Versicherung der 
Schadenentwicklung anzupassen, damit ein angemessenes 
Verhältnis von Versicherungsbeitrag und -leistung gewährleistet 
ist. Der neue Beitrag darf nicht höher sein als der Tarifbeitrag 
für eine neu abzuschließende Kfz-Versicherung mit denselben 
Merkmalen zur Beitragsberechnung und mit demselben De-
ckungsumfang sowie bei unveränderter Ausgestaltung der AVB.

Eine Erhöhung des bisherigen Beitrags auf die Höhe des sich 
aus dem neuen Tarif ergebenden Beitrags wird nur wirksam, 
wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichma-
chung des Unterschieds zwischen bisherigem und neuem 
Beitrag spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mitteilen 
und wir Sie schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach G.2.7 
informieren.

Vermindert sich der bisherige Tarifbeitrag, sind wir verpfl ich-
tet, den Beitrag mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
auf die Höhe des neuen Tarifbeitrags zu senken. 

Abweichende Vereinbarungen (z. B. im Vertrag enthaltene 
Zu- oder Abschläge) bleiben unberührt.

J.4 Kündigungsrecht

Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3 zu einer Beitragserhö-
hung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden 
mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr 
Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu 
einer Beitragserhöhung führen. 

J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-
Haftpfl ichtversicherung

In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung sind wir berechtigt, den Bei-
trag zu erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Ver-
ordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpfl ichtet werden, den 
Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu erhöhen.  

J.6 Änderung der Tarifstruktur

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Re-
gionalklassen, Typklassen zu ändern. Dies setzt voraus, dass 
ein unabhängiger Treuhänder bestätigt, dass die geänderten 
Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die 
geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres wirksam. 

In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen 
eingetretenen Umstands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts

Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schaden-
freiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern. 

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung und 
deren Auswirkungen

Welche Änderungen werden berücksichtigt?

K.2.1.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versi-
cherungsschein genanntes Merkmal zur Beitragsberechnung, 
berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitrags-
senkung oder zu einer Beitragserhöhung führen. 

Versicherter Zeitraum und Schadenverlauf beim Vorversicherer

K.2.1.2 Haben Sie bei uns einen Pkw oder ein Kraftrad versichert, so
wird der Beitrag auch dadurch bestimmt, wie lange Sie mit 
Ihrem Fahrzeug oder mit Vorfahrzeugen bei dem Versicherer 
versichert waren, von dem wir den schadenfreien Verlauf nach 
I.6.1.4 anrechnen. Eine Reduzierung des Beitrags setzt voraus,
dass Sie dort einen von uns festgelegten Zeitraum versichert
waren und dass es in diesem Zeitraum keine belastenden Schä-
den gegeben hat. Besteht bei uns eine Kfz-Haftpfl icht- und
eine Vollkaskoversicherung, so müssen beim Vorversicherer
beide Versicherungsarten schadenfrei verlaufen sein, damit wir
Ihren Beitrag entsprechend reduzieren können.

Was prüfen wir im Schadenfall?

K.2.2 Wir prüfen im Schadenfall den Kilometerstand Ihres Fahrzeu-
ges und fragen Sie, wer das Fahrzeug zum Schadenzeitpunkt 
gefahren hat. Sie sind verpfl ichtet, unsere Fragen wahrheits-
gemäß zu beantworten.

Auswirkung auf den Beitrag

K.2.3 Der neue Beitrag nach K.2.1.1 gilt ab dem Tag der Änderung. 

K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels

Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr 
Fahrzeug einer anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet 
sich der Beitrag ab der Ummeldung bei der Zulassungsbehör-
de nach der neuen Regionalklasse. 

K.4 Ihre Mitteilungspfl ichten zu den Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung

Anzeige von Änderungen 

K.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein aufgeführten 
Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns unverzüg-
lich anzeigen. 

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung

K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag 
berücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutref-
fen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestäti-
gungen oder Nachweise vorzulegen. 
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Folgen von unzutreffenden Angaben

K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt 
und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, 
gilt rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjah-
res der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung entspricht.  

K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder 
Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein 
zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Bei-
tragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitra-
ges zu zahlen.  

Folgen von Nichtangaben

K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb eines Monats 
nach, sind wir berechtigt, den Beitrag rückwirkend ab Beginn 
des laufenden Versicherungsjahres nach den für Sie ungünstigs-
ten Annahmen zu berechnen, wenn

– wir Sie in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf den
dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde geleg-
ten Annahmen hingewiesen haben und

– wir Ihnen eine Antwortfrist von einem Monat gesetzt haben.

K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art 
oder Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies anzei-
gen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs 
gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei 
das höhere Wagnis maßgeblich ist. 

Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach 
G.3.6 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen.

Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein 
Kündigungsrecht nach G.2.8.

L Meinungsverschiedenheiten und 
Gerichtsstände

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann

L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zu-
frieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu 
dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können 
Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsman.de
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000.
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz.)

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstel-
le. Wir haben uns verpfl ichtet, an dem Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen.

Versicherungsaufsicht

L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wen-
den. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sektor 
Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafi n.de
Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108 – 1550.

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg

L.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten. 

Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe in 
der Kaskoversicherung können Sie auch das Sachverständi-
genverfahren nach A.2.18 nutzen.

L.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen

L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen

L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nie-
derlassung Ihres Betriebs befi ndet, wenn Sie den Versiche-
rungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb
abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt

L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben 
oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abwei-
chend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, 
das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

M Zahlungsweise und Zahlungsweg

Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns 
eine Ermächtigung erteilen, die Beiträge von einem Konto bei ei-
nem Geldinstitut einzuziehen. Können wir die Beiträge während 
der Vertragslaufzeit nicht von dem Konto einziehen, stellen wir 
den Vertrag auf eine vierteljährliche Zahlungsperiode um.

Da sich die Zahlung von Beiträgen durch die Teilnahme am Ban-
keinzugsverfahren positiv auf den Beitrag auswirkt, erhöht sich 
der Beitrag während der Vertragslaufzeit, wenn die Zahlung auf 
einen anderen Zahlweg (Überweisung) umgestellt wird.

N Änderung der Versicherungsbedingungen

Wir können einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehen-
de Versicherungsverträge ändern, ergänzen oder ersetzen, 

– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird,
welche diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beru-
hen.

– bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neu-
en oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,

– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für
unwirksam erklärt,

Seite 36 von 46



– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit gelten-
dem Recht nicht vereinbar beanstandet und den Versiche-
rer zur Abänderung auffordert

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen: 

– Umfang des Versicherungsschutzes,

– Deckungsausschlüsse,

– Pfl ichten des Versicherungsnehmers oder der Versicherten

Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsneh-
mer als einzelne Regelung und in Zusammenhang mit ande-
ren Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die 
ursprüngliche Regelung.

Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind 
Ihnen schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der 
Änderung sind von uns zu erläutern. Sie genehmigen diese 
geänderten Bedingungen, wenn Sie nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Bekanntgabe in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) widersprechen. 

Hierauf werden wir Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich hin-
gewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch 
treten die Änderungen nicht in Kraft.

O  Leistungserweiterungen KomfortPlus

Abweichend zu den Punkten A.1.5.6.2, A.2.2.2, A.2.2.3, 
A.2.2.6, A.2.2.7, A.2.3.2, A.2.6.2.1, A.2.6.2.2, A.7, I.5, gel-
ten im KomfortPlus Tarif folgende Leistungsverbesserungen:

O.1 Leistungsgarantie 

Ergänzend zu A.7 gelten für Ihren Vertrag auch zukünftige 
Leistungsverbesserungen dieses Abschnitts O der AKB, wenn 
Sie den KomfortPlus Tarif abgeschlossen haben. 

O.2 Erweiterte Eigenschadendeckung

Abweichend zu A.1.5.6.2 umfasst die Kfz Haftpfl ichtversiche-
rung auch solche Sachschäden, die von Ihnen als Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherten Personen mit Ihrem Per-
sonenkraftwagen oder Kraftrad an anderen eigenen und auf 
Sie zugelassenen Pkw oder Krafträdern, Ihnen gehörenden 
Gebäuden und sonstigen Sachen verursacht werden, wenn 
sich diese Sachen zum Schadenzeitpunkt nicht an oder in 
dem versicherten Fahrzeug befi nden. Dies gilt auch auf Ihrem 
eigenen Grundstück.

Sie haben bei derartigen Schäden eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von 500 Euro je Schadenereignis zu tragen. Unsere Ent-
schädigungsleistung ist auf 100.000 Euro je Versicherungs-
jahr maximiert.

O.3 Naturgewalten/ Elementarschäden

Ergänzend zu A.2.2.3 ist zusätzlich die unmittelbare Einwirkung 
der folgenden Naturgewalten auf das Fahrzeug versichert.

– Vulkanausbruch
Ein Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-Ergüssen,
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen Ma-
terialien und Gasen.

– Erdbeben
Abweichend zu Abschnitt A.2.17.4 besteht Versicherungs-
schutz auch für Schäden durch Erdbeben. Ein Erdbeben ist
eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch
geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.

O.4 Durch Tierbisse verursachte Folgeschäden

Abweichend zu A.2.2.7 gilt eine Entschädigungsgrenze von 
5.000 Euro.

O.5 Schäden durch Anhänger

Abweichend zu A.2.3.2 Satz 3 werden Schäden ersetzt, die 
am ziehenden Fahrzeug durch einen Anhänger ohne Einwir-
kung von außen entstanden sind.

O.6 Neupreisentschädigung

Abweichend zu A.2.6.2.1 wird die Neupreisentschädigung 
unter den Voraussetzungen des A.2.6.2.1 für einen Zeitraum 
von 24 Monaten gezahlt.

O.7 Kaufpreisentschädigung

Abweichend zu A.2.6.2.2 wird die Kaufpreisentschädigung 
unter den Voraussetzungen des A.2.6.2.2 für einen Zeitraum 
von 24 Monaten gezahlt. Die Höchstentschädigungsgrenze 
ist begrenzt auf 120 % des Wiederbeschaffungswertes ge-
mäß A.2.6.6.

O.8 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

Abweichend zu I.5 wird Ihr Kfz-Haftpfl icht- oder Vollkasko-
versicherungsvertrag als schadenfrei behandelt, wenn Sie uns 
die Entschädigung innerhalb von 24 Monaten nach unserer 
Mitteilung erstatten. 

O.9 Schutzhelm und Schutzbekleidung bei Krafträdern

Schäden an Schutzhelm und Schutzbekleidung für Fahrer und 
Beifahrer durch Unfall mit einem anderen motorisierten Verkehr-
steilnehmer sind in der Teilkasko bis 500 Euro mitversichert.

O.10 Überführungskosten

Ergänzend zu A.2.6.8 ersetzen wir bei Abrechnung eines 
Schadens nach A.2.6.2.1 auch die Überführungskosten bzw. 
die Kosten der Selbstabholung ab Herstellerwerk bis zu einer 
Höhe von 1.000 Euro. Voraussetzungen sind, dass der Pkw 
zum Zeitpunkt des Unfalls nicht älter als 24 Monate ist und 
das Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird.

O.11 Unterschlagung

Abweichend zu A.2.2.2 ist Unterschlagung bei einer Probe-
fahrt ausnahmslos mitversichert.

O.12 F olgeschäden bei Kurzschluss

Abweichend zu A.2.2.6 ist der Ersatz von Aggregatschäden 
auf 5.000 Euro je Schadenereignis begrenzt.

P Leistungserweiterung für Elektro- und 
Hybrid-Pkw

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Ergänzungen gelten 
für Pkw mit elektrischem oder hybridem Antrieb, die im Kom-
fort oder KomfortPlus Tarif versichert sind.

Mitversicherte Teile

Ergänzend zu A.2.1.2e sind folgende außerhalb des Fahr-
zeugs unter Verschluss gehaltene Teile mitversichert:

– Die zu Ihrem Elektrofahrzeug gehörende Ladestation und
das Ladekabel für den Antriebs-Akkumulator des versicher-
ten Fahrzeugs.

– Das zu Ihrem Elektrofahrzeug gehörende mobile Ladegerät
einschließlich der dazugehörigen Adapter bis zu einer Ent-
schädigungshöhe von 1.000 Euro.

– Die Ladekarte für Ihr Elektrofahrzeug bis zu einer Entschä-
digungshöhe von 100 Euro.

Seite 37 von 46



Neupreisentschädigung

Bei Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen gilt 
ergänzend zu A.2.6.2.1:

Wir zahlen den Neupreis des Akkumulators bei Pkw, 

– wenn innerhalb von 18 Monaten im Komfort Tarif

oder

– wenn innerhalb von 24 Monaten im KomfortPlus Tarif

nach Erwerb als Neugerät an diesem ein Totalschaden, eine 
Zerstörung oder ein Verlust eintritt.

Danach nehmen wir vom Neupreis einen Abzug in Höhe von 
1 % für jeden weiteren Monat vor. A.2.12 gilt entsprechend.

Entsorgungskosten

Bei Akkumulatoren von Elektro- und Hybrid-Pkw zahlen wir 
die Kosten für deren Entsorgung bis zu einer Höhe von 2.000 
Euro. Voraussetzung ist, dass ein Totalschaden oder eine Zer-
störung des Akkumulators eintritt und Sie uns die Kosten der 
Entsorgung durch eine Rechnung nachweisen.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung

In Ergänzung zu A.2.2.6 sind bei Elektro- und Hybrid-Pkw 
Folgeschäden durch Kurzschluss am Akkumulator bis zu einer 
Höhe von 20.000 Euro versichert. 

Ebenfalls mitversichert sind die erforderlichen Kosten für den 
Austausch der Hochvoltkabel.

Tierbissschäden 

In Ergänzung zu A.2.2.7 sind bei Elektro- und Hybrid-Pkw Fol-
geschäden durch Tierbisse am Akkumulator bis zu einer Höhe 
von 20.000 Euro versichert. 

Ebenfalls mitversichert sind die erforderlichen Kosten für den 
Austausch der Hochvoltkabel.

Naturgewalten/ Elementarschäden

Blitzschlag
Überspannungsschäden durch Blitzschlag sind bei Elektro- 
und Elektro-Hybrid-Pkw auch durch mittelbare Einwirkung 
versichert. 
Beispiel: Der Blitzeinschlag in ein Gebäude beschädigt das 
Fahrzeug, da es beim Ladevorgang an das Stromnetz des Ge-
bäudes angeschlossen war.

Leistungsgarantie

Ergänzend zu A.7 gelten für Ihren Vertrag auch zukünftige 
Leistungsverbesserungen dieses Abschnitts P der AKB, wenn 
Sie einen Pkw mit elektrischen oder hybriden Antrieb im 
Komfort oder KomfortPlus Tarif bei uns versichert haben. 

Seite 38 von 46



Seite 39 von 46

1 Pkw

1.1 Einstufung von Pkw in SF-Klassen und Beitragssätze 

Dauer des 
 schadenfreien  SF-Klasse    Beitragssatz in %
 ununterbrochenen KH VK

Verlaufs 

 50 und mehr 
 schadenfreie Jahre

 SF 50 14 14

49 SF 49 15 15
48 SF 48 15 15
47 SF 47 15 15
46 SF 46 16 15
45 SF 45 16 16
44 SF 44 16 16
43 SF 43 16 16
42 SF 42 16 16
41 SF 41 17 16
40 SF 40 17 17
39 SF 39 17 17
38 SF 38 17 17
37 SF 37 17 17
36 SF 36 18 18
35 SF 35 18 18
34 SF 34 18 18
33 SF 33 19 19
32 SF 32 19 19
31 SF 31 19 19
30 SF 30 20 20
29 SF 29 20 20
28 SF 28 20 20
27 SF 27 21 21
26 SF 26 21 21
25 SF 25 22 21
24 SF 24 22 22
23 SF 23 22 22
22 SF 22 23 23
21 SF 21 24 23
20 SF 20 24 24
19 SF 19 25 24
18 SF 18 25 25
17 SF 17 26 25
16 SF 16 27 26
15 SF 15 28 26
14 SF 14 29 27
13 SF 13 30 28
12 SF 12 31 29
11 SF 11 32 29
10 SF 10 33 30
9 SF 9 34 31
8 SF 8 36 32
7 SF 7 37 33
6 SF 6 39 34
5 SF 5 41 35
4 SF 4 43 37
3 SF 3 46 38
2 SF 2 49 39
1 SF 1 52 41
– SF ½ 70 46
– S 85 –
– 0 100 51
– M 120 70

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw im Komfort und 
KomfortPlus Tarif

1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 50 SF 25 SF 11
SF 49 SF 25 SF 11
SF 48 SF 25 SF 11
SF 47 SF 24 SF 11
SF 46 SF 24 SF 10
SF 45 SF 23 SF 10
SF 44 SF 23 SF 10
SF 43 SF 22 SF 10
SF 42 SF 22 SF 9
SF 41 SF 21 SF 9
SF 40 SF 20 SF 9
SF 39 SF 20 SF 8
SF 38 SF 19 SF 8
SF 37 SF 19 SF 8
SF 36 SF 18 SF 7
SF 35 SF 18 SF 7
SF 34 SF 17 SF 7
SF 33 SF 17 SF 6
SF 32 SF 16 SF 6
SF 31 SF 16 SF 6
SF 30 SF 15 SF 5
SF 29 SF 14 SF 5
SF 28 SF 14 SF 5
SF 27 SF 13 SF 4
SF 26 SF 13 SF 4
SF 25 SF 12 SF 4
SF 24 SF 12 SF 3
SF 23 SF 11 SF 3
SF 22 SF 10 SF 3
SF 21 SF 10 SF 2
SF 20 SF 9 SF 2
SF 19 SF 9 SF 1
SF 18 SF 8 SF 1
SF 17 SF 7 SF 1
SF 16 SF 7 SF 1
SF 15 SF 6 SF 1
SF 14 SF 6 SF 1
SF 13 SF 5 SF ½
SF 12 SF 4 SF ½
SF 11 SF 4 SF ½
SF 10 SF 3 SF ½
SF 9 SF 3 SF ½
SF 8 SF 2 SF ½
SF 7 SF 1 0
SF 6 SF 1 0
SF 5 SF 1 0
SF 4 SF ½ 0
SF 3 SF ½ M
SF 2 SF ½ M
SF 1 SF ½ M
SF ½ 0 M

S M M
0 M M
M M M

ANHANG 1: TABELLEN ZUM

SCHADENFREIHEITSRABATT-SYSTEM
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1.2.2 Vollkaskoversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 50 SF 39 SF 25
SF 49 SF 35 SF 22
SF 48 SF 34 SF 21
SF 47 SF 33 SF 21
SF 46 SF 32 SF 20
SF 45 SF 31 SF 20
SF 44 SF 31 SF 19
SF 43 SF 30 SF 18
SF 42 SF 29 SF 18
SF 41 SF 28 SF 17
SF 40 SF 27 SF 17
SF 39 SF 27 SF 16
SF 38 SF 26 SF 16
SF 37 SF 25 SF 15
SF 36 SF 24 SF 14
SF 35 SF 24 SF 14
SF 34 SF 23 SF 13
SF 33 SF 22 SF 13
SF 32 SF 21 SF 12
SF 31 SF 21 SF 11
SF 30 SF 20 SF 11
SF 29 SF 19 SF 10
SF 28 SF 18 SF 10
SF 27 SF 17 SF 9
SF 26 SF 17 SF 8
SF 25 SF 16 SF 8
SF 24 SF 15 SF 7
SF 23 SF 14 SF 7
SF 22 SF 14 SF 6
SF 21 SF 13 SF 5
SF 20 SF 12 SF 5
SF 19 SF 11 SF 4
SF 18 SF 10 SF 4
SF 17 SF 10 SF 3
SF 16 SF 9 SF 2
SF 15 SF 8 SF 2
SF 14 SF 7 SF 1
SF 13 SF 7 SF 1
SF 12 SF 6 SF 1
SF 11 SF 5 SF ½ 
SF 10 SF 4 SF ½ 
SF 9 SF 3 SF ½ 
SF 8 SF 3 SF ½ 
SF 7 SF 2 0
SF 6 SF 1 0
SF 5 SF 1 0
SF 4 SF ½  0
SF 3 SF ½  M
SF 2 SF ½  M
SF 1 0 M
SF ½ 0 M

0 M M
M M M

1.3 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw im Basis Tarif

1.3.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 50 SF 23 SF 9
SF 49 SF 23 SF 9
SF 48 SF 23 SF 9
SF 47 SF 22 SF 9
SF 46 SF 22 SF 8
SF 45 SF 21 SF 8
SF 44 SF 21 SF 8
SF 43 SF 20 SF 8
SF 42 SF 20 SF 7
SF 41 SF 19 SF 7
SF 40 SF 18 SF 7
SF 39 SF 18 SF 6
SF 38 SF 17 SF 6
SF 37 SF 17 SF 6
SF 36 SF 16 SF 5
SF 35 SF 16 SF 5
SF 34 SF 15 SF 5
SF 33 SF 15 SF 4
SF 32 SF 14 SF 4
SF 31 SF 14 SF 4
SF 30 SF 13 SF 3
SF 29 SF 12 SF 3
SF 28 SF 12 SF 3
SF 27 SF 11 SF 2
SF 26 SF 11 SF 2
SF 25 SF 10 SF 2
SF 24 SF 10 SF 1
SF 23 SF 9 SF 1
SF 22 SF 8 SF 1
SF 21 SF 8 SF ½ 
SF 20 SF 7 SF ½ 
SF 19 SF 7 0
SF 18 SF 6 0
SF 17 SF 5 0
SF 16 SF 5 0
SF 15 SF 4 0
SF 14 SF 4 0
SF 13 SF 3 M
SF 12 SF 2 M
SF 11 SF 2 M
SF 10 SF 1 M
SF 9 SF 1 M
SF 8 SF ½  M
SF 7 0 M
SF 6 0 M
SF 5 0 M
SF 4 M M
SF 3 M M
SF 2 M M
SF 1 M M
SF ½ M M

S M M
0 M M
M M M
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1.3.2 Vollkaskoversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 50 SF 37 SF 23
SF 49 SF 33 SF 20
SF 48 SF 32 SF 19
SF 47 SF 31 SF 19
SF 46 SF 30 SF 18
SF 45 SF 29 SF 18
SF 44 SF 29 SF 17
SF 43 SF 28 SF 16
SF 42 SF 27 SF 16
SF 41 SF 26 SF 15
SF 40 SF 25 SF 15
SF 39 SF 25 SF 14
SF 38 SF 24 SF 14
SF 37 SF 23 SF 13
SF 36 SF 22 SF 12
SF 35 SF 22 SF 12
SF 34 SF 21 SF 11
SF 33 SF 20 SF 11
SF 32 SF 19 SF 10
SF 31 SF 19 SF 9
SF 30 SF 18 SF 9
SF 29 SF 17 SF 8
SF 28 SF 16 SF 8
SF 27 SF 15 SF 7
SF 26 SF 15 SF 6
SF 25 SF 14 SF 6
SF 24 SF 13 SF 5
SF 23 SF 12 SF 5
SF 22 SF 12 SF 4
SF 21 SF 11 SF 3
SF 20 SF 10 SF 3
SF 19 SF 9 SF 2
SF 18 SF 8 SF 2
SF 17 SF 8 SF 1
SF 16 SF 7 SF ½ 
SF 15 SF 6 SF ½ 
SF 14 SF 5 0
SF 13 SF 5 0
SF 12 SF 4 0
SF 11 SF 3 M
SF 10 SF 2 M
SF 9 SF 1 M
SF 8 SF 1 M
SF 7 SF ½  M
SF 6 0 M
SF 5 0 M
SF 4 M M
SF 3 M M
SF 2 M M
SF 1 M M
SF ½ M M

0 M M
M M M

2 Krafträder

2.1 Einstufung von Krafträdern in SF-Klassen und 
Beitragssätze 

Dauer des 
 schadenfreien  SF-Klasse       Beitragssatz in %
 ununterbrochenen Haftpflicht Vollkasko

Verlaufs 

Kalenderjahre 
20 und mehr 

SF 20 19 24

19 SF 19 19 24
18 SF 18 19 24
17 SF 17 19 24
16 SF 16 20 25
15 SF 15 20 25
14 SF 14 21 26
13 SF 13 21 27
12 SF 12 22 28
11 SF 11 22 28
10 SF 10 23 30
9 SF 9 24 31
8 SF 8 25 32
7 SF 7 26 34
6 SF 6 28 36
5 SF 5 30 38
4 SF 4 32 41
3 SF 3 36 45
2 SF 2 40 50
1 SF 1 47 57
– SF ½ 61 84
– 0 83 94
– M 117 114

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern im Komfort 
und  KomfortPlus Tarif

2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Rückstufung nach
Aus 

1 Schaden 2 Schäden
3 oder mehr

SF-Klasse   Schäden

SF 20 SF 17 SF ½ M
SF 19 SF 3 SF ½ M
SF 18 SF 3 SF ½ M
SF 17 SF 2 SF ½ M
SF 16 SF 2 SF ½ M
SF 15 SF 2 SF ½ M
SF 14 SF 2 SF ½ M
SF 13 SF 2 SF ½ M
SF 12 SF 2 SF ½ M
SF 11 SF 1 0 M
SF 10 SF 1 0 M
SF 9 SF 1 0 M
SF 8 SF 1 0 M
SF 7 SF 1 0 M
SF 6 SF 1 0 M
SF 5 SF ½ M M
SF 4 SF ½ M M
SF 3 SF ½ M M
SF 2 SF ½ M M
SF 1 0 M M
SF ½ M M M

0 M M M
M M M M
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2.3.2 Vollkaskoversicherung

Rückstufung nach
Aus 

1 Schaden 2 Schäden
3 oder mehr

SF-Klasse   Schäden

SF 20 SF 13 SF ½ M
SF 19 SF 8 SF ½ M
SF 18 SF 7 SF ½ M
SF 17 SF 6 SF ½ M
SF 16 SF 6 SF ½ M
SF 15 SF 6 SF ½ M
SF 14 SF 5 SF ½ M
SF 13 SF 5 SF ½ M
SF 12 SF 5 SF ½ M
SF 11 SF 4 SF ½ M
SF 10 SF 4 SF ½ M
SF 9 SF 3 SF ½ M
SF 8 SF 3 SF ½ M
SF 7 SF 2 SF ½ M
SF 6 SF 2 0 M
SF 5 SF 2 0 M
SF 4 SF 1 0 M
SF 3 SF 1 M M
SF 2 SF 1 M M
SF 1 SF ½ M M
SF ½ M M M

0 M M M
M M M M

2.2.2 Vollkaskoversicherung

Rückstufung nach
Aus 

1 Schaden 2 Schäden
3 oder mehr

SF-Klasse   Schäden

SF 20 SF 17 SF ½ M
SF 19 SF 8 SF ½ M
SF 18 SF 7 SF ½ M
SF 17 SF 6 SF ½ M
SF 16 SF 6 SF ½ M
SF 15 SF 6 SF ½ M
SF 14 SF 5 SF ½ M
SF 13 SF 5 SF ½ M
SF 12 SF 5 SF ½ M
SF 11 SF 4 SF ½ M
SF 10 SF 4 SF ½ M
SF 9 SF 3 SF ½ M
SF 8 SF 3 SF ½ M
SF 7 SF 2 SF ½ M
SF 6 SF 2 0 M
SF 5 SF 2 0 M
SF 4 SF 1 0 M
SF 3 SF 1 M M
SF 2 SF 1 M M
SF 1 SF ½ M M
SF ½ M M M

0 M M M
M M M M

2.3 Rückstufung bei Krafträdern im Basis-Tarif

2.3.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Rückstufung nach
Aus 

1 Schaden 2 Schäden
3 oder mehr

SF-Klasse   Schäden

SF 20 SF 3 SF ½ M
SF 19 SF 3 SF ½ M
SF 18 SF 3 SF ½ M
SF 17 SF 2 SF ½ M
SF 16 SF 2 SF ½ M
SF 15 SF 2 SF ½ M
SF 14 SF 2 SF ½ M
SF 13 SF 2 SF ½ M
SF 12 SF 2 SF ½ M
SF 11 SF 1 0 M
SF 10 SF 1 0 M
SF 9 SF 1 0 M
SF 8 SF 1 0 M
SF 7 SF 1 0 M
SF 6 SF 1 0 M
SF 5 SF ½ M M
SF 4 SF ½ M M
SF 3 SF ½ M M
SF 2 SF ½ M M
SF 1 0 M M
SF ½ M M M

0 M M M
M M M M
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3.2.2 Vollkaskoversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 Schäden 
SF-Klasse 

3 bis 18 SF 2 SF 1
2 SF 1 SF ½
1 SF ½ 0
½ 0 0
0 0 0

Bei 3 und mehr Schäden erfolgt generell eine Rückstufung in 
die Klasse 0.

3.2 Rückstufung im Schadenfall bei LKR

3.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 Schäden 
SF-Klasse 

 10 bis 18 SF 4 SF ½
9 SF 4 SF ½
8 SF 4 SF ½
7 SF 2 SF ½
6 SF 2 SF ½
5 SF 2 0
4 SF 1 0
3 SF ½ 0
2 SF ½ M
1 M M
½ M M

0 oder S oder M M M

Bei 3 und mehr Schäden erfolgt generell eine Rückstufung in 
die Klasse M.

3 Leichtkrafträder (LKR)

3.1 Einstufung von Leichtkrafträdern in SF-Klassen und 
Beitragssätze 

Dauer des 
 schadenfreien  SF-Klasse       Beitragssatz in %
 ununterbrochenen Haftpflicht Vollkasko

Verlaufs 

Kalenderjahre SF 10
10 bis 18 bis SF 18

30 45

9 SF 9 30 45
8 SF 8 30 45
7 SF 7 30 45
6 SF 6 30 45
5 SF 5 30 45
4 SF 4 30 45
3 SF 3 30 45
2 SF 2 35 45
1 SF 1 40 50
– SF ½ 65 70
– 0 100 100
– S 100 100
– M 120 100
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4  Lastkraftwagen

4.1 Einstufung von Lkw in SF-Klassen und Beitragssätze 

Dauer des 
 schadenfreien  SF-Klasse    Beitragssatz in %
 ununterbrochenen KH VK

Verlaufs 

Kalenderjahre 
30 und mehr

 SF 30 23 44

29 SF 29 23 44
28 SF 28 24 45
27 SF 27 24 45
26 SF 26 25 45
25 SF 25 25 46
24 SF 24 26 46
23 SF 23 26 47
22 SF 22 27 47
21 SF 21 27 48
20 SF 20 28 48
19 SF 19 29 49
18 SF 18 30 49
17 SF 17 30 50
16 SF 16 31 51
15 SF 15 32 52
14 SF 14 33 53
13 SF 13 35 54
12 SF 12 36 55
11 SF 11 38 56
10 SF 10 39 57
9 SF 9 41 59
8 SF 8 44 61
7 SF 7 46 63
6 SF 6 50 65
5 SF 5 53 68
4 SF 4 58 71
3 SF 3 63 75
2 SF 2 70 80
1 SF 1 79 86
– SF ½ 85 95
– 0 100 100
– M 150 135

4.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lkw

4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 30 SF 13 SF 6
SF 29 SF 13 SF 6
SF 28 SF 13 SF 6
SF 27 SF 12 SF 5
SF 26 SF 12 SF 5
SF 25 SF 11 SF 5
SF 24 SF 11 SF 5
SF 23 SF 10 SF 4
SF 22 SF 10 SF 4
SF 21 SF 10 SF 4
SF 20 SF 9 SF 4
SF 19 SF 9 SF 4
SF 18 SF 8 SF 3
SF 17 SF 8 SF 3
SF 16 SF 7 SF 3
SF 15 SF 7 SF 3
SF 14 SF 6 SF 2
SF 13 SF 6 SF 2
SF 12 SF 5 SF 1
SF 11 SF 5 SF 1
SF 10 SF 4 SF 1
SF 9 SF 4 SF 1
SF 8 SF 3 SF ½
SF 7 SF 3 SF ½
SF 6 SF 2 0
SF 5 SF 1 0
SF 4 SF 1 0
SF 3 SF ½ 0
SF 2 0 M
SF 1 0 M
SF ½ 0 M

0 M M
M M M
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4.2.2 Vollkaskoversicherung

Von Rückstufung nach
 Schaden-/ 1 Schaden 2 oder mehr 
SF-Klasse Schäden

SF 30 SF 9 SF 2
SF 29 SF 8 SF 2
SF 28 SF 8 SF 2
SF 27 SF 8 SF 2
SF 26 SF 8 SF 2
SF 25 SF 8 SF 2
SF 24 SF 7 SF 2
SF 23 SF 7 SF 2
SF 22 SF 7 SF 2
SF 21 SF 6 SF 1
SF 20 SF 6 SF 1
SF 19 SF 6 SF 1
SF 18 SF 6 SF 1
SF 17 SF 5 SF 1
SF 16 SF 5 SF 1
SF 15 SF 5 SF 1
SF 14 SF 4 SF 1/2
SF 13 SF 4 SF ½
SF 12 SF 4 SF ½
SF 11 SF 3 0
SF 10 SF 3 0
SF 9 SF 2 0
SF 8 SF 2 0
SF 7 SF 2 0
SF 6 SF 1 0
SF 5 SF 1 0
SF 4 SF ½ M
SF 3 0 M
SF 2 0 M
SF 1 0 M
SF ½ M M

0 M M
M M M
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1 Berufsgruppe A
Die Beiträge der Berufsgruppe A gelten in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung bei Pkw für

a Landwirte und Gartenbaubetriebe
landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 
Sozialgesetzbuch VII, die Mitglieder einer landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufsgenossenschaft 
sind, deren Betrieb eine Mindestgröße von ½ ha – bei einem 
Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 ha – hat, und 
die diesen Betrieb selbst bewirtschaften;

b Ehemalige Landwirte
  ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraus-

setzungen nach 1.a unmittelbar vor Übergabe des Betriebes 
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

c Witwen und Witwer
nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem 
Tod die Voraussetzungen nach 1.a oder 1.b erfüllt haben.

2 Berufsgruppe B

2.1. Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten in der Kfz-Haftpflicht-, Voll-
kasko- und in der Teilkaskoversicherung bei Pkw, Lastkraftwagen, 
Krafträdern und Leichtkrafträdern, für Versicherungsverträge von in 
Ziffer 2.2. bis 2.5 genannten Personen, welche bei einer unter Ziffer 
2.6 genannten Institutionen beschäftigt sind oder beschäftigt waren. 

2.2. Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der in Ziff. 2.6 genannten 
juristischen Personen und Einrichtungen, sofern ihre nicht selbst-
ständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese min-
destens 50 % der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern 
sie von ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie die bei diesen 
juristischen Personen und Einrichtungen in einem anerkannten Aus-
bildungsverhältnis stehenden Personen, ferner Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw. Zivildienstpflich-
tige und freiwillige Helfer);

2.3. Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die nach 
2.2. genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter;

2.4. Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen von 2.2. oder 2.3. unmittel-
bar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung 
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht 
berufstätige versorgungsberechtigte Witwen / Witwer von Beamten, 
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei 
ihrem Tode die Voraussetzungen von 2.2 oder 2.3 erfüllt haben;

2.5. Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären 
und Rentnern, welche die Voraussetzungen von 2.2., 2.3. oder 2.4 
erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht 
erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in häus-
licher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.

2.6. Die unter Nr. 2.2. bis 2.5. aufgezählten Personen müssen bei einer der 
folgenden Institutionen beschäftigt oder beschäftigt gewesen sein:

a Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts;

b juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck 
Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand oblie-
gen würden, und wenn

– an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen
Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind oder

– sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als
der Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bundeshaus-
haltsordnung oder die entsprechenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften der Länder);

c mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgaben-
ordnung);

d als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-
nung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge 
oder der Jugend- und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck 
durch Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung, 
oder der Volks  und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf mate-
riellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen;

e Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes.

2.7. Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten ebenfalls für Versicherungs-
verträge von unter Ziffer 2.2. bis 2.5. genannte Personen, wenn 
deren derzeitiger bzw. ehemaliger Arbeitgeber zu den unter Ziffer 
2.6. genannten juristischen Personen oder Einrichtungen gehört, 
die zwischenzeitlich in Folge gesetzlicher Bestimmungen in ein 
privatrechtliches Unternehmen umgewandelt worden ist. 

Die übrigen Vorschriften über die Zuordnung zur Tarifgruppe B 
bleiben unberührt.

ANHANG 2: 
BERUFSGRUPPEN (TARIFGRUPPEN)
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